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(1) As 14 — 133

beê

junto#* Ulm
für baë

^te^nuncjôja^r nom 1. gattuar ßi* 31. Pejemßer

1909.

lit Petgleidinn# k* 6ubgrt0 unb kt nor^rgfljfiiîirii irdiituug.
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134 — JYs 14 (2)

3»lint t.

©eite

!ieber|tdit uni» $tlan? 3-5

@rfte Abteilung:
§tedjmmg be* reinen üermbgens 7-78

Staub be# Steinen StaatStoermögen# 8

föetmnn« nnb ^erlnftredjnnng 8

Sterfjnung bev Sanfenben ^erwaltnng 9—78

I. tte&erfidjt ber @tmta()incit nitb îlitëftabeit 9

II. ©Stelle Otec^itungen 10—7«

Zweite Abteilung:
§ied)nnng î»er ^ermägen$be)inni>teile (JUttinen unî» |faf|inen) 79-93
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C. ®otnäuenfaffe 80—81
D. §t)pot!jefarfaffe 82 -83
E. Santonatbanf 82-83
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B. ©etbantagen 86—87
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E. ®epotS bei bev ©taatsfajje 88—89
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G. Saffe 90—91
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$«* Stotij. Um bet bem 9lad)fd)lagen ber in ben Tabellen unb im Sertit bet Staat#*
returning toortommenben ©eitenjaïjlensfnnmeifungen llebereinftimmung ju erzielen, fiub bie Seiten|aljleit bit
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(3) JNs 14 — 135
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136 — JVs 14 (4)

«ifaafe-Ertfpumg frr# Banfmtg Brrtt für üa# Jafjr 1909.

@iatib t>eê Staatsöermößcite am 31. Sejeutber 1908. üermögenSs

Sali. gaben. Honten unb SReämnna&ntotten. @a«.

gr-

15,344,792
30,543,615

1,623,983
233,159,835
184,548,028

20,119,200

SR.

46
45
66

gr-

2,250,825
213,159,835
164,548,028
49,992,760

81.

45
66

|lrbrtf!d)t null Plan;.

i. Stammbermögen.

A. Salbungen. Seite 80
B. înmtaitett. 80
C. $omänentaffe. 80
D. Snpotljeïarïaffe. 82
E. .ftantanalbanf. 82
F. ïnletljen. 84
G. ^tfenba^nfagitalten. 84

Summen ber Sittiben unb ber ^affinen.
Steine Sittiben.

n. SSetriebSbermögett.

H. SöetriebSfabital ber StaatStaffe :
Seite 92

Vorfdjüffe, ©etbanlagen unb ^Depots

Waffen unb ©egenrectjnung.
SlftibauSftänbe.
Sßaffiöaugftänbe.

i. StedjnungSfalbo ber Saufeitben 81ers

toaltung. Seite 92
K. ©tobilien«S»bentor. Seite 92

Summen ber Sittiben unb ber ^affiben.
Steine Sittiben.

I. Stammbermiigeit. Seite 4

II. VetriebStoermögen. „ 4

Summen ber Slttiben uttb ber spaffttoen.
Steines Vermögen.

^Sifang.
SlermögenSbejtonbteile. Seite 4

Steines Vermögen. „ 8

Slntäufe unb Sd)â^ungê=
er^ö^ungen

Steue ©utljaben unb Stiicf=

jatjlungen bon Sdjutben

Summe ber Vermehrungen

Steue ©uthaben u. Sdjulben=
jo^lungen

Sinnahmen
Steue gorberungen
SluSgaben

Sinnahmen=Ueberfchu^
^nbentarbermehrungen

Summe ber Vermehrungen

Vermehrungen .j

Summe ber Vermehrungen

Vermehrungen.

Verminberungen

gr-

108,208
830,155

1,551,508
178,178,594

2,195,925,170

1,768,500

SR.

90
80
68
26
82

485,339,454 57 429,951,449
55,388,005

11
46

2,378,362,138 46

40,364,840

1,539,621
2,387,176

30,612

36
50
50

42,435,274

84,222
3,406

1,657,979

71

44
14
03

93,467,898

2,522,984,306
2,523,636,911
2,524,007,468

33

84
65
63

44,322,250
13,564

5,521,939

36
16

60

44,180,882 32 7,664,096,585

167,209

45

25

49,857,754 12 44,180,882
5,676,871

32
80

7,664,263,794 70

485,339,454

49,857,754

57

12

429,951,449

44,180,882

11

32

2,378,362,138

7,664,263,794

46

70

535,197,208 69 474,132,331
61,064,877

43
26

10,042,625,933 16

535,197,208 69 474,132,331

61,064,877

43

26

10,042,625,933

51,054,421

16

51

535,197,208 69 535.197,208 69 10,093,680,354 67



(5) JVs 14 — 137

Staats-Hetfjmmg trss Haitian# Bern fîtr te Jafjr 1909.

^crânôerttiigeit. Stanï» ï>eè StaatsbermößettS am 31. Sejetnber 1909.

fabelt. flonUtt trnb Ke^mmtMtfilen. SoU. $afcetu
Sr.

54,328
949,905

1,035,202
178,178,594

2,195,925,170
1,768,500

2,377,911,702
450,436

94,053,142

2,524,007,468
2,522,984,306
2,523,051,667

7,664,096,585

53,668
50,206

7,664,200,460
63,334

2,377,911,702

7,664,200,460

10,042,112,162
513,770

10,042,112,162

51,568,191

10,093,680,354

90
80
58
26
82

36
10

43

63
84
55

45

43
45

33
37

36

33

69
47

69

98

67

SSerfäufc uttb Sct)cthungê=
rebufliottett.

Seue Scfyulben unb Süct<5at)=

luttgett bon ©uttjaben.

Summe ber Verminberungen.
Seine Vermehrung.

Seue Sdjulben unb ®ut=
habeneingetnge.

Suègaben.
®innaï)men.
Seue Sdjulben.

9luêgaben=tleberfd)uji.
^nbentarberminberungen.

Summe ber Verminberungen.
Seine Vermehrung.

Verminberungen.

Summe ber Verminberungen.
IReine Vermehrung.

Verminberungen.

Vermehrungen.

8*-

llflierfiifct nui pion;.

I. 6tamm9evmdgett.

A. Salbungen
B. Fontänen
C. îsamânentajfe
D. fbhotljetartajfe
E. «antonalbnnt
F. Anleihen
G. @ifcnba|nfabitalteit

Seite 81
81
81
83
83
85
85

15,398,672
30,423,865
2,128,254

251,991,906
190,778,721

21,887,700

Summen ber Sttiben unb ber ^affttten
Seine Sttiben

512,609,119

o. SSeivie&êfcertttôftett.

H. ©etriebötnbital ber StnntSïaffe:
Seite 93

Vorfdjiiffe, ©elbanlagen unb SDepotê

Äaffen unb ©egenrecÇnung
Sttibauêftânbe
^affibauêftânbe

J. Vedjuunggfalbd ber Saufenbeit Vers
umltung «Seite 93

K. 3SdMlUtts$ntoentar Seite 93

Summen ber Sittiben unb ber üßaffiben
Seine Slftiben

42,220,057

637,193
3,038,397

1,458

45,897,106

5,638,942

51,536,049

I. Stammtoermögen Seite 5

II. Vetriebgtoermögen „5
Summen ber Vftiben unb ber Vafftoen
Veines Vermögen

512,609,119

51,536,049

564,145,169

iöifang.
VermögenSbeftanbteile

Seines Vermögen

Seite 5 564,145,169

564,145,169

».

56
68
65

2,238,790
231,991,906
170,778,721
51,761,260

89 456,770,678
55,838,441

44,875,735

204,956
2,022

673,024

90

40

45,755,738

40,104

30 45,795,843
5,740,206

456,770,678

45,795,843

19 502,566,521
61,578,647

19 502,566,521

61,578,647

19 564,145,169

68
65

33
56

85

07
69
25

86

27

13
17

33

13

46
73

46

73

19
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(7) JVs 14 — 139

grpte JüßfeU'una.

$r4ut|
bcê

feinen Vermögen#.

Staub be0 Heine« Stuatsoermögen*.

C3eiütiut= mtb yerlitftredjnung.

Hedjnung ber Utoufenben Peenmltung.

1909.



140 — JVs 14 (8)

Biaafe-ltr^ramg Bantmt# Bent für ira* Jafjr 1909*

Voranfdjtag

sott.

für 1909.

gaben.
gfcuntrn unît gtcdjttuttpruttrilmt.

totale 1

Sott.

summen,

gaben.

®a
Sott.

lit.
gaben.

Sr-

1,664,501
59,400,376

Sr.

61,064,877

iHettted Staatdbermogett.

Stanö ant 1. fanner VI, 249
Vermehrung, mie £jienac£>

Verminberung, tote ijtettad)
@tanb am 31. $ejember

Sr-

51,054,421
61,578,647

SR.

51
73

Sr-

61,064,877
51,568,191

SR.

26
98

Sr.

61,578,647

SR.

73

Sr.

61,064,877
513,770

SR.

26
47

61,064,877 61,064,877 112,633,069 24 112,633,069 24 — — —

41,738,823
40,074,322

(#etuimi= «üb SBerluffc
rcrfjtuutg.

A. tUermebrungen unit SSerntin«
bedungen beb Seentdgenb. *)

1. 9ted)nung ber Saufenben 33errual=

tung :

(Sinnahnten
2Iuëgaben

Seite 9

B. !0cetd)tifl«ngen.*)

1. Söalbungen :

Sôecïauf : 2Jiet)rerloê
•Uîtnbererlbê

Slrtîauf : ÏM)r£often
ïftinberfoften

2Safferberïauf
Soêïauf bon Serbituten
Stntauf bon Siebten

2. îtomcmen :

Verfaitf : 5Jîef)rerïos
Dîinbererlbê

Intauf : 2Jief)r!often
ÏJÎinberfoften

Verlauf bon Siebten
Inïanf bon Ouettoaffer
©djaijungêberidjtigungen
Abtretung bon 5)8frnnbbomänen

3. Vermaltungêinbentar :

Vermehrungen
Verminberungen

VI, 252

A. Vermehrungen unb Verminbe=

rungen bei Vermögens
B. Veridjtigungen

Summa Vermbgenêberânberungen

*1 ®efeb oom 31. 3it(i 1872, § 31.

50,646,520 76
50,592,852 33

} 53,668 43

1,664,501 — 50,646,520 76 50,592,852 33 53,668 43 — —

— —

2,780
23,059

25,575
600

1,800
13,939

1,400
102,340
186,200

50,206

90

40

45

374

8,090
630

363,216

420
70

435,330

167,209

40

25

42,920

1 -

90

493,357

117,002 80

— — 407,900 75 975,339 65 — — 567,438 90

1,664,501 —
50,646,520

407,900
76
75

50,592,852
975,339

33
65

53,668 43
567,438 90

1,664,501 — 51,054,421 51 51,568,191 98 — — 513,770 47



(9) Ni 14 — 141

Staat»-Betonung tre» Bantrnt» Bern für üa» Jaïjr 1909.

lHed)it«itB

1908.*)
&oranf(f)(aß

1909.*)
Junten uttb fiectittmtgsnibrikett.

91 a

dinnatjtuen.

!•
Wuößaben.

9te

dtnnaljmen.

ins
Wuißaben.

889,864
1,212,260

30,125
1,395,121

305,226
1,223,728
4,434,895

11,302
2,544,168

521,944
1,202,935
2,335,541
3,599,906

149,077
517,122
149,687
665,440

1,172,736
27,277

1,330,656
1,100,000

646,861
5,461

50,437
901,598
668,983

1,803,454
686,035

100,395
1,042,722

957,280

311,399

356,137
8,694,578

1,069

81.

57
38
82
11
98
75
57
25
13
66
51
47
05
03
03
87
96
31
69
44

83
90
65
73
75
94
85

15
29

68

60

70
38
55

gr-

879,810
1,236,925

28,435
1,407,025

359,828
1,250,985
4,478,703

11,520
2,501,800

520,890
1,143,270
2,251,035
3,601,740

150,360
598,503
150,990
532,620

1,167,355

1,301,200
1,100,000

459,000
3,100

44,275
868,970
535,750

1,485,900
353,500

89,000
1,037,000

930,600

226,830

323,275
8,448,943

81.

Saufettbe SBettoaftimg.

"gleßer fic^f.
I- fttfßeuteine SBcrmaïtunfi

II. dertdjtibertoiiltunß
IH-a»
III.»
IV. Sftititär
V. Äirdjeittoeieit

VI. llnterridjtittiefen
VII. ©euteinbeuiefen

VIII. Äntteittoefen
IX.aSjoll8to»tfdj<ift
lX.b®eittubljeitbtoefen
X. »tttttoefeit

XI. StnleUjett
XII. §in<ui3toefen

XIII. ganbtotrtfdjaft
XIV. gdrjtoefen
XV. ©taatitonlbunßen

XVI. Domänen
XVII. $omänenfa?fe

XVIII. ô^ot|eïnrïttffe
XIX. iantdnalbanf
XX. ©taatifafje

XXI. IBujjen unît fdufiitatidnen
XXII. $nßb, fütfdjeret unb Söergbau

XXIII. ©aljljattbluttß
XXIV. ©teutbels unböanfnd tens®teuer
XXV. (Debüljren

XXVI. drbfdjaftbs unb ©djenfunßis
©teuer

XXVII. JBajferred)tbabgabett
XXVIII. SBirtfdjaftis Uttb Äleinbertnufgs

batentßebü|ren
XXIX. Anteil am ©rtrage bei Otlfdljals

ntonobdli
XXX. Anteil nut ©rtrnße ber ©djtoeij.

9latidnalbanf
XXXI. äRilitärfteuer

XXXII. Streifte ©teueru
XXXIII. ttubdrljerßefetjeneb

dinmifjnten
5luißttben
tteberfdjufe ber (Sinnajjnten
lleberfd)u§ ber ttuißaben

gr.

60,570
2,820

59
1,539,642
1,359,599

1,356
1,156,453

421,074
439,268

1 711,341
1,030,232

84
1,683

1.242,016
143,148

1 200,222
1,284,878

73,065
11,073,060
7,838,623

842,500
251,352
105,907

1,700,982
803,241

2,569,342

604,808
100,898

1,218,410

1,035,147

243,927
839,106

9,690,170
7,855

8t.

78

10
87
44
35
82

75
32
23
31
75

02
20
65
68
45
04
26
79
34
11

37
55
60

03
45

90

85

20
60
18
34

gr-

986,613
1,303,838

29,553
2,961,211
1,655,715
1,238,848
5,964,302

11,612
3,110,812

973,991
2,874,026
3,275,279
3,597,062

157,510
1,797,218

292,490
569,162

91,160
91,486

9,576,647
6,738,623

232,391
248,132
45,911

786,800
69,992

172,171

74,458
13,430

165,722

104,458

473,239
612,645
350,000

8t.

06
81
90
69
30
55
91
25
98
11
01
58
05
19
76
12
82
09
20
57
26
23
24
02
41
20
36

48
20

37

30

90
84

gv.

631,059
1,193,718

1,496,412
1,100,000

610,109
3,220

59,996
914,181
733,249

2,397,171

530,349
87,468

1,052,688

930,689

243,927
365,866

9,077,524

9t.

83
59

47

56
10
09
96
35
24

55
25

53

55

20
70
34

gr-

926,042
1,301,018

29,494
1,421,568

296,115
1,237,492
4,807,849

11,612
2,689,738

534,722
1,162,684
2,245,047
3,596,977

155,827
555,202
149,341

18,420

342,144

9t.

28
81
80
82
86
20
09
25
23
79
78
27
30
19
74
92

75

66

20,495,251
20,550,185

54,934

71
87

16

18,907,318
20,571,819

1,664,501 53,668

33

43

50,646,520 76
21,427,633

53,668

31

43

21,481,301 74

20,550,185 87 20,571,819 50,646,520 76 50,646,520 76 21,481,301 74 21,481,301 74

*) Sie 9lu£0<tfren finb mit fteftcttdett, bit ($intta(tmen mit lturflt>}<tl)Un angegeben.
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142 — JVÏ 14 (10)

Maats-Herfimmg tits Eantims Bern flir fca# Jaïjr 1909.

îHcdjttUltfl

1908.

äloranfdjlag

1909.
Junten utiîi Jledjnmtgôrubrilîcn.

91

dtitnannten.

nip
Ausgaben.

9te

(Siitnaljmeit.

in«
WuSgubcn.

Sr. ai. »r. 91.

ëattfettbe

Spejteffe fUdJmrogen.

1. Allgemeine öermaltung.

Sr. 9i. »V. 9i. ». S>".
I

9i.

97,575 80 100,000 —

A. («tofter {Rat.

1. ©itjungêgelber, 9{ei[eertt|d)äbiguttgen,
.ftoniiiuifionöloften I, 1 119,459 05 119,459 05

97,575 80 100,000 — — — 119,459 05 — — 119,459 05

70,980 30 72,500

B. !H«gicroti(|$vat.

1. s-8ejblbungcrt ber lliegierungêrcite I, 4 71,500 71,500

70,986 30 72,500 - — — 71,500 - — — 71,500 —

10,000
2,441
1,000
1,600

98
50
__

| 15,000

C. :)irtt0ïr«J>i(.

Jl. Slatêfoften, 93ibtiot£;el I, 8
)2. ^örberuttggeinetrtnü|.Unternehmungen 1,10
13. ^örberurtg lion 2Difjenfc£)aft urtb.fîunft 1,11
14. Unterftüijimgen uttb .ftülteleiftungett I, 12

34
—

9,761
2,400
7,457
3,500

21

20
— —

9,727
2,400
7,457
3,500

21

20

15,045 48 15,000 — 34 — 23,118 41 — — 23,084 41

2,580
634 10

3,000
1,000

I). ®tän&erftte unt> Momtniffärc.

1. ©tcinberäte I, 13
2. Äominiffäre 1,14 150

2,460
815 10

2,460
665 10

3,214 10 4,000 — 150 — 3,275 10 — — 3,125 10

E. îtaatofrtiitui-

22,800
29,796

7,049
63,658

8,801

19,560

70
55
64
80

22,800
30,000

7,500
38,000
8,000

24,430

—

1. 3!e|olbuugett ber ^Beamten 1,16
2. 33ejoIbtmgeu ber 9lngeftellten 1,17
3. 93urecmfoften I, 372
4. ©rucMoften 1,369
5. Sebiemmg ltnb Seljei^ing bes ï)iat=

fyaufeë I, 30
6. aJlietjittë 1,30

12,751

1,160

53

25

22,800
30,400

7,468
67,165

9,194
24,430

15
50

70

— —

22,800
30,400

7,468
54,413

8,034
24,430

15
97

45

151,666 69 130,730 — 13,911 78 161,458 35 — — 147,546 57



(11) As 14 143

Staats-Bediming bes Bantnns Sern für üas Jafp: 1909,

fRedjitung

1908.

SBotiutfdjtoB

1909.
güttten mtö Itedjiraiujsrnbriken.

9t

dimta^tneit.

0f)î
Ausgaben.

9tc

dtnna^nten.

i it s

îluôgabcn.

gr- m. 3i'- 31.

£(tttfentoe SBeultwltiwg.

1. Allgemeine Pernmltung.

F. 2>eutfd>e$ 'iltntäblatt, Saßblatt uuö Wcfet}»

fammluuß.

gv- 31. gi'- 31. gi'- 31. gi'- 31.

10,500
23,552

4,935
27,957 50

10,000
23,000

6,000
22,000

1. ipadjtjirtë bcê 9lmtëblatteë laut Vertrag I, 31

2. Abonnemente ber Sötrte 1,31
3. ütebaftionötoften beë îagblatteê 1,32
4. 3Druc££ofteit bes Sagblatteê ltnb ber

©efetjfammlung I, 34

10,000
23,879

— 5,445

28,927 45

10,000
23,879

— 5,445

28,927 45

1,159 50 5,000 — 33,879 — 34,372 45 — — 493 45

6. ^-ranadflf(t)C£> ?lint£t>latt uebft '.Beilagen.

5,000
7,581
8,093 55

5,000
7,500

"5,000 —

1. ipacfitjmë beê 2lmtêblatteê lautSertrag 1,35
2. Abonnemente ber Sßirte 1,35
3. S)ruct£often beê ïagbtatteê ltnb ber

©efetjfammtung I, 36

5,000
7,596 —

7,968 85

5,000
7,596 —

7,968 85

4,487 45 7,500 — 12,596 — 7,968 85 4,627 15 — —

H. IRebifton »er (ßefefefamtnlung.

900
833 80 j 5,000 —

f 1. Wet>tfionë= unb Sebattionëfoften I, 37
j 2. Srucltoften I, 38 — z 599

4,400
10
50

— 599
4,400

10
50

1,733 80 5,000 — — — 4,999 60 — — 4,999 60

.1. ïHcgieriuigéftattbaltci'.
129,399

4,600

1,200
19,063
19,860

80

15
60

128,450
4,600

3,000
19,600
19,860

—

1. Sefolbnngen ber Utegierungèftatttjalter 1,40
2. ©eïretariat beê 9tegierungëftattt)alter=

avntes Sern 1,43
3. ßntfdjäbigungen ber StettOertreter I, 44
4. Sureaufoften 1,48
5. Stietjinfe I, 50

—

127,692

4,600
5,186

19,293
19,860

85

55
50

— —

127,692

4,600
5,186

19,293
19,860

85

55
50

174,123 55 175,510 — — — 176,632 90 — — 176,632 90

Ii. iflmtäfclireibcreien.

128,047
1,716

219,757
15,874
15,770

15
65
80
20

127,700
2,000

228,000
16,100
15,770

—

1. Sefolbnngen ber Hlmtèfctjreiber 1,52
2. @ntfcf)äbtgungen ber Steltoertreter I, 55
3. Sefolbungen ber StngefteUten I, 64
4. Sttreauloften I, 72
5. Siietjinfe für .tfanjleitotate 1,75

— —

127,470
294

224,327
15,966
15,770

40
55
05
35 — —

127,470
294

224,327
15,966
15,770

40
55
05
35

381,165 80 389,570 — — — 383,828 35 — — 383,828 35



144 - Ni 14 (12)

Staats-Kerfimmg ïre* Bantun* Bern fur bas Jafjr 1909,

9tedjnung

1908.

Soraitfdjlaß

1909.
Ritten uni» iledjmmgswbritwn.

91«

©innaljmen.

lljs
Ausgaben.

91 e

©tnnaljtnen.

in«
Ausgaben.

St. 31. S*. s.

Saufeitbe ^ertimltuufl.

1. Allgemeine permaltuitg.

Sr- 81. St- 81. 5t. 81. St31.

97,575
70,986
15,045
3,214

151,666
1,W9

4,487

1,733
174,123
381,165

80
30
48
10
69
50

45

80
55
80

100,000
72,500
15,000
4,000

130,730
5,000

7,500

5,000
175,510
389,570

A. dhfojftr 9tat
B. jftegtcrunprat
C. 9lat0frebit
D. Stänberäte unü Äoutmiffäre
E. ©taatôfanjlei
F. SentidjeB Amtsblatt, Saßblatt unü ©efeßs

famnttimg
6. ^ranjâfif^eë Amtsblatt, Saßblatt unb ©es

fetjfammlunß
H. !Heiit|ioti bee ©efeljiaminlung
J. 9leßterunß§ftattljalter
K. ÜtJtttöfdjreibereten

34
150

13,911

33,879

12,596

78

119,459
71,500
23,118

3,275
161,458

34,372

7,968
4,999

176,632
383,828

05

41
10
35

45

85
60
90
35

4,627 15

il9,459
71,500
23,084

3,125
147,546

493

4,999
176,632
383,828

05

41
10
57

45

60
90
35

889,864 57 879,810 —
2Jlef|i- Ausgaben als »eraitfcfjlagt gr. 46,232. 28

60,570 78 986,613 06 — — 926,042 28

II. dSeridjlsnernmltung.

A. ObevaevidM.

114,208
1,500

80 113,000
1,600

1. Siefolbuttgert ber ©berrtcfjter I, 77
2. @nt)d)äbtgungen ber ©itpbleanten I, 78

— — 124,250
1,749 90

— 124,250
1,749 90

115,708 80 114,600 — — — 125,999 90 — — 125,999 90

B. CbcvgeriiQtëfanjlei.

18,750
41,658

4,544

4,870
1,136

30
25

20

19,000
41,700

4,500
5,800

5,345
1,300

—

1. 23efolbungett ber Beamten 1,79
2. Sefolbuttgen ber 3lngefteEtert 1,80
3. 93ureciufoften 1,82
4. Öebienuttg, ^efjeijung unb Q3eteuct)=

tung beb Dbergerirfjtêqebâitbeg 1,84
5 3/fietjinfe. 1,87
6. SBibllotlje! 1,88

— —

21,153
41,192

5,808

4,447
5,345
1,502

95
70
40

85

15

—

21,153
41,192
5,808

4,447
5,345
1,502

95
70
40

85

15

70,958 75 77,645 — — — 79,450 05 — — 79,450 05



(13) JV. 14 — 145

Staafe-totiramg te Cantons Bern fîlr te Mjr 1909»

Sftedjitunfl

1908.

gfrrimfdjlas
1909. iMtfcn unit ^crijnungsrMbrtken.

91 o ^
(Sëtnttaljmen. SMugpben.

cms
®inital)mett. 9ttt8ftttkn.

»*• 9t. S*-

150,619
5,896

54,457

28,562
32,410

1,084

60
15
90

95

60

151,700
9,000

57,000

26,300
32,410

1,500

273,031 20 277,910

116,698
830

120,359
13,664
9,385

60
95
15
60

117,150
2,000

125,000
13,000
9,385

260,938 30 266,535

31,861
3,800

658
6,514

325

05

20
16

32,200
4,000

800
5,900

325

43,158 41 43,225

21,527
4,961

6,001

5,184
11,810

30

70

42

22,500
6,700

5,500

4,500
11,810

49,484 42 51,010

91.

ëaufettbe Jßertoaltuttg.

II. MdjtstKtttialtung.

SlmtéflCtidite.

1. ïtefolbimgen ber ©ertrîjtêprâfïbenten 1,91
2. (gtttfcfjäbigimgen ber Stellbertreter 1,94
3. @rttftf)äbigimgen ber SOÎitglieber uttb

©uppleanten I, 98
4. Sureaitfoften I, IUI
5. ajlietjinfe 1,104
6. 3ïu^erorbentlic§e ©eridjtêbeamte 1,105

D. @evi(f)t$f<f)teiberei<n.

1. SSefoIbuttgett ber ®erid)têfd)retber
2. @ntfÄ)äbtgungen ber Stellvertreter
3. Sefolbungen ber 2lngeftellten
4. 93ureaufoften
5. 9JHetjtnfe

1,107
1,110
1,117
1,125
1,128

E. 2taat$antt>altf<fwft.

1. Sefolbungett ber Seamten .1,129
2. SBejoIbung beö 2lngefteïlten beê ©e=

neratyroturatorê 1,130
3. SBureauloften bes ©enerat^rofuratorê 1,131
4. Surectufoften ber Sejirfôprôïuratoren

unb beê [tedbertretenben ^roïuratorê 1,166
5. ïfttetjinë 1,132

F. @ef4)tvorn<U0C«i4ttc.

1. @tttf<f)äbigungert ber ©efcfjmortten 1,133
2. jReifefofteu uttb Unterhalt ber 2lfftfen=

lamtner 1,134
3. Sntfdjabigungen ber @rfa|mftmter,

2)otmetfc^er unb Söeibet 1,136
4. 93ureauïoften 1,139
5. «Dîietamfe 1,140

Jr.

20

20

2,800

2,800

91. 3r.

151,644
6,628

54,424
26,68»
32,410

309

272,105

119,369
2,002

125,965
12,358
9,385

269,080

32,589

4,000
731

6,083
325

43,728

17,622

4,719

2,713
5,360

11,810

42,225

91.

39

75

98

50

30

70
35

85

gr-

151,644
6,628

54,424
26,668
32,410

309

272,085

116,569
2,002

125,965
12,358
9,385

266,280

32,589

4,000
731

6,083
325

91.

45

50
89

55

39

35
60
65
15

75

43,728

17,622

4,719

2,713
5,360

11,810

20

32

46

98

42,225

50

30

70
35

85

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1910. 38*



146 JSÎ 14 (14)

Staats-Heffjmmg très fëantmts Bern für tras Jafp: 1909,

1908.

Borttnfdjlag

1909.
Junten unit flerijnungsrubrtkcn.

@innaf)ttten. »Ausgaben.

: e t it

(Sinnaljttten. Ausgaben.

3r. Sr.

1,245

109,939
3,503

111,374
129,609

12,802
6,481

17,200
1,099

80
95
35
90
60
20

05

1,300

116,400
2,500

110,000
132,000
12,900
6,200

17,200
1,500

393,255185 400,000

5,724

5,724

115,708
70,958

273,031
260,938
43,158
49,484

393,255
5,724

1,212,260

65 6,000

65 6,000

114,600
77,645

277,910
266,535
43,225
51,010

400,000
6,000

1,236,925

iïaufenite ^erhrnltimg.

II. <$cri(t)t0tierttialtuttg.

G. Stetret&uttflS» uttb ftonfurMmter.
1. 33ureau= uttb 51iei|cfoften her '2ïufficÈ)tê=

betjorbe
2. 93efoIbungen ber Beamten
3. (gntfctjabigungen ber ©tellbertreter
4. Befolbungen ber Betreibung»gef)ülfen
5. Befolbitngen ber Ingeftetlten
6. Bureautoften
7. Formulare uttb .Kontrollen
8. 2JHetjin)e
9. often in (ät)rertfolgenfadjen

H. <Sewert>«fl<ri<J)te.

1. Äoftenanteile bee Staates

1,141
1,143
1,146
I, 156

I, 162

I, 168

1.171
1.172
1.173

I, 175

J. CberfleriffttSflebäuöe, tlKäblimutfl.
1. Soften in 1909 I, 175

A. ©bergetid)t
B. ©bergeridjtsitonjlei
0. ÜluttSgeridjte
D. ©eridjtôfdjretberaen
E. ©taatSanniattfiljaft
F. ©eftbtoarnengertdjte
G. Betreibung^« uttb foitfurbatuter....
H. ©etoerbegeridjte
J. ©bergeridjtêgebiiube, äWöblteruttg

STOefji' SUtSgaben at« öeranfdjlagt gr. 64,093. 81

Sr. 3t. Sr. gv. 91.

20
2,800

2,820

1,310
109,434

3,317
117,935
131,215

13,396
7,001

17,450
1,284

402,346

90
75
95
85
15
40
50

25

75

5,343

5,343

63,557

63,557

125,999
79,450

272,105
269,080
43,728
42,225

402,346
5,343

63,557

1,303,838

64

64

90
05
39
75
98
85
75
50
64

81

8*.

1,310
109,434

3,317
117,935
131,215

13,396
7,001

17,450
1,284

402,346

5,343

5,343

63,557

63,557

125,999
79,450

272,085
266,280

43,728
42,225

402,346
5,343

63,557

1,301,018

90
75
95
85
15
40
50

25

75

50

50

64

64

90
05
39
75
98
85
75
50
64

81



(15) JVs 14 — 147

Staats-Kerfjramg ties Hantons Bern für tras lafjr 1909.

SRedjmtitß

1908.

$oranfdjta{i

1909.
ft0trt£!t uttî) itcdjnimgsriibnkün.

n
fêinnaljmen.

0 0 s

Ausgaben.

îlte

dinnafjmen.

i n s

îlitSgabcn.

3t.

5,500
0,100
5,506
1,316
1,635

SR.

72
15

3t.

5,500
6,000
3,500
1,500
1,635

SR.

fiaufettbe 35evtt)altmtg.

III." 3ufti?.

A. Rlertoaltuna^foftctt »er 3uflijMte«iot».
1. SBefolbung beë Selretärs 1,176
2. SBefoIbuttgett ber 2lttgefteftten. I, 177
3. SBureaufoftert 1,180
4. 9îed)tëïoften I, 181
5. SJîiet^infe 1,181

B. C0efe%0«i>un00(ottMttiffiott uttfc ©efeti--
ret>ifiott.

1. 9tebifionë=, 9lebaïtionë= uttb 2>racf=

ïoften I, 182

^nfpeftorat für die Slmtô* ttub ©criQtfr
Treibereien.

1. SBefoIbuna beë ^ittyeftors 1,184
2. S8ureau= uttb ïïicifeïoftett beëfelSett 1,185

A. SNcrnmltungbfoften btr ßuftijbtreftton
B. ©eîetjrtebungSfommtffion unû ®tfel?rel>tfioit
C. Snfbeltorat für bit îXttttô; uitb 6tert(f)tSs

Treibereien

2Rcf)i: ftuSgabcu a(8 ocvaufdjlagt S1'- 1,059. 80

gt SR. 3t.

5,500
5,980
5,566
1,495
1,635

SR.

70
80
20

St- SR. 3t.

5,500
5,980
5,566
1,495
1,635

SR.

70
80
20

20,057 87 18,135 — — 20,177 70 — — 20,177 70

3,000 10 3,000 —
2,997 80 2,997 80

3,000 10 3,000 — — — 2,997 80 — — 2,997 80

5,500
1,567 85

5,500
1,800 59 10

5,500
878 40

5,500
819 30

7,067 85 7,300 59 10 6,378 40 — — 6,319 30

20,057
3,000
7,067

87
10
85

18,135
3,000
7,300

—

59 10

20,177
2,997

6,378

70
80

40

— — 20,177
2,997

6,319

70
80

30

8030,125 82 28,435 59 io! 29,553 90 — -!! 29,494

|



148 — JY; 14 (16)

Staats-Brrfimmg très Battüms Bern für tras Jaïjr 1909»

SRedjnunfl

1908.

Steranfdjlag

1909.
ginnten nnfc gtedjnungsrubriken.

9t«

(finita!)tnen.

il)«

Wusgatien.

9t e

(§innafjmen.

in«
Ausgaben.

St-

16,250
28,900

7,604
3,525

81.

54

St.

16,250
29,800

7,600
3,525

81.

Saufettbe

lll.b ]Mi;ei.

A. tBettvaUungSfoften »et ^olijeiMreftion.
1. Sefolbungen ber Seamten 1,187
2. Sefolbungen ber 2lngeftellten 1,188
3. Sureaufoften 1,192
4. aRietsinfe 1,193

B. gftem»ett|>olt}et un» 0rat)n»uuflétt»efen.

1. 5ßafj= uttb ffrembenfjoltjet 1,194
2. §aï)ttbimgê= uttb (Sinbrittgungëfoften I, 373
3. 2ranäf)ort= nnb 3trmenfuI)rfoften I, 206

C. ftolijetfov»*.
1. Sefolbungen ber Seamten I, 208
2. ©olb ber Sanbjäger I, 219
3. Sefteibung I, 220
4. Setoaffnung unb Sluëriiftung 1,221
5. 2lntt)Oponietrifct)eê Sureau I, 223
6. Sureautoften 1,226
7. SOîietginfe I, 236
8. 3Bot)nungé= unb sUiobtliarentfc£;äbi=

gungen 1,371
9. Slrjtfoften I, 241

10. Serfct)iebene Senualtungstoften I, 244
11. fReifeentfc^äbigungen unb $nftruf=

tionêfurfe I, 367
12. Seitrag aus betn Erträge ber @etb=

bufjeit 1,245

St.

725

81.

20

St-

16,437
29,400
8,346
3,525

8t.

50

64

St- 8t. St-

16,437
29,400

7,621
3,525

8t.

50

44

9456,279 54 57,175 — 725 20 57,709 14 — — 56,983

1,192
31,474
21,370 09

1,000
11,000
23,000 3,469 15

1,230
10,901
27,546

80
10
59

1,230
10,901
24,077

80
10
44

34,036 09 35,000 — 3,469 15 39,678 49 — — 36,209 34

9,791
738,785

34,257
1,399

3,094
77,443
12,781

3,517
5,299
7,398

80,000

70
65
30
50

13
10
10

90
80
95

10,000
752,250

15,000
2,000
1,000
3,000

79,690
13,400

4,000
4,000
8,000

80,000

— 3,304

280

20,000

10
10,000

755,101
14,431
2,000
l,0u4
3,009

79,990

13,402
4,004
4,241

8,003

20
95
83
95
70
05

40
25
19

05

20,000

—

10,000
751,797

14,431
2,000
1,004
3,009

79,710

13,402
4,004
4,241

8,003

10
95
83
95
70
05

40
25
19

05

47873,769 13 872,340 — 23,584 10 895.189 57 — —- 871,605



(17) Xi 14 — 149

Staat»-feftramg te» Bantmt» Bern Jïtr tra» Jaftr 1909.

9tedjnung

1908.

&oranfdjlng
1909.

ftflirten uttii itfdjmmgsnibrilmt.
9t<

Einnahmen.

'Üs

Ausgaben.

9tt
©innahmen.

in«
Ausgaben.

gi-,

17,261
8,134

18,635

73,432
13,479
30,575

SR.

50
05

87
22

»•

17,000
9,000

18,635

72,000
11,000
30,575

SR.

Saufettbe *>ernmltuttß.

III.»

D. ©efättflttiffr.
1. $n ber fpauptftabt :

a. 9lahrung ber ©efcmgenett I, 250
b. Verfchiebene SSerpflegungêfoften 1,252
c. Vtietjinfe 1,253

2. 3n ben Vejirten :

a. SJtafjrung ber ©efangenen I, 264
b. Verfcbiebene Verbiïequnqêtoften I, 275
c. -ölietjinfe 1,277

E. Sivafanftatte».
1. ©trafanftalt $horberg.

a. Verwaltung
b. Unterricht unb ©oiteêbienft
c. îta^rung
d. Verpflegung
e. VHetjing
f. ©ewerbe

g. ßanbmirtfchaft

Vetriebêergebniê
h. Snbentarberänberung
i. .^oftgelber

I, 278

2. ©trafanftalt ©t. ^ohanttfen nnb 9trbeitê=

anftalt $në.
a. Verwaltung
b. Unterricht unb ©otteêbienft
c. Vaprung
d. Verpflegung
e. VUet-jinê
f. ©eïnerbe

g. Sanbtoirtfchaft

Vetriebêergebniê
h. $nbentarberänberung
i. Äoftgelber
k, Veitrag auë bem ïïllfoholjehntel

I, 278

».

838
11

SR.

80
50

»•

17,584
8,773

18,635

69,544
11,765
30,575

SR.

13
05

59
50

»• SR. »•

17,584
8,773

18,635

68,705
11,754
30,575

SR.

13
05

79

161,517 64 158,210 — 850 30 156,877 27 — — 156,026 97

15,160
1,526

49,924
38,258
15,310
25,527
25,645

81
69
30
04

28
64

17,500
1,500

51,990
32,000
15,160
25,700
23,000

49

3,235
4,815

917
104,866
71,839

70

67
05
25
59
92

16.728
2,259

61,097
54,826
15,830
80.729
66,294

56
76
82
96

24
66

24,137
5,545

35
26

16,678
2,259

57,862
50,011
14,912

86
76
15
91
75

69,006
1,868

238

92
20
60

69,450

550

185,724
34,630

18
49
80

297,767
2,960

469
67 31,669 82

112,042

468

82

20

67,877 32 70,000 220,355 47 301,196 67 — — 80,841 20

17,819
1,132

40,300
34,526

9,890
11,700
68,791

98
42
31
62

60
21

17,500
1,110

40,000
25,400
9,890

11,100
46,800

'

21
2

1,602
3,834

25,148
170,981

50

05
05

54

18,777
1,102

45,798
58,071

9,890
15,883
97,503

61
54
33
65

10
87

9,264
73,477

90
67

18,756
1,100

44,196
54,237

9,890

11

54
28
60

23,177
10,734
8,670

10,000

52
05
45

36,000
7,000
8,000

10,000

201,589
16,270
9,457

10 000

14
15
60

247,027
14,879

10
20 1,390

9,457
10,000

95
60

45,437 96

15,241 12 25,000 237,316 89 261,906 30 — — 24,589 41

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Kates. 1910. 89



150 — As 14 (18)

Staat*-Hamming te Rantum Bern flir te Jaï|r 1909.

Otedjnunß

1908.

&or(t!tfd}Iaß

1909.
uni» jndjmmgsnibrilmt.

91

Einnahmen.

1 hs

VuSflabeit.

9te

(Einnahmen.

ins
Ausgaben.

Sv.

26,030
1,319

60,384
39,531
11,137
18,503

115,047

31.

38
82
23
40
80
04
09

Sv.

20,700
1,600

62,200
42,800
12,380
5,000

129,680

31.

Situfenbe

III.» Polizei.

E. Strafanftnlten.
3. ©trafanftalt Söt^lril.

a. Verwaltung
b. Unterricht unb ©otteöbienft
c. Vaprung
d. Verpflegung
e. VtietjinS
f. ©ewerbe

g. 8anbwirtf<haft

Vetriebêergebniê
h. Snbentaroeränberung
i. .ffoftgelber

k. Venbauten
1. Veferbe für baä Vnfchlufjgeleife

I, 278

4. âtoangêerjtehungsanftalt Sradjfelwalb.
a. Verwaltung
b. Unterricht unb ©otteêbienft
c. Vahrung
d. Verpflegung
e. VtietjSinê
f. ©ewerbe

g. Sanbluirtfcljaft

Vetriebêergebniê
h. Snöentarberänberung
i. lîoftgelber

I, 278

1. ©trafanftalt Rurberg
2. ©trafanftalt ©t. (jofjannfen unb silrbeitö=

anftalt 3nê
3. ©trafanftalt SBitpuil
4. 3wangéergief)ungéanftalt Srachfelwalb

9*-

410
152

5,337
14,008

1,571
90,055

427,224

538,760
62,879
16,356
45,645

31.

65
50
45
95
95

Ol

Sv-

25,649
1,894

75,366
50,409
12,380
63,397

294,778

st.

50
87
62
96

83
24

8*-

26,657
132,445

fft.

17
77

25,238
1,742

70,029
36,401
10,808

st.

85
37
17

Ol
05

4,853
2,776
5,639

50,000

50

75

5,000

5,000
50,000 —

51
60

25

523,877
63,168

80,962
45,632

02
95

61
78

14,883

16,356

49
289

35,317
45,632

35

36
78

51,989 75 50,000 — 663,641 36 713,641 36 — — 50,000 —

6,916
639

9,624
5,816
1,100
2,128
1,509

16
92
60
60

65
08

6,200
620

9,180
5,200
1,100
1,200
1,800

—

18

923
483

2,336
12,122

80

60
95

80
18

7,074
770

10,605
6,439
1,100

735
10,869

75
07
62
30

35
83

1,601
1,252

45
35

7,055
770

9,682
5,955
1,100

95
07
02
35

20,459
1,206
4,873

55

60

19,800

2,500
—

15,885
2,023
4,362

33
75
70

37,594
2,921

92
55

4,362 70

21,709
897

59
80

16,791 95 16,800 — 22,271 78 40,516 47 — — 18,244 69

67,377
15,241

51,989
16,791

32
12

75
95

70,000
25,000

50,000
16,800

— 220,355

237,316
663,641

22,271

47

89
36
78

301,196

261,906
713,641
40,516

67

30
36
47

—

— 80,841

24,589
50,000
18,244

20

41

69

151,400 14 161,800 1,143,585 50 1,317,260 80 — — 173,675 30



(19) JVs 14 — 151

Staate-Jterfjramg to Tanten« Bern flir to laftr 1909,

JUdjltMttfl

1908.

Sornnfrfjlafl
1909.

glutton uttî» Ittdjnnngsrubrïlttn.
!Uül)

diitnaljttteit.
;ct«i

©innomme«. «irôgaben.

gr.

8,721
639

15,945
8,965
5,100
9,330
1,677

17
84
78
99

05
92

8,950
700

16,550
9,900
5,100
9,100
2,000

28,864
1,033
4,643

81
90
35

80,100

4,600

24,755
10,509

16,698

36
50

34

25,500
10,600

15,700

18,566 52 20,400

124,973
138,397

445
683

21,370
500

9,253

17,463

41
33
80
10
67

85

30

107,000
107,000

300
1,000

20,000
800

20,100

80,208
1,880

82,088

70
05

75

80,000
2,000

82,000

Siutfenbe ^crtoaltuitg.

III." PoU?ei

F. SBefftmpfuttg SUtofyoliémué.

5. Slrbeiteanfialt ^inbelban!:
a. Sertoaltung
b. Unterricht uttb ©otteêbienfi
c. îtatjrung
d. SSerpfXeguttg

e. aJiietginS
f. ©enterbe

g. Sanbttnrtfctjaft

Sôetriebêergebnië
h. ^nöentarberänberung
i. .fîoftgelber

1,279
2. Seitrag an bas 2lrbeitert)eim uttb att

bett Sdj)ui}auf|icf)teberein für entlaffene
Sträflinge 1,279

3. Seitrog a lté bem TOofjoIjeljntel. 1,279

G. Sufttj. unt> spoltjetïoften.

1. Äoften in Straffachen 1,374
2. Äoftenrücferftattungen unb ©ebütjren 1,326
3. Sergütungen für ©ebïtfjrenanteile I, 327
4. Oberqericbtéqebûbren in oufthfacben I, 330
5. ißo%ifoften I, 354
6. fionlorbot junt Sctjutje junger Seute

in ber fjrembe I, 362
Streife, aufjerorbentlidje Spolijeitoften —7.

II. (Siutlftanö.

1. ®ntfct)öbigung ber 6Mftonbêbeomten 1,364
2. ^nfpeftionêtoften unb 2lnfd)affungen I, 366

»• 9t. »•

21

132
3,262

12,192
12,044

27,653
879

4,703

33,236

13,966

47,202 80

319
313,992

2,346
3,567

320,225

40

55
85

95
15

60

20

82

8,873
640

17,527
11,338
5,100
3,363

10,334

57,179
1,490

58,670

8,866

67,536

115,752
200,227

300
1,130

26,617

800

344,827

80,296
1,836

82,132

»•

69
77
97
95

55
50

8,829
1,709

43
65

4,703

08

20
13,966

28

40
65

35

20

113,765

1,216

24

20
70

90

Sr.

8,852
640

17,395
8,076
5,100

29,525
611

25,433

8,866

20,333

115,433

300

23,049

800

24,601

80,296
1,836

82,132

9t.

29
77
42
10

53
30

48

20

48

17

75

42

20
70

90



152 - JV» 14 (20)

Staate-Berf|nuti0 te lauten# Bern für te Jaftr 1909.

9tedjmmg

1908.

ÜBdrnnidjtofl

1909.
ginnten nnî> Jtedjnungsrntinlten.

9t«

©inna^men.

iD*
SKuSga&en.

9t e

($ittttaf)«teit.

ins
Wuôgalicn.

56,279
34,036

873,769
161,517
151,400
18,566
17,463
82,088

SR.

54
09
13
64
14
52
30
75

Sv.

57,175
35,000

872,340
158,210
161,800
20,400
20,100
82,000

SR.

gaufettbe sBertoetltung.

III.» Poti;ei.

A. JBerttmltMUßÖfoffcn Her ^olijeibirefttdu
B. grcinöcnjjoltaet itnîi gapliunftgtoieien
C. üßdliaetforlig
D. ©efäitflitiffe
E. ëtrnfanjïttltett
F. SBetam)jf«nfl lieg WlfdïjdltëntMg
G. itnïi ^dlijeifdflen
H. ditotljtonJi

ÜRefjv Itiêgaben als Devanfdjlagt %x. 14,543. 82

IV. PiUtüf.

A. IBettvaUuttggfoften dec SrttefHon.

I. Sefolbuttg bee Sefretctrê II, 1

2. SSejoIbuttgett ber SlttgefleEten II, 2
3. SSureaufoftett II, 5
4. SUlietjirtfe II, 6
5. SJJiobtlmac^itngeöorbereiturtgen II, 7

B. Âanlonèfricgéfotttmifîariat.
1. Sefolbuttg bee ,ffantottêhiegê£om=

miffarê II, 9
2. Sefolbung beê Slbjunïtett II, 9
3. S8e|oIbuttgeti ber Slngeftelltert II, 10
4. SBureaulo'ften II, 13
5. ^JHetjirtfe II, 14
6. @ittfleiburtge= uttb Orgcmifattottë=

foften II, 15
7. Äoftenarttetf ber Äonfettion II, 16

5v.

725
3,469

23,584
850

1,143,585
47,202

320,225

SR.

20
15
10
30
50
80
82

5r-

57,709
39,678

895,189
156,877

1,317,260
67,536

344,827
82,132

SR.

14
49
57
27
80
28
24
90

3v. SR. 3r.

56,983
36,209

871,605
156,026
173,675
20,333
24,601
82,132

SR.

94
34
47
97
30
48
42
90

1,895,121 11 1,407,025 — 1,539,642 87 2,961,211 69 — — 1,421,568 82

4,375
19,800
5,997
3,000
1,133

94

70

4,375
20,000
6,000
3,000
3,000

78 40

4,375
20,000
6,075
3,000
1,858

51

20

4,375
20,000

5,997
3,000
1,858

11

20

84,306 64 36,375 — 78 40 35,308 71 — — 35,230 31

5,625

4,200
18,500
4,489
3,300
1,476

18,795

34

55

44

3,750

4,200
18,800
4,500
3,300
1,500

12,642

—
1,875

334

11,943

29

05

5,625
4,200

18,800
4,831
3,300

1,281

98

45
11,943 05

3,750
4,200

18,800
4,497
3,300

1,281

69

45

18,795 45 23,408 — 14,152 34 38,038 43 — — 23,886 09



(21) JVÎ 14 — 153

Staat#-Herfjramg tr$# Bantmr# Bern |îtr ïra# Jafjr 1909«

îHcrfjmtnfl

1908.

SBornitfdjtofl

1909. Ritten uitîi ittttpurngsrubrilun.
(Simtaljttteit.

oljs

Witôgabe».

9te

dittnaljflteii.

tits
Ausgaben.

gr. 9t. Sr- 9t.

£aufettbe $>erhmltuitg.

IV. Militär.

C. 3ettgb<»M«>»<ttoaltung.

gr. 9t. gr- 9t. Sr. 9t. Sr. 9t.

5,500
22,002

1,960
1,003

100
2,700

16,633

02
87
30

09

5,500
22,280
3,000
1,300

100
2,700

17,440

—

1. Sefolbuttq bel Stertnalterl
2. SBefoIbuttgert ber Slngefteïïten
3. Sureauïoften
4. Sterfdjiebene 33ern>aItungl!often
5. îlîooeïïfammtunq
6. SJHetjjittfe
7. .^oftencmteil ber ^euqfjauêwertftâtten

1,643
120

17,038

90

14

5,500
22,285

3,931
1,422

2,700

67
72
80

17,038 14

5,500
22,285

2,287
1,302

2,700

67
82
80

16,633 10 17,440 — II, 17 18,802 04 35,840 19 — — 17,038 15

D. 3<ttgb<*uëtt>ertftâtten.

98,989
21,206

1,389
1,069
4,350

143,754
16,633

568

97
54
90
25

63
09
40

96,000
21,000

1,340
980

4,350
141,110

17,440

—

1. 3lrbeitllbl)ne
2. SBerljeuge unb gabriïationlmaterial
3. Unfafiberfi^erung ber Arbeiter
4. ^tttë bel SBetriebêïctpitalê
5. SJHetjinl
6. fîieferitttgert
7. 33ertoaItunglîoften
8. Snbentarberänberung

88

142,261

1,572

70

17

15

99,469
18,389

1,372
1,460
4,350

676
17,038

46
14
40

05
14

141,585

1,572

12

15

99,469
18,300

1,372
1,460
4,350

17,038

46
44
40

14

684 28 — — II, 18 143,922 02 142,755 19 1,166 83 — —

E. Sepot in
4,676
6,200
1,286

75

82

3,650
3,240 —

1. 31ufftcf)t unb Slullagen
2. ajîietgittfe

(Vergütung bel SButtbel.)

2
• 4,808

80
75

3,595
7,940

70
—

3,592
3,131

90
25

9,589 93 6,890 — II, 19 4,811 55 11,535 70 — — 6,724 15

Beilagen znm Tagblatt des Grossen Rates. 1910. 40*



154 — Ni 14 (22)

Staats-feJptmtg très Bantxms Bern pit fcas Jtaftr 1909,

(Hedjmmg

1908.

©fltanfdjlag
1909.

^tonten uni» Jterijmmgsntbrilmt,
dinnaljmen. Ausgaben.

91e

dinnuljmcit.

titS
(Kuggaben.

gv.

3,500
2,400

17,419
2,996

87,250
88,500

SR.

45
10

Sr.

3,625
2,400

18,350
3,000

81,500
83,500

SR.

ëaufettfee i*erhwltmtß.

IV. Pilitar.

1. SBefoIbuttg be§ SSerlt)altéré II, 20
2. SBefoIbuttgett ber IngefieUtett II, 21
3. Setriebêloften II, 30
4. 2Ittfcf)affuttq Dort Q3ettmaterial 11,32
5. (Metginfe

'

II, 33
6. Vergütung ber (Sibgenoffenfctiaft II, 34

6. Jdrti«s>ertt»rtltttn0.

1. ©tttfdjabigung ber ^reiêîommatt=
battieit :

a. aSefolburtgen II, 35
b. 5£aggelber II, 36

2. S8ureau!often ber$ret§fommartbatttert 11,39
3. SBefoïburtgert ber SefttortMjefs 11,42
4. (Retrutenauêïjebimg 11,43

H. Äottfcftiou fret SBefUiSmttfl wttö 2lwertiftuttfl.
1. 3ïttfc^affuttgert uttb Slrbeitêlbfyne II, 372
2. UnfaiïtierficCjerimg ber Arbeiter II, 57
3. 8inê beë £8etrtebêîa)ntalê II, 57
4. -DHetjittg II, 57
5. Steferuttgett II, 59
6. SBetriebëfoften II, 60

(yjiaga^neirtricïitimgett.)

Sr-

22,515

8,550
84,750

SR.

30

3ft.

3,625
2,400

40,631
2,958

90,000

SR.

35
80

Sr.

84,750

SR. Sr.

3,625
2,400

18,116
2,958

81,450

SR.

05
80

25,065 55 25,375 — 115,815 30 139,615 15 — — 23,799 85

21,800
5,944

14,713
47,366

4,073

10
29
30
30

21,800
7,000

15,700
48,000

3,750

—

62 65

22,325
5,588

14,676
47,113

4,404

25
35
98
05
40

22,325
5,588

14,676
47,050

4,404

25
35
98
40
40

93,896 99 96,250 — 62 65 94,108 03 — 94,045 38

685,604
778

7,379
5,250

746,614
18,795
27,000

94
85
25

41
44

500,000
880

15,800
5,250

534,572
12,642

— 921

15,322

830,834

85

75

08

792,003
736

28,177
5,250

394
11,943

84

64

05
830,440 08

791,081
736

12,854
5,250

11,943

99

89

05

1,805 93 — — 847,078 68 838,504 53 8,574 15 — —



(23) Ni 14 — 155

Staat«te üantrnt« Bern pir tra« Mlpc 1909.

Ote^miitg

1908.

&ornnf(jjIaß

1909.
gUrnten uni» Itedntmtpnitrrilwit.

9t

(fètnnaljmctt. Wuëgaben.

9te

(Snnnnljmen.

in«
Ausgaben.

®r.

13,876

8,886

31,402
27,182

488
1,132
6,680
1,198

15,675

3t.

05

03

15
10
65
84
29
70
25

gr-

26,000

9,000

31,500
27,000

1,500
1,000
8,000
5,500

20,090

3t.

Saufenfce SBevlttaftttttg.

IV. fHilitör.

J. 3luf&et»<t()vutt0 unt» Unterhalt beê «rteflê«
material#.

1. Âriegêïommiffariat :

a. Belleibung urtb perfbnlicfje 9Iuê=

rüftung II, 70
b. (Srlitô bort ßleibem II, 73

2. geugïjauê :

a. sjlerfonline Bewaffnung II, 76
b. iîorfjêauôrûftung II, 78

c. Btunition II, 79
d. fêrl'oê bon Âriegêmaterial II, 80

3. 2xanêf>orte II, 84
4. Iffeïuranj II, 87
5. BHetjinfe II, 87

K. ©rld# bon Kantonalem ftrieflêmaterial.
1. fêrlbê bon alten Kleibern II, 88
2. @rlbê bon altem .fteiegêmateriat II, 88

Ii. 21erfd)ieî>ene tPlilit&ran$aal>en.

1. ©c^üijeMbefen II, 90
2. Beiträge an neue Jïabettengewef)re II, —
3. Unterftii|img bon Familien bon

jDienftfrflic^tigen II, 94
(Sibgeit. £ßferbe^ä£;Iung.)

g«.--

123,075
23,927

26,691
11,838

975
8,886

772

11,400

3t.

56
61

14

90
65
40

gv.

134,758
15,022

58,108
37,838

1,164
7,445
6,700

765
29,130

3t.

73
50

21
20
75
80
11

20

gv.

8,905

1,440

3t.

11

85

gr¬

il,683

31,417
26,000

188

5,927
765

17,730

3t.

17

07
20
85

71
20

86,484 32 109,590 207,567 26 290,933 50 — — 83,366 24

943
800 59

500
1,000

858
2,741 05

858
2,741 05

1,743 59 1,500 — 3,599 05 — — 3,599 05 — —

22,558

1,201

928

95

75

10

25,000
1,000

20,000

— 8

3,701

40

75

24,198

4,877

75

12

— — 24,190

1,175

35

37

24,688 80 46,000 — 3,710 15 29,075 87 — — 25,365 72



156 — Ni 14 (24)

Staats-teaming très ftantxms Bern für ïras laîjr 1909.

9tedjnuitg

1908.

Soranfdjtafl

1909.
gtanten unî> Itfdflnmgsrubrilwn.

9t«

Einnahmen. Ausgaben.

9te

dinnaljmen.

ins
SluSgaben.

gv-

34,306
18,795
16,633

684
9,589

25,065
93,896

1,805
86,484

1,743
24,688

81.

64
45
10
28
93
55
99
93
32

59
80

gV-

36,375
23,408
17,440

6,890
25,375
96,250

109,590

1,500
46,000

SR.

Saufettbe Ûîernmltumi.

IV. Pilitar.

A. fBertoaltunpIaften lier $ireftioit....
B. latttflnsfricpfommiîîamt
C. geugljauSbertoattung
D. 8eugi)auêiDerfjtiitttn
E. in îarfjgfelbeit
F. ^ajernentoemmltung
G. tôreigtoertoattnng
H. tooufeftian der Seïleidung und »Äudriijtung
J Wufbelualjrunß und Unterhalt deö Äriegss

materials
K. (grlitè dan fantonalem .ttriepntaterial
L. ©ergebene SßilitärauSßaben

Sffieniger Ïïn8ga6en a 18 öeranfdjtagt %x. 63,712. 14

V. lirdjenmefen.

A. de« Sirettien.

I. Sureauïoften II, 97
2. Sefolbung beê Sefretärs II, 98

B. qjvotcfttantifO)« J»ird»e.

1. Sefolbuttgen ber ©eifllidjen .11,103
2. SefolbungSjulagen II, 105
3. SM)nungbentfcf)äbigungeit II, 107
4. ^oljentfcfSabigungen II, 108
5. Seibgebinge (Spettfiottett) II, 109
6. Seiträge att iîollaturen uttb äußere

©eiftlic^e 11,110
7. Settrag an ben reformierten ©otteê=

bienft in ©ototfjum 11,110
8. Seiträge an Sßfarrbefolbungen .11,111
9. 2f)eotogit"ct)e sjMfungêïommifficm .11,112

10. Stietjinfe II, 113
11. Seitrag an bie Seelforge ber berni=

fc^en Saubftummen II, 113
12. .öabfern, $irdjenrenobation, Seitrag 11,114

gv.

78
14,152
18,802

143,922
4,811

115,815
62

847,078

207,567
3,599
3,710

SR.

40
34
04
02
55
30
65
68

26
05
15

gv.

35,308
38,038
35,840

142,755
11,535

139,615
94,108

838,504

290,933

29,075

SR.

71
43
19
19
70
15
03
53

50

87

gv.

1,166

8,574

3,599

SR.

83

15

05

gv. I

35,230
23,886
17,038

6,724
23,799
94,045

83,366

25,365

SR.

31
09
15

15
85
38

24

72

305,226 98 359,828 — 1,359,599 44 1,655,715 30 — — 296,115 86

1,198
1,000

90 400
4,000

398
4,000

80 398
4,000

80

2,198 90 4,400 — — — 4,398 80 — — 4,398 80

736,275
5,754

17,431
48,244
24,949

6,225

580

1,412
1,727

178,750
1,200

50

60
15

40
40

747,000
6,000

18,700
49,100
25,300

6,225

580

1,415
2,000

176,705
1,200

—

801
440

35

738,713
5,875

18,679
48,676
25,635

6,225

580

1,837
176,705

1,200
1,500

20

85
15

20
801 35

738,713
5,875

18,679
48,676
25,635

6,225

580

1,397
176,705

1,200
1,500

20

85
15

20

1,019,724 25 1,031,395 — 1,241 35 1,025,626 40 — — 1,024,385 05



(25) M 14 — 157

Staate-Helming fre# Hauten# Bern |nr tra# Jaljr 1909,

9tedjnunß

1908.

»dranfdjtoß

1909.
ftotrtftt mri> $te^nmw$snibrilwn.

91

dtnnajjmcn.

lljs
Wuögabc it.

9t e

(Stnnajjuten.

tit»
Äubgaben.

157,204
1,050
2,250

800
13,350
1,865

13

81.

40

168,000
1,600
2,800
1,000

14,100
1,865

200

81.

Saufettbe &ettt>altimg.

V. Birdjemuefen.

stdmtffttotftoliftie ftivfte.
1. Sefolbungen her ©eiftlidjen .11,115
2. Sefolbnngöäulagen 11,118
3. 2Bo()tumgêentfd)ûbigimgen .11,119
4. ^joljjentfctjäbigungen II, 120
5. ßeibgebinge (^ettfionen) .11,121
6. Settrag att bte Sefolbung beë Stfcljofê II, 122
7. ïljeologifctje Sßrüfunggfommtffion II, 123

D. ©briftfatbolifdte
1. Sefolbungen ber ©eiftlidfen .11,124
2. Sefolbungêâulagen 11,125
3. 3Bu£}ttuttgëettt)c£)âbtguugett .11,126
4. £)oläentfd)äbtgungen 11,127
5. Seitrag an bie Sefolbung beë Si)~c£)ofö II, 128
6. jüjeologifdje iprûfungêïomntiffton II, 129

A. SertoMltungsfojleit Der $ireftion
B. ^rotejtantifdje Ätriüe
C. &ömtf$fati)olifdje Ätrd)e
D. dlfriftfntljolifdje lîtrdje

SBeniger StuSgaben als »eranfdjlagt gv. 13,492. 80

VI. Knterrid)t0tticfcn.

A. syertoattunflëfoftett ber ®ircftton uttb
ber Sbtwbt.

1. Sefolbung beë ©eïretârê .11,130
2. Sefolbungen ber Slngeftellten .11,131
3. Sureauloften 11,136
4. Stietjinfe II, 137
5. ^riifungëfoften, gjperten, fReifeïoften II, 147
6. @t)nobaIloften 11,148

3v-

90

8t. *

163,772
1,000
3,000

800
14,100

1,865
206

8t.

25

$r. 8t. gv.

163,772
1,000
3,000

800
14,100

1,865
116

8t.

25

176,505 60 189,565 — 90 — 184,743 25 — 184,653 25

17,150
2,500
1,850
1,050
2,750

—
17,275
2,500
1,850
1,050
2,750

200

—

25

—

16,029
2,242
1,850
1,050
2,750

159 10

— — 16,029
2,242
1,850
1,050
2,750

134 10

25,300 — 25,625 — 25 — 24,080 10 — — 24,055 10

2,198
1,019,724

176,505
25,300

90
25
60

4,400
1,031,395

189,565
25,625

— 1,241
90
25

35
4,398

1,025,626
184,743
24,080

80
40
25
10

—
— 4,398

1,024,385
184,653
24,055

80
05
25
10

1,223,728 75 1,250,985 1,356 35 1,238,848 55 — — 1,237,492 20

5,125
15,333
7,729

950
7,545
5,062

30
10

15
25

5,500
16,100
7,650

950
7,500
5,500

—

5,374

— 5,500
16,100
7,664

950
16,066

1,342

65

40
20

—
— 5,500

16,100
7,664

950
10,692

1,342

65

40
20

41,744 80 43,200 5,374 — 47,623 25 — — 42,249 25

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1910. 41



158 — JYÎ 14 (26)

Staatte Barttim# Bern fur te Safjr 1909«

îKedjiumg

1908.

$oranfdjtoß

1909.
Ritten uttî> itedjmmgsnibritien.

9tt
<$inna|ntcit. ÄuSßaben.

9t c

duitnaljnien.

in«
9lu8gaben.

gr.

316,891

32,225
41,860
71,778

6,058
12,296

141,285
22,000

12,831
3,642
2,586
6,136
3,337
2,003
1,150
3,620
3,900
4,043
2,700
5,930
6,083
5,050

1,041
2,712
4,791

1,597
1,213
1,922

997
2,309

1,679
1,047

146
805

1,082
2,997
1,198

24,332
2,180
1,000

9t.

65

70
60

35

55
87
95
69
05
95
90
27
22
20

20
25
70

10
45
88

95
65
85
50
73

36
30
65
05
35
35
75
95
35

gl-

324,910

33,800
38,820
66,500

141,285
22,000

68,000

1,000

9t.

gattfenfee Jöcrtualtuiiß.

VI. itnterridjtööjefen.

B.
1. 39e) olburtgeu ber ^ßrofejjorett uttb

Honorare ber Sojenten II, 159
2. ^ettfioiten
3. Sefolbungen ber Slffiflertten. 11,164
4. SÖefolbuttgext ber Slngeftettten II, 172
5a Skrmaltuugêfoften (9J2obtltar, 93e=

Ijeijwtg ic.) II, 180
5b |)oct)icf)ule, SDacfjftocf, Ülöbüerimg II, 182
5e Säugenllitti!, sJleubau, ®inrid)timg II, 183
6. SJlietjinfe II, 185
7. 9?ibliotf)eîen II, 186
8. Seljrmittel uttb Subfibiaranftalten :

1. ^oltKinifôe Slnftalt. .11,188
2. 61)irurgi(cf)e ,filmt! II, 370
3. ajlebi^tmfcbe Älini! II, 192
4. 2lnatomijc!)eê $nftitut II, 195
5. 5ßl)t)fiologifcf)e3 Snflitut II, 199
6. 2lugenl)etllunbe II, 201
7. Ctiatri|c|=lart|rtgol. Sttfltlul II, 202
8. fßallplogtfäe luftatt .II, 205
9. ^Iebijttt.=<i)emtfd)eä $nftitut II, 208

10. £tygietttfcf)=bafteriot0g. Snftitut II, 210
11. Sßafteur=3nftitut II, 212
12. Orgcmijcfje Gljemte .II, 215
13. 2htorgantfdje Geeinte .II, 218
14. 5pf)t)fitali]"(^eë Cabinet unb tel=

lurtfcfieê Dbferöatorium 11,371
15. -Dlineralogifdje Sammlung II, 222
16. goologifcfye Sammlung. 11,223
17. ^p^armaceuti^eë $nftitut II, 226
18. Spfjarmafologi|cl)eö Snftitut
19. Sermatologifdjeë $nftitut II, 230
20. ©eograpl)ifc§eê $uftitut II, 231
21. 5pftybologifct)eë ^rtftitut. 11,233
22. iïunftl)tftortfct)e Sammlung 11,234
23. 3lnatomie .II, 236
24. Sß^fiologie II, 237
25. 5paU}oIogifcE)e Slnatomie II, 238
26. £ieraucf)t 3 n, 239
27. GI)trurgifdje Mint! [ 3 II, 240
28. 9Jlebtjtntfc§e Älinil II, 241
29. 2lmbulatori(($e Älittif 3 II, 244
30. SSeterinär=3l|)ot^e!e ~. II, 245
31. Sibliotfjel .11,247
32. 3nftttutêgebûl)ren 11,248
33. Semmarbtbliotl)e!en .II, 250
34. ftabaUeröernicljtungöcinftalt

itern, Beitrag II, 251

llebertrag

gv-

4,000

28

1,892

10

5,000

20

4,709
2,319

17,167

9t.

22

40
60

65

gi-

325,726

32,800
44,079

68,383
85

2,144
141,285
22,000

13,310
7,161
3,207
5,808
3,326
2,232

697
3,433
3,388
3,000
7,700
5,491
4,427

4,334
734

2,034
3,984

1,424
797
281
981

2,100
20

1,696
2,719

644
614

5,594
4,503
1,189

2,969

1,000

9t.

65

45

30
50
65

65
15
65
07
25
80
85
33
65
35

80
40

85
90
95
20

50

50
10
97

15
35
55
85

85
10

30

gi--

17,167

9t.

65

gi--

321,726

32,800
44,051

66,491
85

2,144
141,285
22,000

13,310
7,161
3,207
5,808
3,316
2,232

697
3,433
3,388
3,000
2,700
5,491
4,427

4,334
734

2,034
3,984

1,424
797
281
981

2,100

1,696
2,719

644
614
884

2,184
1,189

2,969

1,000

9t.

65

45

08
50
65

65
15
65
07
25
80
85
33
65
35

80
40

85
90
95
20

50

50
10
97

15
35
55
85
60
25
10

30

711,804 42 696,315 35,146 87 737,315 62 702,168 75



(27) rë 14 — 159

Siaafe-Hri^mmg te# Eattfmt# 3txn für te# Saf|r 1909.

ötedjnmtß

1908.

®oranfdjlag

1909. Ritten utti» $*d)nmt00rutn;ilKtt.
9t

Einnahmen.

o h *

Süiäßitben.

9te

Einnahmen.

ins
SKuößaben.

gv.

711,804

29,239

6,410
8,881
2,500

140,000
500

3,000

21,354
4,020
1,500

2,000
3,857

Sft.

42

26

55

25
10

40

Sr.

696,315

32,500

5,000
8,000
2,500

140,000
500

3,000

21,350
4,015
1,500

10,000

SR.

gaufettde ^erhJaïtung,

VI. Mnterridjt0tiiefen.

B. £>o(f)f«0ule.

llebertrag
9. Sotanifcfjcr ©arten : II, 252

I a. Setriebkectjmmg
b. Sßact)t3itt§

c. Settrag beêSurgerrateë bonSem
10. ïierfpitaï 11,253
11. SDtatritelgelber 11,254
12. Seitrag ber Einmohnergerneinbe

Sern an bie poliflinifdje îtnftalt II, 254
13. Seitrag an bie Ätiniten im 3nfel=

fpital :

a. Seitrag an bie bier Minifen II, 255
b. Seitrag an bie Sejotbung beë

fpülföct)irurgen II, 255
c. Seitrag an bie Setriebêîoften

beê ûîimtgen=2lpparateê II, 255
d. Slmortijation ber Sauborfcf)üffe II, 256
e. Sergütungfür©ebänbeunterf)att II, 256

14. Sennerfpital, Seitrag an bie Spoliftinif II, 257
15. ülfabem. 3Bitmen= nnb Söaijenfaffe,

Seitrag 11,258
(ßunfttjiftorifdje Sammlung, SJlnfchaffungen.)
(@leïtrotec^nifd)er tlnterridjt, Einrichtungen.)

Witttlfdmltn.
1. ßantonSfctjute Spruntrut, Seitrag 11,261
2. Staatöbeiträge an ©pmnafien unb

Srogpntnajten II, 262
3. Staatêbeitrâge an Setunbar|d)ulett II, 272
4. ^nfpeftion II, 274
5. Sßenftonen für Uiittet)tf)ultet)rer. II, 279

' 6. ©tipenbien II, 281
7. Seitrag an bie SteUbertretungèlaffe

bemifcper Süiittetf^ultetjrer .II, 283

Sr-

35,146

1,695

1,000
46,146

7,125

2,500

5,500

SR.

87

50

40

Sr-

737,315

24,592
11,795

37,879

140,000

500

3,000
26,854
4,020
1,500

10,000

SR.

62

82

75

25
10

Sr-

1-
8,266
7,125

2,500

SR.

65

Sr-

702,168

33,692

140,000

500

3,000
21,354
4,020
1,500

10,000

SR.

75

32

25
10

899,488 88 893,680 — 99,113 77 997,457 54 — — 898,343 77

51,000
236,636

682,393

49,625
11,602

15

85

51,000
241,419

700,397
5,200

52,025
15,700
2,500

—

6,413
7,944

2,587

85

10

56,472

254,821
730,420

8,086
56,460
16,600

2,500

50

25
10
65

—
—

56,472

248,408
722,475

8,086
56,460
14,012

2,500

50

25
25
65

90

1,031,257 — 1,068,241 — 16,944 95 1,125,360 50 — — 1,108,415 55



160 - JVs 14 (28)

Staat#-Hrtfemmg très üantims Bern für tras Safer 1909»

ffledjmtitß

1908.

Soraitfdjtoß

1909.
ftattten uitî» $Êttjmmgsrubrilwtt.

9tolj
Hinnahmen. ?lu8ßaben.

etit:
Hinnahmen.

& 31. fjv. 31,

1,468,856 88

101,049 65

100,816 05
29,241 65
15,017 20

40,000
165,469 45

2,000 —
49,600 —
3,458 65
3,790 -—

52,936 90
49,776 65
13,192 45
3,775 —

2,098,980

7,887
31,656
22,416
16,338
12,470

252

90,516
1,644

15,612

76,548

1,485,000

102,358

104,000
28,000
15,000

40,000
172,800

4,000
49,600

4,000
4,500

57,000
48,500
13,000
5,000

5,000

53 2,137,758

43
03
94
45

75

7,900
31,600
28,000
17,000
12,470

100

10
85
50

96,870

15,500

45 81,370

Saufenbe ©erttmttuitfj.

VI. llnterrtdjtsiuefen.

D. !primarfd)uUn.

1. Orbentliche ©taatöjulagen att Se£)rer=

befolbungen II, 290
2. Slufjerorbeittlicfje ©taolèjulogen ait

arme ©emeinben II, 295
3. Seibgebinge (Sßettfiorten) 11,299
4. Beiträge att erweiterte Oberfaulen II, 302
5. Seiträge att Sefjrmittel uttb SBibIio=

treten II, 305
6. Seiträge an @ct)ult)auêbauten 11,307
7. Siâbdjenarbeitêfc^ulen 11,310
8. ïurnunterric£)t II, 368
9. Schulinfoeïtoren 11,369

10. Ibteilungämeifer Unterricht 11,314
11. ^anbfertigïeitêunterricht .11,316
12. Seiträge an Sehrmittel für ©chüler II, 318
13. gortbiïbungâfchule II, 320
14. ©tellöertretung ïranïer Seljrer .II,332
15. Seiträge an Slnftalten für anormale

ßinber
16. Schweif Sehrerinnenhetnt, Seitrag
17. Steltüertretung tränier 3trbeitötet)re=

rinnen

II, 334
II, 335

II, 335

E. üeJtrtrfcUtmitflSanftalten.

1. 2)eutfcheö Sehrerfeminar
A. Unterfeminar £ofmil.

a. Serwaltnng
b. Unterricht
c. Nahrung
d. Serpflegttng
e. Stiet^inê
f. Sanbwirtfchaft

g. .^nbentaroerönberung
h. ßoftgelber

Setriebèergebnté

II, 336

9t. gv. 9t.

150

50,225
30,594

96
905

60

1,159
23,600

194

106,986

8,399
4,966
1,062

892

15,328
508

14,687

30,524

20

70

25

70
17
63
55

60

65
65
50

80

1,702,224

202,995
130,527
23,866

15,000
40,000

191,170
4,886

64,862
4,226
4,470

54,205
49,705
35,404

5,675
5,000

453

2,534,675

8,003
40,724
25,512
17,816
12,445

611

105,112
1,182

106,295

60

30
40
65

80

40
80
30
70

27
28
28
27

80 280

90
30

14,687

20

»

1,702,074

152,770
99,933
23,866

15,000
40,000

191,073
3,981

64,862
4,226
4,410

54,205
48,546
11,803

5,675
5,000

258

2,427,688

80

7,995
32,325
20,545
16,753
12,445

89,784
673

50

75,770

9t.

60

30
20
65

80

55
45
30
70

75
60
55

30

75

57
11
65
72

25
65

40



(29) J\? 14 — 161

Staafe-lUtfjramg fce* fêantmt* Bern ftir îra» Jaf|r 1909.

gtedjnutig

1908.
$orititfdjIaß

1909.
ftimten unît $*djmmgsnttiritwn.

9t

dinnaljmen.

»Ijs

8Cu§gaben.

Ute

dinnajjuten.

in«
Ausgaben.

gr.

546
5,330
1,500

162
235

34,600
2,342
7,875

50,950
420
833

31.

30
75

50
90

65
38

40

gr.

1,400
4,000
1,500

165
250

34,500
2,000
9,115

54,000
420

SR.

Scutfenbe SBetfraftttttg.

VI. ifotmidjteniefen.

E. Sepmbiibung^attftalten.

B. ßberfeminar Sern.
a. Sertoaltung :

1. 3Jiobiliar,9lnfaufu. Unterhalt II, 337
2. Sepeijung, Seleudjtimg, tc. II, 339
3. Silbmart 11,340
4. Sureauloften 11,341
5. ©ebäube, Unterhalt .II, 342

b. Unterricht :

1. Sefolbmtgen II, 343
2. Seprmittel, Sibliotpet, îc. II, 345

c. Sltet^inê 11,346
d. Stipenbien 11,347
e. SReifeentfcpftbigung 11,348

(fêinridjtungêfoften.)

2. Seminar Sprimtrut.
a. Serroaltung
b. Unterricht
c. fftaijrung
d. Verpflegung
e. Sanbmirtfdjaft

Vetriebëergebrtiê
f. Snbentaröeränberung
g. Äoftgelber
h. Stipenbien für @jterne

II, 350

3. Seminar fpinbelbanl.
a. Sermaltung
b. Unterricht
c. Dtaprung
d. Verpflegung
e. Slietjinë

Setricbêergebniê
f. Snbentarberänberung
g. ßoftgetber

II, 350

g*-

652

SR.

80

g*-

1,437
4,838
1,500

200
175

34,110
2,480
9,115

48,755
506

SR.

40
55

60

35

80
25

gv. SR. gv.

1,437
4,185
1,500

200
175

34,110
2,480
9,115

48,755
506

31.

40
75

60

35

80
25

104,796 88 107,350 — 652 80 103,118 95 — — 102,466 15

6,127
29,175
16,039

7,839
3

80
08
37
66
70

6,300
31,300
16,200
6,700

—

51
2,383

35
207

10
15

60

6,351
31,720
14,308
6,652

3

25
05
45
65
40

—
—

6,300
29,336
14,273
6,445

3

15
90
45
05
40

59,185
1,971
9,885
7,800

61
40

60,500

7,700
8,400

—

2,676
365

6,550

85
40

59,035
2,203

12,355

80
85

6,550
—

56,358
1,838

12,355

95
45

59,132 Ol 61,200 — 9,592 25 73,594 65 — — 64,002 40

1,706
10,735

7,977
4,202
1,506

80
36
53
55
70

1,800
8,985
9,800
4,800
1,640

— 183
625

60

1,824
10,028
8,210
5,365
1,640

37
90
55
35

—
—

1,824
10,028
8,026
4,740
1,640

37
90
95
35

26,128
133

5,675

94
90

27,025

5,675

— 808
1,190
5,675

60 27,069
605

17
585

5,675
—

26,260 57

20,587 84 21,350 — 7,673 60 27,674 17 — — 20,000 57

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1910. 42*



162 — Ki 14 (30)

Staafe-teftramg to Hattfmtg Bmt flir to Jafjr 1909.

9ted|ituits

1908.

$öranjdjfaß
1909.

gtfltttw irai» llcrijmmprubrilwtt.
9t

dinnaljtten.

»IM

5tuäßabeit.

9te

dinnatjmen.

ins
(ttttSgobtn.

Sv.

4,455
5,585

12,244
4,336
2,555

SR.

80
93

60

sr.

4,640
5,600

13,175
3,600
2,555

SR.

£attfettbe SBernmltuitfl.

VI. Knterri(l)t0n>ercn.

E. 8ef)*«trbill>ttnfl$a«ftaUett.

4. Seminar îselêberg.
a. Sermdtimg
b. Unterrict)t
c. îtafjrung
d. Serplegmtg
e. SDîîetâinê

Setriebêergebnté
f. ^nbentarberänberung

g. lîoftgelber

II, 350

5. âBieberïjoIiatgêturfe unb ^enftonen.
a. éentinarle()rer=5penftônen II, 351
b. 3BieberI)oIungê= unb $ortbil=

bungêturfe II, 352

6. Scfjmet}. Sdjulauâfteltung, Seitrag 11,353

7. Seitraa aus ber Sunbeêjubbention
(VI. J. 2. d.) 11,353

Sr-

114

91. Sr.

4,610
5,773

13,175
3,541
2,555

SR.

85
20

50

Sr. SR. Sr.

4,610
5,659

13,175
3,541
2,555

SR.

85
20

50

29,177
13

5,465

33 29,570

5,580

~ 114
62

5,560
—

29,655
114

55

5,560
—

29,541
52

55

23,699 33 23,990 — 5,736 — 29,769 55 — — 24,033 55

4,100
1,983 75

4,100
2,000

— — — 4,100

1,975

— — — 4,100

1,975

6,083 75 6,100 — — 6,075 — — — 6,075 —

4,000 4,000 4,000 4,000

4,000 4,000 — — — 4,000 — — 4,000 —

60,000 60,000
60,000 60,000

60,000 60,000 — 60,00C — — — 60,000 — — —



(31) JNs 14 — 163

Bfaate-Herfptmtg bz# Ikeaxtom Bern flir to Mir 1909»

Stemming

1908.

SöNiitfdjIaft

1909.
gttmten mtî> Jtedjttmtgsrubrilwtt.

91

diitnaijmeit.

0 Ij «

9tuggaben.

91 e

dimtaljtitett.

in«
Wtrêgaben.

Sv.

76,548
104,796

81.

45
88

Sv.

81,370
107,350

SR.

Saufettbe SBettoaftitttg.

VI. Mntettid)t0tt>efen.

E. âdjrerbilMtttQéanftalten.

1. 2)eutfc()e§ Setjrerfeminar :

A. linterfeminar §ofn>iï
B. ©berfeminar Sera

2. Seminar ^runtrut
3. Seminar |>mbelbant
4. Seminar 25eïêberg

5. 30ieberf)olungêîutfe unb üßenfionen
6. Sdjulauêfteïtung, Seitrag
7. Seitrag auê ber Snnbeêfuboention

F. Saubftunitnennnftatten.

1. ïaubftummenanftalt Stiin^enbucfifee.
a. Sermaltung
b. llnterriö^t
c. 9tal)rung
d. Serbflegung
e. Stiet^inê
f. ©emerbe

g. Sanbmirtfcfiaft

Setriebsergebnié
h. $ttt>entart>eränberang
i. Äoftgetber

II, 354

2. Saubftnmmenanftalt Söabern.
Seitrag beê Staates* 11,354

3. £aubftinmnen=Subftitutiotts>fonbë.
ginêertraq II, 354

5v-

30,524
652

8t.

80
80

gr.

106,295
103,118

8t.

20
95

S*. 8t. Sf-

75,770
102,466

8t.

40
15

181,345
59,132
20,587
23,699

33
01
84
33

188,720
61,200
21,350
23,990

—
31,177

9,592
7,673
5,736

60
25
60

209,414
73,594
27,674
29,769

15
65
17
55

—
—

178,236
64,002
20,000
24,033

55
40
57
55

284,764
6,083
4,000

60,000

51
75

295,260
6,100
4,000

60,000
—

54,179

60,000

45 340,452
6,075
4,000

52

60,000
—

286,273
6,075
4,000

07

234,848 26 245,360 — 114,179 45 350,527 52 — — 236,348 07

4,346
9,266

22,024
10,856
5,820

829
2,164

60
40
60
40

20
35

4,400
9,880

20,600
10,200
5,820
1,200
1,000

— 421
839

5,646
3,582

80
05

60
95

4,500
9,224

21,500
11,750
5,820
5,180
3,078

90
70
70
35

15 466
504

45
95

4,500
9,224

21,078
10,911
5,820

90
70
90
30

49,320
37

12,360

45
90

48,700

11,700
—

10,490
1,381

12,830

40
60
20

61,054
1,340

80
35 41

12,830
25
20

50,564 40

36,998 35 37,000 — 24,702 20 62,395 15 — — 37,692 95

9,525 10,500 10,275 10,275

9,525 — 10,500 — — — 10,275 - — — 10,275 —

2,508 25 2,350 2,508 25 2,508 25

2,508 25 2,350 — 2,508 25 — - 2,508 25 — —



164 — Ni 14 (32)

Staats-Brrfptmtp te Hantxms Bern für te Jafp: 1909.

fftedjitung

1908.

Stoatifdjlug
1909.

gttmien mtft ^erifttungsrubrtken.
9t

(finita!)men.

1 f) S

Ausgaben.

9te

dinnaljmtn.

in«
Ausgaben.

Sr.

36,998
9,525
2,508

9t.

35

25

Sr.

37,000
10,500
2,350

91.

Saufettbe &e?hia(tuttg.

VI. Knterriititsiiiefen.

F. ïaubftutmnenattftalten.
1. îaubftummenanftalt 9Mnct)enbud)fee
2. ïaubftummenanftalt Söabern
3. £aubftummen=©ubftitutibnëfonbê

G. ffUttft.

1. §iftorifc()eê ïftufeum :

a. Beitrag att bie Setriebâtoften II, 355
b. Seitrag für Sanbantauf, 31mor=

tifation 11,355
2. fiunftmufeum, Seitrag an bte Se=

triebëtoften II, 355
3. 3lfabemifd)el?imftfammluttg, Seitrag II, 356
4. Slufiffdjule, Seitrag II, 356
5. ©^meijerif^eg ^biotiton, Seiträge II, 356
6. ©djmeijerif^e Sibliograpljie, Seitrag II, 357
7. Spaltung bon Äunftaltertümern II, 357
8. „Särnbütfä)", Seitrag 11,358
9. érfteïïung oeê bernifctjen llrïnnben=

merïê II, 359
10. ©tabtttjeata, Seitrag an ben Setrieb II, 360
11. Sllpineë Shtfeum, Seitrag 11,360

(31ntauf bei ©emälbeö bon ©iron.)
(8ient)arb=2>enîmal, Seitrag.)

H. Sebr<nttt(I'91evtrt0.

1. ßetjrmittel.
a. Sorräte auf 1. ,3'amtar
b. Srftellungëroften bon Sefjrmitteln
c. Srlbê bon Seljrmitteln
d. ©raiisejemptare
e. Sorräte auf 31. ®ejember

2. Setriebltoften.
a. Sefolbnngen
b. 31rbeitllö§ne
c. 9ftagajiu= unb Sureautoften
d. SWietjinë
e. grasten unb Sorti
f. ^inl beö Setriebëfapitalë

Sr-

24,702

2,508

91.

20

25

Sr.

62,395
10,275

91.

15

Sr-

2,508

9î.

25

Sr-

37,692
10,275

9i.

95

44,015 10 45,150 — 27,210 45 72,670 15 — — 45,459 70

13,000
10,000

3,000

4,000
4,300
1,114

300
7,852
2,000
3,000

5,000
500

30,000
500

—

13,000
10,000

3,000

2,000
4,300
1,114

300
1,000
2,000
3,100

5,000
500

—

2,685

—

13,000

10,000

3,000
3,000
4,300
1,114

300
6,715
2,000

3,100
5,000

500

—

—
—

13,000

10,000

3,000
3,000
4,300
1,114

300
4,030
2,000

3,100
5,000

500

—

84,566 — 45,314 — 2,685 — 52,029 — — — 49,344 —

261,686
115,498
161,184

551
255,256

85
55
65
70
60

249,059
111,735
155,211

400
244,673

—
491

159,581

267,503

20

05

35

255,747
125,611

297
828

80
40

15
15

159,581

266,675

05

20

255,256
125,611

297

60
40

15

38,704 15 38,690 — 427,575 60 382,484 50 45,091 10 — —

7,125
2,203
3,623
1,930

772
5,557

80
50

90
45

7,250
2,460
2,950
1,930
1,000
6,000

—
16

1,307

70

85

7,250
2,331
3,231
2,284
2,186
5,546

50
25

75
90

-x

—
7,250
2,331
3,214
2,284

878
5,546

50
55

90
90

21,212 65 21,590 — 1,324 55 22,830 40 — — 21,505 85



(33) % 14 — 165

Staats-föetfemmg tos Hantmts Bern für fräs Safer 1909.

SRcdjmtng

1908.

$oranfd}tag

1909.
Ritten mtî» iflcdftmnpnibrilwn.

9t

(S-ittnafjmen.

0 tj s

Ausgaben.

Ote

dimtaljtnen.

in*
Ausgaben.

fr- 81. Sr. 81.

£<tufenbe SBernwltmtß

VI. Untercidjtaroefett.

H. £«i>mtttfl<$evla0.

fr- 81. fr- 81. fr- 81. fr- 81.

3,339
13,720

431

05
75
70

2,500
14,600

—
3. Srtragêtoerwenbung.

a. 2lmtlid)eö ©djidblatt, Soften
b. (Sirtlaqe in bie IReferbe

(Setjrerberjeicfynid.)

— — 3,107
20,477

50
75 — —

3,107
20,477

50
75

17,491 50 17,100 — — — 23,585 25 — — 23,585 25

38,704
21,212

15
65

38,690
21,590

1. Sefyrmittel
2. Setriebêtoften

427,575
1,324

60
55

382,484
22,830

50
40

45,091 10
21,505 85

17,491
17,491

50
50

17,100
17,100

Setriebêertrag
3. fêrtragêbermenbung

428,900 15 405,314
23,585

90
25

23,585 25
23,585 25

— — — — IT, 362 428,900 15 428,900 15 — — — —

J. Sunbebfubbention für bie tßritn<ttf<f>uU.

353,659

100,000

80 353,000

100,000 :
1. Seitrag beè Sunbeê
2. Sermenbung :

a. Settrag art bie Setjrert>erfic£)e=

rungètaffe
b. Seitrag att bie gintaufêtoften

alter Sefjrer irt bie Sefjrerberfidje-
ruttgètaffe

c. gufdjiiffe att Setbgebittge.
d. ©taatöfeminare, Seitrag att bie

Sief)rfoften (VI. E. 7.)
e. Seiträge att belaftete ©etneinben

mit geringer ©teuertraft
f. Seiträge an bie ©enteinben, 80

auf ben $rimarfd)üter
g. Seitrag an bie Sîefyrfoften ber

neuen Serner ©djutroanbfarte

II, 363 353,659 80 — 353,659 80 —

30,000 — 30,000 — II, 364 — — 130,000 — — — 130,000 —

33,345
60,000

50,000

80,314

70

10

30,000
60,000

50,000

83,000 —

II, 365

II, 365

II, 365

II, 366

II, 366

—

—

30,494

60,000

50,000

80,369

2,796

20

60

— —

30,494

60,000

50,000

80,369

2,796

20

60

— — — — 853,659 80 353,659 80 •— — - — —

K. Sletfttnbfung beb gtlfofyolibtnub.

1,500
1,500

1,500
1,500

1. Seitrag auê bem 9lttof)oljet)ntel
2. Seiträge an flinberlforte....

II, 367

II, 367
1,400 —

1,400
— 1,400 —

1,400
—

— — — — 1,400 — 1,400 — — — —

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1910. 43



166 — JVs 14 (34)

Staat#-Btoimmg to# Hanttrn# 3txn pir to# Jaïjr 1909,

ÜRedjnung

1908.

&oranfrf)lag

1909.
ftontett unîi |lwtjnimg0rtttarilttn.

9t

(itnnaljuten.

0 (j S

| Ausgaben.

9tt
(Sinnafuten.

in»
Ausgaben.

gï.

41,744
899,483

1,031,257
2,098,980

234,848
44,015
84,566

|9t.

80
88

53
26
10

Sv.

43,200
893,680

1,068,241
2,137,758

245,360
45,150
45,314

|8t.

ëaufettbe s&erttmltunQ.

VI. Hnterridjtsniefeii.

A. ÜBertoaltunggfoften lier îireftian u. lier ®bnobe
B. gjodiidjule
C. Stttttelfdjultn
D. iprimaridjulen
E. éeljrerbiniungëaitjitolten
F. Saubjitoittutenanftalten
G. Äunft
H. 8eIjritttttel4Berl<ig
i. Sunbeëfubuentioit fur bie $riutarfd)u(e

K. SBefumbfung bcë 9ûïal)olt8utu§

SDÎeljr 3lu«gaben al« öevanfdjtagt gr. 329,146. 09

VII. fôemeinberoefen.

A. ®crtt>rtttunflêfoftcn btt $i««ttiott beo
<3etneinbett>efen£.

I. Sefolbung bes ©efretârê III, 1

2. Slefolbungett ber 2lngefteÏÏten III, 2
3. SSureaufoften III, 4
4. 5D7ietjinfe III, 5

3JîeI)v StuSgaben al« Deranfdjtagt gv. 92.25

VIII. ^rmenroefeu.

A. Vmualtuugefoftcu bev 2>lrefttoii beè
3lrmemt>elettê.

1. Sefolbuttgen ber Beamten III, 6
2. Sefülbungett ber Slngeftellten. III, 7

3. Sureouïoftert III, 10
4. ^ietainfe III, 10

5v.

5,374
99,113
16,944

106,986
114,179
27,210

2,685
428,900
353,659

1,400

8t.

77
95
25
45
45

15
80

Sr.

47,623
997,457

1,125,360
2,534,675

350,527
72,670
52,029

428,900
353,659

1,400

8t.

25
54
50

52
15

15
80

gv. 8t. gv-

42,249
898,343

1,108,415
2,427,688

236,348
45,459
49,344

]8i.

i

25
77
55
75
07
70

4,434,895 57 4,478,703 — 1,156,453 82 5,964,302 91 — — 4,807,849 09

5,125
3,200
1,982

995
25

5,125
3,400
2,000

995

5,125
3,400
2,092

995
25

5,125
3,400
2,092

995
25

11,302 25 11,520 — — — 11,612 25 — — 11,612 25

10,625
14,786
5,528

956

60
30

11,000
13,300
5,000

950

600
11,000
13,885
6,031

950

80
71

11,000
13,285
6,031

950

80
71

31,889 90 30,250 600 31,867 51 •— — 31,267 51



(35) As 14 — 167

Staat#-Eerfiramg to Haitian# Bern fur to laïjr 1909.

1908.

ä$araitf^(ag

1909.
Itfltrtro Mttî» Itedjmmgsnibriken.

(ftmta(jmett.

etil:
©innafitteit.

gr.

352

5,500
1,072

16,889

23,815

1,042,734
337,516

269,430

302,830
200,000

2,152,511

12,975
8,475

11,025

8,500
10,100

10,350

5,625

7,600

74,650

Sr.

85 400

5,500
1,200

18,000

02 25,100

49
40

44

39

1,000,000
340,000

250,000

315,000
200,000

72 2,105,000

80,000

80,000

Saufettfee ^crtimltuitg.

VIII. ^rmenttiefen.

B. Aommiffion uub Suf^eïtoreu.

1. Cantonale îlrmentommttfton Ill, 11
2. kantonaler 9lrmeninffiettor :

a. Sefolbung HI, 12
b. IReifeloftett Ill, 13

3. Âreiê=2lrmemnfj)eîtorett Ill, 16

>. Btttnenpflege.

1. Seiträge att ©emeinben:
a. Setträge für bauernb llnterftü|te III, 20
b. Seiträge für üorübergefienb lln=

terftütfte III, 22
c. Setträge gemäfj §§ 59 uttb 123

21. © III, 182
2. îluêtoârtige Strmenpflege III, 50
3. 2fof}erorbentlictje Setträge att ®e=

meittbett III, 52

D. »ejtrJS« uttb ©meinî»es»ert>fteflu«iflê«
auftauen, »ettrftge.

1. Dberlänbifdje 2tnftatt in Iltjtgeit 111,54
2. ©eelänbifdje 2(ttftaït itt Söorben 111,54
3. Siittellättbif^e Inftalt in 3tiggiö=

berg 111,54
4. Stabtbernifctje 3Inftalt ttt ,tHü)IettnI III, 55
5. Dberaargauifdje Stnftalt ttt 3)ettert=

büt)I 111,55
6. SmmettttjaUfdje 2tnftalt in 3rienis=

berg III, 55
7. Slnftalt bes Slrnteê Signait in

fiangnau III, 55
8. Serfd)iebene ®emeinbe=2inftalten 111,56

Sr.

52

52 30

1,931

728

20,983

23,643

St.

30

315

5,500
1,275

17,388

24,479

1,100,627

361,540

310,014
335,963

200,000

19 2,308,144

12,800
8,325

11,150
8,750

10,275

10,675

5,475
10,525

77,975

8»-

90

97

20

14

13
50

97

Sr.

315

5,500
1,223

17,388

90

50
27

24,427

1,098,695

360,812

310,014
314,979

200,000

2,284,501

12,800
8,325

11,150
8,750

10,275

10,675

5,475
10,525

77,975

67

94

06

13
65

78



168 — JVo 14 (36)

Staats-Hetfimuut te fôantxms Umt für te Jaftr 1909,

fftedjmmg

1908.

fBoranfdjïag

1909.
Ritten mtî> Itßdjramgsrubrtitttt.

9t(

®tnntt|«ten.

llj*
îlttâgabtn.

9te

diitnaljmeit.

ttt«
Ausgaben.

Sr.

2,500
3,500
3,500
3,500
2,500
6,000
2,500
2,500

10,000

S. Sr.

2,500
3,500
3,500
3,500
2,500
5,000
2,500
2,500
7,000

31.

gaitfettbe £8ertoaliuttg.

VIII. Jlrmenwcfcn.

E. ©ejirtS* utth 45ri»>at«@râief)Utt0éanftaltett,
^Beiträge*

1. Orphelinat in ©aignelégier 111,57
2. Orphelinat in ißruntrut 111,57
3. Orphelinat in Sourtelctrt) 111,57
4. Orphelinat in Oelsberg 111,58
5. Orphelinat in Dieconöilier 111,58
6. ßrpefpmgöanftalt in Dberbipp 111,58
7. grjielpmgêanfialt in (Snggiftein 111,59
8. ®ï;5iel)itrtgêanftait im Steinfjöl^li 111,59
9. Slnftalt für fdpacfjfinnige Einher

in Surgborf 111,59

F. »antottrtle ($t^iei)ung£auftalten.

1. Sanborf.
a. SSermaltnng
b. Unterrid)t
c. 9la£)rung
d. Skrfjflegung
e. SDIietjinfe
f. Sanbtt>irtfd)aft

Setriebêergebniê

g. Snhentarbercinbernng
h. .lîoflgelber

III, 60

2. 3Iarmnngen.
a. 35cni)û(tung
b. Unterricht
c. îla^rnng
d. S5erf)flegung
e. SUfietjinfe
f. Sanbunrtfcfjaft

ÎBetriebèergebniâ

g. Snbentartieränberung
h. .éoftgelber

III, 60

Sr. 31. Sr.

2,500
3,500
3,500
3,500
2,500
5,000
2,500
2,500

7,000

31. Sr. 31. Sr-

2,500
3,500
3,500
3,500
2,500
5,000
2,500
2,500

7,000

31.

86,500 — 32,500 — — — 32,500 — — — 32,500 —

3,674
4,075

14,244
8,816
5,170
5,789

51
95
93
11

57

3,500
4,200

14,000
8,200
5,330
5,480

8
588

1,182
6,865

160
22,651

15
20
82
70

28

3,910
4,998

15,623
13,659
5,330

18,618

22
95
05
55

64 4,032 64

3,902
4,410

14,440
6,793
5,170

07
75
23
85

30,191
383

8,577

93
80
50

29,750

7,750

31,456
1,357

10,144

15
70
70

62,140
1,974
1,345

41
60

8,799 70

30,684
616

26
90

21,998 23 22,000 — 42,958 55 65,460 Ol — — 22,501 46

3,278
3,949

14,280
10,107
4,835
5,165

72
93
10

20

3,475
4,225

13,400
8,500
4,835
3,400

— 10

388
914

19,991

25

57

3,523
4,108

14,565
10,994
4,835

13,060

25
88
52
15

78 6,930 79

3,513
4,108

14,177
10,079
4,835

25
88
52
90

31,285
12

8,805

55 31,035

8,035
—

21,303
1,028
9,112

82

50

51,087
2,123
1,215

58

7,897 50

29,783
1,095

76

22,492 55 23,000 — 31,444 32 54,425 58 — — 22,981 26



(37) Ni 14 — 169

Staat#-Itrxtjramg to Hantwt# Brrtt für to Safjr 1909.

illcrfjmmß

1908.

Vdranfdjlag

1909.
mtî> îlfdjmtngsrubnton.

91

Einnahmen.

#hs

Ausgaben.

91 e

Hinnahmen.

in«
9luëgaben.

Se-

3,196
2,482

15,062
6,796
3,792
8,202

SR.

46
19
85
21
50
48

gr.

3,300
3,300

14,950
6,500
3,900
7,050

SR.

ëaitfettbe £Bertt>aftit»g.

VIII. JUmemtttfen.

F. ftatitotiale @raiebuna$<mftalten.

3. (Madt).
a. Verwaltung
b. Unterricht
c. Vaprung
d. Verpflegung
e. ÜJiietginfe
f. fianbwirtfchaft

Vetriebëergebnië
g. ^nöentarberänberung
h. ßoftgelber

III, 60

4. $el)rfatf.
a. Verwaltung
b. Unterricht
c. ïtaprung
d. Verpflegung
e. Vtietjinfe
f. Sanbwirtfcpaft

Vetriebêergebniê
g. Snbentartoeränberung
h. Äoftgelber

III, 61

5. Vrüttelen.
a. Verwaltung
b. Unterricht
c. SJtaprung
d. Verpflegung
e. VtietjinS
f. Sanbwirtfcpaft

Vetriebsergebnis
g. Snbentarberänberung
h. Äoftgelber

III, 61

Se-

145
204

1,376

25,243

8t.

50
55
60

89

Se-

3,394
2,775

15,649
7,801
3,792

17,658

SR.

40
29
82
63
50
74

Se-

7,585

3t.

15

Se-

3,394
2,629

15,445
6,425
3,792

3t.

40
79
27
03
50

84
90

23,127
1,069
7,865

73 24,900

7,400
—

26,970
511

8,662

54

50

51,072
1,217
1,155

38
90

7,507 50

24,101
706

16,381 73 17,500 — 36,144 04 53,445 28 — — 17,301 24

3,549
4,236

11,860
7,473
4,630

425

59
08
47
43

55

3,300
4,400

12,000
5,500
4,660
3,240

— 122
686
330

19,045

30
95
90
35

52

3,303
4,357

13,290
6,144
4,660

15,534

70
90
38
83

17 3,511 35

3,303
4,234

12,603
5,814
4,660

40
95
48
48

32,175
1,825
5,622

12
40
50

26,620

5,620
—

20,186
1,131
6,200

02
40

47,290
1,506

825

98
45

5,375

27,104
375

96
05

24,727 22 21,000 — 27,517 42 49,622 43 — — 22,105 Ol

3,062
3,537

13,987
7,468
3,765
3,623

02
22
04
65

07

3,135
4,400

13,800
7,500
3,765
4,450

—
398

1,907

20,059

20
40

25

3,532
3,780

14,152
9,000
3,765

15,874

47
67

89

4,185 25

3,532
3,780

13,753
7,093
3,765

47
67
80
49

18
85

28,196
87

8,292

86
75
50

28,150

7,150
—

22,364
1,380
8,650

85
50

50,105
2,177
1,100

03
35

7,550
—

27,740
796

19,992 11 21,000 — 32,395 35 53,382 38 — — 20,987 03

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1910. 44*



170 — JV» 14 (38)

Staafe-teftmmg te Hantait# 3tvn flir te laïjr 1909.

fRe^nuttg

1908.

$aranfdjlag
1909.

unî> Itdpwmgsnibrilwtt.
91

Einnahmen.

0**
Ausgaben.

9tt
(Stitnafjtttett.

in«
Ausgaben.

3*-

4,214
2,690

15,077
7,596
4,385

526

8t.

90
53
02
54

98

01

50

g*-

4,300
4,000

15,100
10,000
4,385
1,090

8t.

Saitfenbe

VIII. Irmemoefen.

F. Kantonale @rjt«t)unfl#anftalten.

6. ©onbtlter.
a. Verwaltung
b. Unterridjt
c. Valfrung
d. Verpflegung
e. Vltetjinê
f. Sanbwirtfdjaft

Vetriebêergebnté

g. Snbentarberänberuug
h. lîoftgelber

III, 61

7. Sobereffe.
a. Verwaltung
b. Unterricht
c. Vafjrung
d. Verpflegunq
e. VUet^inê
f. Sanbwirtfctiaft

Vetriebsergebnié

g. ^nbentarberänberung
h. Hoftgelber

III, 62

1. Sanborf
2. 2larwangen
3. fêrladj
4. $eljrfat)
5. Vriittelen
6. Sonbilter
7. Sobereffe

Sr.

7

393
1,060

30,871

ist.

50

70
90

24

Sr.

4,581
2,666

15,926
10,520
4,385

32,532

8t.

57
28
25
07

49

Sr. 8t. Sr.

4,574
2,666

15,532
9,459
4,385
1,661

8t.

07
28
55
17

25

33,437
2,018
8,802

36,695

8,995

32,333
1,617

10,045

34
90

70,611
1,609
1,140

66
70 8

8,905
20

38,278 32

26,652 51 27,700 — 43,996 24 73,361 36 — — 29,365 12

2,355
842

4,150
1,977
1,200

108

77
90
55
90

03

2,500
2,300
9,000
4,740
2,810

700

— 19
348
470

7,798

8,635
285

1,575

09

45

2,485
1,305
5,112
4,419
2,810
5,846

40
30
39
40

90 1,951 55

2,485
1,286
4,764
3,949
2,810

40
30
30
40

10,419
5,026

427

09

50

20,650

3,900 :
54
50

21,979
2,674

210

39

1,365

13,343
2,388

85
50

15,017 59 16,750 — 10,496 04 24,863 39 — — 14,367 35

21,998
22,492
16,331
24,727
19,992
26,652
15,017

23
55
73
22
11

51
59

22,000
23,000
17,500
21,000
21,000
27,700
16,750

—

42,958
31,444
36,144
27,517
32,395
43,996
10,496

55
32
04
42
35
24
04

65,460
54,425
53,445
49,622
53,382
73,361
24,863

Ol
58
28
43
38
36
39

—

— 22,501
22,981
17,301
22,105
20,987
29,365
14,367

46
26
24
Ol
03
12
35

147,211 94 148,950 — 224,951 96 374,560 43 — — 149,608 47



(39) JVs 14 — 171

Staate-toftramg te fèantxm« Bern fltr Ira» Safjr 1909.

Otcdjnung

1908.

&oranfdjlag

1909. latitat unit lUdjmmprwbrilwti.
9t

dinnufjmen.

a tj «

Ausgaben.

9te

@innafj«ten.

in«
Ausgaben.

Sr.

23,027
29,617
5,000

19,944

SR.

50
55

50

Sr-

24,000
31,000

5,000

20,000

SR.

Sattfettbe SBerttxtliung.

VIII. Jtrmenroefen.

G. ©etWelxue Unttrftftfeunatn.

1. SBerufêfttpenbien III, 65
2. Sßerpftegung ïranfer ßantonöfrember III, 70
3. ^Beiträge an |wlfêgefeïtfct)aften im

2luötanbe 111,71
4. Unterftütjungen bei @c£)abert buret)

Staturereigniffe III, 72

H. jBef&tnpfutta SHltofjoliSmuS.

1. ,3ufcf)u& auê bem Utofioljetjntet III, 73
2. S3efämpfung bes 2Ittoijolismuê III, 75

J. ©eitrÄge an Slnftalten für ©auten uttb
<$itt«i$tan0Ctt.

1. ,8uf<ï)ufî auë bem llnterftüijung§=
fonbê für Inftatten III, 76

2. Beiträge an 3Irmen= unb ßranfen=
anftalten (toibe ©était auf Seite 123
tjienadti) III, 77

Sr- 9t. Sr-

23,998
40,459

5,000

20,000

SR.

15
65

Sr. |SR. Sr.

23,998
40,459

5,000

20,000

SR.

15
65

77,589 55 80,000 — — 89,457 80 — — 89,457 80

38,802
38,802

25
25

39,000
39,000

36,312 10
36,312 10

36,312 10
36,312 10

— — — — 36,312 10 36,312 10 — — — —

103,502

103,502

70

70

— —
135,515 20

135,515 20

135,515 20

135,515 20

— — — — 135,515 20 135,515 20 — — — —



172 — Xi 14 (40)

Staate-Helmut# bt# Hantelt« Brot für bas Salir 1909»

9tcdjnunß

1908.

Soranfdjlaß

1909.
Konten uni) Itedjnungsrutrrikrn.

9t

dinunljmen.

lljs
»Kuißakn.

9t e

©imtafimen.

in«
9tu8ßalien.

3v.

31,889
23,815

2,152,511
74,650
36,500

147,211
77,589

91.

90
02
72

94
55

Sv.

30,250
25,100

2,105,000
80,000
32,500

148,950
80,000

«.

Saufettbe SBernutfiitttg.

VIII. Urtttemuefen.

A. Sertoaltunßifoften lier 2>ireftion
B. .Uommiifton unö ^nf)ieftoren
C. 9lrmeit|ijleße
D. Sejtrfgliertifleßunßianftalten, Beiträge
E. Seitrföerjtef)unß§auftnlten, Seiträße
F. Cantonale êrjieliunjjganjtalten
G. Serfdjteliene Unterftiitiuußen
H. Sefdmtifunß be§ 2Ufoljolt§nurê
I. Beiträge ait 9(njtn(teit für Sauten uttti

(üinrid)tunßen

9Jlef)r 2lu8gaben als üeranfdjlagt Qr. 187,938. 23

IX.8 $olk0imrtfdjaft.

A. Stertvaltungëfoften t>er âtreftion >»«0

Snnetti.
1. Sefolbuttg bes ©efretârê III, 78
2. Söefolburtgett ber SlngefteUten III, 79
3. Sureauïoften 111,83
4. SOlietjirtfe III, 83

B. Statlftiï.
1. Sefolbung beë SSorfte^erë III, 84
2. Sefolbuttgett ber 3Ittgefteltten III, 85
3. Sureaulofteit uttb SrucMoften III, 87

600
52

23,643

224,951

36,312

135,515

91.

30
19

96

10

20

«V.

31,867
24,479

2,308,144
77,975
32,500

374,560
89,457
36,312

135,515

91.

51
97
97

43
80
10

20

91. Sv.

31,267
24,427

2,284,501
77,975
32,500

149,608
89,457

91.

51
67
78

47
80

2,544,168 13 2,501,800 — 421,074 75 3,110,812 98 — — 2,689,738 23;

5,125
12,800
5,010
2,045

5,125
15,000
6,000
2,045

2,000
70

5,125
17,000
5,848
2,045

85

5,125
15,000
5,778
2,045

85

24,980 — 28,170 — 2,070 — 30,018 85 — — 27,948 85

5,500
6,600
4,001 21

5,500
6,600
4,500

—

426 07

5,500
6,600
4,935 30

30

— — 5,500
6,600
4,509 23

16,101 21 16,600 — 426 07 17,035 — — 16,609 23



(41) JV« 14 — 173

Staate-Eetfjmmg to fenltm# Brrn für to Safjr 1909.

9tedjiuiitß

1908.

ätortutfdjfaß

1909.
Ittmtcn «nî> |U'rijnmtgsnibnltcn.

9t a

(§tnitnijmeit.

Ü''

Muêflalieii.

9t e

dtititajjmeit.

Il s

9tit8ßabeit.

g-.-.

10,786

14,080
231,254

12,000

3,225
1,400

8,100
879

4,501

2,957
1,540

25,000
5,300

20,000

40,558

91.

72

45

60

22

99

gv

9,000

12,000
245,000

12,000

4,000
1,400

8,500
1,500

4,500

4,320
1,540

25,000
7,200

22,000

35,000
1,200

91.

Saufettbe s&eiUJiittimß.

IX.» ifolhsiutrtfdjaft.

C. Raubet uni» Wewerbe.

1. görbermtg bon )panbel uiib ©e=

werbe im allgemeinen III, 90
2. ©emerblid)e ©iipettbieit III, 93
3. $ad)=, .fhtnft- uttb ©eroerbcfdjulen III, 106
4. Äantonaleö ©610616611111(611111 III, 99
5. .£mfbefd)laganftalt n. £>uffd)miebefurfe :

a. $nr(e III, 100
b. yjfiet^ins III, 101

6. ^attbel§= nnb ©emerbefammer :

a. SBefolbitngeit ber Beamten. III, 102
b. @it)uttgëgelber itnb S)ieifeber=

gütitngeit III, 103
c. 93urean= uitb SReifeloften, Sßnbli=

fationen III, 104
d. 2?e(oIbitngen ber iHitgeftelLtevt III, 107
e. yjîietginê III, 109

7. £ed)nUnm löiel, sI3anfoften, Beitrag III, 109
8. §aitêtotrt(d)aftlid)eâilUbungëioe(en III, 110
9. Beitrag an bie bernifdjen 35erfet>rë=

bereine III, 112
10. üefjrlittgöiuefeit III, 116
11. ^nffieOorat beê bemifdjen @(iar=

ïaffenberbanbeê

O. föanionateS îcrfntlïum in «urflbotf.
1. Unterricht :

a. ßebrerbefolbmtqeit
b. ßefjrmittel

2. SSerloaltnitg :

a. ?(uf[id)të= nnb ^rüfitngbfommiffioit
b. SBuream mtb Dfeifefofteit
c. ôei^uitg, SMendjtimg, IReiitlfaÜnitg
d. îlbloar't

iSetriebëergebnië
3. ©djulgelber
4. Beitrag ber ©emeinbe 93urgbor(
5. Beitrag bed Söuitbeö

6. ©ttyeitbien
7. @rtraq ber ÏÛiefe

III, 119

gv-

4,075
6,140

243,610
12,693

4,057

12,869

11,445

SR.

05

86

91

gv.

13,432
18,655

487,418
24,693

6,694
1,400

8,500

980

7,911
4,080
1,540

25,000
19,914

22,000
52,702

91.

10

95

10

90

36

72

gv SR. gv-

9,357
12,515

243,808
12,000

2,637
1,400

8,500

980

7,911
4,080
1,540

25,000
7,045

22,000
41,256

91.

10

95

05

90

36

86

22381,582 98 394,160 — 294,889 694,922 13 — 400,032

77,732
7,773

838
3,098
8,369
2,552

59

60
98
93
20

77,300
8,000

850
3,450
8,200
2,800

— 140

22
11

10

70
20

77,643
7,566

683
3,804
8,504
2,503

55
48

90
81
63
60

97

—

99

77,643
7,426

683
3,782
8,493
2,503

45
48

90
11

43
60

100,365
14,979
17,085
34,063

3,625
65

30
50
95

100,600
13,800
17,290
34,930

4,000
—

174
14,517
17,006
34,930

65

99

100,706

3,870

14,517
17,006
34,930

65

100,532

3,870

97

37,796 85 38,580 — 66,692 99 104,576 97 — — 37,883 98

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1910. 45



174 — JVs 14 (42)

Staate-Brtfjnung to Hauten» Brrn für to laftr 1909,

Kedjnung

1908.

Korattfdjlaß

1909.
gtonten unit llcttjnungsrubnken.

9t0l):
tëinnafjttten. SlttSflokn.

etil:
^tnitafuteit. «uißaben.

3fi. 8t gv. 9t

1,500
6T2

4,564
410

1,380

8,527

5,000
2,000

11,760

4,375
3,795

4,889

13,765
6,029

1,267
47

532

43,682

44,970
23,462

7,259

1,230

8,018

5,000

25

1,500
1,000
5,500
1,000
1,380

10,380

37

40

05

25
55

50

5,000
2,000

11,760

4,375
3,700

4,000

14,000
6,000

1,500
500

1,300
2,000

865
24,500

32 24,500

30
40

80

10

46,000
22,000

8,000

3,000

8,000

5,000

gaufettbe üBerhmltimg.

IX.® gollutmttfdjaft.

E. SRaft ttttö

1. Sefolbung beê ^nfpettorê III, 120
2. Ï3ureau= uttb fftetfeïoften beêfeïben III, 121
3. $nfpeîtionêfoften ber Sidjmeifter III, 122
4. -Dtafie, (Henriette uttb Apparate III, 123
5. anietjmö III, 123

F. »efcen£tnittelpoli)ei.

1. 6f)emifcf)eê ßaboratorium :

a. 23e)oIbuttg b. $antonâcf)emiferê III, 124
b. Anteil beweiben an ben 2Ina=

Itifeïoften III, 124
e. Sefolbungen b. 2lffiftenten unb

beâ Ibtcartê III, 125
d. Sfttetjittê III, 126
e. ßtjemitalien, Siteratur, 33e=

leud)tung tc. III, 128
f. KüdEerftattungen Don 3lnalpfe=

foften III, 130
2. Kadjfdjauen :

a. SBefoIbungen ber (gjperten III, 131
b. Keifebergütungen uttb 33ureau=

foften III, 133
c. MaleSjpertenf.gleifcfyfdjauen III, 136
d. Apparate uttb fReagentien III, 137
e. $nftruftionêfurfe III, 138

3. Slnteil Sefolbung etneë 3lngefteltten III, 139
4. Stureaufoften unb Srudfoften. III, 140
5. Sktibeêbeitrag III, 141

G. Setämpfung beS tuifoboliémtrô.
1. Beitrag auê beut 9Ufot)oljet)ntel III, 142
2. Seftbnpfung bes SKlfopoliëmuê int

allgemeinen 111,144
3. Beiträge an ,iîocf)= unb |>auêpal=

tungêfurfe III, 146
4. Beiträge an SBoltêtiic^en, Äaffee=

unb ©petfefjatten III, 147
5. ^Beiträge an îrinferpeilanftalten unb

Äoftgelbbeiträge jur Unterbringung
bon unbermögli(|en Srinfern III, 148

6. 9teferbe für ©rünbung einer £rinter=
peilanftalt int Sura III, 149

gr. St. gv. 8t

19

19

6,470

118

25

60

8,394

14,982

42,780

17,352

60,132

85

50

gr. 8t.

1,500
332

5,500
485

1,380

9,197

4,583

833

12,450
4,375

3,687

125

12,882

6,126
1,183

454
480

2,000
885

30

60

90

gr. 3t

1,500
332

5,500
466

1,380

9,178

50,065

50

23,938

22,905

1,150

7,138

5,000

60,132

36

20

40
50
10

95

6,345

8,394

51

42,780

20

50

80

50

25

4,583

833

12,450
4,375

3,687

12,882

6,007
1,183

454
480

2,000
885

35,082

23,938

5,553

1,150

7,138

5,000

30

60

90

36

20

80
50
10

95

66

20

80



(43) As 14 — 175

Staate-Berfjmmg ta# Hanïxmg Bern für te Jafjr 1909.

SRedjmtnß

1908.

Soranfdjfofi

1909.
ftimten uitii llcdjramgsntbrikeit.

n
@inna|ntcn.

(j t

3luißaben.

9te

©tnnaljmen.

tns
Witigaben.

gr.

7,983
1,290

st.

20
85

gr.

7,000
1,500

St.

Sttufettbe ÜSerltmltuttg.

IX.a ^olkstmrtfdjaft.

II. geuetltoHjei.

1. f^euer^oltgei III, 150
2. 3îtft>eïtiott ber ßöfdjanftalten III, 151

A. $ertoaltiMßÖtoftcit ber Xircftion
B. ©tatifttf
C. ©anbei nnb ©etoerbe
D. âaittonaleë ïe^nifum
E. SWafe nnb (Detoidjt
F. Sebenëntitteljjolijei
G. Sefämbfunfl bei 3Ufol)aJtiinui
H. geuerboltjei

2Kef)v StuSgaBeu at« öcrcutfdjtagt gr. 13,832. 79

IX.b OScfuHÖtjcitsnicfcn.

A. ©cïto>altuttfl«ïoPctt.

I. Sanitätslollegium, Prüfungen, 3rt=
f^eïttotten III, 155

2. «Befolbung bei Slngeftettten III, 157
3. SBureauïoftett III, 159
4. 2Jlietjjinfe III, 160

gr.

55

St. g*-

6,593
1,448

Sî.

20
75

gr- st. gr-

6,538
1,448

st.

20
75

9,274 05 8,500 — 55 — 8,041 95 — — 7,986 95

24,980
16,101

381,582
37,796
8,527

43,682

9,274

21

98
85
25
32

05

28,170
16,600

394,160
38,580
10,380
24,500

8,500

—

2,070
426

294,889
66,692

19
14,982
60,132

55

07
91
99

85
50

30,018
17,035

694,922
104,576

9,197
50,065
60,132

8,041

85
30
13
97
90
51
50
95

— — 27,948
16,609

400,032
37,883
9,178

35,082

7,986

85
23
22
98
90
66

95

521,944 66 520,890 — 439,268 32 973,991 11 — — 534,722 79

5,530

3,000
1,611

400

35 5,800

3,200
1,600

400

274 90 6,022
3,200
1,504

400

20

15

5,747
3,200
1,504

400

30

15

10,541 35 11,000 — 274 90 11,126 35 — — 10,851 45



3 76 - N° 14 (44)

Btaata-Hrrfimmg üra Banttma Barn fitr bas Jaïjr 1909.

Otedjnuttfl

1908.

$oriutfdjfon
1909.

fönten nttït itcdjmwgenibrikcn.
(finmtfjttten.

Üs

Slitöflitbc«.

91 c

dnmtnfjmen.

t !t s

Wttöflitlicn.

gv-

9,581
2,828

550
149,097

26,000

50,000

356,523

91.

50
40

90

55

35

gr.

8,000
3,500

550
162,420

26,000

50,000

280,000
60,000

91.

ërtttfettbc SBetluattimfl.

IX.b ©cfunbljeitsnicfen.

lî. ©cfttitfc&eitémcfen im rtttg<meittett.

1. ÏUlgeitteinc ©anitâtëDorfetjren III, 162
2. Dinpftuefen III, 165
3. SBartgelber art Sieste III, 166
4. Seiträge an bie 33ejiïïëlranfen=

anftatten III, 169
5. Seiträge an Sfyejialanftaltcn für

,tirante III, 171
6. Settröge an baë (jnfelffntal ttnb

an bal StufscrErantenf)auö III, 171
7. Srtueiternng ber Srrenftflegc III, 171
8. Sertjiitnng ttnb Sefäntftfung ber

Subertulofe III, 172

C. »JjfrawettftJital.

1. Sertualtung
2. Unterrict)t
3. ütafyrung
4. Serftflegnttg
5. ©gnütologifctje püliflinif
6. 331ietjin§

Sctriebêergcbnië
7. ftoftqetber üott Pfleglingen
8. .Sîoftgclber Don )pe6ammenfct)ülerinnen
9. .tîoftgelber Don SßärterftJjülerintten

10. OnDentarDeränberung

III, 173

l>. A>ct»rtmmc«fwrfc.

1. ,ffoft= ttnb iNoifeentfcljäbigungen 111,174
2. 3bcöinfettiottöntittel, Seiträge III, 175

gr-

55,725

35,366

91.

25

10

35

gr.

63,614
1,173

350

185,420

16,000

50,000
280,000

60,000

91.

75
05

80

gv. 91. gr-

7,889
1,173

350

150,053

16,000

50,000
280,000

60,000

SR.

50
05

90

594,581 590,470 — 91,091 656,557 — 565,466 45

17,594
4,093

40,775
32,160

1,998
26,940

03
47
81
04

17,560
4,500

43,000
33,000

2,000
26,940

—
600
208

1,503
3,957

05
40
50

18,560
5,297

45,302
35,689

2,006
26,940

76
81
65
60
40

—
—

17,960
5,089

43,799
31,732

2,006
26,940

76
76
25
10
40

123,561
10,911
5,350
2,400

10

35
50

~
75

127,000
13,000
5,000
2,000

—

6,268
13,253
5,341
2,500

950

95
50

80

133,797
284
371

595

22

60

50

12,969
4,969
2,500

355

50
40

30

127,528 27

104,910 60 107,000 28,314 25 135,048 32 — — 106,734 07

1,725
200

15 2,500
300

2,800

— 1,394
153

90

90

1,394
153

90

1,925 15 — — 1,547 — — 1,547 90



(45) Ni 14 — 177

Staat«-Brtf|ramg üm laanttm« 3txn für üa# Jafjr 1909.

ftedjmtitß

1908.

$arnnfdjlaß
1909. Ritten uitîi itcdjmmgsntbrilicu.

91

^tttna^men.

» fj S

Uluögabcit.

91 c

(Simtaljittett.

i n s

gl-

98,894
2,017

24.0,109
119,980
55,491
11,264
10,568

31.

92
66
04
23
60
97
79

5-v.

100,575
3,000

237,000
118,000
55,610
10,500

7,000

91.

Situfettfee iùuhmUuufl.

IX.b (Sefunöljeitsniefen.

E. ^rreuawftnlt SSalbitu.

1. Stenualtuttq
2. llnteradjt imb ©otteöbieuft
3. sJlnl)ntit(]
4. ïierpflegung
5. SJfietginfe
6. ©eluetbe
7. ßatiblt>irtfdf»aft

33etïiebêergeïmiê
8. Sttbentnrberänbramg
9. .ffoftgelbcr

10. Beitrag be§ SBalbanfonbê

III, 177

F. grrenottftott 3Ritnfittgett.

1. Ißemaltung
2. llrtterridjt urtb ©otteëbienft
3. 9laljruttq
4. SSerpfleguttg
5. SJiietjinS
6. ©elbcrbe
7. ßartbiu irtfdjafl

iletriebsergebni»
8. $nbentarberänbermtg
9. Äoftqelber

III, 178

gl-

6,067
439

21,755
16,495
2,083

50,390
98,110

91.

95
85
60
48

51
79

121,920
2,889

270,318
162,933
57,595
36,130
79,600

9Î.

16
32
48
87

31
61

75
30
10

gv-

14,260
18,510

91.

20
18

gi¬

ll 5,852
2,449

248,562
146,438
55,512

81.

21

47
88
39

494,659
21,026

340,296
32.685

69
60
60

496,685

349,000
32,685

—

195,343
4,072

32,685

18
70
90

731,387
22,470
9,393 386,710

32,685
80

536,044
18,397

57
60

142,704 69 115,000 — 628,204 78 763,251 15 — — 135,046 37

103,530
1,494

250,188
123,950
114,127
16,370
26,442

60
10
60
75
60
30
45

109,260
2,000

252,000
110,200
114,140
14,600
18,000

444
621

30,499
12,246

220
115,859
126,395

60
85
10
85

95
20

117,288
1,964

292,679
144,158
114,372
97,459
91,468

12
75
15
60

30
85

18,400
34,926

65
35

116,843
1,342

262,180
131,911
114,152

52
90
05
75

550,478
3,466

309,538

90

80

555,000

330,000

286,287
15,770

354,430

55

15

859,390
16,751
17,121

77

40 337,308 75

573,103
981

22

237,474 10 225,000 656,487 70 893,263 17 — 236,775 47

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1910. 46*



178 — AÏ 14 (46)

Staafe-tafjramg Barttum Bern ftir te jfaïjr 1909.

jftedjituitg

1908.

löttranfdjfag

1909.
ftimten mtîi itedjmmgônitrriken.

9t

(fittnaljnten.

i f) «

WttSgaben.

9te

<$ittttal)ttten.

in«
SHuSgaben.

«r-

48,099
1,547

97,171
53,083
23,960
2,358

10,941

SR.

07
46
95
75

48
73

S*-

45,000
1,700

93,000
55,330
23,770
5,800
6,000

SR.

ëaufettbe ©erhmltiwg.

IX.b ©îfnnbljcitsracfcti.

G. Jtteuanftalt »elletat).

1. SBettraltung
2. llnterrid)t un& ©otteêbienjï
3. ïlatyruttg
4. 33er)>flegimg
5. 2Htetjiii0
6. ©enterbe
7. Sanbtmrtfdjafi

SBetriebêergebnté
8. ^nbentarberemberung
9. .Roftgelber

III, 179

A. &ertoaltttitg
B. ©efuubfieitsiuefeit tut allgemeinen •

C. Çrattettfltttttl
D. §eb«ttttttettïurfe
E. Smnanftalt SBalbatt
F. Srrettnnftttlt âïïiinftngen
G. SrrettnitftttO ©ellelat)

SReljr 3tu8ga6eu aï« oeeanfdjlagt gr. 19,414.78

X. Pauroefett.

A. »ertvaitunß$f«ften bet centtaten »an»
bettoaltana*

1. S9efoIbuttgett ber Beamten IV, 387
2. SBefolbimgen ber Slngeftettten IV, 2
3. 93ureau= uttb ;Hetfe!often IV, 9
4. SRietjittfe IV, 10

229
257

22,754
14,413

1,374
38,116

100,599

SR.

05
40
-55

60

35
80

52,542
1,929

122,196
62,708
25,290
31,355

100,762

91.

70
16
45
78

65
88

Sv.

6,760

SR.

70

Sr-

52,313
1,671

99,441
48,295
23,916

163

SR.

65
76
90
18

08

210,562
10,665

110,429

02
75
50

207,000

115,000
—

177,744
7,326

121,896

75
80
70

396,785
14,433
2,012

62
70

119,884 70

219,040
7,106

87
90

110,798 27 92,000 — 306,968 25 413,231 32 — — 106,263 07

10,541
594,581
104,910

1,925
142,704
237,474
110,798

35
35
60
15
69
10
27

11,000
590,470
107,000

2,800
115,000
225,000

92,000

—
274

91,091
28,314

628,204
656,487
306,968

90
35
25

78
70
25

11,126
656,557
135,048

1,547
763,251
893,263
413,231

35
80
32
90
15
17
32

— —

10,851
565,466
106,734

1,547
135,046
236,775
106,263

45
45
07
90
37
47
07

1,202,935 51 1,143,270 — 1,711,341 23 2,874,026 Ol — — 1,162,684 78

30,125
34,227
13,499
4,580

10
15

30,125
35,600
13,500
4,580

79 45

30,125
34,396
13,570
4,580

50
29

30,125
34,396
13,490
4,580

50
84

82,431 25 83,805 79 45 82,671 79 — — 82,592 34



(47) As 14 — 179

Staafë-taïfmmg frrg Hantant Brrtt für frag Jaïjr 1909.

Meinung
1908.

Satranfdjlnft

1909.
utti* Jtedfnunpnibrilwjt.

9t i

<$tttna(ttten.

'Is
WuöBuben.

9te

(Sinitufjuteu.

in«
ttuëgaben.

»•

30,500
14,600
10,929
2,340

9t.

65

».

30,500
14,900
11,200
2,240

9Î.

Sattfettbe ^erhmltiutg.

X. Buttroefett.

B. SejirfSdeftdrbett.

1. Vefolbungen ber SBegirlêittgertieure. IV, 11
2. SBefolburtgen ber 9tngeftelften IV, 13
3. Vureau= unb fReifeïoftett IV, 17
4. VUetjinfe IV, 19

Unterhalt der Staatdgebäude.

1. Itntßgebäube IV, 45
2. Spfrunbgebiiube IV, 63
3. Äirdiengebctube IV, 69
4. ßeffentticfje pä|e IV, 71
5. 2Birt|djaftëgebâube IV, 75
6. SPfruttbloâïâufe IV, 77

D. 9Uue gotydautett.

1. SSerfd^ieberte §oct)bauten:
1. Vorarbeiten, Vauauffidjt IV, 79
2. Vern,£)bergerict)tëgebâube,Veubau IV, 82
3. Spruntrut, 4?antonâfct)ule, Verbeff. IV, 83
4. Sern, .§orf)|<f)ule, Veubau IV, 84
5. £joflt>il, ©eminar, îtbloartijauô IV, 106
6. ©aignelégier, 3lmtt)auê, Itanalif. IV, 86
7. Vera,Veäir!ägefängn.,Veleutf)tung IV, 86
8. Velp, ehemalige Vefiijung ,8immer=

mann, Sienotiation IV, 87
9. Jrabfdjacfjen, ^farrfjauê, 3immer=

einridjtung IV, 87
10. Viünctjenbucljfee, £aubftummenan=

ftalt, Seljrgebäube IV, 108
11. |)t>ftt>il, Seminar, Äocfjfjerb IV, 90
12. Viünfingen, ^rrenanftalt, Viet)= u.

©etreibefcfieune, 5Rücfer[tattnng auß
bem ^rrenfonbß IV, 90

13. üßruntrut, Seminar, 2lbort= unb
SBafdjeinridjtung IV, 91

14. îaOanneè, 3eug£)aixê, Vcubau .IV, 91
15. Sern, Vtilitäranftalten, etettrifcfje

Veteucfjtung IV, 92
16. Vurgborf, ©aljmagajin, Umbau IV, 92
17. Vera, 2tmtf)auë, ©antlofal IV, 93
18. „ Stern ontenbepot, 9lenbe=

rungen IV, 93
19. Sern, ïierfpital, ßaboratorium IV, 99
20. Soöerefje, @rj.=9Inftatt, Umbau IV, 94
21. Vera, ^eugtjauß, ©ampffyeijung. IV, 95

Uebertrag

»• 9Î. »•

30,520
14,900
10,017
2,340

9t.

55

»• 9t. ».

30,520
14,900
10,017
2,340

9t.

55

58,369 65 58,840 — — — 57,777 55 — — 57,777 55

165,005
65,034
6,198

245
24,622

2,150

15
60
50
10
40

165,000
70,000
7,000
1,000

25,000

— 504
543

40 165,516
70,536
10,254

392
24,997

2,500

45
65
60
10
10

—

— 165,012
69,993
10,254

392
24,997
2,500

05
65
60
10
10

263,255 75 268,000 — 1,047 40 274,196 90 — — 273,149 50

249,979 75 250,000
360
108

452

80

49,924

20

110

25

80

90

80

41,203
21,773
5,788
2,179

18,073
950
822

1,451

760

85,300
250

1,978
2,699

5,949
5,417
1,559

2,970
2,549

716
724

55
90

60
05

25

95

60
25

25
80

35
70
40

80
80
20
45

49,924 80

40,843
21,665
5,788
2,179

17,620
950
822

1,370

760

85,300
250

1,958
2,699

5,949
5,307
1,559

2,970
2,549

716
724

30
90

60
25

25

10

95

60
25

25
80

35
70
40

80
80
20
45

249,979 75 250,000 — 51,056 75 203,118 90 — — 152,062 15



180 — JV« 14 (48)

Bfaafe-Eurfiiumg to Eartfmtö Bum für to Jaï|r 1909,

iRedjnunß

1908.

Soraitfdjlaß

1909.
fttmten unît Jtfdjmuiijsntbritwn.

!)t Ü § :

diuitafjmen. 5lwäßttbeit.

9t e t « «

dtmudjmen. 5lu8ßaben.

Sr. !«. Sr. SR

249,979 75

249,979
4,392
4,392
1,418
1,418
2,572
2,572

48,893
48,893
48,120
48,120

7,242

250,000

75
65
65
55
55

55
55
50
50
50

250,000

Sr. SR. &•

Saufettbe &e?tt>aftuitg.

X. JBamnefeti.

D. »leur .£ocf)bawtett.

liebertrag
22. SOutdjeubudjfee, £aub[tunuuen=

anftalt, ©tütjmauer IV, 95
23. 3nterlafeu, @d)loî), 2Bafcf)i)anë • IV, 96
24. 21-bläntfdjen, $farrf)au§, Senouat. IV, 96
25. .fîbnij, Scblojjfdjeune, ©nfaljrt IV, 97
26. Sängeneibab, Scfjeune, Ilmbau IV, 98
27. Sern, botanifdjer ©arten, 3öaffer=

t)eijung IV, 105
28. .juterlafeu, Sdftofj, Umbauten IV, 99
29. 9Iibau, Sdjloj), Slcitberungen IV, 100
30. Sent, 9îattjauê=2;replae IV, 100
31. Sanborf, ®rjj.=3lnftalt, Sabmeitjer IV, 101
32. Sern, grauenfpital, Söäfdjerei IV, 105
33. fpofmil, Seminar, ©cEjIaffaat .IV, 102
34. Sütti, lanblu. Sdjule, Spetfefaal IV, 102
35. Sern, ßfjemiegebäube, illttbau. IV, 103
36. Diütti, Sîolfereiîdjule, neue Salfett=

tage IV, 103
37. §eimenfdjiuanb, SJJfarrf)airê, Qtte£=

lenfaffung IV, 104
38. Siüttfingen, Urreuanftalt, Sc()toj>

müf)Ie, Umbau IV, 104
39. 39)Urberg, 9lnftalt, 2öcrmloaffer=

tjeijung IV, 107
40. ^nuertfirdjen, spfrimbbomäne,2Baf=

ferüerforgung IV, 107
41. Sangnau, 9lintègebiiube, ,ffaitali=

fation IV, 109
42. Sern, et)einal.9anbjägert)anptiuad)e,

Unibau IV, 109
43. Siel, 2lmtt)au§, Äonferenjfaal .IV, 110

14,000
14,000
2,000
2,000

7,242 50

2. SBalban, Srrenauftatt, Sd)laf=
tammern IV

3. Sßalbait, Jrrenanftalt, 2Bäfc^e=

Slufjug IV
4. Seitelab, ^rreuanftalt, Serbeffe=

rungen IV
5. Süaibau, Urrenaitftatt, eleftrifdje

Seteitd)tung unb 3entraU)eijuug IV
6. Söalbau, Screnanftalt, 2Bad)fta=

tion unb Utitbau beö „Stbdli". IV
7. äßalbau, ^rrenanftalt, Umbau

ber 2Bäfd)erri IV
8. SBalbait, ^rrenanftalt, Sabeeitt=

rid)titng für Statiner IV

122

122

123

124

125

125

126

51,056

39
20

821

115

30

75

40

80

45

52,083

624

515

27,022

140,997

5,556

2,768

713 55

40

40

75

05

40

75

25

249,979 75 250,000 I— Uebertrag 230,281 55

31. 5>-. SR. (V-

203,118

892
265

1,787
22,067

9,901

9,747
273

1,692
3,345

678
25,150

1,489
2,692
1,367

3,998

202

6,007

734

103

750

4,526
1,297

302,090

624

515

27,022

140,997

5,556

2,768

713

480,288

90

75
45
45
85
10

55
65
60
95
55
20
90
60
20

30

15

70

20

20
05

30

40

75

05

40

75

25

55

45

SR.

152,062

892
226

1,767
22,067

9,901

8,925
273

1,692
3,345

678
25,034

1,489
2,692
1,367

3,968

202

6,007

734

103

750

4,526
1,297

250,006

250,006

15

75
05
45
85
10

75
65
60
95
55
75
90
60
20

30

15

70

20

20
05

90

90



(49) Xi 14 — 181

Maatetics Mantem Brrtt für te Jalpc 1909»

SRedjmtitQ

1908.

SuranfdjfoG

1909.
mt& itedjmmgsrubrihett.

SR

(Sinna^men.

® Ü *

Wttêgaben.

SR e

dümnafjmen.

t It s

Wnegubcn.

St. SR. St. SR.

Saufettbe Üevnmltiutß.

X. iaumefett.

D. Mette $0$bautett.

St. SR. St. SR. St. SR. St. SR.

249,979

8,486
8,486

75

30
30

250,000

—

tlebertrag
9. 3öalban,$rrenanftalt, neue Sienne

im Sîbêli IV, 126

10. Söalbau, Srrenanftalt, ßüdjenbede IV, 127

230,281

14,161

962

55

10

70

480,288

14,161

962

45

10

70

— —

250,006 90

5,152
5,152

85
85

— 11. Söalbau, Srrenanftalt, Seranba IV, 127 493 90 493 90 — — — —

— 12. Sellelat), $rrenanftalt, Siüfjle»
weibe, Sommerftalt IV, 128 2,400 2,400

249,979 75 250,000 — 248,299 25 498,306 15 — 250,006 90

E. Unterbau »er Straßen.

493,286
459,956
108,967

3,397
2,057

50,000

40
55
17
81

50

509,000
470,000

85,000
5,000
2,500

—

1. Söegnteifterbefolbungen IV, 135
2. Strajjenunterfjatt IV, 219
3. 28aj|erfd)aben u. Sdjroettenbauten IV, 232
4. 33erfc£)iebette Äoften IV, 238
5. Srlöö bon Stragençjraê, Sanbab»

(dritten ic IV, 239
(Siel, Staats(tragen, Abtretung an bie

©emeinbe, Sntfctjäbigung.)

280
12,652
4,000

25

12,482

75
45
70

30

503,961
482,668

88,966
4,094

5

15
40
25
52

12,477 30

503,680
470,015

84 965
4,069

40
95
55
52

1,113,550 43 1,066,500 — 29,441 20 1,079,695 32 — — 1,050,254 12

F. Mene Straßen» un» ©rärfenbauteu.

224,998 45 225,000 1. Serfct)iebene Strafjenbauten :

1. Smtnebrücfe ju $irct)berg, Seubait IV, 241
2. 6oent>e=®ampl)teuj, Vorrettion IV, 241
3. Siünfter=St. ^ofept), Sirèbriicfe IV, 242
4. SJontfancon=5)3ré Sßetitjean IV, 242
5. Sacpfelben ïramlingen Saigne»

légier, Stützmauer IV, 243
6. ïramlingen=©oumoiê, .ftanat. IV, 243
7. SacfjêfelbemSiûnfter, ïrottoir it.

Schalen IV, 243
8. Seê ©enebej, Serbinbungèftrafje IV, 244
9. 2)elsberg=(iourrenblin=Sicques,,fta=

natiîation IV, 244
10. Saugern=3lngenftein, frottoir. IV, 245
11. SDittingen, Serbinbnngêjlrafje. IV, 245
12. £)elêberg=Saugern, ïrottoir ic. IV, 246
13. Sßruntrut-3)amöant IV, 246
14. ^aêleberg, Srünig=|>ot)fluf) IV, 247
15. „ ®olberen=SJteuti. .IV, 247
16. ©robe Scbetbeqq, ©rinbelfcberm»

SRofenlaui IV, 248
17. 8auterbrunnen=2öengen=3öeg IV, 248
18. Dofftetten SRieb §ünibad) Sßart»

boben, Seubau IV, 249

6,474 05 1,097
7,180

500
3,200

1,800
1,900

10,000
5,533

982
1,400
5,000

420
254

8,289
8,010

12,026
5,000

8,916

60
75

75
25
05

45

5,376 45
7,180

500
3,200

1,800
1,900

10,000
5,533

982
1,400
5,000

420
254

8,289
8,010

12,026
5,000

8,916

75

75
25
05

45

224,998 45 225,000 — Uebertrag 6,474 05 81,509 85 — 75,035 80
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182 — JY» 14 (50)

Maat#-Herfjmmg ùt# %anttrn# Bern ßir tra# Haljr 1909»

iKedjnnnfl

1908.

$oritttidjIaß
1909.

Junten uni» |lerfjnungsrubrtken.
91

dinnafmen.

a | «

Wuäpben.

9t e

(Sinnnljmen.

in«
MnSgabcn.

5v-

224,998

9t.

45

3v.

225,000

|8t.

Saufettbe 2$ettt>afttmg»

X. Pauwefen.

F. !)!cuc ®tvag«n< uni» ©rûrfcnbattten.

Uebertrag
19. !Rubtgett=3öorb/ Äorreftion IV, 249
20. Siemtigtol=©t;., Sliermattbrüde IV, 249
21. Saanen=@ftaab, .ftanalifatton. .IV, 250
22. 8enï=Oberrteb, Sîoljrbriicfe IV, 250
23. 9ïan?il=5pak, 3alfa>eib=3ffigen • • IV, 251
24. „ Sorfbriide Senf IV, 251
25. @umiêhmlb, Sapnljofftrafje IV, 252
26. „ =êdjonegg .IV, 252
27. fRûegêbad)=@umtétoalb IV, 253
28. 33urgborf=@omerfinben, .ffartal. IV, 253
29. ^larttmngen'ïlieberbipp, Jîorreftion

bei JHeftenÇof IV, 254
30. 3Btntgett=§ofi)ol3, .fïorreftion IV, 254
31. ,Sîel)ïfajH8eIp, ©iirbebrüde. .IV, 255
32. @imatt=33etiet)em=5mburg=©tr. IV, 255
33. (SdjiDarjenbitrg^iffemnatt. IV, 256
34. 2ï)aIgut=$trd)Dorf, .fïorreftion. IV, 256
35. .fftmi^fJiiebertnuijIern IV, 257
36. „ SiebefelD IV, 257
37. ©d)ii))fett=3tegelrieb IV, 258
38. 9ieitl)au0=3tf}lbrüd, Skalen IV, 258
39. ®ampefen=6ubrefin IV, 271
40. Srüdenunterfndjungen .IV, 259
41. Saupen, ©enfebriide IV, 260
42. ©orbad^ßfafjenrnooö IV, 260
43. $üren=0bertt>il IV, 261
44. 8t. $mmer, lÄite bee -Dlarronnierê IV, 261
45. ßaffftetten ©uggerâbad), 8ettfe=

brüde IV, 262
46. £t)un=©ruatt, §ausrüd|e|urtg IV, 262
47. 6djt»anbett bei Sriettj, Strafen

IV. Maffe IV, 263
48. 8oltigen=f8uIte, ^auäriidfetjung IV, 262
49. £ierac£)era=$tumenfteitt, ib. IV, 263
50. 8u(ten=8tra^e, Neubau IV, 264
51. 2xubfd)acfjen, $lfiöfteg IV, 264
52. Ülibait Safneren, .fïorreftion in

2Jlabret[d) IV, 265
53. 9leutigen=Ûbexftoden, ôauêriidîijg. IV, 265
54. Ärattigf)albe=llnterfeen, „ IV, 265
55. £f)im=5}era, $aêleftuij=.fîorreftion IV, 266
56. 8teffiêburg=8i|niarjenegg IV, 266
57. ©uttannen, Sorfbriide.... IV, 267
58. 2Babern=ffief)rfa| IV, 267
59. yjliinfter^icpouj, .fïorreftion IV, 268
60. 5rutigen=.fianber|teg, SSerbefferung IV, 268
61. 9lö(d)enä=5Jie|erlen, 3leubait IV, 269

liebertrag

5v.

6,474

618

9t.

05

70

3*-

81,509
1,157
4,400
2,000

762
3,000
8,965

15,010
3,841

10,000
3,000

3,807
6,012
1,335

12,000
16,342

1,577
1,495
2,000
2,000
6,612

13,527
1,914
5,106
1,896

500
1,282

1,500

408
150
500

50
800

2,200
500
800
100
315

2,100
2,000
2,363
1,621
1,600

9t.

85
10
75

60

80

30

95
95

80
15
55

55
34
70

75

30

55

75

50
30

gr.

618

91.

70

3r-

75,035
1,157
4,400
2,000

762
3,000
8,965

15,010
3,841

10,000
3,000

3,807
6,012
1,335

12,000
16,342
1,577
1,495
2,000
2,000
6,612

13,527
1,914
5,106
1,896

500
1,282

1,500

408
150
500

50
800

2,200
500
800
100
315

2,100
2,000
2,363
1,621
1,600

9t.

80
10
75

60

80

30

95
95

80
15
55

55
34
70

75

30

55

75

50
30

224,998 45 225,000 7,092 75 228,067 54 — — 220,974 79



(51) J>fe 14 — 183

Sfaafe-Be^ramg to Bantmt# Bern flir to Safjr 1909.

9tcrf)nunß

1908.

$oranfd)lüß

1909.
Ritten uni» î^crtjnuitgsrubnkcn.

9t

dinnaljmett.

id*
ittitißalien.

9tt
(giitnoljuten.

in»
Wiiögabe«.

«r.

224,998

91.

45

8*.

225,000

91.

£<iitfettbe Hernmlfiiittv

X. Paumefen.

F. 9teue Straßen« unï» ©rft<fenbautctt.

Uebertrag
62. ©<|ü)}bad|=@ggimil, ßorrettion IV, 269
63. £fyurnen=£of)nftorf, „ IV, 270
64. 5ßruntrut=2)eEe, .ftaitalifation IV, 270
65. ©rünebrücfe gu ©rünenmatt, 9teu=

bau IV, 271
66. $rutigen=9lbeIboben, Verbreiterung IV, 272
67. 3tûeggiêberg=§aêli, ßorrettion IV, 272
68. Vranbbfc^graben, îteubau .IV, 272
69. 55ampfjreur=£ugtte<i, Smusöerfctjung IV, 273
70. ®roatt=Sf>ie3, Vfanalifatiort IV, 273
71. 20immië=Sfnej, „ IV, 273
72. 2Jîôtfd)tott=§inbeIbanf IV, 274

Cl. SSaffertautett.

1. Verfcf)iebene Söafferbautett :

1. Sdjlettfen tu ïtjun unb Unterfeen IV, 282
2. Stämpbad), U|igen=2ßorblen IV, 341
3. 3tfiê, Äröfdjenbrunnen @mmen=

matt IV, 287
4. ©ürbe, ßueltgebiet=33elp .IV, 290
5. £amm= u. Sdjroanbenbad), Vrienj IV, 293
6. 3lare, 3tuntigen=3larberg .IV, 294
7. 9teid)enbadj im ©fdjtnanbenmaab IV, 295
8. ^aêletfyaUéntfumpfung, nachträgt.

Arbeiten IV, 296
9. (Mibad) im tëientfjal .IV, 336

10. Simme, ®ifelei=Simmenegg IV, 297
11. 9lare unb $ulg ju Steffisburg IV, 298
12. ©ürrbad) ju Vomit IV, 343
13. SBitbeneigraben 31t Vomtl. IV, 300
14. ütötljenbact) in ber Dberei. IV, 298
15. fpornbad) 31t Söafen IV, 301
16. Sorfbad) 31t 3lttiêmil IV, 302
17. 2)orfbadj ju Dbetbipp .IV, 302
18. Sttare, @tfenau=93ern IV, 303
19. Sdfmarjmaffer 3U IRiifc^egg IV, 342
20. <Sen)e, Scf)marj$roaffer=Saane IV, 305
21. 33irä in ber ©emeinbe (Sourt. IV, 306
22. „ „au 33ois bu Sreuil" IV, 307
23. „ 311 Sieêberg IV, 307
24. „ 3U Sroinqen IV, 308
25. Süffel, ,Ç?antonèqren3e=33ir§ IV, 338
26. 3ttlenbad) 3U Ülbelboben .IV, 309
27. Seimbad) 3U grutigen IV, 309
28. Zauber, 6ngfttigen=Äien IV, 310

Uebertrag

gr.

7,092

91.

75

SÏ-

228,067
1,000

174
25

409
148

1,600
46

500
31
45
20

91.

54

10
95

50

70

91. Sv.

220,974
1,000

174
25

409
148

1,600
46

500
31
45
20

91.

79

10
95

50

70

224,998 45 225,000 — 7,092 75 282,067 79 — — 224,975 04

319,994 84 320,000

10,000
49,754
38,290
32,000
5,600

9,645
21,714

9,865
13,479
17,460
15,853
5,387

11,700
10,320
8,000
8,308
8,700

17,507
6,504

180
870

2,009
2,693

89

80

84
80
75
37

75

50
88

20
36

12,180
453

17,960
50,138

147,858
29,444

1,296

3,209
9,621

19,000
22,300
38,163
15,209

19,811
8,000

14,000
4,956

24,548
41,437

1,731

2,456
7,748
1,800
4,000

147

99
40

25
82
85
04
70

30
85

55
40

35

65
10
15
40

40

2,555
4,303

6,435
12,092

644
5,387

2,320

3,352

4,773
180
870

96
30

70
95

35
37

10

48

12,180
453

7,960
383

109,568

9,135
8,820

20,702

8,111

6,000

15,848
23,929

446
5,055
1,800
4,000

147

99
40

25
93
85

16
75

35

10
65

80
04

319,994 84 320,000 305,845 14 497,473 20 — — 191,628 06



184 — Ni 14 (52)

fftedjnung

1908.

fBornnfdjfog

1909.
Quitten uttï» ilcdjmmgsnibritum.

rtt für te Jaïjr 1909»

»oljs Steins
($imta|nteit. fXulgaben dinnafjuten. ftuSßabett •

SR. S*- SR. Sr- ft. 8*. SR.

305,845 14 497,473 20 191,628 06
7,700 — 19,242 10 — 11,542 10
3,973 65 8,775 50 — 4,801 85
6,933 10 13,388 70 — 6,455 60

•— — 748 15 — 748 15
182 — 2,565 80 — 2,383 80

117,438 10 64,699 95 52,738 15 —
38,000 — 29,408 20 8,591 80 —
38,610 — 110,392 95 — — 71,782 95

2,079 90 4,239 50 — — 2,159 60
— — 1,760 68 — — 1,760 68

179 91 2,304 41 — — 2,124 50
— — 2,995 30 — — 2,995 30

340 492 70 — 152 70
5,200 -— 8,861 30 — — 3,661 30
8,500 — — — 8,500 — — —
2,150 — 3,313 05 — — 1,163 05

10,120 — 8,800 — 1,320 — — —
3,799 05 6,648 35 — — 2,849 30
9,520 — 16,660 — — — 7,140 —
3,293 20 5,763 10 — — 2,469 90
2,380 — 3,967 50 — — 1,587 50

10,044 90 14,329 20 — — 4,284 30
— — 3,274 45 — — 3,274 45
8,000 — 15,697 15 — — 7,697 15

— — 124 40 — — 124 40
— — 6,540 15 — — 6,540 15

340 80 340 80
20,000 — 10,000 — 10,000 — —

1,180 — 2,042 05 — — 862 05
1,168 55 23,312 95 — — 22,144 40
3,600 — 6,300 — — — 2,700 —
4,905 95 16,353 20 — — 11,447 25
— — 2,000 — — 2,000 —
— — 137 80 — — 137 80
1,971 50 5,131 15 — — 3,159 65

92 25 276 50 — — 184 25
— — 278 20 — — 278 20

3,920 23 70 3,896 30
— 8,948 23 — — 8,948 23
— 385 — — — 385
— 6 75 — — 6 75
1,446 45 5,350 20 — — 3,903 75

— — 253 —- — — 253
1,108 65 10,026 75 — — 8,918 10

623,682 30 943,632 07 — — 319,949 77

Sr. SR.

319,994 84

319,994 84

Sr.

320,000

320,000

gaufettbe SBetttmliuttg.

X. Pmwcfen.

G. Staffertauten.

29. äßilbbädje p Söengi, grutigeu IV
30. Sombad) p llrtterfeen, uttt. Sauf IV" " IV

,IV
,IV
.IV
.IV

31. ©iirbe, S8eIf)=Stcd:matte
32. „ im £al, Unterhalt.
33. Sanne itt ber ©emeinbe 3)idi
34. .ffanbet, Äien=Stegmeib.
35. ïrub uttb gufliiffe
36. (Smme, .Remmeriboben=@oloti)urn IV
37. Sttare, £>of=S8rienj,erfee .IV
38. Sorfbad) p ©a'neren '. .IV
39. Simme, Senl=Of errieb IV
40. |jugeligraben p ©aanen .IV
41. Üurjeneigraben auf ber $urjenei=

alp, Söafen IV
42. ©rubenbad) p ©aanen .IV
43. ©enfebriide p Saupett.... IV
44. ©nine p ©unttëtoalb .IV
45. îarreau be la SJiaure, ©ouceboj IV
46. SBbëbad) p ©teffiêburg IV
47. .fpiimbacf) p çiïterfingen IV
48. ©orfbadj p ©tefftéburg .IV
49. Äurjengraben 311 SBafen IV
50. ©aane unb Sauettenbad) 31t ©ftaab IV
51. Siembad) p |icêle IV
52 Sftiebembad) p Oberhofen. .IV
53. SBtglenbad) beim sJJÎe^ger£)ûfi IV
54. 9lare, ®djübenfat)r=@lfenau IV
55. ©imme, fpoftriide Sifdjerenbriicfe

p gmeifimmen IV
56. 3ulg p ©tefftéburg, iMïlerfditoelle IV
57 SSrüggbad) p SBiebliëbad) IV
58. Sontbad) p Unterfeen, ob. Sauf IV
59. Sauibad) p -Uleiringen .IV
60. ®oubê p Ocourt IV
61. Denj p Soltobingen IV
62. Simme p ©t. ©teptjan IV
63. SBiberjen in ber ©emeinbe SKiiti IV
64. 2lare, ©iirbe=5elfenau .IV
65. 2fd)erjiêbad) p ©fteig b. S. IV
66. ©agi= unb 2öpbenbad), Sauter=

brunnen IV
67. ®aane, SaupemOltigen IV
68. gelgbad) p St. ©teptjan IV
69. ©unb= u. a3irrettcraben, Seatenberg IV
70. Âaufliêbad) p Saanen .IV
71. sUlatteitbad) p St. Stefan .IV
72. Sterfdjiebene Soften IV

Uebertrag
310
311
313
314
314
.317

318
320
321
321
322
322

323
323
324
325
324
326
326
327
327
328
328
329
329
330

330
331
331
340
333
333
334
334
335
335
336

337
337
338
339
339
341
285

Uebertrag



(53) JVs 14 — 185

Maate-Briftramg tim Hanfim* Hmt für fra* Jafjr 1909.

9tedjnuttg

1908.

Soranfdjlag

1909.
Otiten iittî» $?djmittgsntbrik£tt.

9t e

dtnnaljnten.

D'-

9lu§gaben.

9t e

CHnnafjtnen.

in«
Wuöflabcn.

gr.

819,994
7,287

50,730
50,730

9t.

84
45

39
39

gr.

320,000
7,400

30,000
30,000

9t.

t'rtufeitbe QSerltwltmtfl.

X. Pauwefen.

G. gBafferfctmten.
üebertrag

2. Sefolbtmgett ber @dE)Ieufert= uttb
®d))De(Ienrncifter IV, 367

| 3. Suragetoäfferforreltiott, Unterhalt IV, 372

H. 2Saffcmcbt«tt»efctt.

1. 23ertt>aItungötoften IV, 375
2. ©ebütyren IV, 386
3. Sittlage itt bert 97aturfcf)abettfoîtbë IV, 376

J. SBettttcfîUKflêïofte«'

1. Sermeffuttgêïoftett, orbetttlicfje. IV, 381
2. Âantottêîarte IV, 383
3. fölietätttfe (Äatafterbur. ^rimtrut) IV, 384

(ßoflett für Sprobebermeffuttgett.)

A. Sertoaltunptoften ber centralen Sauber«
toattnng

B. Sejtrfêbeprben
C. Unterhalt ber StaatSgebänbe
D. 9leue £>odjbauten
E. Unterhalt ber Strafen
F. 9teue ©trajjen« unb Srürfenbauten
G. SBafferbauten
H. 2Baffemd)t§toefen
I. Sermeffunpfaften

Senigev 9tu«gaben als »eranfdjtagt gr. 5,987. 73

gr-

623,682

1,313

58,479

9t.

30

16

gr.

943,632

7,679

58,479

9t.

07

35

16

gr- 9t. gr-

319,949

6,366

9t.

77

35

327,282 29 327,400 — 683,474 46 1,009,790 58 — — 326,316 12

14,183
16,297 40

15,000
60,000

—
57,361 50

12,804
73

5,644
20
15

57,288 30
12,804

5,644 15

2,114: 40 45,000 — 57,361 50 18,521 35 38,840 15 — —

11,984
215
590

4,998

80
10

40

16,000
100
590

— 3,154
281

80
50

21,489
172
590

35
80 108 70

18,334

590

55

17,788 30 16,490 — 3,436 30 22,252 15 — — 18,815 85

82,431

58,369
263,255
249,979

1,113,550
224,998
327,282

2,114
17,788

25

65
75
75
43
45
29
40
30

83,805

58,840
268,000
250,000

1,066,500
225,000
327,400
45,000
16,490

—
79

1,047
248,299

29,441
7,092

683,474
57,361

3,436

45

40
25
20
75
46
50
30

82,671
57,777

274,196
498,306

1,079,695
232,067

1,009,790
18,521
22,252

79
55
90
15
32
79
58
35
15

38,840 15

82,592
57,777

273,149
250,006

1,050,254
224,975
326,316

18,815

34
55
50
90
12
04
12

85

2,335,541 47 2,251,035 — 1,030,232 31 3,275,279 58 — — 2,245,047 27

i
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186 — Ni 14 (54)

Staate-Burning ta Tanten« Bern flir ta Jatjr 1909»

SRcdjnung

1908.

ÜBoriutfdjtog

1909.
$t0trten uni» jRedjtumgsnittrihftt.

91«

dinnnljmctt. îluôfiabcit.

91 e

@htnal)«tctt.

in«
Wuëflakn.

gr.

531,000

1,361,670

700,000

700,000

SR. gr-

547,000

1,345,740

700,000

700,000

SR.

gdttfettbe ^erhmltutig.

XI. Httleilfen.

A. fRAtfgaftluttg uttb Setjinfustft.
1. 9tücfjaf)lung :

2lnleiïjen bon 1895,
8?r. 44,858,300, 3 °/o V, 1

2. Verjinfung:
a. Inletten bon 1895,

gr. 44,858,000, 3 °/o V, 1

b. SMeifjen bon 1900,
3*. 20,000,000, 3 Va % V, 1

c. Ifoletfjen boot 1906,
gr. 20,000,00), 3y2 % V, 1

B. Slnleibeufttoften.

1. Sprobiftonen, !£rnnê)jortïoften unb 9lgiu V, 2
2. ©rucEtoften, Spublifationêïoften V, 4
3. Soften bee SJMeifjenê b, 1900, 5tmorttf. V, 4
4. Soften beê Inleitjenê b. 1906, Imortif. V, 4

A. Otittfjafjlung uib Serjtnfung
B. fKnleiljenëïoften

SBettiger ïïuêgabcit a(8 »eraitfd)lagt gv. 4,762. 70

XII. fimutjroefcn.

A. 'KettoaUuttgéfofleu bet gfinanjbiteftiott
uttb ®£»tttânenbireïtion.

1. Vefolbung beê Seïretârê V, 5
2. Vefolbungen ber 2ïngefteltten V, 6
3. 83ureau= unb SMfefoften V, 10
4. Vtietjinfe V, 10
5. 3te<pïoften V, 11

(Vorarbeiten für bte Sllterêberforgung.)

gr- SR. gv.

547,000

1,345,740

700,000

700,000

SR. gr. SR. gr.

547,000

1,345,740

700,000

700,000

SR.

3,292,670 — 3,292,740 — — — 3,292,740 — — — 3,292,740 —

12,582
653

202,000
92,000

10
95

14,000
1,000

202,000
92,000

—
84 75

9,598
793

202,000
92,000

90
15 —

— 9,598
638

202,000
92,000

90
40

307,236 05 309,000 — 84 75 304,322 05 — — 304,237 30

3,292,670
307,236 05

3,292,740
309,000

—
84 75

3,292,740
304,322 05

— — 3,292,740
304,237 30

3,599,906 05 3,601,740 — 84 75 3,597,062 05 — — 3,596,977 30

5,500
10,000
2,844
1,080
2,357

400

03

85

5,500
10,000
4,500
1,080

—
292 60

5,500
10,000
4,384
1,080
3,163

15

05

—
— 5,500

10,000
4,091
1,080
3,163

55

05

22,181 88 21,080 — 292 60 24,127 20 — — 23,834 60



(55) JVs 14 — 187

Staat*-fejjtmttg ïrt* Halttwt* Htm pit tra* lal|t 1909*

Stemming

1908.

Soranfdjlag

1909.
iUmtw irnî» llrdrromgsnibrtlwn.

91

dtmtaljmen.

Oljs

Stulgabett.

9te

($tmtaljttten.

tu«
Ausgaben.

Sr.

22,500
29,444

2,081
4,001
1,160

SR.

85
75
70

gr.

22,500
31,100

2,500
3,500
1,160

91.

taufenbe

XII. finanpefett.

1. Sefolbuttgen her Beamten V, 12
2. SBefoïbuttgen ber 31rtgeftellten V, 13
3. SBureauïoftett V, 15
4. SrucEloften uttb Siidjbtnberfoftert V, 18
5. SJlietjittje V, 18

C. 2tmt$f<tyaffnmi<n.

1. Sejolbungen ber Sïnitèfdijaffner. V, 320
2. Sureaulofteit V, 25
3. ajlietjinfe V, 25

A. 58erttmlttttt(jëfojïeit ber tttitanjbireftian uttb
îomanenbtreftioit

B. tëantonëbudjljalteret
C. îlttttëfdjuffnereten

3J?e!)i- 9tu8ga6en at« »evanfdjtagt Sv- 5,467.19

XIII. fanbnrirtfdjaft.

A. iOertoaltungSfoftcu ber Sirettton.
1. Sefolbuttg beê ©efretârë V, 26
2. S8e|oIbuttgett ber 3lngeftellten V, 27
3. S3ureau!oftett V, 29
4. ^antonêtierarjt :

a. Sefolbuug V, 30
b. 39ureau= uttb Oteifeïoften V, 31

5. ®Het3inë V, 32

Sr.

1,259
130

9t.

65
75

Sr.

22,500
32,057

4,107
3,732
1,160

91.

80
25

Sr. 9t. Sr.

22,500
32,057

2,848
3,601
1,160

9Î.

15
50

59,188 30 60,760 1,390 40 63,557 05 — — 62,166 65

60,681
5,205
1,820

35
50

61,100
5,600
1,820

— — — 61,803
6,201
1,820

95
99

— — 61,803
6,201
1,820

95
99

67,706 85 68,520 — — — 69,825 94 — — 69,825 94

22,181

59,188
67,706

88

30
85

21,080

60,760
68,520

—
292

1,390
60
40

24,127
63,557
69,825

20
05
94

— — 23,834
62,166
69,825

60
65
94

149,077 03 150,360 — 1,683 — 157,510 19 — — 155,827 19

4,750
7,661
1,986

2,750
1,321

550

65
15

70

4,750
7,800
2,100

2,750
1,500

550

—

2,750

—
4,750
7,800
2,398

5,500
1,438

550

75

15

— —

4,750
7,800
2,398

2,750
1,438

550

75

15

19,019 50 19,450 — 2,750 — 22,436 90 — — 19,686 90



188 — Ni 14 (56)

Btaate-Berfjmmg tie« Bantnn# Bern für te Jaïjr 1909.

1908.

Soranfdjlng
1909.

ganten unk ftfrijiiungsrubrikcn.
9ta():

dtnnajjmen. WuSpben.

etil!
(ümtttljmeit. SHnögaben.

Sr. SR. Sr. SR. Sr. lift. Sr. SR.

Saufettbe Söerhmltitng.

Sr. SR. Sr. SR.

XIII. fanftroirtfdjaft.

B. £anbtt>ivtf<f)i>ft.

14,249

3,500
2,691
2,327

2,562
1,428
1,943

35,000
34,080

134,671
25,020

32,713
91,855

96

1*82,141

48

77
75

50
30
40

75
75
40

86
95

19,000

3,500
11,000
10,000

20,000

2,563
1,750
2,400

43,500
40,000

130,000
25,000

31,500
107,000

2,000

91 449,213

1. g'ôrberitng bet Sanbmirtfdjaft :

a. prberung im allgemeinen
b. prberung beê SBeinbaueâ:

aa. Serjudje mit amerit. Dieben

bb. Dîeblanêbetâmpfnng
co. ^otberitng beê SBeinbaueë int

allgemeinen
c. 5Jlai!äfer)jrämien

2. ßanbmirtj"dtjaftlicfje ^Meliorationen:
a. Sefolbmtg beë .fMtitrtedjmlerê
b. Sejolbung bes ©efjiilfen
c. Surean= unb Dieifetoften
d. Sobenberbefferungen

3. gorberung ber 5ßferbejud)t
4. görberung ber Minbbief^udjt
5. gbrberung ter JMeittbie|jucf)t
6. SßrämienriicEerftattungen
7. ^agelberfii^erung
8. 2iie£)öer|icf)erung
9. Seiträge an Obftbanmpflattjungen

langé Staatêftra^en

V, 34

V, 36
V, 37

V, 38
V, 39

V, 41

V, 42
V, 43
V, 45
V, 48
V, 54
V, 56
V, 60
V, 61
V, 62

6,892

2,000
2,194

2,562

98,386
32,670

137,868
6,536

18,889
32,506

249,076

589,582

04

50

07

25,751

7,000
4,023

2,537
9,641

5,125
540

2,236
141,886
71,678

267,863
31,559
18,889
65,012

346,863

1,000,609

30

70

45
10

85
60
90
95
55
50
27
40

18,859

5,000
1,829

2,537
9,641

2,562
540

2,236
43,500
39,008

129,995
25,023

32,506
97,787

57 411,027



(57) Ni 14 — 189

Staats-Berfimmg très Banton* 3zxn für fräs Saf|r 1909*

fftedjitunß

1908.

SBoraitfdjlaß

1909.
Itotiten unî> itednutngsriitrrikcn.

91 a

dtonaljttten.

!)s

Stuëgabett.

ffte

dîtmtaljmcn.

tns
ftttôgnbcit

32,575
1,861

12,528
11,082
14,466

7,170
5,102

sr.

14
92
72
14
71

37

3*-

36,800
2,000

13,400
14,500
11,000
7,800
4,500

3Î.

ëaufettbe ißernmltuitß.

XIII. fanöimrtfdjaft.

C. Sattbtoirtfftaftlitye SdjuU.

1. Sanbluirtfctiaftlttfie @d)ule:
a. Unterridjt
b. 8anbnnrtfd)aftlid)e SSerfuctje

c. 33ermaltung
d. ÛJlaïjruttg

e. SSerpftegung
f. ïïîietjinë

g. Arbeiten ber âbgltttge

SBetriebêergebniê
h. Snbentartoeränberung
i. Äoftgelber

k. 99urtbeëbettrag

2. ©utêmirtfcfjaft

1. SanbmirtfctiaftUdje ©djule
2. (SJutêroirtfc^aft
3. 31eu= uttb Umbauten, Uteferbe

(ÏJÎobiltaranfd)affuttgen für bie Filialen.)

V, 65

». ibJoKrreijidjutf.

1. ïïîoMereifc^uIe :

a. Unterricht
b. Sßertualtung
c. îtafjruttg
d. SBerpfleguttg
e. SJÎietjtnë
f. Arbeiten ber gijqttnge

SBetriebêergebniê

g. ^nbentarberättberung
h. Jîoftgelber
i. ©tipettbien

k. Sunbeôbeitrag

ftr.

2,152
44

2,298
40,619
23,773

5,990

SR.

70

10
80
60

56

3*

36,490
2,418

15,554
52,089
28,030

7,800

SR.

10
30
28
94
25

s*.

5,990

3Î.

56

Sr.

34,337
2,374

13,256
11,470
4,256
7,800

SR.

40
30
18
14
65

74,582
8,083

14,534
16,528

26
75

97

81,000

15,000
16,900

—

74,878
2,202

16,005
16,407

76
05

62

142,382
17,362

800

87
35

15,205
16,407 62

67,504
15,160

11
30

51,603 04 49,100 — 109,493 43 160,545 22 — — 51,051 79

19,514 37 5,000 109,117 85 83,866 97 25,250 88 _
19,514 37 5,000 — 109,117 85 83,866 97 25,250 88 — —

51,603
19,514

10,000

04
37

49,100
5,000

—

109,493
109,117

43
85

160,545
83,866
10,000

22
97 25,250 88

51,051

10,000

79

42,088 67 44,100 — 218,611 28 254,412 19 — — 35,800 91

27,127
5,368

12,663
4,366
1,950
1,200

03
23
94
83

29,100
5,500

12,500
3,480
2,810
1,200

—

1,144
169

4,558
3,719

1,200

70
45
65
55

31,061
5,821

18,558
7,161
2,810

80
07
99
23

1,200

—
29,917

5,651
14,000

3,441
2,810

10
62
34
68

50,276
1,438

12,110
1,400

14,268

03
55

36

52,190

11,400
1,600

14,550
—

10,792
2,017

12,200

14,559

35
35

30

65,413
1,367

300

09
650

12,200

14,559

35

30

54,620

300

74

26,736 22 27,840 39,569 67,080 09 — 27,511 09

Beilagen zum Tagblatt de» Grossen Kates. 1910. 49



190 — JVs 14 (58)

Staat*-Berfjmmg tre* ïiantim* Bern flir ïra* Jafjr 1909.

9tedjnung

1908.

SBoranfdjlag

1909.
Konten unî> Ittt&nmtgsntbrtlttn.

9t <

©innahmcn.

hs

Auggaben.

9t e

Einnahmen.

ilt«
Auggaben.

gv.

4,626
474

2,941
5,039
2,596
4,849

190,134
207,674

4,649

SR.

92

82
05
85
66
32
50
27

gv.

4,000
1,500
2,000
3,500
2,200
4,500

170,000
187,400

2,000

SR.

ëaufenbe *$ernmltuug.

XIII. MroirtMaft.

». U)ioiïeteif«f)Mle.

2. ÏRoIterei :

a. Sfftietjinje uttb Steuern
b. Unterhalt ber ©ebäube

c. ©erftte unb -Dtafdjinm
d. ^Brennmaterial unb SMeudjtung
e. SBefolbungen unb Arbeitslöhne
f. SSerfd)iebene SBetriebötoften

g. ÏRildjantauf
h. Sßrobutte
i. ©cf)tt>etne

1. Sötolfereifchute
2. SIMferei

V, 66

E. «anbtoirtftfjaftlirtK 8Stnterfd}uten.

1. 8anbtt>irtfd)aftticl)e äöinterfdjule SRiitti :

a. Unterrid)t
b. SSermaltung
c. 9tat)rung
d. SDerpflegung
e. SDtietäinö ..."

SBetriebâergebnië
f. .ßoftgelber

g. SBunbeêbeitrag

V, 67

2. filiale in £attgentf)al :

a. Unterrid)t
b. Sßertnoltung
c. îta^rung
d. Sßerhflegung

SBetriebêergebniê
c. .ffoftgelber
f. SBitnbesbeitrag

V, 67

gv-

660

43
161

4

281,070
47,377

9t.

20
34

35

11

76

gv-

5,291
5,896
2,901
6,243
2,480
6,785

201,182
44,149
42,959

SR.

93
80
05
92

69
49
42
91

gv.

236,920
4,417

SR.

69
85

gv.

4,631
5,896
2,857
6,082
2,480
6,781

201,182

SR.

93
80
85
58

34
49

1,661 15 1,700 — 329,316 76 317,891 21 11,425 55 — —

26,736
1,661

22
15

27,840
1,700

— 39,569
329,316 76

67,080
317,891

09
21 11,425 55

27,511 09

25,075 07 26,140 — 368,885 76 384,971 30 — — 16,085 54

18,642
2,700

20,742
5,810
6,445

34
20

22,800
3,200

18,000
5,000
6,980

—

2,053 50 23,414
2,500

22,170
5,700
6,980

45

—
—

21,360
2,500

22,170
5,700
6,980

95

54,339
15,928
9,026

54
40
36

55,980
15,000
11,100

—
2,053

17,430
10,461

50

60

60,764
100

45
80 17,329

10,461
20
60

58,710 95

29,384 78 29,880 29,945 10 60,865 25 -—• — 30,920 15

6,833
119

8,011
1,863

43
42
85
35

7,400
300

7,200
2,200

— 72

586
400

65

6,560
116

7,824
2,996

99
15
80
25

— — 6,488
116

7,238
2,596

99
15
15
25

16,828
5,383
3,320

05
60
60

17,100
5,250
3,600

—
1,058
5,474
3,144

65

59

17,498 19
5,474
3,144 59

16,439 54

8,123 85 8,250 — 9,677 24 17,498 19 — — 7,820 95



(59) JVs 14 — 191

Siaafe-Hrdjmmg ürg üattftm# Bmt für ftas la^r 1909.

Hedjmmg

1908.

lödroitfdjfoß

1909.
Junten unît itedimmgsrutartlwit.

9t

(finnnhmcn.

dljs
9t«8ga6en.

9te

(ftnnaljttten.

in*
ÄttSgakit.

gv. 8t. gr- 3t.

£aufettbe SBertoaltitttg.

XIII. Mtmrtfdjaft.

gr- 3t. gr- 3t. gr. 8t. gr- 3t.

7,319 55

7,400
J 300

7,200
l 2,200

—
3. filiale itt SJlünftngen :

a. Unterricht
b. 33ertt>attung
c. Nahrung
d. äterpflegnng

61

292
525

40 6,151
128

7,451
2,023

59
57
05
90

—
— 6,090

128
7,159
1,498

19
57
05
90

7,319
5,040
1,453

55

10

17,100
5,250
3,600

Setriebêergebniê
e. Softgetber
f. SBunbeêbettrag

878
4,910
2,953

40

92

15,755
50

11
4,860
2,953 92

14,876 71

3,856 45 8,250 — V, 68 8,742 32 15,805 11 — — 7,062 79

7,090
1,400
3,669
1,161

500

45

55

10,000
1,350
6,720
2,900
2,000

—
4. Sanbtt>irtfd)aftliche SBinterfchule ißruntrut:

a. Unterricht
b. 33er»naltung
c. Nahrung
d. Sterfiflegung
e. SJtietjinê

100
35 95

8,372
1,151
5,480
3,809
2,000

55

60

— — 8,272
1,115
5,480
3,809
2,000

60

60

13,821
2,910
3,479 50

22,970
5,250
4,500

—
9?etriebêergebniê

f. Softgetber
g. 93unbe8beitrag

135
4,725
3,966

95

15

20,813 15
4,725
3,966 15

20,677 20

7,431 80 13,220 — V, 68 8,827 10 20,813 15 — — 11,986 05

29,384
8,123
3,856
7,431

78
85
45
80

29,880
8,250
8,250

13,220

— 1. Sanbnnrtfchaftliche Söinterfchule Jtütti
2. filiate in Songenthai
3. filiate in iötünfingen
4. Sanbnnrtfchaftliche SQÖinterfc^ute Spruntrnt

29,945
9,677
8,742
8,827

10
24
32
10

60,865
17,498
15,805
20,813

25
19
11
15

—
—

30,920
7,820
7,062

11,986

15
95
79
05

48,796 88 59,600 — 57,191 76 114,981 70 — — 57,789 94

— — — —

F.
1. ^nftruftionsfurfe V, 69
2. 3Serfd)iebene .Soften V, 70

4,995 15 11,467
8,339

20
90

— — 6,472
8,339

05
90

— — — — 4,995 15 19,807 10 — — 14,811 95

19,019
382,141
42,088
25,075
48,796

50
91
67
07
88

19,450
449,213

44,100
26,140
59,600

—

A. syeruniltungöfdften ber îûreftioit....
B. 8ttnbteittt|"d)oft
C. öartbimrtjdjnftlidie ^djitle
D. SWdlfereifdjitle
E. Saitötotrtfdjaftlidje 93Sinterfdjulen
F. gteifdjfdjau

2,750
589,582
218,611
368,885

57,191
4,995

07
28
76
76
15

22,436
1,000,609

254,412
384,971
114,981

19,807

90
57
19
30
70
10

— —

19,686
411,027
35,800
16,085
57,789
14,811

90
50
91
54
94
95

517,122 03 598,503 —
SSeniger ïluêgaben als uevaiifdjlagt gr. 43,300.26

1,242,016 02 1,797,218 76 — — 555,202 74



192 - JV° 14 (60)

Btaats-Hurlimmg to Banfrm# Burn flit to Jaftr 1909.

1908.

üBoraitfdjlitß

1909.
Ritten ttnîi ilcdjnungsnibrtktn.

9td

(Stnnitlmett. WuSgaktt.

:ettt«
dtttnaljmeit. tuggaben.

Sr. SR. Sr. SR.

1,050
10,523
3,015
1,360

15,948

13,503
819

3,370
270

72,261
3,282

13,816
3,180

24,015
54,642

79,876

3,862

50,000

53,862

15,948
79,876
53,862

149,687

99

11,410
3,000
1,360

15,770

50

13,500
1,200
3,700

270

71,500
3,150

15,500
3,340

24,140
56,080

60 80,220

28 5,000

50,000

28 55,000

15,770
80,220
55,000

87 150,990

ëattfettfee &etH>a(ittttg.

XIV. SForftroefcn.

A. S'crtv.UttumsfofUn bet centralen Sorft«
»ettvrtUMttfl.

1. SBefoIbung bee êefretârs.
2. SBefolbutrgett ber SMugefteUtetr V, 71

3. S8ureau= utrb SReifefoftetr. V, 75
4. sMetjiitîe V, 75

B. Srorftpotijei.

1. ^orftmeifter :

a. 23eft>Ibungen ber gorftmeifter V, 76
b. Suieouloften V, 78

c. 9teifeîoften V, 79
d. aflietâinê V, 79

2. .fîreisfbtfter :

a. S8e[oIbuttgettber$retgoberfbrfter V, 81

b. SBureauloften V, 83
c. Hietfeïoftert Y, 86
d. 5Jiietäinj;e V, 88

3. Cberbattnmarte utrb Söalbauffe^er V, 90
4. Sünteil ber @taatêt»albungen att

bert .Soften ber gorftmeifter unb
.ffreieoberfbrfter V, 90

C. Sdrbetung be8 ^otfOtefenb.

1. ^Beiträge art Sffialbmirtfdjaftöplätte
urtb görberurtg beê {yovftmefeue im
allgenteitrert V, 95

2. SBerbauitttgeti Uott SBilbbÉtefjett ttrtb
SHtifforfluttgetr V, 95

A. Seriimltunflëfoften
B. gorftyolijei
C. flarîietitna beS $orfttoefenö

SBettigcv îluêgabcn a(S »eranfdjtagt S1'- 1,648. 08

Sr. SR. tfv. SR

1,290
14,360

540

16,190

5,787

687

30,231

3,516

4,205

54,597

99,024

27,932

27,932

16,190
99,024
27,932

143,148

95

95

55

70

70

20

12,700
17,413

1,900

32,013

19,290
1,108
4,150

270

100,770
3,385

17,260
3,180

28,465

177,881

32,595

50,000

82,595

32,013
177,881
82,595

292,490

Sr. SR.

54,597

75

30

30

12

Sr. SR,

11,410
3,052
1,360

15,822

13,503
1,108
3,462

270

70,539
3,385

13,744
3,180

24,260

78,857

4,662

50,000

54,662

15,822
78,857
54,662

149,341

12

Ï2

75
50

60
85
15

35

20

60

60

12
20
60

92



(61) JVt 14 — 193

Staat*-Herfjramg to* Hanftm* Bant für tra* Jafjr 1909»

IRed^itttita

1908.

&oranfdjIng

1909.
fltmfrn un> ItwjjiwiujsnUtrilwit.

Sftol)

dinttafmett.

etil!
@inita|tne«. Ausgaben.

3r- SR. Sr.

954,987
179,248

1,134,235

1,017
964

26,052

28,034

15,125
60,000
39,705

214,171
952

5,297
1,029
5,244
2,903

344,430

6,948
35,732
50,807

767

94,256

850,000
150,000

SR.

1,000,000

80
30
77

1,000
800

23,000

87 24,800

19

60
70
30
45
75
75
36

10

50
70
71
90

81

20,000
60,000
41,500

190,000
2,000
6,500
1,000
5,600
5,000

331,600

2,000
41,000
55,000
3,000

101,000

B. 9U»«nmt%una«u.

1. ©totflofungen V, 98
2. ©rubenlofungen, Sorf V, 100
3. 2öetb= uttb Seljenjjinfe, @ras= unb

Sifôenraub V, 103

1. SDalbfulturen
2. Söeganlagen
3. f>utlöf)tte (SBcmnroartenlbljne)
4. iliiftlbl)tte
5. ÏJÎarcï)imgett, 33ermeffungen
6. ©teigerungê= uttb Serfaufsfoftett
7. SRecl)tê£o[ten
8. 2lufforftung im großen ÏJloos
9. ©eMubereparatitren

D. S9ef4)tt>ett>ett.

1. Lieferungen an 23erec£)tigte unb Slrme V, 134
2. ©taatëfteuern V, 135
3. ©emeinbefteuern V, 147
4. ©dpettenmaterial V, 154

Sr.

Saitfettbe îûcrnmItititQ.

XV. Staatsroalimngett.

A. i&aupt' un» 3tt>if<l>enwufeun0en.

1. .öaufjtnit^ungen V, 97
2. Ilttrifdjennuijungen V, 97

3*.

911,471
174,760

1,086,231

961
1,191

27,760

29,914

V, 119
V, 122
V, 123
V, 124
V, 125
V, 127

V, 128
V, 129
V, 131

79,128

4,214

83,343

48
685

733

10

70

40
45

85

347

479

826

83,107
60,000
44,165

206,335
379

6,319
922

5,616
2,722

409,568

3,273
38,457
57,407

1,532

100,670

SR.

90

90

64

05
50
45
35
60
55
50

64

48
30
50

28

Sr.

911,471
174,760

1,086,231

614
1,191

27,280

29,087

Sr.

20

3,978
60,000
39,950

206,335
379

6,319
922

5,616
2,722

326,224

3,273
38,409
56,721

1,532

99,936

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1910. 50*



194 — JVÏ 14 (62)

Staat»-Iterfjmtn# te» fôanttm» Bern fllr te» laljr 1909.

îRc^itttttfl

1908.

Soranfdjlag

1909.
gtanten uni> lUt&nmtgsrnbrilwtt.

9t<

^iitna^nten.

iij«
3tttgflttüen.

9te

dtnnaljttten.

i it «

Witögnbett.

g*-

54,642

3,500

SR. gv.

56,080

3,500

9t.

gattfettbe üBerttmltiing.

XV. Staateroalöuttgen.

E. 9îer»W(Utw«0«tofJ<tt.

1. Inteil ber ©taatêttatbungen an
ben Äoften ber gorftmeifter nnb
Äretöoberförfter V, 155

2. Seitrag an bie Unfaü= unb ßran=
fenïafje ber SBatbarbeiter V, 155

A. ôaityt* it»b 3tuifdkenntt^unftett
B. Ülebennuljuitgen
C. SBirtfdjaftiïajïen
D. Sefdjwerben
E. Sertnaltuttftöfdjten

SDtefjv ©iuno^men at8 »eranfdjtagt gr. 98,439.83

XVI. Pomanen.

A.
1. Sßadjtjmfe Don ßibtlbomcmen V, 158
2. 5ßad)tj$tnfe Dan Spfrunbbomänen V, 162
3. Stietjinfe bott Äirdjengebäuben V, 163
4. SDtietjinfe bon îtmtëgebâuben V, 164
5. •Dltetjinj'e bon Stititärgebäuben V, 163
6. 6rlbê bon Sßrobutten V, 165
7. Serfcfjtebene 6inna£)men V, 166

gr- SR. g*-

54,597

3,500

SR. gv. 9t. gv-

54,597

3,500

9t.

58,142 — 59,580 — — — 58,097 — — 58,097 —

1,134,235
28,034

344,430
94,256
58,142

87
10
81

1,000,000
24,800

331,600
101,000
59,580

—
1,086,231

29,914
83,343

733

10
70
85

826
409,568
100,670
58,097

90
64
28

1,086,231
29,087 20

326,224
99,936
58,097

94
43

«65,440 96 532,620 — 1,200,222 65 569,162 82 631,059 83 — —

216,133
12,121
16,100

863,472
149,740

2,867
15

54
65

60

38

216,000
12,700
14,955

875,400
146,200

500
100

223,119
11,706
14,955

879,400
146,200

3,662
18

56
70

10 1,332 96

223,119
11,706
14,955

879,400
146,200

2,329
18

56
70

14

— —

1,260,450 17 1,265,855 1,279,061 86 1,832 96 1,277,728 40 — —



(63) As 14 — 195

Siaafe-feftramg te fêanftm* Bmt fïfcc te Jaljr 1909»

jJtedjnnnß

1908.

$oranjdjtoß
1909.

^tonten uni» Itedjnmtgsrubriltftt.
9ti

(Stnna|men.

A''
Ausgaben.

9te

($tnna{jmeii.

in»
Ausgaben.

gl"- SR. gv. SR.

Sttttfettbe SBerttmftitng.

XVI. Pomäncn.

B. Sôiïtfdjttftêïoftttt.

.gv- SR. gi-- 91. gv- SR. gv- SR.

1,948
24

320
2,078

43,353

35
89
10
19
19

5,000
500
500

4,000
47,000

—

1. .ffulturarbettert urtb SSerbefferurtgett V, 167
2. 9Karc§uttgen, SSermeffiittgett V, 168
3. 2luffi<|tèïoften V, 169
4. $aufê= uni» SSerpa^tungêïoften V, 172
5. SBrattbtierfic^erungefoften V, 174

— —

2,641
69

492
1,934

44,648

32
48
12
55
74

— —

2,641
69

492
1,934

44,648

32
48
12
55
74

47,724 72 57,000 — — — 49,786 21 — — 49,786 21

C. SBefàOvtrbett.

19,053

20,935

66

48

21,500
19,000

1,000

1. Staatsfteuern V, 321
2. ©emehtbefteuem V, 182
3. aBaffermietgirtfe V, 186

259
5,067

489

80
87
65

14,182
22,867

2,990

43
84
65

— —
13,922
17,799
2,501

63
97

39,989 14 41,500 — 5,817 32 40,040 92 — — 34,223 60

1,260,450
47,724
39,989

17
72
14

1,265,855
57,000
41,500

A. (Sirfraß
B. 2Bfrtfdjaftëïojten
C. ©efdjtoerben

1,279,061

5,817

36

32

1,332
49,786
40,040

96
21
92

1,277,728 40
49,786
34,223

21
60

1,172,736 31 1,167,355 —
SWeljv einnahmen at« üevanfdjtagt gr. 26,363. 59

1,284,878 68 91,160 09 1,193,718 59 — —



196 — M 14 (64)

Bfaafe-Herfjmmg to* Hattfmt* Bern flir to* Jaljr 1909.

9W)nunfl
1908.

&oraitfdjl(iß

1909.
gt0tften uttii ^edjmntgsrubriken.

91Ü 0

(ftnitalimett.

et«
@innolj«ten. Uluöflnben.

3r.

67,259
94,536

27,277

9t. Bf«- SR. 3fr. 91.

21
90

90,120
90,120

69

8,651,055
366,347
381,861

19,269
12,162

1,497,228
1,050,000

8,468
272,663

3,070,690
678,551

1,099,424
42,807

60,000
182,331
800,000

668,532

9,011
46,500
66,250

7,000
11,541

38
2,389

137,875

40
70
78

81
10

15

25
36
60
65

25

9,062,000
382,500
148,000
24,000
11,000

1,486,700
1,050,000

11,000
272,700

3,280,000
700,000

1,103,300
44,400

2,000
30,000

201,700
800,000

33 645,700

70

92
03
70

11,000
46,500
70,000
7,000

12,500
500

3,000

89 144,500

Saufettbe SBettuafittttg.

XVII. Pomänenkalfe.

A. gtnfe «an (Stotljoben
B. gtttfe für ^auffdjulben

üKeljr îtuêgabcn al« tteranfdpagt

V, 187
V, 187

gr. 18,420. 75

73,065 45

73,065

XVIII. ipotljckarkaffe.

A. SRo«erttag.

1. ßinfe öott f)ty|)ut(jefar=2)arfef)n
2. ginfe ban Sarlefjn art ©emeinben
3. Sinje bort jeittueiligen ©elbattlagett
4. ißrobifionen
5. ffrfietjinê bom 2lnftaItëgeMube
6.a ^tuë beê 3Meif)enê, gr. 49,556,500, 3 %
6.b3inê beê 2lnleif)enê, gr. 30,000,000, 3'/20/o
7. Soften ber Souponêeinlbfung
8. Slmoetifation ber 9Meit)enëfoften
9. 3infe ber Sepots auf .Rafjafdfjeine

10. ^irtfe ber Sepotê irt Kontokorrent
11. $infe &er Spareinlagen
12. Momentane ©elbaufitapmen
13.aS3ertufte unb Ibfctjreibungen
13.b@inlage in ben 9teferbefonbê
14. Sinfommenêfteuern
15 3inê beê ©tammïapitalê

9,374,140
379,474
417,544
50,550
18,787

713
1,449

10,242,660

B. rBertoaltunoêtoften.

1. Saggelber ber 33ermaltungêbef)ôrben
2. Sefolbungen ber S3eamten
3. Sefolbungen ber 3lngeftet(ten
4. mietjinfe
5. Sureautoften
6. 9ted)tê= unb SBetreibungêïoften
7. Smolumente

22,936
4,929
2,534

30,399

gr. 9t.

91,486

45 91,486

06
45
70
65
30

139

537
31,324

9,761
1,483,841
1,050,000

8,901
320,663

3,543,188
724,039

1,134,432
58,331

44 9,396,505

60

30,000
201,343
800,000

9,727
46,500
73,958

7,000
37,711

5,245

180,142

gr. 91.

20
73,065

20

0t. 9t

45
91,486

18,420

60

10
50
29
90

85

55
33
70
75

9,374,000
379,474
417,007

19,226
9,026

46
45
60
15
01

75

32 846,155

10

20

80
15

2,534

25

12

1,483,841
1,050,000

8,901
320,663

3,542,475
722,589

1,134,432
58,331

30,000
201,343
800,000

9,727
46,500
73,958

7,000
14,775

316

149,742



(65) Ai 14 — 197

Staafe-Herfjratttg ta* Hantait* 3txn flir ta* Jaljr 1909.

fRedjnnng

1908.

SBoraitfdjtafl

1909.
gtatfan mtî> itettjmmgsnibrilten.

gti
(Sitnnaljmen.

il)*
Mngflaben.

Ole

dêtttitaljmeit.

in«
Maßgaben.

Sr-

800,000

9t. Sr-

800,000

9t.

Sattfeitbe ©erhmltmig.

XVIII. $tjpotljeltarlu»fire.

C. 3i«t£ etatmnfapitat# •

A. Otoljertrafl
B. ÜBertoaltunßgfoflen
C. gtitö Heg Stammfallitnlë

V, 187

9Jtel)v ®tnnal)men als öeranfdjfagt Sr- 195,212.47

XIX. lantonalbank.

A. »<trtet>«ertrafl.

1. äöecbfeiertrag
2. £infe:

a. 3tnëbeê31nleil)enëb. 1899, §r. 15,000,000,
372%

b. Soften her ®uuponé=(Sttt[5fung
e. Mmortifation ber Mttleifyenëfoften b. 1899
d. SSerfc^iebette 3ittfe

3. 5)3rot)ifiotteri uttb Mufbeibafjruttgègebûfjren
4. Sanfnotenfteuer
5. Cantonale unb ©emeinbefteuertt

16. Sßerlufie
\ 7. Slbfctfreibungett
8. .fturêgetottttt auf SBertfdjriften
9. SSenualtungêfoften

10. llebertragung in bie ©pejialreferbe für §or=
berungeit

V, 188

Sr.

800,000

9t. Sr. 9t. Sr.

800,000

9t. Sr. 9t.

800,000 — 800,000 — 800,000 — — — 800,000 — — —

668,532
137,875
800,000

33
89

645,700
144,500
800,000

— 10,242,660
30,399

800,000

44
60

9,396,505
180,142

32
25

846,155

800,000

12
149,742 65

1,830,656 44 1,301,200 — 11,073,060 04 9,576,647 57 1,496,412 47 — —

1,028,359

525,000

2,139
75,000

1,415,233
388,060

91,879
35,333
17,920

182,438
122,224
812,567
111,598

37

60

46
89

72
14
80

56
90

925,000

525,000

5,000
75,000

1,400,000
350,000

50,000
30,000

J 140,000

750,000

—

942,708

6,205,644
534,610

4,229

151,429

61

69
16

88

92

525,000
1,432

75,000
4,900,099

8,602
45,753
44,536
35,604
57,084

855,594

189,914

05

93
96
40
90
55
20

47

80

942,708

1,305,544
526,007

151,429

61

76
20

92

525,000
1,432

75,000

45,753
44,536
31,374
57,084

855,594

189,914

05

40
90
67
20

47

80

1,100,000 — 1,100,000 — 7,838,623 26 6,738,623 26 1,100,000 — — —

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1910. 51



198 — JVs 14 (66)

Staattrm Hantmre Bmt ftir tras Jaïjr 1909«

Dtedjnung

1908.

gloranfdjlag

1909.
ganten utifc îftedjmmgsnilmkett.

9t

(ginnahmen.

o h *

Ausgaben.

9tc

fêinnaljnten.

in«
Wuëpbtn.

3v.

106,087
93,142

377,933

100,366
27,491

4,905

20,900

M.

92
15

67
04
21

54

Sr.

93,200
378,700

91,600
10,000
5,000

m.

gattfettbe ©ernmiluttß.

XX. JitaatshafTc.

A. 3inf« l>on («utbaben.

1. ^itife Don ©elbanlagen:
a. SSanïbepDt V, 189
b. Obligationen V, 190
c. Slftien V, 191

2. ^infe Don SBorfchüffen :

a. ©pezialbermaltungen V, 193
b. Oeffentlidje Unternehmen V, 194

3. 3infe bon Derfdjiebenen ©itttjabeit
unb Sterfhatungdjinfe V, 198

4. SSerfdjiebene Einnahmen.... V, 200

B. 3ittft für $cf)Ulbcn.

1. Sinfe für 2)e))otê :

a. ©pegialDertoaltungen V, 201
b. ©eridjUiche ©elbljinterlagen. V, 204
c. SlbminiftratiDe ©elbtjinterlagen V, 206
d. ©pegialfonbê V, 208
e. 33erfd)iebene Sepotê V, 210

2. ©conti für ^Barzahlungen V, 214

A. ginfe liait ©ntljn&en
B. ginfe fiir ©djttlben

SDÎcljï (Sinita^mcn a(« »cranfdjlagt 151,109.56

3r.

59,821
90,791

513,102

110,984
46,874

4,082
13,916

SR.

51
25
60

19
47

73
62

3v.

£4,120
770

8,659

17

1

SR.

15
65
10

18

36

3r-

35,701
90,020

504,443

110,984
46,857

4,082
13,915

SR.

36
60
50

19
29

73
26

SR.

730,826 53 578,500 839,573 37 33,568 44 806,004 93 — —

50,489
19,388

918
615

5,797
7,986

43
28
95
97
91
10

85,000
18,000
2,000

7,000
7,500

—
2,927 42

162,406
19,768
1,082
1,049
6,659
7,856

30
12
96
46
16
79

1,877 96

162,406
19,768

1,082

6,659
7,856

30
12
96

16
79

83,964 70 119,500 — 2,927 42 198,822 79 — — 195,895 37

730,826
83,964

53
70

578,500
119,500

839,573
2,927

37
42

33,568
198,822

44
79

806,004 93
195,895 37

646,861 83 459,000 — 842,500 79 232,391 23 610,109 56 — —



(67) Ni 14 — 199

Staats-Brrfimutg to fiantxms Brrtt für to Jaïjr 1909.

9tedjnunß

1908.

&oraitif!jlas
1909.

Itonten uiti> iledjmmgsntbrihen.
ft

©innaftnten.

g b *

iitößnbeu.

fte
fêinnaljmen.

tus
Wuößafien.

s*.

166,164
26,434

6,678
1,339

554

8t.

50
40
25
75
58

Sr.

130,000
30,000

6,500
500

1,000

81.

gaufeitbe ^etUMftitng.

XXI. Ilufjen unb Imtftebationen.

4. !8ufjtn.
1. ©efyrodjene Sufjen V, 219
2. Umgewanbelte Sufien V, 222
3. Serjcif)rte Söu^ert V, 225
4. Slbmimftrattobufsm V, 228
5. einteile att eibgenbffi]"ct)en Sitjjen V, 229

lt. WußcnMcrtocnöurtfl

1. Sejugêtoften V,233
2. Segnungen an ©emetnbe)>oliäei=

biener unb Sßribate V, 234
3. Seitrag an bie Sefolbung bee

spolijeitorpe V, 235
4. Seittag an bie $nbalibenfaf)e beS=

felben V, 235
5. 9lnteil bee ©efunbfjeitêînefenë V, 236
6. Anteil bet ©enteinben V, 236
7. Serf<it)iebene Sufjenanteite V, 240
8. Sortrag jn tierteilenber einteile V, 256

C. ©rfatj uttfc «onfiöfaHotuit.
1. ®r(a| V, 246
2. $onfiefationen V, 248

A. Stiften
B. Suftenticrnjeiibttitfl
C. (grfaft unb ftonjtöfationen

SDÎeljr ©imtafjuten a(ê Bcranfd)(agt gr. 120. 10

Sr.

155,540

2,740
649

3Î.

15

12

Sr.

30
44,160

6,927
5

8t.

35
10

S*.

155,510

2,735
649

8t.

15

12

îfr-

44,160
6,927

81.

35
10

134,946 18 95,000 — 158,929 27 51,122 45 107,806 82 — —

6,028
2,134

20,000

17,000

35,366
35,366

7,652
11,398

30
05

10
10
70
93

5,000
3,000

20,000

17,000

23,000
23,000
4,000

—

23

86,465

70

37

5,960

2,338

20,000

17,000
35,366
35,366
5,466

72,798

05

60

10
10
90
14 13,667 23

5,936

2,338

20,000

17,000
35,366
35,366
5,466

35

60

10
10
90

184,946 18 95,000 — 86,489 07 194,295 89 — — 107,806 82

5,421
40

90 3,000
100

5,865
69

2,713 90 3,151
69

10

5,461 90 3,100 — 5,934 — 2,713 90 3,220 10 — —

134,946
134,946

5,461

18
18

90

95,000
95,000
3,100

— 158,929
86,489

5,934

27
07

51,122
194,295

2,713

45
89
90

107,806

3,220

82

10
107,806 82

5,4ßl 90 3,100 — 251,352 34 248,132 24 3,220 10 — —



200 — JVÎ 14 (68)

Staate-Eerfimmg ire* Bauten« Bern pit îra« Jaljtr 1909.

9tedjnung

1908.

Stoimfdjlag
1909.

Junten unît Jtedjnungsrubrilmt.
9t(

fêimtnljœen.

>bs

Sluëgaben.

9te

dinnpineit.

in«
Ausgaben.

». SR. »• SR.

Sattfettbe &e?ttmltung»

XXII. jtogb, Jifdjerei uttö Bergbau.

A.

»• SR. ». SR. ». SR. » SR.

71,203
14,050
11,036

1,418
2,238

85

15
60
63

61,000
13,000
11,900

1,500
2,500

—

1. $agb:patetttgebüf)rett V, 250
2. 2lttteil ber ©eineittbett, 20 °/o V, 251
3. 21ufftd)të= ltttb Sejugêloftett V, 252
4. ^ebung bec fsagb V, 254
5. SSergiiturig ber @ibgenof|ertfc£)aft V, 254

76,392

959

2,339

10

25

08

14,850
12,858
1,500

65

76,392

2,339

10

08

14,850
11,899

1,500
40

46,937 73 37,100 — 79,690 48 29,208 65 50,481 78 — —

B. gifrf»erci.

13,621
9,092

879
4,148
5,886

70
60

15
40

10,000
8,500

500
4,000
1,000

500

—

1. gifcfjejenjinfe u. Sjßatentgebüfyren V, 256
2. 21uffid)tê= uttb S9e0ugêïofteri V, 228
3. Hebung ber gifd^uctit V, 260
4. Vergütung ber @ibgenoffetifdt)aft V, 261
5. gifdjjudEitcmftalt V, 267
6. 31ect)tê!oftett

13,955
42

4,310
4,315
1,055

65
80

07

8,568
4,795

699

47
45

13,955

4,315
356

65

07

8,525
485

67
45

1,911 85 5,500 — •23,678 52 14,062 92 9,615 60 — —

C. !8erat>au.

1,000
2,175

173
255

17

90

92
25

1,000
2,500

175
1,000
1,000

—

1. SSefoIbung bee SJJUnen^rttyeltors V, 263
2. @ifetterjgebül)ren V, 263
3. (Steinbrüche:

a. Ätmjeffionägebüfjren V, 264
b. Stodernfteinbrud), ÏUtebeutung V, 265

4. ^»eburtg beê Sergbaueê V, 266

528

173
1,835

64

92
60

1,000

1,623
15

80
65

528

173
211

64

92
80

1,000

15 65

1,588 07 1,675 — 2,588 16 2,639 45 — — 101 29

46,937
1,911
1,588

73
85
07

37,100
5,500
1,675

— A. $agb
B. gtfdjerei
C. SSergbcut

79,690
23,678

2,538

43
52
16

29,208
14,062
2,639

65
92
45

50,481
9,615

78
60

101 29

50,437 65 44,275 —
2Ref)r @iituaf)tnen als »ernnfdjfagt gr. 15,721.09

105,907 11 45,911 02 59,996 09 — —



(69) JVs 14 — 201

Staat«-tafemmg fre« Hautan« 3txn fur tra« Safer 1909.

9iedjnuitg ©orttitfdjtofl
gtflnfcn uttii $£rtjramgsntbrik£tt.

91 .$* SHe in*
1908. 1909. @tnna|itt«it. îluëflaben. (jïinnaptcit. tognûcn.

Sr. 8t. Sr. 8Î. Sr- 8t. Sr- 8t. Sr- 3t. Sr. 31.

Sattfettfee &evh>altttttg«

XXIII. Mjljanöluitg.

A. Salaberfattf.

56,015 06 1. ©aljbDrriite auf 1. Säuner — 62,086 28 62,086 28
1,116,999 — 1,097,400 — 2. .^od;faIa 1,580,850 448,500 — 1,132,350 —

587 50 1,000 — 3. Safelfala 4,600 3,185 — 1,415 —
455 — 700 — 4. Vteerfatj 1,520 — 1,520 —

17,938 50 14,700 — 5. ©etuerbefalj 42,018 40 22,778 50 19,239 90 — _jr—

2,246 50 1,200 — 6. ^einfolj 2,772 969 — 1,803 —
— — — — 7. geittfteë Vergotberfatj 750 700 — 50 —
— — — — 8. ülafelfatj „©refit" 500 240 — 260 —

62,086 28 — — 9. ©atjjborräte auf 31. Sejember 62,696 06 — — 62,696 06 —

l,léà,297 72 1,115,000 — 1,695,706 46 538,458 78 1,157,247 68 —

B.

16,000 — 16,000 — 1. ,8inê beê Vetriebêtafntatë 16,000 16,000
77,687 71 79,000 — 2. 2ranêfiortïr>ften 696 65 79,160 65 78,464

109,762 65 111,500 — 3. 2luëtt>âgertôf)ne 110,785 95 110,785 95
8,297 10 8,500 — 4. îlîagaamlôtine 8,656 10 8,656 10

12,069 61 12,700 — 5. Vergütungen für Vargaljlung 12,434 93 12,434 93
1,112 50 1,000 — 6. Verfctjiebene Vetriebêfoften 820 05 820 05

129 20 900 — 7. Verfdjtebene Sinnafjmen 2,069 31 — — 2,069 31 —
2,522 40 2,300 — 8. ©conti unb 3inêt>ergûtungen 2,509 95 — — 2,509 95 —

222,277 97 225,500 — 5,275 91 227,857 68 — — 222,581 77

C. «ertoaUuuflSfoftfn.

12,160 — 12,160 .— 1. Vefotbungen ber Veamten _ 12,160 12,160
891 02 1,000 — 2. Vureautoften — 933 95 — .—. 933 95

7,370 — 7,370 — 3. VHetjinfe — — 7,390 — — — 7,390 —

20,421 02 20,530 — — — 20,483 95 — — 20,483 95

1,144,297 72 1,115,000 A. ©aljberfauf 1,695,706 46 538,458 78 1,157,247 68
222,277 97 225,500 .— B. Vetrtebgfojtcn 5,275 91 227,857 68 — — 222,581 77

20,421 02 20,530 — C. Verüittttttitßbloften — 20,483 95 — — 20,483 95

901,598 73 868,970 — V, 271 1,700,982 37 786,800 41 914,181 96 — —

SDteljr Sittnafjmen als t>eranfd)(agt Sr- 45,211.96

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1910. 52*



202 — JV» 14 (70)

Staats-Ecil|ruut0 te* Rantum 3mx für tms Jaftr 1909.

SRedjnnng

1908.

$oranfdjïafl
1909.

$oiiten uni» Itedjuungsrubriken.
SR

©innahmen.

g h «

SHuëgaben.

SR e

©tnnajjnten.

in«
SHnëgaben.

Se-

63,513
550,564
36,708

91.

35
20
10

55,000
460,000

32,000

m.

gaufettbe SBertuattung.

XXIV. $tempel= uni) $toitknoten=Steucr.

A. 2tcm0«lftcucr.

1. t&tempelpopier
2. ©tempeltuarfen
3. @piel!artcn=@tentpel

V, 323

lî. i&anfnaUnfttuev.

1. .Çfantonalbant V, 310

«etriebéfoften.

1. Rohmaterial urtb Unterhalt ber

©eräte V, 312
2. Sßrobtfionen ber ©tempelüerläufer V, 312
3. Slejugêtoften V, 313

D. Uicruxiltuttfléfoftcn.

1. ©efolbung beê SBorfteherê ber

©tempelbermaltung V, 314
2. Sefolbungen ber ïngefteEten V, 315
3. Sureauïoften V, 317
4. ÛJlietjinâ V, 317

A. ©tempelftener
B. SSanïnotenftener
C. SBetriebëfoften
D. ®ertoaltttnflëfoften

9Wct)ï Cîinno(jutcu ni# ocvanfd)(a^t $e. 197,499.35

Se-

134,345
591,513

37,830

9t.

70
05
90

Se.

3,937

9t.

65

Se-

134,345
587,575

37,830

9t.

70
40
90

Se. 9t.

650,785 65 547,000 — 763,689 65 3,937 65 759,752 —• — —

78,753 45 50,000 39,217 20 — 39,217 20

78,753 45 50,000 — 39,217 20 — 39,217 20 — —

15,032

31,872
126

10

35

15,000

32,000
300

—
334 70 17,746

34,129
398

65
40
50

— — 17,411
34,129

398

95
40
50

47,030 45 47,300 — 334 70 52,274 55 — — 51,939 85

4,500

5,000
3,474

550
90

4,500

5,400
3,500

550

—
— — 4,500

5,400
3,330

550

— — — 4,500
5,400
3,330

550

—

13,524 90 13,950 — — — 13,780 — — — 13,780 —

650,785
78,753
47,030
13,524

65
45
45
90

547,000
50,000
47,300
13,950

—
763,689
39,217

334

65
20
70

3,937

52,274
13,780

65

55

759,752
39,217 20

51,939
13,780

85

668,983 75 535,750 — 803,241 55 69,992 20 733,249 35 —



(71) Ni 14 — 203

Staats-Berfjmmg très ïtanfmts Bern für ïras Jafjt 1909,

fftcdjttttitß

1908.

SBornnfdjtoji

1909.
nitîi $tcdjmittgsnilinlttit.

91

dHnttaijtitett.

Olfjs:

Mubgabett.

9te

(itntuiljmen.

in«
ftitëpbcn.

gi-- SR. gi- SR.

gaitfettbe 3$erhMftuiiß.

XXV. ©cbiiljren.

A. «Imtè» uni Weri<!)lëf(f)teiber
nul» ©etteibmtgê* uul> Monturèârntev.

gv. SR. Se. SR. gi-- SR. gv- SR.

938,443
144,449
412,899

925

56

SO

50

750,000
130,000
370,000

1,200

—
1. 5]BrogerttgeBüOrett ber 2lmfêfc£)retber VI, 10
2. gije ©ebülfren ber Slmtê^reiber VI, 32
3. ©ebüfjrett ber ©eridjtêfdjreiber uttb

ber 23etreibmtgë= uttb Âonfurêctmter VI, 55
4. Siejuqëïofteit VI, 57

1,503,584
305,240

436,190

50 41
155,848

3,148
1,170

41
45

85

1,503,543
149,391

433,041

09
55

15
1,170

—

1,494,866 .96 1,248,800 — 2,245,014 50 160,208 71 2,084,805 79 — —

B. StaatôïaMjlei.
43,830 05 35,000 1. ßmolumettte, Sßatentgebüfjren unb

ûtatttralifatioriêgebûI)rert VI, 60 43,750 79 60 43,670 40

43,830 05 35,000 48,750 — 79 60 43,670 40 — —

©. (Oett<f)töfa»ijlden.

10,950 7,000 1, Cbergeridjt, ©ebüfjren itt Stütlfadjen,
,lîaitâïei= unb ^ßatentgebiiîjren VI, 61

(®ebiif)rett itt ©traffad)en, fiet;e III*», G, 2.)
12,650 — — — 12,650 — — —

10,950 7,000 12,650 — — — 12,650 — — —

B. 3ufH) Uttï» SpoUjci.

16,456

89,380

79,545
48,402

75

25

65
10

14,000

76,000

65,000
30,000

1. ©ebüfjrett ber Sitftijbireltion itnb ber

Spolijetbtrefti-on VI, 64
2. ©ebüljrett für sJJiar£t= uttb |>aufier=

patente VI, 65
3. Spolenttajen ber £>cmbel§reifeitben VI, 65
4. ©ebüfyren für ffnbrrabbeiuidigungett VI, 66

17,680

85,889
87,424
60,970

60

75

145

11,669

45 17,534

85,889
87,424
49,301

55

60

75
__

—

233,784 75 185,000 — 251,964 85 11,814 45 240,149 90 — —



204 — As 14 (72)

Bfaafë-Hetïiramg ïrt# Hantmt# Bern pit to 3afjr 1909»

iHe(f)ttiinfl

1908.

ätoaitfölaß
1909.

gttmten uttii Utedjuungsrubriken.
9t i

(gtnna^ttten.

1Ü *

WuSpben.

9te

(ftmtafimctt.

i n s

SMuggabcit.

»V.

3,549
16,373

SR.

69
49

3,000
7,000

SR.

Saitfettbe &evh><tttttttg.

XXV. (Sebttljren.

E. $ireftion be# Suneru.

1. fiottaeffionêgebûfirett VI, 68
2. (Smolumente uttb S8erufêpateritge=

büpeen VI, 69

F. ^Inatii&lreftioti.
1. ©motumeitte uttb @alaattôit>âger=

patente VI, 71

A. 5tmtSs uitb (9ertitjtöfd)rei6er unb SBetmbuup*
unb .ftonïursâuttcr

B. StaatSfanjIei
C. ©ertdjtëïanaleten
D. Juftia unb tßoltaei
E. $ireftton bei Innern
F. ginunabmftion

2ReI)r @innat)ntcn at« »eranfdjtagt gï. 911,271.24

XXVI. @cbfit|afts> unb Sdjenkungs*
Steuer.

A. (Sritafl bet ®rbf<f)aft#« uni» Sdieufunu#»
Situer.

1. Orbentlidje Abgaben VI, 74
2. Anteil bee ©emeinben, 10 % VI, 75
3. »itfjen VI, 75

gv.

3,410

12,502

SR.

90

85

S*-

65

SR. gï.

3,410

12,437

>R.

90

85

gr. SR.

19,923 18 10,000 — 15,913 75 65 — 15,848 75 — —

100 — 100 —
50

50

3 60 46 40

100 — 100 — — 3 60 46 40 — —

1,494,866

43,830
10,950

233,784
19,923

100

96

05

75
18

1,248,800

35,000
7,000

185,000
10,000

100

2,245,014
43,750
12,650

251,964
15,913

50

50

35
75

160,208
79

11,814
65

3

71
60

45

60

2,084,805
43,670
12,650

240,149
15,848

46

79
40

90
75
40

—
—

1,803,454 94 1,485,900 — 2,569,342 60 172,171 36 2,397,171 24 — —

773,312
77,070
1,428

69
42
26

400,000
40,000
2,000

603,354
445

1,007

88
80
35

4,611
60,333

47
29

598,743

1,007

41

35
59,887 49

097,670 53 362,000 — 604,808 03 64,944 76 539,863 27 — —



(73) Ni 14 — 205

Sfaafe-tafptmtg fre# Banfxm# Bern fixv îras laftr 1909.

Mediating

1908.

$i)ranjd)foß

1909.
gtontfli uttb indjmmgsrubrthett.

M

dtttnaljttteit. fttuSgabeit.

9t e

dtmtaljtnen.

tit S

Muëgabeit.

3*- 9t. 3*. 9t.

ëaitfettbe sKerUmltung.

XXVI. frbfdjafts= trnb Sdjcnbuitgs-
Steucr.

3*- 9t. Sr. 9t. Sr. 9t. 3* 9t.

10,815
818

83
85

8,000
500

—

B. »etuflëfoften.

1. Sejuqefjroöiftottett VI, 76
2. 25erfci)iebette Sejugêloften VI, 77

— — 9,039
474

22
50

— — 9,039
474

22
50

11,634 68 8,500 — — — 9,513 72 — — 9,513 72

697,670
11,634

53
68

362,000
8,500

A. @rbfdjaflé« ttnb SdjenfungSsSteuer
B. éepgblojiten

604,808 03 64,944
9,513

76
72

539,863 27
9,513 72

686,035 85 353,500 —
SDteljr ©innaljtnen at« »eranfdjtagt gv. 176,849. 55

604,808 03 74,458 48 530,349 55 — —

XXVII. Pafltore<J)tsabgaben.

111,570
11,157

75
10

100,000
10,000 —

A. tërtrafl ber 38affem<bt0<ib0itbe».

1. Abgaben VI, 100
2. 3lttteil bee gottbê für llnter=

ftuitungen bei Sefcffctbiguttgen ober

brof)ettbett ©efaijrett buref) 9iatitr=
ereigttiffe, 10 % VI, 102

100,898 45 3,650

9,724

15

85

97,248 30

9,724 85

100,413 65 90,000 — 100,898 45 13,375 — 87,523 45 — —

18 50 1,000

B. SBeauflêtoften.

1. $ru(J= uttb artbere Sejuglloftett VI, 103 55 20 55 20

18 50 1,000 — — — 55 20 — — 55 20

100,413
18

65
50

90,000
1,000

A. Ertrag bet* SBaffemdjtSabgaben....
B. fBejugSfojten

100,898 45 13,375
55 20

87,523 45
55 20

100,395 15 89,000
Sffieniger (Sinttafjmeit als öeraitfdjfagt S1'- 1,531. 75

100,898 45 13,430 20 87,468 25 — —

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1910. 53



206 — Ni 14 (74)

Bfaafe-lUrfptmtg te» Baittim» Bern pir te» Jafjr 1909.

9tedjmmß

1908.

Soranfdjtoß

1909.
gtaitffit uni» $*(tjtroitg$ntbriitttt.

91

(fcinnafjmen.

0 Ij «

«tuößaben.

9t e

dtnitaljttten.

in«
ftugßakn.

s*-

1,138,013
114,940

sr.

75
66

Sr.

1,135,000
115,000

Sit.

Saufende *>eitualt»uiß.

XXVIII. 3»irtf<t)aft0' uitb IleiiroerKauf*.
patentgebtttfren.

A. 28ivtfd>aft£t>atent(Ki>ftfcren.

1. ^ßatentqebiitjrert VI, 111
2. 3lttteil ber ©emeittbett, 10 % VI, 114

B. Sötrfauf§fle<)öf)rctt.

1. Spatentgebül)rett VI, 117
2. ittteil ber ©emetttbert, 50% • VI, 119

!B<}U0£foßCtl.

1. 3fnfpe!tiottê=, 2aptiott3=, 23qugê=
uttb SrucHoften VI, 120

A. 2Birtfdjaft§l>atent{iebüljren
B. S$etfauf3aebit|reit
C. »tjuß&fojtcit

SDteljr @in«af)ineu als bcranfdjtagt Sr. 15,688. 53

S*-

1,182,087

SR.

40

3v.

33,904
111,992

SR.

60
27

Sr.

1,148,182

9t.

80

Sr.

111,992

SR.

27

1,023,073 09 1,020,000 — 1,182,087 40 145,896 87 1,036,190 53 — —

38,465
18,482 25

75

38,000
19,000

— 36,323 50 190
19,225

36,133 50
19,225

—

19,982 19,000 36,323 50 19,415 — 16,908 50 —

333 55 2,000
410 50 410 50

333 55 2,000 — — — 410 50 — — 410 50

1,023,073
19,982

333

09
75
55

1,020,000
19,000

2,000

1,182,087
36,323

40
50

145,896
19,415

410

87

50

1,036,190
16,908

53
50

410 50

1,042,722 29 1,037,000 — 1,218,410 90 165,722 37 1,052,688 53 — —



(75) 14 — 207

Staatsordnung tes Haitians Bern für iras Jaïjr 1909.

»edjmwfl
1908.

Sornnfdjlafl

1909.
ganten nnb gedjmmgerubrikcn.

3t

<$iniuiljmen.

0 Ij s

Ausgaben.

9te

dHitnaljttittt.

in»
3lit0ßabcn.

gr.

1,063,645

26,698
1,500

38,802
44,970

5,606

SR.

20

34

25
30

37

«T.

1,034,000

25,700
1,500

39,000
46,000

8,800

9t.

Saufenbe

XXIX. Hnteil am Ertrage bes lUholjol*
monopols.

1. ^rtraflgs^ntcil VI, 122
2. ïicô îlllfdljoltSmuS : *)

a. spolijeibireftion VI, 122
b. Ùttteradjtéluefen VI, 122
c. Slrmenbtreftton VI, 123
d. ©ireïtion bes ^ntterit VI, 123

1 e< ^e'erl)e Intrmbmc VI, 123

ÜReljr Sinuafjmcn al« »eraitfdjtagt gï. 89.55

XXX. Anteil am Ertrage bec Sdjroeijer.
îlationnlbanh

1. @ntfd)äbigung bon 50 pro
Rimbert ber 9loteitemiffîon ber

.fîantonalbcmï VI, 126
2. @ntfd)äbigung bon 30 ïty. pro

lîopf ber SBofjnbebôïïerung VI, 127

2ReI|ï (Stitnaljnicu als öevanfdjtagt gr. 17,097.20

*) S3ibe aud) Seite 115 Ijietiad) „îtftoljofjeljntclrefcm".

&<•••

1,034,099

1,048

8t.

50

35

gv.

23,966
1,400

36,312
42,780

SR.

20

10

gr-

1,034,099

1,048

SR.

50

35

gv.

23,966
1,400

36,312
42,780

SR.

20

10

957,280 68 930,600 — 1,035,147 85 104,458 30 930,689 55 — —

40,583

270,815

70

90

50,000

176,830
67,097

176,830

20 67,097

176,830

20

311,399 60 226,830 — 243,927 20 — — 243,927 20 — —



208 — JVÎ 14 (76)

Staate-Bediming üe* Martian« Bmt für üas Jaftr 1909.

Stedjitunß

1908.

Soranfdjfofl

1909.
gUitten iinî» Jttdjmmgerulmiten.

9t«

@inna|»ten.

1«

SIttôgaben.

9te

($tnnaf)tttcn.

in«
Sütsguben.

Sr.

662,558
79,530
16,434

3,728
347,205

SR.

50
15
80

90

Sr.

650,000
57,000

3,000
4,500

352,750

SR.

gaitfettbe SSertualtimg.

XXXI. Pilitarfteuer.

A. WHlitärftewet'.

1. 8anbeêantt>efenbe @rfat#fltd)tige VI, 139
2. Sartbeâabtuefertbe (Sr|at$f(ict)tige VI, 145
3. @rfai$fli«I)ttge SBe^rtnärtner VI, 149
4. SRücfftänbe VI, 151
5. Slnteil ber ©bgenoffenfcljaft VI, 153

B. Sanation«*« uni» «cjuflêfoftcu.
1. SBefolbungen ber SlngefteEten VI, 154
2. £a;raticméïoften VI, 155
3. SBejugêfoften, 3)ruc£fo[ten, SRecf)tö=

toften VI, 162
4. Sittteil an ber SBefolbung bes

Âanton^Âriegêfommtj'fôrë. VI, 165
5. Slnteil be§ SSunbeê VI, 166

A. äJtÜitürftcuer
B. îarationôs uitb SkpflSfoftcn

SUtcf)ï (Situialjmcn a(S üevait[d)tagt Sr- 42,591. 70

Sr.

692,871
83,415
23,595

2,397

SR.

60
85

80

Sr-

2,948
99

5,690
6,246

393,686

408,593

SR.

45
50
10
10
50

Sr.

689,923
83,393
17,904

SR.

15
35
90

Sr-

3,848
393,686

SR.

30
50

407,589 55 352,750 — 802,280 25 65 393,686 60 — —

5,400
5,754

40,297
30
55

5,400
6,000

44,600

1,875

28,400

5,331

31,494

45

90

5,400
5,631

51,739

1,875

60

65

31,494 90

5,400
5,631

46,408

1,875

60

20

51,451 85 29,475 — 86,826 35 64,646 25 — — 27,819 90

407,589
51,451

55
85

352,750
29,475

802,280
36,826

25
35

408,593
64,646

65
25

393,686 60
27,819 90

356,137 70 323,275 — 839,106 60 473,239 90 365,866 70 — —



(77) JVs 14 — 209

Staate-lietfimmg to Eanten# Bern fur to Jafp: 1909»

9tedjnunß

1908.

&oranfdjlag

1909.
gtanten uttî> lledjmnujsrubrilwtt.

9to1>

@intta|nten. 3fo8ftakn.

Ct«:
dtnna|men.

5r-

2,438,920
654,308

1,570,144
185,085

66,204
28,523

4,943,186

ft,435,079
741,682

27,489
5,542

768,406
48,796
42,281
17,334

4,086,613

14,936

105,561
129,842

277
5,217

18,182

274,018

gr.

64
51

01
07
36
79

2,425,000
678,500

1,500,000
195,500
15,000
5,000

38 4,819,000

85
79

76
98

39
88
06
09

2,400,000
759,000

25,000
4,600

700,000
47,150
25,000
10,000

80 3,970,750

40 16,500

99,980
118,072
20,000

5,500
15,000

36 275,052

£aitfettbe stterUmlhuiQ.

XXXII. Pirehte Steuer».

A. &mn<toe«t£ftettev.

1. ©runbfteuer :

a. Snt altert Canton, 2,5 °/oo
b. Sin Sura, 2,3 %o

2. .ffapitalfteuer :

a. Sm altert Canton, 2,5 %o
b. Sot Sura, 2,3 %o

3. îtadjbejûge
4. ©teuerbu|ett

B. @ittfotntttett#fieu(r.

1. Stnfommenëfteuer I. .fHafje :

a. Siu alten Äanton, 3,75 %
b. Sm Sura, 3,45 % • • •

2. Sinfommenëfteuer II. Maffe :

a. Sm altert Danton, 5 % •

b. Sm Sura, 4,60 % • • •

3. Sinïommenêfteuer III. Älaffe :

a. Sm alten Äanton, 6,25 °/o
b. Sm Sura, 5,75 °/o

4. Staipejüge
5. @teuerbu|en

îrtsattonë* wttt> »esuflöfofiett.

VI, 174
VI, 175

VI, 177

VI, 178

VI, 179

VI, 181

2,467,611
688,409

1,647,368
195,770
59,527
35,016

5,098,703 94

VI, 186
VI, 190

VI, 193
VI, 195

VI, 197

VI, 198

VI, 204
VI, 208

2,739,948
848,095

31,020
6,389

846,793
54,412
42,552
26,601

4,595,812

1. Soften ber @intommen§fteuertom=
miffionen VI, 212

2. Sejugäprobiftonen :

a. 23ermögen£fteuer VI, 215
b. ©ntommenöfteuer VI, 216

3. Soften ber ©teuergeje|rebifton VI, 217
4. @ntfct)äbigimgen an bie ©etneinben VI, 220
5. Skrfdjtebene SSejugêtoften VI, 245 653

653

9Î.

4,066
567

2,700
737

8,071

75
65

180,121
58,661

1,809
200

12,983
1,627

35

99 255,437

25

16,676

108,518
135,751

42
5,261

19,993

25 286,244

S*-

2,463,544
687,841

1,644,668
195,033
59,527
35,016

42 5,085,632

14
74

10
65

04
09

2,559,827
789,433

29,210
6,188

833,810
52,785
42,517
26,601

76 4,340,375

41

52

23

285,591

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1910. 54*



210 — JYÏ 14 (78)

Staats-Hetfjmmg ïtes Hanfmts Bern flir îraa Jafjr 1909»

9te<f)IUIttfl

1908.

ätoanfdjlnß
1909.

gtonteit uni» ^ertjmmgsratirilien.
9t<

diitnaljmeit.

1 fj *

Ausgaben.

31c

dinitaljttteit.

iits
Wuögaben.

3r.

10,000
35,336
14,111

1,755

SR.

65
79

3*-

10,000
39,000
15,000
1,755

SR.

£aufettfee söerhmltutiß.

XXXII. PireHte Steuern.

D. SBertvaltunadfofiten.

1. SBefoIbuttgett ber SBeamtett. VI, 228
2. SSefoIbuitgett ber IngefteEten VI, 229
3. 33ureait= urtb iReifefoftcn VI, 234
4. SJlietjinfe VI, 236

A. S^ertuägeitifteuer
B. fêinïoimneuôfteiier
C. raiattonë; unb SBejugëfoften
D. SBcrwaltungstoften

SJieljï (Stmtafjmcn alö oci'anfd)lngt gv. 628,581.34

XXXIII. Knt)orl|ergefel)eites.

1. ©rblofer îlac^Iû^ VI, 247
2. 2lttotti)me ïïlûderftattungen VI, 247
3. SReferbe VI, 247

SHÎe^ï ausgaben als öcranfrfjlagt. gr. 342,144.66

3*- SR. 3*.

10,000
38,066
13,070

1,755

SR.

35
90

3v. SR. 3r-

10,000
38,066
13,070

1,755

SR.

35
90

61,203 44 65,755 — — — 62,892 25 — — 62,892 25

4,943,186
4,086,613

274,018
61,203

38
80
36
44

4,819,000
3,970,750

275,052
65,755

— 5,093,703
4,595,812

653

94
99
25

8,071
255,437
286,244

62,892

42
76
41
25

5,085,632
4,340,375

52
23

285,591
62,892

16
25

8,694,678 38 8,448,943 — 9,690,170 18 612,645 84 9,077,524 34 — —

1,069 55 129
220

7,505

68

66 350,000

129
220

68

342,494 34

1,069 55 — — 7,855 34 350,000 — — — 342,144 66



(79) Ni 14 — 211

§xveite Jlßfeifuna.

liribnung

ber

ermocjensPeflanöfeife
(2lkttofit uni) Pallium).

I. $ed)imtig Des Stmumuermögens.

II. Hedjtitttig îles Petriebsoermogens.

1909.

—1CMT^^i^®=«<55SîiS^TJ^~



212 — JVs 14 (80)

Staat*-teaming ixe* Haitians 3txn pir Iras M|r 1909.

Stmt» »eo «trtfttêtoctmôôcnô ant 31. Seaetnftev 1908. ^evtttögenS«

@09. Konten unb medtuungarubrifetu So«.
Sv. 91. Sr. 31.

1. Stûtnmucrmogcn.

A. Sklliungen.

Sr. 91.

15,344,792 ©ïimbfteuerfdÇia^uttg ffr. 15,344,792. —. SQßalbanfäitfe

Ste^rerlbë
SBafferbertauf
Siinbertoften

99,114
374
630

8,090

90

15,344,792 — — — (Summe ber Sftiben VII, 1 Summe ber Sermefjrungeit 108,208 90

B. $otttüiteit.
*)

©runbfteuerfdfatjung ffr. 40,543,615. —.

*) Sioitbomäuen gi\ 34,825,129. —
^fvuitbbomänen gr. 5,718,486. —

30,543,615 — ©omänenontäitfe
Stefjrerlbê
S(^a|ungêer^bt)ungen
SJlinberîoften

31,119
363,216
435,330

420

40
40

%t. 40,543,615. — Serïauf bon Seiten. 70

30,543,615 — — Summe ber SMtibett.... VII, 2 Summe ber Sermefyrungen
Seine Serminberung

830,155
119,750

80

C. $uiimitettftt(fe.

1,074,886 06 ~ 1. ©utlfaben für Serläufe VII, 4 Seue ©utfjaben :

Son äöatbberfäufen
Son 2)omänenber!äufeu

2,314
644,226 40

— — 2,250,825 2. Schüben für Anläufe VII, 4 3lï>jat)Iung bon Kauffcffulben 142,269 30

549,097 40 — 3. §t)f)otf)eïarlaffe, Kontokorrent
VII, 5 Stnnofjinen für Kaufguthaben 762,698 98

1,623,983
626,841

46
54

2,250,825 Summen ber Sftiben unb ber Sßaffiöert
Steine Saffiben

Summe ber Sermefyruitgen 1,551,508 68



(81) JVs 14 — 213

Staafe-Kriijmmg trBanfmtg Bern für üa# Jafjr 1909

sBerän&efuitfleiu ©tant» bco ©iaatâOevmôgetrê ant 31« Sejetttftev 1909«

$a9en ftontett uttb iRerftmtngêrubrifen. ©oll. .$afcett.

Sr. 31.

1. Jtammoermögett.

A. Sßttlbuitfleit.

St- 8t. Sr- 9t.

2,314
23,059
2,780

600
25,575

90
Söalbberlciufe ((Mité).
ÏMjrloften.
•iJttnbererlité.

Snfauf bon Seiten.
Soslauf bort ©erbituten.

©runbfteuerfcfjatjung f}r. 15,398,672. —. 15,398,672

54,328
53,880

90 ©umme ber tBerntinberungen.
Oîetrte Ißermetjrung.

©umme ber Sltiben VII, 1 15,398,672 — — —

B. îuwtâttett.
*)

©runbfteuerfdf)at;ung gr. 40,423,865. —.

*) Siöilbotnfinen %x. 34,897,509.—
<ßfrutibbotnätten gr. 5,526,356.—

644,226
1,800

13,939
102,340

40

40

Somänenberläufe ((Mité).
30îirtbererïôè.

2JîeI)rfoften.
©cfjaijungêrebultionen.

30,423,865

1,400 — Sßafferanlauf. Sr. 40,423,865.—
186,200 — Abtretung b. üpfrunbbomänen.

949,905 80 ©umme ber äterminberungen. ©uutme ber Slltiben VII, 2 30,423,865 — — —

C. Sumtünenlaffe.

762,698 98 Singang bott ©utfjaben. 1. ©utfjaben für Verläufe VII, 4 958,727 48 — —

99,114
31,119

142,269

90
40

30

Seue ©Bulben :

SBalbanläufe.
Somänenanläufe.

Suêgaben :

Sbjafjtungen.

J2. ©djitlbeit für ïlrtlâufe VII, 4

3. §t)pot£)elarlaffe, Kontokorrent
VII, 5 1,169,527 08

2,238,790 —

1,035,202
516,306

58
10

©umnte ber 23ermtnberungen.
heitre 33ermef)rung.

©untnrett ber Sftiben uttb ber Spaffiben
Seine ^affiben

2,128,254
110,535

56
44

2,238,790 —

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1910.



214 — JVs 14 (82)

Staateto# üatttett# Brot für tim Jaïjr 1909.

Staub öco 3taat«öcvmöficns am 31. Sejeiubev 1908.

Sott. £abeu. Uonten util» 9tc(ftnu«flêïut>rtfe«i.

®Cï»nbôeuêï

SoU.

3Ï-

206,814,150
8,822,245

300,000
279,747
783,362

5,928,136
1,912,993

6,488,857

1,830,342

233,159,835

6,727,326
16,670,750

1,735,177
1,882,681

21,847,276
40,774,940
58,282,074
18,839,702
6,641,572
5,535,408

2,708,954
1

75,000

2,400,000
427,163

184,548,028

m.

50
75

69
55
50
06

20

20

45

35
62
45
40
15
27
64
30
48
60

05

35

66

gr.

549,097
49,556,500
30,000,000

352,000
81,581,830
17,876,406
30,005,217

2,766,460

472,323

213,159,835
20,000,000

21,847,276 15
1,944,921 20
2,679,909 29

85,715

15,000,000

10,000,000
1,000,000

348,923
115,000

69,885,356
24,938,636
12,461,500

200,000
2,400,000

540,791
1,100,000 i —

164,548,028 66
20,000,000 ; —

40

35
95

75

45

55

I. Stammuertnögcn.
D. £>t))jût(jefarfaife.

1. 2)arlel)n auf ©runbpfanb.
2. SDarleljn an ©emeinben.
3. Immobilien.
4. Kaffe unb ©egenrectjnung.
5. Kantonalbauï.
6. SQOcrtfcfjriften.
7. Staaislaffe, Kontokorrent.
8 SWmänenfaffe, Kontokorrent.

9a ïlnleifjen tum 1897,.3%.
9b 2lnleil;en Oon 1905, 3 '/a °/o.

10. sllnleitjen0=îlmorti|ation.
11. Sefwtê gegen Sdjulbfctjeine.
12. SDepotê in Kontokorrent.
13. Sparfaffe=Einlagen.
14. £infe Oon ©utfjaben, Sproüifionen îc.

15. ginfe bon Sdjulben, Abgaben îc.
16. ©emtnn unb Sterluft.
17. 9lnlei()enêloften.
18. Ke)erOe=3onbé.
19. 3nfel=Sf)ital.

Summen ber 2lftiben unb ber 5ßaffibeu.
üteine SlttiOen (Stammfapital). VII, 6

E. Kantonulbuuf.

Kaffe.
Sdjweijermeclifel.
grembwecfyfel.
|>iuterlagenmecl)fel.

fpauptbant nnb Filialen.
Krebitredjnungeit.
Korreffwnbenten.
2Bertfâ)riften.
$arlef)n.
•6t)))0ttjetarknlagen.
|jt)potljetarfcf)ulben.
Immobilien (infl. Slanlgebciube).
Mobiliar.
3lnleit)en.
Koften bes SlnleiljeitS.
iKotenemiffion.
ÎReferôefonbè.
Spe^ialreferbe für eoent. Kurëberlufte.
Spe^ialreferbe für gorberungen.
Sepotrecljnitngen.
Spar=Sinlagenfcl)eine.
Kaffafdjeine.
2tccef>tationen.

Sotationêfafiital ber .Sweiganftalteu.
^infenoortr. u.tliûcfbiôtonto auf 2öed)feln.
©ewiittt= unb tßerluftkonten.
Summen ber îlttiuen unb ber tpaffibeu.
"Keine îlttibeu (Stammfapital). VII,6

9leue Sarle£)tt
9teue î)arlet)tt

Einnahmen
2)ef)ot in Kontokorrent
Erwerbungen
Einjafjlungen
Slüdäatjlungen
"llmortifation

Eingelöste Obligationen.

jDefmtküiljafylungen

Einlagenkmljaf)Inngen
Gleite ülltibjinfe k.
5lbjat)lung bon ßinfett jc
Koften u. ErtragSkbtieferung
ginê
Entnahme
0iüdjaltlungen

Summe ber tßermeljruitgen

yteue ©utifaben unb 5RücE=

jal)luttgen bon Sctjulben

Summe ber 33ermel;rungeit

gr-

23,916,103
574,000

74,393,430
10,153,149
6,550,000

13,408,525
233,755
456,500

527,977
2,273,315
2,785,823

10,322,939
10,273,060
11,876,799
10,198,734

26,470

208,010

178,178,594

307,551,056
334,174,067

80,100,897
4,629,049

224,702,456
133,916,207
691,206,193

28,177,100
2,113,847
2,582,381

4,537
1,251,576

21,631

6,890,000

338,802,040
11,939,875

1,405,500
1,306,579

1,193,187
23,956,983

2,195,925,170



(83) Ni 14 — 215

Staate-IMEptung free. Tanten« Bern für has Safer 1909»

«cviittbevHitgcn. Staub bc§ Stöat<-bcnuöftc«c< aut 31» 'Sejciubcr 1909.

Konten u«J> ftetynung^ntbdfett. SOU. ^aben.
g*-

9,318,692
348,457

74,447,166
10,038,339
3,610,834

12,615,868
854,185

456,500 —
18,289,400 —
4,299,284 16

11,251,610 75
9,762,645 24

12,110,489 47
10,198,734 67

320,663 —
47,712 —

208,010 05

178,178,594 26

310,630,882
328,206,277

80,632,083
4,566,319

224,702,456
134,541,578
697,126,953
26,681,601

1,710,912
1,416,122

3,727
386,036
21,631

75,000

189,914
331,504,417

15,163,798
11,777,500

1,367,432

1,263,540
23,956,983

2,195,925,170

SR.

55
70

59
25
70
95
18

93
35
15
55
72
03
76
75
68
30
60
13
35

80
53
74

45

10
90

82

25arlel)n=Stücfjal)lmtgen.
Sarlepnküd^aljlungett.

Sluêgaben.
Sepotkücfjptge.
Stüctgaplungen ltttb Verlauf.
Stüctjüge.
Uinjaplungen.

fällig geluarbene Obligationen

©epöt^UingapIungen.

Steue Umlagen.
Umgang üon ginfen u\
Steue Sßaffiü^infe k.
Urträge.
Slmortifation.
Uinlage.
Sepots.

Summe ber Stermiuberungen.

Gleite Sdjulbcit uitb Uitt=

gäitgc Don ©utpabeu.

Summe ber Slermiuberungen.

I. Stammucrmögcii.
D. §t)potljeïarîaffe.

1. SJarlepn auf ©runbpfanb
2.'3)arlel)n an ©emeiuben
3. ^mntüBitien
4. Kaffe unb ©egenrecljmmg.
5. Kantonalbant
6. SBertfcljriften
7. Staaiêfaffe, Kontokorrent
8. Oomänentaffe, Kontokorrent
9.a2lnleil]en Don 1897, 3 % • •

9.b3lnleipen bon 1905, 3 V2 %
10. 3lnleipenê=Slmortifation
11. $>epotë gegen Sdjulbfdjeine
12. $>epotê in Kontokorrent
13. Spnrfaffe=Uinlagen
14. ginfe tion ©utljaben, SßroDifionen k
15. ginfe bon Scfptlbeit, Slbgaben jc.
16. ©emintt unb Sterluft
17. Slnleipenêfoften
18. Steferbe^onbë
19. $nfel=Spital
Summen ber Sittiben unb ber !paf|iben
Steine Sittiben (Stanunfapital) VII, 6

E. $aitton«llmnï.
Kaffe
Sctpoeijertoectifel
grembmecpfcl
<fpinterlagenmecf)fel
|jauptbant unb Filialen
Krebitrect)nnngen
Korrefpoitbenten
Söertfcljriften
©arleprt
.f)t)potl)efar=Slnlagcn
|)ppotl)etarfd)nlben
Immobilien (intl. Stantgebäube)
SJiobiliar
Slnteipen
Kofteit beê Slnleipenê
Stotenemiffion
Sîeferbefonbê
Spejiatreferbe für. ebent. Kurêberlufte
Spejialreferbe für ^orberungeu
Sepotrectjnungen
Spar=Uinlagefct)eine
Kaffafd^eiue
SIcceptationeu
Sotationêfapital ber Smciganftalten.
^infeubortr. u. Stûcfbiêtouto auf Söedjfeln
@eiuinn= unb Sterinftkonten
Summen ber Sittiben unb ber Spaffiben
Steine Slftiben (Stninmtapital) VIT, 6

gr-

221,411,561
9,047,788

300,000
226,011
898,173

8,867,301
2,705,649

6,999,272

1,536,149

251,991,906

3,647,499
22,638,540

1,203,992
1,945,411

25,741,352
40,493,513
54,564,592
20,335,201

7,044,507
6,701,667

3,574,494
1

2,400,000
487,947

190,778,721

SR.

15
05

25
10
80
83

50

68

90
57
15
05
48
17
58
45
20
85

40

85

65

1,169,527
49,100,000
30,000,000

280,522
97,597,915
19,389,866
30,933,889

3,000,150

520,035

231,991,906
20,000,000

25,741,352
2,288,864
4,883,187

84,905

15,000,000

3,110,000
1,000,000

348,923
304,914

62,587,732
28,162,559
22,833,500

260,853
2,400,000

671,928
1,100,000

170,778,721
20,000,( 100



216 — JY» 14 (84)

Bfaafë-%zifymmg. to ïtanfnn# Bern für to laï|r 1909*

Staub be3 StaaiëOevtnôQen# aitt 31. Sejeuttter 1908. ®evtttôjïCttê=

Sott. #aöen. «onteu und SHetftmtufléru&ïifen. Sott.

gr- SR. gv. SR.

1. Stammuermögen.

F. Slttleiljen.

-

ge. SR.

1. 9lnleif)en bon 1895, gr. 44,858,000,
3 %.
3tntei( be« @tammber=

mögen« gr. 43,589,000. —
îtnteil bei- ©taatsfaffe

(©telje H, ©taatsfaffe) „ 1,269,000.—

— — 43,589,000 —
— — —

gr. 44,858,000. —

— — 6,403,760 —

2. »nletyeit bon 1897, Sr. 49,556,500,
3 °/o. ©telje D, fjtjjjotljefarfaffe.

3. 2Meif)en bort 1899, §r. 15,000,000,
3'/« °/o- @ie£|e E, Santonalbanf.

4. Slnleifyen bon 1900, fix. 20,000,000,
3'/a °/o.
Stnteil be« ©tammber»

mögen« gr. 6,403,760. —
Stnteit bei- ©taatsfaffe

(©telje H, ©taatsfaffe) „ 13,596,240. —

gr. 20,000,000. —

5. Slnleifjen bon 1905, gr. 30,000,000,
3'/2 °/o ©tefje D, §t)f)otIjefarfaffe.

6. Inletten bon 1906, gr. 20,000,000,
3V2 °/o. ©iefje H, ©taatsfaffe.

— — 49,992,760 — Summe ber Sßaffiben. VII, 7 Serminberung ber Sdjulb — —

G. <$ifenlinljttfa)>italten.

160,000
2,151,500

480,000
3,155,000

207,000
350,000
550,000

1,724,500
215,000

3,120,000
500,000

807,200
2,050,000

980,000
1,980,000
1,185,000

504,000

—
— —

1. §uttmil=3öof)lf)ufen=Saf)n.
2. |)aêIe=,fîottoIftttgett=£î)un=Saf)n.
3. ©fnejf=@rlenbad)=58al)tt.
4. Sern=5leuenburg=Sa()n.
5. S8ertt=5J{uri=2öorb=93a^tt.
6. Satgnelégter=(£f)aujbefottbê=Sabn.
7. Sßruntrut=SonfoI=Sal)n.
8. (S)urbetf)aI=Saf)n.
9. greiburg=9)lurten=3nê=Saf)n.

10. @rIettba(^=3lt)etfimniert=S8a{)n.
11. Saignelégter ©lobelier=Sabn, neue

©efeafd^aft.
12. Senfetf)aI=Saf)n.
13. ffltontreuj^Semer Dberlanb=öa£)n.
14. Sern-Scfpaqenbu^Safjn.
15. Serner Élf>enba^rt=@efetlfc^aft.
16. ©olot()urn=2)îûnfter=Saf)n.
17. 8angentf)al=$ura=Saf)n.
18. SRamfei=SumiëmaIb=|)utttotI=Sa()n. llebertragung bout Setriebs=

fapitai ber ©taatêfaffe 1,768,500

—

20,119,200 — — Summe ber Sfftiben. VII, 8 Summe ber Sermefjrungen. 1,768,500 —

|



(85) tfs 14 — 217

Btaafe-Helming Manivm Berit ftir fra# Safer 1909.

^cröit&eruttftett. ©taub beb ©taatätrermögens atu 31. Seaentfter 1909.

Konten unb »cd)mu»flbrut>ttfcu. @00. fabelt.
gr. ».

I. Slammucrmögcn.

F. Wnleiljett.

Sv. ». gr- ».

1. Stnleifjen bort 1895, gr. 44,311,000,
3 %•
Tinteil beb @tatnmoer=

ntBgenb gr. 43,589,000. —
Ttnteil ber ©taatbfaffe

(@ieIjeH,@taatbfaffe) „ 722,000. —

—
— — 43,589,000 —

gr. 44,311,000. -

1,768,500 Uebertragung Dom SInletfjen
bei ©taatsfaffe.

2. Stnteifjen bort 1897, gr. 49,100,000,
3 %• ©telje D, Çtjpotljeïarfaffe.

3. 3lnlei^ett bott 1899, gr. 15,000,000,
3'/a °/o ©tefje E, Äantonalbonf.

4. Slttlet^en bon 1900, gr. 20,000,000,
3Va %.
Tinteil beb @tamnt»er=

tnögenb gr. 8,172,260. —
Tinteil ber ©taatbfaffe

(©iefye H, ©taatbfaffe) „ 11,827,740.—

8,172/260

gr. 20,000,000. —

5. 2lnletf)en bort 1905, gr. 30,000,000,
3 72 °/o. ©ielje D, .Çtjpotljefarfaffe.

6. Stnleifjen bon 1906, gr. 20,000,000,
3 '/2 °/o. ©ielje H, ©taatbfaffe.

1,768,500 — Sermeljruttg bet ©djulb ©umme ber ^affinen VII, 7 — — 51,761,260 —

G. (fifenBaljitfajntalieit.

—

— —

1. .§utttotl=SBol)Ii)u)en=33ai)n
2. .5asle=VonoIftngen=£f)im=Sai)n
3. ©pte3=@rlenbac^=i8ai)n
4. Sero=9leuenburg=Safm
5. 93em=9Jîuri=3Sorb=Sai)n
6. ®atgneïégter=SI)aujbefonbô=Saf)n
7. üßruntrut=SonfoI=Sal)tt
8. @ürbet(jat=Sai)n
9. gretburg=?Jiurtett=gtt0=a3ai)tt

10. ®rIenbad)=^ioetfimmen=S?a^n
11. ©aignelégter ©lobelier Safyn, neue

Oefellfäaft
12. Senfet£)at=5Baf)n
13. 2Jiontreuj=23erner Cberlanb=Saf)tt
14. S?ern=@(^tt)arjenbnrg=Sabn
15. Serner Éfyenbaï)tt=©efeftfcf)aft
16. @olotI)urn=9J{ünfter=Sa£)n
17. £angent£)aI=,3nra=Sat)n
18. $amfei=©umiâmaIb=|)uttmtl=Sa£)tt

160,000
2,151,500

480,000
3,155,000

207,000
350,000
550,000

1,724,500
215,000

3,120,000

500,000
807,200

2,050,000
980,000

1,980,000
1,185,000

504,000
1,768,500

—

—

—

1,768,500
— ©umme ber Serntinberungen.

fHettte Serinefyrung.
©umme ber SWtiben VII, 8 21,887,700 -— — —

i
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218 — JYÎ 14 (86)

üiaafs-Hetfjinung. ties Mantxms Bmx für tias laljv 1909.

@iattb be# 6taat#bevtn3gen# am 31. Sejem&er 1908. Vermögen#:

fabelt. Konten un# Sfte(J)tumflérut>t:iten. ©oll.
SR. 3*. 91. V.

II. ÜSetrieüsbermögen.

H. I8etrie68ïtt))ttnl ber ©taatëïaffe.

A. SpejialuernmUmigtit.

(Sorfdjilffe ber ©taatäfaffe unb 2)epot8
bei berfetben.)

51,500 — 1,672 40 a. Slllgemeine Verwaltung. VII, 35 44,505 60
38,600 — — — b. ©erichtëbermaltung. VII, 39 2,800 —•

6,517 89 — — c. VII, 497 194,784 72
36,183 08 91,072 35 d. «pottjei. VII, 83 498,005 81

758,090 87 15,455 01 e. SRilitärbertoaltung. VII, 121 1,247,713 86
927,704 73 80,314 10 f. Unterrtâjtëwefen. VII, 147 1,041,452 15

8,830 50 45 40 g. Slrmenwefen. VII, 156 144,117 48
78,465 — 5,000 — h,l.Voltêmirtfchaft. VII, 162 Veue Vorfcpüffe unb Viid= 161,758 02

1,862,377 28 15,416 30 h,2.©ejunbl)eitëwefen. VII, 169 Zahlungen bon Sepots 1,006,284 28
28,041 — 10,017 80 i. Vaumefen. VII, 175 42,419 44

13,363,570 25 — — k. ©ifenbahttmefen. VII, 185 4,369,505 10

2,583,897 21 3,263,425 95 1. ^inanjroefen. VII, 216 8,006,456 83
46,138 67 18,874 69 m. Sanbwirtfdjaft. VII, 215 415,381 48

209,100 74 848,166 18 n. gorftberWaltung. VII, 275 1,934,612 02
— — 7,643 — o. Stempelbermaltung. VII, 280 166,610 80

813 25 — — p. ©emeinbetoefen. VII, 281 — —

19,999,830 47 4,357,103 18 Summen ber Sittiben unb ber S-Paffiuen. Summe ber Vermehrungen 19,276,407 59
15,642,727 29 Veine Sittiben.

B. (Stlimiilagett.

6,350,377 04 1. Hantonalbant, Sepot. VII, 321 Veue Sepotê 39,586,551 65
— - 1,783,220 45 2. §t)potl)etarfaffe, ßontotorr. VII, 351 Vüd^ahlungen 13,149,653 35

10,543,270 80 — — 3. SBertfdriften. VII, 363 Slntauf unb lîurëgeminn 68,447 35

16,893,647 84 1,783,220 45 Summe ber Sittiben nnb ber ißaffiben. Summe ber Vermehrungen 52,804,652 35
15,110,427 39 Veine Sittiben. Veine Verminberung. 5,144,605 97



(87) JVs 14 — 219

^faafö-Retfjmmg to Hantait# 3txn für to Jaljr 1909»

^cväiti>evuit0cii* Stanï» bcê StorttèUcviuôftenê am 31» Sejemfcet? 1909»

Monte« unb tRedjmutflbrubrifen. Soll. $afcett.

Sv.

45,347
2,800

175,19(5
530,541

1,264,963
885,369
152,908
122,538
908,956

18,301
1,806,783
8,088,763

403,472
1,925,277

169,625

91.

35

84
62
94
74
47
02
85
10
50
32
32
80

9teue SDepotë itttb SSorjcljufc
Stiidja'ljlungen.

Summe bei SSeeminbeeungeit.
Steine SSeenteljeung.

t

2)epot=3tüc!3üge.
(Sinjaljlungen.
Stiiclgaljlung.

Summe bei SSeeminbceuttgen.

II. üctricbsuermögen.

H. ©etwltëfajiital Her Staatötufie.

A. äpeitalarrmaltunscn.

(SBorfdjllffe bei- ©taatsîaffe uitb ©epotb
bei berfetben.)

a. Stllgcmeine SSeeiualtung VII, 35
b. ©eii^têberlualtuug VII, 39
c. Suftij VII, 497
d. «poliaei VII, 83
e. SJtilitcieUeewaltung VII, 121
f. Unteeeidjtêtoefen VII, 147

g. Slentenmefen VII, 156
h.l.S3oI£êroirtfc^aft VII, 162
h,2.©efunb£)eit0lüefen VII, 169
i. Sfoumejen VII, 175
k. @ifenbaf)ntt)efen VII, 185
I. g-titanjmefen VII, 216

m. ßanbmietfdiaft VII, 215
n. ^oeftUeelnaltung VII, 275
o. Sternpelueemaltung VII, 280
p. @emeinbett>e|en VII, 281

Summen bee Sillium uttb bee ipa|fiUen
Steine SlltiUen

B. ©clinillOQCU.

1. Vantortalbanl, Sepot VII, 321
2. .£typotl)efaetaffe,,f?ontuloee. VII, 351
3. Söeetfcljeiften VII, 363

Summen bee SlftiUen unb bee SßaffiUett
Steine SlftiUen

gr¬

öl,500
38,600
40,381
38,790

756,255
1,086,445

2,102
122,685

1,960,067
48,608

15,926,291
2,767,066

57,465
223,566

813

91.

37
27
33
04
34

22
54
85
62
84
78

25

3r.

2,514

14,275
126,215
30,869
82,972
2,108

10,000
15,778
6,467

3,528,901
18,292

853,298
10,657

91.

115

60
35
55

23

81

85
70

20

16,500,845
2,775,561

87
72

23,120,639 45 4,702,350
18,418,289

44
Ol

40,449,963
17,434,794

64,500

40
92

5,486,965

10,547,218

29

15
6,068,362 02

57,949,258 32 16,034,183 44 6,068,362
9,965,821

02
42



220 — JVs 14 (88)

Btaats-Berfjmm# te* Hanfim* Brrn für te* Jaftr 1909»

Staub beê StaatätoermögenS ont 31» December 1908« 'lierniögcus=

Sott« Habett. Konten unt> tNedututtgSrubtifen« Sott.

\v- ». Sv. 9t.

U. Uetriebsuermiiijen.

H. SetrteliiïiMiital lier Staatbfaîfc.

fr'. tR.

— — 13,564 16

C. ganfenbe Heraiaititiia.

1. Kontokorrent. VII, 365
(©ielje Seite 9 unb 92.)

Sleue 3Jorfd)üffe:
ÏJtel)r=2luSgabett ber Sau=

fenben Sertoaltuug 53,668 43

753,500 — — — 2. Slmortifationêïonto. VII, 365 — — —
753,500 — 13,564

739,935
16
84

Summen ber 21ïtiben unb ber ißnffiücn.
IReine îlftiben.

Summe ber tßermeprungen
steine SSerminberuug.

53,668
493,331

43
57

493,567

732,856
1,083,483

240,004
167,950

48

54
47
08
12

171,266

50,561

88

68

D. Weffeittlige iluterne^muugen, Parfdififfe uttb

Pepto.

1. .ffatafterbürfcfjüffe. VII, 372
2. SranbtJerfidjerungSanftalt. VII, 430
3. 23auborfd)üjje :

a. |iod)banlen. VII, 445
b. Strafjenbauten. VII, 445
c. Söafferbauten. VII, 445

4. 23erfct)iebene 23orfd)üffe. VII, 476
5. gorftpmlijeil.Slufforftungen. VII, 477

Steue 38orfd)ü))e unb Depot=
Stiidjaplungen

173,865
2,249,622

30,874
193,093

70
31

57
43

2,717,861 69 221,828
2,496,033

56
13

Summen ber Sittiben unb ber ^affinen.
9îetne SIftiben.

Summe ber SSermeprungen
Steine Serntinberung.

2,647,456
144,567

Ol
46

— —

204,503

15,695

467,709
118,616

387,793

35

89

42
40

30

E. Pept« hi ber Staaiskafe.

1. Hinterlagen bei ben ©ersten.
VIII, 35

2. Hinterlagen bei ben 9tegierungS=
ftattpaltern. VIII, 67

3. Depots b.23etreibungSämt. VIII, 115
4.

Darlepn. VIII, 205
5. SpejiatfonbS, Kontokorrent.

VIII, 407
6. SBerfdjiebene 'Depots. VIII, 455

Depotküdgat/lungen.

165,373

162,943
853,185

13,038,146

1,089,874
1,060,690

76

88
03

25

05
98

— — 1,194,318 36 Summe ber ipaffiben. Summe ber SSerntinberungen
ber Depots 16,370,213 95



(89) At 14 — 221

^iaafe-Rafrmmg ïrrg Hantxm# Brnt für fräs Jaljv 1909,

^evättbevungett.

Haben

Staub beê Start têbermôgenë am 31, Sejembcr 1909.

Konten uni» MedjuungSrubrifett. So«. Haben.

Sv.

92,571
2,475,195

50,729
173,526

2,792,023

163,710

176,897

868,972
12,983,070

1,089,874

981,490

16,264,014

106,199

547,000

547,000

51
67

53
76

47

77

03

64
25

05

03

77

18

3Sorfcl)ufs=9tücf3al)Iuttgen :

ÏM)r=@irtttaf)meit ber Sau=

fenben 3Bertt>altung.

Slmortifation.

Summe ber 33erminberungen.

18brfct)uj3=9tücf3af)lungen uttb
tteue ©epotê.

Summe ber Skrminberungen.

Dteue ©epote.

Summe ber SSermepruttgeit ber

©epotê.
Steine 33erminberung berfelben.

n. Sctricbsucrmögcn.

H. ©etriebSïagitai ber Staatëfaffc.

C. $anfeube Perwaltung.

1. Kontokorrent VII, 365
(Siefje Seite 9 unb 93.)

2. Slmortifationêîonto VII, 365

Summe ber Slltiben

D. (OeffentUi^e Ktilctne^utungen, Porfiijiilfe uub

Pcpts.

1. Kataftert>orfcf)üffe
2. Sranbberfidijerungêanftalt
3. Sauborfdjuffe :

a. Hodjbauten
b. Strafjenbauten
c. SBafferbauten

4. 33erfd)ieoene 33orfd)üffe
5. fforftpolijeil.9luffor[tungen

VII, 372

VII, 430

VII, 445
VII, 445
VII, 445
VII, 476
VII, 477

Summen ber 9lttiben unb ber SpaîjtOett
Steine 9lftiben

E. Prpts bti in BtaatsbafTc.

1. ^unterlagen bei beit (Berichten

VIII, 35
2. Hinterlagen bei ben Stegierungê=

ftattpaltern VIII, 67
3. ©epotê b. SBetreibungêamt. VIII, 115
4. fmp^tbelarlaffe, ©epotê für

©arlefjn VIII, 205
5. Spejialfonbê, Kontokorrent

VIII, 407
6. 35erfd)iebene ©epotê VIII, 455

Summe ber ^affiben

gv.

40,104

206,500

246,604

574,861

732,856
1,083,483

220,149
207,279

2,818,629

gv.

27

27

67

54
47
12
08

396,840

70,323

88 467,164
2,351,465

202,840

29,649
483,497

63,540

308,592

1,088,119

9Î.

24

97

21
67

36

04
03

40

35

18
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222 — JVs 14 (90)

Staate-Iterfiramg te« Bauten« Bmt fur te« laftr 1909»

Staub beê Staatöberntößeus attt 31. Sejetuber 1908. «evntööen^

Sott. >}abett. Konten nnt» iRedmunflSrubrtfe». Sott.

Wr- 9t. s>--. 9t. Sv. 9t.

II. ictricbsucrm'dgcn.

H. !8etïicltèï<Mntal ïtcr Stantifaffe.

F. JuUilfB.

1,269,000 1. 2lnleif)en bon 1895, 3%. VIII, 457 Stiicfjafilung 547,000
(©ielje a ltd) Seite 84.)

— — 13,596,240 — 2. Sïnleifjen t>. 1900,372%. VIII, 457 llebertragung ju bemSlnleiïien
(©ielje aud) ©eite 84.) beê Stammbermbgenê 1,768,500 —

— — 20,000,000 — 3. 9lnleil)en t). 1906, 3% %. VIII, 457 — — —

— — 34,865,240 — Summe ber spaffittert. SSerminberung ber Sd)UÏb 2,315,500 —

G. Me.

1,539,621 36 84,222 44 1. Slmtêfdjaffnereilaffen. VIII, 459 ,ffaffa=@inna^men 38,445,184 20
— — — — 2. ©egenredfjnungêlaffe. VIII, 459 Sinnaljmett burcl) Slbrecffngn. 2,484,539,122 64

1,539,621 36 84,222 44 Summen ber Slïtiben unb ber Sßaffiben. Summe ber Sinnaljmen 2,522,984,306 84
1,455,398 92 Steine Slltiben. Steine SSerminberung. 1,023,161 79

H. |iua|tïut>t ($tit(ige ©utfjaben unb ©djutben).

2,387,176 50 3,406 14 a. Slttibauêftânbe (fällige©utfjaben) Steue lltibauêftânbe (33ejugê=

VIII, 460 anroeifungen) 2,523,636,911 65
30,612 50 1,657,979 03 b. Spaffibauêftânbe (fällige Scfjulben) Slbjaljl. b. ipaffibaitöftänben

VIII, 461 (Sluêgaben) 2,524,007,468 63

2,417,789 — 1,661,385 17 Summen ber Slftiben unb ber ^affiben. Summe ber 35erme£)rungen 5,047,644,380 28
756,403 83 ffteine Slltibeit.



(91) JNs 14 — 223

Sfaafe-Eerfimmg te Haitian* Bern fîtr te lafjtr 1909.

»eväitbeifttngett. Siattb beb Staatêbemôgenê am 31. Sejeutber 1909.

fatten. Aanten u«b 9le<f)tiutt0$rwbrifett, @oa. $abett.
gr. 8t.

II. pctricbsucrmögcn.

H. SSetriebSfabttal ber StontSfaffe.

F. Jnltilinr.

gr- m. gv. SR.

— —

1. 3lnleif)ett Don 1895, 3°/o VIII, 457
(©telje autf) ©eite 85.)

2. 9Meif)en Don 1900, 3Va°/o VIII, 457
(©ielje aud) ©eite 85.)

3. 2tnleif)en bon 1906,3 »/» °/o VIII, 457

— ;
722,000

11,827,740

20,000,000

—

— — SSerinefjrung ber Sdjulb. Summe ber ^offiben — 32,549,740 —

G- faff.

39,468,345
2,484,539,122

99
64

l?affa=9luêgaben.
luêgaben burdj mbredfngn.

1. 2lmtéfdjaffnere«affen VIII, 459
2. ©egenredjmmgêîaffe VIII, 459

637,193 20 204,956 07

2,524,007,468 63 Summe ber Sluêgabett. Summen ber Utibeit unb ber üßaffiben
IReine Slftiben

637,193 20 204,956
432,237

07
13

H. fuafihrtt (gallige ®utt)abeit uttb ©Ruthen).

2,522,984,306

2,523,051,667

84

55

Sittgaug 0. mftibauèftânben
(Sintta^men).

5leue Spaffibauêftânbe (3af)=
lurtgeattmetfungen).

a. Slïtibauêftânbe (fällige ©utfjaben).
VIII, 460

b. 5)3 a f f i b a it ö ft ä n b e (fällige Sdjulben).
VIII, 461

3,038,397

1,458

86

80

2,022

673,024

69

25

5,046,035,974
1,608,405

39
89

Summe ber SSermtnberungen.
meine 33erme£)rung.

Summen ber Slftiben unb ber Sßaffiben
meine îlltiben

3,039,856 66 675,046
2,364,809

94
72



224 - JV: 14 (92)

Staate-!\af]mm0 îrr* Haitian* Berit für tiaa Jaljr 1909.

Staitï» fceê StaatStoemöoenS aw 31. SejemUer 1908. «evmogeit^s

@«a. tdaUett. flottiert ttttb Medjmutfltfvubrifem SoU.

gl'- m. g*- 8t. gr- 9t.

n. Mriebsuermögen.

H. Setriefi§fo)»itaI ber ©taatëïaffe.

19,999,880 47 4,357,103 18 A. SpriialDrtnmUnngtn, Seite 86 19,276,407 59
16,893,647 84 1,783,220 45 B. ffiflimnlagtit. „ 86 52,804,652 35

753,500 — 13,564 16 C. fanfenbt Pernmltuitg, Mto'Mwnt- „ 88 9tcue ©uttjaben unb 2)epot= 53,668 43
2,717,861 69 221,828 56 D. Pacrdjiiffe ntt öffcutlMje Pntecneljtnen. „ 88 riitfjafjlungett 2,647,456 Ol

— — 1,194,318 36 E. jPepoto bei iter stantshnITe. „ 88 16,370,213 95
— — 34,865,240 — F. Inlei^tn. „ 90 2,315,500 —

40,364,840 — 42,435,274 71 93,467,898 33
1,539,621 36 84,222 44 G. Me. » 90 Sinnatjmen 2,522,984,306 84
2,387,176 50 3,406 14 H. a. |kit0BB0)lnit4e. 90 Veite $orberungen 2,523,636,911 65

30,612 50 1,657,979 03 b. PnffiDauaßätibe. „ 90 Slitêgaben 2,524,007,468 63

44,322,250 36 44,180,882 32 Summen ber Sittiben unb ber ïpaffiben. Summe ber Vermehrungen 7,664,096,585 45
141,368 04 Steine Slttiben.

J. tRedjnuitflöfttlbo ber Saufcnbcit

Vertoaltung.

13,564 16 — 1. Staatôtafje, Kontokorrent VIII, 462 lleberfdtiup ber ©nnahmen
(Sielje Seite 88.) ber Saufenben Vertoaltung — —

13,564 16 — Summe ber Slftibcit. Summe ber Vermehrungen —
Steine Verminberung 53,668 43

K. HDtabilten^ttbentar.

1,592,316 45 — 1. ^nbentar ber Slllqemeinen Veriualtmtg.
VIII, 467 119,119 45

3,176,754 90 — 2. Snbentar ber Staotêanftaltcn. 3nbeutarberme()ntng 41,451 551

VIII, 467
752,868 25 — — 3. Kriegêinbentar. VIII, 467 6,638 25

5,521,939 60 — Summe ber Slftiben. Summe ber 3nbentarbermehr. 167,209 25



(93) JVÏ 14 — 225

ür# laantim* Brnt für üa* Jaljr 1909

^cräuöevuitftcn. 6iaitb t>eë Staatëfcermftgenê am 31« Sejem&er 1909«

Aîonten tint) {Redmuttflêrttbriïen. @0«« $afeett«

gr. SR. Se- ». Se- ».

II. Mriebstiennögen.

H. ©etricbötabitnl Der Staatöfaffc.

16,500,845 87 A. SpfjtalnnmalluBjtn @ette 87 23,120,639 45 4,702,350 44
57,949,258 32 B. ©tlbanlaBtn „87 16,034,183 44 6,068,362 02

547,000 — lieue Sepotë unb SRiicfjafc C. fmifntlit Ptrwaltnnj, |0«t«'$0mnt „ 89 246,604 27 — —
2,792,023 47 lungert bon ©utfjabett. D. Parf^fiffr an öffentll4ie Pntrmelimett „ 89 2,818,629 88 467,164 21

16,264,014 77 E. Ptpt« bei b« Stantokaffe „89 — — 1,088,119 18
— — F. Inleibtn „91 — — 32,549,740 —

94,058,142 48 42,220,057 04 44,875,735 85
2,524,007,468 63 Sluêgaben. G. §«|ft 91 637,193 20 204,956 07
2,522,984,306 84 ©mtaffmett. H. a. ^ktioauapänbe „91 3,038,397 86 2,022 69
2,523,051,667 55 9ieue ©Bulben. b. ilnfünauoHäube „91 1,458 80 673,024 25

7,664,096,585 45 Summe ber SSertntnberungen. Summen ber SÄfitbett uttb ber spaffibett 45,897,106 90 45,755,738 86
fReine Iftiben 141,368 04

i. iHedjmtngöfnlbo Per Saufenbe«

SBernmltuitfl.

53,668 43 llefierfdjufi ber îtitégaben ber 1. Staatêfaffe, ftonto^florrent VIII, 462 40,104 27
Saufettbett 25ertt>altuttg. (@ielje «Seite 89.)

53,668 48 Summe ber SBcrminberuttgett. Summe ber Sßaffibert — 40,104 27

K. Sßabiltens^nlietttar.

1. $nbetttar ber ungemeinen SSermaltung

VIII, 467 1,711,435 90 — —
35,776 67 ^nbentarbermittberung. 2. Snbentar ber Staatêanftatten

VIII, 467 3,182,429 78 — —
14,429 78 3. Âriegêinbetttar VIII, 467 745,076 72 — —
50,206 45 Summe ber ^nbentarberminb. Summe ber Iftibeit 5,638,942 40 — —

117,002 80 9îeme Sermeïjrung.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1910. 58*





(95) JVs 14 — 227

IjutflfttttttfliW

bet

§pcgiaf=^on6$ 6ee Canton# JSern

fitv ba§ %àty*

1909.

25ie @pejiaI=3onbê geübten nictjt jmtt ©taatèbermbgen uitb finb in bemfelben nicfjt inbegriffen ; hingegen ift bie Sertualtnng

berfelben bem Staate unterftettt, unb eê ift in ber ©taatêredjnung bariiber Stemming ju legen. ©efeij bom 31. 3uti 1872, §33.



228 — Jti 14 (96)

Hßrfjmmgett her Bpefialfimh* he* Battüm* Bern fur ha* Safjr 1909,

Strtitb beo üeriitöfieuo at» 31, Sejember 1908, ^et'ittögenSs

SCfttfce» ^affften. <SpeaiaI 3ottbê. eittUöljmen.
3v. Ht. gï- Ht. Sr. SR.

1,409,104 20 — — 1. SteljentfdjäiitflMnßifttffe.
Öt)pot£)eJarfaffe gr. 1,409,104. 20

âtnfe
Vu&en

55,976
977

83
65

Summe ber Vermehrungen 56,954 48

149,663 80 2. föferliefdjeinlaffe.
§t)hothefarfaffe gr. 149,663. 80

-3tn[e
Srlbê bon Sßferbeffeinen

6,036
5,760

35

Summe ber Vermehrungen 11,796 35

699,708 27 6,551 69
SSiïtoriagut §r. 208,250. —
Vtobilien „ 66,736. —
§)#otf)eïarïaffe „ 424,270. 17
Söertf^riften „ 400. —
îtuêftanbe „ 52. 10

•lîoftgelber
Veitrage
©efd^enïe
Sinfe
Scf]ai3ungëer()ôhuttg ber Sie=

genfdhafteninfolgeVeubaueê.

19,365
3,000
4,250

19,096

19,500

50

45

gr. 699,708. 27
•fîaffe, ^afjtofalbo „ 6,551. 69

gr. 693,156. 58

Veitrag bes Vaufonbê 7,798 86

Summe ber Vermehrungen 73,010 81

2,258,476 27 6,551 69 Uebertrag 141,761 64



(97) Xi 14 — 229

Hrrfjramgm tftr Bprjialfmtfrs üm Hanfmt« Bern für tras Jafjr 1909.

ücrättbcfttitgctt. @tatri> bed ^cvinögcttö ant 31. Sejemfcev 1909.

^btägafcen. Sf)eâiaI gonbê. «ftiöen ^affinen
gv. 9t. gt. 9t. Sr. 9t.

17,609
19,920

83 Viehgefunbheitêholijei.
Vergütungen für Vief)t>erluft.
Vermaltungêîoften.

1. Viehcntfihiibigunflötaffe.
^hhothefortaffe Sr- 1,428,528. 85

1,428,528 85 — —

87,529
19,424

83
65

Summe ber Verminberungen.
Steine Vermehrung.

114
1,850

95 Soften ber SßferbefdOeine.

Sntfchübigung f. Sßferbeberluft.
Vermaltungêîoften.

2. tßfertefdjctitftiffe.
^hpothelartaffe f}r. 159,495. 20

159,495 20

1,964
9,831

95
40

Summe ber Verminberungen.
Steine Vermehrung.

37,676
873

319

241

55
40

10

82

Soften ber Srjiehungêanftalt.
âinêanteil beê Srjiehungê^

fonbê.
3inêanteil beê llnterftûtjungê=

fonbê.
^ittêonteil beê Vaufonbê.

3.a$Htoriaftiftuttß.
Vittoriagut Sr- 227,750. —
Vtobilien „ 69,231. —
§t)pothelartaffe „ 415,477. 48
Vkrtfd)riften „ 400. —
Sluêftimbe „ 185. —

713,043 48 7,815 26

1,180

20,648

Ob

25

^inêanteil beê (Slife @ber=

fotbfonbê.
Steubauten.

gr. 713,043. 48
Äaffe, Vaifiüfatbo „ 7,815. 26

Sr. 705,228. 22

60,939
12,071

17
64

Summe ber Verminberungen.
Steine Vermehrung.

100,433 95 liebertrag 2,301,067 53 7,815 26

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1910. 59



230 — As 14 (98)

Herf|mm0rn ïrer Spefialftmü# îre* ïiantmts Bern für te 3afp; 1909.

«taut» bee Vermöge«ê am 31. 2>ejemï>ev 1908. ^evmögenSs

?«tiUen ^aftifcett. ©pejial^gonbe. dinna^iitett.
Si- SR. Si- SR. Si- 8t.

2,258,476 27 6,551 69 Uebertrag 141,761 64

21,834 67 — — 3.b (SrjieljiutgdfonbS Der Siftoriaftiftung.
£)t)potf)etartaffe $r. 21,834. 67

Stnjc
©ntrittêgelber
Äoftgelbanteile
Seiträge

873
500

1,120
163

40

©umme ber Sermeprungen
Steine Serminberung

2,656
93

40
37

7,977 30 — 3.c nnterftüOunaSfottlig Der Söiftomjtiftung.
Dppottjefartaffe gr. 7,977. 30

Sinfe
©oben

319
125

10

©uinnie ber Sernteprungen 444 10

7,557 04 — — 3.d Saiifondö Der SBiftoriajtiftung.
|>t)potf)efarta[fe gr. 7,557. 04

Seiträge
3in|e 241 82

Summe ber Sermeprungen
Steine Serminberung

241
7,557

82
04

29,500 82 — — 3.®(fHfe ©Berfolö » fyondS Per SBiftorias
ftiftunft.
£>t)potf)etartaffe $x. 29,500. 82

8tnfe
Seiträge

1,180
1,300

05

©umme ber Sermeprungen 2,480 05

17,433 28 — — 4. (grjieljunggfondi der fêrjteljunggattflalt
öandorf.
|)ppotf)efarfaffe ^r. 16,795. 80
SKttofatbo „ 637. 48

Sinfe
Äoftgelbonteile
Seiträge

671
1,345

275

80

3r. 17,433. 28
©umme ber Sermeprungen 2,291 80

23,827 65 912 40 5. fêraiejjuitggfondë der (grjteljungëaitjtoU
Wartoaitgen.
^t)potpe!ar!af)"e gr- 23,827. 65
^affibfalbo „ 912.40

Sinfe
Äoftgelbanteite
Seiträge

953
1,215

800

05

3r. 22,915. 25
©umme ber Sermeprungen 2,968 05

2,366,607 03 7,464 09 Ueberlrag 152,843 86



(99) JMs 14 — 231

Hrüptungm ta Spriialftmfc# ta ïtartfmt* Bern für ta Jafjr 1909.

©cränbcvttttflen. (Slanb bee '4}ermögen* am 31. Sejemfcer 1909.

?luößal>etu SftegiaUff onbê. Stttt&en. ^affifcen.

Sv. SR.i St. SR. Sr- SR.

100,433 95 llebertrag 2,301,067 53 7,815 26

2,749 77 Suêftattungen it. Setjrgelber.
SBermaltungètoften.

3.b (firiie^iingôfoitîib ber t8iftoriaftiftung.
£jl)pott)efar!affe ffr. 21,741. 30

21,741 30 — —

2,749 77 Summe ber SSerminberungen.

140 35 Unterftütjungen. 3.ctt«terflü$ung8füiib0 ber SBiftorinftiftwug.
Dt£)efarta ffe ffr. 8,281. 05

8,281 05 — —

140
303

35
75

Summe ber 33erminberungen.
Sehte 33ermet)rung.

7,798 86 Sumettbung on ben Snftalts=
fonbè für ben Seubau.

3.d SBaiifoitbS ber fBiWorinfHftunfl. — — —

7,798 86 Summe ber SBerminberungen.

2,234

10

10

15

58iïbungëfoften für brei Se=

minoriftinnen.
©robunterfjalt.

3.e@life ©berfolbsgoitbô ber ®tftortns
ftiftimg.
.ôi)pot£)efarfaffe ffr. 29,736. 62

29,736 62 — —

2,244
235

25
80

Summe ber 33erminberungen.
IReine SSerme^rung.

170
2,064 35

Sefjrgelber.
llnterftütjungen.

4. drjieljunflëfonbô ber (Srçteljimflganjtatt
öanborf.
fotypotfiefarfaffe ffr. 17,467. 60
Sftitifatbo „ 23. 13

ffr. 17,490. 73

17,490 73 — —

2,234
57

35
45

Summe ber Serminberungen.
Seine Sermefyrung.

880
1,866 50

Seljrgelber.
llnterftiibungen.

5. (grjieljitngëfonbô ber (irjie^ungbanftaO
fftorttmnnen.
.f)t)Üott)eiarfüffe ffr. 23,980. 70
sf3affibfalbo „ 843. 90

ffr. 23,136. 80

23,980 70 843 90

2,746
221

50
55

Summe ber SBerntinberungen.
Seine 3?ermel)rung.

,118,348 03 llebertrag 2,402,297 93 8,659 16



232 — JVs 14 (100)

Urtïintmgrn fcrr Sprfiaïfimîr« tum Banfuits Bern für t>aö Jaf|r 1909«

«tonb be# ^ertitöfleito am 81« Sejetttbev 1908« ®ermdflen#s

Wittiben ^affibeti Sfje jial=S°ttbë. eiitttatjmen.
gr- 8Î. gr- 8t. gv- 8t.

2,366,607 03 7,464 09 liebertrag 152,843 86

15,159 98 — — 6. (Sçrjteljttuflëfonb# tier (grjiefjimftSanftalt
èrladj.
$t)pot£)e!arïaffe Sr- 14,761. —
ÎHtibfalbo „ 398. 98

Stufe
ßoftgelbanteile
Setträge

590
1,155

225

40

Sr. 15,159. 98 Summe ber Sermefjrungen 1,970 40

8,014 25 — — 7. (Srjtetjititflifoitb# Her (grjief)ungSanftalt
Srüttelen.
fiijtmtijeïartaffe Sr- 8,013. 40
ÄfttofaUw „ —. 85

Btnfe
.fîoftgelbanteile
Setträge

321
1,100

—

Sr. 8,014. 25
Summe ber Sermetjrungen 1,421 —

53,094 2,204 31 8. dênieljuttpfonM ber fêrjiefjuitgôanftalt
ÄeßrfaO«
§$>otf)etar!affe Sr- 53,094. —
^affibfalbo „ 2,204.31

Sr. 50,889. 69

S«tfe
.fîoftgelbanteile
Setträge

2,051
825
100

90

Summe ber Sermefyrungen 2,976 90

10,724 93 — — 9. (Srjietjungöfonb# ber (Irrçiefjungëanftalt
Sotttoilier.
£t))jotI)eïartaffe S*- 9,944. 60
Slttibfalbo „ 780.33

Sr. 10,724. 93

Stufe
ßoftgelbanteile
Seiträge

397
1,140

320

75

Summe ber Sermet)rungen 1,857 75

60 — — — 10. (Srjteljun8#f<nib8 ber @rjieljuwii#nnjtalt
Sottereffe.

Äoftgelbanteile
Stttf'e

210
2 55

«fttofalbo Sr- 60. — Summe ber Sermefjrmtgen 212 55

488,475 75 11. Sitbalibenfaffe bei SßoItjet!or|»8.
|)ty)>otfyelarïaffe Sr- 488,475. 75

Stnfe
Seitrag beë Staateê
Seiträge ber Sanbjäger
®efd)enïe
Serfdfiebene ®innat)men

19,739
17,000
46,216

105

90

55

80

Summe ber Sermefjrungen 83,062 25

2,942,135 94 9,668 40 llebertrag 244,344 71



(101) jv. 14 — 233

Bßrfjmmgßn te Spcpalfflnïre te fôantmtô Bern fïir te Jaïjr 1909.

$ev<ittbetrimgett. Staub beê «erntögeitö am 81. $ejember 1909.

îtuênabett. Spejial^onbë. satiben. ^affibett.
»' 81. 9Î. 8t.

118,348 03 Uebertrag 2,402,297 93 8,659 16

380
1,225 20

Sefjrgelber.
Unterftiiijungen.

6. drjieljintftëfonbô ber (SriicIjunflSattftalt
fêrlad).
£t)potljeïarïaffe $r. 15,351. 40
Slïtibfalbo „ 173. 78

15,525 18 — —

1,605
365

20
20

Summe ber Serminberungen.
Steine äßermefjrung.

3*. 15,525. 18

920 60
Sefjrgelber.
Unterftiijjungen.

7. ©nte^ituflöfanbö ber ®rjie^ung8anjtnlt
Srùtteten.
Ijtypotljeïarfafie $r. 8,514. 40
Sïïtitofalbo „ —. 25

8,514 65 — —

3r. 8,514. 65
920
500

60
40

Summe ber Serminberungen.
IRettte Sermeljrung.

100
2,120 66

Sefirgelber.
Unterftiijjungen.

8. ®«iefjungêfonb8 ber (Srjietjungianftalt
feljrfat?.
£ty|i>otïjeïarïaffe gr. 52,945. 90
^affibfalbo „ 1,299.97

Sr. 51,645. 93

52,945 90 1,299 97

2,220
756

66
24

Summe ber 33erminberungen.
Steine SermeJjrung.

1,394 82
iîeïffcgeïber.

Unterftiitjungen.
9. drjieljunflgfaitbä ber fêraieljmtgëattftalt

Sonbilier.
Itypottjetarlaffe gr. 10,342. 35
SKttofalbo „ 845.51

3r. 11,187. 86

11,187 86 -— —

1,894
462

82
93

Summe ber SSerminberungen.
Steine Sermefjrung.

— — — 10. (Srjieljunpfanbë ber draieljunflëattftolt
Sobereffe.

272 55 — —

212 55
Summe ber Serminberungen
Steine Sermeljrung.

^potljeïartaffe $r. 272. 55

58,250
2,150

309
500

270

70

35

45

^enfionen.
tlnterfiüijungen.
Stüderftattungen.
Seitrag an bie ^nbalibenïaffe

beê ^nftrultionêtorpè.
Sermaltungêtoften.

11. 3>tba(ibenfaffe beê ^aligeifarbê.
§i#otï)eïarïaffe gr. 510,057. 50

510,057 50

61,480
21,581

50
75

Summe ber Serminberungen.
Steine Sermetjrung.

185,969 81 llebertrog 3,000,801 57 9,959 13

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1910. 60*



234 — JYÏ 14 (102)

Betfimmgen tin Bpepalfmttiö te# Hantait# Bern für ïra# Jafjr 1909.

«taub bcê ^etmögeit* am 31. Sejetttbev 1908. ücviitögeuö

«Htiöen S)>eâtaï $onbê. (*tttttni»nen.
gv. 31. gv. 31.

i

gr. 31.

2,942,135 94 9,668 40 llebertrag 244,344 71

837,172 50 — — 12. SRirêljafensfÇonlrê.
£>fy)u>tl)e!arfaffe 3r. 837,172. 50

Stufe
StipenbiemStüctjatilung

33,168
957

95
50

(Summe ber 33ermel)rungen 34,126 45

146,559 50 — —, 13. @djulfetfels$oni>8.
|)t)pot^eEarEaffe gr. 146,559. 50

Sinfe
Beitrag aus beut ï)iuëf)afert=

jottbê
Sttfjenbie^jRiidjatjlung

5,758

2,500

35

Summe ber 33ermef)ruftgcn 8,258 35

101,856 14. .(hmtonöfdjulsgonbä.
.^potfjefarfaffe gr. 101,856. —

Strife 4,074 20

Summe ber Skrmeljrungen 4,074 20

4,027,723 94 9,668 40 llebertrag 290,803 71



(103) JNs 14 — 235

Bxtffmmgen tier Sprftalfmte ties Itattfrm# Bern für tias Jaftr 1909»

'öeräitbenutgen. Staub bee ^ermbgettö am 31. $ejemt»ev 1909.

?(»*flat»en. Spejial^oubö. 21ttiben ißaffiben.

5v. 91. gr. 91. »V- 91.

185,969 81 llebertrag 3,000,801 57 9,959 13

28,073
1,350
2,500

75 Stipenbien.
Sd)ulgelbbeitriige.
Settrag ait bett Sd)ulfetM=

fottbê.
Serraaltungêloften.

12. 3Wtrêl)afen«Soitli8.
|>ppotpefarfaffc W- 839,375. 20

839,375 20 — —

31,923
2,202

75
70

Summe ber Serminberungen.
Steine Sermeprung.

5,343
1,750

920
10

95

85

Steifeft tpenbien.
Steifegelber.

greife.
gäbmingerftipenbium.

13. Sdjitlfetfel«?ronbë.
|)ppotpe!arlaffe fyr. 146,793. 05

146,793 05 — —

8,024
233

80
55

Summe ber Serminberungen.
Steine Sermeprung.

2,037 10 Seitrag an bie 3Jtittelfct)uI=
Stipenbien.

14. $atttim§f(ljuls$onii§.
£>ppotpe!artaffe ffr. 103,893. 10

103,893 10

2,037
2,037

10
10

Summe ber Serminberungen.
Steine Sermeprung.

227,955 46 llebertrag 4,090,862 92 9,959 13



236 — As 14 (104)

Ertfjnmtgen îrer Sprfialfmtfr* tfm Hantons Bern fîir îras 5al|r 1909,

Stattb bcé ©ewtiJgeitö am 31. $ejemt>er 1908. ^evmdgettê:

îlïtitoeit ^aftfrett. @pejial=3ottb§. eittttatjmen.
S*- 91. 5v. 91. S*- 91.

4,027,723 94 9,668 40 liebertrag 290,803 71

— — — — 15. Snbalibenïnffe beg 3njtr»ftiongfarb§. Beitrag ber ^nöaltbettfaffe
beê Sßolijeitorpö

Seitrag ber Vtilitärbujientaffe
500

3,039 40

Summe ber Vermehrungen 3,539 40

25,779 80 — — 16. äRÜitärbufeentajfe.
^t)pott)e!artajfe gr. 25,779. 80

SJiilitärbu^en
£infe

8,768
1,063

85
75

Summe ber Vermehrungen 9,832 60

62,707 25 — — 17. $aubftummen«@u6fHttttidnHÇaitb3.
^pot^eïarfaffe gr. 62,707. 25

£tnfe 2,508 25

Summe ber Vermehrungen 2,508 25

72,714 17 — — 18. üttttrftübitttßgfonbg bee raubjtummens
unjtalt SRündjenbuiljfee.
^Ijpot^etarfaffe gr. 72,552. 60
SHttofalbo „ 161.57

Sinfe
(Sintrittégelber
©efdhente

2,902
220

10

3r. 72,714. 17 Summe ber Vermehrungen 3,122 10

4,188,925 16 9,668 40 llebertrag 309,806 06



(105) Iß 14 — 237

Urtfenungm ta Speftalfta« ta Hanfrm* Brrtt fîir trag Safer 1909,

«eräuberiittflett. Stanb bei «erntögeit« am 31. Sejentber 1909.

^ttêgaftett. Spe-jiaiUtf onbi. Stttibew. ^affibeti
gr. 91. 5v. 91. gr- 91.

227,955 46 Uebertrag 4,090,862 92 9,959 13

3,500
39 40

Sßeufioncn.
Üinfe.

15. ^nbalibenfaffe bei ^nftruftianiforfii. — — — —

3,589 40 ©umtue ber Serminberungen.

201

3,039

2,000

20

40

Slnfcfjaffungen für unbe=

mittelte Stetruten.

Settrag an bie 3?nt>alibenïaffe
beê Sfnftruïtionêtorpê.

Seitrag an bie 3öintelrieb=
ftiftnng.

16. SRilitärlbugenfaffe.
£>t)pott)etarïaffe ffr. 30,371. 80

30,371 80 — —

5,240
4,592

60 Summe ber Serminbernngen.
Steine Sermetjrung.

2,508 25 Seitrag an bie ßoften ber

îaubftummenanftalten.
17. raubjtnmmen«Sub|HttttiottiS|$imb8.

^typottjetarfaffe ffr. 62,707. 25
62,707 25 — —

2,508 25 Summe ber Serminberungen.

2,542 60 llnterftütiungen. 18. ttnterftüüungifonbl ber 2aubftumnten=
anftalt SWimdjenbndjfee.
-£)l)f}ott)etarfaffe ffr. 73,054. 70
SHttofalbo „ 238.97

73,293 67 — —

2,542
579

60
50

Summe ber Serminberungen.
Steine Sermetjrmtg.

ffr. 73,293. 67

241,786 31 liebertrag 4,257,235 64 9,959 13

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 19X0. 61



238 — Ni 14 (106)

Retfjmttumt îttv Spr|talfmte très Hattfmt# 3mt für üas Jaljr 1909.

6tûiiï» &eê îsevmôgett* ai» 31. Sejetn&er 1908. iBerroögeuö=

«Cftiöen. @pejtaI 3ottbê. (£inttat)tttett.

%* 31. S1'- 31. 3v. 31.

4,188,925 16 9,668 40 lleBertrag 309,806 06

47,341 50 — — 19. SJtitëltn'fdjeS Senat.
|jtypotf)efarfa(fe. gr. 47,341. 50

Sinfe 1,892 50

Summe ber Sermeprungen 1,892 50

14,918 53 — — 20. ttnterftitl)Uitß3fonM für arme SBöi\-
nertniteit heg iraitenfoitafâ.
^tjpotfjelarfaffe gr. 14,178. 25
luêftef)enbeê Segat „ 500. —
Slftibfalbo „ 240. 28

£tnfe
©efctjeule
Seiträge

570
141

89 90

Oft. 14,918. 53
Summe ber Sermeljruttgert 800 90

6,919 40 21. tlnfattfonbg beb ftratteitfoitalö.
§l$ott)eïartaffe $r. 6,919. 40

ginfe
Settrag ber Slnftalt

295
500

75

Summe ber Sermefjruttgen 795 75

8,085 25 22. öaller'fdje tßretgmebaiHe.
f^potfjetarfaffe gr. 8,085. 25

Bini'e 323 40

Summe ber Sermefjruttgert 323 40

6,894 60 23. QütfesSttycnöium.
£t)potf)efarfaffe gr. 6,894. 60

8in)e 275 75

Summe ber Sermefjrungett 275 75

4,273,084 44 9,668 40 Uebertrag 313,894 36



(107) Ni 14 — 239

Itedpmngen ïrur Bprpalfmtüs frm Bantmtö Burn für ïra# Jaïjr 1909.

$erättbentttgen. Stanï» t>c& ^erutüftcnö am 31. $e$etnber 1909.

Spejial^onbb. ^affibctt.
Sr. 81. Sr. 9t. Sr. 9t.

241,786 31 liebertrag 4,257,235 64 9,959 13

150 — greife. 19. âKitëlitt'filjcb Öcgat.
^tjpotfjelartaffe §r. 49,084. —

49,084 — — —

150
1,742 50

(Summe bei' Sßermiitberungen.
meine 33crmet)rung.

255 80 Unterftüijung armer 2öbcf)=
nerinnen.

20. tlnterftü^unggfdnliS für artttc SSßörtjs

nertntten beb §raueittyttal§.
£l$t>tt)eîarïaffe gr. 14,319. 25
liusfteijenbes Segat „ 500. —
Slttibfalbö „ 644. 38

15,463 63 — —

gr. 15,463. 63

255
545

80
10

Summe ber 33erminberungen.
IRetne SSermetjrung.

21. llnfnltfanbb bei grawenfbitnlb.
£)t)t)0tt)etarfaffe gr. 7,715. 15

7,715 15

795 75
Summe ber 23erminberungen.
meine 33ermet)rung.

SJiebaiüen. 22. ôalïer'fdje ^reiömebniite.
^»ijpotïjeïarïaffe gr. 8,408. 65

8,408 65

323 40
Summe ber Serminberungen.
meine 33ermeaning.

Stipenbien. 23. 8iitfes©ttyettbittm.
otl)eïarïaffe gr. 7,170. 35

7,170 35

275 75:
Summe ber 33erminberungett.
meine 33ermet)rung.

242,192 11 liebertrag 4,345,077 42 9,959 13



240 - JVo 14 (108)

Emmingen ter Sprfialfimte te* Eanïmt* fèrrit flir tes latyc 1909»

Stmtï> bee «ermöfleitä am 31« Scomber 1908« söermöfieit0s

îtftibeit. ^aftitoett. Spejial^onbg. <$ittnat)men.

3*- SR. ft- SR. ft- SR.

4,273,084 44 9,668 40 Uebertrag 313,894 36

5,822 50 — — 24. 8ojaruë#rci0.
^hpothefartaffe gr. 5,822. 50

8infe 232 90

©umme ber Vermehrungen 232 90

4,091 04 — — 25. ©utljntil«@tiftuit(|.
Dtypotfyeïarïaffe fa. 4,000. —
Vechnungâfalbo „ 91. 04

8tnfe 160 —

St. 4,091. 04

Summe ber Vermehrungen 160 —

35,776 55 — — 26. £rädjfels@tiftunß.
^>t|pot£)eïarfaffe fa. 35,776. 55

3mfe 1,417 15

Summe ber Vermehrungen 1,417 15

21,556 — — — 27. 6nUers$tift«ng.
p^otl^eïarïajfe fa. 21,556. —

3infe 852 90

Summe ber Vermehrungen 852 90

1,845,177 17 28. (^rtotiteritnß Der Smnbfleße.
Staatêïaffe, Vorauf) fa. 1,845,177.17

Vmortifation 280,000

Summe ber Vermehrungen
Verne Vermehrung ber Sdjulb

280,000
101,696 98

4,340,330 53 1,854,845 57 Uebertrag 596,557 31



(109) to 14 — 241

îterfjmmgsn te SpEfialfmte te üantmts 3txn für foa# la^r 1909»

33evä»be¥mtgett. Stûttï) bel ^ermößcite am 31, Seaem&er 1909.

?luâg<tfett. Sbeâiaï=5onbë. îtttioe» ^affifcett.

gr- 9t. gr. ïït. gr. ïït.

242,192 11 Uebertrag 4,345,077 42 9,959 13

— — greife. 24. 8o3aruë#reiô.
§bbot^eîarïaffe gr. 6,055. 40

6,055 40 — —

232 90
Summe ber tBerminberungen.
fReitte SSermetjrung.

106 71 fRebifion uttb Ergänzung ber

botanifcÇen Sammlungen.
25. ©tttljnttf»@tiftunß.

§bpott)eîarïaJfe gr. 4,000. —
Éedjttungêfalbo „ 144. 33

4,144 33 — —

Sr. 4,144. 33

106
53

71
29

Summe ber SSermtnberungen.
IReine SBerme^rung.

1,238 80 Seibrente. 26. SrädjfelsStiftunß.
£bP<4eïarïafle gr. 35,954. 90

35,954 90 — —

1,238
178

80
35

Summe ber SSerminberungen.
IReine tBermeljrung.

/

500 — Stipenbium. 27. fwlkrsStiftung.
§^potf)elarïaffe gr. 21,908. 90

21,908 90 — —

500
352 90

Summe ber SSermtnberungen.
IReine SSerme^rung.

166,688

49,924

29,422

63,809

11,256

2,865

57,729

80

80

05

90

73

70

^rrenanftalt Söalbau, Sau=
ïoften.

$rrenanftalt ÜRünfingen,
Saufoften.

Srrenanftalt 93ettelat), 8au=
lüften.

gnfeiftntal, Erweiterung ber
i?odjlüd)e.

^nfelftiital, îleubau ber 3lugen=
ïliniï (fReftana).

ârrenanftalt äöalbau, 2Rbb=

lierung.
3mfe, 3 °/o.

28. fêrtoieiterung ber ^rrenbflege.
Staatêïafje, 33orfd)U& gr. 1,946,874.15

1,946,874 15

381,696 98 Summe ber SSerminberungen.

•

625,734 60 Uebertrag 4,413,140 95 1,956,833 28

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1910. 62*



242 — JVs 14 (110)

Betfjmmßnt her Bpefialftmh» he» ftanfim» Bern für ha» Jaïjr 1909,

«taub beë üertitöfleitö am 31, Sejemfre? 1908, &ertttöaen&

Wtibett @)>e3tal gottbê. (*itm«6mett.
gi-- 9t. gi-- 91. gi-- 9î.

4,340,330

1,949,367

53 1,854,845

12,794

57 liebertrag

29. SBatoau^onlrä.
Siegenfdfjaften Sï- 930,599. —
Sttöeniar „ 458,756. 30
^hpotljefarlaffe „ 539,275. —
Staatêîaffe „ 14,935. 85
Saufenbe ©utfjaben „ 3,507. 25
Vorfdmffe att

Patienten „ 721. 64
^faffa, 2tttit>=Salbo „ 1,572. 23

3ttüöen Sr. 1,949,367. 27

Saufertbe Sctjulben Sï- 12,794. 75

596,557 31

27 75 *ßaiijt§infe
Äapitaljinfe
Segate unb Sdjenïungen
Snbentarbermeprung

34,865
21,699

18,397

75

60

spaffiben Sr. 12,794. 75

Sr. 1,936,572. 52
Summe ber Vermeidungen 74,962 35

25,795 — — — 30. Segat SWii^letnann.
$hpotheïarïaffe Sï- 25,795. —

1,031 80

@unune ber Vermehrungen 1,031 80

409,396 60 — — 31. 9ftofer«@tiftung.
|>hpotheïarïaffe Sï- 309,396. 60
Kapitalanlagen auf

©runbpfanb „ 100,000. —

Sinfe 16,537 90

Sr. 409,396. 60

Summe ber Vermehrungen 16,537 90

2,219 45 — — 32. Segat Sliigcl.
^ppottjeïartaffe Sï- 2,219. 45

Stnfe 88 75

Summe ber Vermehrungen 88 75

10,249 76 33. 3rKttfoitb@ ber Srrcnnnftalt SSBalbau.

§t)pott)eïartaffe Sï- 8,075. 85
IßertfTriften „ 2,173. 91

SÏ. 10,249. 76

Segate

3infe 415 15

Summe ber Vermehrungen 415 15

40,481 40 - — 34. Ilttfafcffdnbg btr ^mnanftatt SBatbau.
§t)potpeîarlaffe Sr. 40,481. 40

Veitrag ber Slnftatt
Sinfe

2,000
1,685 45

Summe ber Vermehrungen 3,685 45

6,777,840 01 1,867,640 32 liebertrag 693,278 71



(Ill) jVS 14 — 243

Emmingen tin4 Sprpaïfmtir* tsm Eantmt* Bern für bas Jafjr 1909.

^crouberuugen. Staub be# SBerwtögett# aitt 31. Sejetubet? 1909.

StU#gabett. Spejial^onb#. SWtibeit i^affiben.

& ». gv. ». Sv. ».

625,734 60
Uebertrag

29. aBtttbausgonbë.
Siegenftfiaften 3r. 927,737. 92
$nbentar „ 477,153. 90
^t)))ot^etartaffe „ 560,974. 75
Staatêïaffe „ 15,340. 29
litlpDt^eîargutïjaben „ 2,861. 08
Saufenbe @utl)aben „ 3,516. 55
Sorfcfjiiffe an

Patienten „ 1,685. 52
ßaffa, 3tftiü=Satbo „ 1,154. 46

lïtitoen §r. 1,990,424. 47

Saufenbe Scffulben $r. 11,574. 60

üßaffiben gr. 11,574. 60

4,413,140

1,990,424

95 1,956,833

11,574

28

32,685 Seitrag art bie Soften ber

^rrenanfialt.
47 60

32,685
42,277 35

Summe ber Serminberungen.
Steine Sermefjrung.

3r. 1,978,849. 87

— — — 30. Sept SWiiljïeittamt.
^typottiefarfaffe gr. 26,826. 80

26,826 80 — —

1,031 80
Summe ber Serminbermtgen.
Steine Sermctjrung.

450 — Slbgaben. 31. äRdfer«Stiftuttß.
§t)()otf)efartaffe gr. 325,484. 50
fiapitalanlagen auf

©nmbpfanb „ 100,000. —-

425,484 50 — —

3r. 425,484. 50
*

450
16,087 90

Summe ber Serminberungen.
Steine Sermefyrung.

— — — 32. Sept §Iitpl.
§t)pütf)e!artaffe fyr. 2,308. 20

2,308 20 — —

f

88 75
Summe ber Serminberungen.
Steine Sermefjrung.

33. 3rrenfottb@ ber ^rrenanftalt SBalba».
Irtflmtfyetarfaffe gr. 8,491. —
2Sertftf)riften „ 2,173. 91

3r. 10,664. 91

10,664 91

415 15
Summe ber Serminberungen.
Steine Serntefyrung.

—' — — 34. Uitfattsfronii# ber Srrcniuiftalt ÎBalbmt.
§t)]potf)e!arEaffe gr. 44,166. 85

44,166 85 — —

3,685 45
Summe ber Serminberungen.
Steine Sermefyrung.

658,869 60 Uebertrag 6,913,016 68 1,968,407 88



244 — JVs 14 (112)

Hcrfimmgm fcrr $prfialfteö te Bantmts Bern für te Jaftr 1909.

«tant» bee «erwöge«* am 81. Sejentber 1908. Vermögen#!

«ftiben ^affibett. Spejial^onbg. töitttta^mett.

Sr. 9Ï. Sr- 9Î. Sr- SR.

6,777,840 Ol 1,867,640 32 Uebertrag 693,278 71

36,440 60 — — 35. ltnfalb$onbS bet ^rrenanftatt SM it«
finge«.

Veitrag ber Slnftalt
Sinfe

2,000
1,514 50

^^otfjelarfaffe $r. 36,440. 60 Summe ber Vermehrungen 3,514 50

24,158 10 200 — 36. Unfafl^onbS bet ^rrenanftalt ©eßelaj).
§t)t)otbe!arlaffe gr. 24,158. 10
Çafftofalbo „ 200. —

Veitrag ber Vnftalt
8mfe

2,000
1,034 30

Sr. 23,958. 10 Summe ber Vermehrungen 3,034 30

6,500 — — — 37. Stten^ottbg Her Srrenanftalt ®îwn«
fingen.

©efcfjenle
3infe 260

—

^hpothelarfaffe 3*. 6,500. — Summe ber Vermehrungen 260 —

3,370 45 — — 38. ^vren^anbS Her ^rrennnftalt Vellelat).
|)t)bothefarfaffe 3*- 3,370. 45

©ef<hen!e
Sinfe 126 35

Summe ber Vermehrungen 126 35

1,232 95 — — 39. 3£ci1)nadjt3 s^onirä ber $rrenanftnlt
©ellelab.

©efdjenïe
3«tfe 46 20

§t)l)ütl)eiarlaffe ^r. 1,232. 95 Summe ber Vermehrungen 46 20

52,658 25 — — 40. 6ttyenbienfdnb@ ber djriftfatbdlifdjen
gatultät.
^ijpot^eîarïaffe 3r- 52,658. 25

£infe
Stipertbiert=ïïiiicf^af)turtgen

2,078 55

Summe ber Vermehrungen
Veine Verminberung

2,078
21

55
45

117,980 60 — — 41. ©tantmfdnb8 (8enH?el|ntann=Sttftung)
ber djriftfntljdlifdjen gafultät.

£infe
©efdjenïe

4,784
6,800

80

ot^eïarîaffe 3r. 117,980. 60 Summe ber Vermehrungen 11,584 80

7,020,180 96 1,867,840 32 Hebectrag 713,923 41



(113) Ms 14 — 245

HnJjramgrn tier Bprjialfxmtrs ties Battfxm* Bent für tias Mjr 1909.

^erättöcvuitfleit. Staiti» Des SBevmöQettö am 31. Sejember 1909.

$lttSga&ett. Spejial^onbê. «tttibett ^Safftbett.

gr. 9t. Sr. 9t. Sr. 9t.

658,869 60 llebertrag 6,913,016 68 1,968,407 88

— — — 35. UnfaU^oitbg Der ^rrenanftalt SOläit«

fingen.
39,955 10 — —

3,514 50
Summe ber ißerminberungen.
Steine SBermetjrung.

§t)fjot()eîarïaffe gr. 39,955. 10

150 — @ntfd)äbigimgett. 36. tlnfattsf^antiS ber Srrenanftalt Setlelatj.
|)t)bott)efartaffe fix. 27,192. 40
fiaffibfalbo „ 350. —

27,192 40 350 --

150
2,884 30

Summe ber SSermittberungen.
Steine 33ermef)rung.

3fr. 26,842. 40

260 — @efcf)en!e für arme Patienten. 37. $rren«3«nbë Srrenanftalt SHiin«

flngen.
6,500 — — —

260 — Summe ber 33erminberungen. §t)potf)e!arïaffe fix. 6,500. —

126 35 9Beitjnac£)tögefcE»en£e. 38. Srrcnsgonbg ber ^rrenanftalt SMelat).
§t)f)otf)e!ar£afje gr. 3,370. 45

3,370 45 — —

126 35 Summe ber 33erminbernngen.

46 20 aGBeiOna«^têgefct)en£e. 39. SBeiljnndjtë s $onb§ ber ^rrenanftatt
SMelat).

1,232 95 — —

46 20 Summe ber SSerminberungen. ^typottjefarfaffe 3*. 1,232. 95

2,100 — Stipenbien. 40. Stibenbienfdnbg ber djrijifatljoltidjen
rvafultat.
®#»o$e!arfofle 3fr. 52,636. 80

52,636 80 — —

2,100 — Summe ber SSerminberungen.

2,000 — Beitrag an bie cfjriftfatf).
gafultät.

41. StanunfonbS (8en3«#el)innnns©tiftuttg)
ber djrtftfatfjdlifdjen fÇafitltât.

127,565 40 — —

2,000
9,584 80

Summe ber Süerminberungen.
Steine S3erme£)rung.

§t)f)Ot^e!arfaffe 3*- 127,565. 40

663,552 15 llebertrag 7,171,469 78 1,968,757 88

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1910. 63



246 — .V« 14 (114)

Betonungen ber Sgefialfimbs îres Xianüms Bern für bas Jaïjr 1909»

<Stanb beê iBevittögettb arn 31. Sejembev 1908. köcrmögenc=

«CïtiOen. )ßa?fU>ett. ©pejial^onbë. <§itttta!)tnett.

Sv. 9i. &v. »n« &v. 91.

7,020,180 96 1,867,840
32

llebertrag 713,923 41

137,703 10 — — 42. 8enj«§ebtttaitits©ttyenl>tenfoitl>8.
|>h|>othetarlaffe gr. 137,703. 10

3tnîe 5,446 25

©umme ber Vermehrungen 5,446 25

1,000,000 — — — 43." töantoitaltmnMftefertoc.
.lïantonalbanl gr. 1,000,000. —

463,923 04 43.b ftantoitalbanf, @j)ejtals9leferbtn.
fiontonalbanl gr. 463,923. 04

Veite (Imlage 189,914 80

©umme ber Vermehrungen 189,914 80

19,197 44. ôfilfês unb SßtttronatSfonliS.
Phpothelarlaffe gr. 19,197. —

Sinfe 767 90

©umtne ber Vermehrungen 767 90

10,681 13 — — 45. 3Uïojjol3eljntels9tefert>e.
§t))jotl)efarïaffe $r. lu,681. 13
j£vinferf)etl(lätte 9îiidjtcrn, îln=

teilfdjem, gv. 40,000. —.

91ene Stttlage
-Qtnfe 408 87

©umme ber Vermehrungen
Veine Vertninberung

408
1,889

87
48

8,651,685 23 1,867,840 32 Uebertrng 910,461 23



(115) .Ns 14 — 247

Rrrfimmgrn to Sprjtalfxmïr# to Gantait» Bern für to Jafjv 1909,

öerättberungen. Stattb beö ^erntögenö ant 31. $ejembe* 1909.

Wusgaben. SpejialUff onbë. Slïtiben. ^affinen.
%x. SR. Si-- SR. Si-- SR.

663,552 15 ilebertrag 7,171,469 78 1,968,757 88

4,950 — 3utuenbimg att bie ff. S.

Senj Stiftung für bie

Sdjmeij.

42. SenjsgebmanitsStijieitfiieitfon&g.
.f)l)pott)etartaffe ffr. 138,199. 35

138,199 35 — —

4,950
496 25

Summe ber Serminberungen.
Steine 33ermef)rung.

43." ÄiuttomilbanF^Jtefcm.
Äantonalban! ffr. 1,000,000. —

1,000,000

Sntnaijmen für 2lb=

fctjreibungen.
43." Äiintanafbanf, Spc^alsfRefertten.

Jîantonalbant ffr. 653,837. 84
653,837 84

189,914 80
Summe ber Sermtnberungen.
Steine Sermetjrung.

44. §itlf8« uitb ißatronatSfonbS.
f?t)potf)eïarïaffe ffr. 19,964. 90

19,964 90

767 90
Summe ber Serminbentngen.
Steine 33ermet)rung.

1,250

1,048 35

Seitrag an bie j£rinferi)eil=
ftätte Stücfjtem.

@ntnat)me (S. Seite 75 fjieUor).

45. $Ufofjo(3e1jnteb9tefert)c.
^t)pott)e!artaffe ffr. 8,791. 65
Kvinterfjeitftätte SRUdjtevn, îtn»

teilfd^etn, gr. 40,000. —.

8,791 65 — —

2,298 35 Summe ber Serminbernngen.

670,800 50 Ilebertrag 8,992,263 52 1,968,757 88



248 — JVs 14 (116)

Haltungen tier Sp£ftalfrntirg îies laantmt# Bmt fîtr to Jafjr 1909«

Stattb be# Serittögett# aw 81« Sejent&er 1908« Vermögen#:

«tttibe« ^affibett. S)>ejiaI=3;onbê.

gv- SR. gv. SR. gv. 9t.

8,651,685 23 1,867,840 32 llebertrag 910,461 23

996,178 76 — — 46. @djtoeQejtf(inl)§ für Die ßuragetomffers
forreftion.

Sinfe 39,847 14

^|jot^e!ar!affe $r. 996,178. 76 Summe ber Vermehrungen
Steine Verminberung.

39,847
459

14
62

4,261 90 — — 47. froitfenfaffe Her ^urafletnafferforreftioit.
^)t)potf)eïarïaffe gr. 3,501. 30
(Irfpamtétaffe Stibau „ 748. 40
flaffe „ 12. 20

Beiträge ber Arbeiter
3infe

222
163

50
85

Sr. 4,261. 90
Summe ber Vermehrungen 386 35

9,497,374 45 448,442 58 48. $nfelfoital. *)
a. 3nfelfortbê.

|>h|>othelar»®utt)a6eti gr. 5,024,133. 89
gtyoQefadtaffe „ 362,510.45
Siegenfehaften „ 3,455,208. —
Vauïonto „ 104,344. 80
$nbentar „ 330,319. —
^nfelapothefe „ 29,665.47
Vauborfchüffe „ 180,395. 16
Saufenbe ©utljaben „ 9,789. 20
.Hoffe, SHtib=SaIbo „ 1,008. 48

Stttiben Sr. 9,497,374. 45

©pejialfonb# Sr. 287,660. 75
dépoté her Patienten „ 2,528. 94
Saufenbe Sdjulben „ 8,252. 89
$hpothe!ar=@djuIb „ 150,000. —

Hapitaljinfe
S)8acht= unb Vtietjinfe
Segate unb ©efchenïe
Veiträge
SnfeIapott)efe

204,132
8,699

11,200
1,542
1,706

83
25

50
64

Sßaffiben ffr. 448,442.58
Sr. 9,048,931. 87

Summe ber Vermehrungen
Steine Verminbernttg.

227,281
81,245

22
10

62,530 b. Vabefteuerfonbê.
3fttfeIfonbô 3r. 62,530. —

Sittfe
Segate unb ©efchente
Veiträge

2,501

7,782

20

60

Summe ber Vermehrungen 10,283 80

15,000 — -— — c. SBitjtuêfDitbê.
^nfelfonbè ffr. 15,000, —

3infe
Veiträge

600
91 10

Summe ber Vermehrungen. 691 10

10,259 50 — — d. 2Bei^nac^têfonbê.
afitfelfonb# ffr. 10,259. 50

•Sinfe
Veiträge
Segate unb ©efdjente

410

240

40

61

Summe ber Vermehrungen. 651 Ol

19,237,289 84 2,316,282 90 Uebertrag

*) SRedjnung für 1908.

1,189,601 85



(117) JNÎ 14 — 249

Rettungen trer BpEftalpmfrs tes Cantons Bern pit has Jafjr 1909.

^evthtbevuttgett. Staub beb SSermöflettb am 81. Sejetttber 1909.

Wttbgabett. Sbe;$tat=ff onbê. Slltibett. ^afßtoett.
Sr. SR. Sr. SR. Sr. SR.

670,800 50 liebertrag 8,992,263 52 1,968,757 88

40,306 76 Unterhalt ber Kanäle. 46. S^meQenfanlib für Die Suragetoitffers
forrettion.

995,719 14 — —

40,306 76 Summe ber Serminberungen. Öt)f)otf)etartaffe ffr. 995,719.14

378 35 ßrantengelber, Serpflegungê=
uttb SRrjjttoften.

47. jfranfenfaffe ber ^urngettafferforreftiott.
|)t)pDtt)eïartaffe ffr. 3,641. 30
irfbarntêïaffe îtibau „ 602. 25
•Haffe „ 26. 35

4,269 90 — —

Sr. 4,269. 90
378

8
35 Summe berSerminberungen.

SRetne Sermetjrung.

288,427
2,883

13,000
4,215

23
30
07
72

Sfnfelffntat, Soften.
Sefd)toerben.
Abgaben.
Serroaltungêtofleu.
Slbfdjreibung amSiegenfcf)aftë=

tonto.

48. $ttfelfbital.*)
a. 3fnfelfonbê.

$tyf)0tf)etar=®utlja6en ffr. 5,033,097. 74
fityjjottjetartaffe „ 68,636.90
Siegenfdjaften „ 3,454,622. 30
Sautonto „ 143,638. 63
ffnbentar „ 358,505. —
Snfelabotfjete „ 25,974.66
SauborfcÇûffe „ 316,831.47
Saufenbe ©utfjaben „ 11,242. 05
flaffe, 3Htit>=SaIbo „ 5,310. 74

Sïftiben ffr. 9,417,859. 49

Spe^ialfonbê ffr. 289,234. 46
Sefiotê oer Sßatienten „ 1,948.94
Saufenbe Scfjulben „ 8,989. 32
|>t)bot^etar=S(|utb „ 150,000. —

Wen ffr. 450,172. 72

9,417,859 49 450,172 72

ffr. 8,967,686. 77
308,526 32 Summe ber Serminberungen.

10,283 80 Seitrftge für Sabetureu. b. Sabefteuerfoubb.
Snfetfonbê ffr. 62,530. —

62,530 ~

10,283 80 Summe ber Sermtnberungen.

691 10 ïrinfturen. c. Siijtuêfonbê.
•ffnfelfonbê ffr. 15,000. —

15,000 — —

691 10 Summe ber Sermtnberungen.

400 — äöeifjnaditögefiijettte. d. SBeilfnacfytêfonbê.
•ffnfelfonbè ffr. 10,510. 51

10,510 51 — —

400
251 01

Summe ber Sermtnberungen.
SRetne Sermetjrung.

1,031,386 83 liebertrag 19,498,152 56 2,418,930 60

*) SRccfjttung fiir 1908.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1910. 64*



250 — JV; 14 (118)

Herfjmmgim ter Sprfialpmte teô Hantait# Bern pit te# Jafjr 1909.

Statt* öcc« Vermögens am 81. Scjcmècr 1908. öevmöjicitös

2tfti*ett ^affibctt. @)>e3tot 5 ottbê. (gittttafytttett.

gv. SR. gr- SR. gv. SR.

19,237,289 84 2,316,282 90 ïlebertrag 1,189,601 85

24,182 40
48. ^nfeltyital.

e. ^eerleberftiftung.
3nfdfonb8 Sr. 24,182. 40

Sinfe 967 25

Summe ber Söermeljrungen. 967 25

100,820 _ f. SReifegelberfottbê.
^nfdfönbö Sr. 100,820. —

Sittfe 4,032 80

Summe ber SSermetjrungen. 4,032 80

10,786 25 _ g. 3fenfd)tntbftiftung.
^nfelfonbê Sr. 10,786. 25

Binfe 431 45

Summe ber 33ermet)rungen. 431 45

42,879 45 — — h. @iboï!et= u. 3fmt)Oofjliftung.
Snfelfonbê ftr. 42,879. 45

^tttfe
Beiträge
Segate unb ©efdjenîe

1,715
3,489

60

20
25

Summe ber SSermeljrurtgett. 5,264 45

21,203 15 — — i. ©arafonbê.
$nfe!fonbê $r. 21,203. 15

Sûtfe
SSeiträqe

Segate uitb (Siefd^enïe

848
155
200

10

Summe ber 2!ermel)rttngen. 1,203 10

19,437,161 09 2,316,282 90 Ïlebertrag 1,201,500 90



(119) Ni 14 — 251

Betonungen ïter Spefialfnnïrg ties Danton« Bern für ïra* Jaïjv 1909,

»cvänbcriuigctt. Staub bee ^evmägettb am 31, $eaetu&er 1909.

Wubgafcen. Spejiaieff onbê. ^Saffiben.

Sv. «H. S». 3t. 5v. 3t.

1,031,386 83 llebertrag 19,498,152 56 2,418,930 60

210 Unterftüijungen.
48. $nfelf)>ttaï.

e. geerleberftiftung.
Snfelfonbê ffr. 24,939. 65

24,939 65

210
757 25

Summe ber 33erminberungen.
Steine ätermeijrung.

1,110
2,922

60
20

llnterftütjungen.
^Beitrüge.

f. Steif eg elberf onbë.
Snfeïfonbê Sr. 100,820. —

100,820

4,032 80 Summe ber SSerminberungen.

400 Söärterprämien.

•

g. $fenfdt)mibftiftung.
Snfetfonbê ffr. 10,817. 70

10,817 70

400
31 45

Summe ber SSermtnberungett.
Steine SSermetjrung.

5,015 50

'V

Separate für unbemittelte
Patienten.

h. ©ibollet= u. Smt)oofftiftung.
Snfelfonbë ffr. 43,128. 40

43,128 40 — —

5,015
248

50
95

Summe ber Sßerminberungen.
Steine SSermefyrung.

918 05 llnterftütiungen. i. Sarafonbê.
Snfelfonbê ffr. 21,488. 20

21,488 20 — —

918
285

05
05

Summe ber SSerminberungen.
Steine 2k»rmei)ritng.

1,041,963 18 llebertrag 19,699,346 51 2,418,930 60



252 — JVs 14 (120)

Bedjnungen trer Bpepaffmttm te ïlaitfmts Bern für te Jafp: 1909.

Strtitö bes $3ertnögenä am 81. $e$etttber 1908. iicrmboette S

îlftibeit. ^afftoen. SpepalUgonbê. Êinnaljitten.
8r. 9t. 3v. 9t. 31'- 9t.

19,437,161 09 2,316,282 90 llebertrag 1,201,500 90

79,418 45 — — 49. SBalliarbetter«ttnfaU« ittitt ^ranfeitfaffe
ber gorftberttialttutfl.
^t|))otbe!arfaffe gr. 79,418. 45

Setträge ber Arbeiter
âtnfe
Staatsbeitrag

7,792
3,220
3,500

84
66

Summe ber Sermehrungen 14,518 50

21,090 95 50. É8ttManers!8i6llti)tljefs§oitl>§.
^>t))iot^eïarïaffe $r. 21,090. 95

^ittfe 827 30

Summe ber Vermehrungen 827 30

6,540 20 51. §iilf8fonii8 Der 8hmtt{|8erçieljMttflgs31tts
fiait rradjfeltoalti.
^l5potï)eïartaffe 3*. 6,540. 20

•âinfe 261 60

Summe ber Vermehrungen 261 60

40,435 52. Uitfattfditbg Her ©trafanftalt SBi^Hitl.
^tjpottielarïaffe gr. 40,435. —

Stnfe
Seitrag ber Slnftalt

1,713
3,000

20

Summe ber Sermehrungen 4,713 20

19,584,645 69 2,316,282 90 Uebertrag 1,221,816 50



(121) ffs 14 - 253

Herfimtîuten btv Speftalprnfrer bt# Hanta«* Bern flir bas 3af|r 1909.

•öerättberwitgeit. Stonb beb Vermögens am 31. $eje»tber 1909.

Sluega&en. Spejial^onbä. ^afftfceti
91. 9t. 5*- 9t.

1,041,963 18 tlebertrag 19,699,346 51 2,418,930 60

8,310 80 Sntfdjäbigungen. 49. 2Balbarbeiter4lnfall« ttnb irantenfaffe
ber iorftoewmltttitfl.
£t)J)ott)e£arEaffe gr. 85,621. 15

85,621 15 — —

8,310
6,202

80
70

Summe ber tßerminberungen.
Seine ätermeljrung.

703 Unterhalt ber SBibtiotïjeï. 50. 9tub)>attersj8iIiliotjjef::$onb3.
.(ptypotbetartaffe §fc. 21,215. 25

21,215 25

703
124 30

Summe ber SSerminberungen.
Steine S3ermef)rung.

51. £ülf§fonb§ ber Snmnßierjieljunßi^ns
fait ïra(f)feltoalb.
£>ppotf)etari;affe ffr. 6,801. 80

6,801 80

261 60
Summe ber Sßerminberungen.
Seine SSermefyrung.

500 @ntfd)äbigungen. 52. UitfallfoitbS ber Strafanstalt SBiljiail.
ijppotpetarfaffe $r. 44,648. 20

44,648 20

500
4,213 20

Summe ber SSerminberungen.
Seine SSermeijrung.

1,051,476 98 liebertrag 19,857,632 91 2,418,930 60

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1910. 6ö



254 — JV; 14 (122)

Berfimutiîim trrr SprftalfOTttr* ùm Haitians Bern für îras Jafjr 1909.

Staub beb Vermögens am 31. Sejemfcer 1908. VermögensS

««tiben. ^afftbett. Spejicil^onbö. CHttnafimett.

ÖV. SR. St- SR. St. SR.

19,584,645 69 2,316,282 90 liebertrag 1,221,816 50

663,320 85 53. Unterftüljunpfonlrä für Iraniens uni)
Slrmenanftatten.
£t)potl)efartaffe gr. 663,320. 85

Svinferljeiljlätte SJÏUcfjtern, guteilfdjem,
%v. 6,000. -

©ittjaljlung auê bert Ärebiten
für baê Slrmenwefen

âtttfe
65,753
24,608

10
25

Summe ber 33ermef)rungen.
fReirte SBermtnberung

90,361
45,153

35
85

36,647 35 54. S^cnbersSibliot^efsfÇoniiê.
£t)potl)efarfaffe gr. 36,647.35

Stnfe 1,443 35

Summe ber 33erme£)rungen.
Seine SSerminberung

1,443
56

35
65

20,284,613 89 2,316,282 90 Uebertrag 1,313,621 20



\

(123) .« 14 — 255

Hetfjraingrn tin* Bpriialfnnfcs tits Bantuns Bern für tras Jaljr 1909.

»erättbcruitflcti. <5iattb beb Vermöge«* am 31. $e$ember 1909.

Sluôgabett. ©pejial ff onbb. ?lftioett. Ißaffiben.

g*. ». ft- ». gr. ».

1,051,476 98 llebertrag 19,857,632 91 2,418,930 60

10,000
3,825
2,981

3,698
39,000
27,000

10,000
16,000

7,075
6,000
1,800
3,000

4,000
1,136

20

^Beiträge ait folgenbe 3ttt=

flatten :

33erpflegungêanftatt SBorben.

©rjieljungêanftatt Oberbtpp.
Srjieljungêanftatt Sanborf

(2Jlobiltaranfd)affungen).
33erpflegung§anftalt ll|tgen.
Orphelinat in Selêberg.
Inftalt fiir fdjloac^finnige

fitnber tn Surgborf.
2lft)l „©ottesgnab" in ©piej.
2ïfpl «Mon repos» 9leuen=

ftabt.
.fîranlenfjans ffrutigen.
.ffranlenbans Sangentpal.
Äranfenijauö ©rofjijöctiftetten.
Srjie^ungêanftatt SHttoria in

Söabern.

Orphelinat in Spruntrut.
îaubftummenanftatt in

äöabern.

53. HuterfHiljungSfonbä fiir AVranfeu= unb
îlrmemntftatteii.
£t)potf)e!arfaffe ffr. 618,167. —

£riufevf)ct(jMtte »Untern, ïïtttcUfdjeitt,
gv. 6,000. —

618,167

135,515 20 ©umme ber SSerminberungen.

1,500 Leibrente.
Unterhalt ber Sibliotfjef.

54. ^c^nbers^ibltot^ef^anlig.
îippotpeïarfaffe ffr. 36,590. 70

36,590 70

1,500 — ©umme ber SSerminberungen.

1,188,492 18 llebertrag 20,512,390 61 2,418,930 60



256 - JVs 14 (124)

Herfimmgat te Spepalfnnfcg te Hanfun# Bern flir te Jaf|r 1909.

®t«nï> î)c© ^crmbfleité tint 31. Sejem&er 1908. ^evmögenö

îïftibett. ^Safftoen. Shejial=3onbê. eimtafimctt.
3*- 9Î. 3r- 9t. St. 9t.

20,284,613 89 2,316,282 90 Uebertrag 1,313,621 20

520,306 95 — — 55. $icfjt)tvftdjerun{i3fonti3.
^potljetorîaffe J}r. 520,306. 95

•3tnfe
@rlbë bon Viehfctjemen

21,456
57,975

20

Summe ber Vermehrungen. 79,431 20

1,959,007 05 — — 56. Serntfilje SeljremrfiiljenmflSfnffe.
a. III. Abteilung.

$hpothefarïaffe ftr. 1,959,007. 05

Staatèbeitrag
VHtglieberbeitrftge, @intrittê=

gelber unb 9lacf)jahlungen
âtnfe

130,000

388,268
84,340 85

Summe ber Vermehrungen 602,608 85

267,999 — — — b. II. Slbteiluttg.
§t)))ol{)efarïoffe gr. 267,999. —

grämten
3mfe

2,098
10,614

00
80

Summe ber Vermehrungen
Steine Verminberung.

12,713
12,886

30
70

c. I. Slbteilung. Veitrag ber II. Abteilung 4,000

Summe ber Vermehrungen 4,000

26,183 30 — — d. ^iilfêfottbè.
|jtypotl)efarïaffe $r. 26,183. 30

Veitrag ber II. Slbteilung
©efdjenfe
£infe

4,000
450

1,152 50

Summe ber Vermehrungen 5,602 50

11,028 — — — 57. (Sbnarb îtbolf Stcinsjyoi«>§.
|)l)lJ0t^e!arfaffe gr. 11,028. —

£infe 438 60

Summe ber Vermehrungen
Steine Verminbernng.

438
561

60
40

114,149 70 — — 58. $oljttiin iüebi^onöö.
|>hhothetarfaffe gr. 70,149. 70
ißertfchriften „ 44,000. —

3tnfe 4,637 10

Summe ber Vermehrungen 4,637 10

Sr. 114,149. 70

23,183,287 89 2,316,282 90 Uebertrag 2,023,052 75



(125) JVs 14 — 257

fexftmmgen te SpEftaïftmtr* te Battfmt* Bmt flir te Jafrc 1909.

ücvättbcvttitgcit. Stcutb bee öerutögette am 31. Segetnfcer 1909.

?(uôga5cti. S))eâial gonbê. Slftiben i^affiOen.
Sr. «. Sr. SR. Sr. 81.

1,188,492 18 llebertrag 20,512,390 61 2,418,930 60

2,410
75,852

50
15

.ßoften ber Siefjfdjeine.
Settrag art bieSiet)t>er[id)erung.

55. ÛBieljtoerfiiijeruttflgfonlrê.
£ttf)otf>efarïaffe ftr. 521,475. 50

521,475 50 — —

78,262
1,168

65
55

Summe ber Serminberungen.
Steine Sermetjrung.

42,234
8,895

12,649

95

95

Sßenficmen.

SIbgangêentfd)âbigungen uttb
Stücfbergiitungen.

Sermaltungeïoften.

56. Scntifdje Öe^rerberft^eriingöfaffe.
a. III. Slbteilung.

^bpott)etartafje gr. 2,497,836. —

2,497,836 — — —

63,779
538,828

90
95

Summe ber Serminberungen.
Steine Sermetjrung.

17,600
4,000
4,000

— lîapitalabjatjlungen.
Seitrag an bie I. Abteilung.
Seitrag an ben ftiUfêfonbê

b. II. Slbteilung.
£))$otf)elarfafje gr. 255,112. 30

255,112 30 — —

25,600 — Summe ber Serminberungen.

4,000 Spenfionen. c. I. Abteilung.
4,000 — Summe ber Serminberungen.

1,530 — llnterftii^ungen. d. ^iilfefonbe.
|)l5potf)elartaffe Qt. 30,255. 80

30,255 80 — —

1,530
4,072 50

Summe ber Serminberungen.
Steine Sermetjrung.

1,000 — !preiê. 57. ßftuarti Mbolf Stein=ffonb8.
§t)pot^e!ar!affe $r. 10,466. 60

10,466 60 — —

1,000 — Summe ber Serminberungen.

_ 58. ^oJjaitn Mebis^onbS.
Itypotfjeîarïajfe ^r. 77,786. 80
löertfctiriftett „ 41,000. —

St. 118,786.80

118,786 80 —

4,637 10
Summe ber Serminberungen.
Steine Sermefyrung.

1,362,664 73 llebertrag 23,946,323 61 2,418,930 60

Beilagen znm Tagblatt des Grossen Rates. 1910. 66*



258 — Ni 14 (126)

Betonungen fret Bpeiiatfmte ttm Bantxm# Bern flir te Jafjr 1909.

Staitb Dco ôcvtnôfleitô am 31. Sejember 1908. Ücrmöfleuo=

Wftiben. iJSafHtoett. ©pejiaI 3ottbê. (*imtat)nten.

fr- SR. Sr. SR. Sr. SR.

23,183,287 89 2,316,282 90 liebertrag 2,023,052 75

2,044 40 _ 59. Sept ®olj.
^^ot^efartoffe fîv. 2,044.40

Stnfe 81 75

Summe ber Vermehrungen 81 75

11,157 10 - — 60. kantig für ttnterffühuugen bei
fdjäbigtmQen aber braljenben ©efafjren
burdj 91aiureretaniffe.
f>h)iothe!ar!affe gr. 11,157.10

3lnteil an ben 2öafferredjtö=
abgaben unb ben Jîonje^
ftonêgebiihren

Sinfe
15,369

446 30

Summe ber Vermehrungen 15,815 30

— — — — 61. $aitb$ für Verhütung unb löefätnbfung
ber ïttberluïofe.

(Stnlage 32,945 95

Summe ber Vermehrungen 32,945 95

23,196,489 39 2,316,282

20,880,206

90

49

totale Summen ber 2Wttben unb Spaffiöen.

fReitte Slftiben.

totale Summen ber Ver=
mehrungen 2,071,895 75



(127) M 14 — 259

Uerfjmmgen te Bpepalfnufc# très üantim# Bern fllr îras Jal|r 1909,

«eränbevungen. Staub bee föermägene am 81, Sejetttbev 1909,

"ituoftnbcit. Speäial=gonb§. îtttiben. $affibeti
fr. 9Î. 8*. 9t. ». 9t.

1,362,664 73 liebertrag 23,946,323 61 2,418,930 60

— — 59. Scgat $olj.
^>t)potf)etar£af|e gr. 2,126.15

2,126 15 — —

81 75
©umtue ber 33erminberungen.
fReitte SSetmefjrung.

— — — 60. f^onbg für Unterftiipngcn bet ©es

fdjäbipitgen ober bro^enbeit ©efaljren
burd) Staturereipiffe.
|)t)))[>tf)e!arlaffe Sr. 26,972. 40

26,972 40 '

— —

15,815 30
Summe ber SSerminberungen.
fReitte 3Jermef)rung.

— — — 61. SottbS für tBerjjütung unb ©cltttubfung
ber %uberfulofe.
^potfjeïarïaffe Sr. 32,945. 95

32,945 95 — —

32,945 95
Summe ber Söermittberungen.
IReirte 23ermef)rung.

1,362,664

709,231

73

02

totale Summe ber. 33ermin=

berungen.
Steine S3ermet)rung.

totale Summen ber SlttiUen uttb ber Sßafftoen

Steine Slttiöen

24,008,368 11 2,418,930

21,589,437

60

51



260 - JVî 14 (128)

SSorliegenbe Staatèredjnung beê ÄantonS Sern für baê fRedEjttimgsjtaïjr öom 1. Januar bis 31. Se^ember 1909

ift übereinftimmenb mit ben paffierten Siedlungen ber Sermaltungen unb Äaffen unb mit ben SifafontroEen ber .ftantong*

budjtjalterei bargefteEt.

Sern, ben 19. SMrj 1910.

S)er fiantonëbucbfyalter:

®. |img.



(129) JN« 14 — 261

über bie

g>taatsred?nung öes gantons ^$errt
fitr fra# Jaïjr 1909,

.fperr ff inanjbtref tor
Sie ,ifantongt>ud)f)alterei Beehrt fid), $t)nen permit ju

fpanben beë legierunggrateg urtb beg ©rofjen iliateê bie Staatg=
redlining beg ifantong 33em für bag ^a£)r 1909 borjutegen.
Sie berjeigt eine reine Semtbgengbermefyruitg bon
ffr. 513,770. 47 nnb ein reiiteg Staatgbermögen auf
31. Sejember 1909 non ffr. 61,578,647. 73.

Sie Slermögengbeftanbteite, aug benen fiel) biefeg reine

Staatgbermögen jufanuncnfetjt, betragen:

«üben ffr. 564,145,169. 19
33 a f fib en „ 502,566,521.46

ßrftere ffaben gegenüber beut 33orja£)re um ffr. 28,947,960.50,
letztere um ffr 28,434,190. 03 jugenommeit. Sie !ßer=

ntefjrnng betrifft fomofjt bei bett Slftiben atg ben Ißaffiben
gröfjteuieitg bag Stamm ber mögen, im befimbern bie

©uttjaben unb ©Bulben ber fctt)f>otl)cfarfaffe nnb ber
,fî a n t o n a I b a it f.

I. Hie Jtrdjtmttg über bas reine fermägen.
Seite 7—78.

A. (Mtrimt- Xtntr Bcrlullrßrfimtng, SermögeitSbermiitberungen.
Ütuggabcu ber Saufen ben 31 c r

Sie Srgebniffe ber ©eminn= unb Scrtuftred)itung finb meittuug ffr. 50 646 520. 76
fotgenbe:

'
Oil inhere r'l o e

"

b on b e r £ a it f t e it
tßer m ögengber m errungen. Salbungen „ 2,780.—

Sinnatjmen ber Saufenben S3er= itftetfrfoften bon angetauften
mattung ffr. 50,592,852. 33 Söatbungett „ 23,059.90

9Jf efjrertög bon berfauften 2Bal= ßogfauf bon Scrbituteu (3lrmcit=
b utt g en „ 374.— tjotj rechten) „ 25,575.—

Sßafferberf auf aug Söatbungen „ 630.— Ülitfaitf bon llted)ten „ 600.—
sJJtinbertoften bon angetauften iDiinberertög bon berfauften

2öatbungen „ 8,090.— Somänen „ 1,800.—
9Jiet)vertög bon berfauften So= 9Jtef)rf offen bon aitgefauften

mänen „ 363,216.40 Somätten „ 13,939.40
iDîinberfoften bon aitgefauften îtnfauf bon Cuetlmaffer für

Somänen „ 420.— Somänen „ 1,400.—
tßerfauf bon 9ied)ten „ 70.— Sdfatuinggrebuftioiteu bon So=
Sdjafjunggert)öt)Urtgcn bon So= mänen „ 102,340.—

mänen „ 435,330.— Abtretung bon ipfrunbbomänen „ 186,200.—
35ermet)rungen beg 33ermattungg= Slerminberungen beg 35ermal

inbentarg " 167,209.25 tungginbeittarg „ 50,206.45
Summe ber 31ermbgengberme()ritrtgen ffr. 51,568,191. 98 Summe ber 5ßermögettgbermtnberungeit ffr. 51,054,421. 51

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1910. 07



262 — 14 (130)

Petite Sermögengöermebrung Sr. 513,770. 47

ncunlid) :

Sermebrung infolge Seridjtigungen
ini Sinne beg § 31 beg ©efeijeg bom
31. 3'uli 1872 Sr. 567,438. 90

Serin in ber un g infolge ber Siebraug=
gaben ber Saufenben Sermal
lung „ 53,668.43

Seine Sermeljrung, mie oben St. 513,770. 47

$n ber Summe ber Scbatjunggerbobungen bon Somänen
figurieren folgenbe gröfjern Soften:

Obergericbtggebäube in Sern, Sacbfcbatpng Sr. 105,100. —
Seminargebäube in $ofroil, 5lacbfd)a§itng „ 80,600. —
Seljrgebanbe ber Saubftummenanftalt Siütt=

dbenbucbfee, Seubau „ 44,400. —
Sdtloügebäube Surqborf, Sacbfcbafeunq in=

folge Umbauten
'

„ 41,100. —
6r,]iei)itngèanftalt Sonbilier, Scbat)ungg=

er^obung „ 33,270. —
Seite Sieb= unb ©etreibefcfjeune in Siün=

fingen, Sad)fd)ai}ung „ 20,900. —
Srrenanftalt äöalbau, Sacbfcbatjung infolge

Umbauten 20,100. —
SioUereigebättbe Sütti, Sadjfcbafmng in=

folge Umbauten „ 18,600. —
Saljinagajin in Surgborf, Sacbfcbaijttng

infolge Umbauten „ 16,400. —
Sdjlojjgcbctubc in ^nterlalen, Sadjfcbatjung

infolge Umbauten „ 12,100. —
Sie abgefdbriebenen ^fruubbouiciuett finb biejettigeu in

Saaueit, Sblönbfdjen, fpabEevn, Seifjigett, ©fteig b. $. U"b Settait.

B. J&ttipmng. te lattfimte
Itetoaltimg*

Sie Segnung ber Saufenben Sermaltung jeigt folgenbe
Srgebniffe :

@ i n n a b m e n Sr- 50,592,852. 33
Sluggaben „ 50,646,520. 76

Ueberfdfttfj ber Suggabcn Sr- 53,668.43
ober menn nur bie reinen Sittnabmen unb Sttggaben ber
einzelnen Senoaltunggjtoeige in Setradjt gebogen merben:

@innabnten Sr- 21,427,633. 31

Snggaben „ 21,481,301. 74

Ueberfcbufj ber Suggaben Sr- 53,668.43

3m Soranfd)lag maren beregnet morben:

bie Sinnabmen ju Sr- 18,907,318.—
bie Suggaben p „ 20,571,819. —
unb eg fdjlof} berfelbe mit einem 2Ittg=
g a b e n ii b e r f (b u 6 ab bon Sr- 1,664,501. -

Sun übcrfcfjreiteti ben Soranfdjlag :

bie @innal)men um Sr- 2,520,315. 31
bie Suggaben um „ 909,482. 74

unb eg ift bag Secbnunggergebnig g ii n=
ftiger, alg eg borgefeljen morben mar, um Sr- 1,610,832. 57

3ur (Srtlärung beg relatib fel;r günftigen Sed)nungg=
abfdEjluffeg ber Saufenben Sermaltung ift 31t ermähnen, baß
ber @rtrag ber Srojentgcbiibren ein aufiergemöbtttlicb

boljer mar. @r beziffert fid) auf Sr- 1,503,543. 09 gegen=
über einem Surd^frfjnitt ber brei borbergebenben Sabre bon
runb Sr. 950,000. —. Sag Siebrerträgnig bon Sr. 550,000. —
ift bormiegenb auf bie burd) bag ©efetj über bie Sereinigung
ber ©ritnbbücber bom 27. $uni 1909 borgefdjriebenen ,Qu=

fertigungen jurüdjufübren. Son biefem Siebrerträgnig ift eine

Summe bon Sr- 350,000. — 31m Seftreitung ber Soften ber

©runbbucbberetnigung 3urücfgelegt morben, ber Seft ber Sau=

fenben Serraaltitng 3ugute getommen. Sagegen ift letztere unter
anberem mit folgenden im Soranfd)lage nicpt borgefebenen 2lug=

gaben belaftet morben:

Soften ber Siöbtierung beg neuen Ober=

gerid)tggebäubeg Sr- 63,557. 64
Seferbe für Srfteßung beg Snfdjlubgeleifeg

ber Strafanstalt Söitjmil „ 45,632. 78
Siebrauggaben infolge beg ©efetjeg über

bie Sefolbung ber Sßrimarlebrerfcbaft bout
31. Oftober 1909 „ 282,354.60

Summa Sr- 391,545. 02

Sie Sbmeidjungen ber Segnung bom Soranfcblage finb
für bie ein3elnen Sermaltunggsmeige folgenbe:

XXV.
XXXII.
XXIV.

XVIII.
XXVI.

XX.
XV.

XXIII.
XXXI.

XVI.
XXX.

XXII.

XXVIII.

XXI.

XXIX.

XXVII.

XXXIII.
VI.

VIII.
II.
I.

IX».
XVII.

III».
IX*.
XII.
III".
VII.

Slebreinnabmen.

©ebübren
Sirette Steuern
S t e m p et unb S a n £

notenfteuer
^ b p 011) e £ a r f a f f e

(Srbfct)aftö= unb Sd)en
tunggftcucr
S t a a t g £ a f f c

Staatgmalbungcn
S a 13 b a tt b l u 11 g
Si i l i t ö r ft e it e r
Somänen
Snteit am (Srtrage ber
Sd)met3. Sationalbant
Sagb, Sif^erei unb Serg=
ban
3öirtfd)aftgpatentge
bübren
Suffen unb onf igf a
tionen
Snteil atn fîrtrage beg
3Ï l £ 0 b olmon opolg
Summe ber- Siebreinnabmen

Sr. 911,271.24
„ 628,581.34

197,499. 35
195,212.47

176,849.55
151,109. 56
98,439. 83

„ 45,211. 96

„ 42,591. 70

„ 26,363. 59

17,097. 20

„ 15,721.09

15,688. 53

120. 10

89. 55

Sr. 2,521,847. 06

Si i n b e r e i n tt a b m e n.

tafferrecbtgabgaben Sr- 1,531. 75

Siebrauggaben.

Unborbergefebeneg
Unterricbtgmefen
Srmenmefen
©ericbtgbermaltung
Stlgemeine Sermaltung
©efunbbeitgmefen
Somänen£affe.

01 i 3 e i

Sol£gmirtfcbaft
Sinan3toefen
Suftij
©emeinbemefett

Summe ber Siebrauggaben

Sr. 342,144. 66
329,146. 09
187,938. 23
64,093. 81

46,232. 28
19,414. 78
18,420. 75
14,543. 82
13,832. 79
5,467. 19

1,059. 80
92. 25

Sr. 1,042,386. 45
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•ûtinberauëgaben.
IV. ajHIitfir 3r. 63,712. 14

XIII. Sanbiuirtfc^aft „ 43,300.26
V. ßircpenmefen „ 13,492.80
X. Saumefen „ 5,987.73

XI. Anleipen „ 4,762.70
XIV. Sorftroefen „ 1,648. 08

Summe ber Siinberauëgaben Sr. 132,908. 71

SJtepreinnapmen Sr. 2,521,847. 06
Siinbereimtapmen „ 1,531. 75

Sr. 2,520,315. 31

Steprauëgaben Sr. 1,042,386. 45
ÏJiinberauëgaben „ 132,903. 71

„ 909,482. 74

SBcffereö AecpnungëergebniS,
mie obett

XXV.
XXXII.
XVIII.
XXIV.

XVI.
XXIII.

XXVIII.

XXXI.
XXII.

Stepreinnapmen.
©ebüpren Sr-
Sirefte Steuern
^ppotpefarfaffe
Stempel* uttb Sont
notenfteuer
S o m & tt e n
Sal^panblung.
Sôirtfcpaftëpatentge*
büpren
2Jltlitär fteuer
3agb, gifcfjerei unb
Sergbau
Summe ber Slepreimtapmen

Sîinbereinnapmen.
XXVI. @rbf cpaft£ unb ®epen=

fungëfteuer
XXX. Anteil am ßrtrage ber

©djmeij. Sationalbanf
XX. ©taatëfaffe
XV. ©taatëmalbungen

XXIX. Anteil am fêrtrage beë
Alf opolmonop olë

XXVII. SBaf ferrecptëabgaben
XXI. S up en unb Confié*

fationen

Sr. 155,686. 30

67,472. 40
36,752. 27
34,381. 13

26,591. 13
12,926. 90

2,241. 80

Si e p x a u S g a b e n

VI. Unterricptëmefen
XXXIII. llnborpergefepeneë

VIII. Armenmefen
II. ©ericptëbermaltung

XIII. Sanbmirtfcpaft
I. Allgemeine Sermaltung

IIIb. ^olijei
V. ifirtpenmefen

IX». Solfëmirtfcpafi
XII. ginan^mefen
VII. ©erneinbemefen

Summe ber Steprauëgaben

Sr. 372,953. 52
343,214. 21
145,570. 10
88,758. 43
38,080. 71

36,177. 71

26,447. 71

13,763. 45
12,778. 13
6,750. 16

310. —

Slinberauêgaben.
X. Saume fen Sr.

IXb. ©ef unbpeitëroefen „IV. Siilitär „XVII. Somänenfaffe. „XI. Anleihen „IIP. $ u ft i 3 „XIV. Sorftroefen „
Summe ber Slinberausgaben Sr-

Steljreinnapmen Sr. 1,269,503.08
Siinbereinnapmen „ 336,051. 93

Sr.
Sîeprauë gaben Sr- 1,084,804. 13

Siinberauêgaben „ 152,618. 71

90,494, 20
40,250. 73

9,111. 12
8,856. 94
2,928. 75

631. 02
345. 95

152,618. 71

933,451. 15

932,185. 42

Sr. 1,610,832. 57

ßroifcpen ber Aecpmmg bon 1909 unb berjenigen beë

SorjapreS ergeben fiep folgenbe llnterfcpiebe :

593,716. 30
382,945. 96
165,756. 03

64,265. 60
20,982. 28
12,583. 23

9,966. 24
9,729. —

9,558. 44

Seffereë Srgebnië in 1908 Sr. 1,265. 73

SaS AedpnungSrefultat bon 1909 ftellt fiel) gegenüber
bemjenigen bon 1908 roefentlicp beffer, menn man bie aufser=

orbentlicpen Ausgaben ber beiben Sapre, ben .Suroacpë ber

Aufgaben unb ben Siinberertrag ber érbfcpaftê= unb Sdjen=
fungëfteuer in 1909 berûcîfidjtigt.

Sie Serroaltungëbericpte ber Sireftionen merben näpere
Angaben über bie Abloeicpungen ber Aecpmmg bon ben Sor=
anfcplagen enthalten, unb über bie fämtlicE)en Ärebitüber*
fdjrettuitgen mirb bent ©roffen Aate ein befonberer Sérient
borgelegt.

I. JUlgenwij« Kerroaltung.

Sr. 1,269,503. 08

Sür bie Allgemeine Sermaltung
bon Sr- 46,232. 28. tleberfcpritten
©ropen AateS um Sr. 19,459.
um Sr. 8,084. 41 unb bie Ärebite

folbungen ber Ange ft eilten
um Sr- 400, Srucffoften ber
Sr. 16,413.97 unb (Sntfcpäbigungen
treter ber AegierungSftattpalter um

beftepen SieprauSgaben
mürben bie Soften beë

05, ber A a t S f r e b i t
auf ben Aubrifen Se
ber ©taatëf an§Iei
Staatstanjlei um

ber Stellber*
Sr. 2,186. 55.

Summe ber Siinbereimtapmen Sr. 336,051. 93

Sr. 1,084,804. 13

infolge pöperer SDrueffoften ber beiben Sagblätter unb ber

beiben ©efepfammlungen um Sr. 6,927. 45 unb Sr. 2,968. 85
ergibt fiep für baS beittfcpe Amtsblatt ftatt einer Aein=

einnapme Don Sr. 5,000. — eine reine Ausgabe bon Sr. 493.45
unb für baS franjöfifcpe Amtsblatt nebft Beilagen
eine Aiinbereinnapme bon Sr. 2,872.85. Sie ffoften ber Amts*
fepreibereien blieben um Sr- 5,741. 65 unter bem aus*
gefepten ©efamttrebit. ©egenüber bem Sapre 1908 finb bie

Soften ber Allgemeinen Sermaltung um Sr. 36,177. 71 ge=

ftiegen. Sie Voftenpnapme betrifft bie Abfdpnitte ©roper
Aat mit Sr- 21,883. 25, AatStrebit mit Sr. 8,038.93,
Aebifion ber ©ef epf ammlung mit Sr. 3,265. 80, Ae
gierungSftattpalter mit Sr. 2,509. 35 unb AmtS
fepreibereien mit Sr. 2,662. 55. Sür bie StaatSïanjlei
finb bie ©efamttoften um Sr. 4,120. 12, bie Srucîîoften
um Sr. 9,244. 67 geringer als in 1908.

II. ©eriiptsberniflltung.

Sie Soften ber ©ericptSbermaltung überfteigen ben Sor=
anfcplag um Sr- 64,093. 81. Sabon betreffen Sr. 63,557. 64
bie AtöblierungSf often beS •DbergericptSgebäu*
beS, für melcpe im Soranfcplage fein ßrebit borgefepen mar.
Sie übrigen ÏJieprausgaben bon Sr. 536. 17 gepen aus 4frebit=

überfepreitungen unb =@rfparniffen perbor. Slepr als bie auS*

gefepten tobite paben erforbert: ßbergeriept Sr. 11,399. 90,
ObergericptSf an^lei Sr. 1,805.05, ©taatSanmalt*
fepaft Sr. 503. 98 unb SetreibungS* unb ÄonfurS*
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eint ter 3*- 2,346. 75. Sicfe ÏJteljraubgaben entftanbcn mit
tMuëitafjme bed Ickten ißoftend infolge ber neuen ®eric£)td=

organifation, buret) toeldje bic gatjl ber Dberridjter, fotoie ber

Beamten ber Obergerictjtefanglei uitb ber ©taatdantoaltfdjaft
Ocrmetjrt tourbe. äöeniger, aid bie Alrcbite betrugen, ift auê=

gegeben toorben für bie îtmtdgeridjte 3r. 5,824. 61, bie

© e r i d) t ë f d) r e i b e r e i e n 3r. 254. 25, bic © e f d) m o r n e n
geriet)te 3r- 8,784. 15 unb bie ©eloerbegerid)te
3r. 656. 50. ©egen 1908 tjaben bie Aîoften ber ©erid)të=
Oertoaltung um 3r. 88,758. 43 zugenommen. Slbgefetjen bon
ber einmaligen îtuêgabe für 2)1 ob lier un g bed Cberge
rictjtdgebctubed finb 9)îet)raudgaben zu berjeietjnen auf ben

2lbfd)iiitten ADbergeridft, ©bergeridjtëtanzlei, ©e
ridjtdfTreibereien, ©taatdantoaltfdjaft unb 93e

treib ungd- unb Aloitturdämter. Sie Soften ber ©e
fdjloornengeridjte finb bagegen um 3r. 7,258. 57 ge=

ringer aid in 1908.

m», luftij.
Ste üiubrit ©ureaut often ber ^ufiijbirettion Oerzeigt

eine Alrebitüberfdjreitung bon 3r. 2,066. 80, bie teilmeife
buret) 2)iobiliaranfd)affungen für bad auf 1. Januar 1910 in
Sätigfeit getretene tßerlualtungdgerictjt entftanben ift unb bitrd)
Srfparniffe auf anbern Stubrifen bid auf 3r- 1,059. 80 aud=

geglichen mirb.

III". $l0li?ei.

2tad) ben §auf)trubriteit finb bie 9Ibloeidjungen bout 23or=

anfdjlage folgenbe: 2)1 e 1; r au dg ab en : 3rembent>oIizei
unb 3cit)nbungdioefeu 3ï. 1,209.34, ©traf an flatten
3r. 11,875.30, 3uftiz uitb Sßolizeitoften 3r- 4,501.42,
•äibilftanb 3r- 132.90. 2)linberaudgaben : 93or
loaltnngdfoften ber tßolizeibirettion 3r- 191.06,
tßotizeitorpd 3r- 734.53, ©efüngniffe 3r- 2,183.03,
Setä m p f u it g bed 9ll£ot)olidmud 3r. 66. 52. 23on
ben llitterrubrifen meifen folgenbe Alrebitüberfcßreitungen auf:
23ef olbitttgen ber ^Beamten ber ißolizeibirettion
3r. 187.50, ißaß= uitb 3remben|)oligei 3r- 230. 80,
£rand)tort unb 9lrmenfut)rtoften 3r- 1,077.44,
21erfd)iebene SSerioaltuitgdt often bed ißolizeitorßd
3r. 241.19, 21abrung ber ©efangenen in ber -fpaußt-
ft a b t 3r. 584.13, 25erfd)iebene33erf)flegungdtoften
3r. 754.—, ©trafanftalt ïtjorberg 3r. 10,841.20,
^ibangderjietjungdanftalt £rad)f cltoalb 3r.1,444.69,
Soften in ©traffad)en 3r. 8,433.17, oli^eitoften
3r. 3,049.75 unb Sntfdjäbigungen ber,8i0ilftanbd=
beam ten 3r- 296.20. 2Jîe£)r, aid beregnet ioar, gingen ein
an floftenrücterftattungen unb ©ebü£)ren
3r. 6,765.15 unb an Gbergerid)tdgebüt)ren in $u
ftizfadjen 3r- 216.35. Sad ikeeßnungdergebnid ber © t r a f=

auftalt äöißtoi l gemattete, eine ©munie bon 3*- 45,632.78
für bad bom ©roßen Slate unterm 31. Januar 1910 befd)tof=
feite 9Infd)IußgeIeife in 21 e fer be ju ftetten. Sie fid) gegen-
über bent Oorljergeljenbett ,3atjre ergebenbett 2)îet)raudgaben bon
3r. 26,447.71 betreffen in ber Apaußtfndje bie ©trafan-
flatten Stjorberg uitb @t. 3;ot)annfen, fobann bie

3uftiz unb ißolizeitoften.

IV. pilitär.
Sie Soften für Stufbeioatjrung unb Unterhalt

bed Alriegdmateriald unb bie üerfdjiebenen 2Jiiti
tärandgaben blieben, erftere um 3r. 26,223.76, teuere
um 3r. 20,634.28 unter bett audgefeßten Vrebiten. äöefent-
lid) bant biefen 2)iinberaudgabcn unb ben füteljrerträgen bon
3r. 1,166.83 für bie $eug tja ttdloer tftütten, fix. 8,574.15

für bie Alonfettion ber iBetleibitng unb Sludritftung,
fomie bent ben iBübgetanfatj unt 3r- 2,099.05 überfteigenben

Sri bd bon fan to it aient Alriegdmaterial finb bie

.tieften ber 2)iiIitörbertoaltung im ganzen um 3>-'- 63,712.14
geringer, aid fie beregnet toorben toaren. Alrebitiiberfcßreitungcn
finb zu berzeidfuenfür bad Ala tttondtriegdf ommiffariat,
3r. 478.09, 2t ef otbung en ber Aîreidt ont matt bant en,
3r. 525.25, unb 2t e t r u t e n a u d t) e b u tt g, 3*- 654.40. 3m
©ergteid) z" ber Sîedjnung bed 25orjaf)red t)aben bie Stein-

audgaben ber 2)iilitärbermaltung um gr. 9,111.12 abgenommen.
Sie 25 e r to a 11 u tt g d t o ft e n b e r S i r e f t i o n, bie Studgaben
bed .tl a it t o n d r i e g d î o m m i f f a r i a t d, ber $ e u g t) a u d

beriuattung, ber .tlreidberiualtuttg unb bie Oer-
f d) i e b e n e n 221 i I i t ä r a u ë g a b e n Oermcljrteit fid) zufamnten
unt 3r. 7,244.67. Sagegen benninberten fid) bie Aîoften bee

S e ft o t in Sadjdf elbett, ber AîafernenOertoaltuitg,
für 91 uf berna tjrung ttnb Unter t) alt bed Alriegë-
materiatd zufantnten um 3*- 7,249.56 unb fliegen bie

Sieineinnaljttten ber ^eug fja u d tu er t ft ci t ten, ber .il o tt

fettion ber 23e£teibuttg ttnb 9luëritftung unb ber

Srlöd üon fantonalem .tîriegdmaterial zufamnten
um 3r. 9,106. 23.

V. $irdjent»e|ett.

Siefer Slbfdjnitt ber fRedjmtng Oerzeigt gegenüber bem

©efamtfrebit eine 4J)iinberauëgabe Oon 3^- 13,492.80, ait ber

alte .fjauptritbriten beteiligt finb. ,t3rebitüberfd)reituttgen finb
oorgetomnien auf ben Unterrubrifen: ficibgebinge (ftro-
teftantifdie .tîir^e), 3^-335.—, ttnb 2öot)nungdcntfd)ä
b i g u n g e n (rbmifc£)=ïatt)olifdt)e .Rirdje), 3ï- 200. —. 3ur ^eu

Soften fpabtern, HirdjenrenoOation, Beitrag,
3r. 1,500.—, ftanb im 25oranfd)lag teilt .tlrebit zur 21er=

fügung. Sie .Sîofiett bed .tïirdjeniuefend finb in 1909 unt
3r. 13,763.45 t)'ôt)er aid in 1908. Sinzig bie tloften ber

d)rift tatI)olifdjen Jîirdje nannten ab.

VI. Iluterritijlsuiefett.

25on ben 2)iet)raudgaf)en bon 3r- 329,146.09 falten
3t. 282,354.60 auf bie .tloften, melcfye bttrd) bad ©efetj über
bie 21efoIbung ber ißrimarlet)rerfd)aft Oom 31. Ottober 1909
ocrait la f)t toorben finb unb im 25orattfd)tag nid)t t) at ten oor=

gefet)en toerbett tonnen. Sie übrigen 9Jiet)rauëgaben Oerteilett
fic^ auf bie $od)fdjule mit 3t- 4,663.77, bie 2)tittel
fdjttlen mit 3r- 40,174.55, bie tpriniarfd)ulen mit
3r. 7,576.15 (über bie ertoätjnten 3r- 282,354.60 Ijittaud),
bie S a tt b ft it m tu e n a n ft a 11 e n mit 3r. 309.70 unb .11 u n ft
mit 3r- 4,030.—. 25on biefett SJÎeÉjrattdgabcn getjen Sr=

fftarniffe ab auf ben 2Ibfd)mtten: SSerwaltungëtoften
ber Sirettion unb ber ©tjttobe 3r- 950.75 unb
S e ^ r e r b i l b u n g d a n ft a 11 e n 3r. 9,011.93. 3unert)alb ber

einzelnen fpauptrubrifen befielen îtte^r ober tueniger grofje
9lbtueic£)uitgett oon ben ©ftezialtrebilen. 2)on bett Aircbitüber-
fdjreitungeu fittb zu ermähnen : tpriifungdtoften Sjfter-
iett, Steif et oft en, 3r- 3,192.40; 93 e f o I b u tt g e n ber
91 n g eft eilten ber .fpod)l"d) nie, 3r. 5,231.45; Afantond-
fettle Sjlrnntrut, 93 e i t r a g, 3r. 5,472.50; ©taatd
beitrage an ©tjmnafien unb ißrogtjmttafieu,
3r. 6,989.25; ©taatdbeiträge an ©et nn bar faulen,
3r. 22,078.25; ©etunbarft^nlinffiettion, 3r- 2,886.65;
ißettfionen für î)îittelf(^ullel)rer, 3r- 4,435. — ;

Snfjjettoren ber ißrimarfdjulen, 3r- 15,262.30;
©eminar iß runt rut, 3r- 2,802.40; Srljaltnng Oott
Alunftaltertümem, 3r- 3,030. —. Sie größeren s))tinber=

audgaben finb: ©l)it ob alt often, 3r- 4,157. 80 ;
- 93 c

f ol bung en ber ißr of ef f ore n uitb |> on or are ber
Sozenten,3r. 3,183.35; Seibgebinge Oott 5ßrimar
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leprern, 3r- 4,066.80; Sleiträge on erweiterte
Dberfdjulen, 3r. 4,133.35; ^Beiträge an Sepr
mittel für ©filler, 3r- 2,794.25; llnterfeminar
§ of mil, 3ï- 5,599.60; -Db er femin or 53er n, 3r. 4,883.85;
©eminar |jiti bel boni, 3r- 1,349.43. Der 53etriebê=

ertrag beS S e p r m i 11 e l b e r I a g e S ftellt fid) um 3r. 6,485.25
pöper, als er t»eranfc£)lagt mar, unb bie Einlage in
bie 3t e fer be beträgt 3'r- 5,877.75 mepr, als fie bub=

geliert mar. 35on bem aus bor 33 un beSfub tient ion für
bie ißrimarfcpule gur SlnSricptung Don 53eiträgen an
©enteilt ben referbietten 53etvag boit 3*- 83,000.— famen

3r. 2,630.40 nid)t gur 33ermenbumg. Sagegen würben für
3 u f d) ü f f c a n S e i b g e b i n g e 3r- 494.20 mepr ausgegeben,
als ber 53oranfc£)lag borfal), unb ein Slctrag bon 3r- 2,796.—
mürbe als Beitrag au bie Jöteprloften ber neuen
33 er n er © cï) n Im anbiarte berredjnet. Sie für baS llnter=
ricptSmefen gegen 1908 gu lonftatierenbe 3luSgabeitberntep=

rung bon 3*- 372,953. 52 betrifft mit 3*- 328,708. 22 bie

Sprintarfdjulen nnb bicS pauptfäcplid) mit ütüdficpt auf
baS oben ermähnte ©efetj über bie ïlefolbung ber 5ßriittar=
leprerfcpaft, fobann bie sJJiittelfcpulen, bereit Soften um
3r- 77,158.55 gitnapmett. 3'ür bie .fpodjfcpttle gingen pin=
gegen bie 3luSgaben um 3*-1,140.11 gurücf unb für flunft
um 3r. 35,222.—.

VII. ©emeittbemrfeit.

Sie IDieprauSgabett bon 3^- 92.25 betreffen bie S3 u r e a tt
l o ft e n.

VIII. ^.rntritmcfrtt.

3m gangen ift ber Soranfcplag um 3*- 187,938. 23
Übertritten morben. @S beanfprnepten mepr als bie bemil=

tigten Arebite : bie 33er malt ungëf often ber Streit ion
3r. 1,017. 51, bie 3lrmenpflege 3r- 179,501. 78, bie

fantonalen (ürrgiepungSanftalten 3r- 658. 47 unb
bie berfepiebenen llnterftütjungen 3r- 9,457.80.
Ilm 3ï- 672. 33 unter ben auSgefeßten flrebiten blieben bie

floften für A o m tu if fi on uttb Snfpcltoren unb um
3r. 2,025. — bie 53eiträge an 39egirlSberpflegttngS
an ft alt en. Dtacptrebite fittb erforberlid) auf folgeuben 9ïu=
briten: S3 tt r e a u f o ft e n ber Sirettion 3r- 1,031. 71,
Beiträge für batternb Unter ft ii tj t e 3r- 98,695.94,
S3eiträge für borübergepenb llnterftüijte 3^- 20,812.06,
Beiträge gemäß §§59 unb 123 31.=©. 3r. 60,014.13,
(ürgiepttng Sanft alt Sattborf 3*- 501. 46, @rgte
pungSanftalt Aeprfaß 3ï- 1,105.01, @rgiepungS
anftalt ©onbiiier 3r- 1,665. 12, uttb SSerpfle g un g

tränier flautonSf rent ber 3r- 9,459.65. 33ont Arebit
für außerorbentlidje 33 ei träge au ©ein ein ben finb
3r. 49,374. — unb bout Arebit für littterftü(jungen
bei ©djaben burcp Staturereigniffe 3*- 16,379. 10
beut UnterftütjungsfonbS für Aran£en= unb 3lrmenanftalten
gugemenbet tuorbcit. SlttS bcmfelben mürben 3r- 135,515. 20
an 14 Slnftalten berabfolgt. Sic 31 rut en ft eu er lieferte
einen Srtrag bon 3^'- 1,732,032. 04, 3r- 1,506,212. 51 int
alten flauten, 3r- 225,819. 53 im $ura. ©ic blieb
um 3r. 191,956. 14 pinter ber ©uittnte ber Aoftengunapme
feit 1898 gttrüd. Sie 3luSgabenbermel)ruttg im 3lrmenmefen
gegenüber bem borpergepenben 3apre, betragenb 3^-145,570.10,
ntacpl fid) mit 3luSnat)me ber 33ermaltungSloften ber
Sireltion unb ber 33eiträge an 35egirlSergiepungs
anftaltett, auf welcpen beibett 3iecpnungSabfcpnitten fid)
fUtinberauSgabeit bon 3r. 4,622. 39 ergeben, attf allen £)auf)t=
rttbrilen geltenb, am erpeblicpftett, b. p. mit 3*- 131,990. 06
auf ber 31 rut en pflege.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1910.

IXa. Holltsmirtrrijaft.

3lbgefepen bon ^a it bel ttnb 33ertef)r unb SebenS=
m ittelpol iget palten fid) bie 3luSgaben für 33olfsroirt=

fdjaft in ben ©rettgett beS 35oranfcplageS. 3ür fp a n b e l unb
©einerbe beftepen ÜJteprauSgaben bon 3*- 5,872. 22, für
SebenSmittelpoligei bon 3r- 10,582. 66. Stuf erfterem
3lbfcpnitt finb bie Arebite ber 3tubri£en 3örberung bon
Raubet unb ©e m erbe im allgemeinen, ©emerb
l i cd) e ©tipenbiett, 33ureatt= unb üteif el often, it
b lila ti Ott en unb SeprlingSroefen gufamnten um
3r. 10,540. 32 überftpritlen morben, roetepe 3JteprauSgaben
burcp irfparniffe auf anbern fliubrilen bis auf bie oben an=
gegebenen 3r- 5,872. 22 aitSgeglidjen mürben. Sie sJJÎepr=

ntmgabe für SebenSmittelpoligei refultiert aus bent gegenüber
bem. tßoranfcplag um 3r- 16,106. — Heineren 33unbeS
beitrug, Seßterer mürbe bom S3ttnbe nur für bie 3luSgaben
bom 1. 3uli 1909 an bereepnet. Sie fid) für 33ol£smirtfcpaft
beim SSergteicpe mit bem 33orjaprc ergebenden füieprattSgaben
bon 3r. 12,778. 13 betreffen ade Slbfcpnitte ber 3tecpming
mit SluSnapme ber SebenSmittelpoligei unb ber 3ioter=
poligei, beren floften um 3r- 8,599. 66 unb 3*- 1,287. 10

gurüefgegaugen finb. 3ür fpattbel uttb ©e m erbe napmett
bie floften um 3*- 18,449. 24 gu.

IXb. ©efitttbpeitôtbefett.

Sie brei 3rrenanftalten pabett ipre Arebite über=

fepritten, äöalbau um 3^- 20,046.37, 9Jtün fing ett um
3r. 11,775.47 unb 33ellelap um 3*- 14,263.07. S3ei ber

Streit an ft alt 9Jlünfingen ift bie flrebitüberfdjreititng
auSf(ptief3lid), bei ben beiben anbern Srrenanftalten ginn Seil
burtp anßerorbentlidje, im 33oranfd)lage niept borgefepene
3luSgabett entftanben. Siefen SJieprattSgaben bon gufammen
3r. 46,084.91 ftepen ßrfparniffe gegenüber bon 3t- 26,670.13,
fo baß bie 3luSgabcn für biS ©efuitbpeitSmefen ben ©efamt=
trebit um 3r- 19,414.78 überfteigen. Sie Beiträge
an bie 33egirfStran£enanftaiten blieben netto um
3r. 12,366.10 unter beut auSgefepten Arebit, ba bie ®in=

napmett (Beitrag attS bent Sußenertrag) um biete ©uittme
pöper ausfielen, als im 3Soranfd)tag bereepnet mar. 23om Arebit
für S? e r p ü t it it g unb Seläntpfuttg ber Sttberlulofe
bon 3r. 60,000. — tuitrben 3ï- 32,945. 95 itt einen ©pegiat=
fonbS (bibe ©eiten 126 unb 127 pienaep) gelegt.

X. gautuefrit.

Sie SlttSgaben für baS Slaumefen betragen 3*- 5,987. 73
Weniger, als fie beranfcplagt waren. Sie borgetommeneu Arebit=
überftpreitungeit finb folgenbe: ÜJtietgin'fe ber SPegirtS
bureau? 3ï- 100.—, linterpalt boit A i r cp e n
g e b ä u b e n 3r- 3,254. éû, unb 35 e r m e f f u n g S t o ft e n
§r. 2,334. 55. 3ür bie SlttSgaben fttb Slubril X, C. 6,
tpfrunbloSläufe, 3^- 2,500.—, mar im 35oranfcplag teilt
Arebit borgefepen. Sie Arebite für neue ^ od; bau ten,
neue ©traßen= uttb törüdenbauten unb Sö a f f e r
bauten finb innegepalteit morben unb eS tonnten, wie fepon
itt 1908, llebertragungeit auf Sorftpußlonto berntieben werben.
3ln SöafferretptSgebüpren gingen netto 3^- 57,288. 30
ein, gegenüber 3^- 16,297. 40 in 1908 unb 3r- 60,000. —,
bie bubgetiert waren. 35on biefem ©ebüprenertrag mürbe eine

©umtue bon 31'- 5,644.15 bem fJtaturfcpabenfonbS
übermiefen. Sie begüglicpc 3IttSgabe ftanb nidjt im 33oraufd)lage.
Sie IttSgaben für baS Slauroefett finb in 1909 um
3r. 90,494.20 geringer als in 1908. Siefer llnterfcpieb
betrifft pauptfäcßlid) bie im tetjteren 3«pïe berreepnete 31 in o r
tifation ber 6 it t f d) ä b i g tt n g an bie ©emeinbe

68*
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Siel für ©tragenabtretung uttb bie 3Bafferrecf)të
gebühren.

Sie Serpflicgtungcn für Sauten waren 6nbe 1909 fol=
genbe:

Sorfdgüffe :

©tragenbauten ffr. 732,856.54
Söaff erbauten 1,083,483. 47

Sufamnien ffr. 1,816,340- 01

Setnilligte, aber nod) nid)t ausgeführte, bejw. in ber DIttS=

fügrung begriffene Santen:

Hochbauten ffr. 199,222.90
©tragen bau ten „ 637,685. 70
DSafferbauten „ 1,827,117.30

gufammen ffr. 2,664,025. 90

©efamtbergflid)tungen :

H o cg b a u t e n ffr. 199,222.90
©tragenbanten „ 1,370,542.24
Söaff erbauten „ 2,910,600. 77

Sufanunen ffr. 4,480,365. 91

XI. Jlnletgeit.

Sie DJiinberauSgaben bon ffr. 4,762.70 betreffen bie
Dtubriten Sjlrobifiotten, SranSgortloften unb Dlgio
nnb Sut dt oft en, SßnblifationStoften.

XII. fiiumntjefen.

Sie Ausgaben finb um ffr. 5,467. 19 £)öt)er, als fie im
Soranfcglage berechnet maren. 3« erfter Sinie rühren bie

DJiegrauSgabett toon ben ffr. 3,163.05 betragenben DiecgtS
oft en her, für welcge lein flrebit borhanben mar. ©obamt

beftegen folgenbe .ftrebitübcrfdjreitungen : S e f o l b n n g e n ber
Singe ft eilten ber ÄantonSbudg halterei ffr. 957.—,
Sur ean to ft en berfelben ffr. 348.1,5, SrucEfoften unb
Sucgbinbertoften ffr. 101.50, Sefolbungen ber
DtmtSfcgaffner ffr. 703.95 nnb Sureaul often ber=

felben ffr. 601.99. Sic DJiegrauSgabett bon ffr. 6,750.16
gegenüber 1908 bertetlen fid) fa ft gleicgmägig auf bie brei
DiedgnungSabfcgnitte.

XIII. gttnbnjfrtritjflft.

ffiir biefen SerwaltungSjWeig finb ffr. 38,080. 71 mehr
ausgegeben loorben als in 1908, bagegen ffr. 43,300.26
weniger, als bubgetiert mar. DJiegrauSgaben gegenüber betn

Soranfdglage gaben fich auf folgenben DiubrtEett ergeben :

Sureauto ft en ber Sirettion ffr. 298.75, Serfucge
mit amerifanifchen Dieben ffr. 1,500.—, Hagel
berficgerung ffr. 1,006.14, unb lanbwirtfcgaftlicge
Söinterfd)uie Diütti ffr. 1,040.15. Saju fommen bie

im Soranfcglage nicE)t berüdfidgtigten Soften für ff l e i f d)

f d) a u im Setrage bon ffr. 14,811.95. Siefen DJiegrauS=

gaben ftegen namhafte Ärebiterfparniffe gegenüber auf ben

Dittbrilen DieblauSbefämpfung, ffr. 9,170. 34; ff örbe
rung beS äöeinbaueS im allgemeinen, ffr. 7,462 55;
DJi ai fäf er gründen, ffr. 10,358.90; unb Siegberficge
rung, ffr. 9,212.95. SeS fernem weifen bie Ianbwirt
f eg a f 11 i eg e © eg u I e unb bie 5)1 o 11 e r e i f cg u l e Di ü 11 i
Wrebiterfgarniffe auf bon ffr. 8,299. 09 unb ffr. 10,054. 46,
erftere battl bem beit Soranfcglag um ffr. 20,250. 88 iiber=

fteigeuben Ertrag ber ©ntSwirtfcgaft, legtere infolge beS

um ffr. 9,725.55 über ben Soranfcglag ginattSgegenben
Ertrages ber DJiollerei. Sont DJiegrcrtrag ber ©utswirtfcgaft
ber lanbwirtfcgaftlicgen ©d)ute ift eine ©umtne bon ffr. 10,000. —
für 5teu= unb Ilmbauten in Die fer be geftelU worben.

XIV. larfltbefm.

Sie fioften beS fforftwefenS blieben im ganzen um
ffr. 1,648.08 unter bent Soranfcglage unb finb um ffr. 345.95
geringer als in 1908. Sie Ärebite Sureaitfoften ber
JîreiSf örfter unb Dberbannwarte unb 2Balbauf
f e h er Würben, erfterer um ffr. 235.85, letzterer unt ffr. 120.35
überfcgrittcn. Ser Dlnteil ber ©taatSwalbungen an
ben Soften ber fforftmeifter unb .fîreiSoberfbrfter
blieb um ffr. 1,483. — ginter beut Subgetaitfage (gtrüd.
51 uf mehreren Diubrifen begehen ©rfgarniffe, bott tuclchen bie

ergeblicgfte mit ffr. 1,755.85 bie Diubrit Dieif et often ber
ÄreiSförfter betrifft.

XV. gtftûtsœfliiMttgett.

Ser Dieinertrag ber ©taatSwalbungen überfteigt ben Sor=
anfcglag um ffr. 98,439.83, ftet)t aber betitjenigett bon 1908
um ffr. 34,381.13 nach- ©egenüber bem Soranfcglage haben

Haitgt= unb gtbifcgennugungen ffr. 86,231. — mehr
ergeben, bagegen ffr. 48,004. — weniger als im Sorfagre.
Siefer DJlinberertrag ift auf ben Diüdgang ber Ho^greife ^ttrüc£=

jufügren. Sie Dtebennugungen warfen ffr. 4,287.20
mehr ab, als berechnet war, unb ffr. 1,052. 33 mehr als in
1908. Sie 2öirtfd)aftStoften blieben int ganzen um
ffr. 5,375. 06 unter bem Soranfcglage. @S beftegen gegenüber
bentfelben jwei grögere DIbweicgungen : Sie Soften für 2öalb
ïulturen fini) um ffr. 16,021.31 geringer, als fie ange=
nomtuen waren, wägrenb bie Diiiftlbgne ben Vrebit unt
ffr. 16,335.50 überfteigen. ffür Sefdgwerben unb Ser
waitungStoften betragen bie DluSgaben ffr. 1,063.57
bejw. ffr. 1,483. — Weniger als bie ausgefegten Vrebite,
obtoogl bie ©emeinbefteuern ben Soranfcglag unt
ffr. 1,721.85 überfcgreiten.

XVI. fotuäueu.

Ser (Ertrag ber Somätten überfteigt fowogl ben Sor=
anfcglag als aueg baS Ergebnis beS SorfagreS, biefeS unt
ffr. 20,982.28, fetten um ffr. 26,363.59. Sie 2B a f f e r
mietjinfe tauieit um ffr. 1,501.— göger ju ftegett, als
fie beranfcglagt waren. Sagegen beftegen für bie übrigen
Se fegwerben unb bie SßirtfcgaftStoften @rfgarniffe
Oon jufatntnen ffr. 15,991. 19.

XVII. famänfttliaffr.

fytn Soranftglage waren Gcinnagmctt unb DlttSgaben 31t je
ffr. 90,120.— berechnet. Semgegettüber betragen bie @in=

naginen ffr. 73,065.45, bte DluSgaben ffr. 91,486.20. Ser
DluSfatl in ben ©nnagtnen bon ffr. 17,054.55 rügrt bager,
bag eine grögere .liaufSfuiume fgäter fällig tourbe, als bei
ber Dlitffteüimg beS SoraufcglageS angenommen würbe, unb
bott einer anbertt grögeren fforberttng ber yinS in 2luS=

ftanb taut.

XVIII. fpathehnrltalTf.

©egettüber bem Soranfcglage lieferte bie Hggotgetartaffe
einen DJiegrertrag bon ffr. 195,212.47, gegenüber bent bor=
gergegettben jfagre einen folegen bon ffr. 165,756.03. Ser
Diogertrag ift um ffr. 177,622.79 göger als in 1908 unb
gegt um ffr. 200,455. 12 über ben Soranfcglag ginauS. Sie
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Slermaltungdtoften nahmen im 35ergleid) zum 33orja^r
um ffr. 11,866.76 zu unb überfteigen bert SSoraitfdE)Iag um
ffr. 5,242. 65. ffür bie SImortifation ber Slnleil)end
to fie it mürben Jr. 47,963. — mehr berroenbet, als ber 33or=

aufflog f)ietitr borfaf).

XIX. gtanttmalbmik.

Erträge unb Soften ber .fîantounlbanf meinen jnm Seit
mehr ober loeniger bon ben Sbibgetanfatjen ab, jebod) ent=

fpricht ber Sletriebdertrag genau bemjenigen bed S3orja£)reê unb
bem Storanfd)lage. ©en lederen überfteigen ber SB e ä) f e I
ertrag um ffr. 17,708.61, bie 5ßrobifioiten unb Sluf
bemabrungêgebûljren um ffr. 176,007. 20, ber Äurd
gemtnn auf SBertfdjrif ten um ffr. 151,429.92. ©a=

gegen blieben bie t)erfc£)iebenen ^irtfe um ffr. 94,455. 24
hinter ben Sierechnungen ^urüd. ©ie Slermaltungdtoften
tarnen um ffr. 105,594.47 höh« ju fielen, als fie beran=

fcplagt maren. ©ie llebertragung in bie @f3egial
rcferbe für fforberungen im betrage bon ffr. 189,914.80
mar im Slubget nicht borgefetjen. (ytt Slnbetracht biefer Stud=

gäbe fteltt fic^ bas ©rgebnid ber Slant in SBirtlidjteit um fo
btel beffer.

XX. gtantsltafle.
©er ©rtrag ber ©taatdtaffe natjnt gegenüber bem Storjahre

um ffr. 36,752. 27 ab, überfteigt aber ben Sloranfchlag um
ffr. 151,109.56. Sin .ginfen ö°" ©ut haben gingen
ffr. 227,504. 93 meffr ein, aid angenommen roorben mar,
unb an 31«fett für ©djulben mürben ffr. 76,395. 37
über bett Sioranfdjlag l)inauê bergütct. Severer llnterfdjieb be=

trifft faft aitêfc^liefelid^ bie fRubrit ©pezialbermaltungen,
bad tfeifjt bad ©epot ber ,&l)pothefar£afje bei ber ©taatdtaffe,
meldjeö bad ganze ffaljr pinburcf) größer mar, als patte boraud=
gcfepeit merbcn tonnen, ©iefed ©epot mürbe auf ben ,tîonto=
torrent mit ber .lîantonatbant übergeführt unb ed hatte baper
bie ©taatdtaffe an biefer jeitmeilig ein ©utpaben, bad netto
ben in Siubrif Slantbepot erfcpeinenben, im 33oranfd)Iage
nic^t borgefepenen gtnd bon ffr. 35,701.36 abmarf. ©ie
SRepreinnahme bon ffr. 125,743.50 für ginfe öon Sit tien
fällt auf bie ©ibibenbe auf ben Slttien ber ©cpmeizerifcpen
Rationalbant. 3n ber Ungemijjpeit, ob eine foldje einginge,
mar bafür im SSoranfcplage tticptd eingefeijt morben. ©ie
SRepreinnahmen an ginfen tion ©pezialbermaltungen
betreffen ben SSorfdjufj für bie ©rmeiterung ber grrenpflege unb
benSletriebdborfchuf) an bad Äantondtriegdtommiffariat. ©rfterer
napm mehr zu, aid beredjnet mar, unb für letzteren mürbe
ein gind bon 4 % bejogen ftatt 3 % nach Slubget. ©ie
SRepreinnahmen für ginfe bon SSorfcfjüffen an öffentliche
Unternehmen betreffen in ber .öauptfacpe ben .fiontotorrent
mit ber Slranbberficherungdanftalt unb rüdftänbige 3infe ber
5pruntrut=®onfol=éahn. ©ie berfchiebenenSinnahmen,
für bte im Sloranfcplage nid)td angefept roar, fetjen fid) aud

.i'htrdgeminncn auf prüdbegahlten Obligationen, ^robifiotten
unbaldberjährtabgefdjriebenengahlungdanmeifungen jufammen.

XXI. $u|jen unb ^anfxskationen.

©er ©rtrag ber Slufjen ift um ffr. 12,806. 82 gröfjer,
aid er beranfcplagt mar. Um bie gleiche Summe ift audj bie

SSufjenbermenbung poper. Slnteile bed ©e
funbheitdmefend unb ber ©emeinben iiberfteigen ben

Sloranfcplag je um ffr. 12,366. 10. ©ie ©innahmen für
©rfap unb ^onfidtationen gepen um ffr. 120. 10
über benfelben pinaud.

XXII. flagb, |iftijerei unb Bergbau.

©er ©rtrag biefer Regalien überfteigt benjenigen bed

Slorjapred um ffr. 9,558. 44 unb ben Sloranfcplag um

ffr. 15,721. 09. ©egeniiber leiderem ergab bie gagb
ffr. 13,381. 78 unb bie ff if dp er ei ffr. 4,115. 60 9Repr=

einnahmen, ber Bergbau bagegen eine Sludgabe bon ffr. 101.29
ftatt ber bubgetierten ©innahme bon ffr. 1,675. —. ffür
biegagb betreffen bieSRehreinnapmen bieißatentgebüpren,
für bie ffifcperei bie ffifcpezenzinfe unb ^atentge
büpren, fotoie bie Vergütung ber @ibgenoffen
f dp a ft. ©ad ungünftige Recpnungdergebnid bed Slergbaued
refultiert aud ben SRinbererträgen ber ©ifenerzgebüpren
ttnb bed ©todernfteinbrueped.

XXIII. jSfuljJjttnMung.

©er .ffocpfatztonfum nahm gegen 1908 mit kg 10,539,000
um kg 100,400 ju. ©aburcp fliegen bie ©innahmen für
.Rochfalj um ffr. 15,351.—. ffür bie anbern ©aparten
betragen bie SRehreinnahmen ffr. 3,060. 40. $m Sergleidje
^um SSorjahre napm ber ©rlöd aud bem ©aljbertaitf
um gr- 12,949. 96 ju unb überfteigt ben Storanfi^Iag um
netto ffr. 42,247. 68. ©ie Setriebdtoften unb bie S3er
to alt ung dt often finb in 1909 annähernb gleich hDch ruie
im S3orjahre unb blieben um ffr. 2,964. 28 unter bent 33or=

anfdjlag. (fnt ganzen ift bie Sied)nung ber ©al^hanblitng um
ffr. 12,583. 23 giinftiger aid in 1908 unb um ffr. 45,211.96
günftiger aid ber SSoranfdjIag.

XXIV. Stempel- unb gauktmten-^teuer.

©ie ©ternpelfteuer überfteigt ben SBoranfd)tag um
ffr. 212,752. — uttb bad ©rgebnid Don 1908 um ffr.
108,966. 35. ©egenüber bem Sorjahre finb bie au|jerorbcnt=
lid)ett ©innahnten für bie ©tempelung Don Slttien unb DblU
gationeit um ffr. 35,550. — h^her- Slant no t e tt
ft euer ergab ffr. 10,782. 80 meniger, aid beredjuet mar, unb
ffr. 39,536. 25 meniger aid in 1908. ©ie Sietriebdf often
nahmen entfprethenb ben SJlehreinnahmen um ffr. 4,909. 40

p unb überfteigen ben SSoranfdjlag nut ffr. 4,639. 85. ©er
Steinertrag ber ©tempel= nnb Santnoten=Stcuer ift um ffr.
197,499. 35 höh« aid ber Sîoranfdjlag unb um ffr. 64,265.60
höher aid in 1908.

XXV. Mjfren.
Sltit Sludnahme ber ©ebüpren ber ffinanjbirettion roeifen

fänttliche ©ebüpren gegenüber bem Slubget höhere ©rträgniffe
auf. ©ie erljeblichften SJiehreinnahnten betreffen bte $ r o 3 e it t
gebühren ber Slmtdfchreiber mit ffr. 753,543.09 unb
bie ©ebüljrett ber ©eridjtdfdhreiber unb ber 93e

treibungd= unb Äonturdämter mit ffr. 63,041.15.
3trta ffr. 550,000.— ber erfteren Summe fallen auf ©c=

bühren für 3ufertigurtgen gemäft bem ©efetje über bie Sle=

reinigung ber ©runbbüther unb finb bemttad) anfjerorbentlidje
©innahnten. ©aboit mürben ffr. 350,000.— für bie 31e=

ftreitung ber Soften ber ©runbbuchbereinigung, bie fidh auf
mehrere ffa£)re berteilen merben, jurüdgefteEt. ©ie bezügliche
Sludgabe erft^eint unter Stubrit XXXIII 3. ©er ©efamtbetrag
ber ©ebühren überfteigt ben SSoranfdjlag um ffr. 911,271.24
uttb ben borjährigen ©rtrag um ffr. 593,716.30. Sin biefer
Summe partizipieren bie ißrozentgebühren ber Slmtdfchreiber
mit ffr. 565,099.83.

XXVI. ffirtrfttrufls- unb §thenkuugs)Iöucr.

©ie ^Reineinnahmen überfteigen ben SSoranfchlag um
ffr. 176,849.55, finb aber um ffr. 155,686.30 geringer aid
in 1908.
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XXVII. paflerreriftefllrjakit.

.(pier blieben bie Reineinnahmen um ffr. 1,531. 75 unter
bem 3Soranfd)Iaoj unb urn ffr. 12,926.90 hinter bem Er=

trägniS beS BorjapreS gurüd. (fnbeffen ift gu bcmertcn, bafj
ber Begug in 1908 bie 2lbgaben für anbertholb (fapr um=

fafjte, jo baß cffeîtit» für bas (fapr 1909 eine Zunahme ber

Abgaben gu bergeicpncn ift.

XXVIII. HJirtfdjüfts- nub hUeiitoerkaufopatentgelniljicit.

(jut ganzen ergibt fid) gegen 1908 eine reine Uiepreim
nähme Don ffr. 9,966.24 unb gegenüber bem 33oranfd)Iage
eine folcfje bon ffr. 15,688.53. Sie 2BirtfcpafiSpateitt
gebühren überfteigen ben Ertrag beS BorjapreS um ffr.
13,117.44 unb ben Boranfcplag um ffr. 16,190.53. Sie
BerfaufSgebüpren blieben um ffr. 3,074.25 hinter bem

Ertrag bee (japreS 1908 unb um ffr. 2,091.50 hinter bem

33ubget gttrücf. Ruf bem tobit für BegugSfoften beftept
eine ErfparniS bon ffr. 1,589.50.

XXIX. Anteil ant ffirtragt bcs ^.Ikoljoltnonopols.

Ser 21 nteil beS flantonS ant Ertrage beS 2llfoholmono=
pois ift um ffr. 99.50 (/»her, als er berechnet mar, aber um
ffr. 29,545. 70 geringer als im borhergchenbett (fahre, ffür
Befampfung beS 2llfopoliSmuS mürben ffr. 104,458.30
ausgegeben, ffr 108.30 mepr als nach bent üotu ©rofjett Rate
unterm 25. Biat 1909 aufgeftellten BerteilitngSOlan. Ser
2llfoholgepntelreferOe mürben gttr 2IuSgleidjung ber

ben 2llfoholgepntel (ffr. 103,409.95) überftcigenben RuSgabcu
für Befänipfuitg beS 2llEoholiSntuS (ffr. 104,458.30) ffr.
1,048.35 entnommen.

XXX. gUttcil ant ffirtrage ber ôtijutcijer. Itationalbank.

Siefer Ertragsanteil ergab ffr. 17,097.20 mehr, als er

öeranfdjtagt mar. Sie Btepreinnapme betrifft bic Entfcpäbigung,
bie fid) nach beit aus ber ^irfnlation gezogenen Roten ber

ßantonalbanf berechnet, ©egenüber bem Borjaprc ift ber Er=

tragëanteil im gangen um ffr. 67,472.40 geringer, (fit 1908
mürbe berfelbe für P/2 (fahr entrichtet.

XXXI. ptlitfalleuer.

Ser Bruttoertrag berBlilitärfteuer geht um ffr. 81,873.10
unb ber bem .ffanton berbleibenbe 2lnteil um ffr. 40,936.60
über bie Berechnungen beS BoranfcplageS pinauS. Sie Sara-
tionS= unb BegugSfoften gepen um ffr. 1,655.10 unter
ben Rettotrebit. 2luf Rubrif BegugSfoften, Srudtoften,
RecptSfoften befteht eine .tfrebitüberfepreitung oon ffr. 1,808.20.
Ser Reinertrag ber Blilitärfteuer überfteigt bettjenigen oon 1908
um ffr. 9,729.— unb ben Boranfcplag um ffr. 42,591.70.

XXXII. prektc Stenern.

Ser Ertrag ber biretten Steuern überfteigt ben Boranfdjlag
um ffr. 628,*581.34. Sie 2lbmeichungcn, auS benen biefer

Blcprertrag hervorgeht, finb folgenbe:

Blepreiititahmen.

Bernt ö g en S ft eu er ffr. 266,632.52
EintommenSftcuer „ 369,625,23

(jufammen ffr. 636,257. 75

BtcprauSgaben.

S a £ a t i 0 n S u n b B c g u g S f 0 ft e n ffr. 10,539. 16

BlinberauSgaben.

BermaltungSfoften ffr. 2,862- 75

Sie Blepreinnapmen auf ber Berm'bgenSfteuer betreffen mit
ffr. 47,886. 17 bie ©r unb ft euer, mit ffr. 144,202.48 bie

:ff a pit a Ift eu er unb mit ffr. 74,543.87 bie Rad)begügc
uttb bie S t e u e r b u B e n. 2ln ben Bîepreimtapmen ber Ein=

fontmenSfteuer partigipieren bie EinïommenSfteuer I. klaffe
mit ffr. 190,261.52, bie EinïommenSfteuer II. klaffe
mit ffr. 5,799.65, bie EinïommenSfteuer III. filaffe
mit ffr. 139,445. 87 unb bieRad)begüge unb bie Steuer=
bit pen mit ffr. 34,118. 19. Bon ben SajationS= unb Be=

gugSloften gehen über bie ßrebite hinaus bie Soften ber
EintontmeuSfteuerfoiumiffionen um ffr. 176.75,
bie BegugSprooifionen gufammen um ffr. 26,217.82
unb bie Oerfchicbenen B e g u g S f 0 ft e n um ffr. 4,340. 64.
Bom firebit Oon ffr. 20,000. — für à often ber Stcucr=
gefepreoifioti mürben nur ffr. 42.— ausgegeben, unb
auf beut üßoften E n t f <h ä b i g u tt g e n an b i e © e m e i n b e 11

ergibt fid) eine ErfparniS Oon ffr. 238.05. Sie Btinbcr*
ausgaben für BermaltungSfoften Oerteilen fid) auf bie Rubrifett
Befolbungen ber 21 nge ft eilten uttb B u r e a u tut b

R e i f e f o ft e n.

©cgen 1908 ift ber Reinertrag ber bireften Steuern um
ffr. 382,945. 96 poper. ES haben gugenommen bie Ber=
mögenSfteuer um ffr. 142,446. 14, bie EinfoniutenS
ft eu er um ffr. 253,761. 43. ©leicpgeitig finb aud) bie

SajatiottS= unb BegugSf often geftiegen um ffr. 11,572.80
unb bie BermaltungSfoften um ffr. 1,688.81.

XXXIII. Jlnnürherflefeljenes.

2ln erb lofent RacplaB gingen ein ffr. 129.68 unb
an an unpin cn Rücferftattungen ffr. 220. —. Sie
Oon ber in 1907 für Berlufte in ReferOe geftellten Summe
Oon ffr. 60,000. — niept Oermenbetcn ffr. 7,505. 66 mürben
ber Saufenben Bermaltung mieber gugefiiprt. 2lnberfeitS ift
biefelbe mit ffr. 350,000. — für Einlage in bie ReferOe

für bie Soften ber ©runbbuchbereinigung belaftet morben.

II. fie fcitptuttg über bic llcnuiigcitslicllmtbtcilc.
Seite 4 unb 5 unb Seite 79—93.

SaS in ber Rechnung über baS reine Bermbgen nad)=

gemiefene StaatSOermbgen beS ÄantonS Bern im Betrage Oon

ffr. 61,578,647. 73 beftept aus folgenben 2lftiben unb $af=
fiOen (Seite 5):

2lftiOen :

SBalbuttgen ffr. 15,398,672. —
Somänen "

„ 30,423,865.—
liebertrag ffr. 45,822,537. —
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liebertrag 3*- 45,822,537. —
Somänenlaffe „ 2,128,254.56
$t5))otf)efarïa|fe „ 251,991,906.68
Äantonalbanl „ 190,778,721.65
(Sifenbahnlapitalien:

Stammbermögen „ 21,887,700. —
Staatölaffe

'

„ 19,916,930. —
Staatglaffe „ 25,980,176.90
Viobilieninbentar „ 5,638,942.40

Summe ber Slltiben gr. 564,145,169- 19

SP a f f i ö e rt :

Somänenlaffe gr. 2,238,790.—
|>t)))ott)e!ariaf fe :

Slnleihen „ 79,100,000. -
llebrige Slltiben „ 152,891,906.68

.tlantonalbanl:
3lnleit)en „ 15,000,000. —
Uebrige Slltiben „ 155,778,721. 65

31 it l e t i) e tt :

Stammbermögen „ 51,761,260. —
Staatölaffe „ 32,549,740. —

Staatglaffe „ 13,205,998.86
Stechnunggfalbo ber Saufen

ben Vermaltung 40,104. 27

Summe ber Vaffiuen gr. 502,566,521. 46

St ein eg 33ermögen gr. 61,578,647- 73

Sic Vemegung ber Slltiben unb Sßaffitjen beträgt (Seite 4
unb 5):

Soll:
Vermehrungen ber Slltiben unb 33er=

minberungen ber 5)Saffit)en gr. 10,042,625,933. 16

|>abett :

Verminberungen ber Slltiben unb
Vermehrungen ber Vaffiben „ 10,042,112,162. 69

steine Vermögengbermehrung gr. 513,770. 47

Ser größte Seil biefeê Verfetjrs betrifft bag Vetriebglapital
ber Staatglaffe, bie Äantonalbanl unb bie |)t)p0r
ttjelarlaffe.

2öie eingangg ermähnt hoben fid) Vermehrt
bie 311 tiben um gr. 28,947,960.50
bie ^affinen um „ 28,434,190. 03

St e i n e Vermögengbermehrung,
mie oben gr. 513,770. 47

Sie Vermehrung betrifft foroohl bei ben 3lltiben atö ben

^affinen jutti meitaug größten Seil bag Stammbermögen, im
fpejietlen bie ^t))?ot£)eïarïaffe unb bieÄantonalbanl.

I. Stammtarmtfgen.
3lm @nbe beg gatjreg beträgt bag

Stammbermögen gr. 55,838,441.56
3lm 3lnfang beg gatjreg hot eg be=

tragen
'

„ 55,388,005. 46

®g hat fid) bemnach bermehrt um gr. 450,436. 10

Siefe Vermehrung beftetjt in folgenben Veränberungen :

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1910.

gr. 374. —
8,090. —

630.—

363,216. 40
420. —

70. —
435,330. —

gr. 2,780. —
23,059. 90

600. —
25,575. —

Vermehrungen,
äöalbungen:

Vlehrerlög auf Verläufen
Vtinberloften auf Slnläufen
Söafferberlauf

2) o m ä n e n :

Vtehrerlög auf Verläufen
Vtinberloften auf Slnläufen
Verlauf ban Stedden
Sdjatjunggerhbhungen

Summe ber Vermehrungen gr. 808,130. 40

Ver minberungen.
SValbungen:

Vtinbererlög auf Verläufen
Vteljrloften auf Slnläufen
Slnlauf bon Siebten
Soglauf bon Serbituten

Somänen:
SJtinbererlög auf Verläufen
SJiehrloften auf Slnläufen
Slnlauf bon Ouellmaffer
Slbtretung bon $frmtbbomänen
Sd)ai)unggrebuttionen

Summe ber Verminberungen gr. 357,694. 30

Steine Vermehrung, mie oben gr. 450,436.10

Siefe Veränberungen finb fämtlid) Veridftigungen im
Sinne beg ©efetjeg bom 31. guli 1872, § 31.

gm ganjen beträgt bie Vemegung beg Stammbermögeng
(Seite 4 unb 5) :

Soll:
Vermehrungen ber Slltibeh unb Ver=

minberungen ber 5paffiben gr. 2,378,362,138. 46

-fpaben:
Verminberungen ber Slltiben unb

Vermehrungen ber ^affiben

Steine Vermehrung, mie oben gr.

Siefer Verlehr betrifft faft augfdjliefjlich bie .Kapitalien ber

^)ppottjeïarïaffe unb ber ßantonalbanl.

A. 3@aU>tutgett*

Ser Scha^unggroert ber SBalbungen hat fid) mie folgt
beränbert :

108,208. 90
54,328 90

1,800. —
13,939. 40

1,400. —
186,200. —
102,340. —

2,377,911,702. 36

450,436.10

gr-Vermehrungen
Verminberungen „

Steine Vermehrung gr. 53,880.—
Veftanb am 1 ganuar „ 15,344,792. —
Veftanb am 31. Sejember gr. 15,398,672. —

roeld)e Summe ben ©ritnbfteuerfdrangen entflicht.
Sie Vermehrung burd) Slnläufe unb Verläufe ang ber

Somänenlaffe beträgt:
Slnläufe gr. 99,114. 90
Verläufe „ 2,314. — »

gr. 96,800.90
babon ab bie Verminberung burd)

Schahunggberiditigungen

bleibt reineVermehrung, mie oben gr. 53,880.

42,920. 90

69
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B. Somöitett.
Sie .Sleränberungen beê ©cpapungêwerteê bet Somänen

fittb folgertbe :

33ermepruttgen Sr. 830,155.80
33erminberungen „ 949,905. 80

91 e i tt e 33 e r m i tt b e r u n g Sr. 119,750. —
Steftanb am 1. Sanuar „ 30,543,615. —
S3 e ft a n b am 31. Sezentber Sr. 30,423,865. -
nämlicp ©runbfteuerfdpapungen Jr. 40,423,865. —, fumma=
rifc^er Slbzug Sr. 10,000,000. —.

Sie SSerminberung burcp Slntäufe itrtb Sertäufe aus ber

Somänentaffe beträgt:
93er£äufe Sr. 644,226. 40
Slntäufe „ 31,119. 40

3fr. 613,107. —
babon ab bie 33ermeprung burcp ©cpat=

Zungêberidptigungen „ 493,357. —

bleibtreineSSerminberung, wie oben Sr. 119,750.

33on ben Perïaufêfummen betrifft ber größte Seil, bae

peifjt mit ffr. 595,693. — ben Serfauf ber pferbeturanftalt
an ben 93unb.

$0tttättenlaffe.
Sie reine ©dpulb ber Somänenfaffe pat fid) nm ffr.

516,306.10 be rminbert ltitb beträgt am ®nbe bees ffapreê
ffr. 110,535.44. Siefe ©cpulbberminberung ift burd) fol=
genbe SSeränberungen bebingt:

SSermeprungen:
SBalbantäufe ffr. 99,114.90
Somänenanfäufe „ 31,119.40

ffr. 130,234. 30

SSerminberungen:
SBalbbertäufe ffr. 2,314. —
Somänenbertäufc „ 644,226.40

„ 646,540. 40

Steine 33erminbernng ber Sdjulb,
mie oben ffr. 516,306. 10

0. £t)l>ott)efavfû??e.

Saë ©runbtapital ber £)ppotpefartaffe blieb in 1909 un=
oeränbert unb beträgt am @nbe wie am Anfang bes $apreê
ffr. 20,000,000. —. Sagegen tjaben fotoopl bie Slftiöen wie
bie Paffiben je um ffr. 18,832,071. 23 zugenommen. Sie
33ermeprung ber Sittiben betrifft pauptfädflicp bie Sarlepn
auf |>ppotpet unb bie SB er tf cpriften. Srftere bermepr=
ten fiep um ffr. 14,597,410. 65, letztere um ffr. 2,939,165. 30.
Sie 33ermeprung ber Sßaffiben fällt größtenteils auf bie Se
potê auf ©dpulbfcpeine, bie um ffr. 16,016,085.—
Zunapmen. Sie Sepotë in .Rontot orrent bermeprten
fid) um ffr. 1,513,460.55 unb bie ©partaffaeinlagen
um ffr. 928,671. 50. Ser Stertepr ber Dppotpefärtaffe be=

jiffert fid) in Soll wie in £aben auf ffr. 178,178,594. 26.
SlmtSnbe beêffapreë betragen bie Sittiben ffr. 251,991,906.68,
bie Spaffiben ffr. 231,991,906.68 unb baë reine ,Ra

pital ffr. 20,000,000. —.

E. Mantoitalbant.
Slucp bas ©runbtapital ber .Rantonalbanl ift in 1909

unberänbert geblieben. Sit iprem Sotalbetrage ttapmen bie
Sittiben wie bie Paffiben je um ffr. 6,230,692. 99 zu. S3on

ben erfteren bermeprten fiep unter anberm bie Sd)toeijer
wecpfel um ffr. 5,967,789.95, bie SBertfcpriften um
ffr. 1,495,499. 15 unb bie fippotpetarantagen um
ffr. 1,166,259. 25. (Größere 33erminberungen bon Sittiben

jeigen bie .Raffe — wegen beë Otiidzugeê ber Sioten —,
ffr. 3,079,826. 45, unb bie Rorrefponbenten, ffr.
3,717,482.06. Unter ben paffiben weifen bie erpeblicpften
33ermeprungen auf bie Raffafdjeine, ffr. 10,372,000.—,
bie ©pareintagefdpeine, ffr. 3,223,923. 17, unb bie

Rorrefponbenten, ffr- 2,203,278.53. 33on ben bebeu=

tenberen Itiicfgängen ber Paffiben finb zu nennen bie Slot en
emiffion mit ffr. 6,890,000. — unb bie Sepotrecp
nun gen mit ffr. 7,297,623. 39. Ser Umfap ber SSanf er=

reiepte in ©oll wie in § ab en je ffr. 2,195,925,170. 82.
Sie Sittiben belaufen fiep ant Ünbe beê Sapreê auf
ffr. 190,778,721.65, bie Paffiben auf ffr. 170,778,721. 65
unb baê reine Kapital auf ffr. 20,000,000. —.

F. Slttlcipcit.

Sie SlnleipenSfdpuïb bes ©tammberm'ogenê napm infolge
einer Uebertraguttg bon ber Slnleipenêfcpulb ber ©taatêtaffe
um ffr. 1,768,500.— zu- ®urcp biefe Uebertragung wirb
bie auf ben ©fenbapnfapitalien herzeigte SSernteprung ber
Sittiben bes ©tammoermbgenê auêgeglicpen, b. p. leptere wirb
burdj eine gleicp grope Bermeprung ber Paffiben tompenfiert.
Surd) Stiictzaptung auf bem 3 % Slnleipen bon 1895 gemäfj
Slmortifationêplan bermittberte fiep bie Slnleipenêfdpulb beë

©taateê um ffr. 547,000. —. ©ie beträgt auf @nbe beê

Sopreê :

©tammbermögen :

3 % Slnleipen bon 1895 ffr. 43,589,000. —
31/a % „ „ 1900. „ 8,172,260.—

©taatêtaffe :

3 % Slnleipen bon 1895 „ 722,000. —
3y2 % „ „ 1900 „ 11,827,740. —
3Vä % „ „ 1906 „ 20,000,000. —

Sufammen ffr. 84,311,000. —

Sieben biefen Slnleipen beftepen folepe für bie .ßppotpetarfaffe,
Sr. 79,100,000.—, unb bie Rantonalbant, Sr. 15,000,000. —.
©ie btlben jeboep fpegielte ©cpitlben ber genannten Snftitute,
werben bon ipnen berzinft unb amortifiert unb finb bollftänbig
abträglidp angelegt. 3n 1909 zapfte bie ßppotpefarfaffe bon
iprer Slnleipenêfcpulb S1'- 456,500. — zuräd.

o. ($ifettf>a()ntapitalieit.

Sie Sifenbapntapitalien beê ©tammbermogenê bermeprten
fid) unt bie bom Betriebêtapital ber ©taatêtaffe übertragene
©ubbention an bie Slamfei ©umiëwalb |juttmil
Bapn mit gr. 1,768,500.— unb betragen auf ®nbe beê

Sapreê Sr. 21,887,700.—, nämlidp:

.ßuttwil=3Bolpufett=33apn
|>aële=.ÇÎonolfingett=Spun=i8apn
©piez=®rlenbacp=58apn
93ern=Sleuenburg=Sapn
33ern=9Jturi=2Borb=33apn
©aignelégier=6paup=be=Sonbê=i8aprt
Pruntrut=S3onfol=Sapn
©ürbetpaßSapn
Sreiburg=sJJ}urten=3ttë=33apn
®rlenbacp=3tbeifimmen=Slapn

Uebertrag

Sr. 160,000.
2,151,500.

480,000.
3,155,000.

207,000.
350,000.
550,000.

1,724,500.
215,000.

3,120,000.

Sr. 12,113,000. —



liebertrag ffr. 12,113,000.—
Satgnelégter=©lobelier=Sapn, neue @e=

fettfc^aft „ 500,000. —
Senfetpal=Sapn „ 807,200. —
Stontreuj=Semer Oberlanb=Sapn „ 2,050,000. —
Sem=Sd)war3enburg=Sapn „ 980,000. —
Semer Sllpenbapn

'

„ 1,980,000. —
Solotpurn=Siünfter=Sapn „ 1,185,000. —
Sangentpal=3ura=Sapn „ 504,000. —
S{amfei=Sumiëmatb^puttwit=Sapn „ 1,768,500. —

Mammen foT 21,887,700. —

®er îotalbeftanb ber in @ifenba£;nen engagierten ©elber
ift auf 31. Dezember folgenber:

5r-
.Kapitalien beë Stammbermbgenë 21,887,700.—
.Kapitalien ber Staatëtaffe:

Subbentionen: gr.
Semer=3Upenbapn 14,000,000. —
£rameIan=Sreuleuj=9toir=

mont=Sapn. 161,400.—
»onfoWSrenje 185,400. —
3meifimmen=2ent=Sapn 200,000. —
Sem=2Borb=Sapn, @let=

trifitation 96,500. —
14,643,300. —

S o r f cp ü f f e :

Sruntrut=SonfoI=Sapn 116,288.—
Sern=!lturi=2öorb=Sat)n. 20,000. —
Senfetpal=Sapn 95,184. —
Sem=9teuenburg=Sapn 1,000,000.—

1,231,472. —
SBertfcpriften:

Serner OberIanb=Sapnen 90,020. —
ïpunerfee=Sapn 2,252,084. —
Spie3=@rlenbacp=Sapn 301,950. —
@mmentpaI=Sapn 790,000. —
Sangentpal=|)uttwil=Saptt 400,000. —
ïramlingen=$>acpëfelben=

Sapn 50,000. —
Saignelégier Sa ©pauj

be=ffonbë Sapn 200.—
Surgborf=2pun=Sapn 3,250. —
2>iberfe Slftien 103,134.15

3,990,638. 15

sprofettftubien 51,519.85

Mammen ffr. 41,804,630. —
Seftanb am 1. Januar „ 37,415,171.05

Sermeprung in 1909 ffr. 4,389,458.95

2)iefe Sermeprung gept auë folgenben ^aplungen perbor :

Serner Sllpenbapn, 4. State ffr. 3,500,000. —
Stamfei=Sumiëwalb=Sapn, lepte State „ 353,700. —
SonfoI=©reitje, 2. unb 3. State „ 123,600. —
Sern=Stnri=2öorb=Sapn, 1. unb 2. State „ 96,500. —
3meifimmen=Sent=Sapn, 1. unb 2. State „ 200,000.—
Slttienfäufe (îpunerfeebapn unb Spiej=

Srlenbacp=Sapn) „ 58,237.35
ißruntrut=Sonfol=Sapn, Sorfcpup. „ 18,088.—
SenfetpaPSapn, Sorfcpup „ 25,000. —
Steue Sorfcpüffe für ißrojeftftubien „ 14,333.60

Mammen, mie oben ffr. 4,389,458.95

Slm @nbe beé $apreë maren bie Serpflicptimgen für
gifenbapnfubbentionen folgenbe :
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Serner Sllpenbapn ffr. 3,500,000. —
$ramelan=Sreuteuj=9toirmont=Sapn „ 645,600. —
SonfoI=@renge „ 123,600.—
Sern=sJJturi=3Borb=Sapu „ 96,500. —
Meifiinmen4ienf=Sapn „ 300,000. —

3ufammen ffr. 4,665,700. -
Son ben Sifenbapntapitalien, bie mit Sluênapme ber

SBertfcpriften fämtlicp jum Stominatroerte 31t Sudpe ftepen,
merfen jurait nur ffr. 8,467,188.15 einen Mê ab, wäprenb
ber Sîeft bon ffr. 33,337,441.85 unprobuttib ift. Stuf ben

unabträglidpen .Kapitalien werben Slbfcpreibungen am Sßlape
fein, Soldje auë ber Saufenben Sermattung borjunepmen,
ift auëgefcploffen. dagegen bieten bie 3lnteipenêrûc!§aplungen
bie Stbglicpteit, bie Slmortifation burcppfüpren unb jwar
tann bamit fcpon in 1910 begonnen werben, ba bie Tilgung
beê Slmortifationëtontoë nur mepr einen £eit ber bieefäprigen
Slnteipenëamortifationëquote beanfprucpt.

II. Bxixixbxüxxmö&xn.
2)aë Setriebëbermbqen pat M folqettbermapen beränbert

(Seite 4 unb 5):

Sermeprungen:
Staatëtaffe ffr. 7,664,096,585. 45
SJtobilien=Snbentar „ 167,209. 25

Summe ber Sermeprungen ffr. 7,664,263,794. 70

Serminberungen:
Staatëtaffe ffr. 7,664,096,585. 45
Stecpnungêfalbo ber Saufenben Ser=

waltung „ 53,668. 43
SJtobiIien=,3nbentar „ 50,206. 45

Summe ber Serminberungen ffr. 7,664,200,460. 33

SteineSermeprung. ffr. 63,334.37
nämlicp :

Sermepruttg beë 3Jîobilien=3nbentarë ffr. 117,002.80
Steprauêgaben ber Saufenben Ser=

waltung „ 53,668. 43

SteineSermeprung, wie oben ffr. 63,334. 37

Saë reine Setriebëbermbgen be=

trägt am @nbe beë .ffapree ffr. 5,740,206- 17

mit folgenber Mammenfepung :

Sittiben:
©utpaben ber Staatëtaffe ffr. 45,897,106. 90
Stobitien=3nbentar „ 5,638,942. 40

Summe ber Sittiben ffr. 51,536,049. 30

Spaffiben:
Scpulben ber Staatëtaffe.... ffr. 45,755,738. 86
Stecpnungêfalbo ber Saufenben Ser=

Waltung „ 40,104. 27

Summe ber spaffiben ffr. 45,795,843. 13

St e i n e ë S e r m b g e n, wie oben ffr. 5,740,206. 17

H. SSetiicbêtapital bet Staatëtaffe.
$aê reine Setriebëtapitat ber Staatëtaffe pat teine Ser=

änberuttg erlitten unb beträgt am Slnfang wie am @nbe beë

ffapreë ffr. 141,368. 04. £>aëfelbe ift auf 31. Sejember 1909
wie folgt jufammengefept :
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Attibe n:
93orfd)üffe art bie ©pe^talt»er

ma It un gen fo. 23,120,639. 45
©elbanlagen „ 16,034,183.44
Amortifationëtonto „ 206,500. —
Sau fen be Sermaltu ng, Sorfdjujj „ 40,104.27
Sorfdjüffe an öffentliche Unter®

nehmen „ 2,818,629.88
.Hafte, Aftibfalbi „ 637,193.20
Altibauêftânbe, unerlebigte for®

berungen „ 3,038,397. 86
.Saltlunqen für Aecbitttnq non

1910 1,458. 80

Summe ber Aftiben foc. 45,897,106. 90

^affinen:
®epotë berSpe^ialbermaltun®

gen fo. 4,702,350.44
£)t)pott)efarfaffe, Tepot „ 6,068,362.02
©epotê ber öffentlichen Unter®

nehmen „ 467,164. 21

©eric§tlid)e unb berf tfjiebene
Sepotë „ 1,088,119.18

Anleihen „ 32,549,740. —
flaffe, Mibfalbi „ 204,956.07
Hinnahmen für lectin it ng boit

1910 „ 2,022. 69
^affibauëftânbe, unerlebigte Scf)ttl=

ben 673,024. 25

Summe ber Sßaffiben fo. 45,755,738. 86

S e i n e ë S e r m ô g e n, mie oben fo. 141,368. 04

2)ie Semegung beê Setriebsfapitalê ber Staatêfaffe mar
folgenbe (Seite 92 unb 93):

Soll (Sermeprungen):

.Hontotorrente, Atiêjaplungen fo. 91,152,398.33
Anleihen, Aüdjablung unb lieber®

tragung „ 2,315,500. —
.Haffe, Sinnahmen unb @egen=

redjnung „ 2,522,984,306. 84
Attibauëflânbe, neue forbe®

rungen „ 2,523,636,911.65
ipaffibauêftanbe, Abtastungen „ 2,524,007,468. 63

Summe ber Sermef)rungen fo. 7,664,096,585. 45

|t a b e n (Serminberungen) :

.Hontotorrente, Sinjaljlungen fo. 94,053,142.43

.Haffe, Auegabenunb®egettrecl)nung „ 2,524,007,468.63
Attibauëftânbe, Stngänge „ 2,522,984,306. 84
SP a f f i b a u ë ft a n b e, tteue ScEjulbett „ 2,523,051,667. 55

Summe ber Serminberungen fo. 7,664,096,585. 45

Â. $lpejifllt>rn»fllttu!gett.

2>ie neuen ÜÖorfdtjüffe unb bie Sepotrbcfyaf)luitgen att bie

Sertoaltungen betragen fo. 19,276.407.59, bie Sorfdjufî®
rücftafjtungen unb bie neuen Sepotë ber Sertoaltungen fo.
16,500,845.87. Sem Unterfcpiebe bon fo. 2,775,561.72
entfpricfjt eine Sertitcf)ritng ber Attiben bon fo. 3,120,808. 98
unb eine Sermeffrung ber Spaffiben bon fo. 345,247. 26.

3lni Snbe beê (faires Ijaben bie Sorfcpüffe unb 3)epote
folgenben Seftanb:

Sorfd)üffe.
Allgemeine Sermal tung:

Amtëfdjreiber, ©ebüljrenmarten fo.

©eridjtëbermaltung:
©ericf)tëfct)reiber, ®ebût)renmarïen „
Setreibungêbeamte, ©ebütjrenmarten „

3 u ft i s :

£mftpflidjtftreitig!eiten „
®runbbuct)bereinigung, Hoften „
o l i 5 e i :

Strafanftalten, Hontotorrente. „
.Hoften in Streitfad)en „
Ißaientbureau „
^atronatëtommiffion „
Automobil® unb fot)rrabbertel)r, bor®

rätige Seither unb Auëmeife „
Slilitär:

,Hantonê=,Hriegê=Hûmmiffariat, Haffa®
borfct)ufj „

Honfettion bon Diilitärtleibern, Se®

triebêborfdtjufe „
3eugSauêbermaltung, Haffaborfctiufl „
^eugt)auebermaltung,Setriebeborfcljufi „
SDepot T)ad)êfelbett, SorfcEtufj für Aue®

lagen „
Siobilmad)ungêborbereitungen „

Unterrid)têroefen :

llnterrict)têanftalten, Hontotorrent „
Tierfpital, .Hontolorrent „
SeSrmittelbertag, Hontotorrent „
fpiftorifdjeê fDJufeum, Seitrag „êifiorif^ed Slufeum, Sorfdjitf] für

ettjnograp^ifdje Sammlung „
Sdfmeij. Sdjulatlaë „
Sct>ult)auêbauten, Sorfdjuf) „
Sunbesfubberttion für bie primär®

fc^ule, Seitrag beê Sunbeê pro
1909 „

Augenïliniï, .Hoftenanteil „
Taubftummenanftalt sJJtitnd)enbud)fee,

Sloblieruttg „
Armentuefen:

Srjiepungêanftalten, Hontotorrent „
Sollëmirtfcpaft:

Tedjnitum Surgborf, Hoittoforrent „
Tect)nitum Siel, Seitrag an ben

Aeubau „
fod)= ttnb ©emerbefdjulen, Sorfct)üffe „
Sorfcpüffe in Streitfadien „
llprmac^erfrifiê, Sorfdiüffe „

©efunbtjeitëroefen :

Hranfenanftalten, Hontoforrent „
Srmeiterung ber forenpflege „

S a u tu e f e n :

SerneraIpen=Aelief boit Simon „
Arbeiter=Unfadber|ld)erung.... „
Triangulation IV. Grbnung „
Amtêftfireibereien, Sureauermeiterutt®

gen (©runbbucljbereimgttng) „
llebcrtrag fo.

51,500. —

20,200. —
18,400. —

675. 82
39,705. 55

22,404. 60
1,154. 98
2,000. —

227. 93

13,002. 76

13,000. —

702,782. 13

31,114. 73
6,703. 40

1,600. —
1,055. 07

8,421. 12

20,669. 77

182,330. 90
20,797. 80

1,800. —
20,000. —

305,904. 10

353,659. 80
157,500. —

15,361. 55

2,102. 34

200. —

50,000. —
22,315. —

170. —
50,000. —

13,193. 07
1,946,874. 15

25,000. —
8,550. —

13,492. 44

1,566. 10

4,145,435. 11
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Uebertrag ffr. 4,145,435. 11
@ i f e n b a h n lue f e n :

©fenbahnfubbentionen
Vorfcpüffe ait 5 ©efellfd)aften
Sprojeltftubien

ff inanztbefen :

AnleihenSfoften

SSorft^iiffe für Auslagen
Vor)cf)üj|e irt Streitfactjcn
Domäne Vîûntfchemier
Salzhanblung, Vetriebëborfchuf)
©ebührenmarfenborfd)üffe
Brennerei äöi&wil
©bg. Altoljolbermaltung
VernifcheS |>iftotifcheS îitufeum, Dar

let)en
ïfîoftd)ec£burenu Vern
èrbfdiaft D|i, Vew=3)orf
Schweiz- SanbeSauSftellung in Sern

Auslagen für Vorarbeiten
Vfrunbmatte Vetp, Vietiorationen
Sdpeh. Vationalbant, ©draqSanteil

pro 1909
Vereinigte fd)Weiz. tJîpeinfalinen, ,fîa

pitalanteil bee .Santons Vern
@runbbuct)bereinigiing, .Soften betref

fenb bie StaatSbomänen

£anbwirtfd)aft:
Sanbwirtfd)aftlid)e Ulnftatten, ftonto=

torrent

ff o r ft|w e f e n :

Veite SBirtfdjaftSrechnuug (1910)
Staatëwalbungen, .Sontofbrrent
©ebührenmarfenborfchufj
2ßirtfd)aftSpläne
tlnfallberficherung
Sängeneibab
©runbbuchbereinigung, .Soften betref=

fenb bie Söalbungen

©emeinbewefen:
Vorft^üffe in Streitfällen

Summe ber Vorfcfjüffe ffr. 23,120,639. 45

Die Vorfc^üffe für Soften ber ©runbbud)bereini
gung werben nach Durchführung ber letzteren mit ber in
Äeferbe geftellten Summe (vide Depots) üerredjnet Werben.

Der Äoftenanteil für bie Augentfinit ift bon 1911 l)in=

weg aus ber Saufenben Verwaltung ju amortifieren. Die
Soften VunbeSfnbbention für bie Sprimarfdiule,
éibg. Altobolberwaltung itub Schweiz- 9tational
bant, SrtragSanteil, finb anfangs beS neuen 3a£)reS
eingegangen. Die Ausgaben fürDriangnlation IV. Orb
n u n g werben jum Deil burcp VunbeSbeiträge gebedt Werben,
ber Äeft fällt ju Saften ber Saufenben Verwaltung. Der
Vorfchufj für Vtöblierung ber Daubftummenanftalt
Vtündhenbuchfee wirb auS bem im Voranfdjlag für baS

(fahr 1910 piefür ausgefegten .Srebit gebedt.

Depots.
Allgemeine Verwaltung:

StaatStanjlei, fiontotorrent ffr.

Sujli j:
@rbfd)aftSliqnibation „

llebertrag ffr. 16,789. 75

14,643,300. —
1,231,472. —

51,519. 85

846.178. —
2,000. -600. —
6,000. —

400,000. —
7,812. 40

39,888. 70

395,899. 50

289.179. 75
113,028. 67

3,450. —

2,590. 87
4,816. 25

243,927. 20

379,731. 48

31,963. 80

57,465. 84

157,170. 46
27,600. 60

8,657. 20
5,191. 33
2,350. 70

14,208. 10

8,388. 39

813. 25

2,514. 15

14,275.60

liebertrag ffr. 16,789. 75

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1910.

$olijei:
Strafanftalten, Äontotorrent
Vujfenanteile

Wilitär:
Veferbe für Vtagajin= nnb 3Bertftätten=

einrid)tungen

Unterrid)tSWef en:
Veitrag an bie Verner Sdjulwanbtarte
Verriebene ©emeinben

ArmenWefen:
grjiehnngSanftalten, Äontotorrent

VoltSwirtfchaft:
Veferbe für ©rünbung einer Drinter=

heilanftalt im ffura
© efunblj eitëwef en:

.Sranfenanftalten, Äoniotorrent

Vauwefen:
Kautionen

ff inan^wefen:
Staatsanleihen, Amortifation.
Staatsanleihen, ,8ittfe
Saljhanblung, Äontotorrent
fpaSletfjalentfumpfung
Saljmagajtn Vern
Spejialreferbe für Defizite ber Saufen^

ben Verwaltung
.Santonalbanf, Separatfonto
Veferbe für bie .Soften ber ©runb=

budibereinigung

Sanbwirtfdjaft:
Sßrämienrüderfiattungen bon 1909

ff orftwefen:
StaatSwalbungen, .Sontotorrent
Veue 2ßirtfd)aftSred)nung (1910)

Stempelberwaltung:
®ebühren= nnb Stempelmarfen

Summe ber Depots

Der Separattonto ber Äantonalbanf betrifftauf
fie abgegebene, aber per 6nbe beS $al)reS noch nic£)t eingelöfte
3ahlungSanweifungen. Der Veitrag an bie Verner
Sdjulwanbtarte ift anfangs 1910 mit bem Sel)rmittel=
berlag berrechnet worbett.

B. ©dbanlagen.

Die ©elbanlagen haben fich um ffr. 5,144,605.97 ber=

minbert. Die Verminberung wirb burdj bie Auszahlung bon

Sifenbahnfubbentionen, ffr. 4,389,458. 95, bie Ve
teiligung bei ben Vereinigten f cl) w e i 3 e r i f d) e n

Vheinfalinen, ffr. 379,731.48, bie neuen Vorfdpffe für
bie Srweiterung ber ^rrenpf leg e, ffr. 101,696. 98,
bie Auszahlung beS Anteiles beS llnterriditSwefenS
am Veubau ber Augentlinif, ffr. 157,500.—, bie

Vorfdfüffe betreffenb bie 11 h rm a d) e r t r i f i S, ffr. 50,000. —,
unb bie 3Uttahme einer Aeifje anberer Vorfcpüffe auSge=

tbiefen.

@S haben bie ©elbanlagen am @nbe beS ^apreS folgenben
Veftanb :

70*

53,417.21
72,798.14

30,869. 55

2,796. —
80,176. —

2,108. 23

10,000. —

15,778. 81

6,467. —

562,075. —
1,087,878. 75

228,211.65
336.85

7,998. 45

800,000- —
492,401. 15

350,000. —

18,292. 70

580.148. 77

273.149. 23

10,657. 20

ffr. 4,702,350.44
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.fîatttonalbanï, Sepot ffr. 5,486,965.29
SDertf dEirif ten „ 10,547,218.15

Sr. 16,034,183.44
meniger © u t p a b e n ber h p p o

t^efarlaffe „ 6,068,362.02
bleiben ffr. 9,965,821-42

Set ber ßantonalbanl mürben ffr. 39,586,551. 65 etn=

bejaht unb Jr. 40,449,963. 40 prbcfgegogen. Sie ©taatstaffe
empfing in Sepot bon ber £>ppotpefarfaffe ffr. 17,434,794.92
unb gatjUe ipr jurüc! ffr. 13,149,653.35. 9luf ©tbe beß

ffapreß beträgt bas ©utpaben ber ^ppotpelarfaffe an ber

©taatßlaffe, raie oben ermäpnt, ffr. 6,068,362.02. Sßenn
baßfelbe unter ben ©elbanlagen figuriert, fo gefcpiept es, roeil
biefeß Sepot mit bemjenigen bei ber iîantonalban! in Se=

jiepung ftept. Dpne baß SDepot ber |)ppotpelarlaffe mürbe
bie ©taatßlaffe bei ber Äanionalbanf nicpt ßrebitor bon
ffr. 5,486,965. 29 fein, fonbern Debitor bon ffr. 581,396.73.
Sie Seränberungen im SDertfcpriftenbeftanb betreffen einerfeitê
ben 2lnfauf bon 3lftien ber 2pnnerfee=Sat)n unb ber ©ptej=
©Ienbadp=Sapn, anberfeitö bie 3lUcEjaplung bon Obligationen.

Saë 2öertfc£)rifteninbentar ift auf Gmbe beß $apreß
folgenbeß :

Bins Mimtinelt S'rtjitpumi
©klijatiani# °/° 3A % gr.

Äanton Sern 1895 3 1,800,500 85 1,530,425.—
Äanton ffreiburg 1892. 3 186,000 82 152,520.—
©bg. Sente 1900 4 30,000 100 30,000.—
Sunbeßbapnen 1901 31/2 20,000 96 19,200.—

1903 3Va 637,000 96 611,520.—
Serner Oberlanb=Sapnen

1895 37a 73,000 90 65,700.—
©emeinbc Sernier 1894 33A 66,000 92 60,720.—
Semifine ©enoffenfdjaft

für ffeuerbeftattung 4 10,000 100 10,000.—
Ibiien Montinell per Ätütb

£punerfee=Sapn 2,250,600 300.20 2,252,084.—
©piea=©tenbacp=Sapn 342,500 440.— 301,950.—
Serner £)berIanb=Sapnen 19,000 640. — 24,320. —
@mmentpal=Sapn, tßrio=

rität 390,000 500.— 390,000.—
©nmentpal=Sapn, @ub=

bention 400,000 500.— 400,000.—
Sangentl)al=§uttmil=Sapn 400,000 500. — 400,000. —
Sramlingen=Sacpßfelben=

Sapn 150,000 66.66 50,000.—
@aignelégier=Sa 6pauj=

be=ffonbß=Sapn 2,000 20.— 200.—
Surgborf=2pun=Sapn 5,000 325. — 3,250. —
Semite $raft=3öerle 2,400,000 500. — 2,400,000. —
©cpmeij. Sationalbanl 3,555,500 495.-*) 1,742,195.—
2pmter= unb Srienjerfee=

Sampffipiffgefellfipafi. 171,500 300.70 103,134.15

Mammen 10,547,218-15
Siit Sußnapme ber Vitien ber ©pie^Srlenbaip^Sapn, ber

Serner 0berlanb=Sapnen unb ber Spuner= unb Srienjerfee=
Sampffdpiffapïtëgefellfcpaft, beren Scpäpung bte beutigen flurfe
überfteigt, finb bie SSertfcpriften eper ju tief gemertet.

C. ganfenbe KermaUung.

infolge beß Sußgabenüberfcpuffeß ber ßaufenben Ser=
maltung bon ffr. 53,668. 43 bermanbelte fiep baß am Anfange
beß ffapreß ffr. 13,564.16 betragenbe ©utpaben berfelben in

*.) ©njaplutig 50 °/o.

eine ©dpulb bon ffr. 40,104.27. Sem 3lmortifationß
lonto mürbe bie ütnleipenßamortifation mit ffr. 547,000.—
gutgefiprieben. @ß rebujierte fidp baburcp ber Salbo beß .Cfontoß

auf ffr. 206,500. —.

D. ©rffentliipe Jlnlrrnepmett.

Sie neuen Sorfcpüffe an öffentliche Untemepmen unb bie

Sepotrüd^aplungen an biefelben betragen ffr. 2,647,456.01,
bie Sorfcpuffrüdjaplungen unb bie neuen Sepotß berfelben ba=

gegen ffr. 2,792,023. 47. Saburcp paben bie Sorfcpüffe um
ffr. 100,768.19, bie Sepotß um ffr. 245,335.65 juge=
nommen. M einzelnen finb bie Seränberungen folgenbe:
@ß bermeprten fiep bie Äatafterborfcpüffe um ffr. 81,294.19,
bie Sorfcpüffe für f o r ft p o 11 j e i l i cp e 31 u f f o r ft u n g e n um
ffr. 39,328.96, baß Sepot ber Sranbberficperungß
anftalt um ffr. 225,573.36 unb bie Sepotß für f o r ft
polijeilicpe 3lufforftungen um ffr. 19,762.29. Sie
berfepiebenen Sorfcpüffe berminberten fiep um ffr.
19,854.96. Sie Sorfcpüffe für ©trafjenbauten unb
SBafferbauten blieben unberänbert.

E. fepots bei ber gtfaatshafl'e.

Sie Sepotß bei ber ©taatßlaffe paben fiep um ffr.
106,199. 18 berminbert. @ß betragen bie Sepoteinjaplungen
ffr. 16,264,014. 77, bie fMcppiphmgen ffr. 16,370,213. 95
unb bie Sepotß auf Snbe beß ffapreß ffr. 1,088,119. 18.

F. JUletpen.

Sie Snleipenßfcpulb ber ©taatßlaffe pat fiep burcp Sitcf=
^aplung um ffr. 547,000. — unb burd) Uebertragung 31t

ber sllnleipenßfipulb beß ©tammbermogenß um ffr. 1,768,500.—,
jufammett um ffr. 2,315,500. — berminbert. Sie beträgt
am ©tbe beß ffapreß ffr. 32,549,740. —.

G. ftafle.

Sie Sareinnapmen ber Slmtßfipaffnereilaffen betragen
ffr. 38,445,184. 20, bie Saraußgaben ffr. 39,468,345. 99.
Saab lornmen bie ©nnapmen unb Slußgaben bitrcp @egen=

reepnung (gegenfettige ©fripturen opne ©elbbemegung) mit
je ffr. 2,484,539,122. 64, momit bie ©nnapmen auf ffr.
2,522,984,306. 84, bie Snßgaben auf ffr. 2,524,007,468. 63
anfteigen.

H. $.us|länb£

a. 3lltibaußftä
Sie bon ben Sermaltungen für

ftellten Sejugßanmeifungen betragen:

nbe.

baß $apr 1909 außge=

A.
B.

SBalbungen

C. Somättenlaffe
D. -fpppotpelarlaffe
E. àantonalban!
F. üinleipen
H. ©taatßlaffe (A—E)
J. Secpnungßfalbo ber

ßaufenben Sermaltung
K. Stobilien ^nbentar
L. ©eminn unb Serluft
Summe ber neuen Inmeifungen
2lltibaußftänbe auf 1. Januar

Mammen

@eite

81 ffr. 54,328. 90
81 ff 949,905. 80
81

ff 1,035,202. 58
83 ff 178,178,594. 26
83 ff 2,195,925,170. 82
85 ff 1,768,500. —
93 ff 94,053,142. 43

93 ff 53,668. 43
93 ff 50,206. 45

8 ff 51,568,191. 98

ffr. 2,523,636,911. 65
2,387,176. 50

ffr. 2,526,024,088. 15
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©abon mürben erlebigt burd)

Simtafymen in 1908 für 1909 gr. 3,406. 14
Sinnaljmen in ^r.

1909 2,522,984,306.84
babon für 1910 2,022. 69

« 2,522,982,284. 15

Sufammen gr. 2,522,985,690. 29

unb auf Snbe beê gafjreê bleiben

uncrlebigt gr. 3,038,397- 86

b. Ipaffibauêftânbe.
©ie 3Q^Iun0öcintDeifurtgert für baê galjr 1909 betragen:

Seite
A. SBalbuungen 80 gr. 108,208.90
B. ©ontänen 80 „ 830,155.80
C. ©omänentaffe 80 „ 1,551,508.68
D. £Wot$etarïaffe 82 „ 178,178,594.26
E. Äantonalbant 82 „ 2,195,925,170.82
G. @ifenbal)rtfapitalien 84 „ 1,768,500.—
H. ©taatêtaffe (A—F) 92 „ 93,467,898.33
K. Alobilien gnbentar 92 „ 167,209.25
L. ©eminn unb SBerluft 8 „ 51,054,421. 51

Summe ber neuen Iftoffibauêftânbe gr. 2,523,051,667. 55
Sßaffibauöftänbe auf 1. ganuar „ 1,657,979. 03

©umme ber ju liqttibierenben S)3affib=

auëftânbe gr. 2,524,709,646. 58

©abon mürben erlebigt burdj

Auêgaben in 1908 für 1909 gr. 30,612. 50

Auêgaben in gr-
1909 2,524,007,468. 63

babonfürl910 1,458.80

_ „ 2,524,006,009. 83

Mammen gr. 2,524,036,622 33

unb am Snbe be© gaijres bleiben

unerlebigte ipaffibauêftânbe gr. 673,024. 25

J. fKedjuuitgcfalbo ber gaufetttoen $ev»uttïtun(t.

gnfolge bee Auêgabenûberfdfuffeê ber Saufenben 23er=

maltung in 1909 bon gr. 53,668.43 bermanbelte fiel) baê ®ut=
t)aben berfelben bon gr. 13,564. 16 in eine ©cf)ulb bon
gr. 40,104. 27. (S3ergl. H. C. 1.)

K. SKobiliett^nbettiar«

©urd) gnbentarrebifionen fyaben fiel) b e r m e l) r t baê gn
bentar ber Allgemeinen 35ermaltung um gr. 119,119.45
unb baê gnbentar ber ©taatêanftalten um gr. 5,674.88.
©aë ^riegêinbentar fjat fid) bagegen um gr. 7,791. 53
berminbert. Am Snbe beê gafjreê beträgt ber ©c£)ât)Uttgê=
mert beê ÏJlobilien=gnbentarê gr. 5,638,942. 40.

III. gjUttn).
Seite 4 unb 5.

©en einzelnen Abteilungen ber Aedjnung ift eine funtma=
rifd)e Ueberfid)! ber Aedjnungëergebniffe unb bie Silanj boran-
geftellt. ©iefe meift bie llebereinftimmung ber Aedjnung über
baê reine Vermögen mit berjenigen über bie 3krmôgenê=
beftanbteile burd) folgenbe @leid)ungen ttad) :

a. Sîertebrêbilanj.
©oil.

£>aben.
SSerminberungen ber 39ermogenê

beftanbteile
3Serme£)ruttgen beê reinen 33ermôgenê

Sufammen, mie oben

gr. 10,042,112,162.69
51,568,191.98

gr. 10,093,680,354.67

SSermefjrungen ber 33ermôgenêbe
ftanbteile '. gr. 10,042,625,933. 16

SSerminberungen beê reinen 93er=

mbgenê „ 51,054,421.51

Mammen gr. 10,093,680,354.67

gr. 564,145,169.19

b. Auêgangêbilanj.
©oil.

©umme ber Aftiben

§aben.
©umtue ber Sßaffiben gr. 502,566,521.46
Aeineê Söermögen „ 61,578,647. 73

âutammen, gleid) ben Aïtiben gr. 564,145,169.19

IY. Spejialftmiis.
Seite 95—127.

©aê reine Vermögen ber ©ftejialfonbê, meld)eê am
1. ganuar 1909 gr. 20,880,206.49 betrug, £)at fid) um
gr. 709,231.02 bermeljrt unb beträgt am 31. ©ejember
1909 gr. 21,589,437. 51. Sin gonbë, ber 39 a u f o n b ê

ber 33ittoriaftiftung, ift infolge 33ermenbung für einen

Aettbait eingegangen, unb ber gonbê beê Aujjertranten

baufeê ift mit bem gttfelfonbë bereinigt morben. Aeu

ift ber gonbê für 33ert)ütung unb Setämpfung
ber ©nbertulofe. St mürbe mit einer erften Mmenbung
bon gr. 32,945.95 auê bem Ifrebite für 35erf)ütung unb
33etämf>fung ber ©nbertulofe eröffnet.
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Sie bebeutenberert SSermeprungen betreffen folgettbe
©pejialfonbë :

Semifdfe Seprerôerfidierungëtaffe,
III. Abteilung ffr. 538,828. 95

ßantonalbant, ©pejialref erOen „ 189,914.80
Söalbauf onbë „ 42,277.35
^nöalibentaffe beë tantonalen

^olijeitorpê „ 21,581. 75

iôiefjentfcîjâbigungêïaffe „ 19,424.65
ÏRoferftiftung „ 16,087.90
ffonbë für llnterftüijungen bet 58e

f d) ä b i g u n g e n ober bropenben
©efapren burd) 9taturereigniffe „ 15,815.30

Sliftoriaftiftung „ 12,071.64
SSermtnberungen roeifen folgettbe ©pejialfoitbê auf:

$nfelfpital ffr. 81,245. 10

llnierftûpungëf onbë für ,fîrait!en=
unb Slrmenanftalten „ 45,153.85

Sernifcpe Seprerôerfidjerungêtaffe,
II. Abteilung ffr. 12,886. 70

IBaufonbê ber Sittoriaftiftung „ 7,557.04
Sllfopoljepntelreferbe „ 1,889.48
Sbuarb iîlbolf 6tein ffonbê „ 561.40
©cproellenfonbê für bie 3urage

roäffertorreftion „ 459.62
®r jiepungëf onbë ber 35iltoria

ftiftung „ 93.37
3et)enber 83ibliott)effonbë „ 56.65
©tipenbienf onbë ber cpri ft£atpo

lifcpen ffatultät „ 21.45

Sie ©cpulb beë ffottbë für (Srioeiterung ber $rren
pflege natjm um ffr. 101,696.98 ju unb beträgt auf @nbe

1909 ffr. 1,946,874. 15. Sie auf bem ff onbë für Unter
ftüijung öon Äran!en= unb Wrmenanftalten laften=
ben $erpflid)tungen betragen auf 31. Sejentber 1909 ffr.
356,500. 75.

|jerr ffinanjbirettor!

Sie tiantonöbudjbalterei beantragt, Sie möd)ten bie Dorftepenbe ©taatërecpnung beë .Sîantouë 58eru für baë $apr 1909
beut 3tegierungêrate jupanben beë ©rofjen 3tateë jur ©enepmigung empfehlen.

TOit fpocpacptung

$erit, ben 15. Slpril 1910.

Ser ,<îantonëbud)palter:
OB. lung.
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Vortrag der Justizdirektion
an den

Regierungsrat zuhanden des Grossen Rates

über

den Entwurf zu einem Dekret betreffend die Organisation der Gerichtsbehörden

im Amtsbezirk Bern.

(April 1910)

Das Dekret vom 18. Mai 1899 betreffend die Organisation

der Bezirksbehörden des Amtsbezirkes Bern hat
sich in bezug auf die Organisation der Gerichtsbehörden

als revisionsbedürftig erwiesen.
Trotzdem § 6 desselben die Verteilung der

Verrichtungen der in § 3 bezeichneten Beamten nicht nur
unter die verschiedenen Beamtungen, sondern auch
unter die verschiedenen Beamten selbst, einem Reglement

des Obergerichts übertrug, erfolgten die Wahlen
jeweilen tatsächlich nur für die im speziellen Fall
vakante Stelle, und es wurde dadurch eine Wahl auch
dann nötig, wenn der Inhaber einer der anderen Stellen
als Kandidat für die zu besetzenden Stelle auftrat, so
dass dann eventuell eine zweite oder dritte Ersatzwahl
vorgenommen werden musste.

Dieses Vorgehen lag in verschiedenen Umständen
begründet :

a) Zunächst sah die Gerichtsorganisation vom 31.
Juli 1847 (§§ 54 und 55) selbst ein selbständiges
Untersuchungsrichteramt vor.

b) Sodann führte § 3 des Dekretes den Polizeirichter
getrennt von den andern Gerichtspräsidenten auf,
obschon die Funktionen dieses Beamten begrifflich

zu den Funktionen des Gerichtspräsidenten
gehören, und der Name nur eine Spezialbezeichnung

war für die strafrechtlichen Funktionen, wie
die Bezeichnung «Korrektionelles Gericht» für das
Amtsgericht (§ 47 Gesetz über die Organisation
der Gerichtsbehörden vom 31. Juli 1847 und Art. 7

und 6 des Gesetzes betreffend die Einführung des

Strafgesetzbuches vom 30. Januar 1866).
c) Schliesslich hätte § 6 des Dekretes, auch wenn

man ihn nur für die unter § 3, lit. a, erwähnten
Beamten anwendbar betrachten will, die Zuteilung
der Funktionsgruppen nicht einem Beglemente,
sondern einem Beschlüsse des Obergerichts

überBeilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1910.

tragen sollen. Eine reglementarische Reihenfolge
lässt sich sehr wohl für die Stellvertretung, nicht
aber für den ständigen Ersatz vorsehen, indem den
Wünschen und Bedürfnissen des einzelnen Falles
keine Rechnung getragen werden kann.

Von diesen Gesichtspunkten, sowie von den
Bestimmungen des neuen Gerichtsorganisationsgesetzes vom
31. Januar 1909 ausgehend, ergeben sich für ein neues
Dekret folgende Vorschriften als geboten :

1. Die Untersuchungsrichter sind als selbständige
Beamte beizubehalten (Art. 79, Abs. 2, des
Gerichtsorganisationsgesetzes).

2. Im übrigen hat sich das Dekret darauf zu be¬

schränken, die Zahl der nötigen Gerichtspräsidenten
festzusetzen. Die Zuteilung der einzelnen zivil-

und strafrechtlichen Verrichtungen an die einzelnen

Gerichtspräsidenten ist Sache des Obergerichts
(Gerichtsorganisationsgesetz Art. 46, Abs. 2).

3. Dies schliesst nicht aus, die bisherigen Bezeichnungen

für die verschiedenen Gerichtspräsidenten
beizubehalten.

4. Die Gruppierung der Funktionen und die Reihenfolge

der Stellvertretung sind vom Obergericht
durch Reglement zu ordnen, die Zuteilung der
Gruppen dagegen durch Beschluss im einzelnen
Falle.

5. Die Organisation des Amtsgerichts ist mit den
Bestimmungen der neuen Gerichtsorganisation in
Einklang zu bringen.

Bern, im April 1910.

Der Justizdirektor :

Simonin.
71
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Entwurf des Regierungsrates
vom 28. Mai 1910.

Dekret
betreffend

die Organisation der Gerichtsbehörden

im Amtsbezirk Bern.

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

in Anwendung von Art. 62, Abs. 2 der durch Volks-
beschluss vom 3. November 1907 revidierten
Staatsverfassung vom 4. Juni 1893, sowie der Art. 46, Abs. 2
und 79, Abs. 2 des Gesetzes vom 31. Januar 1909 über
die Organisation der Gerichtsbehörden;

auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst :

§ 1. Im Amtsbezirk Bern werden nach den für die
Wahlen der Richterbeamten und Behörden geltenden
Vorschriften gewählt :

a) 4 Gerichtspräsidenten;
b) 2 Untersuchungsrichter;
c) 4 Mitglieder und 4 ordentliche Ersatzmänner des

Amtsgerichts.

§ 2. Unter Berücksichtigung der in § 3 vorgesehenen

Haupteinteilung werden durch Reglement des
Obergerichtes die Verrichtungen des Gerichtspräsidenten in
4 Gruppen eingeteilt.

Die Zuteilung der Gruppen an die einzelnen
Gerichtspräsidenten erfolgt nach jeder Erneuerungs- oder
Ersatzwahl durch das Obergericht. Dasselbe kann
nötigenfalls auch in der Zwischenzeit neue Zuteilungen

vornehmen.
Durch das Reglement wird ferner der Geschäfts

kreis der Untersuchungsrichter umschrieben und auf
die beiden Untersuchungsrichter verteilt.

Den betreffenden Beamten ist jeweilen Gelegenheit
zur Stellung von Anträgen zu geben.

§ 3. Derjenige Gerichtspräsident, zu dessen
Verrichtungen die Leitung des Zivilamtsgerichts gehört,
führt die Bezeichnung Gerichtspräsident I.
Gerichtspräsident II heisst derjenige, welchem die Leitung des
korrektionellen Gerichtes, und Gerichtspräsident III

derjenige, welchem die Leitung der Instruktionen im
ordentlichen Zivilprozessverfahren übertragen ist.
Derjenige Gerichtspräsident, welcher als Einzelrichter im
Strafverfahren urteilt, wird bezeichnet als
Gerichtspräsident IV.

Untersuchungsrichter I heisst derjenige, welcher
länger im Amte steht, oder wenn beide das Amt gleichzeitig

angetreten haben, der ältere ; der andere wird als
Untersuchungsrichter II bezeichnet.

§ 4. Die Gerichtspräsidenten und die Untersuchungsrichter
haben sich in Verhinderungsfällen gegenseitig

zu vertreten. Die Reihenfolge der Stellvertretung wird
ebenfalls durch Reglement des Obergerichtes festgesetzt.

Sollten diese Stellvertretungen nicht genügen, so
findet Art. 37 der Gerichtsorganisation entsprechende -
Anwendung.

Anstände unter den genannten Beamten betreffend
Geschäftsverteilung und Stellvertretung erledigt der
Präsident des Obergerichtes.

§ 5. Der Regierungsrat setzt die Zahl der Sekretäre
und Angestellten der Gerichtsschreiberei fest. (Gesetz
über die Gerichtsorganisation, Art. 43 und Besoldungsdekret

vom 5. April 1906, § 45.)
Der Gerichtsschreiber stellt den Gerichtspräsidenten

und Untersuchungsrichtern die erforderlichen Ange
stellten zur Verfügung. Die Wahl dieser Angestellten
unterliegt der Bestätigung der betreffenden Beamten
(Art. 13 des Gesetzes vom 24. März 1878 betreffend
die Amts- und Gerichtsschreibereien).

§ 6. Dieses Dekret, durch welches dasjenige vom
18. Mai 1899 betreffend die Organisation der Bezirks:
behörden des Amtsbezirkes Bern, soweit es sich auf die
Gerichtsbehörden bezieht, aufgehoben wird, tritt auf
1. August 1910 in Kraft. Die darin vorgesehenen Wahlen
finden erstmals anlässlich der Gesamterneuerungs-
wahlen der Bezirksbeamten in diesem Jahre statt.

Berv. den 28. Mai 1910.

Im Hamen des Begierungsrates
der Präsident

Könitzer,
der Staatsschreiber

Kistler.
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Vortrag der Justizdirektion
an den

Regierungsrat zuhanden des Grossen Rates

über

den Entwurf zu einem Dekret betreffend die Organisation der Gerichtsbehörden

im Amtsbezirk Biel.

(April 1910.)

Die Entlastung des Gerichtspräsidenten von Biel
durch Einführung eines besondern Untersuchungsrichters

(Dekret vom 17. November 1902) ist mit der üeber-
tragung der Geschäfte des Friedensrichters an den
Gerichtspräsidenten durch die neue Gerichtsorganisation
zum Teil wieder aufgehoben worden. Es sah sich
deshalb der Regierungsrat genötigt, durch Beschluss vom
22. Juli 1908 dem Gerichtspräsidenten von Biel die ständige

Beiziehung des Vizegerichtspräsidenten zur
Erledigung der in die Kompetenz des Friedensrichters
fallenden Geschäfte zu gestatten. Eine Vertretung durch
den Untersuchungsrichter, die bei dessen Geschäftslast

meist möglich gewesen wäre, war gesetzlich nicht
zulässig. Die Kompetenz zu einer besondern Organisation

war in der Verfassung nur für den Amtsbezirk
Bern vorgesehen.

Nachdem nun diese Kompetenz durch Art. 62,
Absatz 2, der im Jahre 1907 revidierten Verfassung
gegeben ist, empfiehlt es sich, mit Rücksicht auf eine
bessere Verteilung der Geschäftslast und eine
Vereinfachung der Wahlen, noch einen Schritt weiter zu gehen

und an Stelle eines Untersuchungsrichters einen zweiten

Gerichtspräsidenten einzuführen.
Die in Art. 106, Ziffer 3, des Gesetzes betreffend

die Organisation der Gerichtsbehörden vom 31. Januar
1909 enthaltene Bestimmung beruht natürlich auf der
doppelten Voraussetzung, dass der Inhaber dieser Stelle
bis zum Schlüsse der laufenden Amtsdauer im Amte
bleibe, und dass die Stelle des Untersuchungsrichters
auch nach Ablauf der laufenden Amtsdauer weiter
bestehe. Das verfassungsmässige Recht auf Einführung
einer besondern Organisation sollte und konnte
dadurch nicht verändert werden. Dagegen wird man
immerhin mit der vorzunehmenden Aenderung bis zur
nächsten Vakanz der Untersuchungsrichterstelle
zuwarten müssen.

Bern, im April 1910.

Der Justizdireklor :

Simonin.



Entwurf des Regierurgsrates
vom 28. Mai 1910.

Dekret
betreffend

die Organisation der Gerichtsbehörden

im Amtsbezirk Biel.

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

in Anwendung von Art. 62, Abs. 2, der durch Volks-
beschluss vom 3. November 1907 revidierten
Staatsverfassung vom 4. Juni 1893, sowie von Art. 46, Abs.
2, des Gesetzes über die Gerichtsorganisation vom 31.
Januar 1909;

auf Antrag des Regierungsrates,

beschliesst :

§ 1. Die Stelle des besondern Untersuchungsrichters
im Amtsbezirk Biel wird aufgehoben, und dafür die
Stelle eines zweiten Gerichtspräsidenten errichtet.

Derjenige der beiden Gerichtspräsidenten, welcher
länger im Amte steht, oder, wenn beide ihr Amt gleichzeitig

angetreten haben, der ältere, wird als
Gerichtspräsident I, der andere als Gerichtspräsident II
bezeichnet.

§ 2. Die Verteilung der Geschäfte unter die beiden
Gerichtspräsidenten wird nach Einholung eines
Gutachtens dieser Beamten durch das Obergericht
geordnet.

Die beiden Gerichtspräsidenten haben sich gegenseitig

zu vertreten. Anstände betreffend Geschäftsverteilung

und Stellvertretung erledigt der Präsident des
Obergerichtes.

§ 3. Dieses Dekret tritt in Kraft, sobald die Stelle
des Untersuchungsrichters von Biel durch Ablauf der
Amtsdauer oder in anderer Weise vakant geworden ist.

Wird der zweite Gerichtspräsident erst nach den
Gesamterneuerungswahlen der Bezirksbeamten in
diesem Jahre gewählt, so findet die Wahl nur für den Rest
der am 31. Juli 1914 ablaufenden allgemeinen Amts-
periode statt (Gesetz betreffend die Gerichtsorganisation

Art. 106, Ziff. 3).
Mit dem Inkrafttreten dieses Dekretes ist dasjenige

vom 17. November 1902, sowie der Regierungsratsbe-
schluss vom 22. Juli 1908 aufgehoben.

Bern, den 28. Mai 1910.

Im Namen des Regierungsrates
der Präsident

Könitzer,
der Staatsschreiber

Kistler.
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Berieht und Anträge
der

Staatswirtsohaftskommission
zum

Bericht über die Staatsverwaltung, die Staatsrechnung

und die Nachkredilbegehren

pro 1909.

(August 1910.)

Der Grosse Rat hat am 7. Juni 1910 die
Staatswirtschaftskommission aus folgenden Herren bestellt:
Bühler (Matten), Fähndrich (Biel), Jenny (Tiefenau),
Jobin (Bern), Marti (Lyss), Neuenschwander (Ober-
diessbach), Rufener (Langenthal), S tauffer (Corgémont)
und Steiger (Bern). Am 8. Juni hat sich die Kommission
konstituiert und Herrn Steiger als Präsidenten und
Herrn Jenny als Vizepräsidenten bezeichnet. Für die
Prüfung des Verwaltungsberichts, der Staatsrechnung
und der Nachkreditbegehren sind folgende Subkommis-
sionen bestellt worden:

I. Präsidialbericht:

HH. Steiger und Jenny.
II. Justizwesen: » Jobin und Steiger.

III. Polizeiwesen: » Neuenschwander und Bühler.
IV. Militärwesen : » Rufener und Jenny.
V. Kirchenwesen: » Marti und Fähndrich.

VI. Unterrichts¬
wesen: » Fähndrich und Marti.

VII. Gemeinde¬
wesen : » Neuenschwander und Marti.

VIII. Armenwesen: » Marti und Fähndrich.
IX. Inneres : » Stauffer und Neuenschwander.
X. Sanitätswesen:» Jobin und Bühler.

XI. Bau- und Eisen¬
bahnwesen : » Bühler und Steiger.

XII. Finanzwesen: » Rufener und Jobin.
XIII. Landwirt¬

schaft: » Jenny und Stauffer.
XIV. Forstwesen: » Stauffer und Jenny.
XV. Staatsrechnung

und Nachkredite : » Steiger und Rufener.
Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1910.

Regierungspräsidium.

Unterm 20. März 1907 wurde im Grossen Rate
die Motion Steiger betreffend Abschaffung des Couvert-
systems bei Wahlen und Abstimmungen erheblich
erklärt. Bei allen seitherigen Abstimmungen haben sich
die bei der Begründung der Motion dargelegten Uebel-
stände des Gouvertsystems wiederholt und aus allen
Gegenden des Kantons wird mit Recht darüber Klage
geführt. Die Staatswirtschaftskommission ladet daher
den Regierungsrat dringend ein, beförderlichst die
Revision des Dekretes über das Verfahren bei
Volksabstimmungen und Volkswahlen vom 22. Februar 1904
an die Hand zu nehmen und dem Grossen Rate eine
Vorlage zu unterbreiten.

Die infolge des Umzuges des Obergerichts in das
neue Obergerichtsgebäude freigewordenen Räume im
Rathause werden teilweise bereits benutzt; so ist das
Verwaltungsgericht in zweckmässiger Weise
untergebracht und es werden die Vorbereitungen für die
Unterbringung der Rekurskommission getroffen. Die
übrigen Räume sollen der Staatskanzlei und dem
Staatsarchiv zur Verfügung gestellt werden, welche
beiden Abteilungen derselben dringend bedürfen.

Wir haben mit Befriedigung konstatiert, dass in
Bezug auf weitere bauliche Veränderungen im
Rathause — Vergrösserung des Grossratssaales, Umbau
des Hauses Postgasse 70, weitere Umbauten zum
Zwecke der Beschaffung neuer Bureauräumlichkeiten
— sowie in Bezug auf die Erstellung neuer
Verwaltungsgebäude an der Herrengasse .— Beschluss des
Grossen Rates vom 28. September 1909 — ein
Programm aufgestellt werden soll, so dass die Arbeiten
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sukzessive nach einem bestimmten Plane zur
Ausführung kommen werden.

Justizdirektion.

Die Justizdirektion ist zurzeit mit grossen und
wichtigen Aufgaben beschäftigt, indem ihr die
Vorarbeiten für einen neuen Ziviiprozess und Strafprozess,
sowie die Vorbereitungen für die Einführung des
Zivilgesetzbuches und die Durchführung der
Grundbuchvorschriften obliegen.

Die Beaufsichtigung der Beamten wird streng
durchgeführt und sind auch die Verfehlungen selten. Der
Bericht hebt zwei Fälle von Kassedefiziten hervor;
der eine Beamte wurde nur provisorisch auf ein Jahr
wiedergewählt, während dem andern ein scharfer
Verweis imit Androhung der Entlassung erteilt worden ist.
Ohne diese Massnahmen zu kritisieren, wird es sich
doch fragen, ob es nicht im Interesse der gesamten
Administration und der Beamten und Angestellten
liegen würde, wenn in schweren Fällen die Fehlbaren
sofort entlassen würden.

Die Organisation des Grundbuchapites vollzieht sich
in durchaus befriedigender Weise, wenn die
zahlreichen der Durchführung derselben Schwierigkeiten
bietenden Hindernisse berücksichtigt werden. Die da-
herigen zeitraubenden Arbeiten sind dem Inspektor
der Amts- und Gerichtsschreiberei übertragen worden,
wodurch derselbe seiner eigentlichen Beschäftigung
allzusehr entzogen wird. Der Regierungsrat wird
ersucht, darüber Auskunft zu erteilen, wie er diesem
Uobelstande abzuhelfen gedenkt.

Mit Befriedigung haben wir wahrgenommen, dass
die ursprünglich auf den 30. Juni 1910 festgestellte
Frist zur Anmeldung der dinglichen Rechte (Pfandrechte,

Dienstbarkeiten etc.) bis zum 15. August
verlängert worden- ist, indem tatsächlich die Einhaltung
der erstgenannten Frist vielerorts unmöglich war.

Auf 1. Januar 1912 wird bekanntlich das eidgen.
Zivilgesetzbuch in Kraft treten. Mit Rücksicht auf die
dadurch entstehenden fundamentalen Aenderungen in
unsern Rechtsverhältnissen hält es die
Staatswirtschaftskommission für dringend notwendig, dass die
Grundlagen des eidgen. Zivilgesetzbuches der
Bevölkerung durch Vorträge und Publikationen bekannt
gegeben werden.

Polizeidirektion.

Dem letztes Jahr geäusserten Wunsche der Staals-
wirtschaftskommission, den Bericht der Polizeidirektion

kürzer abzufassen, ist entsprochen worden.
Es ist zu wünschen, dass die in Aussicht gestellten

Dekrete über die Führung der Strafregister und die
bedingte Entlassung von Sträflingen nächstens dem
Grossen Rate vorgelegt werden, ebenso dasjenige über
die Organisation und die Aufgaben der Schutzaufsicht.

Wir konstatieren mit Vergnügen, dass infolge der
neuen Organisation die Verhältnisse in der Strafanstalt
Thorberg eine bedeutende Verbesserung erfahren
haben, dass ein loyaleres und freundlicheres
Einvernehmen zwischen den Verwaltungsorganen der Anstalt
sich geltend macht und dass weniger Entweichungen
von Sträflingen vorkommen. Eine gründliche Sanie¬

rung wird aber bloss durch eine Verlegung der Anstalt
zu erzielen sein und gewärtigen wir gerne in nächster
Zeit einen bezüglichen, eingehenden Bericht.

Aus dem Berichte der Anstalt Witzwyl verdient
erwähnt zu werden, dass die Gesamteinnahmen der
Landwirtschaft yon Fr. 115,047.09 im Vorjahre auf
Fr. 132,445.77 im Jahre 1909 gestiegen sind und dass
auch die Einnahmen im Gewerbebetrieb sich um zirka
8000 Franken veipnehrt haben.

Infolge Fehlens der nötigen Mittel ist, wie es scheint,
eine Verlegung der Zwangserziehungsanstalt Trachsel-
wald vorläufig nicht in Aussicht genommen. Dies sollte
jedoch nicht hindern, dass im Betrieb derselben die
notwendigen Verbesserungen eingeführt werden. Wir
erachten es z. B. als einen Uebelstand, dass der
Handwerksbetrieb sich nur auf einige Schreinerarbeiten
beschränkt und dass die Zöglinge nicht auch für andere
Handwerke Anleitung erhalten können.

Vor fünf Jahren wurde eine Motion Neuenschwander
betreffs Reduktion speziell derjenigen Feste und
festlichen Anlässe, welche vorzugsweise finanzielle
Gewinne bezwecken, vom Grossen Rate erheblich erklärt.
Von Seite der Regierung sind während der langen Frist
keine Vorkehren getroffen worden, um die Hochflut der
Festivitäten einigermassen einzudämmen, und doch
wäre es im Interesse der Volkswohlfahrt dringend
notwendig, eine Abrüstung und Verminderung in absehbarer

Zeit herbeizuführen. In erster Linie sollten die
Bewilligungen : für öffentliche Spiele (Preiskegeln,
Wirtshausschwingen etc.) möglichst beschränkt und
strengere Vorschriften aufgestellt werden. Sodann
wäre die Frage zu prüfen, ob nicht an die Ausrichtung
von Staatsbeiträgen an die grösseren Feste die
Bedingung geknüpft werden sollte, dass dieselben in
grösseren Intervallen stattfinden.

Ueber die Anwendung des sogenannten
Streikgesetzes herrscht infolge des obergerichtlichen
Entscheides, dass dasselbe bei Arbeitseinstellungen infolge
von Aussperrung nicht andwendbar sei, noch volle
Unklarheit und sollte der Regferungsrat die Frage
prüfen, ob nicht durch eine Interpretation durch den
Grossen Rat die streitige Frage endgültig gelöst werden
kann.

Wir wollen zum Schluss nicht unterlassen, des

langjährigen Vorstehers der Polizeidirektion, Herrn
Kläy, ehrend zu gedenken, welcher aus Gesundheitsrücksichten

gezwungen war als Regierungsrat
zurückzutreten ; wir werden ihn stets in gutem Andenken
behalten.

Militärdirektion.

Während die Dispensationskontrolle eine minime
Vermehrung von 22 Dispensationsgesuchen aufweist
gegenüber 1908, ist beim Resultat der sanitarischen
Untersuchung neuerdings eine Verbesserung zu konstatieren,

indem der Prozentsatz der Diensttauglichen von
64 % im Jahre 1908 auf 66 °/0 pro 1909 angestiegen
ist.

Die Besichtigung der Zeughausanlagen in Tavannes
ergab, dass in den dortigen Räumlichkeiten
Korpsmaterial und Ausrüstungsreserven in zweckentsprechender

Weise untergebracht sind. Mit der Einrichtung
der elektrischen Beleuchtung ist im Sinne jederzeitiger
Bereitschaft wesentlich gewonnen worden.
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Eine Prüfung der gegenüber dem Kriegskommissariat
erhobenen Reklamationen betreffend die Vergebung

der Tornisterlieferung förderte nichts Neues zutage.
Weder die Höhe des Tornisterpreises pro 1908/09 von
Fr. 27.50, noch die Verteilung der Lieferung von ca.
2400 Stück unter ca. 36 Sattlermeister, wovon ein
Drittel in der Stadt. Bern und zwei Drittel in den
übrigen Ortschaften, gaben zu Aussetzungen
Veranlassung. Nun hat der Bund im diesjährigen Tarif für
die Rekrutenausrüstung die Vergütung für den
Tornister von Fr. 28.— auf Fr. 30.— erhöht, und zwar in
Anbetracht des immer noch steigenden Preises der
Kalbfelle. Diese Erhöhung wird zukünftig den
Lieferanten zugute kommen. Für eine angemessene
Verteilung der Lieferungen auf Stadt und Land wird der
Regierungsrat auch in Zukunft sorgen.

Kirchendirektion.

Der Bericht dieser Direktion gibt zu besondern
Bemerkungen nicht Anlass. Im Berichtsjahre wurde eine
zweite französische Pfarrstelle in der reformierten
Kirchgemeinde in Biel geschaffen. Weitere derartige
Gesuche sind noch hängig.

Definitiv erledigt wurden ferner:
1. Verordnung über die Naturalleistungen zuKultus-

zwecken in den römisch-katholischen
Kirchgemeinden ;

2. Festsetzung der Wohnungsentschädigungen für
einige Pfarrstellen im Jura.

Bis auf einige wenige waren die Pfarreien der
Landeskirchen besetzt. Ueber eventuelle Einführung
des Frauenstimmrechts in der Landeskirche wird ein
späterer Bericht Auskunft geben.

Unterrichtsdirektion.

Die Staatswirtschaftskommission verzeichnet mit
Genugtuung die für den Kanton ehrenvolle Annahme
des revidierten Besoldungsgesetzes für die Primar-
lehrerschaft durch sämtliche Amtsbezirke mit 45,286
gegen 15,421 Stimmen. Möge das schöne Werk, das
Regierungsrat Ritschard sei. mit seiner letzten Kraft
in die Wege geleitet, dem Berner Volke zum Segen
gereichen.

Der Bericht der Unterrichtsdirektion umfasst auch
dies Jahr wieder das Kalender-, nicht das Schuljahr.
Wir sind damit einverstanden und stellen den Antrag,
dass für die Zukunft an diesem Termin festgehalten
werde. Die Verhältnisse sind hier mächtiger als
Vorschriften. Es ist unmöglich, die Berichte der
Unterrichtsanstalten so rechtzeitig zu bekommen, dass ihre
Verarbeitung zum eigentlichen Geschäftsbericht innert
der reglementarischen Frist erfolgen kann.

Das neue Lehrerbesoldungsgesetz rief dem Dekret
vom 25. November 1909 betr. die Verteilung des
Kredites für ausserordentliche Staatsbeiträge an belastete
Gemeinden. Inklusive Bundessubvention stehen nun
für diesen Zweck Fr. 200,000 zur Verfügung. Davon
verbleiben Fr. 60,000 der Regierung zur freien
Verfügung für spezielle Bedürfnisse nach Art. 3 des
Besoldungsgesetzes. Ob alle in Betracht kommenden
Gemeinden den § 2 des Dekretes, der für die Verteilung
das reine Steuerkapital, den Steuerfuss und die Zahl

der Primarschulklassen als massgebend erklärt, richtig
ausführen, wird die Zukunft zeigen.

Im Berichtsjahre trat das Dekret über die Inspektion
der Primär- und Sekundärschulen in Kraft. Das Reglement

über das Schulinspektorat liegt nun vor. Wir
begrüssen die Aufstellung eines gemeinsamen
Réglementes.

Den Kredit von Fr. 4500 für den Handfertigkeitsunterricht

erachten wir als unzulänglich. Die Klassen
vermehren sich, die Nachfragen für Teilnahme an
Kursen nehmen zu. Am schweizerischen Handfertigkeitskurs

in Basel konnten von 24 angemeldeten Lehrern

nur 10 berücksichtigt werden.
Von 90 Gesuchen um Gewährung einer staatlichen

Unterstützung an Jugend- und Volksbibliotheken muss-
ten 34 abgewiesen werden, 56 Gesuchsteller erhielten
nur je Fr. 50. Es erklärt sich das daraus, dass der
bezügliche ausreichend bemessene Kredit von Fr. 15,000
zu allen möglichen andern Dingen verwendet werden
musste. Wir nehmen mit Befriedigung von der
Mitteilung der Direktion Notiz, dass hier nun Besserung
eintritt. 1
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Die Frage der Neugestaltung der Patentprüfungen
wird studiert. Vorher sind aber wichtigere Sachen,
vor allem die Lehrerinnenbildungsfrage, an hand zu
nehmen.

Nach langem Widerstreit der Meinungen haben
endlich die Erfahrungstatsachen die Bemühungen der
Unterrichtsdirektion, in der Veterinär - medizinischen
Fakultät der Hochschule punkto Doktorpromotionen
Klarheit und Ordnung zu schaffen, gelohnt. Es wird
nun von den Doktoranden der Maturitätsausweis
gefordert. — Zu begrüssen ist auch die «friedliche»
Erledigung der Assistentenbesoldungsfrage. — Dem
Gesuche des Senates Um Erhöhungen der
Professorenbesoldungen wird angesichts der verschiedensten
Umstände — nicht zuletzt wegen der bestehenden grossen
Ungleichheiten — nicht mehr aus dem Wege gegangen
werden können.

Dass von den Kandidaten der Lehramtsschule 40 %
keinen Primarunterricht geleistet haben, fällt auf. Wir
finden mit der Unterrichtsdirektion, dass Erfahrungen
im praktischen Schuldienst sehr im Interesse der
Sekundärschule liegen würden.

Schliesslich begrüssen wir die Publikation der
Unterrichtsdirektion zuhanden der Primarschulkommissionen

betr. Unterhalt, Heizung und Reinigung der
Schullokale, vom 4. März 1910.

"Direktion des Gemeindewesens.

Gesetzes- oder Dekretsentwürfe kamen im Berichtsjahre

keine zur Behandlung. Das neue Gemeindegesetz
ist zwar, wie man uns mitteilt,, zur Beratung fertig,
aber aus Rücksicht auf das neue Steuergesetz zurückgelegt

worden. Wir sind der Ansicht, dass der
Regierungsrat demnächst die Beratung vornehmen sollte,
indem nicht wohl abgewartet werden kann, bis die
Steuernovelle vom Volke angenommen worden ist,.
Es existieren speziell im Stimmrechtswesen der
Gemeinden Zustände, welche dringend einer Revision
bedürfen.

Wir nehmten mit Vergnügen davon Kenntnis, dass
der Regierungsrat unserm Wunsche um weitergehende
Publikation der verwaltungsrechtlichen Entscheidungen,

nachzukommen gewillt ist und seinerzeit die
nötigen Vorkehren und Erlasse dafür treffen wird.
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Das Rechnungswesen der Gemeinden lässt vielerorts

noch zu wünschen übrig und wir stellen neuerdings

das Begehren, dass säumige Gemeinden zur
Einreichung der Rechnungen während der gesetzlichen
Frist energisch angehalten werden sollen.

Es zeugt von wenig Pflichteifer der betreffenden
Beamten, dass in 11 Amtsbezirken die Inspektionen
der Gemeinden durch die Regierungsstatthalter während

des Berichtsjahres unterblieben sind und dass
in 3 Bezirken, entgegen der bestimmten gesetzlichen
Vorschrift, während zwei Jahren keine
Gemeindeinspektionen vorgenommen wurden. Wir wünschen,
dass die fehlenden Beamten kategorisch zu besserer
Pflichterfüllung aufgefordert werden.

Armendirektion.

Das Armenpolizeigesetz ist nun soweit in Vorbereitung,

dass dasselbe nächstens dem Grossen Rate zur
Beratung vorgelegt werden kann. Es ist wünschenswert,

dass diese Beratung in Bälde an die Hand
genommen und damit die Errichtung einer Anstalt für
bösartige Insassen von Verpflegungsanstalten gefördert
werde.

Die kantonale Armenkommission hat im Berichtsjahr

ihre ordentlichen Geschäfte erledigt. Es ist zu
bemerken, dass es immer noch einige Gemeinden gibt,
die keine Verpflegungsreglemente zur Sanktion
eingesandt haben. Wir wünschen, die Direktion möchte
diese Geineinden anhalten, innert einer zu bestimmenden

Frist ihre Regletoente zu erlassen und einzusenden.

Die örtliche Armenpflege hat sich seit Erlass des

gegenwärtigen Armengesetzes zusehends gebessert.
Es kotnfnen zwar immer noch Fälle mangelnder Pflege
vor, die aber bei richtiger Aufsicht der Armeninspektoren

verschwinden werden. Dem Patronate wird in
vielen Gemeinden zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt.
Hier muss von Seite der Direktion darauf gedrungen
werden, dass die Armenbehörden den bezüglichen
Vorschriften nachleben.

Die auswärtige Armenpflege, wie auch die
Verpflegung kranker Kantonsfremder verursachen stets
bedeutende Arbeit, wie auch imfner grössere Auslagen.
Zweckentsprechende Inspektionen bei den ausserhalb
des Kantons Unterstützten sind geboten. Diese werden
in Zukunft durch den kürzlich gewählten Adjunkten
des kantonalen Armeninspektors vorgenommen.

Die Naturalverpflegung dürftiger Wanderer ist
befriedigend und die damit verbundenen Arbeitsnach-
weisbureaux haben Gutes geleistet. '

Die staatlichen Erziehungsanstalten sind meistens
überfüllt; nur die neu errichtete Mädchenanstalt zu
Loveresse hat sich bis dahin keines starken Zuspruchs
erfreut. Stark bevölkert sind auch die Verpflegungsanstalten.

Wir wünschen, dass diese mehr als bisher
inspiziert und dass darauf geachtet werde, dass die
Verpflegung und Nahrung der Insassen eine gute sei.
Es ist darauf zu halten, dass alle vom Staate subventionierten

Anstalten Berichte einsenden. Im Berichtsjahr
war dieses nicht der Fall.

Es sei hier erwähnt, dass von Seite der schweizerischen

Armenpflegerkonferenzen Schritte getan werden,

die Einführung der wohnörtlichen Armenpflege
in der Schweiz zu erlangen, was wir begrüssen.

Direktion des Innern.

Wir konstatieren mit Vergnügen, dass die von der
Krisis in der Uhrenindustrie betroffenen Gemeinden
die ausserordentliche Hülfeleistung des Staates durch
Gewährung von unverzinslichen Darleihen nur in
bescheidenem Masse in Anspruch zu nehmen gezwungen

waren, und dass zufolge Tätigkeitsbericht der
Uhrensektion der Handels- und Gewerbekammer mit
grösseren Hoffnungen und günstigeren Aussichten der
Zukunft entgegen gesehen werden kann. Um derartigen
Krisen in Zukunft rechtzeitig und wirksam begegnen
zu können, erachten wir es als notwendig, die in
Aussicht genofnfnene Arbeitslosenversicherung in der
Uhrenbranche baldmöglich ins Leben treten zu lassen.

Nachdem wenig Aufesicht besteht, dass in absehbarer

Zeit ein eidgenössisches Gewerbegesetz geschaffen

wird, sprechen wir den Wunsch aus, es sei das
schon seit vielen Jahren aus Handels- und Gewerbekreisen

dringend verlangte Gesetz zur Bekämpfung
des unlautern Wettbewerbes und Neuordnung des
Hausierwesens dem Grossen Rate spätestens bis zur
Frühjahrssession zur Beratung vorzulegen; ebenso das
Gesetz über die obligatorische Mobiliarversicherung.

Damit auch das seinerzeit zurückgelegte Dekret
betreffend Organisation des Feuerwehrwesens einmal
erledigt werden kann, sollte der neue Gesetzentwurf
über die Brandversicherung, in welchem die Pflichten
der Bürger und Gemeinden in bezug auf das
Feuerwehrwesen normiert werden, demnächst ebenfalls zur
Behandlung kommen.

Die Bestrebungen der Handels- und Gewerbekammer
sowie der Uhrensektion zur Hebung von Industrie,

Handel und Gewerbe, speziell die Förderung der
Exportbestrebungen und die bezüglichen
Auskunftserteilungen dürfen lobend erwähnt werden. Um die
Arbeit des Sekretariates betreffs Absatzförderung
möglichst erfolgreich zu gestalten, sollte auch das nötige
Material, speziell das bis jetzt fehlende Handelsmaterial
der grossen Handelsjournale auf dem Bureau selbst
aufliegen.

Bei den gewerblichen und kaufmännischen
Lehrlingsprüfungen sind die Kosten per Lehrling gerechnet
in den verschiedenen Prüfungskreisen sehr ungleich
hohe und variieren von Fr. 10.47 bis 33.50. Wir
wünschen darüber Auskunft, warum so grosse
Differenzen vorkommen.

Die Hebung des theoretischen und beruflichen
Unterrichts an unseren gewerblichen Fortbildungsschulen

ist von grosser volkswirtschaftlicher Bedeutung

und es ist zu begrüssen, dass die Ausbildung
der Lehrkräfte durch Abhaltung von Kursen möglichst
gefördert wird. Es sollte indes dafür gesorgt werden,
dass die Bundessubvention an die Kosten der letztern
nicht ausbleibt und dass den Teilnehmern die unserer
Ansicht nach wohlverdienten Stipendien zuerkannt
werden können.

Zum Abschnitt E., Vollzug des eidgenössischen
Fabrikgesetzes, ist zu bemerken, dass die Ueberzeit-
arbeitsbewilligungen gegenüber 1908 bedeutend
zugenommen haben. Wir nehmen an, dass dies die
Folgen des längst ersehnten industriellen Aufschwunges

sind und möchten berechtigte Begehren keinesfalls
bekämpfen. Dagegen sprechen wir den Wunsch aus,
es möchten Bewilligungen für Sonntagsarbeiten
möglichst eingeschränkt und nur in absolut dringen dort
Fällen erteilt werden.
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Unserem im letzten Berichte geäusserten Wunsche
betreffend Abhaltung von Instruktionskursen für die
Organe der Lebensmittelpolizei ist entsprochen worden.
Es ist zu wünschen, dass diese Kurse wenn möglich
in vermehrter Zahl durchgeführt und auch das Volk
durch öffentliche Vorträge über diö Vorschriften und
Wirkungen des Lebensmittelpolizeigesetzes aufgeklärt
werde.

Zu begrüssen war die neue Statistik der Gemeindesteuern

im Kanton Bern; event, dürfte dieselbe noch
mit Bezug auf die teilweise Durchführung des
Schuldenabzuges in den Gemeinden zu Händen der zweiten
Beratung des Steuergesetzes ergänzt werden.

Sanitätsdirektion.

Der Verlauf der ansteckenden Krankheiten hat sich
durchschnittlich gegenüber dem 'Vorjahre nicht
verändert. Die Anzeigen werden ziemlich regelmässig
eingereicht; Ausnahmefällen wird seitens der Direktion
die nötige Aufmerksamkeit geschenkt.

Vor zwei Jahren hat, die Staatswirtschaftskommission
die Anregung gemacht, es sollte eine Statistik

über die infolge von Unfällen bei Kindern eingetretenen
Todesfälle aufgestellt werden. Die Direktion hat diese
Anregung in Behandlung gezogen und dabei ausgerechnet,

dass die Kosten für jeden einzelnen Fall auf zirka
50 Fr. zu stehen kommen würden. Unter diesen
Umständen wird für den Augenblick auf die weitere
Verfolgung dieser Angelegenheit Verzicht geleistet.

Die wichtige Frage der Erweiterung der Irrenpflege
beschäftigt seit längerer Zeit die Behörden ; der Bericht
an den Grossen Rat steht bevor.

Bau- und Eisenbahndirektion.

Die Anschaffung einer weitern Strassen-Dampfwalze
war geboten. Die Erfahrungen, die bis heute mit dem
Einwalzen der Strassen gemacht worden sind, sind
durchgehends vorzügliche. Obschon eine richtige
Einwalzung momentan grössere Opfer erfordert, so sind
diese doch infolge der erhöhten Widerstandsfähigkeit
und Dauerhaftigkeit der Strassenfahrbahn vollauf
gerechtfertigt. Auf Jahre hinaus bleiben gut eingewalzte
Ländstrassen intakt, so dass das Einwalzen als der
billigste, aber auch rationellste Strassenunterhalt der
Gegenwart bezeichnet werden darf.

Die Baudirektion gedenkt zum Zwecke der Besichtigung

des Strassenunterhaltes ein Automobil von ca.
sechs Plätzen anzukaufen, und wir dürfen diese
Anschaffung als eine durchaus notwendige und zeit-
gemässe empfehlen. Wir glauben auch, dass sich
kleine starke, etwa zweiplätzige Autos für den Dienst
derjenigen Ingenieur-Bezirke eignen würden, welche
ein ausgedehntes, abseits vom Bahnverkehr gelegenes
Strassennetz aufweisen.

Die Besoldungserhöhung der Wegmeister und
Oberwegmeister ist berechtigt; wir begrüssen die betr.
Vorlage.

Beim Bericht über Strassenbau ist uns aufgefallen,
dass darin kein Wort über das Projekt der Susten-
strasse enthalten ist. Der Regierungsrat wird
eingeladen, dieses Projekt im Auge zu behalten und
dafür besorgt zu sein, dass dasselbe als das erste der

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1910.

vom Bunde zu subventionierenden Alpenstrassen-
projekte berücksichtigt wird.

Die günstigen Erfahrungen, welche die Sensethalbahn

mit der Einführung des Selbstbetriebes zu
(machen scheint, veranlassen die Staatswirtschafls-
kommission, die Regierung zu ersuchen, die Frage zu
prüfen, ob nicht auch in Bezug auf den Betrieb bei
andern Dekretsbahnen ein ähnliches Verfahren
eingeschlagen werden sollte.

Finanzdirektion.

Die Fortsetzung und Beendigung der ersten
Beratung des Gesetzentwurfes über die direkten Staatsund

Gemeindesteuern fällt in das Jahr 1910, und es
wurde das Ergebnis der ersten Beratung durch den
Grossen Rat vom 2. Februar 1910 in vorschriftsge-
mässer Weise bekannt gemacht. Im Mai 1910 reichten
82 Ersparniskassen und Bankinstitute des Kantons
Bern eine Eingabe zu diesem Gesetzesentwurf dem
Regierungsrat zuhanden des Grossen Rates ein, welche
bei Anlass der zweiten Beratung — voraussichtlich im
Verlauf der kommenden Wintersession — zur Behandlung

gelangen wird.
Der Entwurf zu einem Gesetz betreffend die

Besteuerung der Reklameplakate wurde ebenfalls im
Ferbuar 1910 durch den Grossen Rat in Behandlung
gezogen, wobei der Entwurf anlässlich der Eintretens-
debatle an die vorberatenden Behörden zurückgewiesen

worden ist. Der Regierungsrat wird eingeladen,
dem Grossen Rate mitzuteilen, was er in dieser Sache
zu tun gedenkt.

Dem Jahresbericht der Kantonalbank ist zu
entnehmen, dass der Bankrat sich veranlasst gesehen
hat, die Zuckerfabrik Aarberg auf dem konkursamt,-
lichen Weg zu erwerben. Die daherige Uebernahms-
summe beziffert sich auf rund Fr. 1,700,000.—.
Sowohl das Betriebsresultat des verflossenen Geschäftsjahres

als die Aussichten für die Campagne 1910/11
dürfen als durchaus befriedigend bezeichnet werden,
dank umfassender Reformen im Betrieb sowie der
gegenwärtig günstigen Marktlage. Ein Verlust für
unser kantonales Finanzinstitut darf nunmehr mit
aller Wahrscheinlichkeit als ausgeschlossen betrachtet
werden.

In vollkommen normaler Weise vollzieht sich der
Betrieb der «Vereinigten Schweiz. Rheinsajinen », wobei

mit Befriedigung konstatiert werden kann, dass
die bei der Beteiligung gehegten Erwartungen vollauf
den Tatsachen entsprechen. Die ersten ziffermässigen
Angaben hierüber werden im nächsten Verwaltungsbericht

enthalten sein.
Vor Jahresfrist wurde dem Regierungsrat der

Wunsch ausgesprochen, er möchte die Frage prüfen,
ob nicht das veraltete System der Ausrichtung von
Sportein an Beamte aufzuheben sei. Wir ersuchen die
Regierung, bei erster Gelegenheit Ihre Ansicht hierüber
dem Grossen Rat zur Kenntnis zu bringen.

Landwirtschaftsdirektion.

Das landwirtschaftliche Bildungswesen ist in
erfreulicher Entwicklung begriffen. Die Einsicht, dass
in einer tüchtigen Berufsbildung ein Hauptfaktor zur
Förderung der Landwirtschaft zu erblicken ist, bricht
sich in immer weitern Kreisen Bahn. Diese Erkcnnt-

73*
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nis kommt in der zunehmenden Frequenz der land-
und milchwirtschaftlichen Berufsbildungsanstalten
zum Ausdruck. Leider können die bestehenden
Fachschulen dem vermehrten Andränge nicht genügen, so
dass alljährlich ein grosser Prozentsatz der Angemeldeten

zurückgewiesen werden muss. Ein solcher
Zustand ist auf die Dauer nicht haltbar und es ist Pflicht
des Staates, hier Remedur zu schaffen und dem
Bildungsbedürfnisse der jungen Landwirte entgegen zu
kommen.

Die zukünftige Ausgestaltung des land- und
milchwirtschaftlichen Unterrichtswesens bedingt in erster
Linie die Schaffung zweckentsprechender gesetzlicher
Grundlagen, welche heute zum Teil fehlen. Wir halten
eine gesetzliche Regelung dieser Materie für dringend
notwendig und möchten den Regierungsrat einladen,
den Entwurf der Landwirtschaftsdirektion zu einem
« Gesetz über das land- und milchwirtschaftliche
Unterrichtswesen im Kanton Bern » in Behandlung zu ziehen
und der gesetzgebenden Behörde beförderlichst zu
unterbreiten.

Die schwierige Lage des Weinbaues hat die Behörden

(Bund und Kanton) zu weitergehenden Massnahmen

veranlasst, um den Kampf gegen die Schädlinge
des Weinbaues nachhaltiger und mit mehr Erfolg
aufzunehmen. Im Berichtsjahr sind mit dem Dekret über
die Organisation und Verwaltung des kantonalen
Rebfonds die bezüglichen gesetzgeberischen Erlasse zum
vorläufigen Abschluss gelangt und es ist zu hoffen,
dass es dem vereinten Zusammenwirken gelingen
werde, für unsern Weinbau bessere Zustände
herbeizuführen.

Auf dem Gebiete der Kleinviehzucht verdient das
rasche Anwachsen der Ziegenzuchtgenossenschaften
besondere Erwähnung. Unter dem Einfluss der
Ziegenzuchtgenossenschaften wird das Interesse und das
Verständnis der beteiligten Volkskreise für eine rationelle
Ziegenhaltung und Ziegenzucht wesentlich gehoben,
was in einer erhöhten Nutzungsleistung der Tiere zum
Ausdruck kommt. Nachdem der für die Kleinviehzucht
vorgesehene Kreditposten bereits überschritten wurde,
wird idem wachsenden Bedürfnisse entsprechend,
namentlich in Hinsicht der zahlreichen
Ziegenzuchtgenossenschaften pro 1910 ein erhöhter Betrag im
Budget eingesetzt werden müssen.

Der Stand der Viehseuchen kann im Berichtsjahre
als ein günstiger bezeichnet werden. Dank der guten
Ordnung in der Handhabung der Viehseuchenpolizei
ist unser Kanton von der Maul- und Klauenseuche
verschont geblieben.

Die Viehentschädigungskasse wies nach Ausscheiden

des Viehversicherungsfonds auf 31. Dezember
1.909 noch einen Betrag auf von Fr. 1,442,466.67.
Der Ertrag des Fonds ist gemäss den Dekretsbestimmungen

zur Bestreitung der Kosten der Viehgesundheitspolizei

und zur Entschädigung für Viehverluste
in Seuchenfällen zu verwenden. Angesichts der
zunehmenden Kosten der Viehgesundheitspolizei reichte
der Zinsenertrag der Viehentschädigungsküsse nicht
aus, um dem gesetzlichen Zweck zu genügen. Der
Fonds ging bis 31. Dezember 1908 zurück auf Fr.
1,409,104.20. Erfreulicherweise hat sich derselbe im
Berichtsjahre wieder um Fr. 19,424.65 bezw. um
Fr. 10,512.55 vermehrt. Dieses günstige Ergebnis ist
auf eine geriuge Inanspruchnahme für
Seuchenentschädigungen zurückzuführen. Immerhin ist
vorauszusehen, dass der Ertrag des Fonds nicht hinreichen

wird, um die durchschnittlichen jährlichen Ausgaben
zu decken, abgesehen davon, dass die im Viehseuchendekret

vorgesehenen Entschädigungen für Viehverluste
infolge Viehseuchen ungenügend sind und zu den
heutigen Wertverhältnissen der Tiere nicht mehr passen.
Eine Revision des bezüglichen Dekretes ist notwendig.
Eine dahinzielende Motion wurde bereits vor 10 Jahren
vom Grossen Rate gutgeheissen. Dieselbe bezeichnete
auch als weitern Revisionspunkt den Einbezug der
Maul- und Klauenseuche unter die entschädigungsberechtigten

Viehseuchen. Es ist zu hoffen, dass die
angebahnte Revision des eidg. Viehseuchengesetzes,
welches u. a. auch die Entschädigungsfrage für
Viehseuchenfälle einer neuen Regelung unterzieht, rasch
zur Durchführung gelange, damit anschliessend hieran
auf kantonalem Gebiet die längst erwartete Neuordnung
des Viehseuchenwesens eingeleitet werden kann.

Die Viehversicherung erfreut sich einer steten
Entwicklung. Mit Befriedigung nehmen wir Vermerk, dass
die Anfertigung der Rechnungen der Viehversicherungskassen

und die Ablieferung auf den festgesetzten
Zeitpunkt vorschriftsgemäss erfolgen. Die 281 Kassen
weisen auf 1. Dezember 1909 ein Vermögen von Fr.
606,378.86 auf. Nach Massgabe der Bestimmungen des
Art. 18 des Gesetzes über die Viehversicherung sind
Seuchenschäden aus der Viehentschädigungskasse zu
entschädigen, es steht jedoch den Viehversicherungskassen

frei, den Restbetrag bis zur Schatzungssumme
zu übernehmen. Das letztere Verfahren wird von den
Viehversicherungskassen meistens beobachtet. Nach
dem Dekret betreffend die Viehentschädigungskasse
werden indessen für Rauschbrandfälle vom Staate nur
Entschädigungen gewährt, wenn die betreffenden Tiere
geimpft wurden. Aus dieser Bestimmung kann den
Viehversicherungskassen ein grosser Verlust erwachsen.

Es sollte deshalb seitens der Viehversicherungskassen

auf eine allgemeine Durchführung der Impfung
gegen Rauschbrand hingearbeitet werden. Es gilt dies
namentlich für die Besetzung derjenigen Alpweiden,
auf welchen Rauschbrandfälle wiederholt sich
einstellen.

Forstdirektion.

Im Betriebe unserer Staatswaldungen machen sich
noch immer die Folgen der Schneedruckkatastrophe
vom Mai 1908 geltend. Leider sind auch vom Januar
laufenden Jahres neue sehr empfindliche Schneedruckschäden

zu konstatieren, so dass die eingetretene
Störung im ordentlichen Waldwirtschaftsbetriebe noch
ihre Fortsetzung haben dürfte.

Gegenüber dem Vorjahre ist der Nettoerlös per
Kubikmeter verkauften Holzes von Fr. 16.10 auf Fr. 14.34,
oder um 1.76 Fr. gesunken, wogegen andererseits die
Rüst- und Transportkosten noch etwas angezogen
haben. In diesem Umstand finden wir die Erklärung, dass
trotz der hohen Ziffer für verkauftes Holz im Betrage
von 61 773 cbm der Ertrag gegenüber dem Vorjahre
etwas zurückgeblieben ist. Der geringere Nettoerlös per
cbm verkauften Holzes ist nur zum Teil der Handelslage

(Brennholzpreise) zuzuschreiben, in der Hauptsache

den durch den Schneedruck geschaffenen
Verhältnissen, wonach die Holzablieferung mehr aus den
Zwischennutzungen als aus den Hauptnutzungen
erfolgen musste.

Bei einer Grundsteuerschatzung der Staatswaldungen

von Fr. 15,344,792 wurde im Berichtsjahr aus dem
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Betriebe derselben ein Nettoerlös von Fr. 631,659
erzielt, was eine Verzinsung von rund 4 % ausmacht.
Eine Vergleichung der letzten 20 Jahre ergibt eine
prozentualisch gleichmässige Aufwärtsbewegung der
Betriebskosten und der Verkaufspreise des Holzes. Die
Rüstlöhne sind beispielsweise vom Jahre 1889—1.909
von Fr. 2.38 auf 3.54 per cbm und die Holzpreise von
Fr. 10.08 auf 14.34 (pro 1908 auf Fr. 16.10) gestiegen.
Trotzdem hat das der Staatskasse abzuliefernde
Reinerträgnis in dieser Periode eine wesentliche Zunahme
erfahren und sich erhöht von Fr. 426,000 auf Fr.
631,000, was wohl dem vermehrten Areal und der
rationellen Bewirtschaftung zuzuschreiben ist.

Der summarische Hauungs- und Kulturnachweis
für die Gemeinde- und Korporationswaldungen
verzeigt eine Uebernutzung gegenüber dem berechneten
Abgabesatz um 37 193 cbm. Jedenfalls steht dies mit
den infolge des Schneedruckes vermehrten
Ausforstungen im Zusammenhang; immerhin wird es
notwendig sein, wieder auf eine normale Nutzung
hinzuwirken.

Auch wäre es wünschenswert, wenn Gemeinden
oder Korporationen mit grösserm Waldbesitz nach dem
Vorbild des Staates aus den Erträgnissen der Wälder
einen Reservefonds anlegen würden, um vorübergehend

grössern Aufgaben begegnen zu können, ohne
zu dem Mittel eines ausserordentlichen Holzschlages
Zuflucht nehmen zu müssen.

Der Bericht verzeichnet eine Vermehrimg des
staatlichen Waldareals pro 1909 von 245 h 37 a. Der
Ausweis über diese starke Vermehrung ist indessen nur
zum Teil aus dem Bericht ersichtlich. Seit zwei
Jahrzehnten hat sich das Waldareal des Staates um zirka
3000 ha, oder jährlich durchschnittlich um 150 ha
vermehrt und beträgt pro 1909 14170 ha 63 a. Damit
hat nicht bloss das Staatsvermögen eine wesentliche
Vermehrung erfahren; rationelle Aufforstungen wirken
auch regulierend auf die Wasserabflüsse im Gebirge
und bilden ein Mittel, gemeinsam mit den Verbauungen
die Hochwassergefahr zu bekämpfen.

Staatsrechnung.

Die Prüfung der Staatsrechnung wurde übungs-
gemäss durch eine Delegation von zwei Mitgliedern
vorgenommen. Sie ergab, soweit solche durchgeführt
werden konnte, vollständige Uebereinstimmung
zwischen der gedruckten Rechnung und den Visakontrollen

einerseits und zwischen diesen Eintragungen
und den Belegen andrerseits. Die Führung der Bücher
und die Ordnung in den Belegbänden lassen nichts
zu wünschen übrig.

Das reine Staatsvermögen betrug am 1. Januar
1909 Fr. 61,064,877. 26
am 31. Dezember 1909 » 61,578,647.73

Vermehrung Fr. 513,770.47

Diese Vermehrung setzt sich zusammen aus

Vermehrungen :

Berichtigungen im Sinne des Gesetzes vom 31. Juli
1872:
Domänen Fr. 493,357. —
Verwaltungsinventar » 117,002.70

Summa Vermehrungen Fr. 610,359.70

Verminderungen :

Mehrausgaben der laufenden
Verwaltung Fr. 53,668.43

Berichtigungen im Sinne des Gesetzes
vom 31. Juli 1872:
Waldungen » 42,920.90

Summe der Verminderungen Fr. 96,589.33
Reine Vermehrung wie oben Fr. 513,770,47

Die Spezialfonds wiesen reine Aktiven auf:
am 1. Januar 1909 Fr. 20,880,206. 49
am 31 Dezember 1909

_
» 21,589,437,51

Vermehrung Fr. 709,231.02
Die wesentlichste Vermehrung betrifft die bernische

Lehrerversicherungskasse und die Speziaireserven der
Kantonalbank.

Die Rechnung der laufenden Verwaltung weist ein
Defizit auf von Fr. 53,668. 43

Gegenüber dem Voranschlage betragen
die Mehreinnahmen Fr. 2,520,315. 31
die Mehrausgaben » 909,482.74

Günstigeres Rechnungsergebnis Fr. 1,610,832.57
Die Mehreinnahmen rühren zum grössten Teile von

Mehrerträgnissen der Gebühren, Steuern und der
Hypothekenkasse her, während die Mehrausgaben
insbesondere die Unterrichtsdirektion infolge des Inkrafttretens

des Gesetzes über die Besoldungen der Primar-
lehrerschaft und die Armendirektion betreffen.

Die Prozentgebühren der Amtschreiber haben den
Durchschnitt der früheren Jahre um rund Fr. 550,000
überschritten. Dieses Mehrerträgnis ist vorwiegend auf
die durch das Gesetz über die Bereinigung der
Grundbücher vorgeschriebenen Zufertigungen zurückzuführen.

Von diesem Betrage ist eineSumme vonFr.350,000
als Reserve zur Bestreitung der Kosten der Grundbuchbereinigung

zurückgelegt worden. Die
Staatswirtschaftskommission nimmt an, dass die den Gemeinden
aus der Mehrarbeit entstandenen Kosten ganz oder
doch wenigstens zum grössten Teile aus dieser
Reserve vergütet werden.

Das Rechnungsresultat gibt zu ernsthaften Bedenken

nicht Anlass, weil erhebliche Posten, wie die
Kosten der Möblierung des neuen Obergerichtsgebäudes,
eine Reserve für die Erstellung eines Anschlussgeleises
in Witzwyl und die Mehrausgaben für die Besoldungen
der Primarlehrerschaft aus der Rechnung pro 1909
beglichen worden sind, obgleich sie im Voranschlage
nicht figurierten. Die Staatswirtschaftskommission
muss aber trotzdem darauf dringen, dass bei allen
Ausgaben möglichste Zurückhaltung beobachtet werde.
Sie hält dafür, dass die in den letzten Jahren stets
eingetretene Steigerung der Gebühren und Steuern
in Zukunft kaum im nämlichen Masse eintreffen werde.
Die Prozentgebühren der Amtschreiber z.B. werden
wieder auf ihren früheren Betrag zurückgehen,
wodurch die daherigen Einnahmen sich um ca. Fr. 200,000
verringern werden. Die Steuererträgnisse werden bei
Fehljahren sich reduzieren und die Erbschaftssteuer
wird auch nicht jedes Jahr; einen aussergewöhnlich
hohen Ertrag abwerfen. Es ist ferner darauf
hinzuweisen, dass die der Baudirektion gemachten
Vorschüsse für Strassen und Wasserbauten im Betrage
von Fr. 1,816,340.01 amortisiert werden müssen und
dass auch die ihr bereits bewilligten Kredite im Be-
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trage von Fr. 2,664,025. 90 ans Betriebsmitteln gedeckt
werden sollten.

Erfalirungsgeimäss vermehren sich die Ausgaben
von Jahr zu Jahr in ziemlich starkem Masse und es
steht dem Staate Bern die Lösung vieler Aufgaben
bevor, welche seine Mittel in hohem Masse beanspruchen

werden. Es sei hier nur auf die für den
Strafvollzug, für das Armenwesen, für die Irrenpflege und
für die allgemeine Verwaltung notwendigen Neubauten
hingewiesen, ohne damit die Begründetheit anderer
Postulate verkennen zu wollen. Um allen diesen
Ansprüchen auch nur teilweise genügen zu können,
reichen die ordentlichen Staatseinnahmen nicht aus.
Die Staatswirtschaftskommission wiederholt daher ihre
im letzten Jahre gemachte Anregung, es möchte auf
die Erschliessung neuer Finanzquellen Bedacht
genommen werden. Hiebei verweist sie insbesondere
auf die Revision des Erbschaftssteuergesetzes.

Die schon früher angestrebte Neuordnung der
Reiseentschädigungen für die Beamten und Angestellten
ist im Berichtsjahre noch nicht zum Abschluss gelangt.
Es wird der Wunsch ausgesprochen, dass diese
Angelegenheit baldigst ihre Erledigung finde.

Antrag:
Die Staatsrechnung pro 1909 sei unter dem üblichen

Vorbehalte von Irr- und Missrechnung zu genehmigen.

Nachkredite.

Unter den Nachkrediten werden drei Klassen
unterschieden.

1. Kreditüberschreitungen, welche durch die Aus
führung besonderer Beschlüsse des Grossen Rates
entstanden oder von dieser Behörde genehmigt und
deshalb als erledigt zu betrachten sind. Hier sind
keine Bemerkungen anzubringen.

2. Kreditüberschreitungen für Ausgaben, welche
durch gesetzliche Vorschriften, Tarife oder Verträge
bestimmt werden und daher keiner besonderen
Begründung bedürfen. Diese Kreditüberschreitungen
haben im Jahre 1909 die Summe von Fr. 715,797.29
gegenüber Fr. 322,265.50 im Vorjahre erreicht. An
dieser Erhöhung partizipieren hauptsächlich :

das Unterrichtswesen infolge der Mehrausgaben
für die Besoldungen der Primarlehrerschaft und für
die Inspektion der Primär- und Sekundärschulen
mit Fr. 304,167.70;

das Gerichtswesen infolge der Einführung des
Gesetzes über die Organisation der Gerichtsbehörden
mit Fr. 13,793.15 und das Armenwesen infolge
Zunahme der Beiträge mit Fr. 188,981.78.
3. Alle übrigen Kreditüberschreitungen.
Bei der Prüfung dieser Ueberschreitungen fallen

verschiedene Posten unter den Rubriken «Besoldungen»
und « Bureaukosten » auf. Es muss zwar ohne weiteres

anerkannt werden, dass nach dieser Richtung die
Nachkreditbegehren von Jahr zu Jahr abnehmen, aber
es sollten dieselben nach Ansicht der Staatswirtschaftskommission

tn der Mehrzahl der Fälle verhindert
"werden können, sobald die einzelnen Verwaltungsabteilungen

ihre daherigen Begehren bei Anlass der
Budgetberatung und nicht im Laufe des Jahres
einbringen.

Die einzelnen Nachkreditbegehren erscheinen als
genügend motiviert.

Die Kreditüberschreitungen der dritten Klasse sind,
was mit Befriedigung konstatiertwird,vonFr. 311,627.95
im Jahre 1908 auf Fr. 218,156.92 zurückgegangen,
was jedenfalls zum grössern Teile einer sorgfältigeren
Behandlung des Budgets zuzuschreiben ist.

Die Kreditüberschreitungen aller drei Klassen
belaufen sich im Jahre 1909 auf Fr. 997,511.75 oder
4,6 °/0 der reinen Auslagen gegenüber 3,3 % im
Vorjahre.

Mit dem Berichte über die Kreditüberschreitungen
im Jahre 1909 wird ein Bericht über Bauten im Inselspital

verbunden. Durch Grossratsbeschluss vom 16.
Mai 1905 ist eine Reserve von Fr. 115,000 geschaffen
worden. Auf Rechnung dieser Reserve sind ausgegeben
worden Fr. 106,996.07. Die daherigen Verhandlungen
geben zu Bemerkungen nicht Anlass.

Am 24. Dezember 1909 hat der Regierungsrat
beschlossen, die Restanz des Kredites «Unterstützungen
bei Schaden durch Naturereignisse» im Betrage von
Fr. 16,379.10 dem Unterstützungsfonds für Kranken-
und Armenanstalten zuzuweisen. Dem Antrage auf
Genehmigung dieser Kreditübertragung steht nach
Ansicht der Staatswirtschaftskommission nichts im Wege.

Antrag:
Es seien zu genehmigen :

1. Die Kreditüberschreitungen des Jahres 1909 im
Betrage von Fr. 933,954.21(zweite und dritte Klasse
hievor).

2. Die auf Rechnung der im Grossratsbeschlusse
vom 16. Mai 1905 betreffend Bauten im Inselspital
vorgesehenen Reserven von Fr. 115,000 vom
Regierungsrate bewilligten Ausgaben im Betrage von Fr.
106,996.07.

3. Die Uebertragung einer Summe von Fr. 16,379.10
aus dem Kredite « Unterstützungen bei Schaden durch
Naturereignisse» auf den Unterstützungsfonds für
Kranken- und Armenanstalten.

Bern, den 11. August 1910.

Namens der Staatswirtschaftslwmniission,
der Präsident:

Steiger.
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Kreditüberschreitimgen für 1909.

Bericht und Antrag der Finanzdirektion

an den

Regier ixngsrat zu Händen des Grossen Rates.

(Mai 1910.)

Andurch beehren wir uns, Ihnen Bericht und
Antrag vorzulegen betreffend die im Jahre 1909
vorgekommenen Kreditüberschreitungen. Übungsgemäss
teilen wir dieselben in folgende drei Klassen ein,
wobei Beträge unter 100 Fr. ausser Betracht gelassen
werden :

I. Kreditüberschreitungen, welche durch die
Ausführung besonderer Beschlüsse des Grossen Rates
entstanden oder von dieser Behörde genehmigt worden
und als erledigt zu betrachten sind.

II. Kreditüberschreitungen für Ausgaben, welche
durch gesetzliche Vorschriften, Tarife oder Verträge
bestimmt werden und daher keiner besondern
Begründung bedürfen.

III. Die übrigen Kreditübeschreitungen.

I.

II. J. 1. Obergerichtsgebäude, Möiblie-

rung, Kosten in 1909 Fr. 63,557. 64
Dieser Ausgabe liegt der Grossratsbeschluss vom

24. November 1908 zugrunde; bewilligter Kredit
70,000 Fr.

II.
Der zweiten Klasse gehören diejenigen

Kreditüberschreitungen an, welche von Ausgaben herrühren,
die der Zeit und der Summe nach, einerseits durch
gesetzliche Vorschriften, Beschlüsse des Grossen Rates,
Tarife oder Verträge, anderseits durch Faktoren
bestimmt werden, welche nicht in der Hand der
einzelnen Verwaltungen oder des Regierungsrates liegen.
Bs sind die hierunter fallenden Kreditüberschreitungen
folgende :

I. Allgemeine Verwaltung.
A. 1. Sitzungsgelder, Reiseentschädi¬

gungen und Kommissionskosten

des Grossen Rates Fr. 19,459. 05

Uebertrag Fr. 19,459.05
Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1910.

Uebertrag Fr.
J. 3. Entschädigungen der Stellver¬

treter der Regierungsstatthalter
»

II. Gerichtsverwaltung.

A. 1. Besoldungen der Oberrichter »

A. 2. Entschädigungen der Sup-
pleanten »

B. 1. Besoldungen der Beamten der
Obergerichtskanzlei »

D. 3. Besoldungen der Angestellten
der Gerichtsschreibereien »

E. 1. Besoldungen der Beamten der
Staatsanwaltschaft ...»G. 3. Entschädigungen der Stellver¬
treter der Betreibungs- und
Konkursbeamten »

G. 4. Besoldungen der Betreibungs-
gehülfen »

G.

IIIb. Polizei.

1. Kosten in Strafsachen

19,459. 05

2,186. 55

11,250. —

149. 90

2,153. 95

965.65

389. 20

817.95

7,935. 85

8,433. 17

VI. Unterrichtsweseu.

c. 2. Staatsbeiträge an Gymnasien
und Progymnasien 6,989. 25

0. 3. Staatsbeiträge an Sekundär¬
schulen » 22,078.25

c. 4. Inspektion der Mittelschulen » 2,886.65
D. 1. Ordentliche Staatszulagen an

Lehrerbesoldungen » 217,074.60
D. 2. Ausserordentliche Staatszula¬

gen an arme Gemeinden » 50,412.30
D. 7. Mädchenarbeitsschulen » 18,273.55
D. 9. Schulinspektoren » 15,262.30

Uebertrag Fr. 386,718.17
74
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Uebertrag Fr. 386,718. 17

D. 10. Abteilungsweiser Unterricht » 226.70
D. 17. Stellvertretung kranlcer A rbeits-

lehrerinnen » 258.30

VIII. Armenwesea.

C. l.a. Beiträge für dauernd Unter¬
stützte » 98,695.94

C. l.b. Beiträge für vorübergehend
Unterstützte » 20,812.06

C. 1. c. Beiträge gemäss §§ 59 und
123 A. G » 60,014.13

G. 2. Verpflegung kranker Kantons¬
fremder » 9,459.65

X. Bauwesen.

H. 3. Einlage in den Naturschaden-
fonds » 5,644. 15

XV. Staatswaldungen.

D. 3. Gemeindesteuern » 1,721.85

XVII. Domänenkasse.

B. Zinse für Kaufschulden » 1,366.20

XX. Staatskasse.

B. l.a. Zinse an SpezialVerwaltungen » 77,406.30
B. l.b. Zinse für gerichtliche Hinter¬

lagen » 1,768. 12
B. 2. Skonti für Barzahlungen » 356. 79

XXII. Jagd, Fischerei und Bergbau.

A. 2. Anteile der Gemeinden » 1,850.—

XXIV. Stempel- und Banknotensteuer.

C. 2. Provisionen der Stempelver¬
käufer » 2,129.40

XXVI. Erbschafts- und Schenkungssteuer.

A. 2. Anteil der Gemeinden ...» 19,887.49
B. 1. Bezugsprovisionen » 1,039.22

XXVIII. Wirtscliafts- und Kleinverkaufspatent-
gebühren.

B. 2. Anteil der Gemeinden, 50 % 9 22b. —

XXXII. Direkte Steuern.

C. 2. a. Bezugsprovisionen auf der Ver¬

mögenssteuer » 8,538.62
C. 2. b. Bezugsprovisionen auf der Ein¬

kommenssteuer » 17,679.20
Zusammen Fr. 715,797. 29

Die Kreditüberschreitungen der Klasse II erreichten
in 1908 eine Gesamtsumme von 322,265 Fr. 50.

In 1909 sind sie somit um 393,531 Fr. 79 grösser.
Hievon betreffen jedoch 317,960 Fr. 85 Mehrausgaben,
die durch gesetzliche Erlasse verursacht wurden, die
seit der Genehmigung des Voranschlages für 1909
durch den Grossen Rat in Kraft getreten sind, nämlich:

Dekret betreffend die Inspektion der Primär- und Se¬

kundärschulen vom 30. November 1908.

Mehrausgaben auf den Rubriken VI. 0. 4 und
VI. D. 9, zusammen Fr. 18,148. 95

Gesetz über die Organisation der Gerichtsbehörden vom
31. Januar 1909.

Mehrausgaben auf den Rubriken II. A. 1, II. B. 1

und II. E. 1, zusammen Fr. 13,793. 15

Gesetz betreffend die Besoldung der Primarlehrerschaft,
vom 31. Oktober 1909.

Mehrausgaben auf den Rubriken VI. D. 1, VI. D. 2,
VI. D. 7 und VI. D. 17, zusammen Fr. 286,018. 75

Ausser diesen Mehrausgaben betrifft die Zunahme
der Ueberschreitungen hauptsächlich die
Armendirektion, welche in 1909 um 115,199 Fr. 30 höhere
Mehrausgaben aufweist, als sie im Vorjahre betragen
haben.

III.

Zu der dritten Klasse werden alle
Kreditüberschreitungen gezählt, deren Anerkennung weniger
selbstverständlich ist, wenn schon der grösste Teil
dieser Ausgaben sich auf gesetzliche Vorschriften
stützen und von diesen bestimmt werden.

Die Kreditüberschreitungen dieser Kategorie
betragen zusammen 218,156 Fr. 92 gegenüber311,627 Fr. 95
im Vorjahre, nämlich:

I. Allgemeine Verwaltung.

C. 1. Ratskredit Fr. 8,084.41
E. 2. Besoldungen der Angestellten » 400. —
E. 4. Druckkosten der Staatskanzlei » 16,413.97
F. 4. Druckkosten des Tagblattes und

der Gesetzsammlung » 6,927.45
G. 3. Druckkosten des Tagblattes und

der Gesetzsammlung » 2,968.85
Zusammen Fr. 34,794. 68

Ad C. 1. Die Ueberschreitung ist zurückzuführen
auf folgende Ausgaben: Beitrag zum Ankaufe der
von Bildhauer Lanz sei. erstellten Bronze-Büste von
Bundesrat Schenk 3000 Fr., Liebesgabe an die durch
die Erdbebenkatastrophe in Sizilien und Süditalien
Heimgesuchten 2500 Fr., Liebesgabe an die durch
den Einsturz der Kirche in Nax Betroffenen 1000 Fr.,
Ankauf von 55 Exemplaren des Bandes IX der Fontes
Rerum Bernensium 1000 Fr., Ankauf von 50 Exemplaren

der von Dr. Welti im Druck herausgegebenen
Berner Stadtrechnungen der Jahre 1375—1452 500 Fr.,
Uebernahme des sich in der Schlussabrechnung
betreffend das von der kantonalen Handels- und
Gewerbekammer herausgegebene Werk « Bern und
seine Volkswirtschaft 1905» ergebenden Defizites von
657 Fr. 20.

Ad E. 2. Der Gehülfe des Grossratsstenographen
wurde in eine höhere Besoldungsklasse versetzt, was
eine Mehrausgabe von 400 Fr. zur Folge hatte.

Ad E. 4. Diese Kreditüberschreitung ist
hauptsächlich durch die Druckkosten für 8 Abstimmungsvorlagen,

von denen einzelne umfangreich waren,
verursacht worden.

Ad F. 4 und G. 3. Wie schon für das Jahr 1908
haben die Mehrkosten auch in 1909 ihren Grund in
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der vermehrten gesetzgeberischen Tätigkeit des Grossen
liâtes. Das deutsche Tagblatt zählt in 1909 1247
.Seiten gegen 1167 in 1908.

II. Gericlitsverwaltung.
B. 3. Bureaukosten der Obergerichts¬

kanzlei Fr. 1,308.40
B. 0. Bibliothek » 202. 15
C. 4. Bureaukosten der Amtsgerichte » 368. 89
E. 4. Bureaukosten der Bezirksproku-

ratoren » 183.46
F. 4. Bureaukosten der Geschwornen-

gerichte » 860.35
G. 6. Bureaukosten der Betreibungs¬

ämter » 496.40
G. 7. Formulare und Kontrollen » 801.50

Zusammen Fr. 4,221. 15

Ad B. 3. Die Ueberschreitung ist zum Teil die
Folge der neuen Gerichtsorganisation, indem für die
drei neuen Oberrichter und die zwei neuen
Kammerschreiber, welche darin vorgesehen sind, verschiedenes
Bureaumaterial angeschafft werden musste. Im übrigen
betrifft die Ueberschreitung die 630 Fr. betragenden
Kosten des Umzuges des Obergerichtes vom Rathaus
in das neue Obergerichtsgebäude.

Ad B. 6. Die Mehrausgaben fallen ganz auf Rechnung

der neuen Gerichtsorganisation. Sie betreffen
den Einband von fünf Gesetzsammlungen zuhanden
der neuen Oberrichter und Kammerschreiber.

Ad C. 4. Der Kredit wurde mit ausserordentlichen
Ausgaben für Mobiliaranschaffungen belastet. 370 Fr.
wurden dem Polizeirichteramt Bern für diverses
Mobiliar und 200 Fr. dem Untersuchungsrichteramt Bern
für eine Schreibmaschine bewilligt.

Ad E. 4. Die Bureaukosten der Bezirksprokuratoren
bestehen meistenteils aus Reiseentschädigungen,

deren Gesamtbetrag von der Zahl der unternommenen
Reisen, die nicht eingeschränkt werden kann,
abhängig ist. Die Ausgaben lassen sich daher nicht
zum voraus genau bestimmen. Von der Kreditüberschreitung

betrifft ein Betrag von 104 Fr. die
Anschaffung eines Bücherregals für das Bureau des
Bezirksprokurators II.

Ad F. 4. Die Mehrausgaben sind grösstenteils auf
die noue Gerichtsorganisation zurückzuführen. Die
neue Bezeichnung « Assisenkammer » zog die
Abänderung aller Stempel, des Kopfes aller Formulare,
Papiere, Couverts etc. nach sich. Ferner verursachte
die eingeführte Bedienung der Assisenkammer durch
einen ständigen Landjäger als Planton und die
vorgenommene vollständige Reinigung des grossen
Assisensaales in Bern Ausgaben, die im Voranschlag
nicht vorgesehen waren.

Ad G. 6. Die fixen Bureaukostenentschädigungen
der Betreibungsbeamten sind vom Regierungsrate auf
1. Juli 1909 revidiert worden. Aus der Revision
resultierte für das Jahr 1909 eine Mehrausgabe von
175 Fr. Der Rest der Kreditüberschreitung betrifft
erhöhte Kosten für Beheizung und Beleuchtung der
Amthäuser in Bern und Biel.

Ad G. 7. Die Mehrausgaben stehen in Beziehung
mit der Zahl der Betreibungen, Pfändungen etc. Im
Jahre 1909 sind zirka 4000 Betreibungen und zirka
1400 Pfändungen mehr zu vorzeichnen als in 1908.

IIR Justiz.

A. 3. Bureaukosten Fr. 2,066.80

Die auf 2,700 Fr. veranschlagten Kosten für
Möblierung der Lokale für das Verwaltungsgericht werden

aus dem Bureaukostenkredit der Justizdirektion
bestritten. In 1909 betrugen die bezüglichen
Ausgaben 1540 Fr. 60. Des fernem wurde der genannte
Kredit ausserordentlicherweise mit einer Summe von
159 Fr. 80 für den Druck von Lehrverträgen betreffend

die Lehrverhältnisse auf Rechts- und Verwal-
tungsbureaux belastet. Der Rest der Kreditüberschreitung

von 366 Fr. 40 verteilt sich auf verschiedene

Kosten.

III1'. Polizei.

A. 1. Besoldung der Beamten Fr. 187.50
B. 1. Pass- und Fremdenpolizei 230. 80
B. 3. Transport- und Armenfuhr-

kosten » 1,077.44
C. 10. Verschiedene Verwaltungskosten 241. 19
D. 1. a. Nahrung der Gefangenen in

der Hauptstadt 584. 13
D. 2 b. Verschiedene Verpflegungskosten » 754. —
E. 1. Strafanstalt Thorberg » 10,841.20
E. 4. ZwangserziehungsanstaltTrach-

selwald » 1,444.69
G. 5. Poliseikosten » 3,049. 75
H. 1. Entschädigung der Zivilstands-

beamten 296.20

Zusammen Fr. 18,706.90

Ad A. 1. Bei der Aufstellung des Voranschlages
wurde die Besoldung des I. Sekretärs der
Polizeidirektion nicht ganz genau berechnet, mit 5250 Fr.
statt 5437 PA. 50. Es wurde übersehen, dass derselbe
vom 1. Juli 1909 hinweg zum_ Bezug der
Maximalbesoldung berechtigt war.

Ad B. 1. Die Ueberschreitung rührt her von
vermehrten Kosten für den Druck von Formularen für
Aufenthaltsbewilligungen, Fremdenrapporte,
Gasthofkontrollen und von vermehrten Einbandskosten.

Ad B. 3. Der Grund der Mehrausgaben liegt in
der Hauptsache in der allgemeinen Zunahme der
Gefangenentransporte, zum Teil auch in den hohen
Kosten, welche die Heimschaffung von zwei
Ausländern verursacht hat.

Ad C. 10. Die Kreditüberschreitung wurde
veranlasst durch die Umänderung von Matratzen in der
Landjägerhauptwache und vermehrte Kosten für
Beheizung und Beleuchtung des im Amthause Biel
untergebrachten Wachtpostens.

Ad I). 1. a. Zu der Mehrausgabe haben die
Erhöhung des Brotpreises und die vermehrte
Verabreichung von Milchzulagen an die Gefangenen auf
ärztliche Anordnung Anlass gegeben.

Ad D. 2. b. Diese Kosten .können von einem
Jahr zum andern mehr oder weniger varieren. Eine
Rolle spielen hierbei die Anschaffungen von Gefängniseffekten,

die sich nach den Bedürfnissen richten, und
die Kosten der ärztlichen Pflege der Gefangenen.
Eine auch nur annähernd genaue Berechnung ist
zum voraus nicht möglich. In 1908 betrugen die
Ausgaben 13,479 Fr. 22, in 1909 11,754 Fr.; sie sind
somit im letztern Jahre bei einer Kreditüberschrei-
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tung von 754 Fr. immerhin noch um 1,725 Fr. 22
geringer als im Vorjahre.

Ad E. 1. Die Rechnung der Strafanstalt Thorberg
weicht vom Voranschlage folgendermassen ab:

Mehrausgaben :

Unterricht und Gottesdienst

Fr. 759.76
Nahrung » 5,872. 15

Verpflegung » 18,011.91

Mindereinnahmen :

Gewerbe » 1,562.65
Landwirtschaft » 17,454. 74

Fr. 43,661.21
Minderausgaben :

Verwaltung Fr. 821. 14
Mietzins » 247.25
Kostgelder » 81.80

Mehreinnahmen :

Inventarverminderung » 31,669. 82
> 32,820.01

Kreditüberschreitung, wie oben Fr. 10,841. 20

Die Mehrausgabe für Unterricht und Gottesdienst
ist fast ausschliesslich auf eine Inventarverminderung,
betragend 744 Fr., zurückzuführen. Die Mehrkosten
für Nahrung rühren zum Teil von der verbesserten
Kost der Enthaltenen her, zum Teil sind sie dadurch
entstanden, dass zeitweise zwei Verwalterfamilien zu
verköstigen waren. Die Kosten für Verpflegung sind
bei einer Ueberschreitung des Kredites von 18,011 Fr. 91

gegenüber dem Vorjahre um 11,753 Fr. 87 höher.
Von ersterem Unterschied fällt eine Summe von
9973 Fr. 55 auf InventarVerminderungen, der Rest
auf die verschiedenen Unterrubriken, vornehmlich
Beleuchtung, Befeuerung und verschiedene Verpflegungs-
Tcosten. Die gegenwärtige Verwaltung ist bemüht, für
die elektrische Beleuchtung, die unverhältnismässig
hoch zu stehen kommt, bessere Bedingungen vom
Lieferanten zu erlangen. Die Weberei ergab ein um
3218 Fr. 65 höheres Erträgnis, als es im Voranschlag
berechnet war, hingegen blieb der Ertrag der übrigen
Gewerbe um 4781 Fr. 30 hinter den Berechnungen
zurück. Die Einnahmen der Landwirtschaft waren
veranschlagt zu 68,000 Fr., die Ausgaben zu 45,000 Fr.
Die Rechnung weist dagegen auf an Einnahmen
71,839 Fr. 92, an Ausgaben 66,294 Fr. 66. Statt
23,000 Fr. nach Budget beträgt der rechnungsmäs-
sige Ertrag der Landwirtschaft nur 5545 Fr. 26.
Verglichen mit dem Vorjahre, welches einen Reinertrag
von 25,645 Fr. 64 aufweist, bestehen in 1909 folgende
Mehrausgaben: Pachtzinse und Steuern 3162 Fr. 34,
Besoldungen und Löhne 2325 Fr. 25, Ankauf und
Unterhalt der Geräte 4123 Fr. 50, Düngmittelankauf
1868 Fr. 73, Samenankauf 629 Fr. 28 und
Futtermittelankauf 3898 Fr. 05. Begründet werden diese
Mehrausgaben für die ersteren zwei Rubriken
dadurch, dass die Rechnung im Gegensatz zu 1908 mit
einer Summe von 3123 Fr. 40 für die Gemeinde- und
Staatssteuer der Domäne belastet wurde, das
Angestelltenpersonal vermehrt werden musste und die
Besoldungen der Werkführer vom 1. September 1909
hinweg der Landwirtschaft, statt wie früher der
Verwaltung, verrechnet wurden. Für die Rubrik Ankauf
und Unterhalt der Geräte hat die Mehrausgabe ihren
Grund in vermehrten Reparaturkosten und einer In¬

ventarverminderung infolge Abschätzungen. Was die
übrigen Rubriken anbelangt, so entstanden die
Mehrausgaben durch vermehrten Bedarf an Düngmitteln,
Samen und Futtermitteln. Von den Einnahmen sind
höher als in 1908 der Erlös aus dem Viehstande um
1750 Fr. 65 und der Produktenerlös um 1321 Fr. 50,
dagegen sind geringer der Milcherlös um 3654 Fr. 15
und die verschiedenen Einnahmen um 3511 Fr. 03.
Die Inventarverminderung betrifft zum weitaus grössten
Teil die Vorräte aller Art, zum geringeren Teil den
eigentlichen Mobiliarbestand. Es scheint, dass bei den
frühern Inventaraufnahmen nicht mit der wünschenswerten

Sorgfalt vorgegangen wurde.
Ad E. 4. Die Kosten für Verwaltung, Unterricht

und Gottesdienst, Nahrung und Verpflegung übersteigen
den Voranschlag zusammen um 2263 Fr. 39. Dazu
blieb der Ertrag der Gewerbe und der Landwirtschaft
um 146 Fr. 20 hinter demselben zurück und für die
Inventarvermehrung von 897 Fr. 80, welche grösstenteils

durch die Anschaffung von Maschinen und Werkzeug

für die Werkstätte der Anstalt veranlasst wurde,
war kein Kredit vorgesehen. Hieraus ergab sich im
ganzen eine Mehrbelastung der Rechnungvon 3307 Fr. 39,
welcher nur die Mehreinnahme an Kostgeldern von
1862 Fr. 70 gegenüberstand.

Ad G. 5. Der Kredit hat eine ausserordentliche
Belastung erfahren, indem gemäss Regierungsrats-
beschluss die Kosten im Betrage von 1843 Fr. 15,
welche durch die Massnahmen behufs Durchführung
der Verordnung über die Viehmärkte an den grossen
Viehmärkten im Oberland veranlasst worden sind,
aus demselben bestritten wurden. Der übrige Teil
der Kreditüberschreitung ist die Folge der Vermehrung

der Untersuchungsfälle.
Ad H. 1. Die Kreditüberschreitung betrifft die

vom Regierungsrat dem Zivilstandsbeamten von Kan-
dergrund bewilligte Extraentschädigung von 300 Fr.
und die dem Beamten der Zivilstandsfiliale Kander-
steg zuerkannte jährliche Vergütung von 150 Fr.

IV. Militär.
G. 1. a. Besoldungen der Kreiskomman¬

danten Fr. 525.25
G. 4. Rekrutenaushebung » 654.40

Zusammen Fr. 1179.65

Ad G. 1. a. Die Mehrausgabe wurde verursacht
durch die Ausrichtung des Besoldungsnachgenusses
für drei Monate an die Witwe eines verstorbenen
Kreiskommandanten.

Ad G. 4. Seit Inkrafttreten der neuen
Militärorganisation sind die Auslagen für die Rekruten-
Aushebung gestiegen, weil namentlich das Aushülfs-
personal vermehrt werden musste. Der Kredit war
daher schon voriges Jahr ungenügend und ist nun
für 1910 den Verhältnissen entsprechend erhöht worden.

V. Kirchenwesen.

B. 5. Leibgedinge Fr. 335. —
B. 12. Habkern, Kirchenrenovation, Bei¬

trag » 1,500. —
C. 3. Wohnungsentschädigungen » 200. —

Zusammen Fr. 2,035. —



K» 18 - 293

Ad B. 5. Im Jahre 1909 wurden 4 neue
Leibgedinge bewilligt, wogegen zwei eingingen. Die
Verminderung der Ausgaben aus den dahingefallenen
Leibgedingen vermochte die Kosten der neu bewilligten

Pensionen nicht auszugleichen.
Ad B. 12. An die mit hohen Kosten verbundene

Renovation der dem Einsturz drohenden Kirche in
Habkern bewilligte der Regierungsrat eine Summe
von 1500 Fr. Hiefür bestand im Voranschlag kein
Kredit.

Ad C. 3. Die Wohnungsentschädigungen für die
Geistlichen der römisch-katholischen Kirchgemeinden
Laufen und Zwingen wurden durch Regierungsrats-
beschluss vom 16. Juni 1909 mit Rückwirkung auf
1. Januar 1909 je um 100 Fr. erhöht.

VI. Unterrichtswesen.

A. 5. Prüfungskosten, Expertisen,
Reisekosten Fr. 3,192. 40

B. 4. Besoldungen der Angestellten » 5,231.45
B. 5. c. Augenklinik, Neubau, Einrich¬

tung » 2,144. 65
B. 8. 1-33. Lehrmittel und Subsidiar-An-

stalten » 2,584. 42
B. 9. Botanischer Garten 1,192. 32
C. 1. Kantonsschule Pruntrut, Bei¬

trag 5,472. 50
C. 5. Pensionen für Mittelschullehrer » 4,435. —
D. 15. Beiträge an Anstalten für anor¬

male Kinder » 675.—
E. 2. Seminar Pruntrut » 2,802. 40
F. 1. Taubstummenanstalt München¬

buchsee » 692. 95
G. 3. Akademische Kunstsammlung,

Beitrag » 1,000. —
G. 7. Erhaltung von Kunstaltertümern » 3,030. —

Zusammen Fr. 32,453. 09

Ad A. ö. Der Kredit wurde mit ausserordentlichen

Ausgaben belastet, als : Entschädigung für
Extraarbeit betreffend die Lehrerbesoldungsvorlage,
Kosten der Konferenz der französischen Erziehungsdirektoren

in Bern und Kosten der Enquête betreffend

Schulsparkassen, zusammen für eine Summe von
1554 Fr. Ueberdies gingen die Gebühren für die
Zulassungsprüfungen zurück und nahmen die Kosten
der Maturitätsprüfung, der Primär- und Sekundar-
lehrer-Patentprüfung und Gymnasiallehrerprüfung zu.

Ad B. 4. Unterm 12. Dezember 1908 beschloss der
Regierungsrat eine Erhöhung der Besoldungen der
Hochschulabwarte im Gesamtbetrage von 5400 Fr.
Im Voranschlag hatte hierauf nicht Rücksicht
genommen werden können.

Ad B. 5. c. Die Ausgabe erfolgte auf Rechnung
eines vom Regierungsrate bewilligten Kredites von
19,000 Fr., dessen bereits in den Berichten betreffend
die Nachkredite von 1907 und 1908 gedacht worden
ist. Für die innere Einrichtung der neuen Augenklinik

sind nun im ganzen 19,006 Fr. 70 ausgegeben
worden.

Ad B. 8. 1—33. Die Mehrkosten betreffen den
Ankauf von Instrumenten für die medizinische Klinik
und die Anschaffung von Mobiliar für das Institut

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1910.

für Tierzucht. Da es sich bei diesen Anschaffungen
um ausserordentliche Ausgaben handelte, reichte der
ordentliche Kredit für Lehrmittel und Subsidiar-
anstalten nicht aus.

Ad B. 9. Die Mehrausgabe entstand durch den
vom Regierungsrat genehmigten Ankauf des
Herbariums von Dr. Dutoit in Bern um den Betrag von
1200 Fr.

Ad C. 1. Der Regierungsrat setzte die Besoldungen
des Direktors und der Lehrer der Kantonsschule
Pruntrut in analoger Anwendung des Dekretes vom
16. März 1904 betreffend die Besoldungen der
Vorsteher und Lehrer der staatlichen Seminare auf 1.
Januar 1909 neu fest. Die hieraus für das Jahr 1909
resultierende Mehrausgabe betrug 4300 Fr. Dem
Gärtner der Kantonsschule sprach der Regierungsrat
für einen diesem Angestellten zugestossenen Unfall
eine Entschädigung von 1000 Fr. zu. Der Rest der
Kreditüberschreitung betrifft mit 172 Fr. 50 vom
Staate übernommene Stellvertretungskosten von Lehrern

wegen Militärdienst.

Ad G. 5. Im Jahre 1909 wurden sechs neue
Pensionen bewilligt im Gesamtbetrag von 9400 Fr. Von
daher wurde die Rechnung mit 5140 Fr. mehr
belastet, als es der Voranschlag vorsah.

Ad D. 15. Seit der Feststellung des Voranschlages
für das Jahr 1909 wurden vom Regierungsrat bewilligt:

Der Mädchentaubstummenanstalt in Wabern an
die Besoldungen der Lehrerschaft ein jährlicher Beitrag

von 1250 Fr. und dem Blindenheim in Ecublens
(Waadt) ein einmaliger Beitrag von 500 Fr. Für
diese beiden Ausgaben reichte der Kredit nicht
ganz aus.

Ad E. 2. Unterm 21. Januar 1909 beschloss der
Regierungsrat, das Externat im Seminar Pruntrut
vom Frühling 1909 hinweg auf die II. Klasse
auszudehnen. Die Neuerung hatte zur Folge, dass wohl
die Ausgaben für Nahrung und Verpflegung zurückgingen,

aber auch dass die Kostgelder abnahmen und
die Schüler der II. Klasse mit Stipendien versehen
werden mussten.

Ad F. 1. Die Kreditüberschreitung von 692 Fr. 95
rührt hauptsächlich her von den Mindererträgen der
Gewerbe und Landwirtschaft, betragend zusammen
1228 Fr. 60. Daneben waren auch die Kosten der
Verwaltung, der Nahrung und der Verpflegung höher,
als sie im Voranschlag angenommen waren. Ein Teil
der Mindererträge und der Mehrausgaben würde durch
Minderausgaben für den Unterricht und Mehreinnahmen

an Kostgeldern gedeckt.

Ad G. 3. Wie in den zwei vorhergehenden Jahren
bewilligte der Regierungsrat auch in 1909 einen
Beitrag von 1000 Fr. für den Ankauf von Bildern aus
der Weihnachtsausstellung bernischer Künstler. Für
das Jahr 1910 ist ein gleicher Betrag im Budget
vorgesehen worden.

Ad G. 7. Unterm 23. November 1908 bewilligte
der Regierungsrat gestützt auf das Gesetz über die
Erhaltung der Kunstaltertümer und Urkunden vom
16. März 1902 an die Renovation der Kirche in Ligerz
einen Beitrag von 6750 Fr, wovon die Hälfte in
1909 verabfolgt wurde. Die Ausgabe hatte im
Voranschlag nicht vorgesehen werden können.

75*
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VITT. Armenwesen.

A. 3. Bureauhosten Fr. 1,031.71
F. 1. Erziehungsanstalt Landorf » 501.46
F. 4. Erziehungsanstalt Kehrsatz » 1,105.01
F. 6. Erziehungsanstalt Sonvilier » 1,665. 12

Zusammen Fr. 4,303. .30

Ad A. 3. Die Kreditüberschreitimg rührt her von
vermehrten Druckkosten, Stellvertretungskosten eines
Angestellten und den Anwaltskosten in einem Rechtsstreite.

Ad F. 1. Die Kreditüberschreitung ist wesentlich
dem Umstände zuzuschreiben, dass der Ertrag der
Landwirtschaft um 1447 Fr. 36 hinter dem Budget-
ansatze zurückblieb.

Ad F. 4. Die Kosten der Nahrung und der
Verpflegung übersteigen den Voranschlag zusammen um
917 Fr. 96, sind jedoch um 915 Fr. 94 geringer als
in 1908. Daneben bestand für die Inventarvermehrung
von 375 Fr. 05, die durch Ankauf von
landwirtschaftlichen Geräten veranlasst wurde, kein Kredit.
Endlich ergaben die Kostgelder 245 Fr. weniger, als
sie veranschlagt waren.

Ad F. 6. Die Rechnung verzeigt für die
Landwirtschaft statt dem büdgetierten Ertrag von 1090 Fr.
einen Ausgabenüberschuss von 1661 Fr. 25. Dieses
ungünstige Ergebnis wird der schlechten Witterung
zugeschrieben, unter welcher der vielversprechende
Stand der Kulturen zu leiden hatte und welche die
Ernte zum Teil zerstörte. Beispielsweise sei erwähnt,
dass der Kartoffelertrag kaum 50 q betrug gegenüber

200—250 in frühern Jahren.

IX11. Volkswirtschaft.
C. 1. Förderung von Handel und Ge¬

werbe im allgemeinen Fr. 357 10
C. 2. Gewerbliche Stipendien y 515.—
0. 6. c. Handels- und Gewerbelcamrner,

Bureau- und Reisehosten,
Publikationen > 3,411.36

0. 10. Lehrlingswesen » (>,256.86
F. 1. c. Chemisches Laboratorium, Be¬

soldungen der Assistenten und
des Abwartes » 690. —

Zusammen Fr. 11,230. 32

Ad C. 1. Dieser Kredit wurde überschritten, weil
infolge der Reorganisation der Chambre de l'horlogerie

in Da Chaux-de-fonds und durch das Inkrafttreten

von neuen vom Regierungsrat genehmigten
Statuten der bisherige Beitrag von 500 Fr. auf 900 Fr.
erhöht wurde. Der Beitrag berechnet sich nunmehr
nach der Zahl der Delegierten und à raison von 75 Fr.
für jeden solchen.

Ad C. 2. Der Kredit erfuhr eine Mehrbelastung
infolge der Gewährung von Stipendien im Gesamtbetrage

von 2285 Fr. an 57 Teilnehmer an dem von
der kantonalen Sachverständigenkommission im Herbst
1909 veranstalteten Instruktionskurse für Hülfslehrer
an gewerblichen Fortbildungsschulen.

Ad C. 6. c. Diese Ueberschreitung wurde verursacht

durch die Herausgabe einer grösseren
Publikation (Bericht Nr. 21 : Statistische Zusammenstellungen)

der Handels- und Gewerbekammer und
Bestreitung des grösseren Teiles der Druck- und Buch¬

binderkosten derselben auf Rechnung des Kredites;
ferner durch die Möblierung des neu eingerichteten
Konferenz- und Lesezimmers des Bureau Biel der
Kammer.

Ad C. 10. Die reinen Ausgaben für das
Lehrlingswesen betragen nach Abzug eines Bundesbeitrages

von 9085 FT. an die gewerblichen
Lehrlingsprüfungen 41,256 Fr. 86 gegenüber 40,558 Fr. 99 im
Vorjahre. Die Mehrkosten von rund 700 Fr. wurden
durch einmalige nicht alle Jahre wiederkehrende
Ausgaben für Drucksachen verursacht.

Ad F\ 1. c. Durch Regierungsratsbeschluss vom
27. Juli 1909 wurde ein 3. Assistent des
Kantonschemikers angestellt und durch Regierungsratsbeschluss
vom 12. Oktober 1909 der bisherige Abwart als
Laboratoriumsgehilfe und Abwart in die IV. Besoldungsklasse

eingereiht.

IXb. Gesundheitswesen.

E. Irrenanstalt Waldau Fr. 20,046.37
F. Irrenanstalt Münsingen » 11,775.47
G. Irrenanstalt Bellelay » 14,263.07

Zusammen Fr. 46,084.91

Ad E. Die Kosten der Irrenanstalt Waldau
übersteigen den Voranschlag um 20,046 Fr. 37, sind
jedoch um 7658 Fr. 32 geringer als im vorhergehenden
Jahre. Die Erträge der Gewerbe, der Landwirtschaft
und der Kostgelder gehen zusammen um 52,981 Fr. 18
über die Ansätze des Budgets hinaus, aber diese
Mehreinnahmen werden durch die Mehrkosten der
Verwaltung, der Nahrung und der Verpflegung im

Gesamtbetrage von 55,278 Fr. 48 mehr als absorbiert.
Zudem sah der Voranschlag für die Inventarvermehrung

von 18,397 Fr. 60 nichts vor. Die Mehrkosten
für die Verwaltung finden ihre Begründung in der
durch die Inbetriebsetzung der Wachtstationen und
des « Stöckli » veranlasste Vermehrung des Personals,
sowie in der Erhöhung der Anfangsbesoldung
desselben. Die Mehrausgaben für Nahrung, teilweise auch
für Verpflegung haben ihre Ursache in der Zunahme
der Pflegetage. Dieselbe beträgt für die Patienten
11,591, für die Beamten und Angestellten 7250,
zusammen 18,841. Die Mehrausgaben für Verpflegung
verteilen sich auf die Rubriken Gebäude und Anlagen,
Beleuchtung, Befeurung und Kleidung. An der
lnventarvermehrung partizipieren die Landwirtschaft mit
10,290 Fr. 30 und die Vorräte der Befeurung und
(1er Kleidung mit 5637 Fr. 10.

Ad F. Die Kreditüberschreitung ist durch folgende
ausserordentliche im Budget nicht vorgesehene Posten
veranlasst worden :

Neue Maschinen für die Wäscherei Fr. 7,620. —
Installation der elektrischen Beleuchtung

im Verwaltungsgebäude » 1,405.—
Einwandung der Vorplätze bei der

Küche » 1,950. —
Anschluss der Parkbeleuchtung an den

Stromzähler durch ein unterirdisches
Kabel » 328. —

Erneuerung der Speisetransportkessel » 607. —
Zusammen Fr. 11,910.—

Ad G. Die Rechnung wurde in erster Linie
ungünstig beeinflusst durch das schlechte Ergebnis der
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Landwirtschaft, die ein Missjahr zu verzeichnen hat,.
Statt dem büdgetierten Reinertrag von 6000 Fr. weist
dieselbe einen Ausgabenüberschuss von 163 Fr. 08
auf. Die Missernte wirkte auch auf die Nahrung ein,
indem der Kartoffelbedarf der Anstalt zum Teil von
auswärts zu hohen Preisen gedeckt werden musste.
Neben dem Ausfall auf dem Gutsbetrieb bestehen gegenüber

dem Voranschlag Mehrausgaben von 7313 Fr. 65
für Verwaltung und von 6441 Fr. 90 für Nahrung.
Im Vergleich zum Vorjahre sind gestiegen die Kosten
der Nahrung um 2269 Fr. 95 und der Verwaltung um
4214 Fr. 58. Letztere Summe betrifft mit 3704 Fr. 55
die Besoldungen der Angestellten. Unter dem
Wartpersonal fand ein sehr geringer Wechsel statt, was
zur Folge hatte, dass bedeutend höhere Ansätze statt
der Anfangslöhne, zum Teil die Maxima bezahlt
werden mussten. Für die Inventarvermehrung war
nichts büdgetiert. Sie fällt grösstenteils auf den
Viehstand, der zugenommen hat.

X. Bauwesen.

ß. 4. Mietzinse Fr. 100.—
C. 3. Kirchengebäude » 3,254.60
C. 6. Pfrundloskäufe » 2,500. —
J. 1. Vermessungskosten, ordentliche » 2,334.55

Zusammen Fr. 8,189. 15

Ad B. 4. Die Mietzinse wurden bei der Aufstellung

des Budgets um 100 Fr. zu niedrig berechnet.

Ad C. -1. Die Mehrausgabe wurde veranlasst durch
den Renovationsbeitrag von 8500 Fr. an die
Kirchgemeinde Habkern für 1 das dortige Kirchenchor und
Kirchenschiff.

Acl C. 6. Die Ausgabe betrifft die Entschädigungen
für den Loskauf des Unterhaltes der Kirchenchore
Strättligen und Habkern. Ein Kredit stand dafür im
Voranschlag nicht zur Verfügung.

Ad J. 1. Die Ueberschreitung wurde veranlasst
durch die Kosten der Vollendung der Probevermessung

in Sigriswil, des Druckes der neu herausgegebenen

Amtsdistanzenzeiger, sowie durch die Kosten
der Umänderung der Triangulationstheodolite und
der Revision der Triangulationen der Gemeinden
Guggisberg und Rüschegg.

XII. Finanzwesen.

A. 5. Rechtskosten Fr. 3,163.05
B. 2. Besoldungen der Angestellten » 957. —
B. 3. Bureaukosten » 348. 15
B. 4. Druckkosten und Buchbinderkosten » 101.50
O. 1. Besoldungen der Amtsschaffner » 703.95
C. 2. Bureaukosten » 601.99

Zusammen Fr. 5,875. 64

Ad A. 5. Die im Jahre 1909 zur Verrechnung
gelangten Rechtskosten betreffen mit 2111 Fr. 95 den
Prozess um den Moosseedorfsee, mit 487 Fr. 50 einen
Prozess mit Prof. Stein wegen Wassermietverhältnis
der «Oranienburg», mit 313 Fr. 60 weitläufige
Vergleichsverhandlungen bezüglich Inanspruchnahme von
Terrain durch den Staat für eine Kiesgrube, gestützt
auf eine alte Servitutsbestimmung, und mit 250 Fr.
verschiedene Anwaltskosten in Steuerprozessen.

Ad ß. 2. Die Kantonsbuchhalterei beschäftigte
seit dem Monat Mai einen Aushülfsangestellten, der
speziell mit dem Couponsdienst betraut ist. Der nötige
Kredit war im Voranschlag nicht vorhanden.

Ad B. 3. Die Ueberschreitung ist hauptsächlich
durch die Anschaffung einer Addiermaschine « Contor »

zum Preise von 300 Fr. entstanden.

Ad B. 4. Die Druckkosten und Buchbinderkosten
der Kantonsbuchhalterei betragen 400 Fr. 20 weniger
als in 1908, konnten aber nicht ganz aus dem Budgetkredite

gedeckt werden. Für das Jahr 1910 ist
derselbe erhöht worden.

Ad G. 1. Den Hinterlassenen eines verstorbenen
Amtsschaffners wurde die Besoldung für sechs Monate
nach dessen Todestag bewilligt mit 700 Fr. Ohne
diese Mehrausgabe betrüge die Kreditüberschreitung
3 Fr. 95.

Ad G. 2. Diesem Kredit werden nebst den Bureaukosten

der Kassiere auch die Gebühren für Auszahlungen

durch Postcheck belastet. Dieselben betrugen
2415 Fr. 49, das heisst mehr, als hatte vorausgesehen
werden können.

XIII. Landwirtschaft.

A. 3. Bureaukosten Fr. 298. 75
11.1. b. aa. Versuche mit amerikanischen

Reben » 1,500.—
B. 7. Hagelversicherung » 1,006. 14
E. 1. Landwirtschaftliche Winterschule

Rütti » 1,040. 15
F. 1. Instruktionskurse » 6,472. 05
F. 2. Verschiedene Kosten » 8,339. 90

Zusammen Fr. 18,656. 99

Ad A. 3. Die Kreditüberschreitung ist zurückzuführen

auf vermehrte Kosten der Beleuchtung und
Beheizung, sowie die Anschaffung einer Anzahl
Aktenschachteln.

Ad B. 1. b. aa. Der Voranschlag stellte ab auf einen
Bundesbeitrag an die Versuchsstation für amerikanische

Reben in Twann von 3500 Fr., während die
eidgenössischen Räte nur einen solchen von 2000 Fr.
bewilligten. Eine entsprechende Reduktion des
kantonalen Beitrages war nicht tunlich.

Ad B. 7. Der Staatsbeitrag an die Hagelversicherung
richtet sich nach dem Umfang der Versicherung

und der Zahl der Versicherten. Eine genaue Berechnung

ist zum voraus nicht möglich. Bei einer
Kreditüberschreitung von 1006 Fr. 14 ist die Ausgabe in
1909 um 207 Fr. 72 geringer als im Vorjahr.

Ad E. 1. Die Mehrkosten, die sich auf den
Rubriken Nahrung und Verpflegung äussern, sind lediglich

die Folge der stärkeren Frequenz der Schule.
Es waren 12,00u Pflegetage büdgetiert, während sie
effektiv 14,780 betragen haben.

Ad F. 1 und 2. Beide Posten treten zum ersten
Mal in der Staatsrechnung auf. Bezügliche Kredite
waren im Voranschlage nicht vorhanden. Die
Ausgaben sind die Folge der Ausführung des Bundesgesetzes

vom 8. Dezember 1905 betreffend den Verkehr

mit Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen
und der kantonalen Vollziehungsverordnung dazu
vom 20. Juli 1909, welche der Landwirtschaftsdirek-
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tion die Aufsicht über das Schlachten, die Fleischschau

und den Verkehr mit Fleisch und Fleischwaren
übertragen hat.

XIV. Forstwesen.

B. 2. b. Bureaukosten der Kreisoberförster Fr. 235. 85
B. 3. Oberbannwarte und Waldaufseher » 120.35

Zusammen Fr. 356.20

Ad B. 2. b. Beim Amtsantritt des neuen
Kreisoberförsters musste für das Kreisforstamt Laufen neues
Bureaumobiliar angeschafft werden, da das bisherige
Mobiliar dem abziehenden Beamten gehörte. Ferner
absorbierte das für das Haus Herrengasse Nr. 3 in
Bern nötige Brennholz einen höheren als den sonst
üblichen Betrag.

Ad B. 3. Es mussten einige Besoldungen erhöht
werden, welche Erhöhungen bei den bisherigen mi-
nimen Ansätzen nötig waren.

XV. Staatswaldungen.
C. 4. Rüstlöhne Fr. 16,335.50
D. 1. Lieferungen an Berechtigte und

Arme » 1,273. —
Zusammen Fr. 17,608. 50

Ad C. 4. Die Rüstlöhne kamen bei einem
durchschnittlichen Preis von Fr. 3.163 per m3 für die
Hauptnutzungen und Fr. 4.171 per m3 für die
Zwischennutzungen auf 206,335 Fr. 50 zu stehen gegenüber
einem Kredite von 190,000 Fr.

Ad D. 1. Die Ablösung der Armenholzrechte
verschiedener Gemeinden hat sich bis in das Rechnungsjahr

verzögert, so dass die Arinenliolzlieferungen an
Sumiswald, Wyssachen und Dürrenroth, welche allein
2385 Fr. ausmachten, pro 1909 noch geleistet werden
mussten.

XVI. Domänen.

C. 3. Wassermietzinse Fr. 1,501.—
Die Mehrausgabe rührt einmal her von dem

Ausgange des Prozesses mit Prof. Stein betreffend
Wassermietverhältnis der « Oranienburg », demzufolge der
Staat zur Bezahlung von rückständigen Wasserzinsen
im Betrage von 1011 Fr. 20 verurteilt wurde. Im
übrigen hat die Ueberschreitung ihren Grund in der
erstmals im Rechnungsjahre vorgenommenen Trennung

der ehemaligen Rechnungsrubrik XVI. C. 2,
Gemeindesteuern in zwei Rubriken (Gemeindesteuern
und Wassermietzinse), wobei für den betreffenden
neuen Kredit zu wenig berechnet wurde.

XXIII. Salzhandlung.
B. 4. Magazinlöhne Fr. 156. 10

Die Mehrausgaben rühren her von der Erhöhung
der Magazinlöhne betreffend die Faktoreien Burgdorf
und Langenthal.

XXIV. Stempel- und Banknotensteuer.
C. 1. Rohmaterial Fr. 2,411.95

Von der Kreditüberschreitung fällt eine Summe
von 1613 Fr. auf die Erstellung der durch die regie-

rungsrätliche Verordnung zum Bundesgesetz betreffend
den Verkehr mit Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen

eingeführten Fleischschauzeugnisse. Der Rest
der Mehrkosten war bedingt durch den vermehrten
Markenabsatz, der grössere Anschaffungen von
Rohmaterial nötig machte.

XXXI. Militärsteuer.

B. 3. Bezugskosten, Druckkosten, Rechts¬
kosten Fr. 1,808.20

Die Mehrausgabe resultiert aus einer veränderten
Verrechnung der den Kreiskommandanten
zukommenden Provisionen auf den Militärsteuern von
landesabwesenden Ersatzpflichtigen. Diese Provisionen
wurden bis und mit 1908 auf Rubrik XXXI. A. 1

verrechnet. Letztere ist nun hiervon entlastet. Es
handelt sich somit nicht um eine eigentliche Erhöhung
der Bezugskosten.

XXXII. Direkte Steuern.

C. 1. Kosten der Einkommenssteuerkom¬
missionen Fr. 176.75

C. 5. Verschiedene Kosten » 4,340.64
Zusammen Fr. 4,517. 39

Ad C. 1. Die Mehrausgabe entstand durch den
Beschluss des Regierungsrates vom 31. August 1909,
demzufolge den Mitgliedern der Zentralsteuerkommission

nebst dem Sitzungsgeld und der Entschädigung

für Vorarbeiten auch die Auslagen für Unterhalt

am Besammlungsort und die Fahrkosten nach
und von demselben vergütet werden.

Ad C. ö. Die Kreditüberschreitung ist zum Teil
der Geschäftsvermehrung, mit der eine allgemeine
Zunahme der Kosten des Steuerbezuges verbunden
ist, beizumessen; zum Teil ist sie auch besondern
Faktoren zuzuschreiben, von denen zu nennen sind:
Die Erstellung von Namensverzeichnissen und
Einkommenssteuerregistern, Rechtskosten in
Administrativprozessen, Betreibungskosten der Amtsschaffnereien,
Kosten der Bücherrevisionen, welche Posten gegenüber

den Aufwendungen in normalen Jahren sich
beträchtlich erhöht haben.

Rekapitulation.

I. Allgemeine Verwaltung Fr. 34,794.68
II. Gerichtsverwaltung » 4,221. 15

llla. Justiz » 2,066.80
III». Polizei » 18,706.90
IV. Militär » 1,179.65
V. Kirchenwesen » 2,035. —

VI. Unterrichtswesen » 32,453.09
VIII. Armenwesen » 4,303.30
IXa. Volkswirtschaft » 11,230.32
IXb. Gesundheitswesen » 46,084.91

X. Bauwesen » 8,189.15
XII. Finanzwesen » 5,875.64

XIII. Landwirtschaft » 18,656.99
XIV. Forstwesen » 356.20
XV. Staatswaldungen » 17,608.50
XVI. Domänen » 1,501.—

Uebertrag Fr. 209,263. 28
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Uebertrag Fr. 209,263. 28
XXIII. Salzhandlung » 156. 10

XXIV. Stempel- und Banknote.nste.uer » 2,411.95
XXXI. Militärsteuer » 1,808.20
XXXII. Direkte Steuern » 4,517. 39

Zusammen Fr. 218,156. 92

Wir benützen den Anlass, dem Grossen Rat Kenntnis

zu geben von den bisherigen Bewilligungen des

Regierungsrat.es auf Rechnung der nach dem Gross-
ratsbeschluss vom 16. Mai 1905 betreffend Bauten im
Inselspital in Reserve gestellten Summe von 115,000 Fr.
und deren Genehmigung nachzusuchen.

Es sind diese Bewilligungen folgende:
Mehrkosten des Absonderungshauses Fr. 4,197.37
Mehrkosten der Waschkücheerweiterung

» 4,908.70
Mehrkosten der Kochkücheerweiterung

» 36,809. —
Mehrkosten der Augenklinik » 26,381. —
Krediterteilung für Renovation der

alten Augenklinik behufs Aufnahme
von Ohren- und Halskranken,
sowie für Anbau an die Klinik für
Ohren- und Halskrankheiten zum
Zwecke der Erstellung eines
Operationssaales » 34,700. —

Zusammen Fr. 106,996. 07

Für den Neubau des medizinischen Absonderungs-
hauses hatte der Grosse Rat am 4. Februar 1905
bewilligt :

für das Gebäude Fr. 283,000. —
für das Mobiliar » 20,000. —

Zusammen Fr. 303,000. —

Die effektiven Kosten betrugen:
für das Gebäude Fr. 278,238. 82
für das Mobiliar » 28,958.55

Zusammen Fr. 307,197. 37

Mehrausgaben auf dem Mobiliar Fr. 8,958.55
Minderausgaben auf dem Gebäude » 4,761. 18

Reine Mehrausgaben Fr. 4,197. 37

Die Mehrausgaben für das Mobiliar rühren daher,
dass in dem Absonderungshause mehrere ganz
getrennte Abteilungen (für verschiedene Krankheiten)
gesondert vollständig ausgerüstet werden mussten,
indem es wegen der Gefahr vor Infektion durchaus
unstatthaft wäre, momentan unbenütztes Mobiliar aus
einer Abteilung in eine andere herüberzunehmen.
Diese gesonderten Ausrüstungen waren bei Aufstellung

des Voranschlages nicht vorgesehen worden.

Der Devis für die Waschkücheerweiterung war mehrere

Jahre vor Inangriffnahme derselben entworfen
worden. Inzwischen gingen die Baupreise in die Höhe,
und es führte dies zu der angegebenen Mehrausgabe,
in welcher freilich auch die Kosten enthalten sind
für die Sicherung eines ununterbrochenen Betriebes
der Waschküche während der Bauarbeiten.

Im August 1907 legten die Behörden des
Inselspitals für die Kochkücheerweiterung neue Pläne und
Voranschläge im Kostenbetrag von 64,000 Fr. vor.
Der Regierungsrat erteilte dem abgeänderten Pro¬

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Kates. 1910.

jekte die Genehmigung, bestimmte aber, dass die
Differenz zwischen der ursprünglichen Devissumme
von 27,000 Fr. und dem neuen Voranschlag von
64,000 Fr. der Reserve von 115,000 Fr. entnommen
würde. Die effektiven Kosten beliefen sich auf63,809 Fr.,
so dass gegenüber der vom Grossen Rate am 16. Mai
1905 bewilligten Summe eine Kreditüberschreitung
von 36,809 Fr. besteht.

Die Abrechnung über den Neubau der Augenklinik
verzeigte eine Ausgabensumme von 594,926 Fr. 46,
welche den vom Grossen Rate am 16. Mai 1905
bewilligten Gesamtkredit von 556,500 Fr. um 38,426 Fr. 46
übersteigt. Diese Mehrausgaben rühren teils daher,
dass sich im Laufe der Bauperiode einzelne Posten
als zu niedrig veranschlagt erwiesen, teils daher, dass
verschiedene ursprünglich nicht vorgesehene
Verbesserungen und Ergänzungen ausgeführt wurden. Die
einzelnen Posten sind folgende:

1. Anbau an den Hörsaal zur
Anbringung eines Projektionsapparates Fr. 5,000. —

2. Einrichtung von Dunkelstorren
zu plötzlicher Verdunkelung » 2,500. —

3. Einrichtung eines Entstäubungs-
apparates zum Schutze der Augen vor
Staub » 6,500. —

4. Ausbau des Dachfaches » 5,500. —
5. Erstellung eines Speiseaufzuges » 2,250. —
6. Mehrausgaben für Instrumente

und Mobiliar des Operationssaales » 2,131.—
7. Mehrausgaben für Mobiliar in

der Privatabteilung » 3,345. 46
8. Erstellung eines Säurekellers

unter der Terrasse des Kindergartens » 1,200. —
9. Mehrausgabe für Mobiliar in den

Krankenzimmern » 10,000. —
Zusammen Fr. 38,426. 46

Der Regierungsrat hat die Abrechnung genehmigt
und beschlossen, die Mehrausgaben folgendermassen
zu decken :

durch die Inselkorporation (Posten 7

und 8) Fr. 4,545.46
durch die Direktion des Unterrichtswesens

(Posten 1 und 2, womit ihr
Anteil an den Kosten des Neubaues
auf 157,500 Fr. ansteigt) » 7,500. —

aus der Reserve von 115,000 Fr. (Posten
3, 4, 5, 6 und 9) > 26,381. —

Zusammen, wie oben Fr. 38,426. 46

Die Zustände in der Klinik für Ohren- und Hals-
kranlcheiten waren längst unhaltbar geworden. Die
Inselbehörden legten daher schon letztes Jahr Pläne
und Voranschläge für einen zeitgemässen Ausbau der
Klinik vor mit dem Gesuch um Gewährung eines
Kredites von 34,700 Fr. zu den im Grossratsbeschluss
vom 16. Mai 1905 vorgesehenen 4500 Fr. für Umbau
im Plainpied des medizinischen Blocks. Unterm 3.
Februar 1910 konnte endlich der Rogierungsrat dem
Begehren der Inselbehörden entsprechen.

Schliesslich ist die Genehmigung des Grossen
Rates einzuholen für die vom Regierungsrat am 24.
Dezember 1909 beschlossene Zuweisung des Restbetrages
des Kredites VIII. G. 4, Unterstützungen bei Schaden

76
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durch Naturei-eignis.se, mit IG,379 Fr. 10 an den Fonds
für Unterstützung von Kranken- und Armenanstalten,
welche Zuweisung sich als Kreditübertragung
qualifiziert.

Gestützt auf den vorstehenden Bericht empfiehlt
die Finanzdirektion dem Regierungsrat, zu be-
schliessen :

Dem Grossen Rat wird beantragt, er möchte
genehmigen :

1. die Kreditüberschreitungen im Jahre 1909 unter
Gewährung folgender Nachkredite für Rechnung
des Jahres 1909:

a) Kreditüberschreitungen für
Ausgaben, welche der Zeit und
Summe nach durch gesetzliche
Vorschriften, Tarife und
Verträge bestimmt werden Fr. 715,797.29

h) Kreditüberschreitungen für
Ausgaben, wo dies nur zum Teil
zutrifft » 218,156.92

zusammen Fr. 933,954. 21

2. die auf Rechnung der im Grossratsbeschluss vom
16. Mai 1905 betreffend Bauten im Inselspital
vorgesehenen Reserve von 115,000 Fr. vom
Regierungsrat bewilligten Ausgaben von 106,996 Fr. 07 ;

3. die Uebertragung einer Summe von 16,379 Fr. 10
aus dem Kredit VIII. G. 4, Unterstützungen bei
Schaden durch Naturereignisse, in den Unter-
stützungsfonds für Kranken- und Armenanstalten.

Bern, den 28. Mai 1910.

Der Finanzdirektor :

Kunz.

Vom Regierungsrat genehmigt und an den Grossen
Rat gewiesen.

Bern, den 22. Juni 1910.

Im Namen des Regierungsraies
der Präsident
Dr. C. Moser,

für den Staatsschreiber
der Kanzleisubstitut

Eckert.
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Bericht und Anträge
der

Direktion der Bauten und Eisenbahnen des Kantons Bern

an den

Regiornngsrat zuhanden des Grossen Rates

betreffend

Statuten, allgemeines Bauprojekt, Aktienbeteiligung des Staates und Finanzausweis

der

80]othurn-Schönbtthl -Bahn.
(Juli 1910.)

1. Subventionsgesuch.

Der Verwaltungsrat der Solothurn-Schönbühl-Bahn
reichte am 22. November 1909 dem Regierungsrat des
Kantons Bern folgendes Gesuch ein :

« 1. Es möchte der Grosse Rat des Kantons Bern
gemäss Art. 9 des Eisenbahnsubventionsgesetzes den
Statuten vom 26. August 1907 und der
Statutenänderung vom 14. November 1909 der Aktiengesellschaft

Solothurn-Schönbühl-Bahn in Fraubrunnen die
Genehmigung erteilen.

« 2. Es möchte der Grosse Rat die nach Art. 1

und f> des nämlichen Gesetzes der Aktiengesellschaft
Solothurn-Schönbühl-Bahn zugesicherte Staatsbeteiligung

von 40 °/o des Anlagekapitals der auf bernischem
Gebiete gebauten Bahnstrecke auf 1,076,000 Fr.
festsetzen und die Regierung ermächtigen, die erste
Einzahlung von 20 % auf diesem Betrage zu leisten.

« 6. Es möchte der Grosse Rat den Finanzausweis
der Solothurn-Schönbühl-Bahn als geleistet erklären
unter der Bedingung, dass der Ausweis beigebracht
wird, dass das noch fehlende Aktienkapital von
547,000 Fr. ebenfalls gezeichnet ist, bezw. es möchte
der Regierungsrat ermächtigt werden, den Finanz¬

ausweis als geleistet zu erklären, sobald die Ausweise
über die Zeichnungen des restierenden Kapitals in
verbindlicher Form beigebracht sind. »

Zur Begründung führte der Verwaltungsrat an,
dass die Solothurn-Schönbühl-Bahngesellschaft sich
am 26. August 1907 konstituiert habe, um den
bisherigen Eisenbahnbestrebungen greifbare Gestalt zu
geben und die gesetzliche Grundlage für die
bevorstehenden Vertragsabschlüsse zu beschaffen. Die
Bestimmung des Art. 9 des Subventionsgesetzes vom
4. Mai 1902 sei in vollem Umfang erfüllt, so dass

gestützt darauf die Genehmigung der Statuten und
der seither erfolgten Statutenänderung erfolgen könne.
Die Aktienbeteiligung des Kantons Bern sei auf Grund
des definitiven allgemeinen Bauprojektes der Firma
Müller, Zeerleder & Gobat 1908 und des definitiven
Kostenvoranschlages vom 20. Oktober 1909 berechnet
worden. Das Anlagekapital der Solothurn-Schönbühl-
Bahn betrage nach diesem Voranschlag 3,900,000 Fr.
im ganzen und 2,689,740 Fr. für die Bahnstrecke auf
bernischem Gebiet. Die Berechnung ergebe somit eine
Aktienbeteiligung des Staates Bern von 1,076,000 Fr.;
das gesetzliche Maximum von 80,000 Fr. werde dabei
nicht erreicht.
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Mit Einschluss dieser Subvention belaufe sich das

gezeichnete Aktienkapital auf 2,053,000 Fr.; das

benötigte sei 2,6 Millionen Franken. Der
Verwaltungsrat hoffe bis Ende 1909 im Besitz der
mangelnden Aktienzeichnungen zu sein. Wenn er
schon jetzt um die Genehmigung des Finanzausweises
nachsuche, so geschehe es ausdrücklich nur in dem
Sinne, dass sie von dem zu leistenden Ausweis über
die erfolgte Zeichnung des Fehlbetrages abhängig
gemacht werde. Anderseits sei der Verwaltungsrat
genötigt, das Gesuch schon jetzt zu stellen. Die Sache
sei sehr dringend, da nach dem Bauvertrag mit dem
Bau auf 1. April 1910 begonnen werden solle.

2. Gesuch um Genehmigung des Bauvertrages.

Der Verwaltungsrat der Solothurn-Schönbühl-Bahn
reichte dem Regierungsrat gleichzeitig ein vom 19.
November 1909 datiertes Gesuch um Genehmigung des

von ihm am 30. Oktober gleichen Jahres mit der
Société anonyme des travaux Dyle et Bacalan in Paris
abgeschlossenen Bauvertrages ein. In dieser Eingabe
führt er nach einem kurzen Resümee der Geschichte
der Vorarbeiten und des Vorprojektes aus, wie vor
Abschluss des Bauvertrages sowohl das Tracé, als
auch der Kostenvoranschlag definitiv bereinigt worden
seien.

Bezüglich Trace wird hervorgehoben, dass die
Gesellschaft, gestützt auf ein Gutachten des Herrn
alt-Oberingenieur Stickelberger in Basel, von der
Absicht, das Geleise der Emmenthalbahn vom Bahnhof
Neu-Solothurn bis zur Abzweigung imAespli (Gemeinde
Biberist) mitzubenutzen, abgekommen sei, um eine
allzugrosse Verminderung der Konkurrenzfähigkeit der
neuen Linien zu vermeiden. Die Linie soll auf dieser
Strecke zwar der E. B. folgen, aber auf eigenem Geleise.
Der Mehraufwand (253,000 Fr.) werde durch die
Vorteile der eigenen Linienführung mehr als aufgewogen.

Der Eingabe ist ferner zu entnehmen, dass die
Solothurn-Schönbühl-Bahn als vollwertige, leistungsfähige

Linie mit möglichst günstigen Steigungen (Maximum

— 10 °/00) und Krümmungen (Minimalradius
600 m) gebaut werden soll, um eine grössere
Zugsgeschwindigkeit (das Gutachten Stickelberger spricht von
50, event,. 60 km/St.) als auf andern Nebenbahnein zu
erreichen und mit Schnellzügen fahren zu können. Mit
Rücksicht hierauf sind im allgemeinen Bauprojekt die
Niveauübergänge auf verkehrsreichen Strassen überall
tunlichst vermieden. Das Schienengewicht ist von 27
kg. auf 36 kg per Meter erhöht, das Rollmaterial
vermehrt worden. Die mechanischen Stations- und
Sicherheitseinrichtungen wurden verbessert. Als Normallprofil

des Unterbaues ist dasjenige der Solothurn-
Münster-Bahn, mit 4,65 m Planumbreite sowie 3,20 m
breiter und 0,30 m hoher Schotterkrone gewählt.

Die Projektverbesserungen führte die Bahngesellschaft

auch zu einer Erhöhung des Kostenvoranschlages.
Nach dem generellen Kostenvoranschlag der Firma

Müller, Zeerleder & Gobat vom Jahr 1904 war für die
Solothurn-Schönbühl-Bahn (Baulänge — 21,250 Meter)
ein Gesamtanlagekapital von rund 2,6 Millionen Fr.
erforderlich (ca. 123,000 Fr. per Bahnkilometer). Die
nach vorliegendem Projekt 23,923 Meter lange Linie
erfordert gemäss Gesuch, mit Inbegriff eines Postens
von 100,000 Fr. für die Anlage eines « Betriebsfonds »

sowie eines solchen von 200,000 Fr. für «Unvorhergesehenes»

(ca. 5%), einen Kapitalaufwand von 3,9
Millionen Fr. oder rund 163,000 Fr. per Bahnkilometer.

Die Eingabe verbreitet sich sodann über den Inhalt
des Bauvertrages (pag. 11 u. ff.). Am Schluss derselben
dringt der Verwaltungsrat auf rechtzeitige Genehmigung

des Bauvertrages, damit die Gesellschaft und mit
ihr auch die öffentlichen Interessen nicht geschädigt
würden.

3. Weitere Eingaben.

Mit Schreiben vom 28. Januar 1910 sandte die
Direktion der S. Sch. B. alsdann 170 Original-Aktien-
zeichnungen der Gemeinden und Privaten der Kantone
Bern und Solothurn, sowie einen Protokollauszug des
Beschlusses des Regierungsrates des Kantons Solothurn
vom 23. Februar 1909 und ein, Verzeichnis der Aktionäre
und ihrer Zeichnungen nach dem Stand vom 14.
November 1909, nämlich für 1894 Aktien à 500 Fr. —
947,000 Fr. ein.

Ferner sind uns mit Schreiben vom' 5. März 1910
weitere 69 Subskriptionsscheine für 1168 Aktien
584,000 Fr. nebst Verzeichnis, die öffentliche Urkunde
der ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre
vom gleichen Tage, deren Beschluss betreffend
Revision der §§ 4, 8, 10bis (neu), 22 und 36 der
Gesellschaftsstatuten und ein gedruckter Finanzausweis
zugekommen.

In diesem Schreiben spricht die Generalversammlung
der Aktionäre ihr Bedauern darüber aus, dass

ihre Gesuche vom 22., beziehungsweise 19. November
1909 noch nicht zur Behandlung gekommen seien und
legt im weitern ihren Standpunkt folgendermassen dar :

Im Gesetz vom 4. Mai 1902 als subventionsberechtigt
bezeichnet, is'ei die S. Sch. ß. wie alle übrigen

Dekretsbahnen berechtigt, bei ihren Vorarbeiten zur
Finanzierung mit der Staatsbeteiligung als einer
feststehenden Tatsache zu rechnen. Die kantonale
Eisenbahndirektion habe erklärt, die staatliche Subvention
könne nach neuerer Praxis erst in Anspruch genommen
werden, wenn die technischen und finanziellen
Vorarbeiten abgeschlossen seien. Zu erstem gehöre ein
endgültiger und zuverlässiger Kostenvoranschlag. Ein
solcher kann nach der Ansicht der Generalversammlung

jedoch nicht aufgestellt werden, bevor ein seriöser
Bauvertrag mit einer Unternehmung abgeschlossen sei.
Wenn aber, meint dieselbe, dergestalt der Abschluss
eines Bauvertrages die notwendige Voraussetzung der
technischen Ausweise bilde, so sei die notwendige
Folge davon, dass der Vertrag auch von den Behörden
respektiert werden müsse. Dies sei jedoch nicht der
Fall, wenn die Behandlung der Vorlagen der
Bahngesellschaft nach Belieben verschoben werde. Denn
es werde sich kaum eine Bauunternehmung dazu
hergeben, sich auf längere, unbestimmte Frist binden zu
lassen, sondern sie werde ihre Preisforderung den
zurzeit etwa zu erwartenden Verhältnissen anpassen.
Aus diesen Gründen habe die Bahngesellschaft im
Bauvertrag gegenüber der Unternehmung die Bedingung

eingehen müssen (Art. 25), dass der Vertrag erst
wirksam werde, wenn derselbe vom Kanton Bern vor
dem 1. Februar 1910 genehmigt sei. Die Organe der
Bahngesellschaft hätten deshalb vorausgesetzt, dass
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die Vorlage in der Januarsession des Grossen Rates
zur Erledigung gelange. Auf eine Auseinandersetzung
mit der kantonalen Eisenbahndirektion hätte man sich
dahin geeinigt, dass die Behandlung in der Märzsession
stattfinden solle. Die Bauunternehmung habe daraufhin

in eine Fristerstreckung bis zum 25. März
eingewilligt. Nach diesem Termin sei die Bauunternehmung

berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Mit dem
Bauv ertrag würden aber auch der Anleihens vertrag,
der Kostenvoranschlag und damit die sämtlichen
Grundlagen der Finanzierung dahinfallen. Die
Fortdauer des Vertrages könnte nur durch höhere Preise
erkauft werden. Wie auch die Verhältnisse sich
gestalten würden, so werde die Gesellschaft schwer
geschädigt. Sie habe diese Situation nicht verschuldet;
diese sei eine Folge der Vorschrift, dass eine
abgeschlossene technische und finanzielle Vorlage
eingereicht werden müsse. Diese Forderung schliesse
in sich, dass die Vorlage, wenn sie einmal eingereicht
sei, innert nützlicher Frist und ohne Verzögerung
behandelt und erledigt werde. Wenn der Gesellschaft
deshalb aus der Verzögerung der Behandlung Schaden
erwachsen werde, so lehne die Generalversammlung,
gleich wie es die Direktion und der Verwaltungsrat
bereits getan hätten, die Verantwortlichkeit hiefür ab.

Insbesondere könne sie den seitens der kantonalen
Eisenbahndirektion in Schreiben vom 18. Februar
eingenommenein Standpunkt nicht als zutreffend
anerkennen, dass die Regierung keine Eisenbahnsubventionen

mehr behandeln werde, bevor das Bernervolk ein
neues Anleihen bewilligt habe. Denn einmal ergebe
sich aus Vorstehendem in zwingender Weise, dass es
nicht angehe, die gesetzlich zugesicherte Staatsbeteiligung

nach Gutfinden hinauszuschieben; ein derartiges
Gesuch einer Dekretsbahn müsse mit Rücksicht auf
die von der Gesellschaft eingegangenen Verpflichtungen
innert nützlicher Frist behandelt werden. Sodann sei
zu bemerken, dass es sich vorläufig nicht um die
Ausrichtung der ganzen Subvention, sondern nur um die
Auszahlung von 20 °/0 derselben, also eines Betrages
von rund 220,000 Fr. handle.

Die ordentliche Generalversammlung der Aktionäre
vom 25. März 1910 unterstütze daher das von ihren
Organen eingereichte Gesuch (Direktion 19./'I und
26./II, Verwaltungsrat 21./II 1910) um Behandlung der
Vorlagen in der Märzsession aufs lebhafteste und
betrachte die Erledigung der Gesuche als dringlich und
unaufschiebbar. Statu ten revision und Finanzausweis,
durch welche die Unterlagen für die Ausführung des
Bahnbaues bis auf die Aktienbeteiligung des Kantons
Bern komplett gemacht, seien von ihr genehmigt
worden.

Sie stellte schliesslich das Gesuch an den
Regierungsrat zuhanden des Grossen Rates

1. um Genehmigung der unterbreiteten technischen
und finanziellen Vorlagen;

2. um Genehmigung der Statuten vom 26. August
1907 und der beiden Statutenrevisionen vom 14.
November 1909 und 5. März 1910;

3. um Bewilligung der gesetzlich zugesicherten
Staatsbeteiligung von 1,076,000 Fr. in Stammaktien;

4. um Genehmigung des Finanzausweises;
5. um Beschlussfassung über vorstehende Begehren

und Erledigung derselben in der Märzsession 1910
des Grossen Rates.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Bates. 1910.

4. Geschichtliches.

Durch Beschluss des Grossen Rates des Kantons
Bern vom 19. Dezember 1871 wurde der Emmenthalbahn

- Gesellschaft die Konzession für die Linien
Utzenstorf-Schönbühl und Burgdorf-Langnau erteilt,
während das Konzessionsgesuch der Schweiz.
Zentralbahngesellschaft für die Erstellung einer direkten
Verbindungslinie zwischen Solothurn und Bern nicht in
Berücksichtigung gezogen ward. Die Konzession der
E. B. erhielt die Genehmigung des Bundesrates. Durch
Bundesbeschluss vom 24. September 1873 wurde dann
aber auch der Schweiz. Zentralbahngesellschaft die
Konzession für eine Eisenbahn Solothurn-Schönbühl
erteilt, obschon der Regierungsrat des Kantons Bern
dagegen Einsprache erhoben und hauptsächlich
dagegen eingewendet hatte, dass diese Linie neben der
Emmenthalbahn keinem reellen Bedürfnisse entspreche,
sowie, dass beide Linien nebeneinander nicht lebensfähig

wären. Immerhin wurde dem Kanton Bern in
dieser Konzession das Recht des Selbstbaues der Linie
gewahrt, von dem derselbe jedoch keinen Gebrauch
machte. Auch konnte die Zentralbahn ihre bezüglich
Wasserfallen- und Solothurn-Schönbühl-Bahn
eingegangenen Verpflichtungen nicht einlösen, und es kam
dann zwischen ihr und dem Staat Solothurn als dem
Rechtsnachfolger des interkantonalen Gäukomitees im
Wasserfallenprozess unterm 26./27. Mai 1879 ein
Vergleich zustande, wodurch die S. C. B. vom Bau dieser
beiden Linien entbunden wurde unter dem Vorbehalt,
dass sie Aktien der Emmenthalbahn übernehme und
hiefür an Stelle derjenigen Gemeinden der Kantone
Bern und Solothurn treten solle, welche seinerzeit
diese Aktien unter der Bedingung zeichneten, dass
die Wasserfallen-, resp. die Solothurn-Schönbühl-Bahn
zustande komme.

Erst zwanzig Jahre später ergriff ein Komitee in
Fraubrunnen namens 22 bernischer und solothurnischer
Gemeinden die initiative in dieser Bahnfrage wieder
und reichte am 10. April 1899 dem eidgen.
Eisenbahndepartement zuhanden des Bundesrates und der
Bundesversammlung das Konzessionsgesuch für eine
direkte Linie Solothurn-Bern mit Anschluss in Schönbühl
an die S. C. B. ein. Die Bahn sollte normalspurig und
vorläufig eingleisig sein.

Am 17. April gleichen Jahres wurde dann von einem
Initiativkomitee in Utzenstorf das Konzessionsgesuch
für eine .normalspurige Linie von Utzenstorf über
Fraubrunnen nach Schönbühl eingereicht.

Insbesondere auch über die Konkurrenzfrage
befragt, äusserte sich der Regierungsrat in seiner
Vernehmlassung an die eidg. Behörden zu diesen beiden
Konzessionsgesuchen dahin, dass nicht nur die
Verbindung zwischen Solothurn und Bern via Utzenstorf
um einen Betriebskilometer kürzer wäre als via Bätter-
kinden oder über Aetigen, sondern auch, dass letztere,
linksufrige Linie von Solothurn bis Fraubrunnen nur
der zur Gemeinde Bätterkinden gehörenden Ortschaft
Krailigen und einigen wenigen kleinen Gemeinden des
sclothurnischen Bucheggberges wesentlichen Vorteil
brächte. Umsomehr würden aber durch diese Verbindung

die an der Emmenthalbahn gelegenen Gemeinden
Gerlafingen, Wiler und Utzenstorf Schaden leiden.
Dieselben sähen sich dadurch genötigt, zum direkten
Verkehr mit Bern eine Verbindung von Utzenstorf
mit Jegenstorf anzustreben und dafür grosse Opfer
zu bringen.

77*
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Ferner seien für den Regierungsrat auch die
Anlagekosten ins -Gewicht fallend. Während dieselben
für die direkte, linksufrige Linie zu 2,790,000 Fr.
veranschlagt seien, benötige die Linie über Utzenstorf ein
Anlagekapital von nur 1,590,000 Fr. Unter
Hinzurechnung von 800,000 Fr. für die Verbindung Utzen-
storf-Jegenstorf (deren Erstellung wohl kaum ausbleiben
würde) müssten somit für die Linie über Bätterkinden
zwei Millionen Franken mehr ausgegeben werden als
für die Linie Utzenstorf-Schönbühl.

Es sprächen somit gewichtige Gründe technischer,
finanzieller und volkswirtschaftlicher Natur für die
Linie Utzenstorf-Schönbühl und es sei deshalb auch
dieser Linie, gegenüber der Linie Solothurn-Neuhüsli-
Bätterkinden-Schönbühl, der Vorzug zu geben.

Immerhin erhob der Regierungsrat gegen die
Konzessionierung beider Linien keine Einwendungen.

Am 19. Dezember gleichen Jahres reichte dann
das Initiativkomitee von Fraubrunnen dem Regierungsrat

zuhanden des Grossen Rates des Kantons Bern das
Gesuch ein, die Solothurn-Schönbühl-Bahn möchte dem
Volksbeschluss vom 28. Februar 1897 unterstellt,
beziehungsweise in das projektierte neue Subventionsgesetz

aufgenommen werden. Letzteres ist erfolgt. Die
Solothurn- event. Utzenstorf-Schönbühl-Bahn ist in
Art. 1 des Gesetzes betreffend Beteiligung des Staates
am Bau und Betrieb von Eisenbahnen vom 4. Mai 1902
als eine derjenigen Linien bezeichnet worden, an deren
Bau der Staat sich im Verhältnis und unter den
Bedingungen dieses Gesetzes beteiligen kann.

Laut Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung

vom 12. Juni 1903 zum Konzessionsentwurf
empfahl die Regierung des Kantons Solothurn die Linie
Solothurn-Schönbühl zur Konzessionierung, weil die ¬

selbe die direkte Verbindung zweier Kantonshauptstädte
durch eine dichtbevölkerte Gegend mit grössern

blühenden Ortschaften vermittle und deshalb von
wesentlicher lokaler Bedeutung sei. Ausserdem stehe
ihre Existenzberechtigung als vermittelndes Teilstück
eines direkten Verkehrs vom Jura nach Bern und im
Hinweis auf die Projekte der Wasserfallen- und Lötsch-
bergbahn, von Basel nach dem Simplon ausser Zweifel;
die Linie möchte indessen direkt von der Station Neu-
Solothurn, d. h. ohne Benützung der Emmenthalbahn
in östlicher Variante, nach Biberist geführt werden.
Dieses letztere Verlangen wurde jedoch gemäss der
vom Vertreter der Regierung des Kantons Solothurn
anlässlich der konferenziellen Verhandlungen am 28.
Mai 1903 abgegebenen Erklärung fallen gelassen.

Die Generaldirektion der S. B. B. äusserte sich in
einem eingehenden Berichte an das eidgen.
Eisenbahndepartement vom 24. Februar 1903 dahin, dass die
beiden projektierten Linien den Verkehr der S.B.B,
nicht stark beeinflussten. Eine erhebliche Konkurrenz
würde nur eintreten bei Weiterführung der Züge
Solothurn-Schönbühl nach Bern. Einem solchen Ansinnen
würden aber ganz erhebliche Schwierigkeiten
entgegenstehen. Es sei zu konstatieren, dass eine direkte
Einführung der Züge Solothurn-Schönbühl bis Bern
auf der bestehenden Linie der Bundesbahnen
unzulässig erscheine; dieselbe, wenn auch zweispurig,
genüge allerdings für den Verkehr Olten-Bern, Biel-
Bern, Thun-Bern und I^angnau-Bern, könnte aber
unmöglich den Verkehr einer neuen Linie bewältigen.
Das gleiche gelte vom Bahnhof Bern, der dazu erweitert

werden müsste. Wenn daher die Konzessionsbewerber
direkt an den Bahnhof Bern anzuschliessen beabsichtigten,

so hätten sie ein drittes Geleise, zum mindesten
von Zollikofen ab, auf ihre Kosten zu erstellen und
den Bahnhof Bern auf ihre Kosten zu erweitern, was
beides eine ganz enorme Kostenvermehrung
verursachen würde.

Die Generaldirektion gelangte zum Schlüsse, dass
die Konzession für eine Eisenbahnverbindung von
Solothurn nach Schönbühl ohne Anstand Dritten erteilt
werden könne. Was die Entscheidung zwischen den
beiden Varianten betreffe, würde sie die Ausführung
der Linie Utzenstorf-Schönbühl empfehlen, weil deren
Erstellung erheblich weniger koste und in kommerzieller

Hinsicht nicht viel weniger Nutzen biete.

Das Eisenbahndepartement' gab, in Uebereinstim-
mung mit der Regierung des Kantons Bern und der
Generaldirektion der S. B. B. der kürzern Linie
Utzenstorf-Schönbühl ebenfalls den Vorzug, empfahl jedoch
auf Grund der an den konferenziellen Verhandlungen
erfolgten Einigung dem Bundesrat zuhanden der
Bundesversammlung die Erteilung einer gemeinschaftlichen,

alternativen Konzcssion.

Die Bundesversammlung genehmigte den Antrag
und erteilte durch Bundesbeschluss vom 6. November
1903 nicht allein dem Initiativkomitee von Fraubrunnen
die Konzession für eine Linie von Neu-Solothurn nach
Schönbühl (Station S. B. B.), sondern auch dem Initiativkomitee

in Utzenstorf die Konzession für eine Linie
von Utzenstorf nach Schönbühl (Station S.B.B.), mit
der Bestimmung, dass mit der Genehmigung der
technischen und finanziellen Vorlagen nebst Gesellschaftsstatuten

für die eine der beiden Linien die Konzession
für die andere ohne weiteres dahinfalle.

Die Bahn ist als Nebenbahn erklärt worden.
Die Konzessionsfrist ist seither, soweit die Linie

Solothurn-Schönbühl betreffend, wiederholt verlängert
worden, letztmals durch Bundesratsbeschluss vom
1. November 1907, bis zum 6. November 1909. Die
Bahngesellschaft hat am 25. September 1909 dem
eidgen. Eisenbahndepartement ein neues Fristverlängerungsgesuch

eingereicht, gegen welches der Regierungsrat
in seiner Vernehmlassung vom 2. Februar 1910

keine Einwendungen erhoben hat, worin er aber auch
neuerdings die Ansicht vertrat, dass das projektierte
Unternehmen sich in der von der Bahngesellschaft
vorgesehenen Ausdehnung vom volkswirtschaftlichen
Standpunkt aus nicht rechtfertige.

Das Initiativkomitee von Utzenstorf hat es dagegen
unterlassen, vor Ablauf der letztmals bis 6. November
1907 erstreckten Konzessionsfrist für die Linie
Utzenstorf-Schönbühl ein neues Fristverlängerungsgesuch
einzureichen. Es ist somit die Konzession vom 6. November

1903 für diese Linie erloschen.

Das Initiativkomitee von Fraubrunnen stellte im
Oktober 1904 auf Grund eines Projektes der Firma
Müller & Zeerleder in Zürich im Kostenvoranschlag
von 2,G Millionen Franken oder rund 123,000 Fr. per
Bahnkilometer einen Finanzierungsplan für die «

Direkte» Solothurn-Bern auf, während das Initiativkomitee

von Utzenstorf ein Projekt für die Linie
Utzenstorf-Schönbühl ausarbeiten liess und hieran
durch Regierungsratsbeschluss vom 10. Juni 1905
einen Vorschuss des Staates von 250 Fr. per Kilometer
erhielt.
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Die Finanzierung der «Direkten» schritt soweit
vorwärts, dass die Gesellschaft der Solothurn-Schön-
bühl-Bahn sich am 26. August 1907 mit einem
reduzierten Aktienkapital von 756,500 Fr. konstituieren
konnte, worauf am 5. September dieselbe das Gesuch
an den Regierungsrat richtete, es möchte der Staat
Bern auf seine zukünftige Aktienbeteiligung an der
S. Sch. B. die ersten 20 °/0 einzahlen sowie seinen
Vertreter in der Generalversammlung der Aktionäre
und im Verwaltungsrat bezeichnen. Durch Beschluss
vom 24. September 1907 wies jedoch der Regierungsrat
das Gesuch ab, in Erwägung, dass die Staatswirtschaftskommission

bereits bei der Behandlung der
Staatsrechnung pro 1904 und sodann anlässlich der Behandlung

der Vorlage betreffend die Subventionierung der
Ramsei-Sumiswald-Huttwil-Bahn im Grossen Rate im
Jahr 1905 sich gegen die Beteiligung des Staates an
einer Eisenbahnunternehmung ausgesprochen hatte,
bevor dieselbe in technischer und finanzieller Beziehung

abgeklärt sei; in Erwägung ferner, dass der
Regierungsrat infolgedessen die bisherige Praxis, sich
an der Gründung neuer Eisenbahnunternehmungen
durch Leistung einer vorläufigen Einzahlung auf die
zukünftige Aktienzeichnung des Staates zu beteiligen,
aufgegeben und seither eingehalten hat, und in Erwägung

endlich, dass zur Beurteilung des projektierten
Unternehmens in technischer und finanzieller Bezie¬

hung die Vorlage des allgemeinen Bauprojektes un-
erlässlich sei.

Die weitere Entwicklung des Unternehmens ist aus
den eingangs erwähnten Eingaben des Verwaltungsrates

der Solothurn-Schönbühl-Bahngesellschaft
ersichtlich.

5. Projekt, Kostenvoranschlag und Finanzierung.

Die Bauverhältnisse der S. Sch. B. sind bei der
Behandlung des Gesuches der Bahngesellschaft vom 19.
November 1909 unter Ziffer 2 hievor kurz berührt
worden.

Das von der Firma Müller, Zeerleder & Gobat im
Jahr 1908 aufgestellte definitive Bauprojekt sieht eine
Vollbahn mit Schnellzugsverkehr vor, für welche die
Bahngesellschaft in ihren Statuten das Recht der
Ausdehnung von Bau und Betrieb bis Bern beansprucht.

Das Anlagekapital für diese Linie ist auf 3,9 Millionen

Franken festgesetzt. Wir lassen hier den
Kostenvoranschlag dieser Vollbahn sowie zur Vergleichung
die Voranschläge Müller & Zeerleder für die «Direkte»
vom Jahr 1904 und Emch für die Linie Utzenstorf-
Schönbühl vom Jahr 1905 folgen. Sie lauten:

Kosten Voranschlag

für eine Norinalspurbalin

1904

Miiller-Zeerleder

Solothurn-Schönbühl

1905

Emch

Utzenstorf-Schönbühl

1908/09

M., Z. & G.

Solothurn-Schönbühl

km km km

Baulänge
Betriebslänge

21,250
24,450

12,281
13,349

23,923
24,476

I. Bahnanlage und feste Einrichtungen

:
A. Organisation und Verwaltung,

Beschaffung des Obligationenkapitals,

Bauleitung etc.
A. Organisation und Verwaltung
B. Verzinsung des Baulcapitals
B. Verzinsung des Obligationen¬

kapitals
C. Expropriation
D. Bahnbau:

1. Unterbau
2. Oberbau
3. Hochbau
4. Telegraph und Signale

Fr.

ca. 4 %

3% v.2,395,000

865,000
630,000
206,000

75,000

Fr.

95,000

70,000

275,000

Fr.

ca. 2,5 °/o

367,000
380,000
160,000
33,000

Fr.

40,000
15,000

267,000

Fr.

ca. 4 °/o

1,190,000
790,000
200,000

90,000

Fr.

150,000

50,000
385,000

1,776,000 940,000 2,330,000

Total I 2,216,000 1,262,000 2,915,000

II. Rollmaterial
III. Mobiliar und Gerätschaften
IV. Betriebsfonds

V. Unvorhergesehenes

380,000
30,000

ca. 8 °/o

237,000
15,000

116,000 ca. 5 °/o

650,000
35,000

100,000
200,000

Total Anlagekapital 2,626,000 1,630,000 3,900,000

Per Bahnkilometer 123,576 132,725 163,023
ohne Betriebsfonds und Unvor îergesehenes 150,483
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Die Gesellschaft der Solothurn-Schönbühl-Bahn
hat die Finanzierung der geplanten Direkten Solo-
thurn-Schönbühl wie folgt vorgesehen und hiefür den
Ausweis erbracht:

I. Aktienkapital.
a. Kanton Solothurn.

Staat 1. Zeichnung 188,000 FY.
2. » 100,000 »

288,000 Fr.
Gemeinden 1. » 328,000 Fr.

» 2. » 179,000 »

Private 1.

» 2.

51,500 Fr.
22,500 »

Total

507,000

74,000
869,000 Fr.

b. Kanton Bern.
Gemeinden 1. Zeichnung 299,500 Fr.

2. » 119,000 »

418,500 Fr.
Private 1. » 77,500 Fr.

2. » 13,500 »

91,000 »

Total 509,500

c. Andere Kantone und Interessenten.

Private 1,000
Gravier Paul, Paris, Vertreter der Bau-

unternehinung Société anonyme des
travaux Dyle & Bacalan, Paris ;

Prioritätsaktien 150,000

Total Aktienkapital 1,529,500 Fr.

IL Obligationenkapital 1,300,000 »

Totaler Ausweis 2,829,500 Fr.
Anlagekapital nach Kostenvoranschlag 3,900,000 »

Fehlbetrag 1,070,500 FY.

zu dessen Deckung die Bahngesellschaft beim Staat
Bern um eine Aktienbeteiligung von 1,076,000 Fr.
eingekommen ist.

Für die Beschaffung des Obligationenkapitals von
1,300,000 Fr. hat die Bahngesellschaft mit der Firma
Société anonyme des travaux Dyle & Bacalan in
Paris, welche auch den Bau der Linie übernimmt,
einen Anlehensvertrag abgeschlossen. Derselbe ist vom
17. Oktober datiert, vom Verwaltungsrat der Solo-
thurn-Schönbühl-Bahn am 30. Oktober und von der
Generalversammlung der Aktionäre am 14. November
1909 genehmigt worden.

Die Aushändigung der Titel, 2600 Obligationen à
500 Fr., erfolgt al pari und spesenfrei (Art. 4). Mit
der Aushändigung derselben wird zugunsten genannter
Firma ein Pfandrecht im ersten Hange perfekt, welches
die Bahn samt Zubehörden und Betriebsmaterial um-
fasst (Art. 2). Die Obligationen sind zu 47a %
verzinslich. Die Dauer des al pari zurückzahlbaren An-
lehens ist auf 20 Jahre festgesetzt, vom Tage der
Betriebseröffnung an gerechnet (Art. 6). Während der
Dauer des Anlehens darf die Bahngesellschaft kein
neues Anlehen mit einer bessern oder gleichen Sicherheit

aufnehmen (Art. 10). Der Anlehensvertrag tritt
in Kraft, wenn der zwischen den Kontrahenten
abgeschlossene Bauvertrag in Rechtskraft tritt (Art. 14).

Der Bauvertrag mit der nämlichen Société anonyme
de travaux Dyle & Bacalan in Paris ist gleichzeitig
zustande gekommen und von den Gesellschaftsorganen
genehmigt worden. Laut Art. 3 desselben übernimmt
diese Firma die Ausführung des gesamten Unter- und
Oberbaues zu den Preisen der Einheitspreisliste, des
Hochbaues und der mechanischen Einrichtungen zu den
für die einzelnen Objekte vorgesehenen Preisen, die
Lieferung des Rollmaterials zu den Preisen des
Voranschlages und gegen eine Vergütung seitens der
Bahngesellschaft von 75,000 Fr. die Kosten der
Leitung und des Detailstudiums ihrer eigenen Arbeiten,
sowie die Emissionskosten der Obligationen.

Hinwiederum übernimmt die Bahngesellschaft ferner
die Landerwerbungen und Expropriationen, die Lieferung

und Erstellung des Telegraphs, der Signale und
der Einfriedigungen, sowie die Anschaffung des
Mobiliars und der Gerätschaften.

Für den Fall, dass der Bauvertrag vom
Regierungsrat des Kantons Bern vor Ende Dezember 1909
genehmigt werde, sollen die Bauarbeiten im Frühling
1910 begonnen und die Linie spätestens auf 1. Juni
1912 fertig werden (Art. 14).

Der Bauvertrag hat Gültigkeit für die
Unternehmung mit der Unterzeichnung, für die Solothurn-
Schönbühl-Bahn mit der Genehmigung durch die
Gesellschaftsorgane und den Regierungsrat des Kantons

Bern, sofern letztere Genehmigung bis zum
1. Februar 1910 erfolgt ist (Art. 25).

Am 2. Juli 1910 teilte dann die Direktion der
Solothurn-Schönbühl-Bahn dem Regierungsrat mit,
dass es ihren Anstrengungen gelungen sei, von der
Unternehmung eine Abänderung des Bauvertrages in
dem Sinne zu erlangen, dass derselbe in Kraft bleiben
solle, sofern seine Genehmigung durch den Grossen
Rat vor Ende Oktober 1910 erfolge. Die Gesellschaft
habe ihr jedoch Konzessionen auf einigen Einheitspreisen

(für Abheben des Humus und Transport
desselben, Profileisen, Schienen, Weichen), welche eine
Erhöhung des Kostenvoranschlages von rund 10,000 Fr.
nach sich zögen, machen müssen. Immerhin würden
diese Mehrkosten durch die billigere Beschaffung der
Güterwagen mehr als aufgewogen.

Die Vertragsabänderungen seien noch beidseitig
auszuwechseln.

Die Direktion der Solothurn-Schönbühl-Bahn stellt
in dieser Eingabe schliesslich das Gesuch, es möchten
sämtliche bisher von ihr, dem Verwaltungsrat und
der Generalversammlung gestellten Gesuche in der
Septembersession des Grossen Rates zur Behandlung
und Erledigung gebracht werden.

Dem Begehren der Generalversammlung der
Solothurn-Schönbühl-Bahn vom 5. März 1910 um Behandlung

ihrer Vorlage in der Märzsession des Grossen
Rates konnte nicht entsprochen werden, einmal weil
die Prüfung der Vorlagen durch die kantonale
Eisenbahndirektion bis dahin noch nicht hatte abgeschlossen
werden können und sodann weil der Regierungsrat
auf Subventionsgesuche für neue Eisenbahnen nicht
eintreten wollte und konnte, solange der Staatskasse
keine neuen Mittel zur Verfügung gestellt wurden
(Beschluss vom 26. Januar 1910). Ebensowenig konnte
derselbe den im Vorschlag der Petentin auf Ver-
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Schiebung der Auszahlung der Subvention nach sechs
Monaten liegenden Risiko übernehmen, resp. dem
Grossen Rat einen solchen präjudiziellen Antrag stellen.
Der Regierungsrat wollte die Verantwortung für solche
Subventionen nicht übernehmen, bevor das Bernervolk

hiezu die Mittel bewilligt hatte.
Der Standpunkt der Regierung wurde überdies an

einer Konferenz von Delegierten dieser Behörde, welche
am 12. März im Rathaus in Bern stattfand, den
Delegierten der Generalversammlung der Aktionäre noch
mündlich auseinandergesetzt.

Wir bemerken zu den Ausführungen des Schreibens
der Aktionärversammlung vom 5. März 1910 im weitern :

Zweifellos hat die Solothurn-Schönbühl-, eventuell
Utzenstorf-Bahn nach Gesetz vom 4. Mai 1902
Anspruch auf eine Aktienbeteiligung des Staates und
zwar hat der Grosse Rat nach Art. 6 dieses Gesetzes
vor allem auf die Wichtigkeit der neu zu erstellenden
Linie und sodann auf die für dieselbe von der
beteiligten Landesgegend gebrachten Opfer, deren
Leistungsfähigkeit, sowie anderseits auch noch auf
die Schwierigkeiten und Kosten des Baues Rücksicht
zu nehmen.

Es muss also auch ein zuverlässiger Kostenvoranschlag

vorliegen ; derselbe kann nur auf Grund eines

genauen Bauprojektes aufgestellt werden. Dagegen
ist die Vorlage des Bauvertrages kein absolutes
Erfordernis und jedenfalls nicht die notwendige Voraussetzung

der technischen Ausweise, wie die Solothurn-
Schönbühl-Bahngesellschaft meint. Der Bauvertrag
fällt bei kleinern Eisenbahnen mit einfachen
Bauverhältnissen, namentlich wenn sie mit Dampf betrieben
werden sollen, nicht in Betracht. Im Gegenteil wird
bei solchen Unternehmungen in der Regel beabsichtigt,

auf öffentliche Ausschreibung hin, Angebote zu
erhalten.

Die Solothurn-Schönbühl-Bahn weist sehr einfache
Bauverhältnisse auf und wäre es deshalb für die
Bahngesellschaft ein Leichtes gewesen, die Finanzierung

auf dem bei den meisten bisherigen Dekretsbahnen

eingeschlagenen Wege, jedenfalls aber ohne
Beteiligung der Bauunternehmung durchzuführen,
wenn sie nicht allzu grosse Ansprüche an die Leistung
dieser Linie stellen würde, Leistungen, denen, wie
aus Kapitel 6 hienach erhellt, ein genügend grösserer
Verkehr nicht gegenübergestellt werden kann.

Wir hielten es deshalb nicht für angezeigt, die
Projektvorlage der Solothurn-Schönbühl-Bahngesell-
schaft kurzweg zu akzeptieren und gemäss Wunsch
derselben dem Regierungsrat zuhanden des Grossen
Rates auf die Märzsession 1910 zu unterbreiten.

6. Betriebsverhältnisse, Verkehr und Rentabilität.

Die Betriebsverhältnisse der Solothurn-Schönbühl-
Bahn hat Herr alt Oberingenieur Stickelberger in
Basel einer eingehenden Untersuchung unterzogen. In
seinem Gutachten vom 14. Oktober 1909 erteilt
derselbe der Bahngesellschaft den Rat, als Endpunkt des
Betriebs die Station Zollikofen ins Auge zu fassen,
weil dort viel günstigere Anschlussverhältnisse sich
bieten und sodann für die Zugförderung vor- und
rückwärts gleich gutlaufende Lokomotiven zu
verwenden, um den durch das Drehen der Lokomotiven
auf den Endstationen entstehenden Zeitverlust zu
eliminieren. Hiebei ergäbe sich aber dennoch für alle
Personenzüge, mit Ausnahme eines einzigen, unter den

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1910.

jetzigen Fahrplanverhältnissen auf der Station
Zollikofen eine Wartezeit von 22 und mehr Minuten, so
dass ein wesentlicher Vorteil im direkten Verkehr
zwischen Bern und Solothurn bei der durch den
Bahnbau ermöglichten höhern Fahrgeschwindigkeit
nicht herausschaut. Und was den Güterverkehr anbelangt,

so kommt der Experte zum Schluss, dass die
Solothurn-Schönbühl-Bahn zwar die kürzeste und
billigste Verbindung zwischen Solothurn und einer
grössern Anzahl östlich, nördlich und westlich davon
gelegenen Stationen einerseits, Bern und einer grossen
Zahl südlich und westlich von Bern gelegenen Stationen
anderseits bietet, dass ihr und der Solothurn-Münster-
Bahn jedoch der durchgehende Verkehr zwischen den
Knotenpunkten Münster und Bern nicht zufallen
könne, weil die Route über Solothurn-Schönbühl
etwas länger ist als über Lengnau-Biel. Mit der aus
Art. 21 des Tarifgesetzes vom 27. Juni 1901 sich
ergebenden Beschränkung erhielten die Solothurn-
Münster-Bahn und die Solothurn-Schönbühl-Bahn
zusammen nur den Verkehr von Münster selbst und
vielen jenseitigen Stationen und allen eigenen Stationen,
sowie den Verkehr von Bern selbst und vielen
jenseitigen Stationen nach allen eigenen Stationen.

Für den Transitgüterverkehr über beide Routen
sind folgende Distanzen massgebend:

Route

Münster-Solothurn
Solothurn-S'cAdra&MZ
Schönbühl-Zo/Z/Vco/ew

Effektive Distanz Tarifdistanz
23 km 41 km
25 » 25 »

4 » 4 »

Münster-Lengnau
Lengnau-ih'eZ
Biel-Zollikofen

Total 52 km

13 km
11 »

27 »

Total 51 km

70 km

23 km
11 »

27 >

61 km
Es sind somit obige Schlüsse des Experten der

Solothurn-Schönbühl-Bahn nicht anzuzweifeln.
Die Gesellschaft spricht sich in ihren Eingaben

über die Rentabilität der Solothurn-Schönbühl-Bahn
nicht aus. Sie hat denselben aber die Berechnungen
der Firma Müller & Zeerleder zum Konzessionsgesuch
vom 28. März 1899, des Gutachtens Rapp an das
Eisenbahndepartement des Kantons Solothurn vom
27. Februar 1906, sowie die Zusammenstellungen ihrer
Direktion vom Februar 1909 für die Linie Solothurn-
Schönbühl mit und ohne Benützung der Emmenthalbahn

vom Bahnhof Neu-Solothurn bis Aespli
beigelegt. Es ergibt sich daraus, dass sie mit einem
namhaften Transitverkehr (55,500 t per Jahr) und
einer totalen Betriebseinnahme von 14,000 Fr. per
Kilometer und Jahr rechnet, welcher sie im Falle der
Mitbenützung des Geleises der Emmenthalbahn auf
obgenannter Strecke eine Betriebsausgabe von 9500 Fr.
und im Falle der Erstellung eines eigenen Geleises
neben der Emmenthalbahn auf dieser Strecke von
90U0 Fr. per Kilometer und Jahr gegenüberstellt.
Dabei würde sich ein Einnahmenüberschuss von im
ganzen 127,530 Fr., beziehungsweise 141,700 Fr.
ergeben.

Bei Wegfall des Transitgüterverkehrs und auch
bei einem Anteil der Solothurn-Schönbühl-Bahn an
diesem Verkehr gemäss Art. 21 des Tarifgesetzes
vom 27. Juni 1901 werden die Betriebseinnahmen so
klein ausfallen, dass von einer Rendite keine Rede
mehr sein kann.

78
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Die Emmenthalbahngesellschaft, welche durch die
Erstellung der Solothurn-Schönbühl-Bahn alsVollbahn
ganz wesentlich konkurrenziert würde und die wegen
der grossen Wichtigkeit, welche die Entwicklung
dieser Bahnfrage von jeher für sie hatte, vom
Regierungsrat eingeladen worden ist, ihm das Resultat
ihrer Untersuchungen über die Wirkungen der
projektierten Linie auf die Verkehrsverhältnisse ihrer
eigenen Linie zur Kenntnis zu bringen, ist in ihren,
wie wir uns haben überzeugen können, eingehenden,
auf sorgfältig durchgeführten und positiven Ergebnissen

fussenden Berechnungen zum Resultat gelangt,
dass die Betriebseinnahmen der Solothurn-Schönbühl-
Bahn in der ersten Zeit ihres Bestandes höchstens
6000 Fr. per Kilometer und Jahr betragen könnten,
wogegen sich die Betriebskosten im Anfang auf
wenigstens 8000 Fr. per Jahr und Kilometer belaufen
müssten.

Die Direktion der Emmenthaibahn berechnet ferner
in ihrem Schreiben vom 17. Mai 1910 den Betriebsausfall,

welchen ihre Linien durch die Erstellung der
Solothurn-Schönbühl-Bahn erleiden würden, sofern
der gesamte konkurrenzierte Verkehr der effektiv
kürzern Linie zufiele (auf den Verkehr des Jahres
1909 bezogen) auf rund 77,000 Fr. per Jahr.

Wir haben keinen Grund, an der Richtigkeit dieser
Berechnungen zu zweifeln und halten die
Schlussfolgerungen der Direktion, die volkswirtschaftliche
Bedeutung der Solothurn-Schönbühl-Bahn rechtfertige
den für ihren Bau vorgesehenen Kostenaufwand von
3,9 Millionen Franken nicht und die Solothurn-Schönbühl-Bahn

werde auf Jahre hinaus mit Betriebsdefiziten

rechnen müssen, daher kaum je in der Lage
sein, den Zins des vorgesehenen Obligationenkapitals
von 1,3 Millionen Franken zu decken, für zutreffend.
Unstreitig müsste den Gemeinden die Zinsengarantie
Überbunden werden, welche schwer genug auf ihnen
lasten würde. Die Forderung dieser Gemeindegarantie
ist unerlässlich in Anbetracht, dass die Solothurn-
Schönbühl-Bahn einer ausländischen Firma verpfändet
werden soll und im Falle der Zwangsliquidation eventuell

derselben preisgegeben werden müsste.
Auch die Burgdorf-Thun-Bahn würde einigermas-

sen, im Personenverkehr sogar wesentlich, durch die
Solothurn-Schönbühl-Bahn nachteilig beeinflusst, und
es hat der Verwaltungsrat dieser Bahn in seiner
Vernehmlassung vom 26. Mai 1910 dem Regierungsrat
mitgeteilt, dass er vollständig die Ansichten der
Emmenthalbahn teile.

Die Erstellung der Solothurn-Schönbühl-Bahn als
normalspurige Vollbahn nach vorliegendem Projekt
erscheint aber auch aus folgenden Gesichtspunkten
nicht mehr angezeigt:

Die Tariflänge der Münster-Lengnau-Bahn ist in
der Uebereinkunft der Generaldirektion der Schweiz.
Bundesbahnen und der Direktion der Berner Alpen-
bahn-GesellSchaft (B. L. S.) vom 3. Juni 1908, betreffend

die Teilung des Güterverkehrs, auf 23 Kilometer
festgelegt worden, wogegen die Tariflänge der Solo-
thurn-Münster-Bahn von 41 km reduziert werden
kann. Eine Reduktion der letztern um 9 km
verschafft der Route Münster-Solothurn-Zollikofen schon
Distanzgleichheit. Liegt die tarifkilometrische kürzeste
Distanz aber gleichzeitig über zwei oder mehr Routen,
so findet die Instradierung des Verkehrs, laut Art. 2,
lit. d, der zitierten Uebereinkunft, über diese Routen
zu gleichen Teilen statt.

Wenn nun auch die Solothurn-Münster-Bahn in
absehbarer Zeit mit Rücksicht auf das finanzielle
Ergebnis einer solchen Reduktion der Tariflänge nicht
in der Lage sein wird, zu dieser Massnahme zu greifen,
so ist es doch nicht möglich, die spätere Gestaltung
der Verhältnisse zu übersehen und erscheint eine
Konkurrenzierung der Linie Münster-Lengnau-Zollikofen
durch die Linie Münster-Solothurn-Zollikofen denkbar.
Wir halten dafür, der Kanton Bern dürfe nicht dazu
Hand bieten, die der Münster-Lengnau-Bahn durch
Simplonkonvention vom 23. Dezember 1909
zugesicherten Vorteile in Frage zu stellen.

Wir hatten ursprünglich die Absicht, dem
Regierungsrat zuhanden des Grossen Rates zu beantragen
(was wir auch den verschiedenen Abordnungen im
Frühjahr erklärt hatten), es sei eine normalspurige
Solothurn-Schönbühl-Bahn unter nachstehenden
Bedingungen zu subventionieren:

1. Der Staat beteiligt sich an einer normalspurigen
Solothurn-Schönbühl-Bahn nach dem Eisenbahnsubventionsgesetz

von 1902 mit 40 % der Anlagekosten
auf bernischem Gebiet oder im Maximum mit 80,000 Fr.
per Bahnkilometer.

2. Als Grundlage dient das im Jahr 1908/09 von
den Herren Müller & Zeerleder aufgestellte Projekt,
welches die Erstellung einer normalspurigen Bahn zu
150,483 Fr. per Kilometer vorsieht.

3. Sämtliche Subventionsgemeinden haben sich im
prozentualen Betrage ihrer Aktienbeteiligung an der
Zinsengarantie für das Obligationenkapital und
allfälliger Betriebsdefizite während 10 Jahren solidarisch
zu verpflichten.

4. Bevorrechtete Aktién dürfen nicht geschaffen
werden.

5. Der Regierungsrat kann den Finanzausweis als
geleistet erklären und die staatlichen Einzahlungen
machen, wenn zu den üblichen Bedingungen noch
die in Art. 3 verzeichneten besondern Bestimmungen
erfüllt sind.

Nachdem es sich jedoch herausstellte, dass die
normal rentierende Emmenthalbahn in ihrem Ertrag
so geschwächt würde, dass an die von Staat und
Gemeinden geleisteten Subventionsaktien auf Jahre hinaus

keine i Dividenden mehr ausgerichtet werden
könnten und an Stelle eines lebensfähigen und
volkswirtschaftlich leistungsfähigen Unternehmens zwei
Unternehmen treten würden, die beide kaum existieren
und ihre Aufgabe nicht im gewünschten Umfange
erfüllen könnten, musste sich unsere Stellungnahme
ändern, das heisst: wir erachteten es als unsere Pflicht,
unsere Absicht, den Oberbehörden die Subventionierung

der Solothurn-Schönbühl-Bahn zu beantragen,
aufzugeben.

In dieser Schlussnahme wurden wir insbesondere
noch bestärkt, als wir dem Geschäftsbericht der
Solothurn-Münster-Bahn pro 1909, pag. 8, entnehmen
mussten, dass diese Gesellschaft in betreff der hievor
erwähnten Distanzreduktion bereits Verhandlungen mit
der Generaldirektion der S. B. B. eingeleitet hat. Denn
diese Distanzreduktion bezweckt nichts anders als eine
Schädigung der Berner Alpenbahn-Gesellschaft als
Erstellerin der Münster-Lengnau-Bahn.

Zu allem dem kommt aber als entscheidendes
Moment für die heutige Stellungnahme der bernischen
Staatsbehörden noch folgendes hinzu: Die direkte Linie
Solothurn-Schönbühl ist von ihren Befürwortern jeder-
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zeit als Teilstück; einer internationalen Transitlinie
Basel-Bern (Wasserfallen-Bahn) nach Lötschberg-Sim-
plon bezeichnet worden. Als solche wurde sie namentlich

von der Regierung des Kantons Solothurn in
ihrer Vernehmlassung zum Konzessionsgesuch
empfohlen, und als solche fand sie auch im Kanton Bern
grosse Sympathien, so dass ihre Aufnahme in das
Subventionsgesetz erfolgte. Durch den bekannten Be-
schluss der Bundesversammlung betreffend die
Erstellung eines neuen, tieferliegenden Hauensteintunnels
und die bei diesem Anlasse deutlich kundgegebenen
Zielpunkte der eidgenössischen Eisenbahnpolitik
erscheint der Bau einer Wasserfallen-Bahn für absehbare
Zeit gänzlich ausgeschlossen. Damit hat auch eine
normalspurige direkte Eisenbahn Solothurn-Schönbühl
jede Existenzberechtigung ünd Existenzmöglichkeit
verloren. Es Messe leichtfertig die Mittel des Staates
Bern und seiner Gemeinden opfern, wenn diesem
Projekte die verlangten Subventionen zugesprochen würden.

7. Rechtliche Gesichtspunkte.

Die Solothurn-Schönbühl-Bahngesellschaft ist nun
der Ansicht, dass, nachdem sie den Finanzausweis
in genügender Weise geleistet habe, die Bewilligung
der staatlichen Subvention in dem von ihr geforderten
Ulmfang geleistet werden müsse. Die Konsequenz
dieser Ansicht wäre die, dass den Behörden des Staates,
der die grösste Aktieneinzahlung zu leisten hat, eine
Einwirkung auf die Gestaltung des Unternehmens nicht
gestattet würde und sie auch dann die Auszahlung,
anordnen müssten, wenn sie mit dem vorgelegten Projekt

in keiner Weise einverstanden wären.
Es ist bei der Art, wie sich der Kanton Bern bisher

bei dem Bau von Eisenbahnen beschäftigt hat, von
vorneherein schwer glaublich, dass er sich durch
gesetzliche Bestimmungen derart die Hände gebunden
hätte und gezwungen werden könnte, eine Bahn zu
erstellen, die ohne seine Mitwirkung projektiert worden
ist und über deren Zukunft irgendwelche Gewissheit
nicht besteht. Die Prüfung der in Betracht fallenden
Gesetzesbestimmungen ergibt denn auch, dass davon
keine Rede sein kann, dass im Gegenteil den staatlichen
Behörden das entscheidende Wort vorbehalten worden
ist.

Während Art. 1 des Gesetzes betreffend Beteiligung
des Staates am Bau Und Betrieb von Eisenbahnen vom
4. Mai 1902 die Linien nennt, an deren Bau sich der
Staat beteiligt, wlerden in Artikel 5 die Grundsätze
aufgestellt, nach denen die Beteiligung erfolgen soll,
und zwar stellen die dort angegebenen Zahlen nicht
etwa die in jedem Fall auszurichtenden Beiträge dar,
sondern sie bezeichnen die Grenzen, bis zu denen der
Staat gehen darf. Innerhalb dieser Grenzen wird die
Beteiligung vom Grossien Rate festgesetzt. Eine
Verpflichtung, das Maximum in jedem Fall auszurichten,
besteht nicht, sondern der Grosse Rat stellt die Höhe
der Aktienbeteiligung gemäss Art. 6 unter Würdigung
der gegebenen Verhältnisse fest.

Damit wird das Recht begründet, eine Prüfung
vorzunehmen, ob das vorgelegte Projekt der Subvention
teilhaftig zu werden verdient; es wird dabei namentlich

auch zu prüfen sein, ob die Bahnanlage mit dem
zu erwartenden Verkehr im richtigen Verhältnis steht
und ob die finanziellen Aufwendungen dem
voraussichtlichen Nutzen entsprechen. Je nachdem wird die

Beteiligung auf der Grundlage der Auslagen für eine
Hauptbahn oder für eine normalspurige Nebenbahn
oder für eine Schmalspurbahn festgestellt werden.

Der Grosse Rat hat ferner das Recht der
Statutengenehmigung und der Genehmigung des Finanzausausweises

(Art. 9 und 13). Die Genehmigung ist nach
dem ganzen Charakter des Gesetzes nicht als eine
blosse Formsache zu betrachten, sondern sie erfolgt
auf Grundlage einer Prüfung der Sachlage und kann
an gewisse Bedingungen geknüpft oder auch ganz
verweigert werden. Es wird namentlich bei der
Prüfung des Finanzausweises nicht nur darauf ankommen,

ob die notwendigen Mittel zum Bau vorhanden
sind, sondern auch darauf, ob das Unternehmen in
finanzieller Beziehung für die Zeit des Betriebes
gesichert ist.

Auf diese Weise allein ist es möglich, die grössern

Interessen des Staates als des Vertreters des
Ganzen gegenüber den lokalen Interessen zu wahren
und die Erfahrungen, die die staatlichen Behörden
anderswo gemacht haben, bei der Erstellung neuer
Bahnen zu verwerten.

In den Behörden, namentlich auch im Grossen
Rat, ist denn auch nur diese Art der Auffassung von
jeher geäussert und ohne Widerspruch als richtig
angesehen worden. So sagte z. B. bei der Beratung im
Grossen Rat der Berichterstatter der Kommission, Herr
Grossrat Bühlmann : « In Art. 2 a (dem heutigen Art. 5)
ist nicht eine direkte Verpflichtung des Staates bezw.
des Grossen Rates vorgesehen, die betreffenden
Beiträge von 40 °/o bezw. 80, 50 oder 40,000 Franken
per Kilometer zu bewilligen, sondern es heisst
ausdrücklich, die Subventionen dürfen so und so viel
betragen ...»

Und Herr Finanzdirektor Scheurer führte aus : «Herr
Bühlmann hat zwar recht, dass auch ohne eine solche
Vorschrift wie Herr Dürrenmatt sie aufnehmen möchte,
der Grosse Rat es immer in der Hand hat, momentan

die Staatskasse auch für Eisenbahnsubventionen
zu verschliessen, den Finanzausweis neuer Projekte
nicht zu genehmigen, sondern die Subvention auf
bessere Zeiten aufzuschieben. » (Tagblatt des Grossen
Rates 1902, Seite 169.)

Während längerer Zeit wurde bei der Gründung
der Aktiengesellschaften für die verschiedenen
Bahnunternehmungen der Staat eingeladen, sich schon bei
der Konstituierung zu beteiligen und einen Fünftel
seiner Beteiligung einzubezahlen. Dies ist vielfach
geschehen, hat aber im Grossen Rat zu häufigen
Reklamationen Anlass gegeben. Es wurde ausgeführt,
dass dem Grossen Rat dadurch sein Recht zur
Entscheidung darüber, ob er die Subvention bewilligen
wolle und für welches Projekt und mit welchen
Bedingungen dies geschehen solle, entzogen werde ; man
stelle ihn vor eine fertige Tatsache und mache die
Genehmigung von Statuten und Finanzausweis zu
einer blossen Formsache. Die Tatsache, dass die
Entscheidung beim Grossen Rat liege, ist niemals bestritten

worden ; der Regierungsrat hat sie als richtig
anerkannt und mit Zustimmung des Grossen Rates von
einem gegebenen Augenblick an mit der frühern
Praxis gebrochen, mit der ausdrücklichen Absicht,
auf diese Weise dem Grossen Rate die ihm gesetzlich
zustehenden Rechte auf Prüfung des Gegenstandes
und auf freie Entscheidung über Bewilligung oder
gänzliche oder teilweise Verweigerung der Subvention
in vollem Umfang zu wahren.
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Diese Ansicht der Sachlage ist aber nicht nur
geäussert worden, sondern sie ist bei der Behandlung
der Subventionsgesuche beständig zur Anwendung
gekommen.

Der Grosse Rat hat von jeher sich nicht damit
begnügt, Statuten und Finanzausweis nur in formeller
Richtung zu prüfen. Er hat im Gegenteil das vorgelegte

Projekt nach allen Seiten auch einer materiellen
Prüfung unterstellt, und es häufig nur unter
Bedingungen oft sehr wichtiger Art genehmigt und unter
Umständen sogar zurückgewiesen.

Wir heben aus der grossen Zahl von Fällen nur
die folgenden heraus :

1) Die Burgdorf-Thun-Bahn, betreffend Erstellung
einer Station Steffisburg in der Nähe der Bernstrasse,
unter teilweiser Traceabänderung (Grossratsbeschluss
vom 21. Mai 1897).

2) Die Bern-Schicarzenburg-Bahn, betreffend
Spurfrage.

Auf Antrag der Staatswirtschaftskommission be-
schloss der Grosse Rat am. 29. April 1902, die Behandlung
der Subventionsvorlage der Bahngesellschaft für eine
Schmalspurbahn auf die Junisession zu verschieben
und den Regierungsrat zu beauftragen, bis zu dieser
Session ein Gutachten über die Mehrkosten einer
Normalbahn, die Möglichkeit der Finanzierung und
deren volkswirtschaftlichen Wert im Vergleich zu
einer Schmalspurbahn einzuholen, sowie zu prüfen,
ob im Falle der Erstellung einer Schmalspurbahn die
Einfahrt über Weissenbühl oder über Holligen
vorzuziehen sei.

Der Grosse Rat genehmigte alsdann durch Besch! uss
vom 25. Januar 1904 auf Grund des Expertengutachtens
das allgemeine Bauprojekt der Normalspurbahn.

3) Die Ramsei-Sumiswald-Huttwil-Bahn, betreffend
Tracé der Zweiglinie Grünen-Wasen (Grossratsbeschlüsse

vom 23. September 1905 und 28. Februar
1907).

Ueberhaupt ist zu konstatieren, dass die Führer
des betreffenden Unternehmens sehr oft mit den
Beschlüssen des Grossen Rates nicht einverstanden
gewesen sind und in milderer oder schärferer Form
opponiert haben. Niemals ist es aber einem von ihnen
eingefallen, dem Grossen Rat die Berechtigung zu
einer eingehenden Prüfung und zur Aufstellung von
Bedingungen zu bestreiten.

Wir halten deshalb die Ansicht der Vertreter der
Solothurn-Schönbühl-Bahn, der Grosse Rat sei
verpflichtet, die von ihr verlangte Subvention vorbehaltlos
zu bewilligen, gestützt auf den Wortlaut des Gesetzes
und die bisherige Praxis für unbegründet.

Wenn, wir somit einer Erstellung der Solothurn-
Schönbühl-Bahn nach Vorlage entgegentreten und den
Bau einer direkten Linie mit Hauptbahncharakter aus
den vorgebrachten Gründen nicht als gerechtfertigt
erachten, so sind wir doch der Ansicht, dass eine
Bahnverbindung für die bernischen Ortschaften im
Amt Fraubrunnen unterstützt werden soll.

In dieser Beziehung erlauben wir uns folgendes
auszuführen :

8. Lösung der Solothurn-Schönbiihl-Bahn-Frage.

Der Amtsbezirk Fraubrunnen hat vollberechtigten
Anspruch auf eine Eisenbahnverbindung mit Bern und
es erscheint angezeigt, dass dieselbe ihm nicht länger
vorenthalten werde. Es sollte aber nach unserm Dafür¬

halten eine Linie sein, welche den Ortschaften näher
gebracht "wird, als die «Direkte», dieselben gut bedient,
überdies die Fortsetzung auf dem rechten Ufer der
Emme unterhalb Bätterkinden bis Solothurn ermöglicht
und damit den Ortschaften des untern Bucheggberges
die Erstellung einer Eisenbahnverbindung mit
Solothurn erleichtert.

Eine normalspurige Utzenstorf-Schönbühl- oder eine
Aefligen-Schönbühl-Bahn mit Anschluss an die
Emmenthalbahn, wie sie von den Herren Ingenieur Emch,
bezw. Ingenieur Beyeler studiert worden ist, würde
den untern Teil des Amtsbezirkes, namentlich die
Ortschaften Grafenried, Fraubrunnen und Bätterkinden
zu wenig berücksichtigen, wogegen eine elektrische
Schmalspurbahn Bätterkinden - Schönbühl - Zollikofen
in Anschluss an die projektierte Strassenbahn Zolli-
kofen-Bern mit Benützung der Staatsstrasse, welche
eine durchschnittliche Breite von 7—10 Metern hat,
sowie mit Rollschemelanlagen für den Transport von
Wagenladungsgütern den Gemeinden des Amtsbezirkes
Fraubrunnen die besten Dienste leisten müsste.

Diese letztere Lösung würde überdies den Vorteil
bieten, dass die Linie in Bätterkinden in unmittelbarem
Betriebsanschluss an die Herzogenbuchsee-Utzenstorf-
Lyss-Bahn, welche in Finanzierung begriffen ist,
gebracht werden könnte. Damit würde ein Netz
elektrischer Schmalspurbahnen geschaffen, das nicht nur
lebensfähig wäre, sondern sich auch mit Leichtigkeit
weiter entwickeln könnte.

9. Kostenvoranschlag und Finanzierung der
elektrischen Schmalspurbahn, teilweise Strassenbahn,

Bätterkinden-Zollikofen.
Die elektrischeSchmalspurbahn,"teilweise Strassenbahn

Bätterkinden-Fraubrunnen-Zollikofen hat eine
Baulänge von zirka 17,5 km. Ihre kilometrischen
Baukosten rechnen wir generell wie folgt:

I. Bahnanlage und feste Einrichtungen.
A. Organisations-und Verwaltungskosten Fr. 3,500
B. Verzinsung des Baukapitals » 600
C. Landerwerb » 4,000
D. Bahnbau:

1. Unterbau Fr. 12,900
2. Oberbau » 27,400
3. Elektrisches Leitungsnetz

» 6,000
4. Hochbau und mechanische

Stationseinrichtungen

» 14,300
5. Telegraph, Signale etc. » 700

» 61,300

Total I » 69,400
II. Rollmaterial » 20,200

III. Mobiliar und Gerätschaften » 2,000
IV. Unvorhergesehenes, ca. 5 °/o » 4,400

Total Anlagekapital per Bahnkilometer Fr. 96,000
Das Anlagekapital der ganzen 17,5 km langen

Linie würde daher rund 1,680,000 Fr. betragen, also
ohne Betriebsfonds rund 1 Million Franken weniger
kosten als die 16,6 km lange Teilstrecke der von der
Solothurn - Schönbühl - Bahngesellschaft projektierten
« Direkten » auf dem Gebiete des Kantons Bern und
nur 50,000 Fr. mehr als die 13,5 km lange
Normalspurbahn Utzenstorf-Schönbühl.
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Es liegt aber im Interesse des Unternehmens und
der Gemeinden, welche hier nur im Falle ungenügender
Aktienbeteiligung ihrerseits die Zinsengarantie für das
Obligationenkapital übernehmen müssten, eine Betriebsreserve

vorzusehen. Wir setzen dieselbe auf 70,000 Fr.
und damit das Anlagekapital der elektrischen
Schmalspurbahn, teilweise Strassenbahn Bätterkinden-Zolli-
kofen endgültig auf 1,750,000 Fr., per Bahnkilometer

100,000 Fr. fest.
Unter der Voraussetzung, dass Gemeinden und

Private diesem, auf bescheidener Grundlage fussenden,
dem Amtsbezirk Fraubrunnen besser als die Direkte
dienenden Unternehmen mindestens dieselben
Subventionen zuwenden werden, wie jener, könnte die
Finanzierung der Bätterkinden-Zollikofen-Bahn sich
etwa folgendermassen gestalten :

Anlagekapital Fr. 1,750,000
davon :

1. Aktienkapital:
a. Staat Bern, 40 °/° des

Anlagekapitals, im Maximum 40,000 Fr.
per km Fr. 700,000

b. Gemeinden und Private » 550,000
Fr. 1,250,000

2. Obligationenkapital » 500,000

Total icie oben Fr. 1,750,000

Ergibt sich im ersten ganzen Betriebsjahr auch
nur ein Ertrag von 7000 Fr. per Bahnkilometer und
betragen die entsprechenden Betriebsausgaben 5500 Fr.,
so dass ein Ueberschuss der Einnahmen über die
Ausgaben von 1500 Fr. per km, also für 17,5 km
von 26,250 Fr. resultiert, so erscheint die Verzinsung
des Obligationenkapitals gesichert.

Diese Annahme dürfte kaum als übersetzt
bezeichnet werden; die vorgeschlagene Lösung dürfte
sich also in jeder Richtung empfehlen.

In Zusammenfassung vorstehender Ausführungen
unterbreiten wir dem Regierungsrat zuhanden des
Grossen Rates schliesslich den folgenden

Beschlusses-Entwurf :

Solotkurn-Schönbühl-Bahn ; Gesuche der Gesellschaft

gleichen Namens betreffend Genehmigung der
Statuten, des allgemeinen Bauprojektes, des
Bauvertrages, des Finanzausweises, sowie betreffend
Aktienbctciligung des Staates an dieser Bahn.

Dem Grossen Rate wird gemäss dem Vorschlag
der Eisenbahndirektion beantragt:

Der Grosse Rat nimmt Kenntnis
1. von dem Gesuch des Verwaltungsrates der

Solothurn-Schönbühl-Bahngesellschaft vom 22.
November 1909 betreffend Genehmigung ihrer Statuten
vom 26. August 1907 und der Statutenänderung vom
14. November 1909, Bewilligung einer Aktienbeteiligung

des Staates an den Bau der auf bernischem
Gebiet befindlichen Bahnstrecke im Betrage von
1,076,000 Fr., sowie Genehmigung des Finanzausweises

;

2. von dem Gesuch des Verwaltungsrates der
Solothurn-Schönbühl-Bahngesellschaft vom 19.
November 1909 betreffend Genehmigung des Bauver-

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1910.

träges mit der Société anonyme des travaux Dyle
et Bacalan in Paris;

3. von dem Gesuch der Generalversammlung der
Aktionäre dieser Gesellschaft vom 5. März 1910
betreffend Genehmigung der unterbreiteten technischen
und finanziellen Vorlagen, der Gesellschaftsstatuten
und der beiden Statutenrevisionen vom 14. November
1909 und 5. März 1910, Bewilligung der gesetzlichen
Staatsbeteiligung, Genehmigung des Finanzausweises,
sowie Beschlussfassung über vorstehende Begehren
und Erledigung derselben in der Märzsession 1910
des Grossen Rates;

4. von der Eingabe der Direktion der Solothurn-
Schönbühl-Bahngesellschaft vom 2. Juli 1910 betreffend

Verlängerung der Gültigkeitsdauer des Bauvertrages,

sowie Behandlung und Erledigung der
gesamten Vorlage in der Septembersession 1910 des
Grossen Rates;

5. von sämtlichen darauf bezüglichen Akten und
Plänen ;

6. von dem vom Regierungsrat genehmigten
Bericht und Antrag der Eisenbahndirektion vom
29. Juli 1910.

Der Grosse Eat,
in Erwägung, dass

a) die allseitige Prüfung der weittragenden Projektvorlage

der Solothurn - Schönbühl- Bahngesellsch aft,
sowie die fiskalischen Verhältnisse die Behandlung
und Erledigung derselben in der Märzsession 1910
des Grossen Rates nicht gestatteten;

b) der Bau der Solothurn-Schönbühl-Bahn als Vollbahn

mit möglichst direkter Linienführung und
Hauptbahncharakter gemäss vorliegendem Projekt der
Gesellschaft unter den bestehenden und in Entstehung
begriffenen Verkehrsverhältnissen volkswirtschaftlich
nicht gerechtfertigt erscheint und den Gemeinden des
Amtsbezirkes Fraubrunnen nicht die Vorteile einer
vom Grossverkehr unbeeinträchtigten Eisenbahnverbindung

mit Bern zu sichern vermag,
beschliesst :

1. Die vom Regierungsrat durch Beschlüsse vom
24. September 1907 und 26. Januar 1910 getroffenen
Massnahmen, anlangend die Ablehnung der Beteiligung

des Staates bei der Konstituierung der
Solothurn - Schönbühl - Bahngesellschaft, beziehungsweise
die Ablehnung der Behandlung und Erledigung ihrer
Begehren in der Märzsession des Grossen Rates, werden
genehmigt.

2. Die in vorgenannten Gesuchen der Solothurn-
Schönbühl-Bahngesellschaft vom 22. November und
19. November 1909 gestellten Begehren werden
abgelehnt.

3. Derselben oder einer neuzubildenden Gesellschaft

wird jedoch eine Aktienbeteiligung des Staates
nach Massgabe des Gesetzes vom 4. Mai 1902 an die
erste Teilstrecke (Zollikofen-Bätterkinden) einer
elektrischen Schmalspurbahn, teilweise Strassenbahn
Solothurn-Schönbühl mit Anschluss an die elektrische
Strassenbahn Zollikofen-Bern in Zollikofen ausdrücklich

zugesichert.
4. Der Bahngesellschaft kann die Obligationen-

zinsgarantie erlassen werden, wenn ohne Erhöhung
des Obligationenkapitals eine Betriebsreserve von
100,000 Fr. durch erhöhte Aktienzeichnung ermöglicht

wird.
79*
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5. Dieser Beschluss ist der Solothurn-Schönbühl-
Bahngesellschaft, sowie dem Regierungsstatthalter
in Fraubrunnen zuhanden der Gemeinden dieses
Amtsbezirkes zu eröffnen.

6. Die Eisenbahndirektion wird beauftragt, ihre
Dienste bei der Bildung des neuen Unternehmens
der beteiligten Landesgegend zur Verfügung zu stellen.

Bern, den 25. Juli 1910.

Der Direktor der Bauten und Eisenbahnen:

Könitzer.

Vom Regierungsrat einstimmig genehmigt und an
den Grossen Rat gewiesen.

Bern, den 24. August 1910.

Im Namen des Regierungsrates
der Präsident
Dr. C. Moser,

der Staatsschreiber
Kistler.
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Vortrag der Justizdirektion
an den

Regiernngsrat zuhanden des Grossen Rates

betreffend

das Inspektorat der Justizdirektion.

(August 1910.)

Durch Dekret vom 17. Mai 1892 ist der
Justizdirektion ein ständiges Inspektorat beigegeben worden
zur Handhabung der ihr obliegenden Aufsicht über die
Amts- und Gerichtsschreibereien. Das Inspektorat
bestand und besteht heute noch aus einem einzigen
Beamten, dem Inspektor; die Kanzleiarbeiten besorgt
er entweder selbst oder es geschieht dies durch die
Justizdirektion.

Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Einführung
eines derartigen Inspektorates notwendig und nützlich
war und im Interesse des Staates, der Bürger und der
in Frage kömmenden Bieamten selbst lag. Dem Inspektor
fiel ursprünglich die Aufsicht über 60 Amtsstellen auf,
deren Inspektion, wenn sie nicht oberflächlich und
infolgedessen unwirksam sein soll, jeweilen längere
Zeit, sehr oft mehrere Tage in Anspruch nimmt. Im
Jahre 1901 kam eine weitere Belastung dazu, weil auf
Wunsch der Aufsichtsbehörde in Schuldbetreibungsund

Konkurssachen die Aufsicht über das Rechnungswesen

der Betreibungsämter dieser Abteilung des
Obergerichtes weggenommen und ebenfalls dem Inspektor
übertragen wurde. Die Arbeitslast wurde dadurch für
einen einzigen Beamten zu gross. Die Staatswirtschaf
tskommission hat infolgedessen schon im Jahre 1903
die Schaffung der Stelle eines zweiten Inspektors
verlangt und der Grosse Rat hat diesem Postulat
zugestimmt.

Seither sind mehrere Erlasse ergangen, die neue
Arbeit gebracht haben. Das Gesetz über das Notariat
und das Dekret über das Lehrlingswesen in Rechtsund

Verwaltungsbureaux haben der Justizdirektion
neue Pflichten übertragen, die daherige Arbeit fällt

der Natur der Sache nach in erster Linie dem Inspektor
zu. In jüngster Zeit kommt dazu die mit der
Grundbuchbereinigung und mit der Einführung eines neuen
Grundbuchsystems verbundene ausserordentliche
Vermehrung der Geschäfte.

Zu ihrer Bewältigung hat der Regierungsrat, gestützt
auf Art. 2 der Verordnung betreffend die Anlegung der
Grundbuchblätter vom 3. August 1909, eine kantonale
Zentralstelle, das kantonale Grundbuchamt geschaffen,
dessen Leitung provisorisch ebenfalls dem Inspektor
übertragen wurde.

Die Arbeitslast wurde damit so gross, dass eine
einzelne Person ihr nicht mehr gewachsen ist, und
es hat infolge der dringenden Arbeiten der Grundbuchbereinigung

die Aufsicht über die Gerichtsschreibereien
und Betreibungsämter fast gänzlich aufgegeben

werden müssen, ein Zustand, der in verschiedenen
Richtungen zu unhaltbaren Verhältnissen führen muss.

Der vorliegende Dekretsentwurf soll hier Abhülfe
schaffen in der Weise, dass das Inspektorat ausgebaut
und dem Inspektor ein Adjunkt beigegeben wird. Es
ist vorgeschlagen worden, neben dem bisherigen
Inspektor einen zwieiten ihm gleichgestellten Beamten
zu bestellen. Unser hievon abweichender Vorschlag
stützt sich auf die Erwägung, dass es vorteilhaft ist,
die Einheit der ganzen Beamtung zu wahren und sie
nicht in zwei voneinander unabhängige Zweige
auseinanderfallen zu lassen. Der Inspektor und sein
Adjunkt werden so mit allen Zweigen ihres Amtes bekannt
und können sich gegenseitig unterstützen, sie können
bei der Inspektion einer Beamtung in einem Amtsbezirk
auch zugleich die Aufsicht über die andern ausüben,
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wenn 'der eine von ihnen aus diesem oder jenem Grund
die Stellung aufgibt, so bleibt der andere zurück, der
einen Ueberblick über das ganze Arbeitsgebiet hat
und infolgedessen für eine fortwährende Verwertung
der bisherigen Erfahrungen Gewähr bietet.

Dabei wird allerdings eine gewisse Arbeitsteilung
vorgenommen werden müssen, und es liegt dabei nahe,
dem Inspektor vorzugsweise die Leitung des
Grundbuchamtes und die Aufsicht über die Amtsschreibereien

zu übertragen und daran anschliessend die
Aufsicht über das Notariat und das Lehrlingswesen, während

'der Adjunkt sich in erster Linie mit der Aufsicht
über die Gerichtsschreibereien und die Betreibungsämter

befassen würde. Die Abgrenzung geschieht aber
besser durch die Justizdirektion, die die Verteilung
jeweilen nach Massgabe der sachlichen und persönlichen

Verhältnisse vornehmen wird.

Es ist anzunehmen, dass bei normalen Verhältnissen

ein Inspektorat mit zwei Beamten genügen wird.
In der nächsten Zeit wird die Grundbuchbereinigung
aber eine Menge von Arbeit bringen, die nach Einführung

des Grundbuches wegfallen soll. Für diese Ueber-
gangszeit soll dem Regierungsrat das Recht gegeben
werden, einen zweiten Adjunkten zu bestellen.

Die übrigen Bestimmungen des Dekretes geben zu
keinen weitern Bemerkungen Anlass. Wir empfehlen
Ihnen die Annahme des vorliegenden Entwurfes.

Bern, den 31. August 1910.

Der Justizdirektor :

Scheurer.
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Entwurf des Regierungsrates
vom 8. September 1910.

Dekret
betreffend

das Inspektorat der Justizdirektion.

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst :

§ 1. Der Justizdirektion wird ein Inspektorat
beigegeben.

Der Geschäftskreis des Inspektorates umfasst:
1. die Leitung des kantonalen Grundbuchamtes;
2.. die Beaufsichtigung des Grundbuchwesens;
3. die Aufsicht über die Amtsschreibereien mit Inbegriff

des Gebührenbezuges und der Archive ;.
4. die Aufsicht über die Gerichtsschreibereien mit In¬

begriff des Gebührenbezuges und der Archive,
soweit diese Aufsicht nicht vom Obergericht ausgeübt
wird;

5. die Aufsicht über die Sekretariate der Regierungsstatthalter,

mit Inbegriff des Gebührenbezuges und
der Archive;

6. die Aufsicht über die Betreibungs- und Konkurs-
äniter, soweit es die Buch- und Kassaführung, sowie
den Gebührenbezug betrifft;

7. die Kontrolle über den Stempelbezug bei den auf
den genannten Aemtem vorhandenen Akten ;

8. die Aufsicht über das Lehrlingswesen in Rechts-
unfl Verwaltungsbureaux und die Vorbereitung der
Geschäfte betreffend die Förderung der Berufsbildung

;

9. die Aufsicht über das Notariat.
Dem Inspektorat können durch den Regierungsrat

auch andere Verrichtungen übertragen werden.

§ 2. Das Inspektorat wird geleitet vom Inspektor.
Dem Inspektor wird ein Adjunkt beigegeben. Durch
Beschluss des Regierungsrates kann ihm während der
Dauer der Grundbuchbereinigung ein zweiter Adjunkt
beigeordnet werden.

Dem Inspektorat wird durch den Regierungsrat das
erforderliche Kanzleipersonal beigegeben.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Bates. 1910.

§ 3. Die Justizdirektion erlässt ein Reglement über
die Verteilung der Arbeit unter die Beamten des Inspektorates

und die Vornahme der Inspektionen.

;§ 4. Die Beamten des Inspektorates werden durch
den Regierungsrat auf vier Jahre gewählt.

Wird für die Dauer der Grundbuchbereinigung ein
zweiter Adjunkt gewählt, so setzt der Regierungsrat
dessen Amtsdauer fest.

Die erforderlichen Bureaulokalitäten werden dem
Inspektorat von der Justizdirektion angewiesen.

§ 5. Die Besoldung der Beamten und Angestellten
erfolgt nach den Bestimmungen des Dekretes betreffend
die Besoldungen der Beamten und Angestellten der
Staatsverwaltung vom 5. April 1906.

Die Besoldung des Inspektors wird festgesetzt auf
Fr. 5000—6000 und diejenige der Adjunkte auf Fr.
4500—5500.

Die Entschädigung für Reiseauslagen setzt der
Regierungsrat fest.

§ 6. Dieses Dekret tritt sofort in Kraft und ist in
die Gesetzessammlung aufzunehmen. Durch dasselbe
werden das Dekret vom 17. Mai 1892 betreffend die
Errichtung eines ständigen Inspektorates für die Amtsund

Gerichtsschreibereien, sowie § 22 des Dekretes
vom 5. April 1906 betreffend die Besoldungen der
Beamten und Angestellten der Staatsverwaltung
aufgehoben.

Bern, den 8. September 1910.

Im Namen des Begierungsrates
der Präsident

Dr. C. Moser,
der Staatsschreiber

Kistler.
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Vortrag der Polizeidirektion
an den

Regierungsrat zu Händen des Grossen Rates

zum

Dekret über die bedingte Entlassung von Sträflingen.

(Mai 1908/April 1909.)

Art. 11 des Gesetzes vom 3. November 1907
betreffend den bedingten Straferlass sieht vor, dass der
Grosse Rat auf dem Dekretswege unter anderem auch
über die bedingte Entlassung von Sträflingen
Bestimmungen zu erlassen hat. Sie haben uns, gestützt hierauf,

beauftragt, Ihnen den Entwurf eines Dekretes
über diesen Gegenstand vorzulegen. Hiermit sind wir
im Falle, diesem Auftrage nachzukommen und Ihnen
das Projekt eines solchen Dekretes zu unterbreiten
mit dem Antrage, dasselbe genehmigen und an den
Grossen Rat weiterleiten zu wollen. Wir begleiten den
Entwurf mit folgenden Bemerkungen :

Der bedingte Straferlass, wie ihn das Gesetz vom
3. November 1907 eingeführt hat, und die bedingte
Entlassung von Sträflingen, welche den Gegenstand des
vorliegenden Dekretsentwurfes bildet, sind voneinander
wesentlich verschieden. Sie haben zwar beide den
Charakter einer Rechtswohltat, die einer wegen einer
strafbaren Handlung gerichtlich verurteilten Person
unter gewissen Bedingungen zuteil werden soll. Während

aber der bedingte Straferlass vom Gerichte,
welches ein verurteilendes Erkenntnis in Strafsachen fällt,
ausgesprochen wird und die Wirkung hat, dass die
ausgesprochene Strafe einstweilen nicht zum Vollzuge
gelangt, setzt die bedingte Entlassung gerade wesentlich

voraus, dass die Strafe, und zwar kann es sich
dabei nur um eine Freiheitsstrafe handeln, bereits in
Vollzug gesetzt worden ist. Es handelt sich hier in
erster Linie um eine Entlassung, Freilassung einer
wegen einer strafbaren Handlung infolge gerichtlichen
Urteils ihrer Freiheit beraubten Person; diese Massregel

soll eine Belohnung für gutes Verhalten während
der Dauer der Strafzeit, gleichzeitig aber, wie der
bedingte Straferlass, an die Bedingung geknüpft sein, dass
sich der Entlassene während einer bestimmten Probezeit

keiner vorsätzlichen, mit Freiheitsstrafe bedrohten
Handlung schuldig macht, und Garantie für eine ge¬

wisse Beaufsichtigung der Entlassenen und ihre
infolge ihres Verhaltens allenfalls erforderlich werdende
Zurückführung in die Strafanstalt bieten.

Die bedingte Entlassung darf, soll sie nicht zu einer
unpraktischen und verfehlten Massregel werden, nur
bei Freiheitsstrafen von längerer Dauer zur Anwendung

kommen. Nach unserem Entwürfe soll sie erst
bei Strafen, deren Dauer ein Jahr übersteigt, zur
Anwendung kommen können. Das ergibt sich aus der
Bestimmung, dass auf aie bedingte Entlassung nur der
Verurteilte Anspruch machen kann, der mindestens
ein Jahr seiner Strafe verbüsst hat. Für Rückfällige
soll die Vergünstigung allerdings erst nach Abbüssung
von zwei Jahren der Strafzeit eintreten können. Dabei
ist als rückfällig im Sinne des Entwurfes aber nicht
jeder Vorbestrafte zu betrachten, sondern bloss der,
welcher im Zeiträume von fünf Jahren vor seiner
neuen Verurteilung zu Arbeitshaus-, Korrektionshausoder

Zuchthausstrafe verurteilt worden ist. Es
ermöglicht diese Definition des Rückfalles, gegebenenfalls

von unbedeutenden oder weiter zurückliegenden
Vorstrafen abzusehen. Im allgemeinen ist ferner
festgesetzt, dass die bedingte Entlassung einem Verurteilten

erst nach Verbüssung von zwei Dritteln der Strafe
gewährt werden kann. Einige Kantone, welche die
bedingte Entlassung ebenfalls eingeführt haben,
gestatten ihre Anwendung bereits nach Verbüssung eines
Drittels oder der Hälfte der Strafe. Wir konnten uns
hiemit nicht befreunden; eine Entlassung und sei es
auch nur eine bedingte bereits nach einem Drittel oder
der Hälfte der Dauer der ausgesprochenen Strafe würde
doch einen allzu grossen Gegensatz zwischen der
angedrohten und der wirklich vollzogenen Strafe erzeugen

und überdies der Würde des Strafrichters ohne
Zweifel Abbruch tun. Andererseits halten wir es nicht
für erforderlich, die bedingte Entlassung erst nach der
Verbüssung von drei Vierteln der Strafzeit zu ge-



Mt 21 - 315

statten, wie dies die Gesetzgebungen anderer Kantone
tun. Da bei der lebenslänglichen Zuchthausstrafe von
einer Verbüssung eines bestimmten Bruchteiles der
Strafe nicht die Rede sein kann, soll der zu dieser
schwersten Strafe Verurteilte nach Verbüssung von
18 Jahren der bedingten Entlassung teilhaftig werden
können. Zu dieser Zahl von 18 Jahren gelangt man,
wenn etwas unter die Limite, bei der der Grosse Rat
lebenslänglich Verurteilte regelmässig zu begnadigen
pflegt, nämlich 20 Jahre, herabgegangen wird.

Voraussetzung der bedingten Entlassung ist nach
dem Entwürfe ausser der Verbüssung einer gewissen
Strafzeit ein gutes Verhalten des Sträflings während
der Strafdauer; ferner soll eine gewisse Aussicht
dafür vorhanden sein, dass der Entlassene seine Freiheit
nicht missbrauchen wird und schliesslich soll der
Verurteilte den Schaden, den er durch sein Delikt
verursacht hat, soweit seine Mittel dazu ausreichten,
ersetzt haben. Die letztere Voraussetzung lehnt sich
an eine Bestimmung des Gesetzes über den bedingten
Straferlass an und entspringt einer gewissen
Rücksichtnahme auf den durch das Delikt Verletzten einerseits,

andererseits kann die bereitwillige Deckung des
Schadens als ein sichtbares Zeichen der Reue des

Delinquenten betrachtet werden. Ihre elastische
Fassung bürgt dafür, dass sie nicht unnötige Härten im
Gefolge haben wird. Für die bedingte Entlassung nicht
strikte erforderlich ist das Fehlen von Vorstrafen;
dagegen können Vorstrafen freilich bei der Beurteilung
der Entlassungswürdigkeit des Sträflings in Betracht
fallen. Zuständig zur Entlassung ist der Regierungsrat;

er wird auf Grund der Strafakten und nach
Einholung der Informationen der Beamten, die im Falle
sind, sich über die Eignung des Sträflings zur
bedingten Entlassung auszusprechen, speziell des Direktors

der Strafanstalt, eventuell anderweitiger Erhebungen,

entscheiden. Die mit der Entlassung verbundene
Probezeit soll regelmässig dem bedingt erlassenen
Strafreste gleichkommen, aber wenigstens 1 Jahr und
höchstens 3 Jahre betragen. Während dieser Probezeit
tritt der Entlassene unter Schutzaufsicht. Diese hat
die zweifache Aufgabe, einmal dem Entlassenen bei
seiner Rückkehr in die menschliche Gesellschaft be-

hülflich zu sein, vornehmlich durch Beschaffung
geeigneter Arbeitsgelegenheit und anderweitiger geordneter

Lebensbedingungen, ihn dadurch soweit möglich
vor Rückfall zu schützen und ihn in den gefassten
guten Vorsätzen auch fernerhin durch Unterstützung mit
Anweisungen und Ratschlägen zu bestärken; auf der
andern Seite soll aber auch eine Kontrolle über das
fernere Verhalten desselben ausgeübt werden, durch
die ihm von Zeit zu Zeit ins Bewusstsein gerufen
wird, dass er immer noch unter dem Damoklesschwerte
der Strafe steht, die es aber auch ermöglicht, gegen
ihn, falls er sich der erhaltenen Vergünstigung als
unwürdig erweist, die Fortsetzung des Strafvollzuges
einzuleiten. Nach dem Entwürfe wird diese Aufsicht
von der Strafanstalt, aus welcher der Entlassene
austritt, ausgeübt. Mit der Entlassung hat der Sträfling
seine Strafzeit noch nicht beendet, sondern erst mit
der erfolgreichen Bestehung der Probezeit. Es ist
demnach eine natürliche Ordnung, wenn die Fürsorge für

ihn in dem oben umschriebenen Umfange, sowie seine
Ueberwachung weiterhin bei den Vollzugsorganen
verbleibt. Die Anstaltsdirektionen sind denn auch in der
Lage, diese Funktionen in einer für das Fortkommen
des Entlassenen möglichst wenig hinderlichen Weise
auszuüben.

Der Widerruf der bedingten Entlassung soll von
Gesetzes wegen eintreten, wenn der Entlassene innerhalb
der Probezeit eine vorsätzliche, mit Freiheitsstrafe
bedrohte Handlung begeht und deswegen verurteilt wird ;
die Verurteilung braucht nicht innerhalb der Probezeit

zu erfolgen. Die Gründe dieses gesetzlichen Widerrufs

sind also die nämlichen, die zum notwendigen
Widerruf des bedingten Straferlasses im Sinne des
Gesetzes vom 3. November 1907 führen. Ausserdem
soll der Regierungsrat die Kompetenz haben, den
Widerruf der bedingten Entlassung auch dann
auszusprechen, wenn der Entlassene sich während der Probezeit

ein Verhalten zu Schulden kommen lässt, welches
diese Verfügung rechtfertigt; dabei soll es aber dem
Regierungsrat gestattet sein, die Verbüssung des
Strafrestes, gerade zum Beispiel bei lebenslänglich
Verurteilten, nur zu einem bestimmten Teil zu verfügen.
Wenn hingegen während der Probezeit keine Gründe
eintreten, welche den Widerruf von Gesetzes wegen
oder durch Regierungsratsbeschluss rechtfertigen würden,

so gilt die Entlassung als definitiv.
Zum Schlüsse müssen wh bemerken, dass die

bedingte Entlassung nur auf diejenigen Freiheitsstrafen
Anwendung finden kann, die auf Grund eines bernischen

Strafgesetzes ausgesprochen werden. Die
bedingte Entlassung berührt, die Strafe in ihrem Wesen,
sie modifiziert dieselbe. Zur Aufstellung von
Bestimmungen, welche Strafen, die in andern als bernischen
Strafgesetzen angedroht werden, verändern würden,
ist aber der bernische Gesetzgeber nicht kompetent.
Die bedingte Entlassung kann daher nicht Anwendung
auf Personen finden, die auf Grund eines Bundesstrafgesetzes

verurteilt werden und auf solche, die in
andern Kantonen verurteilt worden sind, und mit bezug
auf welche der Kanton Bern den Vollzug der Strafe
vertraglich übernommen hat.

Wir glauben, im vorliegenden Dekretsentwurfe alles
berücksichtigt zu haben, was zu einer zweckmässigen
Regelung des Instituts der bedingten Entlassung in
Betracht zu ziehen war; wir haben uns dabei, soweit
möglich, an bewährte Vorbilder gehalten. Das Inkrafttreten

dieses Dekretes wird es ermöglichen, die
Begnadigung in vielen Fällen durch eine Art der
Strafmilderung zu ersetzen, die sich mit Rücksicht auf
den Entlassenen wie der Gesellschaft als vorteilhafter
erweisen dürfte, die vermöge ihrer besondern Natur
aber auch in Fällen wird Platz greifen können, wo
aus guten Gründen eine Begnadigung sich nicht
rechtfertigen Hesse.

Bern, den 4. Mai 1908/13. April 1909.

Der Polizeidirektor :

Kläy.
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Gemeinsamer Entwurf des Regierungsrates und
der grossrätlichen Kommission

vom 29. September und 3. Oktober 1910.

Dekret
über

die bedingte Entlassung von Sträflingen.

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

in Ausführung von Art. 11, Ziff. 2, des Gesetzes
betreffend den bedingten Straferlass vom 3. November

1907;

auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst :

§ 1. Personen, welche im Kanton Bern eine nach
bernischen Strafgesetzen verhängte Freiheitsstrafe ver-
büssen, können nach Verbüssung von zwei Dritteln
ihrer Strafzeit, frühestens jedoch nach Ablauf eines
Jahres seit dem Eintritt in die Strafanstalt, im Sinne
der nachfolgenden Bestimmungen bedingt entlassen
werden.

Für Rückfällige tritt diese Vergünstigung erst nach
Abbüssung einer Strafzeit von zwei Jahren ein. Als
rückfällig im Sinne dieses Paragraphen wird betrachtet,
wer im Zeitraum von fünf Jahren vor der Begehung
der neuen strafbaren Handlung eine Arbeitshaus-,
Korrektionshaus-, Zuchthaus- oder gleichwertige
Freiheitsstrafe in der Schweiz oder im Ausland ganz oder
teilweise verbüsst hat.

Personen, die zu lebenslänglicher Zuchthausstrafe
verurteilt worden sind, können nach Verbüssung von
20 Jahren bedingt entlassen werden.

§ 2. Die bedingte Entlassung kann nur verfügt
werden, wenn folgende Voraussetzungen zusammentreffen

:

a. wenn der Sträfling während der Dauer der Strafzeit

oder innerhalb der letzten zehn Jahre
derselben zu keinen Klagen über sein Verhalten An-
lass gegeben hat;

b. wenn es nach seinem Vorleben, nach der bei der
Begehung der Tat an den Tag gelegten Gesinnung
und seinem Verhalten während der Strafzeit nicht

wahrscheinlich ist, dass er nach seiner Entlassung
neuerdings strafbare Handlungen begehen werde;

c. wenn er den Schaden, soweit seine Mittel dazu
ausreichten, ersetzt hat.

Personen, die eine Zuchthausstrafe bereits verbüsst
haben, dürfen nur in besonders günstigen Fällen der
bedingten Entlassung teilhaftig werden.

§ 3. Die bedingte Entlassung kann vom
Verurteilten oder nahen Angehörigen desselben nachgesucht
oder von Amtes wegen verfügt werden. Sic wird vom
Regierungsrat auf den Antrag der Polizeidirektion, nach
Einholung eines Gutachtens des Direktors der
betreffenden Strafanstalt, ausgesprochen.

§ 4. Wird die bedingte Entlassung ausgesprochen,
so wird dem Entlassenen gleichzeitig eine Probezeit
auferlegt, welche in der Regel der Dauer des erlassenen
zeitlichen Strafrestes gleichkommen, aber mindestens
ein Jahr und höchstens drei Jahre betragen soll. Für
Personen hingegen, die zu lebenslänglicher Zuchthausstrafe

verurteilt worden sind, soll die Probezeit
wenigstens fünf Jahre betragen.

Ausserdem kann der Regierungsrat je nach den
Umständen dem Entlassenen Weisungen erteilen über
sein Verhalten während der Probezeit, z. B. sich von
geistigen Getränken zu enthalten, in einem bestimmten
Orte oder in einer bestimmten Anstalt (Arbeiterheim
oder Arbeiterkolonie) oder bei einem Patron sich
aufzuhalten.

§ 5. Während der Dauer der Probezeit bleibt der
Entlassene unter der Aufsicht und Kontrolle der
Strafanstalt. Er hat allvierteljährlich der Anstaltsdirektion
eine Bescheinigung seines Schutzaufsehers beizubringen,

woraus hervorgeht, in welchem Beruf, eventuell
bei welchem Arbeitgeber er arbeitet, und gegebenenfalls,

dass er zum Unterhalt seiner Familie beiträgt.
Jedem bedingt Entlassenen wird bei der Entlassung

von der Anstaltsdirektion ein Entlassungsschein
eingehändigt, auf welchem die an die Entlassung
geknüpften Bedingungen und Weisungen aufzuführen
sind.

§ 6. Die bedingte Entlassung eines Sträflings
hat keinen Einfluss auf die mit der Verurteilung zu
Freiheitsstrafe allenfalls verbundenen Verweisungsund

Ehrenstrafen, auf ein über den Verurteilten
verhängtes Wirtshausverbot und auf die Konfiskation von
Sachen desselben.

§ 7. Begeht der bedingt Entlassene während der
Probezeit eine strafbare vorsätzliche Handlung, für
welche er von einem bernischen oder eidgenössischen
Gerichte zu einer Freiheitsstrafe von mindestens dreis-
sig Tagen verurteilt worden ist, so gilt die bedingte
Entlassung als mit dem Zeitpunkte des Erlasses des
Urteils widerrufen. Der bedingt Entlassene hat alsdann
den ihm bedingt erlassenen Strafrest unmittelbar nach
dem Urteil zu verbüssen. Die Zeit, während welcher
er entlassen war, wird hiervon nicht in Abzug
gebracht.

§ 8. Gibt der bedingt Entlassene während der Probezeit

zu ernstlichen Klagen über sein Verhalten Anlass,
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namentlich dadurch, dass er den Weisungen des
Regierungsrates (§ 4) nicht nachlebt, sich beharrlich der
Kontrolle der Strafanstalt (§ 5) oder seines
Schutzaufsehers entzieht, sich dem Miissiggang, der Trunksucht

oder einem liederlichen Lebenswandel ergibt,
so kann der Regierungsrat von Amtes wegen oder auf
einem bei der Polizeidirektion zu stellenden Antrag
der Anstaltsdirektion oder der Ortspolizeibehörde, nach
Anhörung des bedingt Entlassenen dessen Zurückversetzung

in die Strafanstalt zu gänzlicher oder
teilweiser Verbüssung des bedingt erlassenen Strafrestes
verfügen.

§ 9. Begeht der bedingt Entlassene während der
Probezeit keine der in § 7 bezeichneten Handlungen
und gibt sein Verhalten während dieser Zeit auch sonst
zu ernstlichen Klagen (§ 8) nicht Anlass, so gilt der
bedingt erlassene Strafrest mit Ablauf der Probezeit
als verbüsst.

§ 10. Dieses Dekret tritt zugleich mit dem Dekret
über die Organisation und die Aufgaben der Schutzaufsicht

in Kraft. Es findet Anwendung auf alle auf Grund
eines bernischen Strafgesetzes zu Freiheitsstrafe
verurteilten Personen, welche zur Zeit seines Inkrafttretens

oder nach diesem Zeitpunkte ihre Strafen in
einer bernischen Strafanstalt verbüssen.

Bern, den 29. September/3. Oktober 1910.

Im Namen des Begierungsrates
der Präsident

Dr. C. Moser,
der Staatsschreiber

Kistler.

Im Namen der
grossrätlichcn Kommission

der Präsident
Hügli.

Beilagen zum Tagblatt dos Grossen liâtes. 1910. 81*
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Strafnachlassgesuche.

(September 1910.)

1. Ravasio, Albert Wilhelm, geboren 1880, Schreiner,

von Corse, Provinz Bergamo, in Bern wohnhaft
gewesen, zurzeit in der Strafanstalt Witzwil, wurde am
21. August 1909 von den Assisen des II. Bezirkes
wegen Diebstahls zu l1/2 Jahren Zuchthaus und 387
Fr. 15 Staatskosten verurteilt. Seit dem Frühjahr 1909
verhandelten Ravasio und F. S., mit dem er
gemeinschaftlich die Fabrikation und den Verkauf von Cellu-
loi'd-Türschonern betrieb, mit dem Buchbindermeister
S. in Bern, um mit diesem zusammen eine Gesellschaft
zur Weiterführung ihres Geschäftes zu gründen. Diese
Verhandlungen brachten es mit sich, dass Ravasio
oft in der Wohnung des Buchbindermeisters S. ein-
und ausging. Am 29. April 1909 hatte S. als Vogt
eines H. J. aus einer Teilung 10,192 Fr. 70 in bar
erhalten. Anstatt dieses Geld sicher anzulegen,
verwahrte er es in einer Schieblade seines Schreibtisches.
Gelegentlich äusserte er sich gegenüber Ravasio und
S. über seinen Geldbesitz und überliess denselben
sogar 1000 Fr. darlehensweise. Gegen Ende Mai machte
er die Entdeckung, dass ihm aus der betreffenden
Schieblade 3000 Fr. in Banknoten entwendet worden
waren. Er fasste in der Folge Verdacht gegen Ravasio
und veranlasste Strafklage. Ravasio leugnete zuerst
hartnäckig, trotzdem bei ihm eine Reihe von
Gegenständen gefunden wurden, die er S. zweifellos
gestohlen hatte. Schliesslich liess er sich zum Geständnis

herbei, er habe R. 1200 Fr. in Banknoten aus jener
Schieblade entwendet und zwar wollte er hiezu den
rechten Schlüssel benutzt haben. Es wurde im
Besitze Ravasios ein Schlüssel gefunden, der zu der
fraglichen Schieblade passte. Die Geschwornen
befanden den Angeschuldigten indess lediglich des
einfachen Diebstahls schuldig. Im weitern musste er
auch des Diebstahls an einem Mikrometer, einer Sammlung

schweizerischer Trachtenbilder und eines Pince-
nez schuldig erklärt werden, alles Sachen, die er S.
entwendet hatte und die einen Wert von über 30 aber
unter 300 Fr. repräsentierten. Ravasio ist nicht vorbestraft.

Dagegen stand er bereits in den Kantonen Basel,
Genf, Waadt und auch in Bern wegen Diebstahls bezw.
Unterschlagung in Strafuntersuchung. Heute stellt er
das Gesuch um Erlass des Restes der Strafe. Er
beruft sich im wesentlichen auf sein Vorlebein und die
dermalige Rage seiner Ehefrau und seines Kindes.
Der Regierungsrat kann das Gesuch nicht befürworten.
Ravasio hat die inkriminierten Diebstähle ohne Not
und unter schwerer Kränkung des ihm erwiesenen
Vertrauens begangen. Die Umstände der Tat und sein
Verhalten während der S trafuntersuchung werfen ein
ganz bedenkliches Licht auf seine Gesinnungsart. Er
erscheint eines Aktes der Begnadigung nicht würdig.
Die Tatsachen, dass er nicht vorbestraft ist und sich

in der Strafanstalt gut aufgeführt hat mögen seinerzeit
den Nachlass des letzten Zwölftels rechtfertigen, eine
weitergehende Abkürzung der nicht etwa zu scharf
bemessenen Strafe dagegen nicht zu begründen. Der
Regierungsrat beantragt demnach das Gesuch
abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

2. Gammeter, Hans Ernst, geboren 1889, Schreiner,
von Biglen, in Bern wohnhaft, wurde am 13. Mai 1909

vom korrektioneilen Gericht von Bern wegen
Diebstahls zu 2 Monaten Korrektionshaus umgewandelt
in 30 Tage Einzelhaft, 47 Fr. 10 Staatskosten und am
9. März 1910 von den Assisen des II. Bezirkes wegen
Begünstigung nach Abzug von 10 Tagen
Untersuchungshaft zu 15 Tagen Gefängnis und 74 Fr. 84 Staatskosten

verurteilt. Gammeter musste bereits als 13-

jähriger Knabe wegen begangener Diebereien in die
Erziehungsanstalt Erlach verbracht werden und
verblieb daselbst 3 Jahre lang. Nach seinem Austritte
kam er zu seinem Vater nach Bern als Schreiner in
die Lehre. Im Frühjahr 1908 beging er einen
Diebstahl, für den er mit 2 Tagen Gefängnis, die er
abgesessen hat, bestraft wurde. Bereits im April 1909
machte er sich neuerdings eines Diebstahls schuldig,
indem er der Witwe T. in Bern, bei der er mit seinem
Vater das Wegnehmen der Vorfenster besorgte, in
einem unbewachten Momente 120 Fr. in Banknoten
und Gold aus einem unverschlossenen Sekretär
entwendete. Zur Verantwortung gezogen, musste er den
Diebstahl zugeben. Etwas später trat er mit dem
ebenfalls wegen Diebstahls vorbestraften erst 18jäh-
rigen W. St., Ausläufer in Bern, in Beziehung. Dieser
beging im Laufe des Oktobers 1909 in Bern
verschiedene Einbruchsdiebstähle. Er logierte jeweilen
in der Werkstätte des Vaters Gammeter, ohne dessen
Wissen, aber mit Einwilligung des Sohnes, und
benutzte zu seinen Unternehmungen das daselbst
befindliche Werkzeug. St. behauptete anlässlich des
Strafverfahrens Gammeter sei ihm bei den
Einbruchsdiebstählen behülflich gewesen. Da aber die
Untersuchung diesbezüglich ausser den Aussagen des St.
nichts zutage förderte und Gammeter die Beteiligung
konsequent leugnete, gelang es nicht ihn zu
überweisen. Er wurde lediglich der Begünstigung in einem
Falle schuldig befunden, .indem er zugab, von dem
durch St. gestohlenen Gelde 20 Fr. erhalten zu haben.
Die wegen der beiden letztern Delikte ausgefällten
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eingangs erwähnten Strafen hat Gammeter noch nicht
verbüsst. Er stellt vielmehr heute das Gesuch um
Erlass derselben und beruft sich auf seinen
Gesundheitszustand. Durch ärztliches Zeugnis wird dargetan,

dass er an hochgradigem Herzfehler, öftern
Blutstürzen leidet, bettlägerig und arbeitsunfähig ist; es
bestehe kaum Hoffnung, dass sich sein Leiden wesentlich

bessere. Mit Rücksicht hierauf wird das
Begnadigungsgesuch von der städtischen Polizeidirektion
und vom Regierungsstatthalter empfohlen. An und
für sich erscheint Gammeter der Begnadigung nicht
würdig. Wenn der Regierungsrat eine solche trotzdem

befürwortet, so geschieht es lediglich mit Rücksicht

darauf, dass es der Gesundheitszustand des
Petenten aller Voraussicht nach nicht erlauben wird,
die Strafe an ihm zu vollziehen. Aus dieser Erwägung

wird beantragt, dem Gesuche zu entsprechen.

Antrag des Regierungsrates : Erlass der Strafe.

3. Pfeuti geborene Hirschi, Amia, Gottliebs
Ehefrau, geboren 1867, von Wahlern, Hausiererin in Wy-
den bei Neuenegg, wurde am1 19. Mai 1910 vom
korrektioneilen Gericht von Bern wegqn Diebstahls zu
2 Monaten Korrektionshaus, umgewandelt in 30 Tage
Einzelhaft, und 20 Fr. 50 Staatskosten verurteilt, wobei

ihr der bedingte Erlass der Strafe gewährt wurde.
Letztere Vergünstigung wurde ihr indes von der
I. Strafkammer des Obergerichts unter Auflage der
auf 20 Fr. bestimmten Rekurskosten aberkannt. Anna
Pfeuti entwendete am Nachmittag des 12. April 1910
ihrer Berufsgenossin G. aus Rüschegg ab deren Karren,
den diese momentan vor einer Wirtschaft in Bern
hatte stehen lassen, Waren im Werte von insgesamt
2 Fr. 25. Die Waren wurden ihr noch gleichen
Nachmittags von der G. und dem Landjäger von Wabern
abgenommen. Anna Pfeuti musste den Diebstahl ohne
weiteres zugeben. Sie ist in den Jahren 1888, 90, 92,
96 4 Mal wegen Bettel, Landstreicherei, Diebstahls
und Holzfrevels mit kleineren Gefängnisstrafen belegt
worden ; ziemlich dem Trünke ergeben, erfreute sie
sich auch sonst nicht eines tadellosen Rufes. Die
erste Instanz glaubte ihr immerhin mit Rücksicht auf
das Zurückliegen und die geringe Schwere der
Vorstrafen sowie die Umstände des begangenen Deliktes
den bedingten Straferlass zuerkennen zu dürfen. Die
I. Strafkammer hielt dies dagegen für unvereinbar
mit dem Willen des Gesetzes über den bedingten
Straferlass; allerdings erkannte auch sie, dass die gesetzliche

Strafe im Vergleich zu der begangenen Tat zu
hart ausfallen musste; sie beantragt deshalb dem
Grossen Rate von Amtes wegen eine teilweise Begnadigung

der Delinquentin. Der Regierungsrat kann sich
diesem Antrage anschliessen. Nach seiner Auffassung
darf aber mit der Strafe nicht allzu tief herabgegangen
werden, nachdem das Gericht die Pfeuti des bedingten
Erlasses der Strafe nicht für würdig erachtet hat.
Er beantragt, solche auf 10 Tage Gefängnis zu er-
mässigen.

Antrag des Regierungsrates : Herabsetzung der Strafe
auf 10 Tage Gefängnis.

4. Allemann, Richard, geboren 1879, von Welschenrohr,

Schlosser, zurzeit in der Strafanstalt Thorberg,
wurde am 16. Juli 1908 von den Assisen des V.
Bezirkes wegen einfachen und qualifizierten Diebstahls
und Betruges in 10 Fällen zu 21/i Jahren Zuchthaus
und 623 Fr. 20 Staatskosten verurteilt. Allemann, ein
wegen Diebstahls und Betrug im In- und Auslande
vielfach vorbestraftes Individuum, machte Ende
Januar 1908 verschiedene Gebiete des Berner-Jura
unsicher. Am 27. Januar stieg er im Hotel C. in Villeret
ab, nachdem er bereits in St. Imier gleichentags eine
unbezahlte Zeche zurückgelassen hatte. Er wusste
sofort Bekanntschaft mit dem stellvertretenden
Stationsvorstande, der ebenfalls im Hotel C. logierte, zu
machen und teilte denn auch für die Nacht mit ihm
das Zimmer. Er gab sich als Elektrotechniker aus
und behauptete, er sei mit der Reparatur des
Telegraphenapparates auf dem Postbureau beauftragt. Er
begab sich auch wirklich auf das Postbureau und
simulierte eine Reparatur des Telegraphs. Um 1 Uhr
nachts kehrte er ins Hotel zurück. Als er seinein
Zimmergenossen schlafend vorfand, behändigte er aus
dessen Kleidern die Bureauschlüssel der Station;
gleichzeitig Hess er auch einen Geldbetrag von zirka
4 Fr., der sich im Portemonnaie vorfand, mitlaufen.
Gegen 2 Uhr morgens konnte er unbemerkt das Hotel
verlassen, verfügte sich zum Stationsgebäude, öffnete
mittelst der Schlüssel Bureau und Kassen und eignete
sich das vorhandene Geld im Betrage von 161 Fr. 95
an. Mit seinem Raube ging er alsdann zu Fuss nach
Sonceboz, wo er den Frühzug nach Delémont bestieg.
Neben diesen Diebstählen beging Allemann im Amt
Oelsberg und Laufen eine Reihe von Zechprellereien
und andern Betrügereien, die alle mit Raffinement
ausgeführt wurden und zeigten, dass der Täter ge-
wohnheitsmässig und systematisch darauf ausging auf
Kosten anderer zu leben. Schliesslich fiel er der ihn
verfolgenden Polizei in die Hände. Vor Gericht suchte
er zuerst zu leugnen, nach und nach Hess er sich
indess zu einem unumwundenen Geständnisse herbei.
Allemann ist Gewohnheitsdieb und -Betrüger. Seine
geistigen. Fähigkeiten würden es ihm zweifellos
ermöglichen, sich mit redlicher Arbeit zu erhalten.
Anstatt dessen ergibt er sich dem Müssiggange, der
Genusssucht und sucht alsdann seine Bedürfnisse durch
raffiniert ausgeführte Diebstähle und Betrügereien zu
befriedigen. Nach seinem Vorleben scheint man es
mit einem Unverbesserlichen zu tun zu haben. Das
Gericht sali sich denn auch zur Verhängung einer
empfindlichen Strafe veranlasst. Heute stellt Allemann
das Gesuch um Erlass eines Teiles der Strafe. In der
Strafanstalt hat er sich nicht ganz einwandfrei aufgeführt.

Der Regierungsrat kann trotz den
Versprechungen des Petenten, sich in Zukunft halten zu wollen,

dessen Gesuch nicht befürworten. Allemann
erscheint mit Rücksicht auf sein Vorleben und seine
Vorstrafen einer Begnadigung nicht würdig. Auch die
Sicherheit der Gesellschaft erfordert nichts weniger
als eine Abkürzung der Strafe. Es wird demnach
Abweisung des Gesuches beantragt.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.
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5. Guggenheim, Samuel, geboren 1865, von
Oberendingen, Kanton Aargau, Handelsmann in Thun,
wurde am 20. Januar 1910 von der I. Strafkammer
des Obergerichts wegen leichtsinnigen Konkurses
zu 4 Monaten Korrektionshaus umgewandelt in 60
Tage Einzelhaft und 274 Fr. 75 Staatskosten verurteilt.

Im Juni 1907 wurde, über Guggenheim, der in
Thun seit 1897 ein Handelsgeschäft betrieb, der
Konkurs verhängt. Nach Durchführung des Verfahrens
beliefen sich die Passiven auf 191,895 Fr. 50 und
die Aktiven auf 43,419 Fr. 45, so dass ein Schulden-
überschuss von nicht weniger als 148,476 Fr.
resultierte. Die Masse sah sich veranlasst Strafklage wegen
betrügerischen, bezw. leichtsinnigen Konkurses zu
erheben. Es ergab sich, dass sich die Bücher des
Schuldners in einem unordentlichen Zustande befanden
und die übungsgemässen Abschlüsse und Bilanzen
überhaupt nicht gemacht worden waren. Im weitern
erwies es sich, dass Konkursit in einer Weise dem
Börsenspiel gefröhnt hatte, die seine Mittel weit
überstieg. Er hatte denn auch von daher gewaltige
Verluste erlitten. Beides genügte, um ihn des leichtsinnigen
Konkurses schuldig zu erklären. Dagegen konnten
betrügerische Handlungen nicht festgestellt werden.
Erschwerend fiel in Betracht, dass Guggenheim vor seiner
Uebersiedelung nach Thun bereits in Zofingen infolge
unsinnigerBörsenspekulationenKonkurs gemacht hatte.
Guggenheim ist nicht vorbestraft. Das' Gericht befand
ihn indes des bedingten Straferlasses nicht für würdig.
Heute stellt er nun das Gesuch um Erlass der Strafe.
Er sucht sein Vergehen von einer mildern Seite
darzustellen und beruft sich im weitern namentlich auf
die Verhältnisse seiner Familie; er bringt auch eine
Anzahl Zeugnisse seiner Gläubiger zu den Akten, die
einer Begnadigung beipflichten. Der Regierungsrat
kann indes das Gesuch nicht befürworten. Das Gericht
hat die Frage des bedingten Erlasses der Strafe einer
eingehenden Prüfung unterzogen und ist mit Rücksicht

auf die Schwere des Falles, den ausserordentlich
hohen verursachten Schaden, die von Guggenheim an
den Tag gelegte Leichtsinnigkeit und Gewissenlosigkeit
zu deren Verneinung gelangt. Um so .weniger lässt
sich eine Begnadigung rechtfertigen. Der Regierungsrat

beantragt demnach Abweisung des Gesuches.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

6. Joliat, François Xavier, geboren 1826, von
Courtetelle, Handlanger in Delsberg, wurde am 1.
Dezember 1909 vom Polizeirichter von Delsberg wegen
Verleumdung zu 15 Fr. Busse, 25 Fr. Zivilentschädigung

und 12 Fr. 20 Staatskosten verurteilt. Joliat
erhob im Oktober 1909 gegen 2 Arbeiter, mit denen
er gemeinschaftlich wohnte, Strafklage wegen
Misshandlung und Verleumdung. Verletzungen wurden an
Joliat konstatiert, indes misslang ihm der Beweis der
Täterschaft. Dagegen vermochte der eine der
Angeschuldigten als Widerkläger nachzuweisen, dass ihn
Joliat wiederholt mit «putassier» und «maquerau»
tituliert hatte. Joliat musste demnach wegen Verleumdung

verurteilt werden; mit seiner Klage wurde er
abgewiesen. Er stellt nun das Gesuch um Erlass der
Strafe, indem er sich namentlich auf sein hohes Alter

beruft und dartut, er vermöge kaum seinen
Lebensunterhalt zu verdienen, geschweige denn, die Busse
zu erschwingen. Seine Ausführungen werden vom
Gemeinderat von Delsberg als richtig bestätigt und das
Gesuch von dieser Behörde und auch vom Regierungsstatthalter

empfohlen. Joliat ist nicht vorbestraft. Mit
Rücksicht auf diese Tatsache und die vorliegenden
übereinstimmenden Empfehlungen beantragt der
Regierungsrat, die Busse auf ein Minimum von 1 Fr. zu
reduzieren. Ein gänzlicher Erlass ist im Hinblick auf
die Natur des Deliktes nicht angebracht.

Antrag des Regierungsrates : Reduktion der Busse auf
1 Franken.

7. u. 8. Niederhäuser, Friedrich, geboren 1875,
von Trachselwald, Handlanger, und Hofmann,
geborene Gehri, Marie, Karls Witwe, geboren 1866, von
Schüpfen, beide in Bern wohnhaft, wurden am 25.
Februar 1910 vom Polizeirichter von Bern wegen
Konkubinats zu je 4 Tagen Gefangenschaft und 16 Fr.
Staatskosten verurteilt. Die beiden lebten seit längerer
Zeit im Konkubinat. Am 11. November 1907 wurden
sie bereits dieses Deliktes halber mit je 2 Tagen
Gefangenschaft bestraft. Seither dauerte das unerlaubte
Verhältnis fort, so dass sie neuerdings angezeigt werden

mussten. Trotzdem ihnen hiezu Gelegenheit
geboten wurde, unterlassen sie es, irgendwelche Schritte
zur Regelung ihrer Verhältnisse zu unternehmen. Heute
stellen sie das Gesuch um Erlass der Strafe, indem
sie im wesentlichen geltend machen, dass sie durch
den Strafvollzug in ihrem Verdienst geschmälert würden,

was in erster Linie die aus ihrem Verhältnisse
hervorgegangenen Kinder fühlen müssten. Die
städtische Polizeidirektion empfiehlt das Gesuch. Dagegen
spricht sich der Regierungsstatthalter gegen eine
Begnadigung aus. Das strafbare Verhältnis wird von
den Gesuchstellern trotz der ergehenden Strafurteile
aufrecht erhalten, ohne dass Niederhäuser, der zudem
verheiratet ist, ernsthafte Schritte zur Lösung seiner
früheren und Schliessung der neuen Ehe täte. Unter
diesen Umständen kann von einer Begnadigung nicht
die Rede sein, es würde sonst das unerlaubte
Verhältnis der Petenten durch die Begnadigungsinstanz
geradezu sanktioniert. Die Strafe ist übrigens von
so kurzer Dauer, dass die von Petenten geltend
gemachten Gründe nicht erheblich ins Gewicht fallen
können. Der Regierungsrat beantragt Abweisung des
Gesuches.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

9. Weingärtner, Joseph Léon, geboren 1877,
Kolporteur, von Messenhausen, Hessen, wurde am 24.
November 1906 von den Assisen des IV. Bezirkes
wegen Raubes, Misshandlung und Konkubinates zu
5 Jahren Zuchthaus, 20 Jahren Kantonsverweisung,
solidarisch mit Charles Weingärtner zu 50 Fr.
Zivilentschädigung und 708 Fr. Staatskosten, sowie allein zu
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weitern 20 Fr. Staatskosten verurteilt. In der Nacht vom
12./13. Mai 1906 wurden in Biel zwei Raubanfälle
ausgeführt. Die beiden Angriffe ereigneten sich um Mitternacht,

etwas ausserhalb der Stadt, zwischen Biel und
Bözingen. Die Opfer wurden jeweilen von einer Mehrzahl

von Personen von hinten überfallen; es wurde
ihnen Mund und Kehle zugedrückt und gleichzeitig die
Kleider durchsucht. So wurde dem Handlanger G. M.
in Bözingen das Portemonnaie mit zirka 16 Fr. Inhalt
und dem H. R., Schalenmacher daselbst, zirka 4 Fr.,
die er in der blossen Tasche trug, entwendet. Der eine
der Ueberfallenen trug zudem Schürfungen an der
Wange (Nageleindrücke) und Kontusionen am
Unterschenkel (Schienbeingegend), die von Fusstritten
herrührten, davon. Beim zweiten Vorfalle wurden die
Täter von passierenden Bürgern angehalten, konnten
indes, da sie sich energisch zur Wehre setzten und
schliesslich das Weite suchten, nicht dingfest gemacht
werden. In der folgenden Nacht wurden 3 junge
Burschen in der Nähe des Bahnhofes Biel von einer Bande
von 5—6 Individuen ohne Veranlassung angegriffen
und misshandelt ; der eine der Angegriffenen vermochte
eine Polizeipatrouille herbeizuholen, bei deren
Herannahen die Attentäter sich zurückzogen. Immerhin
gelang es, den einen von ihnen in einem Verstecke
ausfindig zu machen und zu verhaften. In der Folge
wurde festgestellt, dass an der Täterschaft der beiden
Raubanfälle, sowie der Misshandlungsaffäre
hauptsächlich drei Brüder Charles, Louis und Joseph
Weingärtner beteiligt waren, die sich damals sämtliche in
Biel aufhielten. Joseph Weingärtner entzog sich
folgenden Tages der Untersuchung durch die Flucht nach
Frankreich, konnte indes daselbst ausfindig gemacht
werden und wurde ausgeliefert. Er, wie auch seine
Brüder, sind mehrfach vorbestrafte Individuen, die
einen ungünstigen Leumund besitzen upd, wie aus
verschiedenen Details der Akten hervorgeht, eine durchaus

zweifelhafte Existenz führten. Joseph Weingärtner
ist speziell auch im Kanton Bern vorbestraft. Er, wie
auch seine Mittäter, suchten sich durch ein weitläufiges

Lügengewebe in raffinierter Weise herauszureden;

er wurde indes von den Geschwornen der
Teilnahme sowohl an den Raubanfällen wie an der
Misshandlungsaffäre schuldig befunden. Im weitern musste
er zugeben, während einiger Zeit in Biel mit seiner
Maîtresse, die er aus Frankreich mitgebracht hatte,
im Konkubinate gelebt zu haben und wurde auch
diesbezüglich verurteilt. Da die verübten Misshandlungen
keine weitern Folgen gehabt hatten, fielen bei der
Strafausmessung die Raubanfälle in erster Linie in
Betracht; es wurden solche vom Gerichte als schwere
bezeichnet ; da zudem die Geschwornen die mildernden
Umstände verweigert hatten, mit Rücksicht ferner auf
die Vorstrafen des Angeschuldigten und die Konkurrenz

mehrerer Strafhandlungen, musste auf eine
empfindliche Strafe erkannt werden. Einer der
Mittäter wurde ebenfalls zu 5 Jahren, der andere zu 3
Jahren Zuchthaus und ein vierter, der lediglich an der
Misshandlungsaffäre teilgenommen hatte, zu 20 Tagen
Gefängnis verurteilt. Nachdem Weingärtner bereits im
Mai 1909 mit einem Begnadigungsgesuche vom Grossen
Rat abgewiesen worden ist, stellt er heute neuerdings
ein solches. Er bestreitet in längeren Ausführungen,
auf die hier nicht des näheren eingetreten werden
kann, noch heute seine Schuld. In der Strafanstalt
hat er sich nicht klaglos aufgeführt. Mit Rücksicht
hierauf, die teilweise gravierende Natur der begange¬

nen Delikte, das Vorleben und die Vorstrafen des
Petenten sowie dessen hartnäckige Bestreitungen, die
einen durchaus ungünstigen Eindruck erwecken, kann
der Regierungsrat auch beute das Gesuch keineswegs
befürworten. Er beantragt Abweisung desselben.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

10. Weingärtner, Charles, geboren 1878, von
Messenhausen, Hessen, Elektriker, vormals in Biel, zurzeit

in der Strafanstalt Thorberg, wurde am 24.
November 1906 von den Assisen des IV. Bezirkes wegen
Raubes, Misshandlung und Entweichungsversuches
zu 5 Jahren Zuchthaus, 30 Tagen Gefangenschaft, 20
Jahren Kantonsverweisung, solidarisch mit Joseph Léon
Weingärtner zu 50 Fr. und allein zu 150 Fr.
Zivilentschädigung und zu Staatskosten verurteilt. In der
Nacht vom 12./13. Mai 1906 wurden in Biel zwei
Raubanfälle ausgeführt. Die beiden Angriffe ereigneten
sich um Mitternacht, etwas ausserhalb der Stadt,
zwischen Biel und Bözingen. Die Opfer wurden jeweilen
von einer Mehrzahl von Personen von hinten
überfallen; es wurde ihnen Mund und Kehle zugedrückt
und gleichzeitig die Kleider durchsucht. So wurde
dem Handlanger G. M. in Bözingen das Portemonnaie
mit zirka 16 Fr. Inhalt und dem H. R., Schalenmacher
daselbst, zirka 4 Fr., die er in der blossen Tasche
trug, entwendet. Der eine der Ueberfallenen trug
zudem Schürfungen an der Wange (Nageleindrücke) und
Kontusionen am Unterschenkel (Schienbeingegend), die
von Fusstritten herrührten, davon. Beim zweiten
Vorfalle wurden die Täter von passierenden Bürgern
angehalten, konnten indess, da sie sich energisch zur
Wehre setzten und schliesslich das Weite suchten,
nicht dingfest gemacht werden. In der folgenden Nacht
wurden 3 junge Burschen in der Nähe des Bahnhofes
Biel von einer Bande von 5—6 Individuen ohne
Veranlassung angegriffen und misshandelt; der eine der
Angegriffenen vermochte eine Polizeipatrouille
herbeizuholen, bei deren Herannahen die Attentäter sich
zurückzogen. Immerhin gelang es, den einen von ihnen
in einem Verstecke ausfindig zu machen und zu
verhaften. In der Folge wurde festgestellt, dass an der
Täterschaft der beiden Raubanfälle, sowie der
Misshandlungsaffäre hauptsächlich drei Brüder Charles,
Louis lund Joseph Weingärtner beteiligt waren, die sich
damals sämtliche in Biel aufhielten. Alle drei sind
mehrfach vorbestrafte Individuen, die einen schlechten
Leumund gemessen und wie aus verschiedenen Details
der Akten hervorgeht, eine durchaus zweifelhafte
Existenz führten. Charles Weingärtner ist speziell auch
im Kanton Bern vorbestraft. Er wie seine Mittäter
suchten sich durch ein weitläufiges Lügengewebe in
raffinierter Weise herauszureden, wurden indess von
den Geschwornen der Teilnahme sowohl an den
Raubanfällen wie an der Misshandlungsaffäre schuldig
befunden. Charles Weingärtner musste überdies wegen
eines Entweichungsversuches, den er aus dem
Untersuchungsgefängnis unternommen hatte, verurteilt werden.

Die Geschwornen verweigerten ihm wie den
Mittätern die Zuerkennung mildernder Umstände. Bei
der Strafausmessung fielen in erster Linie die
Raubanfälle in Betracht, die sich als schwere charakteri-
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sierten. Die Konkurrenz mehrerer Delikte, die
Vorstrafen der Angeschuldigten und ihr Verhalten während
der Untersuchung rechtfertigte eine empfindliche
Bestrafung. Einer der Mittäter wurde ebenfalls zu 5
Jahren, der andere zu 3 Jahren Zuchthaus und ein
vierter, der lediglich an der Misshandlungsaffäre
teilgenommen hatte, zu 20 Tagen Gefängnis verurteilt.
Heute stellt Charles Weingärtner das Gesuch um Erlass
des Restes der Strafe. Er hat während der Strafhaft

wiederholt zu Disziplinarverfügungen Anlass
gegeben. In der letzten Zeit hat sich seine Aufführung
gebessert. Dessenungeachtet hält der Regierungsrat
dafür, er könne mit Rücksicht auf die teilweise gravierende

Natur der begangenen Delikte, das Vorleben und
die Vorstrafen des Petenten von einer Begnadigung
nicht die Rede sein. Petent erscheint einer solchen
nicht würdig. Der Grosse Rat hat denn auch im Mai
1909 ein Gesuch des gleich bestraften Joseph
Weingärtner abgewiesen. Es rechtfertigt sich nicht, Charles
Weingärtner, der nicht weniger belastet ist anders
zu behandeln. Der Regierungsrat beantragt demnach
Abweisung des Gesuches.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

11. Furer, David, von und zu Dotzigen,
Ziegenbockhalter und Ziegeleiarbeiter, wurde am 3. Januar
1910 von der Landwirtschaftsdirektion wegen
Widerhandlung gegen das Gesetz vom 17. Mai 1908 über
Förderung und Verbesserung der Viehzucht zu
40 Fr. Busse verurteilt. Furer unterzog sich dem ihm
eröffneten Urteile, womit solches in Rechtskraft
erwachsen ist. Furer hat sich dadurch gegen die
Strafbestimmungen des zitierten Gesetzes vergangen, dass
er einen nicht anerkannten Ziegenbock in 10 Fällen
zur öffentlichen Zucht verwendete. Heute stellt er
nun das Gesuch um Erlass der Busse. Er beruft sich
im wesentlichen auf Gesetzesunkenntnis. Der
Gemeinderat von Dotzigen bescheinigt im weitern, dass
Petent einen geringen Verdienst, dagegen eine grosse
Familie zu ernähren hat und sich kaum über Wasser
zu halten vermöge. Die Landwirtschaftsdirektion beantragt

mit Rücksicht auf dessen finanzielle Lage die
Busse auf 10 Fr. zu reduzieren, und der Regierungsrat
steht nicht an, diesen Antrag zum seinigen zumachen.
Ein gänzlicher Erlass der Busse wäre aus Gründen
der Konsequenz nicht zu rechtfertigen.

Antrag des Regierungsrates : Reduktion der Busse auf
i 10 Franken.

J. in Langnau ein. Er wurde mit der Befugnis
ausgerüstet, das Inkasso der Rechnungen zu besorgen.
Sein Dienstherr war mit seinen Leistungen zufrieden,
bis er im Oktober 1908 die Entdeckung machen musste,
dass der Reisende einkassierte Geldbeträge unterschlug.
Als Gammenthaler am 20. genannten Monats telephonisch

heimberufen wurde, ergriff er die Flucht. Im
Januar 1909 kehrte er alsdann nach dem Kanton Bern
zurück und konnte verhaftet werden. Nach den
Feststellungen der Weinhandlung J. und dem Geständnisse
Gammenthalers hatte dieser während des Zeitraumes
von 2 Jahren insgesamt 6003 Fr. 30 an einkassierten
Geldern unterschlagen, davon zirka 5800 Fr. von Kunden,

die im Kanton Bern wohnten, das übrige von
ausserhalb des Kantons wohnhaften Kunden. Was
Gammenthaler mit dem unterschlagenen Gelde
angefangen hat, ist durch die Akten nicht dargetan. Er
selbst behauptete, er habe mit seinem Monatsgehalt
von 150 Fr. und der täglichen Spesenvergütung von
durchschnittlich 20 Fr. nicht auszukommen vermocht,
trotzdem er Junggeselle war und für niemanden zu
sorgen hatte. Nach Informationen, die der Geschäftsherr

einzog, hätte Gammenthaler auf seinen Reisen
übertriebenen Aufwand gemacht; festgestellt war, dass
er ein Liebesverhältnis unterhielt, das ihm vielleicht
einiges Geld kostete. Mit Rücksicht auf den hohen
Betrag des Veruntreuten, die Systematik, mit der die
Unterschlagungen während langer Zeit praktiziert worden

waren, musste eine empfindliche Strafe
ausgesprochen werden. Gammenthaler ist nicht vorbestraft
und genoss sonst einen günstigen Leumund. Heute
stellt er das Gesuch um Erlass eines Teiles der Strafe;
er macht zur Begründung seines Begehrens im wesentlichen

geltend, er leide in der Strafanstalt an schwerer
Atemnot. Nach dem Berichte des Direktors der
Strafanstalt leidet Petent in der Tat an Asthma; das Uebel
habe aber in der Anstalt eher ab- als zugenommen;
jedenfalls habe die Abstinenz dem gewesenen
Weinreisenden gut getan. Ein Nachlass aus gesundheitlichen
Rücksichten ist demnach keineswegs geboten.
Anderweitige Begnadigungsgründe macht Gammenthaler
nicht geltend, und es sind solche nicht in einem Masse
vorhanden, das einen erheblichen Erlass zu
rechtfertigen vermöchte. Das ordentliche Betragen in der
Strafanstalt und die bisherige Straflosigkeit des Petenten

können seinerzeit durch den Nachlass eines
Zwölftels gebührend gewürdigt werden. Dagegen
spricht die gravierende Natur des Deliktes, das einen
grossen Schaden verursachte und einen schweren
Vertrauensmissbrauch involvierte, entschieden zu
Ungunsten des Gesuchstellers. Der Regierungsrat
beantragt, in Erwägung des Angebrachten, das Gesuch
abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

12. Gammenthaler, Alphons, geboren 1876, von
Trachselwald, zuletzt Reisender in Langnau, zurzeit
in der Strafanstalt Witzwil, wurde am 28. April 1909
von der Kriminalkammer wegen Unterschlagung zu
lx/2 Jahren Zuchthaus, 284 Fr. 80 Staatskosten und
5800 Fr. Entschädigung an die Zivilpartei verurteilt.
Gammenthaler, ursprünglich Säger von Beruf, trat
gegen Ende 1905 als Reisender in die Weinhandlung

13. Wyss, Friedrich, geboren 1873, von Oberdiess-
bach, Heizer in Bern, wurde am 1. März 1910 vom
Polizeirichter von Bern wegen Zechprellerei zu 10
Tagen Gefängnis und 5 Fr. Staatskosten verurteilt.
Wyss machte sich zweimal nacheinander am 5.
Dezember 1909 und am 9. Januar 1910 der Zechprellerei
schuldig, indem er sich der Bezahlung der Rechnungen
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für in der Wirtschaft genossene Getränke durch die
Flucht entzog. Beide Male handelte es sich um Zechen,
zu deren Bezahlung er laut Abmachung mit seinen
Kameraden durch das Kartenspiel verpflichtet war.
Er entfernte sich jeweilen nach verlorenem Spiele unter
dem Vorwande, er gehe nach dem Aborte, um
alsdann nicht wieder zu erscheinen. Die fraglichen
Beträge beliefen sich auf 3 Fr. 75 und 1 Fr. 20. Dem
Urteile unterzog sich Wyss ohne weiteres. Heute stellt
er indess das Gesuch um Erlass der Strafe. Er macht zu
dessen Begründung namentlich geltend, er würde durch
den Vollzug der Strafe arbeitslos und damit ausser-
stande gesetzt, für seine Frau und ein zur Familie
gehöriges Mädchen zu sorgen. Die städtische
Polizeidirektion kann ihn mit Rücksicht auf seine Vorstrafen
und seinen ungünstigen Leumund zur Begnadigung
nicht empfehlen. Im gleichen Sinne äussert sich der
Regierungsstatthalter. Wyss ist in der Tat wegen
Diebstahls, Betteins und Diebstahlsversuches mehrfach,
zuletzt im Jahre 1908 vorbestraft und erscheint daher
einer Begnadigung nicht würdig. Der Regierungsrat
beantragt somit ebenfalls, das Gesuch abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

14. Zimmermann, Christian, geboren 1857, von
Unterseen, zurzeit in der Arbeitsanstalt St. Johannsen,
wurde am 20. August 1908 vom Korrektionellen Gericht
von Interlaken wegen Diebstahls zu 3 Monaten
Korrektionshaus und 38 Fr. 50 Staatskosten verurteilt.
Zimmermann entwendete am 17. Juli 1908 seinem
Verwandten D. in der Goldei zu Unterseen eine neue
gestickte Sammetkappe und eine Kleiderbürste im Wert
von zusammen 6 Fr. Er benutzte einen Moment, wo
die Wohnung D. leer stand, um in dieselbe
einzudringen. Die Bürste versetzte er gegen 65 Cts. Der
Verdacht der Täterschaft fiel sofort auf ihn, und, zur
Herausgabe der Sachen aufgefordert, rückte er schliesslich

mit der Sammetkappe, 'die er versteckt hatte,
heraus. Die Bürste wurde durch seine Schwester
herausgelöst und restituiert. Nachträglich bekam die
Polizei Kenntnis von der Sache und veranlasste Strafanzeige.

Zimmermann ist nicht weniger als 27mal wegen
verschiedener Delikte, speziell auch wegen Diebstahls,
vorbestraft. Mit Rücksicht hierauf musste eine
empfindliche Strafe ausgesprochen werden. Nach seiner
Verurteilung wurde er durch Beschluss des Regierungsrates

für 2 Jahre in die Arbeitsanstalt versetzt und
vor dem Vollzuge der obenerwähnten Strafe dorthin
verbracht, so dass er letztere nach Beendigung der
Enthaltung in der Arbeitsanstalt noch zu verbüssen
hat. Er stellt nun das Gesuch um deren Erlass auf
dem Begnadigungswege. Der Regierungsstatthalter von
Interlaken kann das Gesuch nicht empfehlen. Die im
Gesuche angebrachten Ausführungen, seien alle
unwahr und Zimmermann als unverbesserliches
Individuum zu betrachten. Der Regierungsrat hält dafür,
es könne schon aus Gründen der Konsequenz im
Hinblick auf das Vorstrafenregister auf einen Straferlass
nicht eingetreten werden. Zimmermann erscheint eines

Aktes der Begnadigung zweifellos als unwürdig. Es
wird demnach Abweisung des Gesuches beantragt.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

15. Röthlisberger, Jakob, geboren 1837, von
Langnau, Taglöhner in Pruntrut, wurde am 26.
November, 24. Dezember 1909, 14. Januar, 11. März
und 18. März 1910 vom Polizeirichter von Pruntrut
wegen Widerhandlung gegen das Primarschulgesetz

zu Bussen von 9, 12, 24, 96, 192 Fr. und
insgesamt 8 Fr. 75 Staatskosten verurteilt. Der im letzten
Jahrgang schulpflichtige Knabe J. des Röthlisberger
fehlte während der Monate Oktober 1909 bis Februar
1910 die Primarschule von Pruntrut gänzlich und vom
12. Juli bis 30. September 1909 von 132 Schulstunden
126, ohne sich zu entschuldigen oder über
anderweitigen Schulbesuch ausweisen zu können. Es zog
dies Röthlisberger nacheinander eine Reihe vonBuss-
verfügungen zu, die er jeweilen ohne weiteres
annahm, ohne sich dadurch aber zur Erfüllung seiner
Pflichten bewegen zu lassen. Heute stellt er nun das
Gesuch um Erlass der Bussen. Er beruft sich zu
dessen Begründung auf sein hohes Alter und
Unvermögen, die Bussen zu bezahlen. Der Gemeinderat von
Pruntrut bestätigt seine bezüglichen Ausführungen;
Röthlisberger werde aus öffentlichen Mitteln
unterstützt, da er nicht mehr fähig sei, sich durch seiner
Hände Arbeit zu erhalten; dabei bemerkte der Ge-
meinderat, es dürfte dieser Umstand Röthlisberger
veranlassen etwas weniger dem Besuch der Wirtschaften
obzuliegen. Petent ist in früheren Jahren wegen
verschiedener Delikte und auch in letzter Zeit wegen
Wirtshausverbotsübertretung, Skandals, Widersetzlichkeit,

Beltelns, Schulunfieisses gefänglich und auch mit
Bussen vorbestraft, geniesst somit keinen guten
Leumund. Das Regierungsstatthalteramt kann mit Rücksicht

hierauf das Gesuch nicht empfehlen. Es ist diese
Stellungnahme angesichts des Vorlebens des Röthlisberger

durchaus begreiflich, indess wird es doch wohl
kaum angehen, den bedeutend über 70 Jahre alten
Delinquenten zur Verbüssung sämtlicher Bussen
gefänglich einzuziehen. Es würde sich dies als unnötige
Härte qualifizieren, zumal derselbe nunmehr keine
schulpflichtigen Kinder mehr besilzt. Der Regierungsrat

ist vielmehr der Ansicht, es seien die Bussen,
allerdings lediglich im Hinblick auf das hohe Alter
und die Erwerbsunfähigkeit des Petenten, auf ein
Minimum zu reduzieren und beantragt, solche insgesamt

auf 20 Fr. festzusetzen. Diesen Betrag wird
Röthlisberger voraussichtlich doch noch aufbringen
können. Ein gänzlicher Erlass der Bussen ist aus
Gründen der Konsequenz nicht zu rechtfertigen.

Antrag des Regierungsrates : Reduktion der Bussen auf
20 Fr. insgesamt.
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16. Jaggi, Johann, geboren 1855, Schnitzler, von
und zu Schattenhalh, wurde am 1. März 1910 vom
Polizeirichter von Oberhasle wegen Widerhandlung
gegen das Gesetz über das Wirtschaftswesen und
den Handel mit geistigen Getränken zu 50 Fr.
Busse und 10 Fr. Patentgebühr und 16 Fr. 15 Staatskosten

verurteilt. Jaggi lieferte im Herbst 1909 zwei
Bürgern in Unterbach, Gemeinde Meiringen, zusammen
40 Liter Schnaps ohne im Besitze eines Patentes für
den Kleinhandel zu sein. Der eine der Besteller bezog
10, der andere 30 Liter. Anfänglich wollte Jaggi
behaupten, er habe nur an den einen geliefert, und zwar
sämtliche 40 Liter; nachdem er aber im Beweisverfahren

der Unwahrheit überwiesen wurde, gab er
schliesslich die Richtigkeit der Anzeige unumwunden
zu. Er hatte sich somit des Kleinhandels ohne Patent
schuldig gemacht. Bei der Strafausmessung zog der
Richter in Erwägung, ob dem Delinquenten die Strafe
nicht bedingt zu erlassen sei. Angesichts des
lügenhaften Verhaltens Jaggis gelangte er zu der Verneinung

dieser Frage. Heute stellt letzterer das Gesuch
um Erlass der Busse. Er beruft sich auf geschwächte
Gesundheit, dadurch verminderte Arbeitsfähigkeit und
unglückliche Ereignisse in seiner Familie. Der Gerneinde-
rat von Schattenhalb empfiehlt das Gesuch; dagegen
spricht sich der Regierungsstatthalter aus verschiedenen

Gründen entschieden für Abweisung aus;
desgleichen die Direktion des Innern. Der Regierungsrat
hält dafür, es liegen in der Tat Begnadigungsgründe
nicht vor. Nachdem der Richter nach reiflicher Prüfung
der Frage des bedingten Straferlasses zu deren
Verneinung gelangt ist, kann um so weniger eine gänzliche

Begnadigung platzgreifen. Es wird demnach
Abweisung des Gesuches beantragt.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

17. Kämpfer, Adolf, geboren 1876, von Walterswil,
Knecht, vormals in Montmelon, zurzeit in Laufen,
wurde am 26. März 1910 vom Korrektionellen Gericht
von Pruntrut wegen Misshandlung zu 2 Monaten
Korrektionshaus, umgewandelt in 30 Tage Einzelhaft,
und 95 Fr. Staatskosten verurteilt. Am Morgen des
19. Februar 1910 trafen sich Kämpfer und ein gewisser
Ch., wie ersterer Knecht in Montmelon, in einer
Wirtschaft in St. Ursanne. Kämpfer hatte auf jenen einen
Zahn, nach seinem Angaben, weil solcher ihn des
öftern hänselte und beleidigte, indem er ihn als Hungerleider

und dergleichen hinstellte. Er wusste es nun
so einzurichten, dass sie sich gemeinschaftlich nach
Montmelon zurückbegaben und beabsichtigte Ch.
einmal die zugedachte Züchtigung zukommen zu lassen.
Unterwegs schlug er ihn denn auch auf offener Strasse
zu Boden und versetzte ihm alsdann mit einem Stocke
zwei Streiche auf den Schädel. Ch. erlitt eine Wunde
und eine Quetschung und blieb in der Folge 15 Tage
total arbeitsunfähig. Vor Gericht gab Kämpfer den
Sachverhalt i!m wesentlichen zu. Er ist im Jahre
1908 wegen tätlicher Drohungen, Verleumdung,
Beleidigung und Tätlichkeiten mit 5 Tagen Gefängnis
und 10 Fr. Busse vorbestraft. Etwas anderweitig
Nachteiliges war über ihn nicht bekannt. Heute stellt er
das Gesuch um Erlass der Strafe. Er macht nun¬

mehr geltend, er 'habe sich in Notwehr befunden,
die Strafe sei daher viel zu scharf. Im weitern beruft
er sich auf sein Vorleben und den Umstand, dass er
durch den Vollzug der Strafe die Stelle verlieren
müsste. Die Version, wonach sich Petent bei der
Begehung des Deliktes in Notwehr befunden hätte,
ist durchaus neu. Kämpfer selbst hat hievon vor
Gericht gar nichts gesagt. Es braucht daher auf diesen
Punkt näher nicht eingetreten zu werden. Im übrigen
charakterisiert sich die von Kämpfer laut dessen
Aussagen zum voraus bedachte Misshandlung als eine sehr
rohe und gewalttätige, der gegenüber die Strafe keineswegs

als hoch bezeichnet werden kann, zumal der
Täter nicht allzu lange vorher wegen ähnlicher
Handlungen bestraft werden musste. Das Gericht war denn
auch nicht im Falle, Kämpfer den bedingten Straf-
erlass zuzuerkennen. Um so weniger aber kann heute
von einer Begnadigung die Rede sein. Der Regierungsrat

beantragt demnach mangels vorhandener
Begnadigungsgründe, das Gesuch abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

18. Rupp, geborene Scheidegger, Bertha, Alfreds
Ehefrau, Abgeschiedene des Gottfried Dellenbach,
geboren 1877, von Hindelbank, in Bern, wurde am 7.

März 1910 vom Korrektionellen Gericht von Bern wegen
qualifizierten Diebstahls, Fälschung von Privaturkunden

und Betruges nach Abzug von 10 Tagen
Untersuchungshaft zu 3 Monaten 20 Tagen
Korrektionshaus, umgewandelt in 50 Tage Einzelhaft, zwei
Jahren Einstellung in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit

und 146 Fr. 10 Staatskosten verurteilt. Der
Schneiderlehrling J. hatte bei den Eheleuten Rupp
Kost und Logis. Er besass ein Kassabüchlein mit
zirka 30 Fr. Einlage, das er in seinem Schranke
verwahrte. Ende Dezember 1909 musste er die Beobachtung

machen, dass eine Drittperson am 6. und 15.
Dezember 1909 Beträge von je 10 Fr. auf seinem
Sparhefte abgelöst hatte. Er veranlasste Strafanzeige,
und es konnte als Täterin Frau Rupp ermittelt werden.

Solche hatte mittelst eines zum Schranke des
J. passenden Schlüssels letztern geöffnet und sich so
das Sparheft verschafft. Zu ihrer Legitimation wies
sie auf der Bank jeweilen von ihr fälschlich hergestellte

Vollmachten vor. Es stellte sich denn auch
heraus, dass Frau Rupp bereits früher (Sommer 1909)
in gleicher Weise auf einem zweiten Sparhefte des
J. zu drei Malen Beträge von insgesamt 75 Fr. abgelöst

hatte. Im Dezember 1909 wies Frau Rupp auf
einer Bank in Bern einen von ihr fälschlich
angefertigten Brief vor, wonach ihr ein angeblicher Bruder
aus Deutschland mitteilte, dass er sie zum Erben seines
grossen Vermögens eingesetzt und sie für einen
grössern Betrag bereits angewiesen habe; gleichzeitig
wies sie eine Schuldverpflichtung vor, auf der der
Schuldbetrag noch ausstand, sowie eine Vollmacht,
durch die die Bank ermächtigt wurde, die von dem
angeblichen Bruder angewiesene Summe zum Inkasso
zu bringen. Auf Grund dieser Aktenstücke suchte
sie um ein Darlehen nach, wurde indes mit ihrem
Begehren abgewiesen. Vor dem Strafrichter musste
Frau Rupp die sämtlichen ihr zur Last gelegten De-
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likte des Diebstahls, der Fälschung und des
Betrugsversuches schliesslich zugehen. Sie ist im Jahre 1897
in Basel wegen Diebstahls und 1906 in Bern wegen
gewerbsmässiger Unzucht mit je 1 Tag Gefängnis
vorbestraft, genoss somit keinen einwandfreien Leumund.
Heute stellt sie das Gesuch um Erlass der Strafe,
indem sie Besserung verspricht. Nach den vorliegenden

Berichten der städtischen Polizeidirektion und des
Regierungsstatthalters hat sie seit ihrer Verurteilung
zu keinerlei Klagen mehr Anlass gegeben. Letzterer
empfiehlt daher einen Nachlass der Hälfte der Strafe.
Die Gesuchstellerin verdient ihr Leben als Putzfrau
und Wäscherin; sie scheint gesundheitlich angegriffen
zu sein; wenigstens geht aus den Akten hervor, das s

sie eine ihr von der Patronatskommission für das
Weiberarbeitshaus in Hindelbank vermittelte Stelle
wegen eines Nasenleidens aufgeben musste. Mit Rücksicht

auf diese etwas prekäre Lage der Petentin kann
der Regierungsrat dem Vorschlage des Regierungsstatthalters

beipflichten, obschon die Strafe an sich
durchaus milde ausgefallen ist und das Gericht die
zugunsten der Bertha Rupp etwa vorliegenden
mildernden Umstände bei der Strafausmessung in
Berücksichtigung gezogen hat. Ein weitergehender Erlass
muss dagegen im Hinblick auf die Natur und Mehrzahl

der zum Teil unter erschwerenden Umständen
begangenen Delikte sowie die Vorstrafen der Petentin
abgelehnt werden. Der Regierungsrat beantragt
demnach die Strafe auf 25 Tage Einzelhaft herabzusetzen.

Antrag des Regierungsrates: Herabsetzung der Strafe
auf 25 Tage Einzelhaft.

19. Kunz, Johann, geboren 1855, von Grafenried,
Landarbeiter im Vogelsang, zu Rapperswil, wurde am
17. März 1910 von der Landwirtschaftsdirektion wegen
Widerhandlung gegen das Gesetz vom 17. Mai
1908 betreffend die Förderung und Verbesserung
der Viehzucht zu 32 Fr. Busse verurteilt. Kunz
verwendete in gesetzwidriger Weise einen nicht
anerkannten Ziegenbock in 8 Fällen zur öffentlichen Zucht.
Es zog ihm dies eine Anzeige und die erwähnte
Bussverfügung der Landwirtschaftsdirektion zu, der er sich
unterzogen hat. Heute stellt er das Gesuch um
Erlass der Busse 'auf dem Begnadigungswege. Er beruft
sich auf Vermögenslosigkeit, geringen Verdienst und
geschwächte Gesundheit. Der Gemeinderat von
Rapperswil empfiehlt in Bestätigung dieser Angaben das
Gesuch. Nach dem Berichte der Landwirtschäftsdirek-
tion musste Kunz bereits einmal desselben Deliktes
wegen bestraft werden; sie kann daher einem
gänzlichen Erlasse nicht zustimmen, sondern spricht sich
für eine Reduktion auf 10 Fr. aus. Der Regierungsrat
teilt diese Auffassung und beantragt, die Busse auf
10 Fr. zu ermässigen.

Antrag des Regierungsrates : Reduktion der Busse auf
10 Franken.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates, " 1910.

20. Chevrolet, Albert, geboren 1884, Taglöhner,
von Lugnez, zurzeit in der Strafanstalt Witzwil, wurde
am 11. Dezember 1909 vom korrektioneilen Gericht
von Pruntrut, wegen qualifizierten Diebstahls zu
1 Jahr Korrektionshaus und 505 Fr. 75 Staatskosten
verurteilt. In der Nacht vom 12./13. Oktober 1909
führte Chrevrolet bei Landwirt Th. in Lugnez einen
Getreidediebstahl aus, indem er mittels Leitern durch
ein Fenster auf den Estrich des Hauses, der als
Kornboden diente, einstieg, daselbst Korn und Haber in
Kissenüberzüge, die er mitgebracht hatte, einfüllte und
an einem Seile hinunterliess. Eine Tochter des Hauses
wurde auf das verursachte Geräusch aufmerksam und
weckte die übrigen Familienglieder. Der Dieb sah
sich entdeckt und machte sich unter Zurücklassung
seiner Schuhe, des entwendeten Getreides und der
noch nicht gefüllten Säcke aus dem Staube. Seine
Identität war an Hand der zurückgelassenen Sachen
ohne weiteres festzustellen. Ein grosser gefüllter Sack
wurde in unmittelbarer Nähe des Tatortes gefunden
und enthielt für zirka 14 Fr. Haber; ein zweiter Sack
lag am Fusse der Leiter, enthielt für zirka 12 Fr. und
ein dritter Sack1, der beim Fenster zum Herablassen
bereit lag, für zirka 8 Fr. Getreide. Chevrolet musste
im ersten Verhör den Sachverhalt zugeben. Im weitern
Verlauf der Untersuchung versuchte er alsdann einen
Sohn des Landwirtes Th. der Mittäterschaft zu
verdächtigen, um sich selbst zu entlasten; allerdings ohne
Erfolg. Chevrolet ist wegen Diebstahls mehrfach
vorbestraft und führte ein müssiges, ungeregeltes Leben.
Eine empfindliche Strafe war daher am Platze. Heute
stellt er das Gesuch um Erlass eines Teiles der Strafe,
indem er zur Begründung die vor Gericht gemachten
Darstellungen betreffend die Mittäterschaft neuerdings
vorbringt. In der Strafanstalt hat er sich nicht
einwandfrei aufgeführt. Der Regierungsrat hält denn auch
dafür, es liegen Begnadigungsgründe nicht vor.
Dagegen sprechen das Vorleben Chevrolets, die Umstände
des Deliktes und das raffinierte Verhalten des Petenten
während der Strafuntersuchung, sowie der nicht allzu
günstige Bericht der Verwaltung der Strafanstalt
entschieden gegen einen Nachlass. Es wird deshalb
Abweisung des Gesuches beantragt.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

21. Jakob, Friedrich, geboren 1885, von Laupers-
twil, Schreiner, zurzeit in der Strafanstalt Witzwil,
wurde am 28. August 1909 von der Assisenkammer
wegen Notzuchtsversuches in zwei Fällen zu 15

Monaten Zuchthaus und 161 Fr, 60 Staatskosten
verurteilt. Jakob, der sich im Frühjahr 1909 verheiratet
hatte, arbeitete im Sommer 1909 bei Schreinermeister
B. in Trubschachen als Geselle. Am 20. Juli 1909

war der Meister mit seiner Frau in Bern; die 4 Kinder,
darunter das am 28. Mai 1897 geborene Mädchen M.

B., waren zu Hause geblieben. Am Nachmittag schickte
Jakob das Mädchen M. B. in den Keller mit dem
Auftrag, für ihn und die übrigen Gesellen den « Zvieri »-

Most heraufzuholen, was er sonst selber besorgte.
Bald nachher ging er alsdann dem Mädchen in den
Keller nach, in der Absicht, es geschlechtlich zu
missbrauchen. Er schloss die Kellertüre hinter sich ab,

83*
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bemächtigte sich des Kindes, legte es auf eine Schicht
Säcke und versuchte an ihm den Beischlaf zu
vollziehen. Da sich das Kind wehrte und schrie, musste
er befürchten entdeckt zu werden. Er liess daher
vorerst von ihm ab, aber nur, um es tiefer in den aus
verschiedenen Räumlichkeiten bestehenden Keller
hineinzutragen; dort wiederholte er den Versuch, bis
es bei ihm zum Samenergüsse kam; die Beschaffenheit

der Geschlechtsteile des Mädchens verhinderten
ihn an der Ausführung eines vollständigen Beischlafes.
Er schärfte alsdann dem Kinde ein, nichts zu sagen;
erst zwei Tage später erzählte letzteres, da es Schmerzen

empfand, den Vorfall den Eltern. Jakob wurde
auf amtliche Anzeige hin in Haft genommen und liess
sich zu einem Geständnis herbei. Er wollte in einem
Momente geschlechtlicher Aufgeregtheit gehandelt
haben. Das Mädchen war physisch nicht verletzt. Mit
Rücksicht auf die stattgehabte Gewaltanwendung, die
planmässige Vorbereitung des Deliktes, den von Jakob
seinen Meistersleuten gegenüber begangenen schweren
Vertrauensmissbrauch, seine Stellung als Ehemann
musste das Delikt objektiv und subjektiv als schwer
bezeichnet werden. Immerhin zog der Gerichtshof bei
der Strafausmessung die bisherige Unbescholtenheit
und das reumütig abgelegte Geständnis soweit möglich
strafmildernd in Betracht. Heute stellt Jakob das
Gesuch um Erlass des Restes der Strafe; er beruft sich
zu dessen Begründung namentlich auf sein Vorleben
und die prekäre Lage seiner Ehefrau und seines Kindes.

In der Anstalt hat er sich gut aufgeführt. Der
Regierungsrat hält aber einen Strafnachlass im
Hinblick (auf die Natur und Schwere des Deliktes nicht für
angezeigt. Er beantragt dem Grossen Rat, das Gesuch
abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

22. Graber, Andreas, geboren 1841, von Wys-
sachengraben, Hausierer in Kleindietwil, wurde am
14. März 1910 vom Polizeirichter von Bern wegen
Widerhandlung gegen das Hausiergesetz zu 25 Fr.
Busse und 24 Fr. Staatskosten verurteilt. Graber, der
im Besitze eines Hausierpatentes für Fleckseife,
Ansichtspostkarten und Insektenpulver war, hausierte im
Dezember 1909 mit Mäusegift, das aus einer Mischung
von Arsenik und Haferlmehl bestand. Das Arsenik
erhielt er in der Apotheke auf Grund von Giftscheinen,
die ihm durch den Gemeindepräsidenten von Kleindietwil

ausgestellt wurden. Da alles Hausieren mit Gift
verboten ist, war Graber straffällig und wurde denn
auch auf erfolgte Denunziation zu Busse verurteilt.
Heute stellt die Wohnsitzgemein de Kleindietwil für ihn
das Gesuch um Erlass der Busse. Sie macht geltend,
dass Graber altersgebrechlich sei, an Gliedersucht
leide und sein Gewerbe nur unter Schmerzen und
grösster Anstrengung betreiben könne. Er gebe sich
alle Mühe, sich ohne öffentliche Unterstützung
durchzuschlagen. Die Busse vermöchte er indes nicht zu
bezahlen. Graber ist polizeilich und auch sonst nicht
vorbestraft und geniesst einen guten Leumund. Ob-
schon das Delikt nicht als ganz unbedenklich erscheint,
kann der Regierungsrat dem Gesuche mit Rücksicht
auf das Alter, die Mittellosigkeit und sonstige prekäre

Lage des Petenten sowie dessen günstigen Leumund
beipflichten, da zu erwarten steht, dass Graber auch
so nicht in den begangenen Fehler zurückfallen dürfte.
Es wird demnach beantragt, die Busse zu erlassen.

Antrag des Regier angsrates : Erlass der Busse.

23. Engel geborene Reinhardt, Anna0 geboren 1840,
von Eggiwil, Kioskhalterim in Bern, wurde am 4. und
22. Februar 1910 vom Polizeirichter von Bern wegen
Widerhandlung gegen das Sonntagsruhereglement
der Gemeinde Bern zu 10 und 12 Fr. Busse und
zusammen 12 Fr. 50 Staatskosten verurteilt. Anna Engel
hielt entgegen den Vorschriften des erwähnten Sonn-
tagsruhereglementes ihren Kiosk an der Militärstrasse
in Bern Sonntags den 16. Januar und sodann wieder
Sonntags den 13. Februar 1910 zum Verkaufe offen.
Es zog ihr dies die zwei Bussen zu. Anna Engel war
bereits im Dezember 1909 desselben Deliktes wegen
zwei Mal zu Bussen verurteilt worden und wusste
somit genau, dass sie sich im Fehler befand. Heute
stellt sie nun unter Berufung auf Mittellosigkeit das
Gesuch um Erlass der Bussen. Solches wird von der
städtischen Polizeidirektion und dem Regierungsstatthalter

empfohlen. Nach der Ansicht des Regierungsrates

kann indes im Hinblick auf die wiederholten
Bestrafungen, die die Petentin von weitern Uebertre-
tungen nicht abzuhalten vermochten, von einem
gänzlichen Erlass der Bussen nicht die Rede sein. Dagegen
dürfte es sich in Würdigung der übereinstimmenden
vorliegenden Empfehlungen des Alters und der
Mittellosigkeit der Gesuchstelierin rechtfertigen lassen, ihr
die eine Busse abzunehmen. Der Regierungsrat
beantragt demnach die Busse von 12 Fr. nachzulassen.

Antrag des Regierungsrates : Erlass der Busse von
12 Fr.

24. Weibel, verwitwete Pauli, geborene Josi, Anna
Margaritha, geboren 1875, von Seewyl, in Bern, wurde
am 9. Mai 1910 vcm korrektioneilen Gericht von Bern
wegen Diebstahls zu 3 Monaten Korrektionshaus,
umgewandelt in 45 Tage Einzelhaft und 30 Fr. 60 Staatskosten

verurteilt. Frau Weibel entwendete Ende Januar
1910 in einem Hause an der Marktgasse, woselbst sie
als Wäscherin beschäftigt war, ab dem Estrich einen
Bett- und einen Kissenanzug im Wert von unter 30 Fr.
Um in den Besitz dieser Sachen zu gelangen, musste
sie solche durch die Palissaden einer abgeschlossenen
Estrichabteilung hindurchziehen. Bei der vorgenommenen

Haussuchung wurde der Kissenanzug
aufgefunden. Den Bettanzug schaffte Frau Weibel
nachträglich selbst zur Stelle, sodass beides der
Eigentümerin restituiert werden konnte. Die Weibel ist in
den Jahren 1893—1907 wegen Diebstahls nicht weniger
als 8 Mal, zum Teil schwer vorbestraft und ausserdem
auch wegen gewerbsmässiger Unzucht und Vagantität,
geniesst somit einen schlechten Leumund. Das Gericht
zog in Betracht, dass sie Mutter eines kleinen Kindes
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war und zurzeit der Tat in etwas prekären Verhältnissen

lebte; indes durfte doch angesichts der
Vorstrafen und trotz des geringen Wertes der gestohlenen
Sachen mit der Strafe nicht auf das Minimum
herabgegangen werden. Heute stellt Frau Weibel das Gesuch
um Erlass der Strafe. Sie beruft sich neuerdings
darauf, dass sie für ein kleines Kind zu sorgen habe und
vom Ehemann verlassen sei. Das Gesuch kann weder
von der städtischen Polizeidirektion noch vom
Regierungsstatthalter empfohlen werden. Die Weibel ist
als unverbesserliche Diebin zu betrachten, der gegenüber

die Begnadigung nicht am Platze wäre. Der
Regierungsrat kann einem Nachlasse angesichts der
Vorstrafen ebenfalls nicht beipflichten. Die Verhältnisse

der Petentin sind im übrigen durch das Gericht
bei der Strafausmessung soweit immer möglich
gewürdigt worden. Es wird demnach Abweisung
beantragt.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

25. Bühler, Johann, geboren 1842, Schreiner von
und zu Bannwil, wurde am 17. Mai 1910 von der
Landwirtschaftsdirektion wegen Widerhandlung gegen
das Gesetz über Förderung und Verbesserung der
Pferde-, Rindvieh- und Kleinviehzucht zu 14x4
56 Fr. Busse verurteilt, der sich Bühler ohne weiteres
unterzog. Es wurde der Landwirtschaftsdirektion
angezeigt, dass Bühler einen nicht anerkanntein Ziegenbock

zur öffentlichen Zucht verwendete. Die angeordneten

Erhebungen ergaben die Richtigkeit der Anzeige.
Die gesetzliche Busse beträgt für jeden einzelnen Fall
4 Fr., machte somit für die 14 nachgewiesenen Fälle
56 Fr. aus. Nachträglich wurden noch zwei weitere
Widerhandlungen ermittelt, womit die Busse auf 64
Fr. anstieg. Die sämtlichen beteiligten Ziegenhalter
wurden gemäss der Vorschrift des Gesetzes ebenfalls
gebüsst und haben denn auch die Bussen bereits
befahlt. Dagegen stellt Bühler heute das Gesuch um
Erlass der ausgesprochenen Geldstrafe, indem er
geltend macht, er habe die gesetzlichen Bestimmungen
nicht gekannt, sich somit unabsichtlich verfehlt;
zudem sei er mittellos und nicht in der Lage, die Busse
zu bezahlen. Der Gemeinderat bestätigt seine
Ausführungen und empfiehlt das Gesuch. Der Regierungsstatthalter

schliesst sich der Empfehlung an. Die
Landwirtschaftsdirektion kann sich mit der Herabsetzung
der Busse a'uf 10 Fr. einverstanden erklären. Mit
Rücksicht auf die amtlich bescheinigte Armut des
Petenten und die vorliegenden Empfehlungen lässt
sich die Reduktion der Busse auf einen minimalen,
Betrag rechtfertigen. Dagegen kann doch aus Gründen
der Konsequenz und im Hinblick darauf, dass sämtliche

Mitbeteiligten die Busse bezahlt haben, von einem
gänzlichen Erlass nicht wohl die Rede sein. Der
Regierungsrat beantragt, die Busse auf den einfachen
Betrag, nämlich 4 Fr., herabzusetzen.

Antrag des Regierungsrates : Reduktion der Busse auf
4 Fr.

26. Hödel, Josef, von Schötz, Bahnbeamter in Bern,
Spitalackerstrasse 66, wurde am 21. Dezember 1909
vom Polizeirichter von Bern wegen Schulunfleiss zu
zwei Bussen von 6 und 8 Fr. und 4 Fr. Staatskosten
verurteilt. Der im letzten Jahrgange schulpflichtige
Knabe Karl Hödel fehlte seit Oktober 1909 die Schule
in Bern unentschuldigt. Es zog dies seinem Vater
nacheinander 3 Anzeigen zu, von denen die beiden
ersten am 21. Dezember 1909 auch beurteilt wurden.
Vor Behandlung der dritten Anzeige brachte Hödel
alsdann eine Bescheinigung der Schulbehörden von
Niederwil bei, wonach der Knabe Karl die dortige
Schule seit 17. November 1909 besuchte; auf dies hin
konnte das Verfahren mit Bezug auf die dritte
Denunziation aufgehoben werden. Den beiden andern
Anzeigen hatte sich Hödel ohne weiteres unterzogen
und die bezüglichen Urteile angenommen. Heute stellt
er nun das Gesuch um Erlass der Bussen, indem er
sich im wesentlichen auf Gesetzesunkenntnis beruft
und geltend macht, er habe, sobald er über seine
Pflichten orientiert gewesen sei, getrachtet, dem
Gesetze nachzuleben; er behauptet zudem, die von ihm
beigebrachte Bescheinigung der Schulpflege von
Niederwil sei vom Richter nicht sogleich gebührend
berücksichtigt worden und ihm hindurch ungerecht-
fertigterweise noch Kosten erwachsen. Es ist dies
unrichtig, indem die vom 30. Dezember 1909
datierende, bei den Aktein befindliche Bescheinigung
bewirkte, dass der dritten Anzeige keine Folge gegeben
wurde; die bezüglichen Kosten wurden dem Staate
aufgelegt. Die städtische Polizeidirektion kann das
Gesuch nicht empfehlen; Hödel ist in der Lage, die
Bussen zu bezahlen; er hat sich solche durch
gleichgültige Ausserachtlass'ung der Gesetzesvorschriften
zugezogen. Im gleichen Sinne äussert sich der
Regierungsstatthalter; auch die Unterrichtsdirektion
spricht sich gegen eine Begnadigung aus. Es sind
in der Tat Strafnachlassgründe nicht vorhanden. Dass
Hödel das bernische Gesetz nicht gekannt hätte,
erscheint kaum glaubwürdig, hält er sich doch schon
seit 1903 in Bern auf; zudem hat er ja sein Kind bis
im Herbst 1909 richtig zur Schule geschickt, musste
es somit schulpflichtig wissen; zum mindesten aber
hätte er als Familienvater sich über die gesetzliche
Regelung der Schulpflicht erkundigen müssen. Die
Entschuldigung, die er heute vorbringt, ist somit nicht
stichhaltig. Der Regierungsrat beantragt in Erwägung
des Angebrachten, das Gesuch Hödels abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

27. Gerber geborene Bienz, Verena, geboren 1884,
von Oberlangenegg, Friedrichs Ehefrau, in Bern,
wurde am 1. Oktober 1909 vom Polizeirichter von
Bern wegen böswilliger Nichterfüllung der
Unterstützungspflicht zu 1 Jahr Arbeitshaus und 10 Fr. 50
Staatskosten verurteilt. Verena Gerber ist Mutter eines
unehelichen Kindes Martha Bienz, geboren 1905, das
seit Jahren von der Armenkasse Köniz versorgt wird.
Die Mutter wurde zu einem Verwandtenbeitrag an die
Verpflegskosten verhalten, den sie indes nie bezahlte.
Sie wurde deswegen bereits am 7. August 1907 zu
2 Tagen und am 25. Februar 1909 zu 10 Tagen Ge-
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fangenschaft verurteilt. Am 23. Oktober 1908
verpflichtete sie sich vor dem Polizeirichter zur Bezahlung
von monatlich 5 Fr., ohne aber in der Folge ihrem
Versprechen auch nur ein einziges Mal nachzukommen.
Da die junge arbeitskräftige Frau, die für keine weitem
Kinder aufzukommen hatte, offensichtlich ihre Pflicht
vernachlässigte, musste neuerdings gegen sie
eingeschritten werden. Vor dem Richter deponierte sie,
ihr Mann sei dem Trünke ergeben, arbeite selten;
sie sei daher genötigt, für den Mietzins (monatlich
15 Fr.) und den Unterhalt mit ihrem Verdienst
aufzukommen. Der Richter gelangte indes gerade gestützt
auf ihre Aussagen zu ihrer Verurteilung, indem aus
solchen hervorging, dass sie zur Leistung der ihr
zugemuteten Beträge sehr wohl in der Lage gewesen
wäre und nur ihr Starrkopf es ihr nicht zuliess, etwas
zur Erfüllung ihrer Pflichten zu tun. Heute stellt
Verena Gerber das Gesuch um Erlass der Strafe. Sie
schiebt wie bereits vor Gericht die Schuld an ihrer
Säumnis auf ihren Ehemann, der seinen Verdienst
vertrinke und den sie erhalten müsse. Sie macht
weiter geltend, den Beitrag pro 1909 habe sie nun
voll bezahlt. Letztere Angabe erweist sich als
unrichtig. An die ganze Schuld von 360 Fr. hat sie
volle 36 Fr. bezahlt, wovon allerdings 30 Fr. am
2. Dezember 1909, also kurz nach ihrer Verurteilung.
Seither hat sie sich damit begnügt, um steten
Aufschub der Strafe einzukomhien. Das Gesuch kann
seitens der Ortsbehörden von Köniz nicht empfohlen
werden; letztere befinden sich dabei in der Urtümlichen

Meinung, die Strafe betrage bloss 6 Monate.
Der Regierungsstatthalter beantragt, solche auf dieses
Mass zu reduzieren, da den Ehemann in der Tat auch
eine Schuld treffe. Der Regierungsrat kann dem letztern

Antrage beipflichten. Ein weitergehender Erlass
ist dagegen nach keiner Richtung geboten. Wenn sich
Frau Gerber konsequent hinter ihren Ehemann stecken
will, so ist ihr mit den Ortsbehörden von Köniz füglich
gegenüber zu halten, dass sie auch während der Zeit,
wo sie noch ledig war (1907/1908) sozusagen gar nichts
für ihr Kind getan hat. Der Regierungsrat beantragt
demnach Herabsetzung der Strafe auf 6 Monate.

Antrag des Regierungsrates : Reduktion der Strafe auf
6 Monate.

28. Bühlmann, Rudolf, geboren 1875, von Thun,
Schlosser in Bern, wurde am 28. Januar 1910 vom
Polizeirichter von Bern wegen Widerhandlung gegen
das Wirtschaftsgesetz zu 50 Fr. Busse, 10 Fr.
Patentgebühr und 33 Fr. Staatskosten verurteilt. Bühlmann
war in der Fabrik S. K. als Heizer angestellt. Nachdem

ursprünglich unter den dort beschäftigten
Arbeitern die Frage erwogen worden war, ob man nicht
gemeinschaftlich Bier kommen lassen wolle, übernahm
es dann Bühlmann, auf eigene Rechnung ein Depot
zu halten. Er bezog das Bier kistenweise von der
Brauerei und verkaufte es dann seinen Nebenarbeitern
literweise. Durch Denunziationen der letztern wurde
die Polizei aufmerksam gemacht und Btihlmann wurde
wegen Widerhandlung gegen das Wirtschaftsgesetz
angezeigt. Vor dem Richter wollte er nun den Standpunkt

vertreten, er habe das Bier lediglich im Auftrage

seiner Nebenarbeiter kommen lassen und sei somit,
weil er damit nicht Handel getrieben habe, nicht strafbar.

Das Beweisverfahren erzeigte indes, dass er
tatsächlich das Bier auf eigene Rechnung sich liefern
Hess und wieder abgab. Er wurde denn auch des ihm
zur Last gelegten Deliktes schuldig befunden. Heute
stellt er das Gesuch um Erlass der Strafe. Zur
Begründung befuft er sich auf die Unmöglichkeit
bezahlen zu können und zwar infolge erlittenen Unfalls
und grosser Familienlast. Nach dem Berichte der
städtischen Polizeidirektion entsprechen seine
Angaben den Tatsachen. Sein Gesuch wird von daher
und auch vom Regierungsstatthalter zur Entsprechung
empfohlen. Die Direktion des Innern kann sich mit
einem teilweisen Erlasse einverstanden erklären. In
der Tat liegen genügende Gründe für einen gänzlichen
Erlass der Dusse nicht vor. Dagegen lässt sich eine
wesentliche Reduktion mit Rücksicht auf die
Umstände des Falles und die prekären finanziellen
Verhältnisse sowie den guten Leumund und die bisherige
Straflosigkeit, des Petenten rechtfertigen. Der
Regierungsrat beantragt, die Busse auf 10 Fr. herabzusetzen.

Antrag des Regierungsrates : Reduktion der Busse auf
10 Fr.

29. Bertazzoli, Angelo, geboren 1877, von Roaglio
di Geo Brescia, Schuster, wohnhaft in Madretsch,
wurde am 7. April 1910 von der I. Strafkammer des
Obergerichts wegen Geliülfenschaft bei gewerbsmässiger

Begünstigung der Unzucht zu 40 Tagen
Gefängnis, getilgt durch die ausgestandene
Untersuchungshaft, 5 Jahren Verweisung aus dem Gebiete
des Kantons Bern und solidarisch mit 3 Mitverurteilten
zu 252 Fr. Staatskosten verurteilt. Bertazzoli war
angeschuldigt, einem B. S. zu Beginn des Winters 1907/08
bei der Verkuppelung der 17 jährigen Dirne O. M. in
Madretsch nach einem Bordell in Interlaken behülf-
lich gewesen zu sein. Er wurde diesbezüglich auch
schuldig befunden. Erstinstanzlich wurde B. S. wegen
gewerbsmässig betriebener Kuppelei verurteilt, ohne
dass er hiegegen ein Rechtsmittel ergriffen hätte.
Bertazzoli dagegen appellierte gegen das Urteil der ersten
Instanz, allerdings ohne Erfolg. Die Bertazzoli zur
Last gelegte Handlung bestand objektiv darin, dass
er dem B. S. die Adresse der V. M. angegeben hatte.
Die I. Strafkammer stützte sich bei der Beweiswürdigung

auf eine Reihe von Indizien ; zunächst enthielten
die Repositionen Bertazzolis selbst belastende
Momente; im ersten Verhör sagte er nämlich u. a. folgendes

aus : « Im Cafe G. fragte er (B. S.) mich, wo Emil
wohne. Dieser Emil hatte eine Geliebte, eine bekannte
junge Dirne Virginie. B. S. sagte mir, er wisse für
ein Mädchen einen guten Platz in Interlaken, dans
une Wirtschaft, er zwinkerte dabei en rigolant und ich
kapierte gleich, welcher Art Wirtschaft er meinte. Er
fragte mich nun, wo Emil wohne, und ich sagte ihm
hinter der Post in Madretsch. Das ist die ganze
Geschichte. » In der Hauptverhandlung äusserte sich
Bertazzoli eher noch deutlicher. Als weiteres Indiz
fiel in Betracht die folgende Aussage des B. S. : « Als
ich den Bertazzoli anging, fragte ich, wo Emil sei ;

er sagte : in Madretsch hinter der Post. Ich sagte nun,
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ich sollte ein Mädchen haben, worauf Bertazzoli sagte,
die Kleine sei bei Emil. » Ein ferneres Indiz für die
Schuld Bertazzolis fand der Gerichtshof in einer bei
letzterem gefundenen Postkarte einer zweifelhat ten
Frauensperson, die einen Anhaltspunkt dafür bot, dass
er sich auch in anderen Fällen mit Kuppelei abgab.
Als wichfigejs Indiz bezeichnen die Motive sodann
das Vorstrafenverzeichnis mit folgendem Passus:
« Bertazzoli ist am 13. Dezember 1907 vom korrektio-
nellen Richter, von Biel wegen gewerbsmässiger
Begünstigung der Unzucht zu 3 Tagen Gefängnis
verurteilt worden. Seine Behauptung, er habe sich nie
mit der Verkuppelung von Mädchen abgegeben, erweist
sich daher ebenfalls als erlogen. » Schliesslich bemerkt
der Gerichtshof noch was folgt: «Die mannigfachen
Beziehungen des Bertazzoli zu Dirnen, Bordellmüttern
und Zuhältern, die sich aus den Akten unzweifelhaft
ergeben, lassen auch nicht den leisesten Zweifel an
seiner Schuld übrig.» Die Frage, ob die Handlungsweise

Bertazzolis als Gehülfenschaft im technischen
Sinne zu betrachten sei, musste vom Gerichtshof ebenfalls

bejaht werden, sodass die Verurteilung wegen des
Bertazzoli zur Last gelegten Deliktes erfolgen musste.
Heute stellt Bertazzoli das Gesuch um Erlass der
Verweisungsstrafe. Er beruft sich namentlich darauf, dass
die Annahme des Gerichtes, er sei wegen
gewerbsmässiger Begünstigung der Unzucht vorbestraft, falsch
war und will damit die Schlüssigkeit des Schuldbeweises

anfechten. Im weitern macht er geltend, dass er
48 Tage in Untersuchungshaft war, währenddem das
Maximum der angedrohten Strafe 45 Tage betrage und
der Haupttäter selbst nur zu 40 Tagen Gefängnis
verurteilt worden sei, und schliesslich nimmt er auf seine
persönlichen Verhältnisse — er ist einbeinig und daher
nicht Voll erwerbsfähig, obwohl er das Schuhmachergewerbe

trotz seines körperlichen Mangels sehr wohl
ausüben zu können scheint — und seine kürzlich
erfolgte Verheiratung Bezug. Seitens des Gemeinderates

von Madretsch und des Regierungsstatthalters
von Nidau wird das Gesuch empfohlen. Es ist richtig,
dass Petent nicht wegen gewerbsmässiger Begünstigung
der Unzucht, sondern wegen Konkubinat vorbestraft
ist. Der Irrtum rührte von einer unrichtigen
Urteilsmitteilung des Richteramtes her, welches die Strafe
wegen Konkubinat aussprach ; damit fällt aber nicht,
wie Petent, geltend machen will, das Urteil der I.
Strafkammer in sich selbst zusammen; es sind immerhin
noch eine Reihe von Indizien vorhanden, die an der
Schuld Bertazzolis keinen Zweifel aufkommen lassen.
Jedenfalls kann die Begnadigungsinstanz die Akten
frei würdigen und ist nicht wie das Gericht an formelle
Beweisvorschriften gebunden. Was nun die
Untersuchungshaft anbelangt, so ist vorerst zu bemerken,
dass das Maximum der angedrohten Strafe nach dein
Wortlaute von Art. 168 St. G. B. weit höher ist, als
Petent berechnet; zudem ist die Strafe gänzlich getilgt
erklärt worden; es war somit ganz gleichgültig, ob
das Gericht 15 Tage oder 40 Tage Gefängnis aussprach.
Die Frage, ob die Verweisungsstrafe aufrecht, zu
erhalten ist oder fallen gelassen werden kann, ist
demnach ganz für sich zu prüfen. Nun ist allerdings das

von Bertazzoli begangene Delikt ein höchst verwerfliches

und gemeingefährliches und wirft ein bedenkliches

Licht auf die Gesinnung des Gesuchstellers.
Andererseits ist aber doch die Tätigkeit Bertazzolis
nicht gerade eine intensive zu nennen; sie beschränkt
sich darauf, die Adresse einer als Dirne bekannten

Frauensperson anzugeben. Im weitern ist Tatsache,
dass Petent wegen ähnlicher Vergehungen nicht
vorbestraft ist und den Behörden sonst zu Klagen nicht
Anlass gegeben hat. Er hat sich seither mit einer
Bernerin verheiratet, der gegenüber die Ausweisung
des Ehemannes zweifellos rigoroser erscheinen müsste,
als gegenüber dem letzteren selbst. Die Gemeinde-
und Bezirksbehörden bescheinigen, dass Petent
nunmehr Reissig arbeitet und empfehlen das Gesuch.
Schliesslich ist zu bemerken, dass seit der Begehung
des Deliktes nahezu 3 Jahre verflossen sind, während
deren Bertazzoli zu keinen neuen Klagen Anlass
gegeben hat. Mit Rücksicht auf alle diese Verhältnisse
lässt es sich vielleicht rechtfertigen, wenn auch
angesichts der Natur des Deliktes nicht lebhaft
befürworten, die Verweis ungsstrafe zu erlassen. Sollte
Bertazzoli zu irgendwelchen begründeten Aussetzungen
Anlass geben, so kann dessen Ausweisung auf
administrativem Wege jederzeit erfolgen. Der Regierungsrat
beantragt somit die Verweisungsstrafe aufzuheben.

Antrag des Regierungsrates: Erlass der Verweisung.

30. Maier, Joseph, geboren 1877, von München,
Bierbrauer und Küfer, im Glockenthal, Gemeinde
Steffisburg, Wurde am 1. April 1910 vom korrektioneilen

Gericht von Thun wegen Konkubinats zu
10 Tagen Gefängnis, 5 Jahren Kantonsverweisung und
21 Fr. 50 Staatskosten verurteilt. Anlässlich eines
gegen die Bordellhalterin B. im Schwandenbadgässli,
Gemeinde Steffisburg, geführten Strafverfahrens wurde
ermittelt, dass Maier seit mehreren Monaten bei
derselben logiert und mit ihr im Konkubinat gelebt hatte.
Maier musste dies zugestehen. Heute stellt er nun das
Gesuch um Erlass der über ihn verhängten Strafe,
indem er im wesentlichen geltend macht, es sei solche
zu scharf ausgefallen. Maier, der sich nicht scheute,
in einem Bordell dauernden Aufenthalt zu nehmen
und den keine Gebote der Sitte und des Anstandes
quälen, erscheint indes eines Begnadigungsaktes nicht
würdig. Es liegt für den Grossen Rat auch nicht etwa
ein Anlass vor, die vom Gerichte über den Petenten
verhängte Massnahme der Wegweisung aufzuheben.
Der Regierungsrat beantragt demnach, das Gesuch
abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

31. Mocellini, Girolamo, geboren 1873, von Nazario,
Vicenza, Italien, Mineur und Inhaber einer Kostgeberei
in Niederried, wurde am 12. Juli 1910 vom Polizeirichter

von Aarberg wegen Widerhandlung gegen
das Wirtschaftsgesetz zu 50 Fr. Busse, zur
Nachbezahlung einer Patentgebühr von 10 Fr. und zu 18 Fr.
Staatskosten verurteilt. Mocellini betrieb in Niederried
eine Kostgeberei, die namentlich von den dort
beschäftigten Arbeitern der bernischen Kraftwerke
besucht wurde. Da er nicht im Besitze eines Wirtschaftspatentes

war, war er zur Abgabe von alkoholischen

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Bates. 1910. 84
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Getränken bloss zu den üblichen Mahlzeiten befugt.
Durch einen im Bezirksgefängnisse Aarberg in
Präventivhaft stehlenden italienischen Arbeiter wurde er
im Mai 1910 wegen Widerhandlung gegen das
Wirtschaftsgesetz denunziert. Dieser sagte nämlich dahin
aus, er wisse aus eigener Wahrnehmung, dass Mocellini
auch ausserhalb der Mahlzeiten Bier und Wein
ausschenke, dass es überhaupt in der Kostgeberei Mocellini

zu- und hergehe wie in einer Wirtschaft. Mocellini
bestritt die Richtigkeit dieser Depositionen; immerhin
gab er zu, an seine Pensionäre auch in der Zwischenzeit

alkoholische Getränke verabfolgt zu haben, da
sie unregelmässige Arbeitszeiten hatten; es sei auch
vorgekommen, dass sie Kameraden mitbrachten, die
dann auch mittranken. Hiezu kam die Aussage
einzelner Zeugen, die bei Mocellini alkoholische Getränke
in Quantitäten unter 2 Litern konsumiert haben wollten,
ohne dessen Pensionäre zu sein. Gestützt auf die
Beweislage nahm der Richter an, Mocellini habe sich
in der Tat des unbefugten Wirtens schuldig gemacht,
verurteilte ihn indes zum Minimum der angedrohten
Strafe, indem er in den Motiven des. Urteils ausführt,
dass der Angeschuldigte weniger aus Renitenz gegen
die gesetzlichen Vorschriften denn aus zuweitgehendem
Entgegenkommen gegenüber den Arbeitern der
Elektrizitätswerke sich vergangen habe und dass eine weitere
Reduktion der Busse auf dem Begnadigungswege von
ihm empfohlen werden könne. Heute stellt Mocellini
das Gesuch um Erlass der Busse, indem er im wesentlichen

auf die bereits vom Richter relevierten für eine
'milde Bestrafung sprechenden Umstände des Falles
verweist; er macht im weitern geltend, dass er in
bescheidenen Verhältnissen lebe und auf seinen
Tagesverdienst angewiesen sei. Der Regierungsstatthalter
von Aarberg kann das Gesuch nicht befürworten.
Mocellini befinde sich schon seit geraumer Zeit in Niederried

und habe Gelegenheit genug gehabt, sich über
die gesetzlichen Vorschriften zu informieren. Schon
lange habe es als sicher gegolten, dass er unbefugterweise

Bier und Wein ausschenke, es sei indes schwer,
ihm beizukommen, da er von seinen Landsleuten, die
hauptsächlich in Frage kommen, gedeckt und in Schutz
genommen werde. Es bestünden übrigens Anhaltspunkte

dafür, dass die Kostgeberei ungefähr im gleichen
Stil weitergeführt würde. Es würde als unbillig
empfunden, wenn gegenüber Ausländern eine largere
Auffassung vertreten würde als gegenüber Einheimischen.
Die Direktion des Innern spricht sich ebenfalls für
Abweisung des Gesuches aus. Der Regierungsrat hält
dafür, es wäre angesichts der vorliegenden Berichte und
Anträge eine Reduktion der Busse oder gar deren
gänzlicher Erlass nicht zu rechtfertigen. Die Busse
ist durchaus nicht so hoch, dass sie auch für einen
Mann in bescheidenen Verhältnissen als unerschwinglich

bezeichnet werden müsste. Die Gründe, die der
Richter für eine Reduktion derselben anführt, werden

durch den Bericht des Regierungsstatthalters, der
auf einer längern Beobachtung der Kostgeberei Mo-
çellinis fusst, doch wesentlich entkräftet. Der
Regierungsrat beantragt in Erwägung aller Umstände des
Falles, das Gesuch abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

32. Steffen, Jakob, geboren 1888, von Trub, Ziege-
leiarbeitei1 in Grandval, wurde am 25. April 1910 von
der I. Strafkammer des Obergerichts wegen Missliand-
lung zu 80 Tagen Korrektionshaus, umgewandelt in
40 Tage Einzelhaft, 1 Jahr Wirtshausverbot, 150 Fr.
Entschädigung an die Zivilpartei und 118 Fr. Staatskosten

verurteilt. Eines Abends in der ersten Hälfte
Juli 1909 befand sich Steffen in der Wirtschaft W. in
Grandval; etwas angetrunken, fing er an, die Gäste
zu belästigen und wurde daher nach-fruchtloser
Mahnung seitens des Wirtes vor die Türe gesetzt. Hier
soll er zunächst, was allerdings nicht gesetzlich
erwiesen werden konnte, gegenüber dem Wirte Drohungen

ausgestossen haben; etwas später sodann fiel er
auf offener Strasse ohne jede Veranlassung den
daherkommenden Bürger P. mit gezogenem Messer an und
versetzte ihm einen Stich, der glücklicherweise pariert
wurde und nur eine kleine Verletzung der Hand zur
Folge hatte; ebenso misslang der Versuch, den er nun
anstellte, jenen in den in der Nähe befindlichen Brunnen

zu werfen. Am 26. August 1909 abends trafen
sich Steffen und Wirt W. in der Wirtschaft R. bei
Grandval. Um 9 1/2 Uhr begab sich W. auf den Heimweg.

Steffen, der offenbar auf Rache wegen des
Vorfalls vom Juli sann, folgte ihm nach und fiel ihn
unterwegs an; er entriss ihm den Stock und schlug
damit so lange auf W. ein, bis dieser regungslos am
Boden lag. W. konnte sich später mit Mühe nach
Hause schleppen und blieb 10—12 Tage völlig
arbeitsunfällig; er haLe an Kopf, Oberkörper und Armen
an 30 Wunden und Quetschungen erlitten, und nach
dem Expertenbericht war es nur der ausserordentlich
robusten Natur des W. zuzuschreiben, wenn nicht
schwerere Folgen eingetreten waren. Steffen ist nicht
vorbestraft; angesichts der aussergewöhnlichen an den
Tag gelegten Brutalität und der übrigen erschwerenden
Umstände der begangenen Delikte konnte indes vom
bedingten Erlass der Strafe nicht die Rede sein. Heute
stellt er das Gesuch um Begnadigung. Er beruft sich
im wesentlichen darauf, dass er unter dem Einflüsse
genossenen Alkohols gehandelt habe und nun Willens
sei, dem letztern zu entsagen. Der Regierungsrat ist
nicht in der Lage, einen Antrag auf Begnadigung zu
stellen, nachdem das Obergericht die Frage eines
bedingten Straferlasses nach reiflicher Erwägung
abschlägig beschieden hat. Die gleichen Gründe, welche
hiezu geführt haben, sprechen, und zwar in vermehrtem

Masse gegen einen gänzlichen Erlass der Strafe.
Es wird demnach Abweisung des Gesuches beantragt.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

33. Frei, Karl, geboren 1880, Elektrotechniker, von
Höllstein, wohnhaft in Zollikofen, wurde am 11. Mai
1910 von der I. Strafkammer des Obergerichts wegen
öffentlichen unanständigen, Aergernis erregenden
Benehmens zu 30 Fr. Busse und 79 Fr. 80 Staatskosten
verurteilt. Frei befand sich am Abend des 27. November

1907 in der Wirtschaft G. im Hasli bei Riggisberg,
woselbst noch andere Gäste anwesend waren. Im
Laufe des Abends verliess er das Lokal und kehrte
sodann nach einiger Zeit mit aufgeknöpften Hosen und
heraushängendem Gliede in dasselbe zurück. Er wurde
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von den Anwesenden sofort zur Ordnung gewiesen;
er kam der Aufforderung nach, fing dann aber an,
gegen die an ihn gerichteten Zurechtweisungen zu
protestieren, bis es schliesslich zwischen ihm und dem
Wirte zu Tätlichkeiten kam. Während der durch eine
von Amtes wegen eingereichte Strafanzeige
veranlassten Untersuchung bestritt Frei konsequent die ihm
zur Last gelegte Handlungsweise; er wurde indes
durch Augenzeugen überwiesen. Heute stellt er nun
das Gesuch um teilweisen Erlast der Busse. Frei ist
nicht Vorbestraft. Er beruft sich zur Begründung seines
Gesuches auf Vermögenslosigkeit und geringes
Einkommen. Ueber letztern Punkt wird indes nichts
nachgewiesen. Dagegen ist durch Zeugnis des Gemeinderats

von Münchenbuchsee dargetan, dass die Eltern
Freis Vermögen besitzen. Der Regierungsrat hält dafür,
es seien Begnadigungsgründe nicht vorhanden. Wohl
aber sprechen die Natur und Umstände des Deliktes
und das Verhalten Freis während der Untersuchung
entschieden gegen einen Erlass. Es wird demnach
Abweisung des Gesuches beantragt.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

34. Weber, Eduard, geboren 1878, Kommis, von
Eichen, in Zug, wurde wegen Widerhandlung gegen
die Lotterievorschriften am 11. November 1908 vom
Polizeirichter von Bern zu 40 Fr. Busse und 5 Fr. 20
Staatskosten, aim 30. März 1909 vom Polizeirichter
von Trachselwald zu 15 Fr. Busse und 9 Fr. 80
Staatskosten, am 7. Dezember 1909 und 15. Juni 1910 vom
Polizeirichter von Delsberg zu 40 und 50 Fr. Busse
und insgesamt 20 Fr. 60 Staatskosten und am 21. Mai
1910 vom Polizeirichter von Thun zu 3 Bussen von
je 15 Fr. und 12 Fr. Staatskosten verurteilt. Weber
versandte in den Jahren 1908, 1909 und 1910 von Zug
aus wiederholt Prospekte, Einladungen zur Teilnahme
und Bestellzeddel für Lotterien, die im Kanton Bern
nicht autorisiert waren, nach verschiedenen
Ortschaften des letztern. Es zog ihm dies in den hievor
erwähnten Amtsbezirken verschiedene Anzeigen und
Verurteilungen zu. Im Bewusstsein der Tatsache, dass
die Bussen im Kanton Zug nicht vollzogen werden
konnten, kehrte sich Weber, der sich vor Gericht
nie persönlich stellte, nicht daran und liess sich durch
dieselben auch nicht beeinflussen. Nachdem nun aber
dessen Ausschreibung im bernischen Fahndungsblatt
erfolgt ist, findet er sich veranlasst, ein Gesuch um
Erlass der Bussen zu stellen. Er begründet es damit,
dass er nunmehr sein Lotteriegeschäft aufgegeben habe
und verspricht, nie mehr Prospekte nach dem Kanton
Bern senden zu wollen. Etwas weiteres ist er nicht
in der Lage anzubringen; namentlich wird nicht
geltend gemacht, dass er die Bussen nicht zu bezahlen
vermöchte. Der Regierungsrat findet denn auch, es
seien Begnadigungsgründe nicht vorhanden und beantragt,

das Gesuch abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

35. Haller, Charlotte, geborene Meyer, geboren
1866, von Reinach, in Zug, wurde wegen Widerhandlung

gegen die Lotterievorschriften am 18. November

1908, 25. und 31. August 1909 vom Polizeirichter
von Delsberg zu 20, 40 und 40 Fr. Busse sowie zu 11,
8, 80 und. 7 Fr. 90 Staatskosten verurteilt. Frau Haller
versandte im Juli 1908 von Zug aus Bestellzettel und
Prospekte für Lotterien, die im Kanton Bern nicht
autorisiert waren, nach Courtetelle. Es zog ihr dies die
ersterwähnte Verurteilung zu. Im Sommer 1909
inserierte sie zu wiederholten Malen für solche Lotterien

in jurassischen Blättern. Auch diese Fälle
gelangten zur Anzeige und Beurteilung. Seither hat Frau
Haller Weder die Bussen noch die Staatskosten bezahlt,
da solche im Kanton Zug nicht beigetrieben werden
können. Heute stellt sie das Gesuch um Erlass der
Bussen. Sie beruft sich darauf, dass sie während der
Krankheit ihres Mannes sich mit dem Vertrieb von
Lotterielosen befasst. habe, um etwas für die zahlreiche
Familie zu verdienen. Ueber diese Ausführungen sowie
ihre damalige finanzielle Lage bringt sie indes keinerlei
Ausweise bei. Da Frau Haller den Handel mit Lotterielosen

geschäftsmässig betrieb, mus^te sie genau wissen,

welche Lotterien im Kanton Bern bewilligt waren
und welche nicht, und hat demnach bewusst gegen
die bezüglichen Strafvorschriften Verstössen. Im Interesse

der konsequenten Handhabung der letztern muss
ein Erlass der Bussen entschieden abgelehnt werden,
zümal keinerlei Gründe nachgewiesen sind, welche
einen solchen zu rechtfertigen vermöchten. Der
Regierungsrat beantragt Abweisung des Gesuches.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

36. Juillerat, Albin, geboren 1866, von Châtelat,
Uhrmacher in Malleray, wurde am 28. April 1910 vom
korrektioneilen Richter von Montier wegen
Widerhandlung gegen das Primarschulgesetz zu 4 Tagen
Gefangenschaft und 11 Fr. 10 Staatskosten verurteilt.
Juillerat entzog während der Monate Dezember 1909,
Januar, Februar und März 1910 sein im letzten
Jahrgange schulpflichtiges Mädchen J. der Schule. Er
wurde von der Schulkommission denunziert und
zunächst am 27. Januar und 24. Februar 1910 zu Bussen
von 12 und 24 Fr. verurteilt, denen er sich ohne weiteres

unterzog. Auf die dritte Anzeige verurteilte ihn
der Richter alsdann zu der erwähnten Gefängnisstrafe.
Die Bussen hat Juillerat bezahlt; dagegen ersucht er
heute tan Erlass der Gefängnisstrafe. Zur Begründung
des Gesuches weist er auf seine zahlreiche Familie
hin und macht sich anheischig, in Zukunft der
Schulpflicht in jeder Beziehung genüge zu leisten. Das
Gesuch wird vom Gemeinderate von Malleray
empfohlen. Juillerat hat seither zu keinerlei Klagen mehr
Anlass gegeben; er ist, abgesehen von den hievor
erwähnten Verurteilungen auch nicht vorbestraft. Dieser

Umstand und die vorliegende Empfehlung, sowie
die ökonomischen und familiären Verhältnisse des

Petenten mögen eine Berücksichtigung des Gesuches

rechtfertigen lassen. Dazu kommt, dass Juillerat nach
der Praxis des Obergerichts nicht zu Gefängnis hätte
verurteilt werden dürfen, da die 2 zu Busse verurteilenden

Erkenntnisse im Momente des dritten Urteils,
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wie festgestellt ist, nicht beide vollzögen waren, somit
Rückfall im Sinne des Primarschulgesetzes nicht vorlag.

An der Rechtskraft des Urteils ändert dies
allerdings nichts, dagegen ist doch die Begnadigungsinstanz
in der Lage, es mit in Betracht zu ziehen. Juillerat
hat nun allerdings sein Kind in fortgesetzter Weise
und in vollem BeWusstsein der Strafbarkeit seiner
Handlungsweise der Schule entzogen ; von einer
gänzlichen Begnadigung kann daher nach dem Dafürhalten
des Regierungsrates nicht wohl die Rede sein.
Dagegen erscheint eine Umwandlung der Gefängnisstrafe
in Busse aus den angeführten Gründen am Platze. Mit
Rücksicht darauf, dass Juillerat bereits zwei Bussen
und Staatskosten bezahlt hat, ist dabei der Betrag der
Busse nicht zu hoch anzusetzen. Der Regierungsrat
beantragt Umwandlung der Gefängnisstrafe in 15 Fr.
Busse.

Antrag des Regierungsrates : Umwandlung der Gefäng¬
nisstrafe in 15 Fr. Busse.

37. Berger, Johann Albrecht, geboren 1873, von
Fahrni, Uhrmacher in Schöpfen, wurde am 17. Februar
1910 vom Amtsgericht von Aarberg wegen unzüchtiger
Handlungen mit jungen Leuten zu 3 Monaten
Korrektionshaus, umgewandelt in 45 Tage Einzelhaft, und
109 Fr. 30 Staatskosten verurteilt. Berger wurde schuldig

befunden, in den Jahren 1908 und 1909 mit drei
im Alter von unter 16 Jahren stehenden Mädchen
unzüchtige Handlungen begangen zu haben; die
Handlungen bestanden darin, dass er die Geschlechtsteile
der Mädchen betastete und mit einem der letztern
beischlafsähnliche Handlungen vornahm. Die Mädchen
besorgten gegen kleine Entgelte für Berger Kommissionen;

hiebei kam es vor, dass sich Berger allein
mit ihnen befand; solche Gelegenheiten benutzte er
ialsdann zu seinen Unsittlichkeiten. Berger ist
verheiratet und Vater eines Kindes. Im Jahre 1903 wurde
er vom Amtsgericht Solothurn-Lebern wegen unzüchtiger

Handlungen mit einem Mädchen unter 14 Jahren
zu 6 Monaten Einsperrung verurteilt. Mit Rücksicht
hierauf und die Natur der begangenen Delikte wies
ihn das Gericht mit einem Antrag auf Gewährung des
bedingten Straferlasses ab. Heute stellt er nun das
Gesuch um Erlass der Strafe auf dem Begnadigungswege.

Er beruft sich auf gesundheitlich ungünstige
Verhältnisse und macht geltend, durch den Vollzug
der Strafe würde er in ökonomischer Beziehung schwer
geschädigt. Seine Vergehungen will er unter dem
Einflüsse des Alkohols begangen haben, dem er nur völlig
entsagen will. Der Gemeinderat von Schüpfen
bestätigt seine Ausführungen grösstenteils. Der
Regierungsstatthalter spricht sich gegen eine Begnadigung

aus, indem er findet, das Gericht habe den
zugunsten Bergers etwa vorliegenden mildernden
Umständen bei der Strafausmessung bereits Rechnung
getragen. Der Regierungsrat kann dem Gesuche nicht
beipflichten. Im Vergleich zu der Mehrzahl der Straf-
handlungen, deren Schwere und Verwerflichkeit, ist die
Strafe nichts weniger denn als zu hoch zu bezeichnen.
Berger hat seine jugendlichen Opfer moralisch
geschädigt oder zum mindesten schwer gefährdet und
erscheint angesichts der Tatsache, dass er schon ein¬

mal desselben Deliktes wegen bestraft werden musste,
durchaus nicht als ungefährlich; gegenteils müssen
seine deliktischen Neigungen mit Nachdruck bekämpft
werden. Das Gericht hat es denn auch nicht für
angebracht befunden, den bedingten Erlass der Strafe
eintreten zu lassen. Umsoweniger erscheint aber eine
Begnadigung am Platze. Es können auch die
Familienverhältnisse und Rücksichten auf die ökonomische
Lage des Petenten keinen Ausschlag zu dessen Gunsten
geben, indem Unzukömmlichkeiten nach dieser Richtung

eben in der Natur einer Freiheitsstrafe liegen
und fast regelmässig mit einer solchen verknüpft sind.
Der Regierungsrat beantragt demnach, das Gesuch
abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

38. Gnermaim, Charles, geboren 1867, von Fenin-
Villars-Saules, Graveur in Renan, zurzeit in der
Strafanstalt Thorberg, wurde am 17. Juli 1908 von den
Assisen des V. Bezirkes wegen Mordversuches,
tätlicher Bedrohung und Entweichungsversuches zu
5 Jahren und 3 Monaten Zuchthaus, 20 Fr. Busse,
speziell wegen des letztgenannten Deliktes zu 5 Tagen
Gefängnis und 655 Fr. 45 Staatskosten verurteilt. Guer-
mann unterhielt seit längerer Zeit, nach seinen
Angaben seit Oktober 1907, mit der 1891 im Oktober
geborenen Mathilde J. in Renan ein Liebesverhältnis. Es
kam des öftern zum Geschlechtsverkehr. Schliesslich
wurde das Verhältnis mehr oder weniger publik. Die,
Ehefrau Guerlmann verliess die eheliche Wohnung;
auch den Eltern J. wurde die Sache durch
Drittpersonen hinterbracht; namentlich eine Nachbarin des

Guermann, eine gewisse Frau U., mischte sich in die
Angelegenheit und Mathilde J. wurde schliesslich
dazu gebracht, ihren Verkehr mit Guermann
abzubrechen. Guermann machte nun seinem Grolle
hierüber zunächst durch Drohungen Luft. Schliesslich
fasste er den Entschluss, sich an seiner Geliebten zu
rächen. Nachdem er sie bereits im Traufe des 3. Mai
1908 in einem Momente, wo sie sich bei Frau U. am
Fenster zeigte, von seiner Wohnung aus mit dem
Ordonnanzgewehr bedroht hatte, verfolgte er sie am
gleichen Abend auf einem Spaziergange mit den
Eheleuten U.; er hatte sich durch ein kleines Mädchen
über den Ausgang der J. auf dem Laufenden erhalten
und folgte den Spaziergängern unter Mitnahme seines
Ordonnanzgewehiies auf einem Umwege nach. Beim
Bahnübergange zwischen Sonvilier und Renan trat
er plötzlich aus einem Wäldchen hervor und rief sie
mit den Worten an: «Vous voilà, charognes, je vous
fous bas, toi Mathilde ton existence est perdue.» Gleichzeitig

brachte er sein Ordonnanzgewehr in Anschlag.
In diesem Momente trat indes der Landjäger von
Renan. der von den Drohungen Guermanns gehört, ihn
überwacht und ihm, nichts gutes ahhend, auf seinem
Schleichgange gefolgt war, hinzu und hielt mit den
Worten « que faites-vous » Guermann den Revolver
vor. Guermann sah sich überrascht, setzte sein
Gewehr ab, entlud solches auf Befehl und liess sich in
der Folge verhaften. In seiner Wohnung wurde ein
Brief gefunden, worin er die Absicht kundgab, die
Mathilde J. und sodann auch sich zu töten. Am Fenster
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hatte er ein Papier mit Leidrand befestigt. Während
der folgenden Strafuntersuchung bestritt er hartnäckig,
die Absicht gehabt zu haben, Mathilde J. zu töten.
Die tätlichen Drohungen vom gleichen Tage wollte
er überhaupt in Abrede stellen. Die Geschwornen
befanden ihn indes schuldig im Sinne der Anklage. Guer-
mann ist nicht vorbestraft. Früher einen guten
Leumund geniessend, ergab et sich in letzter Zeit ziemlich

häufig dem Trünke. Bei der Strafausmessung zog
der Gerichtshof in Betracht, dass es sich objektiv nicht
gerade um einen schweren Fall handelte, indem eine
auf die Tötung unmittelbar gerichtete Handlung nicht
begangen worden war. Es brauchte demnach über das
allerdings hohe Minimum der angedrohten Hauptstrafe
nicht wesentlich hinausgegangen zu werden. Wegen
eines Ausbruchsversuches aus dem Gefängnis musste
eine Strafe besonders ausgesprochen werden. Guer-
rnann ist bereits im Januar und Mai 1909 mit
Begnadigungsgesuchen vorstellig geworden, wurde indes vom
Grossen Rat damit abgewiesen. Heute erneuert er
das Gesuch, indem er wie früher das Urteil nach
verschiedenen Richtungen kritisiert und seine Schuld in
Abrede stellen will. Nach der Auffassung des
Regierungsrates ist das Gesuch immer noch verfrüht,
nachdem Petent noch nicht einmal die Hälfte der
Strafe abgesessen hat. Bei guter Aufführung Guer-
manns in der Strafanstalt dürfte demselben zwar mit
Rücksicht auf die Umstände des Falles und die Höhe
des Strafminimums ein Teil der Strafe erlassen werden.
Der Regierungsrat hält indes den Zeitpunkt hiefiir
noch nicht für gekommen und beantragt demnach das
Gesuch abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

39. Bigler geborene Nahlik, Viktoria, geboren 1878,
Ehefraü des Karl Alfred, in Worb wohnhaft, wurde
am 25. Mai 1910 von der Assisenkammer des
Obergerichts wegen Begünstigung bei Diebstahl zu 10
Tagen Gefängnis und 36 Fr. 68 Staatskosten verurteilt.
Der Sfehwager der Viktoria Bigler, P. Bigler, war im
Herbst 1909 für einige Zeit bei der Witwe G.,
Uhrmacherin in W., angestellt. Während dieser Zeit drang
er in unbewachten Momenten zu gestand enermassen
nicht weniger als 6 Mal in das Uhrenmagazin der
Witwe G. ein, indem er die Türe mittelst eines zum
Dietrich umgeformten Schuhhakens öffnete und
behändigte Herren- und Damenuhren sowie Uhrketten
im Wert von über 100 Fr. Einzelne Stücke hievon
gab er an seinen Bruder und dessen Ehefrau Viktoria
Bigler weiter, welche solche annahmen, trotzdem sie
wussten, dass Bigler sie gestohlen hatte. Sie machten
sich dadurch der Begünstigung schuldig. Währenddem

der Ehemann Bigler den Sachverhalt und seine
Schuld zugab, suchte Viktoria Bigler zu bestreiten;
sie wurden indes beide verurteilt. Der Ehemann hat
die Strafe abgesessen; dagegen stellt nun die Ehefrau
das Gesuch um Erlass derselben. Sie beruft sich
darauf, dass sie Mutter mehrerer noch kleiner Kinder
sei. Viktoria Bigler ist im Kanton Bern nicht
vorbestraft ; dagegen hat sie in Deutschland wegen
Betruges, Diebstahls Und Unterschlagung nicht weniger
als 10 zum Teil schwere Vorstrafen erlitten. Sie er¬

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Kates. 1910.

scheint demnach einer Begnadigung nicht würdig. Der
Regierungsrat beantragt, das Gesuch abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

40. Tschanz, Gottfried Rudolf, geboren 1861, von
Wichtrach, Bäcker in Bern, wurde am 14. März 1910
von der I. Strafkammer wegen Widerhandlung gegen
das Wirtschaftsgesetz zu 50 Fr. Busse, zur
Nachbezahlung von 10 Fr. Patentgebühr und zu 96 Fr. 40
Staatskosten verurteilt. Am 9. September 1909 reichte
Polizist S. in Bern gegen Tschanz Strafanzeige ein
wegen Verkaufs von Bier in Quantitäten unter 2 Litern
auf dem Bauplatze des Schosshaldenschulhauses. Vor
Gericht gab Tschanz zu, dass er an die Bauarbeiter
Bier geliefert hatte; er behauptete indes, er habe
solches jeweilen auf Kollektivbestellung an den Bauführer
geliefert, welcher seinerseits für die Verteilung unter
dile Arbeiter besorgt gewesen sei; Quantitäten von
unter 2 Litern direkt an die Arbeiter abgegeben zu
haben, bestritt er des entschiedensten. Er wurde hierin
'durch den fraglichen Bauführer und anderweitige
Zeugen bestätigt. Demgegenüber deponierte der
Anzeiger, er habe sich, als er von dem Bierverkaufe
auf dem genannten Bauplatze vernommen habe,
einmal hinter einen Zaun gestellt und dort mit eigenen
Augen und Ohren wahrgenommen, dass Tschanz,
beziehungsweise in dessen Anwesenheit dessen Ehefrau,
Bier literweise an die Arbeiter verkaufte. Nach Art.
360 St. B. schufen diese Depositionen Beweis und es
gelangte das Gericht in beiden Instanzen gestützt
darauf zur Verurteilung des Tschanz. Heute stellt
derselbe nun das Gesuch um Erlass der Busse. Er wendet
sich gegen die Praxis des Gerichts, welches in einer
seines Erachtens unrichtigen Auslegung des Art. 360
St. B. den Aussagen eines Polizeiangestellten in
Polizeistraffällen solange vollen Glauben beimisst, als
solche nicht auf dem Wege eines besonderen
Strafverfahrens als falsch erwiesen worden sind, indem er
diese Praxis, die in casu dem Tschanz, trotz des
erbrachten Gegenbeweises, die Verurteilung eingebracht
habe, als unrichtig hinstellt. Im weitern macht er
geltend, Tschanz vermöge die Busse nicht zu bezahlen.
Die städtische Polizeidirektion bescheinigt, dass
Tschanz in sehr ungünstigen finanziellen
Verhältnissen-lebt, eine grosse Familie zu ernähren hat und
beantragt, dem Gesuche teilweise zu entsprechen; im
gleichen Sinne äussern sich der Regierungsstatthalter
und die Direktion des Innern. Was die vom Petenten
angezogene Gerichtspraxis anbelangt, so kann es nicht
Sache der Begnadigungsbehörden sein, solche auf ihre
Richtigkeit nachzuprüfen, obschon zugegeben werden
muss, dass sie in casu im Effekt etwas Stossendes
an sich trägt. Dagegen kann auch der Regierungsrat
mit Rücksicht auf die prekären Verhältnisse und die
übereinstimmenden vorliegenden Empfehlungen einer
Reduktion der Busse beipflichten. Er beantragt, solche
auf 10 Fr. zu erraässigen.

Antrag des Regierungsrates : Reduktion der Busse auf
10 Fr.

85*
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41. Hängärtner, Albert, geboren 1885, von Gondis-
wil, Metzger, zurzeit in Courtételle, wurde am 7. Mai
1910 von der I. Strafkammer des Obergerichts wegen
Tierquälerei zu 4 Tagen Gefängnis und 20 Fr. Rekurskosten

verurteilt. Am 30. Dezember 1909 hatte
Hängärtner, damals Metzgergeselle bei Metzger J. in Dulsberg,

mit einem zweiten Metzgerburschen einen Ochsen
zur Schlachtung nach dem Schlachthause von Oelsberg

zu überführen. Der Ochse war störrisch und
es gelang demselben zu entweichen; wieder eingefangen,

wurde er in die Schlachthalle verbracht. Hier
misshandelte Hängärtner nun das Tier in abscheulicher
Weise, indem er ihm ein Auge ausstach und es mit
einem Hammer auf den Kopf schlug, um es dann erst
nach geraumer Zeit abzutun. Durch die durchdringenden

Schmerzensschreie des Tieres wurden zwei
Frauenspersonen veranlasst, sich einzumischen, in das
Schlachthaus einzudringen und sich über die Vorgänge
Gewissheit zu verschaffen. Vor Gericht wollte
Hängärtner dar tun, er sei zu seinem Verhalten gezwungen
gewesen, da der Ochse wütend gewesen sei und
versucht habe, ihn mit den Hörnern zu treffen. Durch
die Zeugenaussagen war indes festgestellt, dass das
Tier bereits am Ring festgebunden und demnach
keinerlei Gefahr vorhanden war als die Misshandlung
erfolgte. Das Obergericht gelangte auf Grund einer
Würdigung des Tatbestandes, die von derjenigen des
erstinstanzlichen Richters in verschiedenen Punkten
abwich, zu einer wesentlichen Verschärfung der Strafe,
indem es unter Belassung der erstinstanzlich
ausgesprochenen Busse von 20 Fr. ausserdem auf
Gefängnis erkannte. Angesichts der Brutalität und
Grausamkeit der Handlungsweise Hängärlners konnte von
einem bedingten Straferlasse nicht die Rede sein.
Hängärtner wendet sich nun mit einem Gesuch um Erlass
der Freiheitsstrafe, indem er auf seiner Darstellung
des Sachverhaltes beharrt und sich im übrigen auf
seine bisherige Unbescholtenheit und seine
Familienverhältnisse beruft. Hängärtner ist nicht vorbestraft
und genoss sonst einen einwandfreien Leumund, beides
Umstände, die zur Zeit der Verurteilung übrigens wohl
bekannt waren. Wenn der Gerichtshof trotzdem die
Frage auf Gewährung des bedingten Erlasses der
Freiheitsstrafe verworfen hat, so kann umsoweniger ein
gänzlicher Erlass derselben in Erwägung gezogen
werden. Der Regierungsrat hält dafür, der Fall sei
mit Rücksicht auf die Natur und Verwerflichkeit des
Deliktes für eine Begnadigung durchaus ungeeignet
und beantragt demnach, das Gesuch abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung,

42. Monning, Emil, geboren 1863, von Bözingen,
Schuhmacher, zurzeit in der Strafanstalt Witzvvil,
wurde am 19. Juni 1909 von den Assisen des IV.
Bezirkes wegen Unterpchlagung in mehreren Fällen zu
2 Jahren Zuchthaus, dem Grundsatze nach zu
Entschädigung an die eine Zivilpartei, zu 565 Fr.
Entschädigung an eine zweite Zivilpartei, zu je 100 Fr.
Interventionskosten an beide Zivilparteien und zu
395 Fr. 95 Staatskosten verurteilt. Emil Monning, der
in Bözingen den Schuhmacherberuf betrieb, wurde
im Jahr 1897 daselbst Burgerkassier und 1905 Sektions¬

chef. In finanzieller Bedrängnis, in die er zum Teil
durch seine grosse Familienlast, durch Verbindlichkeiten,

die er für Seinen Schwiegervater kontrahierte,
und vielleicht zum Teil auch durch eine zunehmende
Vernachlässigung seines eigentlichen Berufes und
durch Verschleuderung von Zeit und Geld mit Brief-
markensammeln geriet, vergriff er sich während
vier Jahren fortgesetzt zunächst an den ihm
anvertrauten Geldern der Burgergemeinde und sodann
auch an staatlichen Geldern, die er in seiner Eigenschaft

als Sektionschef einnahm. Die zum Nachteil
der Burgergemeinde unterschlagenen Summen
beliefen sich auf mindestens 4971 Fr. 75, die dem
Staate veruntreuten Beträge gegen 300 Fr. Erstere
Summe setzte sich zusammen aus Geldern, die Monning
verschiedenen zugunsten der Burgergemeinde eröffneten

Krediten entnahm, sowie aus einkassierten
Holzgeldern, letztere aus eingegangenen Militärpflichtersatzsteuern.

Die zum Nachteil der Burgergemeinde begangenen

Unterschlagungen wurden durch eine höchst
mangelhafte Kontrolle ausserordentlich erleichtert.
Immerhin war Monning bereits früher einmal wegen
Unregelmässigkeiten in seiner Rechnungsführung
gewarnt worden. Neben den in. amtlicher Stellung
begangenen Veruntreuungen liess sich Monning auch
solche zum Nachteil Privater zuschulden kommen. So
veräusserte er eine Auswahl Sendung von Briefmarken
im Werte von ca. 100 Fr., die er von Markenhändler Z.
in Bern im Frühjahr 1908 unter Eigentumsvorbehalt
erhalten hatte, ohne den Preis dafür bezahlt zu haben.
In gleicher Weise und um die gleiche Zeit yerfügte
er über drei ihm seitens des Markenhändlers K. in
Solothurn zugegangene Auswahlsendungen, an denen
ebenfalls Eigentumsvorbehalt bestand. Die Sendungen
hatten einen Wert von 225 Fr. Mit dem letztgenannten
Markenhändler stand Monning im Wechselverkehr. Am
31. Juli 1908 wurde ein zugunsten K's. ausgestellter
Eigenwechsel des Monning im Betrag von 450 Fr. fällig.
Tags zuvor ersuchte der Schuldner den K. um
Zusendung von 380 Fr., da er nur 70 Fr. besitze und
somit nicht imstande sei, den Wechsel einzulösen.
K. entsprach dem Ansuchen unter der ausdrücklichen
Bedingung, dass die 380 Fr. zur Honorierung des
Wechsels verwendet würden. Monning deckte jedoch
mit der Summe anderweitige Verbindlichkeiten und
liess den indossierten Wechsel protestiert zurückgehen,

sodass K. für Wechselsumme und Spesen
aufkommen musste. K. wurde so in seinem Vertrauen
schmählich getäuscht. Im Oktober 1908 brach über
Monning der Konkurs aus und seine Gläubiger wurden
zu Verlust gewiesen. Die Vermögenslage Monnings war
derart, dass er keine berechtigte Aussicht haben konnte,
die veruntreuten Gelder je zu ersetzen; er musste
vielmehr seinen Zusammenbruch und die strafrechtlichen

Folgen kommen sehen. Monning ist nicht
vorbestraft und genoss sonst einen gutem Leumund. Heute
stellt er das Gesuch um Erlass des Restes der Strafe
und Aufhebung der Ehrenfolgen. Er macht im wesentlichen

geltend, dass er die veruntreuten Gelder nicht
sowohl für sich als für den Unterhalt seiner Familie,
für iseinen Schwiegervater und Drittpersonen verwendet
habe. Seine Handlungsweise sei der Ausfluss einer
Notlage gewesen. Im weitem beruft er sich auf die
prekäre Lage, in der sich seine Familie nunmehr
befindet. In der Strafanstalt hat er sich gut aufgeführt.
Die Umstände, unter denen Monning seine strafbaren
Handlungen begangen hat, sowie dessen frühere Un-
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bescholtenheit sind durch das Gericht bei der
Ausmessung der Strafe in Betracht gezogen worden, sie
können daher nicht heute neuerdings für eine soweit
gehende Milderung ins Feld geführt werden, wie sie
Petent anstrebt. So kann namentlich von einem
Erlasse der Ehrenfolgen der Zuchthausstrafe angesichts
der Schwere des Tatbestandes und der amtlichen
Stellung, in der Monning einen Teil seiner Unterschlagungen

begangen hat, nicht die Rede sein. Aber auch
der Erlass von nahezu der Hälfte der Freiheitsstrafe
ist mit den fraglichen Momenten und der guten
Aufführung des Gesuchstellers allein nicht zu rechtfertigen.
Dagegen kann sich der Regierungsrat im Hinblick auf
das Vorleben des Petenten, seine Familienverhältnisse
und sein Betragen in der Anstalt mit dem Erlasse eines
Viertels der Zuchthausstrafe einverstanden erklären
unter der Voraussetzung, dass sich Monning weiterhin
einer tadellosen Aufführung befleisst. In diesem Sinne
beantragt der Regierungsrat, Monning ein Viertel der
Freiheitsstrafe zu erlassen.

Antrag des Regierungsrates : Erlass eines Viertels der
Freiheitsstrafe.

43. Blatter, Karl Ludwig, geboren 1875, von
Schwendibach, Hotelier in Goldiwil, wurde am 13.
November 1909 vom Polizeirichter von Thun wegen
Widerhandlung gegen das Stempelgesetz zu 10 Fr.
Busse and 21 Fr. Staatskosten'verurteilt. Blatter wurde
von der Stempelverwaltung wegen NichtStempelung
einer an den Kurgast L. in Bern unterm 24. August 1909
ausgestellten quittierten Hotelrechnung im Betrage von
165 Fr. 20 denunziert; er machte übereinstimmend
vor der administrativen und der richterlichen Instanz
geltend, es handle sich nicht um eine eigentliche
Quittung, sondern lediglich um eine Zusammenstellung
von 4 Wochenrechnungen, die jede einzeln quittiert
worden sei, jedoch den Betrag von 50 Fr. jeweilen
nicht erreicht habe und somit nicht stempelpflichlig
gewesen sei. L. habe dieser Zusammenstellung als
Beleg für eine Verwaltungsstelle bedurft, von der ihm
die Kurkosten vergütet worden seien. L. bestätigte
diesen Sachverhalt und gab zwei der quittierten
Wochenrechnungen zu den Akten. Auf Grund dieses
Tatbestandes bestritt Blatter seine Strafbarkeit. Der
Richter vermochte indes seine Auffassung nicht zu
teilen. Die «Zusammenstellung» wies alle Momente
einer förmlichen Quittung auf, die denn auch zugestan-
denermassen als Beweismittel dienen sollte. Damit
war auch die Stempelpflicht ohne weiteres gegeben.
Blatter appellierte gegen den erstinstanzlichen
Entscheid an das Obergericht ; es wurde ihm indes Mangels
Zuständigkeit das Forum verschlossen. Heute stellt er
nun das Gesuch um Erlass der Busse, indem er seinen
früher eingenommenen Standpunkt neuerdings
vorträgt. Anderweitige Begnadigungsgründe werden nidü
geltend gemacht. Die Finanzdirektion spricht sich
entschieden gegen jede Reduktion der Busse aus. Nach
der Auffassung des Regierungsrates ist in der Tat zu
einer solchen Anlass nicht vorhanden. Auf
Rechtserörterungen kann an dieser Stelle nicht mehr
eingetreten werden, sondern es muss diesbezüglich auf
das Urteil abgestellt werden. Im übrigen fehlt es an

Begnadigungsgründen, zumal Blatter die Busse sehr
wohl zu bezahlen vermag. Es wird demnach Abweisung

des Gesuches beantragt.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

44. Wasserfallen, Ernst, geboren 1868, Confiseur,
von Wyleroltigen, wurde am 4. April 1899 von den
Assisen des V. Bezirkes wegen Brandstiftung zu 15
Jahren Zuchthaus, solidarisch mit der Mitschuldigen
E. D. zu 10,860 Fr. Entschädigung an die Zivilpartei,
150 Fr. Interventionskosten und 958 Fr. 15 Staatskosten

verurteilt. In der Nacht vom 5. auf den 6.
September 1898 brannte in Sonvilier ein dreistöckiges,
der Einwohnergemeinde Sonvilier gehörendes Wohnhaus

bis auf den Grund nieder; dabei blieb der
67 jährige F. S., der im dritten Stocke wohnte, in den
Flammen. Im Hause hatten ferner das Ehepaar D.
gewohnt, welches in den untern Räumlichkeiten eine
Confiserie betrieb. Diese hätten gerne ihr Geschäft
vergrössert, wozu sich jedoch das Haus als ungeeignet
erwies. An einem Lokalwechsel hinderte sie der auf
lange Dauer abgeschlossene Mietvertrag. Ihr Contremaître

Ernst Wasserfallen äusserte nun gelegentlich
zu Frau D., wenn man die zum Betriebe der Confiserie
dienlichen Räumlichkeiten durch Feuer zerstören
würde, iso könnte der Mietsvertrag gelöst werden. Der
Gedanke wurde von Frau D. aufgenommen und bereits
in den nächsten Tagen trafen die beiden
Vorsichtsmassregeln für den Fall eines Brandes. Am Abend des
5. September teilte Wasserfallen der Frau D. mit, dass
er in der" kommenden Nacht Fieuer anlegen werde.
Tatsächlich führte er denn auch sein Vorhaben aus,
wobei die verübte Brandstiftung die eingangs erwähnten

schweren Folgen hatte. Wasserfallen gab anlässlich

der Strafuntersuchung sein Verschulden zu;
dagegen suchte Frau D. zu leugnen; sie wurde indes
von den Geschworenen der Gehülfenschaft schuldig
befunden; die letztern nahmen an, Wasserfallen habe
den Tod des F. S. nicht voraussehen können, verweigerten

aber beiden Angeschuldigten die Zubilligung
mildernder Umstände. Wasserfallen ist im Jahr 1895

wegen Fälschung mit 30 Tagen Einzelhaft, sonst aber
nicht vorbestraft. Er stellt heute das Gesuch um Erlass
des Restes der Strafe. Er beruft sich im wesentlichen
auf seine tadellose Aufführung in der Strafanstalt und
wird hierin von der Direktion der letztern bestätigt.
Nach seinen Angaben wäre für sein Fortkommen
gesorgt, indem sich ein in Ch. befindlicher Bruder bereit
erklärt habe, ihn in sein Geschäft aufzunehmen. Der
Regierungsrat hält dafür, es könne seinerzeit Wasserfallen

ein nicht unerheblicher Teil seiner Strafe
nachgelassen werden, falls sein gutes Betragen andauert.
Dagegen erscheint der Nachlass eines vollen Viertels
derselben mit Rücksicht auf die Natur des Deliktes
an sich und die überaus schweren Folgen desselben
nicht als zulässig. Es muss daher heute noch beantragt
werden, das Gesuch abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.
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45. Jaggi geb. Däppen, Elise, geboren 1862, von
Orpund, zurzeit in der Strafanstalt St. Johannsen,
wurde am 6. Dezember 1906 von den Assisen des
IL Geschwornenbezirkes wegen Raubes zu 4'/2 Jahren

Zuchthaus und solidarisch mit einem Mittäter zu
50 Fr. Zivilentschädigung und 269 Fr. 50 Staatskosten
verurteilt. Am 2. Oktober 1906 befand sich die Jaggi
in Gesellschaft des Landarbeiters 0., mit dem sie sich
seit einiger Zeit herumtrieb, auf dem Knechtenmarkt
in Bern. Die beiden wussten sich an den 61jährigen
Landarbeiter Z. zu machen, der im Besitze von Geld
war, und veranlassten denselben vorerst zur Bezahlung
einer Kollation von Bier, Brot und Käse, die auf der
Grabenprolmenade eingenommen wurde. Z. verblieb
dann in ihrer Gesellschaft. Gegen Abend bewogen sie
ihn, an die Tiefenaus trasse hinauszukommen, wo man
im Freien ein Nachtlager beziehen wollte. Beim
Henkerbriinnli wurde Station gemacht und neuerdings
Bier konsumiert, das aus der Wirtschaft herbeigeholt
wurde. Nach Einbruch der Nacht gings sodann weiter
die Tiefenaustrasse hinaus. Aussenher des Hirschenparks

wich man von der Strasse ab, um das Bord
gegen die Enge zu hinanzusteigen. An dieser Stelle
nun wurde Z. von der Jaggi und O. plötzlich
überfallen, mit Schlägen traktiert und eines Teiles seiner
Barschaft, seines Messers und des Regenschirmes
beraubt. Er erlitt hiebei verschiedene Schürfungen im
Gesicht und einen Bruch der Knöchel des linken
Fusses. Er blieb einige Zeit dort liegen und konnte
sich erst folgenden Tages mit Mühe auf die Polizei
schleppen. Die Täter konnten in der Folge ausfindig
gemacht und zur Verantwortung gezogen werden. Als
Hauptbeteiligte bei dem Raubanfalle erschien—die
Jaggi; sie war es offenbar, welche den Plan zur
Beraubung des Z. ausgeheckt hatte; 0. leistete ihr bei
dessen Ausführung kräftige Beihilfe. Beide wurden
von den Geschwornen des Raubes schuldig befunden.
Elise Jaggi ist wegen der verschiedensten Delikte, so
wegen Diebstahls, vielfach vorbestraft; sie war dem
Trünke und der Unzucht ergeben und genoss einen
schlechten Leumund. Heute stellt sie das Gesuch um
Erlass eines Teiles der Strafe. In der Anstalt hat sie
zu Klagen nicht Anlass gegeben. Dieser Umstand
vermag vielleicht seinerzeit den Erlas's des letzten Zwölftels

der Strafe durch die Polizeidirektion zu begründen;
einem weitergehenden Nachlasse kann der Regierungsrat

mit, Rücksicht auf das Vorleben der Gesuchstellerin
nicht beipflichten. Er beantragt demnach, das Gesuch
abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

46. Lang, Gottlieb, geboren 1884, Maurer von Kurz-
rickenbach, in Bern, wurde am 12. Mai 1910 vom
korrektionellen Gericht von Bern wegen Holzdieb-
stahls zu 2 Monaten Korrektionshaus, umgewandelt
in 30 Tage Einzelhaft, und 49 Fr. 80 Staatskosten
verurteilt. Lang entwendete im Dezember 1909 eines
Abends nach Schluss der Arbeit seinem Arbeitgeber,
Baufirma M., ab dem Arbeitsplatze 2 Gerüstbalken
im Werte von unter 30 Fr. Er wurde am Aargauer-
stalden von einem Polizisten mit dem Holze betroffen
und identifiziert. Der Polizist machte der Unterneh¬

mung Mitteilung. Lang, zur Rede gestellt, gab vor,
er habe das Holz, anderswoher gehabt, worauf er
vom Arbeitgeber verwarnt wurde, ohne dass der Sache
weitere Folge gegeben wurde. Einige Zeit später wurde
Läng wegen eines neuen Falles von Holzdiebstahl
den Behörden denunziert, wobei denn auch der frühere
Vorfall zu deren Kenntnis und zur Verfolgung gelangte ;

eine Verurteilung erfolgte nur im letztern Falle. Da
Lang in den Jahren 1907 und 1908 bereits 2 Mal wegen
Diebstahls bestraft worden war, musste auf
Korrektionshaus erkannt werden. Immerhin sah sich das
Gericht veranlasst, das Minimum der Strafe
auszusprechen und solche zudem in Einzelhaft umzuwandeln.

Heute stellt Lang das Gesuch um Begnadigung,
indem er geltend macht, er habe die Tat. die ihm
übrigens vom Arbeitgeber verziehen worden sei, aus
Not begangen, die Strafe sei im Vergleich dazu viel
zu hart ausgefallen und treffe vor allem aus die
Familie. Nach dem Vorstrafenverzeichnis und dem
Berichte der städtischen Polizeidirektion ist Petent keine
empfehlenswerte Person. Die letztere Behörde sowie
auch der Regierungsstatthalter können im Interesse
der Familie einen Aufschub des Strafvollzuges auf
einen geeigneten Zeitpunkt, nicht aber die Begnadigung

befürworten. Der Umstand, dass Lang binnen
kurzer Zeit drei Mal hintereinander wegen Diebstahls
bestraft werden musste, lässt auf ziemlich stark
entwickelte deliktische Neigungen desselben schliessen,
die energisch bekämpft werden müssen, wenn anders
der Delinquent picht vollends zum Gewohnheitsverbrecher

herabsinken soll. Der Regierungsrat hält
daher dafür, es könne trotz der nicht gerade gravierenden
Natur des Deliktes von einem Strafnachlass nicht die
Rede 'sein, zumal auch der Bericht über die damalige
Aufführung Langs nichts weniger als günstig lautet.
Es wird demnach Abweisung des Gesuches beantragt.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

47. Von Gunten, Christian, geboren 1870, von
Sigriswil, Landarbeiter daselbst, wurde am 1. Dezember

1909 und 15. Januar 1910 vom Polizeirichter von
Thun wegen Widerhandlung gegen das Wirtschaftsgesetz

zu 60 und 80 Fr. Busse, zur Nachbezahlung
von 10 und 15 Fr. Patentgebühr und insgesamjt 4 Fr. 40
Staatskosten verurteilt. Von Gunten wurde angeschuldigt,

am 10. November 1909 dem Coiffeur M. in Thun
eine Flasche Enzianwasser verkauft zu haben; ferner
machte er am 16. Dezember gleichen Jahres den
Versuch, auch an Tierarzt S. in Thun eine Flasche
abzusetzen. S. wies ihn jedoch mit seiner Offerte ab.
Beide Fälle gelangten zur Anzeige und führten zu
den erwähnten Strafurteilen. Heute stellt nun von
Gunten das Gesuch, es möchten ihm die Bussen zur
Hälfte erlassen werden; er macht geltend, er vermöge
dieselben nicht aufzubringen, da er einen schmalen
Verdienst, aber eine grosse Familie besitze. Der
Gemeinderat von Sigriswil empfiehlt das Gesuch im
Interesse der Familie. Immerhin muss derselbe bescheinigen,

dass von Gunten ein reines Grundsteuèrkapital
von 10,260 Fr. versteuert. Auch der Regierungsstatthalter

kann das Gesuch empfehlen. Dagegen spricht
sich die Direktion des Innern gegen einen Nachlass
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aus. In der Tat liegen triftige Begnadigungsgriinde
nicht vor. Die finanziellen Verhältnisse von Guntens
sind derart, dass er die Bussen sehr wohl bezahlen
kann. Zudem hat sich Petent nach seiner ersten
Bestrafung sofort wieder gegen das Gesetz vergangen
und damit einen intensiven deliktischen Willen
bewiesen. Seine Rückfälligkeit spricht entschieden gegen
einen Strafnachlass. Der Regierungsrat beantragt
somit, das Gesuch abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

48. Minder, Emil, geboren 1862, von Answil,
Kistenschreiner in Bern, zurzeit in der Strafanstalt Thorberg,
wurde am 11. Januar 1909 von der Kriminalkammer
wegen Diebstahls, Fälschung von Privaturkunden
und Unterschlagung zu 21/i Jahren Zuchthaus,
242 Fr. 10 Staatskosten, 208 Fr. 25 Entschädigung
und 100 Fr. Interventionskosten an die Zivilpartei
verurteilt. Minder war in der Strickwarenfabrik R.
in Bern als Kistenschreiner angestellt. Am Abend des
26. Oktober 1908 liess er sich in den Räumen der
Fabrik einschliessen. Mit verschiedenen Werkzeugen,
die er aus der Mechanikerwerkstätte herbeiholte,
erbrach er sodann einen im Bureau stehenden eisernen
Kassenschrank und entnahm demselben einen Betrag
von 263 Fr. in bar. Nachdem er die Werkzeuge an
ihren Platz verbracht hatte, verliess er die Fabrik
durch ein Fenster. Am folgenden Tage zahlte er dem
Direktor des Sängerbundes M., dessen Kassier er war,
aus dem gestohlenen Gelde 80 Fr. als Honorar aus
und leistete ferner auf einen Wechsel eine Abzahlung
von 53 Fr. 40 an eine Bank in Bern. Den Rest des
Geldes versteckte er zu Hause unter dem Ofen, wo
es nach seiner Verhaftung erhoben wurde. Der
Verdacht der Täterschaft fiel bald auf Minder und es
musste solcher die Tat denn auch bald eingestehen.
In der Folge stellte sich heraus, dass Minder zum
Nachteil des Sängerbundes M. 45 Fr. 65 unterschlagen
und zudem verschiedene Fälschungen begangen hatte.
So hatte er auf einer vom Präsidenten und Sekretär
des Vereins ausgestellten Vollmacht zur Abhebung
eines Betrages von 80 Fr. auf dem Einlageheft den
Betrag verändert, indem er vor die Zahl 80 eine Eins
setzte; die Bank zahlte ihm 180 Fr. aus und Minder
behielt sodann 100 Fr. für sich. Um die Fälschung
anlässlich der Rechnungsablage zu vertuschen, radierte
er im Einlageheft die Eins vor der Zahl 80 aus und
stellte den Saldo, der sich auf 59 Fr. 45 belief, auf
159 Fr. 45. Minder musste sämtliche deliktischen
Handlungen nach und nach zugeben. Er befand sich
in Geldverlegenheit, stand in Betreibung und vergriff
sich, um sich zu helfen, an fremdem Gute. Nach
den Angaben seiner Ehefrau war er ursprünglich
ein solider Ehemann; durch das Vereinsleben
geriet er auf Abwege, hielt sich jeden Abend im
Wirtshaus auf und verschleuderte Zeit und Geld.
In den Jahren 1890 imd 91 ist er wegen
Unterschlagung und Fälschung vorbestraft, im Jahre 1886
überdies wegen Betruges. In der Zwischenzeit hatte
er zu Klagen nicht Anlass gegeben. Die Schwere und
Mehrzahl der Delikte erheischten eine empfindliche
Strafe. Heute stellt er nun das Gesuch um Erlass des

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1910.

Restes derselben. Er beruft sich im wesentlichen auf
die dermalige prekäre Lage seiner Familie und seine
gute Aufführung in der Strafanstalt. Die Direktion
der letztern bestätigt, dass er sich bis dahin klaglos
aufgeführt hat. Es vermag dies vielleicht seinerzeit
den Erlass eines Zwölftels der Strafe zu rechtfertigen.
Einen weitergehenden Nachlass kann der Regierungsrat

dagegen angesichts der gravierenden Natur der
begangenen Delikte, namentlich des Einbruchsdiebstahls,

und der Vorstrafen des Petenten nicht
empfehlen. Er beantragt daher, das Gesuch abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

49. Wyssmann, Christian, geboren 1854, von Neu-
enegg, Milchhändler, zuletzt in Ostermundigen, zurzeit
in der Strafanstalt Thorberg, wurde am 18. Dezember
1899 von den Assisen des II. Bezirkes wegen
Anstiftung zu Mord zu 14 Jahren Zuchthaus, solidarisch
mit Joseph Lustenberger und Johann Helfer zu
1631 Fr. 05 Staatskosten, 3000 Fr. Entschädigung und
210 Fr. Interventionskosten an die Zivilpartei
verurteilt. Der der Verurteilung zu Grunde liegende
Tatbestand ist kurz folgender : Christian Wyssmann,
zuletzt in Ostermundigen wohnhaft, und Joseph Lustenberger,

Elektrotechniker und Versicherungsagent in
Bern, standen miteinander geschäftlich in Beziehung.
Ersterer liess sich von letzterem zu verschiedenen
Unternehmungen, die gewöhnlich nicht den gewünschten

Erfolg erzielten, verleiten. Lustenberger spielte
dabei den Geldvermittler. In der Folge geriet Wyssmann

in Zahlungsschwierigkeiten. Die beiden fassten
nun die Idee, leinen ledigen Bruder Wyssmanns namens
Bendicht, welcher, wie ihnen bekannt war, ein
Vermögen von zirka 6500 Fr. besass, indes unter
Vormundschaft stand, zur Vergabung seines ganzen
Vermögens an Christian, mit Ausschluss der andern
Geschwister, zu bestimmen und ihn sodann aus der
Welt zu schaffen. Es gelang ihnen vorerst, den etwas
einfältigen Bendicht Wyssmann zur Errichtung eines
gewünschten Testamentes zu gewinnen. Es galt nun
noch, den zweiten Teil des ruchlosen Planes
auszuführen. Llustenberger nahm es, jedenfalls gegen
Zusicherung einer hohen Belohnung, auf sich. Er
wurde denn auch von Christian Wyssmann wiederholt
aufgefordert, vorwärts zu machen. Unter dem
Vorwand, ein Heilkraut für seine Frau, die an offenen
Beinen leide, suchen zu gehen, unternahm er mit
Bendicht verschiedene Spaziergänge in den
Bremgartenwald und der Aare entlang. Bei einem solchen
Anlasse, es war dies im Juli 1899, stiess er ihn einmal
unversehens in die Aare, zog ihn aber dann selbst
wieder heraus, indem er offenbar nicht den Mut fand,
das Verbrechen zu vollbringen. Etwas später gewann
er dann mit Wissen des Christian Wyssmann den
obgenannten Helfer für die Ausführung des Planes.
Am 30. August 1899 luden sie Bendicht Wyssmann zu
einem Spaziergange ein, angeblich um neuerdings das
bewusste Heilkraut suchen zu gehen. Sie trafen sich
in einer Wirtschaft beim Egelmoos, woselbst zunächst
einige Glas Bier getrunken wurden. Sodann machten
sie sich auf den Weg nach der Elfenau. An der Aare
angelangt, bot Lustenberger ein Fläschchen herum, in

86
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welchem sich zugestandenermassen mit Cyankupfer
vergifteter Wein befand. Bendicht Wyssmann kam
indes die eigentümliche Farbe der Flüssigkeit
verdächtig vor und er trank nicht, worauf denn Lusten-
berger den Inhalt des Fläschchens ausgoss. Man ging
nun dem Ufer nach flussaufwärts. Nach dem ersten
missglückten Versuche sollte Helfer nun den ahnungslosen

Bendicht Wyssmann in die Aare werfen. Oberhalb

des Bodenackergutes, in der sogenannten Hohlen,
begaben sich die drei auf einen in den Wasserlauf
hinausragenden Damm hinaus. Helfer, der vorher eine
Erlenrute geschnitten und eine Fischrute daraus
konstruiert hatte, verfügte sich damit auf das äusserste
Ende des Dammes hinaus und forderte Bendicht Wyssmann

auf, nachzukommen und ihm beim Fischen
zuzusehen. Ohne die Gefahr zu ahnen, in die er sich
begab, folgte jener der Aufforderung und wurde
alsdann von Helfer im geeigneten Moment mit einem
plötzlichen Stosse ins Wasser befördert. Es gelang
ihm, sich an einem Strauche und an den Faschinen
des Dammes festzuhalten; sowie er indes ans Land
steigen wollte, wurde er von Helfer mit Stockschlägen
auf Kopf und Hände und Fussstichen ins Gesicht
empfangen und zurückgestossen, so drei- bis viermal
hintereinander. Lustenberger stand indessen Wache.
Der Vorfall wurde von verschiedenen Personen, die
durch das mörderliche Geschrei Wyssmanns aufmerksam

wurden, beobachtet. Bei deren Herannahen
ergriffen die Attelntäter schliesslich die Flucht, ohne
ihr Vorhaben zu Ende gebracht zu haben. Sie
verfügten sich zunächst zu Christian Wyssmann nach
Ostermundigen, von welchem sie mit alkoholischen
Getränken und etwas Geld regaliert wurden und konnten

alsdann noch gleichen Tags verhaftet werden.
Wyssmann, der sich mit Mühe hatte ans Land bringen
können, war an Kopf, Armen und Händen mit Schlag-
und Quetschwunden bedeckt und blieb 14 Tage
arbeitsunfähig. Helfer und Lustenberger legten umfassende
Geständnisse ab, Wyssmann ein teilweises. Eine
direkte Anstiftung des Lustenberger zur Ermordung
seines Bruders wollte er nicht begangen haben.
Dagegen musste er zugeben, um dessen Plan gewusst zu
haben. Die Geschwornen befanden ihn der Anstiftung
zu Mord schuldig. Wyssmann ist nicht vorbestraft
und genoss früher einien guten Leumund. Seine Com-
plicen Helfer und Lustenberger wurden zu 13 und
15 Jahren Zuchthaus verurteilt. Heute stellt Wyssmann

das Gesuch um Begnadigung; er beruft sich zu
dessen Begründung im wesentlichen auf sein Vorleben
und sodann auf seine Krankheit, die ihn die Strafe
doppelt fühlen lasse. Wie durch den Anstaltsarzt
bescheinigt. wird, leidet er nämlich an Epilepsie und
ausserdem öfters an Muskel- und Gelenkrheumatismen.
Seine Aufführung in der Anstalt hat zu Klagen nie
Anlass gegeben. Der Grosse Rat hat zu wiederholten
Malen Begnadigungsgesuche des Lustenberger und
Helfer auf den Antrag des Regierungsrates unter dem
Hinweis auf die Raffiniertheit und Ruchlosigkeit des
Deliktes abgewiesen. Wyssmann erscheint nun nicht
schwächer belastet als jene. Wenn er auch bei der
Ausführung des Deliktes nicht direkt mitgewirkt hat,
so war er es doch, welcher von der beabsichtigten Tat
zuerst schnöden Gewinn zog und zudem war er der
leibliche Bruder des Opfers. Es geht daher nicht an,
ihn anders zu halten als seine Complicen, denen der
Grosse Rat, die Begnadigung verweigert hat. Mit Rück-
sicht auf die frühere Unbescholtenheit und die gute

Aufführung des Petenten in der Strafanstalt wird ihm
seinerzeit durch die Polizeidirektion .voraussichtlich
ein Zwölftel der Strafe, id. h. 14 Monate, erlassen
werden können. Durch diesen Nachlass wird allen
Momenten, die für eine etwelche Abkürzung derselben
etwa sprechen, gebührend Rechnung getragen werden
können. Eine weitergehende Milderung der Strafe kann
der Regierungsrat nicht befürworten. Er beantragt
demnach, das Gesuch abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

50. Gfeller, Christian, geboren 1874, von Bümpliz,
Baumeister, vormals daselbst wohnhaft gewesen,
wurde am 8. Februar 1904 von den Assisen des IL
Bezirkes wegen Wechselfälschung zu 15 Monaten Zuchthaus

und 163 Fr. 60 Staatskosten in contumaciam
verurteilt. Gfeller besass in Bümpliz ein Baugeschäft,
ergab sich jedoch dem1 Wirtshausleben und vernachlässigte

seinen Beruf. Infolgedessen sowie durch den
Umstand, dass er eine grosse Familie zu ernähren
hatte, geriet er in finanzielle Bedrängnis und im .fahre
1900 schliesslich in Konkurs. Da es ihm nunmehr an
Kredit gebrach, suchte er sich durch Fälschungen Geld
zu beschaffen. Er fälschte auf verschiedenen Wechseln
an 'die Ordre einer Bank in Bern die Unterschriften der
Bürgen, indem er eigenhändig den Namenszug seines
Vaters und des Schreiniermeisters R. in Bümpliz
beisetzte, nämlich : erstens auf einem Wechsel von 800 Fr.
datiert vom 28. Februar 1903 sowie 3 Prolongationswechseln

von 600, 400 und 200 Fr. datiert vorn
1. April, 8. Mai und 7. August 1903, zweitens auf
einem Wechslei von 800 Fr. datiert vom 11. September
1903. Anlässlich der Ausstellung des zweiten Wechsels
wurde der Bürge R. von der Bank avisiert, wodurch
die Fälschung entdeckt und auch die früheren
Manipulationen an den Tag kamen. Der Prolongationswechsel
vom 7. August. 1903 wurde nach Entdeckung der
Fälschung durch die Ehefrau Gfeller und der zweite
Wechsel von 800 Fr. durch den Vater Gfeller sofort
eingelöst, sodass die Bank keinen Schaden nahm. An
die Bezahlung des letztern Wechsels leistete Christian
Gfeller einien Beitrag von 300, sodass 500 Fr. zu Lasten
des Vaters blieben. Gfeller gab die Fälschungen zu ;

nachträglich bestritt er, die Absicht gehabt zu haben,
irgend jemand zu schädigen, sodass er den Geschwornen

überwieslen werden musste. Diese befanden ihn
denn auch der Fälschung in allen eingeklagten Fällen
schuldig, billigten ihm indes mildernde Umstände zu.
Gfeller hatte sich indes flüchtig gemacht und erschien
nicht vor Gericht ; auch seither konnte er nicht
eingezogen Werden. Heute stellt seine Ehefrau, die mit/den
Kindern in Bümpliz wohnt, das Gesuch, e§ möchte
Gfeller die Strafe auf dem Begnadigungswege erlassen
werden, damit er zu seiner Familie zurückkehren
könne. Es wird geltend gemacht, Gfeller habe durch
seine ö1/^ jährige Verbannung aus der Heimat und die
Beschwerden, mit denen er in unwirtlichen Ländern
(Gfeller hat sich längere Zeit in Deutsch-Südwestafrika
aufgehalten) sein Brot verdienen musste, sein Vergehen
gesühnt. Er habe seine Anhänglichkeit an die Familie,
die jetzt, wo die Kinder grösser würden, seiner mehr
denn je bedürfe, durch öftere Unterstützung bewiesen.
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lrn weitem wird dargetan, Gfeller habe nie die Absicht
gehabt, jemand zu schädigen; ein Schaden sei auch
nicht entstanden, indem Vater Gleiter die 500 Fr.,
die er für den Sehn bezahlt habe, mit einer Forderung
des letztem an ihn habe kompensieren können. Vater
Gfeller habe dies in einer Zuschrift an die Kriminal-
kamimer kurz nach Ausfällung des Urteils ausdrücklich
erklärt. Nach der Ansicht des Regierungsrates kann
auf eine Kritik des Urteils an dieser Stelle nicht
eingetreten werden. Zu bemerken ist bloss, dass der
Erklärung des Vater Gfeller eine grosse Bedeutung nicht
beigemessen werden kann. Einmal ist sie nach kaum
ausgefälltem Urteil abgegeben worden und, wie aus
ihrem Wortlaute hervorgeht, ausdrücklich um eventuell
eine Wiederaufnahme des Verfahrens zu ermöglichen;
man kann sich füglich fragen, ob Vater Gfeller, der
sowohl vor delm Untersuchungsrichter wie in der
Hauptverhandlung einvernommen worden ist, nicht des
nachträglich behaupteten Rechnungsverhältnisses zwischen
ihm und seinem Sohne Erwähnung getan hätte, wenn
ein solches in Wirklichkeit bestand. Zudem geht aus
den Motiven des Urteils hervor, dass die Kriminalkammer

bei der Strafausmessung auf die Frage, ob
ein Schaden eingetreten oder nur beabsichtigt war,
kein grosses Gewicht gelegt hat, bezeichnet sie doch
gerade den Tatbestand unter Hinweis auf diese Seite
desselben nicht als einen sehr schweren. Wohl aber
hat die Kriminalkammer auf den keineswegs günstigen
Leumund Gfellers und die Tatsache, dass er sich der
Strafverfolgung durch die Flucht entzog, als erschwerende

Umstände hingewiesen. Es sind dies Momente,
die heute auch gegen eine Begnadigung sprechen. Es
geht zudem nicht an, einem kriminell Verurteilten,
der sich der Strafe durch die Flucht zu entziehen ge-
wusst hat, nach einer relatif kurzen Zeit völlig zu
begnadigen, um ihm die Rückkehr zu ermöglichen,
währenddem der Grosse Rat gegenüber andern
Verurteilten immer den Grundsatz beobachtet hat, dass
sie einen guten Teil der Strafe verbüsst haben müssen,
bevor ihre Gnadengesuche ernsthaft in Erwägung
gezogen werden können. Gfeller mag sich daher dem
Gesetze vorerst unterwerfen und sodann gewärtigen,
inwieweit der Grosse Rat. die zu seinen Gunsten
angebrachten Momente, die vielleicht eine Herabsetzung
der Strafe zu rechtfertigen vermögen, in Betracht zu
ziehen in der Lagle ist. Der Regierungsrat beantragt
demnach, das Gesuch der Ehefrau Gfeller heute un-
präjudizierlich der Frage, ob, falls sich Gfeller dem
Strafvollzuge stellt, demselben ein Teil der Strafe
erlassen werden könne oder nicht, abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

51. Gfeller, Rüdolf, geboren 1887, Ausläufer von
Gysenstein,. zurzeit in der Strafanstalt Thorberg, wurde
am 1.7; März 1909 von den Assisen des II. Bezirkes
wegen Wechselfalsehung in 4 Fällen nach Abzug von
3 Monaten Untersuchungshaft zu 2xl\ Jahren Zuchthaus,

266 Fr. 44 Staatskosten und solidarisch mit zwei
Complicen zu weitern 266 Fr. 44 Staatskosten verurteilt.

Gfeller musste bereits als 18 jähriger Bursche
vom korrektioneilen Gericht von Trachselwald wegen
Fälschung bestraft werden. Kaum aus der Anstalt in

Trachselwald entlassen, beging er im April 1906 in
Bern sofort eine nieue Fälschung, indem er einen
Eigenwechsel im Betrag von 300 Fr. an die Ordre einer Bank
in Bern mit falschen Unterschriften versah. Es gelang
ihin allerdings damals nicht, den Wechsel zu diskontieren,

indem man auf der Bank Verdacht schöpfte;
itndes koninte er sich rechtzeitig aus dem Staube
machen, sodass die Täterschaft vorerst unentdeckt
blieb. Im August 1906 wurde Gfeller vom korrektio-
nellen Gericht von Bern wegen Fälschung zu 2 Jahren
Korrektionshaus verurteilt, die er in der Zwangserziehungsanstalt

Trachselwald absass. Daselbst kaum
entlassen, befasste er sich im Oktober 1908 bereits wieder
mit Wechselfälschungen. Es gelang ihm am 2. genannten

Monats einen mit falschen Unterschriften versehenen

Eigenwechsel im Betrag von 100 Fr. bei einer
Bank abzusetzen. Einige Tage später verfertigte er
im Verein mit'einem zweiten Burschen K. neuerdings
einen Eigenwechsel im Betrage von 100 Fr., der von
der Bank auch honoriert wurde; K. liess Gfeller zwar
im Glauben, die Bank habe den Wechsel zurückgewiesen,

behielt den Betrag für sich und brachte jenen so
um die Früchte seiner Tat. Am 14. Oktober 1908
schliesslich wurde auf den Anstoss des K. ein letzter
Versuch gemacht, sich auf dem Wege der Fälschung
Geld zu verschaffen, der dann misslang und zur
Festnahme der Täter und Entdeckung auch der übrigen
Fälschungen führte. Der letzte Wechsel lautete auf
300 Fr. und es beteiligten sich an der Beisetzung der
falschen Unterschriften ausser Gfeller noch ein
gewisser Kutscher B., ein dem Trünke ergebenes
heruntergekommenes Individuum. Als K. den Wechsel
auf der Bank präsentierte, wurde die eine Unterschrift
sofort als gefälscht erkannt und die Verhaftung K.'s
veranlasst. Gfeller musste vor Gericht seine sämtlichen
deliktischen Handlungen zugeben; indes bestritt er,
die Absicht gehabt zu haben, jemanden durch die
Fälschungen zu schädigen ; er fand mit dieser billigen
Ausrede allerdings bei den Geschwornen kein Gehör.
Gfeller ist ausser den erwähnten Vorstrafen auch eines
Sittiichkeitsdeliktes wegen vorbestraft und genoss als
liederlicher, arbeitsscheuer Bursche einen schlechten
Leumund. Heute stellt er das Gesuch um Erlass eines
Teiles der Strafe. In der Strafanstalt hat er sich gut
aufgeführt. Dessenungeachtet kann von einer Begnadigung

Gfellers mit Rücksicht auf sein Vorleben und
die Natur der begangenen Delikte nicht die Rede sein.
Wie das Gericht in den Motiven des Urteils ausführt,
befindet sich Petent auf dem Wege zum Gewohnheitsverbrecher

und !es darf, wenn überhaupt eine Besserung
desselben noch zu erzielen ist, diese nur von einer
empfindlichen, konsequent durchgeführten Strafe
erwartet werden. Es bestehen demnach durchaus keine
Gründe für eine Abkürzung der Strafzeit. Der
Regierungsrat beantragt, das Gesuch abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

52. Vögeli, Johann Gottfried, geboren 1873, von
Zauggenried, Müller in Biglen, wurde am 3. Mai 1910
von den Assisen des II. Bezirkes wegen fahrlässigen
Eides und unbeschworener wissentlich falscher
Aussagen zu 1 Jahr Korrektionshaus, 794 Fr. Staats-
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kosten und dem Grundsatze nach zur Bezahlung einer
Entschädigung an die Zivilpartei verurteilt. Am 27.
August 1907 schloss Vögeli mit Bäckermeister L. in
Bern ein Verkaufsgeschäft um 500 q Weissmehl ab.
Parteien koninten sich lange nicht einigen, da L. in
Anbetracht der Grösse der Bestellung von Vögeli 2 %
Skonto bei Bezahlung innert 45 Tagen statt 1 °/0 in
30 Tagen, wie sonst üblich, verlangte. Schliesslich
erklärte sich Vögeli bereit, die Vergünstigung zu
gewähren. Er trug den Kauf in das Souchenbuch ein und
händigte L. ein Doppel der Souche aus. Er bemerkte
hiebei, dass er auf dem Doppel, das im Souchenbuch
verbleibe, als Zahlungsbedingung 1 °/0 in 30 Tagen
eintrage, damit nicht andere Käufer, die öfters das
Buch durchgingen, auf die ungebräuchliche Vergünstigung

aufmerksam würden. Nachträglich bestritt dann
Vögeli, L. besondere Zahlungsgedinge gewährt zu
haben und behauptete, die im Besitze L.'s befindliche
Souche müsse verändert worden sein; er selbsx habe
darauf 1 °/0 Skonto in 30 Tagen eingetragen. Bei diesen
Behauptungen blieb Vögeli auch in einer Abhörung,
der er Sich als Zeugle in einem von L. gegen den
Bäckermeisterverein der Stadt Bern geführten Zivilprozesse
zu unterziehen hatte, desgleichen in einem
Verleumdungsprozesse, den L. gegen Bäckermeister R.
anstrengte, weil dieser ihn der Fälschung verdächtigt
hatte. Letztere Aussagen bekräftigte Vögeli sogar mit
dem Eide. L. erhob nun Strafklage wegen falscher
Aussage Und Meineides gegen Vögeli. Dieser leugnete
hartnäckig, wurde indes von den Geschwornen, nach
Kassation eines ersten Verfahrens wegen Formmängeln,
übereinstimmend mit dem ersten Verdikte, der eingangs
erwähnten Delikte schuldig befunden. Vögeli ist nicht
vorbestraft und genoss einen guten Leumund ; es
wurden ihm mildernde Umstände zugebilligt, was
durch den Gerichtshof bei der Strafausmessung
gebührend berücksichtigt werden konnte. Im übrigen
erheischte die objektive und subjektive Schwere der
Verbrecherischen Handlungen Vögelis eine empfindliche

Bestrafung. Im vorliegenden Begnadigungsgesuch
beruft er sich auf seine Familienverhältnisse

und die Schädigungen, die sein Geschäft durch seine
Enthaltung erfahre, sodann bestreitet er noch heule
jede Schuld. Was den letzten Punkt anbetrifft, so
muss auf das Urteil abgestellt werden. Nach der
Auffassung des Regierungsrates kann im übrigen von
einer Begnadigung Vögelis im gegenwärtigen
Zeitpunkte, wo derselbe kaum 4 Monate der Strafe verbüsst
hat, nicht im Ernste die Rede sein. Das Gesuch
erscheint unter allen Umständen als verfrüht und ist
demnach abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

53. Bürgi, Emil, geboren 1878, Schriftsetzer, von
Seedorf, in Bern, wurde am 14. Juni 1909 vom Poiizei-
richter von Bern wegen Fälschung und Bettels zu
40 Tagen Gefängnis und 27 Fr. 90 Staatskosten
verurteilt. Bürgi machte sich in den Jahren 1908 und
1909 wiederholt des betrügerischen Bettels schuldig,
indem er bei verschiedenen Privatpersonen unter
falschen Angaben über seine Person und seine
Verhältnisse um Unterstützung vorsprach. Bisweilen wies

er zur Bekräftigung seiner Angaben Arztzeugnisse vor,
die von einem Dr. Steiner im Inselspital ausgestellt
waren und wonach er wegen krebsartigen
Kehlkopfgeschwüres in Behandlung gestanden hatte. Die Zeugnisse

waren gefälscht; die Formulare dazu hatte sich
Bürgi in der Druckerei, in der er angestellt war, selbst
angefertigt; im ganzen hatte er so 4 Zeugnisse fälschlich

hergestellt. Bürgi ist in den Jahren 1904—1907
wegen Diebstahls, Unterschlagung, Bettels,
Wirtshausverbotsübertretung und Nichtbezahlung der Militär-
steuer nicht weniger als 8 Mal vorbestraft und geniesst
keinen guten Leumund. Er stellt nun das Gesuch um
Erlass der Strafe. Das Gesuch stützt sich namentlich
auf eine ärztliche Bescheinigung, wonach Bürgi an
Lungentuberkulose leidet und durch den Vollzug der
Strafe gesundheitlich geschädigt werden könnte; im
weitern wird auf die grosse Familie Bürgis verwiesen.
Der Regierungsstatthalter empfiehlt, die Strafe auf die
Hälfte herabzusetzen und den Vollzug auf einen
Zeitpunkt zu verschieben, wo die Buchdruckerei-Arbeiten
flau gehen, damit Bürgi nicht in seiner Anstellung
gefährdet werde. Dieser Antrag erscheint den
Verhältnissen angemessen und es kann sich der
Regierungsrat demselben anschliessen. Eine gänzliche
Begnadigung kann im Hinblick auf das Vorstrafenregister
Bürgis nicht Platz greifen.

Antrag des Regierungsrates : Herabsetzung der Strafe
auf die Hälfte.

54. Müller geborene Mathys, Frieda, geboren 1883,
von Tafers, zurzeit in der Strafanstalt St. Johannsen,
wurde am 23. Februar 1910 wegen Betruges in drei
Fällen zu 1 Jahr Korrektionshaus, 130 Fr. 80 Staatskosten

und zu 11 Fr. 50 und 150 Fr. Entschädigung
samt. Interventionskosten an die Zivilparteien verurteilt.

Frieda Müller war seit 1903 mit Portier Müller
verheiratet; aus der Ehe entsprangen zwei Kinder;
ein gemeinsamer Haushalt wurde nie geführt, da sich
der Ehemann fortwährend in Stellung befand. Die
Kinder waren bei den Eltern der Frau im Kanton
Baselland untergebracht; die Ehefrau ging bisweilen
als Zimmermädchen in Stelle, führte indes nicht den
solidesten Lebenswandel, machte Schulden und war
dem Trünke ergeben. Schliesslich griff sie, um sich
Kleider und Geld zu beschaffen, zu betrügerischen
Handlungen. Im Sommer 1909 hielt sie sich als
Zimmermädchen und AushülfsbellnOrin im Hotel B. in
Herzogenbuchsee auf. Sie gab sich als Frieda Mathys
aus Und liess unter diesem Namen von zwei Geschäften
Auswahlsendungen von Hüten und Jupons zustellen.
Sie behielt dann einen Hut im Wert von 11 Fr. 50 und
ein Jupon im Wert von 27 Fr. 20, indem sie die Leute
versicherte oder versichern liess, sie werde die nächsten

Tage bezahlen. Ohne zu bezahlen verliess sie
sodann eines Morgens früh unter Mitnahme ihrer
Effekten heimlich das Hotel B. und bekümmerte sich
nicht, mehr um ihre Verpflichtungen. Am 13. August
1909 sprach sie alsdann im Bijouteriegeschäft W. in
Burgdorf vor, gab sich als Fräulein Matti aus und
wusste dem Geschäftsinhaber vorzuschwindeln, sie sei
von einer Frau S. in Oberburg, die zu den Kunden des
Geschäftes gehörte, beauftragt, goldene Uhrketten zur
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Auswahl 'zu erheben. Da sie früher lange in Oberburg
gewohnt hatte, kannte sie Personen und Verhältnisse
genau und musste damit ihr Auftreten Vertrauen
erwecken. Der Bijoutier verabfolgte ihr denn auch ohne
Bedenken vier Ketten im Gesamtwerte von 548 Fr.
Frieda Müller machte sich mit ihrem Raube davon
und versetzte und verkaufte die Ketten nacheinander
bei Privaten und Pfandleihanstalten in Burgdorf, Bern
und Basel für insgesamt 125 Fr. Das gewonnene Geld
verbrauchte sie. Es gelang an Hand des Signalements
der raffinierten Betrügerin auf die Spur zu kommen
und deren Verhaftung zu bewerkstelligen. Vor Gericht
musste sie ihre Vergehen unumwunden zugeben. Frieda
Müller ist nicht vorbestraft, genoss indes nicht den
besten Leulmund. Heute stellt sie nun das Gesuch um
Erlass eines Teiles der Strafe, die sie sofort angetreten
hat. In der Strafanstalt hat sie sich zur Zufriedenheit
der Verwaltung aufgeführt. Dessenungeachtet hält der
Regierungsrat dafür, es sei Grund zu einer Verkürzung
der Strafe nicht vorhanden. Im Gegenteil erheischen
die intensiven deliktischen Neigungen und sonstigen
bedauerlichen Anlagen der Petentin eine konsequente
Durchführung der Strafe, wenn sie von weitern
Verfehlungen zurückgehalten werden soll. Ein Jahr Strafzeit

erscheint zur Erreichung dieses Zweckes als ein
Minimum. Zudem kann Frieda Müller mit Rücksicht
auf die Natur der von ihr begangenen Delikte und ihr
Vorleben einler Begnadigung sowenig wie des bedingten
Straferlasses, der ihr vom Gericht ausdrücklich
verweigert worden ist, würdig befunden werden. Der
Regierungsrat beantragt demnach, das Gesuch
abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

55. Arnold geborene Voirol, Marie, Louis Witwe,
geboren 1861, von Courtedoux, in Pruntrut, wurde am
30. Juni 1910 vom Polizeirichter von Pruntrut wegen
Widerhandlung gegen das Primarschulgesetz zu
Bussen von 3, 6,12, 24 Fr. und insgesamt 5 Fr. 40 Staatskosten

verurteilt. Witwe Arnold hatte im Dezember
1909 das im Jahr 1902 geborene Mädchen Louise P.,
dessen Eltern geschieden sind und das Kind verlassen
hatten, in Pflege genommen. Sie unterliess es, das
Kind sofort zur Schule zu schicken, was ihr
nachträglich verschiedene Anzeigen zuzog, die alle im
gleichen Termin vom 30. Juni 1910 beurteilt wurden.
Witwe Arnold musste sich, da sie den Tatbestand nicht
zu bestreiten vermochte, dem Urteil ,ohne weiteres
unterziehen. Im vorliegenden Begnadigungsgesuche
macht sie nun geltend, sie habe nicht gewusst, dass
das Kind bereits schulpflichtig war; es sei ihr dies
auch nie mitgeteilt worden; der deutschen Sprache
nicht mächtig, habe sie das Datum der Ausstellung
des Heimatscheines (28. Mai 1.903) für das Geburtsdatum

des Mädchens gehalten. Im weitern beruft sie
sich auf ihre Vermögenslosigkeit und den Umstand,
dass sie das Kind ohne Entgelt bei sich aufgenommen
habe und verpflege. Der Gemeinderat von Pruntrut
bestätigt ihre Angaben als richtig und stellt ihr ein
nach jeder Richtung günstiges Leumundszeugnis aus.
Nach dem erhaltenen Berichte darf wohl angenommen
werden, es habe sich die Witwe Arnold über das Alter

Beilagen znm Tagblatt des Grossen Rates. 1910.

des Kindes tatsächlich im Irrtum befunden, und es mag
dies sowie die übrigen Umstände des Falles eine
Begnadigung rechtfertigen. Im Einverständnisse mit. der
Direktion des Unterrichtswesens wird beantragt, der
Petentin die Bussen zu erlassen.

Antrag des Regierungsrates : Erlass.

56. Bitterlin, Paul, geboren 1890, von Rickenbach,
Buchdruckerlehrling und Chauffeur, zuletzt wohnhaft
in Lausanne, zurzeit in der Strafanstalt Thorberg,
wurde am 20. Dezember 1909 vom korrektionellen
Gericht von Bern wegen Betruges in zwei Fällen zu
1 Jahr Korrektionshaus, 58 Fr. 80 Staatskosten, sowie
zu 200 Fr. 25 und 19 Fr. 30 Entschädigung an die zwei
Zivilparteien verurteilt. Bitterlin musste bereits am'
19. Oktober 1907 von der Kriminalkammer wegen
Diebstahls, Betrugs und Betrugsversuchs mit IV2 Jahren
Korrektionshaus bestraft werden. Er hat diese Strafe
in der Zwangserziehungsanstalt Trachselwald verbüsst
und wurde daselbst am 19. April 1909 entlassen. Was
er den Sommer über trieb, ist aktenmässig nicht
festgestellt; nach seinen Angaben hätte er bei einer
Herrschaft in Lausanne Chauffeurdienste verrichtet. Am
3. September gegen Abend stellte er sich im Hotel G.
in Bern vor, gab an, er sei Chauffeur, seine Herrschaft
sei soeben i!m Hotel P. abgestiegen ; da dort kein Zimmer
mehr frei sei, müsse er für einige Tage hier logieren.
Man schenkte ihm Glauben und räumte ihm ein Zimmer
ein. Am 5. September gab er an, er müsse fort, werde
jedoch am Abend zurück sein, man solle ihm das
Zimmer freihalben. Am 6. September schickte er von
Lausanne aus eine Depesche, er werde am 7. das Zimmer

im Hotel wieder beziehen. Von da ab liess er
nichts inehr von sich hören und bekümmerte sich auch
nicht weiter um die unbezahlte, sich auf 19 Fr. 30
belaufende Hobelrechnung. Am 24. September gleichen
Jahres quartierte 'er sich, mittellos wie er war, im Hotel
W. in Bern ein, indem er sich wiederum als Chauffeur
ausgab; er behielt das Zimmer bis zum 20. Oktober
und bezog auch die Kost im Hotel. Am 21. Oktober
machte er sich heimlich fort. Dem Hotelier, der ihm
unvorsichtigerweise für die ganze Zeit kreditiert hatte,
schrieb er gleichen Tags einen Brief, wonach er am
23. Oktober vorbeizukommen und die Rechnung, welche
die Höhe von 200 Fr. 25 erreichte, zu reglieren
versprach; dabei liess er es bewenden. Die beiden Wirte
reichten nun Strafklage wegen Betruges ein. Bitterlin
wurde ausgeschrieben und konnte im November in
Konstanz ermittelt werden, wo er sich wegen
Zechprellerei in Untersuchungshaft befand und von wo er
auch nach Bern ausgeliefert wurde. Er musste die
eingeklagten Betrugsdelikte unumwunden zugeben;
solche erschienen sowohl mit Bezug auf die Begehungsart

wie die Höhe des verursachten Schadens als
schwerwiegende und erheischten eine empfindliche Strafe.
Bitterlin stellt nun heute, unterstützt von seinem Vater,
das Gesuch um Erlass eines Teiles der Strafe. Er
verweist im wesentlichen auf sein jugendliches Alter
und verspricht Besserung. In der Strafanstalt hat er
bisher zu Klagen nicht direkt Anlass gegeben, dagegen
hat sein Fleiss bei der Arbeit nicht ganz befriedigt.
Die städtische Polizeidirektion schildert den Petenten

87*
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liegen nach seinem Dafürhalten nicht vor. Es wird
beantragt, die Busse auf den einfachen Betrag von 6 Fr.
herabzusetzen.

Antrag des Regierungsrates : Herabsetzung der Busse
auf 6 Fr.

als liederlichen, arbteitsscheuen Menschen, kann indes
das Gesuch mit Rücksicht auf dessen Alter und
vorgebrachten Versprechungen zur teilweisen
Berücksichtigung empfehlen. Dagegen spricht sich der
Regierungsstatthalter für Ablehnung aus. In der Tat
sprechen keinlerlei Gründe für eine Abkürzung der
Strafe. Wie das Gericht in den Motiven des Urteils
ausführt, ist nur von der Gewöhnung Bitlerlins zu
konsequenter Arbeit eventuell eine Besserung desselben
zu erwarten. Zur Erreichung dieses Zweckes erscheint
nun die Strafdauer von 1 Jahr angesichts der Vorstrafe
und der bedenklichen Charakteranlagen des Petenten
geradezu als ein Minimum und es steht diese Höhe
der Strafe auch nicht etwa in einem Missverhältnis
zu der Schwere der Straftat. Der Regierungsrat
beantragt, das Gesuch abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

57. Helfer, Johann, geboren 1866, von Courlevon,
Freiburg, Gipser, wohnhaft gewesen im Nydeckhof in
Bern, zurzeit in der Strafanstalt Thorberg, welcher
am 18. Dezember 1899 von den Assisen des II. Bezirkes
wegen Mordversuchs zu 13 Jahren Zuchthaus verurteilt

worden ist, stellt neuerdings das Gesuch um Erlass
eines Teiles der Strafe, trotzdem ihn der Grosse Rat
am 29. September 1909 auf den übereinstimmenden
Antrag des Regierungsrates und der Justizkommission
mit seinem Begnadigungsgesuche definitiv abgewiesen
hat. Neue Tatsachen werden zur Begründung des
Gesuches nicht geltend gemacht. Der Regierungsrat
beantragt, darauf nicht einzutreten.

Antrag des Regierungsrates : Nichteintreten.

58. Boillat, Achille, Uhrmacher, von Breuleux, in
Cerneux-Ve'usils, wurde am 9. Juli 1910 vom Polizeirichter

von Freibergen wegen Widerhandlung gegen
das Primarschulgesetz zu 3X6 18 Fr. Busse und
3 Fr. Staatskosten verurteilt. Drei Kinder des Boillat
fehlten in den Monaten April, Mai und Juni 1910 von
120 Schulstunden je 15, das eine 18 Stunden
unentschuldigterweise. Es zog dies Boillat drei Bussen von
je 6 Fr. zu. Heute stellt er nun das Gesuch um Erlass
derselben. Er macht geltend, er sei Vater von zwölf
Kindern, von denen das älteste erst l3jährig, und für
den Unterhalt -seiner Familie lediglich auf seiner Hände
Arbeit angewiesen. Er wohne drei Kilometer vom
Schulhause entfernt und die Kinder hätten die Schule
zufolge schlechter Witterung und schlechter Wege nicht
besuchen können. Aus Vergesslichkeit und Unkenntnis
der gesetzlichen Folgen habe er unterlassen, sie zu
entschuldigen. Der Gemeindepräsident von Muriaux
bestätigt diese Ausführungen als richtig und empfiehlt
wie auch der Regierungsstatthalter das Gesuch. Boillat
ist nicht vorbestraft. Der Regierungsrat beantragt, mit
Rücksicht auf die Verhältnisse des Petenten und die
vorliegenden Empfehlungen die Busse auf ein Minimum
herabzusetzen. Gründe für einen gänzlichen Erlass

59. Flückiger, Fritz, geboren 1882, von Auswil,
Viehhändler, im Mühleweg zu Walterswyl, wurde am
11. Juni 1910 von der I. Strafkammer des Obergerichts
wegen Betruges zu 2 Monaten Korrektionshaus,
umgewandelt in 30 Tage Einzelhaft, und solidarisch mit
Ernst Flückiger zu 291 Fr. 40 Staatskosten sowie 173 Fr.
Zivilentschädigung verurteilt. Fritz Flückiger trieb am
Signaumarkt vom 21. Oktober 1909 einige Stücke Vieh
auf, darunter eine vier Jahre alte graue Kuh. Letztere
litt an einer Krankheit der Geschlechtsorgane, die
Flückiger bestens bekannt sein musste, da sich dieselbe
in auffälliger Weise (eiteriger Abfluss aus der Scheide,
abnormales, stossweises Harnlassen) bemerkbar
machte. Diese Kuh liess Flückiger durch einen Onkel,
Ernst Flückiger, ein wegen Betruges mehrfach
vorbestraftes, als Viehhändler übel beleumdetes Individuum,

einem J. R. in Rüderswil als gesund, recht und
trächtig verkaufen. R., ein etwas beschränkter,
halbgelähmter, in äusserst ärmlichen Verhältnissen lebender

Mann, bemerkte den Fehler nicht und verpflichtete
sich zur Bezahlung eines Kaufpreises von 350 Fr.,
wovon 220 Fr. in bar, den Rest durch Ueberlassung
eines Kalbes. Beim Abschluss des Handels war Fritz
Flückiger zugegen und genehmigte die getroffene
Vereinbarung. Ernst Flückiger half R. die Kuh nach
Hause treibten. Das bei R. stehende Kalb wurde dem
Fritz Flückiger gleichen Tages nach Zollbrück
verbracht, indes von diesem, weil ungenügend befunden,
zurückgewiesen, worauf sich R. verpflichtete, die.Kauf-
restanz in bar nachzubezahlen ; vorderhand wurde ihm
solche kreditiert. Bereits am nächsten Tage wurde R.
sodann auf die Krankheit der Ruh aufmerksam und
in der Folge wurde auf Betreiben von Nachbarn, die
sich des Betrogenen annahmen, bei der Polizei ein
Strafverfahren gegen die beiden Flückiger angehoben.
Die beiden gaben zu, dem R. die Kuh für gesund und
recht verkauft zu haben, bestritten indes, um deren
Krankheit gewusst zu haben. Durch die gerichtlich'
angeordnete Expertise wurde festgestellt, dass die Kuh
an einer chronischen Gebärmutterentzündung litt, die
seit Wochen bestand und auf einen abgestorbenen
Foetus, den die Kuh in sich hatte, zurückzuführen
war. Durch die Sektion des geschlachteten Tieres
wurde diesler Befund nachher bestätigt. Darüber, dass
die beiden routinierten Viehhändler Flückiger, welche
die Kuh während mehreren Tagen in Gewahrsam und
beide getaolken hatten, ihren Zustand kannten, konnte
ein Zweifel nicht obwalten. Sie hatten R. demnach
in skrupellosester Weise betrogen. Die Kuh hatte einen
Minderwert von 193 Fr. ; ausserdem erlitt R, .einen
Schaden von ca. 100 Fr. durch den Minderertrag ah
Milch. Fritz Flückiger ist nicht vorbestraft. Nach deni
Zeugnisse des Gemeinderates von Walterswil liefert
in letzter Zeit dagegen mehrfach Klagen wegen, um
reellen Handels gegen ihn ein. Bezeichnend war, wie
er für den schlechten Handel einen anrüchigen Ge-
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hilfen vorschob, um sich alsdann nötigenfalls hinter
ihm verschanzen zu können. Mit Rücksicht auf seine
erstmalige Straffälligkleit sah sich das Gericht immerhin

veranlasst, die Kornektionshausstrafe umzuwandeln.

Im vorliegenden Gesuche um Erlass der Strafe
sucht er die Begründetheit des Urteils in Frage zu
ziehen und macht im übrigen geltend, dass er die
finanziellen Folgen des Urteils allein zu tragen habe,
indem sein Gehilfe insolvent sei. Letztere Ausführungen

mögen zutreffen, können indes bei der Aktenlage
keineswegs für eine Begnadigung in Betracht fallen.
Was die SchuJdfrage anbelangt, so ist auf das Urfeil
abzustellen. Der von den beiden Flückiger begangene
Betrug charakterisiert sich denn auch als ein durchaus

gravierender und wirft ein ganz trübes Licht auf
die Gesinnung des Petenten. Nach dem Dafürhalten
des Regierungsrates erscheint Flückiger einer Begnadigung

nach der Tat und seinem Rufe so wenig würdig
als der Zuerkennung des bedingten Straferlasses, den
ihm das Gericht nicht gewährt hat. Der Regierungsrat
beantragt demnach Abweisung des Gesuches.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

60. Chapuis, Joseph, geboren 1862, von Bönfol,
Uhrmacher daselbst, wurde am 15. Juli 1910 vom
korrektionellien Richter von Pruntrut wegen
Wirtshausverbotsübertretung zu 5 Tagen Gefängnis und
11 Fr. 50 Staatskosten verurteilt. Chapuis wurde am
14. Juni 1910 in der Wirtschaft beim Genüsse eines
Glases Schnaps betroffen, trotzdem ihm am 13. Mai
1909 der Besuch der Wirtschaften auf die Dauer von
2 Jahren richterlich untersagt worden war. Er wurde
angezeigt und musste sich, da er den Tatbestand nicht
zu bestreiten vermochte, dem Urteilsspruche
unterziehen. Nun stellt er das Gesuch um Umwandlung
der Freiheitsstrafe in Busse, indem er sich auf seine
delikate Gesundheit beruft. Anderweitige
Begnadigungsgründe macht er nicht geltend. Irgendwelche
Bescheinigung oder auch nur nähere Angabe über
den Grund seiner angeblichen Kränklichkeit wird nicht
aktenkundig gemacht. Chapuis ist wiegen Nachtlärms,
Ruhestörung, Misshandlung mehrfach, worunter mit
Zuchthaus, vorbestraft. Der Regierungsrat hält das
Gesuch nicht für begründet und beantragt daher und
mit Rücksicht auf das Vorleben des Petenten, es
abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

61 bis 63. Jeanrenaud, Henri-César, geboren 1875,
Uhrmacher, von Tavers, Stehly, Arthur, geboren 1879,
von Miécourt, und Fankhauser, Jakob, geboren 1871,
von Trùb, alle drei in St. Immer, wurden wegen
Widerhandlung gegen die Lotterievorschriften verurteilt :

Jeanrenaud am 7. Mai 1910 von der I. Strafkammer des

Qbergerichts zu 50 Fr. Busse, 25 Fr. Staatskosten,
Stehly am 27. Mai 1910 vom Polizeirichter von Courte-
lary zu 50 Fr. Busse, 5 Fr. Staatskosten, und
Fankhauser am 1. Juli 1910 vom Polizeirichter von Courte-

lary zu 50 Fr. Busse, 7 Fr. Staatskosten. Alle drei
wurden verurteilt in ihrer Eigenschaft als Präsidenten

dreier Vereine von Courtelary, die im Dezember 1909
und Januar 1910 in öffentlichen Wirtschaftslokalitäten
sogenannte Lottoabende abgehalten hatten, an denen
ausser den Vereinsangehörigen einem weitern Publikum
Zutritt gewährt wurde. Währenddem der erstinstanzliche

Richter in einem ersten Verfahren Jeanrenaud
mangels einer anwendbaren Strafvorschrift freisprach,
erkannte die I. Strafkammer in Beibehaltung ihrer
frühern Praxis, dass ein solches öffentliches Lottospiel

nichts anderes sei, als eine öffentliche Lotterie,
somit dessen Veranstaltung ohne behördliche Autorisation

in Anwendung der Lotterievorschriften strafbar
sei. Es hätten denn auch die sämtlichen Teilnehmer
am Spiele in das Strafverfahren einbezogen werden
sollen. Trotz dieser letztern Feststellung beschränkte
sich der Polizeirichter von Courtelary darauf, im
Verfahren gegen zwei weitere Vereine deren Präsidenten
(Stehly und Fankhauser) und die Platzgeber zu
bestrafen. Im vorliegenden Begnadigungsgesuche machen
Petenten im wesentlichen geltend, es liege ihnen gegenüber

ungleiche Behandlung vor, indem auch andere
Vereine vor den ihrigen Lotto-Abende abgehalten hätten,

aber nicht angezeigt worden seien ; zudem berufen
sie sich auf eine Mitteilung, die der Gemeinderat den
Vereinen zugehen liess, wonach es den Vereinen
freistehe, sogenannte « matchs au loto privés ou intimes »

in ihren Vereinslokalen abzuhalten; nachträglich habe
dann die kantonale Poliztei Strafklage eingereicht. Es
ist aktenkundig, dass der Gemeinderat den Vereinen
von St. Immer im September 1909 eröffnete, er könne
mit Rücksicht auf die herrschende wirtschaftliche
Krise öffentliche Lottoveranstaltungen zur behördlichen

Autorisation bis auf weiteres nicht mehr
empfehlen, dagegen stehe es den Vereinen frei, solche
Lottomatchs im geschlossenen Kreise abzuhalten, da
es hiezu einer Autorisation nicht bedürfe. Wie nun
die Gesuchsteller aus dieser Tatsache und ihrer
Verurteilung einen Widerspruch herleiten wollen, ist
unerfindlich, indem sie ja gerade deswegen verurteilt
worden sind, weil sie die Lottomatchs öffentlich und
nicht im geschlossenen Vereinszirkel abhalten Hessen.
Auch die übrigen Ausführungen der Petenten, speziell
der Vorwurf der ungleichen Behandlung, können für
die Entscheidung des Gesuches nicht in Betracht
fallen, denn es ist aktenmässig keineswegs festgestellt,
dass auch andere Vereine solche öffentliche
Lottomatchs ohne Autorisation abgehalten haben, es ist
dies lediglich eine Behauptung der Petenten.
Anderweitige Begnadigungsgründe werden nicht geltend
gemacht und liegen solche auch nicht vor. Es geht
im Gegenteil aus den Akten hervor und fällt erschwerend

ins Gewicht, dass Petenten in bcwusster Weise
das Gesetz zu umgehen suchten, indem sie den
fraglichen Veranstaltungen durch die erfolgten Publikationen

äusserlich das Gepräge von geschlossenen
Vereinsanlässen verliehen, sodann aber die breite Oeffent-
lichkeit daran teilnehmen Hessen, trotzdem ihnen
bekannt war, dass dies nicht statthaft war. Der
Regierungsrat beantragt unter diesen Umständen, das Gesuch
abzuweisen und den empfehlenden Berichten der
Gemeinde- und Bezirksbehörden somit nicht Folge zu
geben.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.
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64 u. 65. Vincens, Arthur, geboren 1865, von Car-
tiers, Tarn, Weinhändler in Biel, und dessen Sohn
Vincens, Georges, geboren 1891, ebenda, wurden am
13. Juli 1910 von der I. Strafkammer des Obergerichts
wegen Lebensmittelfälschung verurteilt, Arthur
Vincens zu 5 Tagen Gefängnis und 550 Fr. Busse, Georges
Vincens zu 2 Tagen Gefängnis und 150 Fr. Busse,
beide zu je 60 Fr. erstinstanzlicher und je 5 Fr. ober-
instanzlicher Staatskosten. Die güterrechtlich getrennte
Ehefrau des Arthur Vincens betreibt in Biel eine
Weinhandlung en gros. Arthur Vincens ist Prokuraträger
und der Sohn Georges ebenfalls im Geschäfte tätig.
Am 17. Dezember 1908 wurde bei einem Wirte in H.
durch den Lebensmittelexperten ein Fässchen Cognac
und eine Flasche, enthaltend 12 Liter Himbeersirup,
beanstandet. Die durch die Direktion des Innern
veranlasste chemische Expertise ergab, dass der Cognac
eine aus Sprit und Wasser hergestellte Imitation, der
Sirup aus Wasser und Zucker hergestellt und mit
einiem Teerfarbstoffe künstlich gefärbt war. Beim
Lieferanten der Getränke, der Weinhandlung Vincens,
wurde daraufhin ebenfalls eine Untersuchung
angehoben, die ergab, dass in den Kellern Cognac und
Himbeersirup von derselben Qualifikation vorbanden
war. Durch die Beweismassnahmen des folgenden
Strafverfahrens wurde festgestellt, dass Arthur
Vincens dem betreffenden Wirte die beanstandeten
Getränke vorsätzlich als echt verkauft hatte. Im
gleichen Strafverfahren konnte nun überdies
nachgewiesen werden, dass im Geschäft Vincens die
Weinpantscherei systematisch und in grossem Massslabe

betrieben worden war. So verkaufte Arthur
Vincens im April oder Mai 1909 einem Landwirte in
S. ein Fass Rotwein, haltend 268 Liter, dem auf sein
Geheiiss durch Georges Vincens 30 Liter Brunnenwasser
beigemischt worden waren. Diese Tatsache wurde
sowohl von Arthur wie von Georges Vincens nach
anfänglichem Leugnen zugestanden. Im weitern hatte
ArthurVincens zugegeben, dass er bei den französischen
Weinen, die er zu 35 Rappen an die Kunden abgab,
jeweilen 10% in Wasser beizufügen pflegte. Er
machte geltend, dass er sonst bei diesem Preise nicht
bestehen könne. Den Kunden seien jeweilen auch
verdünnte Muster zur Probe vorgelegt worden. Auf
Grund der bewiesenen Tatsachen gelangte das Gericht
zur Verurteilung des Vaters Vincens wegen
Verfälschung eines Nahrungsmittels, wissentlichen Verkaufs
von verfälschten Nahrungsmitteln und Anstiftung zur
Verfälschung eines Nahrungsmittels, des Sohnes wegen
Verfälschung eines Nahrungsmittels, alles im Sinne
der Art. 233 und 233 c, Al. 1, des bernischen
Strafgesetzbuches. Ersterer ist im Jahre 1906 wegen
Verleumdung mit Gefängnis und Busse vorbestraft. Der
Gerichtshof verweigerte beiden mit dem Hinweis auf
die Natur des Deliktes den bedingten Erlass der
Freiheitsstrafe. Heute stellen sie das Gesuch um deren
Erlass auf dem Begnadigungswege, indem sie im
wesentlichen geltend machen, dass durch ihre
Handlungsweise keinesfalls die öffentliche Gesundheit
gefährdet worden sei, was nach den unzulänglichen
Bestimmungen des Gesetzes nicht gebührend habe
berücksichtigt werden können; zudem sei ein
ökonomischer Schaden den Kunden de facto nicht erwachsen,
da die Waren zu entsprechend billigen Preisen
abgegeben worden seien. Schliesslich wird auf die
prekären finanziellen Verhältnisse beider Petenten und
das jugendliche Alter des Georges Vincens verwiesen.

Die Staatskosten sind bezahlt. Der Regierungsstatthalter

von Nidau kann das Gesuch empfehlen.
Dagegen spricht sich die Direktion des Innern entschieden
gegen einen Straferlass aus. Die Petenten waren in
der Lage, die heutigen Anbringen bereits vor Gericht
zur Begründung des Antrages auf bedingten Erlass
der Strafe vorzutragen. Wenn sie damit nicht gehört
worden sind, so vermögen dieselben heute umso-
weniger den gänzlichen Erlass zu rechtfertigen. Die
Handlungen der Gesuchsteller charakterisieren sich in
der Tat als schwere Verstösse gegen Treu und Glauben
im Geschäftsverkehr, gegen die nicht entschieden genug
eingeschritten werden kann. Erschwerend fällt zudem
in Betracht die Systematik, mit der offenbar seit langem
in den Kellern des Geschäftes Vincens die
Nahrungsmittelfälschung betrieben worden ist. Der Regierungsrat

beantragt in Erwägung des Angebrachten, beide
Gesuchsteller abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

66. Von Firks, Georg, geboren 1878, von Petersburg,
Privatier, vormals in Bern wohnhaft, zurzeit in der
Strafanstalt Witzwil, wurde am 4. Dezember 1909 von
den Assisen des II. Bezirkes wegen Betruges und
leichtsinnigen Konkurses nach Abzug von 2 Monaten
Untersuchungshaft zu 20 Monaten Korriektionshaus,
3 Jahren Einstellung in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit,

20 Jahren Kantonsverweisung, 483 Fr. 75
Staatskosten, solidarisch mit Oskar Ernst Bernhardt zu weitern

967 Fr. 50 Staatskosten und 12,000 Fr. Entschädigung

sowie 1000 Fr. Interventionskosten an die
Zivilpartei Paul Kayser verurteilt. Von Firks, der aus einem
russischen (kurländischen) Adelsgeschlechle abstammt
und dessen Angehörige, wie es scheint, in Kurland
zurzeit noch ausgedehnte Güter besitzen, trat im Sommer

1906 in Bern, woselbst er sich seit zirka 3%
Jahren beschäftigungslos aufgehalten hatte, mit einem
gewissen Bernhardt, von Bischoffswerder, Kaufmann,
behufs Gründung einer Aktiengesellschaft zur
Zigarettenfabrikation und zum Import von Orientwaren
in Beziehung. Bernhardt, ein im Auslande wegen
Betruges vorbestraftes Individuum, hatte eine Zeitlang
in Bern bei der Aktiengesellschaft M. die Stelle eines
Direktors versehen, .indes im Frühjahr 1906 diese
Stelle quittiert und beabsichtigte nun, ein jene Firma
konkurrenzierendes Geschäft zu gründen. Sowohl er
wie auch Firks hatten zwar keine besonderen Kenntnisse

in der Zigarettenfabrikation, ebensowenig Geld
für die Schaffung eines grössern Geschäftes. Trotzdem

gelang es ihnen unter Zuziehung einiger
Strohmänner mit Hülfe schwindelhafter Manipulationen und
unter Benutzung juristischen Beirates, die Gründung
zu bewerkstelligen. Man liess sich Statuten für die
beabsichtigte Aktiengesellschaft sowie die für die
Eintragung ins Handelsregister nötigen Belege ausarbeiten.
Am 31. Juli 1906 errichteten und unterzeichneten fünf
Personen, worunter Bernhardt und Firks, die in Art. 618
und 619 O. R. vorgesehene Urkunde. Darin wurde durch
« einstimmigen Beschluss » festgestellt, dass das Aktienkapital

von 100,000 Fr., zerfallen in 50 Prioritätsaktien

und in 150 Stammaktien à nom. Fr. 500, alle
auf den Inhaber lautend, vollständig gezeichnet und
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das Stammkapital mit 75,000 Fr. durch die apports
des Herrn Bernhardt voll einbezahlt seien; in gleicher
Weise wurde auch die erfolgte Einbezahlung von 20%
des Prioritätsaktienkapitals (218 0. R.) festgestellt. Die
Statuten, die ebenfalls von den fünf Personen
unterschrieben waren, enthielten folgende Bestimmung:
«Die Stammaktien sind voll einbezahlt durch Ueber-
lassung des Einlagefonds von Oskar Bernhardt :

Tabakmischungen für Zigaretten, Spezialnamen von
Zigaretten, Clichés und Inventar, Uebertragung der von
ihm gemieteten Geschäftslokalitäten und der Zigarettenfabrik,

Effingerstrasse 10, auf 1 Juli 1906». In dem
von den fünf unterzeichneten Protokoll über die
konstituierende Generalversammlung schliesslich wurde
durch einstimmigen Beschluss festgestellt, dass die
apports des Herrn Bernhardt voll einbezahlt seien.
Auf Grund dieser drei mit den notarialisch beglaubigten
Unterschriften versehenen Urkunden erfolgte noch am
selben 31. Juli 1906 die Anmeldung beim
Handelsregisterführer; ins Handelsregister wurde die Gesellschaft

am 6. August eingetragen. Firks wurde Präsident
des Verwaltungsrates. Nach Erfüllung dieser Formalitäten

wurde nun ein grossartiger Betrieb eingeleitet.
Die zu einem jährlichen Mietzinse von 4700 Fr.
gemieteten Geschäftslokalitäten wurden mit schönen auf
Kredit gelieferten Möbeln und sonstigen Installationen
versehen; Oskar Bernhardt wurde Chef-Direktor mit
einem Gehalt von 15,000 Fr., daneben wurden zwei
Reisende mit 250 Fr. Monatsgehalt, einer davon mit
160 Fr. Monatsgehalt und 10 Fr. Tagesspesen, ein
Kassier und Prokurist, eine Buchhalterin, ein Bureaulist,

ein Lagerverwalter, ein Packer, zwei Magaziner
und ein Fakturist angestellt. Die meisten dieser
Angestellten hatten monatelang sozusagen nichts zu tun;
erst wenn jemand die Geschäftsräume betreten wollte,
wurde das Personal scheinbar lebhaft beschäftigt (mit
Adressenschreiben u. dgl.). Erst auf 1. Oktober gelang
es, mit der Zigarettenfabrikation zu beginnen, dadurch
zwar, dass einem Zigarettenarbeiter sein Geschäft für
2310 Fr. abgekauft wurde ; zugleich wurde der Arbeiter
bei der A.-G. Neptun, wie die Firma hiess, als
Vorarbeiter zu ausSergewöhnlich günstigen Bedingungen
engagiert. Da das Geschäft völlig in der Luft stand,
immerhin aber bedeutende Verpflichtungen eingegangen

wurden, sah man sich bald genötigt, nach Personen
zu fahnden, die imstande waren, demselben Barmittel
zuzuführen. Durch ein Inserat in der Frankfurter
Zeitung suchte man dann einen Direktor für das Geschäft.
Ein P. K., Kaufmann aus Kaiserslautern, Hess sich
herbei, trat als Direktor mit 8000 Fr. Gehalt ein,
wogegen er sich zur Uebernahme von Aktien für 10,000
Fr. verpflichtete, die er auch wirklich bezahlte.
Dessenungeachtet wurden die Zahlungsschwierigkeiten
dringender, man fing an, Zigaretten und auf Lager befindliche

Japanwaren, um Geld zu bekommen, zuSchleuderpreisen

abzustossen, bis schliesslich, nachdem
Bernhardt im Dezember 1906 wegen unsauberer
Finanzoperationen aus dtem Geschäft hinausgeworfen worden
war, nach einem letzten misslungenen Versuche, Geld
heranzuschaffen, im Mai 1907 die unvermeidliche
Katastrophe eintrat und die A.-G. Neptun in Konkurs
geriet. In dem gegen die fünf Gründer, von denen zwei
unbekannten Aufenthalts abwesend waren, und P. K.
wegen betrügerischen, bezw. leichtsinnigen Konkurses,
Fälschung und Betrug angehobenen Strafverfahren
erwies es sich, dass das Geschäft Neptun nach allen
Richtungen auf Lug und Trug aufgebaut war. Die in

der GründungsUrkunde erwähnten apports waren
sozusagen alles unreelle Werte, die Anzahlung auf die
Prioritätsaktien von 5000 Fr. war in Tat und Wahrheit
nicht vorhanden, keiner der Gründer hatte während
der Betriebszeit einen Rappen auf Aktien einbezahlt;
erst kurz vor dem Zusammenbruch warf Firks 5000 Fr.
ein. Der ganze Geschäftsbetrieb war während mehreren
Monaten fingiert; die Bücher wurden zum Teil von
Bernhardt wahrheitswidrig geführt. P. K. wurde unter
ganz schwindelhaften Angaben über den Gang des
Geschäftes als neuer Direktor gewonnen und zur Ein-
schiessung von Kapital veranlasst. Der spiritus rector
des ganzen Unternehmens war Bernhardt, der es denn
auch war, der Firks durch Vorspiegelungen über seine
Tüchtigkeit und die brillanten Aussichten des zu
gründenden Geschäftes für seine Absichten zu überreden
und missbrauchen wusste. Einmal in der Sache engagiert,

betätigte sich dann Firks nach Kräften an den
betrügerischen Manipulationen. Durch den ruinösen
Ausgang wurden eine grosse Zahl von Personen schwer
geschädigt, so die Angestellten des Geschäftes, denen
nur kleine Anzahlungen auf ihre hohen Honorare
gemacht worden Waren, sodann Lieferanten, Arbeiter
und übrige Kreditoren der A.-G. Neptun und nicht
zuletzt P. K. Bernhardt wurde von den Geschwornen
schuldig befunden der Fälschung von Privaturkunden,
des Betruges, betrügerischen und leichtsinnigen
Konkurses, Firks des Betruges, begangen durch die
Unterschrift der drei erwähnten Urkunden, des Betruges,
begangen gemeinsam mit Oskar Bernhardt zum Nachteil

des P. K., des Betruges, begangen zum Nachteil
der Gläubiger der A.-G. Neptun, und schliesslich des
leichtsinnigen Konkurses. In allen Betrugsfällen überstieg

der veranlasste Schaden die Summe von 300 Fr.
P. K. wurde freigesprochen; gegenüber dem einen
Gründer, der als Strohmann gedient hatte, wurde die
Untersuchung aufgehoben, gegenüber den beiden
andern unbekannt abwesenden eingestellt. Die Geschwornen

billigten Firks wohl mit Rücksicht auf dessen
frühere Unbescholtenheit mildernde Umstände zu. Er
wurde denn auch entsprechend dem Verdikte erheblich
milder bestraft als Bernhardt, dem 4 Jahre Zuchthaus,
da er sich nicht gestellt hatte, allerdings in contumaciam,

zudiktiert wurden. Heute stellt Firks das Gesuch
um Erlass des Restes der Strafe. Durch verschiedene
Rechtsmittel, die er gegen das Urteil ergriff, wurde
seine Ablieferung an die Strafanstalt bis zum 10. Mai
1910 verzögert, vom Tage der Verurteilung hinweg
bis zu diesem Zeitpunkte befand er sich im
Bezirksgefängnis in Bern. In der Begründung des Gesuches
wird Firks als Opfer Bernhardts dargestellt; es wird
der Ueberzeugung Ausdruck gegeben, dass er bis
zuletzt gutgläubig gewesen sei und keineswegs
beabsichtigt habe, jemanden zu schädigen, vom wirklichen
Gange des Geschäftes habe er zufolge seiner absoluten
Geschäftsuntüchtigkeit nichts verstanden; er selbst sei
denn auch durch den Ruin des Geschäftes am meisten
betroffen worden, indem die von ihm eingeschossenen
5000 Fr. draufgegangen seien und er noch weitere
Tausende von Franken zur Deckung von Massenschuldnern

verwendet habe. Durch die geleistete Barkaution
von 15,000 Fr. für seine Freilassung während der
Untersuchung seien die Staatskosten und die
Zivilpartei P. K. gedeckt. Im weitern beruft sich Firks auf
schwächliche Gesundheit, seine frühere Unbescholtenheit

und das Alter seiner Mutter, die seiner Freilassung
sehnlichst entgegensehe. In der Strafanstalt hat er sich

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1910. 88



346 — JVÎ 22

gut aufgeführt. Bezüglich der Schuldfrage ist auf das
Urteil abzustellen; gewiss ist Bernhardt bedeutend
schwerer belastet als Firks; es ist dies aber im Verdikt
und in der Strafsentenz deutlich zum Ausdruck
gebracht worden. Im übrigen hat Firks Gelegenheit
gehabt, den grössten Teil der Ausführungen, die er heute
geltend macht, den Geschwornen und dem Gerichtshofe

durch seinen Verteidiger vortragen zu lassen;
sie dürften nicht neuerdings geeignet sein, eine
wesentliche Verkürzung der Strafdauer herbeizuführen.
Wenn für die Freilassung Firks eine hohe Kaution
und damit ein Mittel zur teilweisen Schadendeckung
geleistet worden ist, so ist dies weniger Firks, als
dessen Verwandten anzurechnen, da zweifellos letztere
die Mittel hiezu geliefert haben. Firks hat nach seinen
eigenen Angaben sein nicht unbeträchtliches
Vermögen in Petersburg durchgebracht und lebt von einer
Rente, die ihm seitens seiner Verwandten ausgestellt
worden ist. Die begangenen Delikte sind im übrigen
objektiv und subjektiv als durchaus gravierend zu
bezeichnen; die von ihm und seinen Complicen an den
Tag gelegte Skrupellosikeit ist eine aussergewöhn-
liche. Wenn er immer wieder geltend macht, er sei
gutgläubig gewesten, denn es müsste doch psychologisch

als unsinnig erscheinen, dass er sich an einem
Geschäfte beteiligt hätte, an dessen Prosperität er
selbst nicht glaubte, so ist dem zu entgegnen, dass
er eben bis zum Schlüsse bei dem Schwindelgeschäfte
nicht mit Geld beteiligt war und erst ganz zuletzt,
vielleicht unter der Purcht. vor dem auf alle Fälle
drohenden Strafverfahren, noch 5000 Fr. eingeworfen
hat. Die Erklärung des psychologischen Rätsels ist
die, dass Firks und die übrigen glaubten, es möchte
ihnen vielleicht gelingen, auf schwindelhafter Basis
ein abträgliches Geschäft zu begründen, aber sehr
bald einsehen mussten, dass ihr Unternehmen fiasko
tmachen werde, wobei sie die Katastrophe mit den
unsaubersten Mitteln herauszuschieben suchten. Der
Regierungsrat hält dafür, es seien genügende
Begnadigungsgründe gegenüber Firks nicht vorhanden. Seine
frühere Unbescholtenheit und die gute Aufführung in
der Strafanstalt können seinerzeit durch den Erlass
des letzten Zwölftels gebührend berücksichtigt werden.
Es wird demnach Abweisung des Gesuches beantragt.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

67. Herren, Robert, geboren 1864, von Mühleberg,
Spengler, zuletzt wohnhaft gewesen in Stettlen, zurzeit
in der Strafanstalt Witzwil, wurde am 3. Februar 1910
vom Polizeirichter von Laupen wegen Nichterfüllung
(1er Unterstützungs- und Alimentationspflicht zu
18 Monaten Arbeitshaus, 2 Jahren Wirtshausverbot
und 8 Fr. Staatskosten verurteilt. Durch
Ehescheidungsurteil des Amtsgerichtes von Chaux-de-fonds vom
Jahre 1903 wurde Herren zur Leistung von monatlichen

Alimentationen für seine vier Kinder an die
abgeschiedene Ehefrau verurteilt und zwar zu je 10 Fr.
per Kind. Herren leistete indes die Unterstützungen
nicht, sodass Frau Herren schon steit 1903 ein Beitrag
an die Verpflegung der Kinder aus öffentlichen Mitteln
gewährt werden musste. Nachdem Herren, der sich
einem liederlichen Lebenswandel ergab, bereits im

Oktober 1907 fruchtlos mit 6 Monaten Arbeitshaus
belegt worden war, sah sich die kantonale Arrnen-
direktion im November 1909 neuerdings veranlasst,
Strafklage gegen ihn einzureichen. Herren wurde denn
auch im Sinne der Anzeige schuldig befunden und
verurteilt. Der Richter führt in den Motiven des Urteils
aus, dass Herren, der dem Alkoholgenusse ergeben
sei und ein liederliches Leben führe, einzig durch
eine längere Versetzung ins Arbeitshaus zu einem
geordneten Leben und zur Erfüllung seiner Pflichten
gebracht werden könne. Heute stellt Herren nun das
Gesuch um Erlass des Restes der Strafe ; er hat letztere
am 7. Mä.rz 1910 angetreten. Herren ist ausser wegen
des erwähnten Deliktes auch wegen Familienvernachlässigung,

Bannbruch und Prellerei vorbestraft. In der
Strafanstalt hat er sich gut aufgeführt; er ist ein
geschickter Spengler, der sehr wohl in der Lage wäre,
die ihm zugemuteten Alimentationen für seine Kind er bei
gutem Willen aufzubringen. Der Regierungsstatthalter
von Laupen kann das Gesuch im Hinblick auf die
Rückfälligkeit des Petenten nicht empfehlen. Dagegen
könnte sich die Armendirektion mit dem Erlasse eines
Drittels einverstanden erklären. Der Regierungsrat hält
dafür, es seien angesichts der Vorstrafen des Petenten
und der Urteilstnotivierung, die als durchaus zutreffend
erscheint, Gründe für eine Abkürzung der Strafzeit
nicht vorhanden. Eine kürzere von Herren verbüsste
Arbeitshausstrafe hat keinen Einfluss auf denselben
auszuüben vermocht. Es muss daher mit aller Strenge
gegen denselben vorgegangen werden, wenn nicht auch
diesmal die Erreichung des Strafzweckes in Frage
gestellt werden soll. Unter allen Umständen ist das
Gesuch im gegenwärtigen Zeitpunkte verfrüht. Es wird
demnach Abweisung desselben beantragt.

Antrag des Regierungsrates: " Abweisung.

68. Thierstein, Friedrich, geboren 1870, von Bo-
wil, Metzgergeselle, wurde am 19. Mai 1893 von den
Assisen des I. Bezirkes wegen Raubes, wobei der
Beraubte ums Leben gekommen ist, welchen Erfolg
der Täter voraussehen konnte, zu lebenslänglichem
Zuchthaus, 4000 Fr. Zivilentschädigung und 498 Fr.
Staatskosten verurteilt. Thierstein war der
Zweitälteste Sohn des in Thun wohnhaft gewesenen, im
Jahr 1885 verstorbenen Gerbermeisters und Lederhändlers

Thierstein. Da der .Vater Thierstein kein Vermögen
hinterlassen haUe, sah sich die Mutter genötigt, das
Geschäft zum Unterhalt der grossen Familie
fortzuführen. Nach Absolvierung der Primarschule trat der
Sohn Friedrich zunächst für ein Jahr in das elterliche
Geschäft ein, um sich sodann der Erlernung des
Metzgerhandwerkes zuzuwenden. Er wurde'bald Geselle
und arbeitete als solcher auf verschiedenen Plätzen
der Schweiz. Seine ersten militärischen Schulen
absolvierte er mit Erfolg und wurde zum Unteroffizier
befördert und später auch in eine Fourierschule
einberufen. Im Frühjahr 1892 arbeitete er wiederum bei
seinem ersten Meister. Anfänglich solide und arbeitsam,

hatte sein Charakter etwas nachgelassen; er
geriet in schlechte Gesellschaft und beteiligte sich zu
jener Zeit an einem Diebstahl ah Blei zum Nachteil
der eidgenössischen Munitionsfabrik, wofür er eine
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Gefängnisstrafe zu verbüssen hatte. Von hier an
sank er rasch. In Thun konnte er nicht bleiben ; .er
wandte sich zunächst nach der welschen Schweiz und
fand in Couvet Arbeit, bekam jedoch Differenzen mit
seinem Meister, weil er seine Schriften nicht in
Ordnung brachte, und wurde entlassen. Er zog dann
unter Mitnahme von unbezahlten Kleidern und eines
nicht ihm gehörigen Handkoffers nach Basel, woselbst
er schon von früher her ein Liebesverhältnis mit einer
Weissnähterin unterhiell. Er fand auch dort sofort
Arbeit, war jedoch unsolid und wurde wiederum
entlassen. Er erhielt zudem Kenntnis davon, dass er
wegen Diebstahls ausgeschrieben war und reiste unter
Zurücklassung seiner Effekten, die ihm von einem
Mitgesellen für ein Guthaben retiniert wurden, nach
St. Gallen zu seiner Mutter. Das Geld hiezu schoss
ihm seine Geliebte vor. In St. Gallen unterschlug er
schon in den ersten Tagen ein an seine Mutter
gerichtetes Postmandat im Betrag von 100 Fr., reiste
mit diesem Gelde nach Basel zurück und verprasste es
im Verlauf weniger Tage. Ende Juli und in den ersten
Tagen August des gleichen Jahres trieb er sich dann
subsisterizlos in der Gegend des badischen Amtes Müllheim

herum, woselbst seine Geliebte und deren Eltern
in Niedereggenen im Schwarzwald wohnhaft waren.
Er übernachtete öfters im Freien und trug sich, wie
seine Geliebte berichtete, mit Selbstmordgedanken.
Indes liess er sich davon abbringen, konnte sich indes
nicht enlschliessen, wiederum zur Arbeit zu greifen.
Sonntags den 14. August begab er sich von Badenweiler

nach dem Berg Blauen, einem bekannten
Aussichtspunkte des Schwarzwaldes; unterwegs schloss
sich ihm ein junger deutscher Beamter namens Ott
an. Nachdem beide den Blauen bestiegen und der
Deutsche sich im dortigen Hotel restauriert hatte, gab
letzterer die Absicht kund, noch einen zweiten Gipfel,
den ebenfalls von Touristen besuchten Belchen, zu
besteigen. Er frug Thierstein an, ob er mitkomme,
worauf dieser mitlief. Thierstein hatte seit längerer
Zeit nichts mehr gegessen, was der Deutsche zu
bemerken schien. Er bot ihm etwas von seinem
Proviante. Am Fusse des Belchens machten die beiden
an einem Borde Rast. Thierstein sass obenher, Ott
unter ihm, mit dem Fernglas die Gegend betrachtend.
Es war zur Zeit des Sonnenuntergangs. Schon unterwegs

hatte Thierstein den Gedanken gefasst, den
Deutschen zu erschlagen und seiner Habseligkeiten
zu berauben. Die Gelegenheit schien ihm günstig;
kurz entschlossen ergriff er einen grossen Feldstein
und schmetterte denselben auf das entblösste Haupt
des Unglücklichen. Als dieser darauf um Hülfe schrie,
ergriff ihn Thierstein am Rockkragen und versetzte
ihm zwei weitere Streiche, worauf Ott zu Boden fiel.
Thierstein beraubte ihn nun seiner Uhr samt Kette,
behändigte das Opernglas, sowie ein Täschchen, das
Ott in der Hand getragen und worin Thierstein Geld
vermutet hatte. Er sah noch, wie Ott immer wieder
stürzend den Abhang hinuntertaumelte und ergriff
dann beim Herannahen von Touristen die Flucht durch
den Wald. Unterwegs durchsuchte er das geraubte
Täschchen und warf dasselbe, als sich kein Geld darin
vorfand, weg. In derselben Nacht begab er sich dann
nach Niedereggenen zu seiner Geliebten, der er indes
den Vorfall verheimlichte. Anderntags reiste er sodann
über Schlingen, woselbst er die geraubte Uhr in einer
Herberge versetzte, nach Basel weiter über Ölten, trieb
sich einige Zeit ziellos in den Urkantonen herum,

arbeitete dann noch vier Wochen in Luzern auf
seinem Berufe. Als er dann von seiner Verfolgung
durch die Zeitung vernahm, gebrach es ihm an Energie,
sich derselben durch die Flucht zu entziehen. Er
wandte sich wiederum nach Basel, traf dort seine
Geliebte nochmals, wurde sodann verhaftet und legte
ein unumwundenes Geständnis ab. Der beraubte Ott
war seinen Verletzungen bald nach der Tat erlegen.
Anlässlich seiner Einvernahme behauptete Thierstein,
er habe tatsächlich beabsichtigt, sein Opfer zu töten.
Er habe den Mordgedanken bereits unterwegs gefasst,
wenn er ein Messer gehabt hätte, so hätte er den
Ott erstochen. Die Ausführung der grässlichen Tat
sei schliesslich für ihn nur noch eine Frage der
Gelegenheit gewesen. Es sei ihm völlig gleichgültig
gewesen, ob er ins Zuchthaus komme oder nicht, da
er sowieso nicht mehr gewusst hätte, was anzufangen.
Trotz dieser Aussagen sprachen ihn die Geschwornen
von der Anschuldigung auf Mord frei. Thierstein, der
sich bereits zweimal an den Grossen Rat um Begnadigung

gewandt hat, erneuert heute sein Gesuch. Es
wird darin auf die Ausführungen früherer Gesuche
verwiesen und namentlich geltend gemacht, dass sich
Thierstein während seiner 16 jährigen Strafzeit klaglos
geführt und deshalb von der Anstaltsdirektion zur
Begnadigung empfohlen werden kann. Thierstein sei als
gebessert zu betrachten. Im Falle der Entlassung sei
für sein Fortkommen gesorgt. Der Regierungsrat hat
anlässlich der Behandlung der früheren Gesuche den
Standpunkt vertreten, es sei mit der Begnadigung Thiersteins

zuzuwarten bis sich dessen Strafzeit der Limite
von 20 Jahren nähere. Es ist dies dasjenige Strafmass,
das zugesprochen werden muss, wenn dem Verurteilten
mildernde Umstände zugebilligt werden, und es
entspricht diese Auffassung der in den letzten Jahrzehnten
geübten konstanten Begnadigungspraxis des Grossen
Rates in Fällen der Verurteilung zu lebenslänglichem
Zuchthaus. Es kann nun nicht gesagt werden, dass
der Fall Thierstein etwa ein besonders milder sei und
deshalb von dieser Praxis im einzelnen Fälle abzugehen
sei; das Gegenteil ist richtig; mit dessen Begnadigung
im gegenwärtigen Zeitpunkte würde eine Ausnahme
statuiert, die trotz der im übrigen zugunsten des
Gesuchstellers sprechenden Umstände, wie seine klaglose
Aufführung, nicht zu rechtfertigen wäre. Es ist zudem
der Erlass des Dekretes über die bedingte Entlassung
für bald zu erwarten. Eine Anwendung dieses Dekretes
auf den Fall Thierstein wird voraussichtlich erfolgen.
Aus diesen Gründen kann der Regierungsrat dermalen
die Bewilligung eines Strafnachlasses nicht empfehlen.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

69 u. 70. Carnal, Robert, geboren 1885, Landwirt,
und Carnal, Guillaume, geboren 1878, Müller, beide
von und zu Souboz, wurden am 7. Mai 1910 von der
I. Strafkammer des Obergerichts wegen
Eigentunisbeschädigung zu je 3 Monaten Korrektionshaus,
solidarisch zur Bezahlung einer Entschädigung samt
Interventionskosten von 400 Fr. an die Zivilpartei und
459 Fr. 35 erstinstanzlicher Staatskosten sowie, unter
solidarischer Haftbarkeit, jeder zur Hälfte von 20 Fr.
oberinstanzlicher Staatskosten und 30 Fr. Interven-
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tionskosten an die Zivilpartei verurteilt. In der Nacht
vom 17./18. September 1909 wurde dem
Gemeindepräsidentein P. in Souboz ein Wagen im Werte von
300 Fr. aus einer unverschlossenen Remise weggeführt;
am nächsten Tage fand man die Eisenteile desselben
ausserhalb des Dorfes ; die Holzteile waren vollständig
verbrannt worden. Der Verdacht der Täterschaft fiel
sofort auf die Brüder Carnal, die dem Geschädigten
aus politischen Motiven nicht günstig gesinnt waren
und sich Um die kritische Zeit im Dorfe herumgetrieben
hatten. Durch das eingeleitete Strafverfahren wurde
denn auch zur Evidenz erwiesen, dass Robert und
Guillaume Carnal die vandalistische Tat ausgeführt
hatten. Sie hatten in derselben Nacht bis gegen l1/2 Uhr
bei einem Bürger von Souboz gezecht und sich dann,
nachdem ein Bruder wegen Aktionsunfähigkeit infolge
Trunkenheit nach Hause verbracht worden war, an
die Ausführung des geplanten Streiches gemacht. Unterwegs

unterbrachen sie die elektrische Leitung, um
ungestörter zu sein ; dessenungeachtet wurden sie von
Augenzeugen erkannt. Trotz mehrfacher direkter
Beweise und gravierender Indizien leugneten beide
Angeschuldigte jede Teilnahme ab. Sie scheuten sich
auch nicht, den Versuch zu machten, die Zeugen zum
Teil mit Gewalt einzuschüchtern. Trotz ihres
raffinierten Verhaltens konnten sie indes in überzeugender
Weise überführt werden. Guillaume Carnal ist wegen
Misshandlung mit Korrektionshaus vorbestraft; beide
genossen einen ungünstigen Leumund. Heute stellen
sie das Gesuch um Erlass der Strafe, eventuell
Umwandlung derselben in Einzelhaft. Es wird geltend
gemacht, der geführte Beweis sei nicht schlüssig, man
müsse durch die Prüfung der Akten eher zur Ueber-
zeugung gelangen, dass die Schuld der Brüder Carnal
nicht unzweifelhaft sei. Im weitern wird verwiesen
auf die Familienverhältnisse der Petenten, von denen
der eine Familienvater sei, der andere alte Eltern
zu unterstützen habe, und schliesslich auf die von
Robert Carnal ausgestandene Untersuchungshaft. Was
die Kritik des Urteils anbelangt, so ist darauf nicht
einzutreten. Es ist diesbezüglich nur zu bemerken,
dass die Hartnäckigkeit und Skrupellosikeit, mit der
Petenten ihre Tat, trotz eklatanter Beweise, ableugneten

und noch ableugnen, einen peinlichen Eindruck
erwecken muss. Schon mit Rücksicht auf diesen
Umstand kann von einer Begnadigung nicht die Rede
sein, ganz abgesehen von dem ungünstigen Rufe, den
Petenten genossen. Das Zeugnis des Einwohnergemeinderates

von Souboz wird zwar ebenfalls angefochten;
indes erweist die Tat selbst sowie das zum Teil gewalttätige

Verhalten der Petenten während des Strafverfahrens,

dass man es mit nicht ungefährlichen
Elementen zu tun hat. Eine gebührende Repression ihrer
deliktischen Neigungen ist durchaus am Platze. Wenn
Robert Carnal schliesslich auf die ausgestandene
Untersuchungshaft hinweist, so ist dies nicht am Platze,
da er solche durch sein Leugnen ganz selbst
verschuldet hat. Der Regierungsrat hält dafür, es seien
Begnadigungsgründe nicht vorhanden und beantragt
demnach, das Gesuch abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

71. Fischer, Christian, geboren 1886, von Merligen,
Landarbeiter daselbst, zurzeit in der Strafanstalt Witz-
wil, wurde am 20. Januar 1910 vom Assisenhof des
I. Geschwornenbezirkes wegen Meineides zu 11/2 Jahren

Zuchthaus, 131 Fr. 10 Staatskosten und unter
Folge der auf 200 Fr. bestimmten Interventionskosten
grundsätzlich zur Entschädigung der Zivilpartei
verurteilt. Fischer wurde am 2. Juni 1909 von der ausser-
ehelichen Mutter R. S., damals noch minderjährig und
daher vertreten durch ihren Vater, auf Freitag den
II. Juni gleichen Jahres, vormittags 81/2 Uhr in die
Zivilaudienz des Amtsgerichts von Thun zur Verhandlung

und Beurteilung der Vaterschaftsklage geladen.
Die Klagsvorladung wurde am 4. Juni zu seinen Händen
im Hause seiner Eltern durch den Weibel zugestellt.
Fischer selbst befand sich auf der Alp Iselten im
Amtsbezirk Interlaken in Stellung. Am folgenden Sonntag,

am 6. Juni, überbrachte ihm siein Bruder die
Klagsvorladung nach Iseltenalp und übergab sie ihm
persönlich. Im Termin erschien Fischer indes nicht
und wurde daher auf einseitigen Vortrag der Klägerin
zu den üblichen Vaterschaftsleistungen verurteilt.
Nachträglich suchte Fischer dieses Urteil umzustürzen.
Er lud die S. zur Verhandlung über ein
Wiedereinsetzungsbegehren vor und beschwor am 25. Juni vor
Amtsgericht Thun die Behauptung, die Vorladung
sei ihm erst am Tage vor dem Termin bekannt
geworden; er hable sie am Vormittag dieses Tages in
Gündlischwand in Empfang genommen, als 1er, von der
Alp kommend, daselbst Lebensmittel geholt habe;
gestützt auf den geleisteten Eid, musste ihm das
Wiedereinsetzungsbegehren zugesprochen werden. Auf
Klage der S. wurde er jedoch in Strafuntersuchung
wegen Meineides gezogen. Bereits im ersten Verhör
musste er seine Schuld zugeben. Er gab auch zu,
seinem Anwalt, der das Wiedereinsetzungsbegehren
für ihn eingereicht hatte, die gleichen falschen
Angaben gemacht zu haben. Erschwerend fiel in Betracht,
dass er vor Amtsgericht mehrfach und dringlich,
zur Wahrheit ermahnt worden war, da bereits damals
Zweifel über die Richtigkeit seiner Aussagen obwalteten.

Fischer ist, abgesehen von einem Holzfrevelfalle,
nicht vorbestraft und genoss teinen günstigen Leumund.
Die Geschwornien billigten ihm mildernde Umstände
zu, was durch den Gerichtshof gebührend berücksichtigt

wurde. Im vorliegenden Gesuche wird im wesentlichen

geltend gemacht, die Strafe sei etwas scharf
ausgefallen. Sodann wird behauptet, die Vaterschaftsklägerin

sei nach der Verteidigung und der öffentlichen
Meinung keineswegs ein unerfahrenes und unbescholtenes

Mädchen und es wäre die gerichtliche Prüfung
der Verhältnisse durch Vornahme der Beweisführung
an und für sich durchaus gerechtfertigt gewesen. Hierüber

ist nicht das geringste aktenkundig, sodass dieser
Behauptung keinerlei Bedeutung beigemessen werden
kann. Schliesslich wird auf die bisherige Unbescholten-
heit und die gute Aufführung des Petenten in der
Strafanstalt verwiesen. Diese Umstände vermögen
seinerzeit den Erlass des letzten Zwölftels zu
rechtfertigen, nicht dagegen einen weitern Straferlass. Der
Fall erscheint, wie der Gerichtshof in den Motiven
ausführt, mit Rücksicht auf den intensiven deliktischen
Willen, den Petent an den Tag gelegt hat, und den
verursachten Schaden — die Klägerin S. war genötigt,
ihren Prozess von vorne wieder aufzunehmen — als
durchaus gravierend und tes kann die Strafe nicht
als übersetzt betrachtet werden, zumal die mildernden
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Umstände (Jugend, guter Leumund, abgelegtes
Geständnis) ausdrücklich gewürdigt worden sind. Der
Regierungsrat hält dafür, es liegen Begnadigungsgründe

nicht vor, und beantragt, das Gesuch
abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

72. Aegerter, Jakob, geboren 1891, Zimmermann,
in Zollikofen, wurde am 2. November 1909 vom Polizeirichter

von Bern wegen Schulunfleisses zu 10 Fr.
Busse und 2 Fr. Staatskosten verurteilt. Aegerter
wurde angeschuldigt, während des Sommersemesters
1909 von 119 Stunden der Handwerker- und Kunst-
gewerbeschule der Stadt Bern 59 unentschuldigt gefehlt
zu haben. Der Richter verurteilte ihn zu der erwähnten
Busse. Heute stellt er das Gesuch um Erlass derselben,
indem er geltend macht, er sei zum Besuche der
fraglichen Schule gar nicht verpflichtet gewesen, sondern
freiwillig hingegangen; er habe nämlich nicht im
Bezirk Bern gewohnt ; er bringt eine Erklärung des Sekretärs

der Handwerker- und Kunstgewerbeschule zu den
Akten, worin bescheinigt wird, dass er seinerzeit auf
Grund der irrtümlichen Meinung, er wohne im Schulbezirk

Bern, der Lehrlingskommission zu Händen des
Richters verzeigt worden ist. Aegerter wohnte damals
in Bolligen. Der Regierungsstatthalter sowie auch die
Direktion des Indem können mit Rücksicht auf diese
Erklärung das Gesuch befürworten. Aus den Akten
ist nicht ersichtlich, ob Aegerter die heute geltend
gemachte Entlastungstatsache bereits vor dem Richter
vorgebracht hat oder nicht. Allem nach war dies nicht
der Fall. Der Regierungsrat hält dafür, es sei ihm
unter den obwaltenden Umständen und angesichts der
vorliegenden Empfehlungen die Busse zu erlassen.

Antrag des Regierungsrates: Erlass der Busse.

73. Müller, Robert, geboren 1864, von Affoltern am
Albis, Holzhändler, in Niederbottigen, Gemeinde Bümp-
liz, wurde am 16. und 23. August 1910 vom Polizeirichter

von Bern wegen Widerhandlung gegen die
regierungsrätliche Verordnung betreffend Mass
und Gewicht im Handel mit Brennmaterialien zu
2 Bussen von je 4 Fr. Und insgesamt 7 Fr. Staatskosten
verurteilt. Müller wurde am 6. August 1910 in Bern
betroffen, als er Scheiterholz in Bündeln von 20 cm
Durchmesser und mit gewöhnlichem Eisendraht
gebunden verkaufte. Durch einen Polizisten verwarnt,
gab er zur Antwort, er werde in nächster Zeit noch
mehr solches Holz verkaufen. In der Tat verkaufte
er am 9. August neuerdings Scheiterholz in vorschriftswidrigen

Massen. Vor dem Richter rnusste er die beiden
gegen ihn eingereichten Strafanzeigen ohne weiteres
zugeben. Im vorliegenden Gesuche behauptet er, er
habe in völliger Unkenntnis der gesetzlichen
Vorschriften gehandelt. Zudem macht er geltend, er sei
lungenkrank und könne als Holzgrämpler nur mit
grösster Mühe den Unterhalt für sich und die Seinen
erschwingen. Der Gemeinderat von Bümpliz bestätigt
die letztern Angaben und empfiehlt, wie auch der
Regierungsstatthalter, das Gesuch. Die Behauptung
Müllers, er habe die Vorschriften nicht gekannt, ist
wenigstens für den zweiten Widerhandlungsfall
unstichhaltig und es hat sich derselbe im Gegenteil in
bewusster Weise renitent verhalten. Es kann demnach
vom Erlasse beider Bussen nicht die Rede sein.
Dagegen beantragt der Regierungsrat mit Rücksicht auf
die ärmlichen Verhältnisse, die Krankheit des Petenten
und die vorliegenden Empfehlungen den Nachlass der
einen Busse.

Antrag des Regierungsrates : Nachlass der einen Busse.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1910. 89*
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Strafnachlassgesuche.
(Nachtrag.)

(September 1910.)

74. Girard, Albert Eduard, geboren 1871, von Sa-

vagner, Kaufmann, in Biel wohnhaft gewesen, zurzeit
in der Strafanstalt Witzwil, wurde am 5. November
19Ö9 von den Assisen des IV. Bezirkes wegen
Unterschlagung und Betruges zu 18 Monaten Korrektions-
haus, 3 Jahren Einstellung in der bürgerlichen
Ehrenfähigkeit, 569 Fr. 45 Staatskosten, grundsätzlich zur
Entschädigung und zu je 250 Fr. Interventionskosten
an die zwei Zivilparteien verurteilt. Girard war vom
Jahre 1895 bis 30. April 1907 Angestellter des
Metallgeschäftes K. u:. Cie in Biel. Mit der Buchführung
des Geschäftes beauftragt und mit Prokura ausgerüstet,
kam er häufig in die Lage, Gelder in Empfang zu
nehmen und hiefür zu quittieren. Am Ende seiner
Anstellung bezog 1er ein fixes Salair von 350 Fr. monatlich.

Wie sich später herausstellte, unterschlug Girard
in der Zeit vom April 1906 bis 1. Mai 1907 zum Nachteil

der Firma verschiedene grössere und kleinere
Geldbeträge, so am 14. April 1906 1000 Fr. in Banknoten,
herrührend "von einer Sendung, die der Vorsteher eines
von der Firma in Scionzier (Hochsavoyen) errichteten
Depots am 13. April aufgegeben hatte. Girard quittierte
für die Sendung, unterliess indes sie zu buchen und
verbrauchte den Betrag für sich. Am 24. Juli 1906
eignete sich Girard einen seitens der Elektrizitäts- und
Wasserwerke der Stadt Bern zahlungshalber an die
Firma ausgestellten Check auf die Kantonalbankfiliale
Biel, lautend auf den Betrag von 4581 Fr. 85, zu, erhob
den Betrag und behielt das Geld für sich; auch hier
unterliess er es, den Empfang des Betrages zu buchen.
Aus dem veruntreuten Gelde leistete er eine Zahlung
von 3000 Fr. an ein im Jahr 1905 gekauftes Haus. Um
die Entdeckung zu vermeiden, hintertrieb er so lange
als möglich, dem Elektrizitäts- und Wasserwerk Bern
einen Rechnungsauszug zu senden und unterschlug
in der Folge dann noch drei kleinere Zahlungen
desselben Schuldners in der Höhe von 88 Fr. 60, 23 Fr.
und 5 Fr. 55, deren Eingänge nicht gebucht werden
durften, ohne die Entdeckung der Hauptzahlung zu
bewirken. — Am 3. Oktober 1906 starb der Chef der
Firma unter Hinterlassung von Kindern aus drei Ehen
und der dritten Ehefrau. Mit Rücksicht auf den
ungestörten Weiterbetrieb des Geschäftes sah die
Vormundschaftsbehörde von Biel, welche die Interessen
der beiden vorhandenen minderjährigen Kinder K. zu
wahren hatte, von dem gesetzlichen amtlichen
Güterverzeichnis, das bereits angeordnet war, nachträglich
ab und begnügte sich mit einem vormundschaftlichen
Inventar. Dieses Inventar wurde unter Mitwirkung
Girards am 16. November 1906 aufgenommen. Offenbar

um die Liquidation der Firma zu verhindern und der
Gefahr einer Entdeckung seiner Veruntreuungen
vorzubeugen, machte Girard bei der Inventaraufnahme
Angaben über die Buchguthaben und Passiven derart,
dass eine reine Hinterlassenschaft von 80,000 Fr. resultiert

hätte, währenddem in Tat und Wahrheit ein
bedeutender Passivenüberschuss vorhanden war. Der
mehrjährige Sohn M. K., der beabsichtigte, das Geschäft
zu übernehmen, ging dann auch später mit Girard ein
Gesellschaftsverhältnis ein und übernahm mit ihm
Aktiven und Passiven; er verpflichtete sich nach dem
Absterben der Ehefrau K. dritter Ehe auch zur
Ausweisung seiner Geschwister aus der Hinterlassenschaft.
Durch die falsche Inventarisierung wurde er
selbstverständlich in seinen Interessen schwer geschädigt.
Girard war namentlich auf Betreiben des Compagnons
der früheren Firma K. u. Cio in das Gesellschafts-
verhältnis zu M. K. getreten und hatte sich zu diesem
Schritte, obwohl er den Minderwert des Geschäftes
kannte, offenbar durch die Furcht vor der Entdeckung
seiner Unterschlagungen treiben lassen. Bald nach
seinem Eintritte in die Firma schied Girard, der seiner
vertraglich übernommenen Verpflichtung zur Einzahlung

einer Summe von 20,000 Fr. in das Geschäft
auszuweichen gewusst hatte, wieder aus der Firma
aus. Die hiebe! stattfindende neue Inventarisierung
führte endlich zur Entdeckung der von Girard betriebenen

Verschleierungen und in der Folge auch seiner
Unterschlagungen. Girard musste vor Gericht den ihm
zur Last gelegten Tatbestand im wesentlichen zugeben ;

immerhin bestritt er hinsichtlich der Unterschlagungen
die diebische Absicht, indem er Forderungen an die
Firma aus früherer Zeit (rückständige Tantiemen)
vorschützte, für die er sich habe bezahlt machen wollen.
Seine bezüglichen Angaben erwiesen sich indes als
derart haltlos, dass sein Begehren um Aufnahme der
Eventualfrage nach begangener unerlaubter Selbsthülfe
in das den Geschwornen vorzulegende Schema durch
die Kammer abgelehnt werden musste. Girard ist im
Jahr 1895 wegen Unterschlagung mit Gefängnis
vorbestraft, sonst genoss er keinen ungünstigen Leumund.
Die Geschwornen billigten ihm mildernde Umstände
zu. Im übrigen erwiesen sich die begangenen
Unterschlagungen und der Betrug als gravierende Vergehen,
sodass auf eine empfindliche Strafe erkannt werden
musste; er hat solche am 31. Dezember 1909 angetreten.
Im vorliegenden Strafnachlassgesuche macht Girard
neben einer Reihe unkontrollierbarer Behauptungen
seinen anlässlich des Strafverfahrens eingenommenen
Standpunkt neuerdings geltend und beruft sich im
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weitern auf die damalige prekäre Lage seiner Familie.
Seine Aufführung in der Strafanstalt hat bisher zu
Klagen nicht Anlass gegeben. Dessenungeachtet kann
der Regierungsrat das gestellte Gesuch nicht
befürworten, da nach seinem Dafürhalten triftige
Begnadigungsgründe nicht vorliegen. Im Vergleich zu der
objektiven und subjektiven Schwere der begangenen
Delikte erscheint die ausgefällte Strafe nicht als zu hart.
Auf jeden Fall aber muss das Gesuch im gegenwärtigen
Zeitpunkte, wo Girard noch nicht einmal die Hälfte
der Strafe verbüsst hat, als verfrüht bezeichnet werden.
Der Regierungsrat beantragt demnach, das Gesuch
abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

j, 75. Moser, Elise, geborene Nyffenegger, Christians
Ehefrau, geboren 1851, von Herbligen, auf der
Viehweide zu.Belp, wurde am 14. Oktober 1909 vom Polizeirichter

von Seftigen wegen Widerhandlung gegen
das Wirtschaftsgesetz zu 20 und 150 Fr. Busse, zur
Nachbezahlung einer Patentgebühr von 20 Fr. und
77 Fr. 65 Staatskosten verurteilt. Ferner wurde Elise
Moser für die Dauer eines Jahres unfähig erklärt, den
Handel mit geistigen Getränken zu, betreiben. Elise
Moser besass die Befugnis, Bier und. sWein in Quantitäten

von nicht unter zwei Litern zu verkaufen. Zu¬

gestandentermassen verkaufte sie nuin im Laufe des
Sommers 1909 Bier und Wein in Quantitäten von weniger

als zwei Litern und auch am Sonntage. Zudem
musste sie zugeben, dass sie in ihrer Wohnung des
öftern gewirtet hatte. Elise Moser ist wegen
Widerhandlung gegen 'des Wirtschaftsgesetz vorbestraft.
Heute stellt sie nun das Gesuch um Erlass der Bussen,
indem sie geltend macht, sie vermöchte solche infolge
Mittel- und Verdienstlosigkeit nicht zu bezahlen. Eine
längere Gefängnisstrafe aber würde auf ihren
geschwächten Gesundheitszustand ungünstig einwirken.
Ihre Angehörigen seien ebenfalls nicht in der Lage,
den hohen Bussbetrag zu erlegen. Es wird ärztlich
bescheinigt, dass Frau Moster infolge Krankheit unfähig
sei, körperliche Arbeit zu verrichten. Der Regierungsstatthalter

bestätigt zudem ihre Ausführungen in
wesentlichen Punkten und empfiehlt die Herabsetzung
der Bussen auf 50 Fr. Die Direktion des Innern pflichtet
dieser Auffassung bei. In der Tat sind für einen
gänzlichen Straferlass genügende Gründe nicht vorhanden.
Die Uebertretungen der Petentin waren ziemlich häufige

und gravierende; zudem ist solche vorbestraft. Es
darf daher auf eine Ermässigung der Bussen unter das
vorgeschlagene Mass von 50 Fr. jedenfalls nicht
herabgegangen werden. In Würdigung aller Verhältnisse
des Falles beantragt der Regierungsrat, die Busse auf
50 Fi'- insgesamt festzusetzen.

Antrag des Regierungsrates: Reduktion der Bussen
auf 50 Fr. insgesamt.
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Strafnachlassgesuch.
(II. IVaclitrag.)

(September 1910.)

76. Stucki, Wilhelm, geboren 1887, von Aarberg,
Antiquar, in Biel wohnhaft gewesen, zurzeit in der
Strafanstalt Witzwil, wurde am 31. Mai 1910 von den
Assisen wegen Wechselfälschung und Widerhandlung

gegen das Spielgesetz nach Abzug von 2l/2
Monaten Untersuchungshaft zu IIV2 Monaten Ivor-
rektionshaus, 3 Jahren Einstellung in der bürgerlichen

Ehrenfähigkeit, 10 Fr. Busse und 355 Fr. 55
Staatskosten verurteilt. Am 4. Februar 1910 versuchte
Stucki einen ursprünglich auf den Betrag von 100 Fr.
an die Ordre der Bank in Biel lautenden, von drei
Bürgen unterschriebenen Eigenwechsel zu diskontieren,

nachdem er fälschlich die Ziffer und das Wort 100
in 900 abgeändert und den Wechsel an die Ordre der
Kantonalbank gestellt hatte. Die Fälschung war ziemlich

plump ausgeführt, sodass der Direktor der Bank
bei Vorweisung desselben sofort Verdacht schöpfte
und nach Bestätigung desselben Strafklage veranlasste.
Stucki suchte zuerst zu leugnen, musste dann aber
bald die Fälschung zugeben. In gleicher Weise hatte
Stucki bereits im August 1909 einen auf 100 Fr.
lautenden Wechsel auf 400 Fr. erhöht, denselben
versilbert und erst nach Entdeckung der Fälschung dem
Bürgen O. auf dessen Vorhalte hin 400 Fr. zur
Einlösung des Wechsels eingehändigt. Die Fälschung
wurde damals auf den Wunsch des Bürgen nicht
angezeigt und das Papier vernichtet. Stucki musste auch
diese Fälschung zugeben. Stucki musste überdies
wegen Widerhandlung gegen das Spielgesetz mit Busse
bestraft werden, da er zugestandenermassen mit einigen

Genossen während des Winters 1909/10 unter
anderem im Café J. dem Bankspiel (Bänkle) gefröhnt

hatte. Es wurde um bares Geld oft ziemlich hoch
gespielt. Stucki ist im Jahre 1906 wegen Betruges
mit Gefängnis vorbestraft. Er litt von Jugend auf an
einem schweren Herzfehler, war dadurch an seinem
geschäftlichen Fortkommen einigermassen gehindert
und mochte mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen

haben. Das Gericht zog diesen Umstand
strafmildernd in Betracht. Heute stellt er das Gesuch um
Erlass der Strafe. Er beruft sich zu dessen Begründung

im wesentlichen auf seinen ungünstigen
Gesundheitszustand. Nach den vorliegenden Arzt- und
Anstaltsberichten ist Stucki seit seinem Eintritt in die
Strafanstalt bettlägerig und es besteht keine grosse
Aussicht, dass sich sein Zustand in der Haft bessern
wird. Der Strafvollzug ist unter diesen Umständen
mehr oder weniger illusorisch und es fällt Stucki, der
verpflegt werden muss wie ein kleines Kind, der
Anstalt zur Last. Seine Eltern machen sich anheischig,
ihn bei sich aufzunehmen und ihm die nötige Pflege
angedeihen zu lassen; sie sind hiezu auch wirklich
in der Lage. Wenn nun Stucki durch das Gericht
durchaus milde behandelt worden ist und an und für
sich die Strafe nicht eine zu harte wäre, so muss die
Fortsetzung des Strafvollzuges unter den obwaltenden
Verhältnissen als nahezu zwecklos bezeichnet werden,
zumal Petent nicht gerade als gemeingefährlich
bezeichnet werden kann. Der Regierungsrat beantragt
demnach, dem Gesuche mit Rücksicht auf den
Gesundheitszustand des Petenten zu entsprechen.

Antrag des Regierungsrates : Erlass des Restes.
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